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Vorwort

Seit dem Ende der 60er Jahre erlebt unsere Gesellschaft tiefgreifende Verände-
rungen. Ehemals klare Vorgaben in Lebensführung, Werthaltung und Sinnstif-
tung werden zunehmend unverbindlicher. Neue Formen der Lebens- und Sinnge-
staltung entwickeln sich und konkurrieren miteinander. Gleichzeitig werden dem
Einzelnen hohe Leistungskraft sowie ein groûes Maû an Flexibilität, Mobilität und
Entscheidungsbereitschaft abverlangt. Dies führt zu starken Verunsicherungen.

Als eine Antwort und Reaktion auf diese Entwicklung ist in den letzten 20 Jahren
eine mittlerweile unüberschaubare Vielzahl von neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen entstanden. Ein Teil von ihnen bietet
alternative Lebenswelten, in denen Zuwendung, Gemeinschaft, Orientierung ge-
sucht wird, auch ¹Zufluchtª vor den Anforderungen der Gesellschaft oder Mög-
lichkeiten religiöser Hingabe oder Sinnstiftung. Ein anderer Teil dagegen verheiût
die ¹ideale Anpassungª an die Herausforderungen der Moderne durch das Ver-
sprechen einer unrealistischen Steigerung und Stärkung individueller Leistungs-
kraft. Viele Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland beobach-
ten diese Entwicklung mit zum Teil groûer Besorgnis.

Dieser Sachverhalt hat zur Einsetzung der Enquete-Kommission ¹Sogenannte
Sekten und Psychogruppenª geführt. Um zu klären, welche Konflikte den neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen zugerechnet
werden können, und um zu entscheiden, ob und wo staatliches Handeln nötig ist,
hat die Enquete-Kommission innerhalb von nur zwei Jahren das Phänomen um-
fassend und vielschichtig analysiert. Dabei sah sie sich mit erheblichen For-
schungslücken im deutschsprachigen Raum konfrontiert. Durch die Vergabe von
± in der Kürze der Zeit möglichen ± Forschungsprojekten und Gutachten hat die
Enquete-Kommission einen nicht unerheblichen Beitrag zur Verbesserung der
Forschungslage geleistet.

Mit dem Endbericht legt die Kommission die Ergebnisse ihrer Tätigkeit vor.
Grundlage ihrer Arbeit waren ausschlieûlich die im Zusammenhang mit neuen re-
ligiösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen auftretenden
Probleme und Konflikte. Es gehörte nicht zu den Aufgaben der Kommission, ein-
zelne Gruppen oder gar deren Glaubensüberzeugungen auf den Prüfstand zu
stellen. Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit sind zentrale und unveräu-
ûerliche Menschenrechte, zu denen sich die Kommission uneingeschränkt und
nachdrücklich bekennt. Sie hat sich in ihrer Arbeit immer vom Gebot staatlicher
Neutralität und Toleranz im Sinne von Artikel 4 unseres Grundgesetzes leiten
lassen.

Die Enquete-Kommission wurde mit Befürchtungen von Bürgerinnen und Bür-
gern über die Gefahren von ¹sogenannten Sektenª ebenso konfrontiert wie mit
der Besorgnis vieler Gemeinschaften, als ¹schadensbringende Sekteª etikettiert
und entsprechend behandelt zu werden. Die Kommission hat sich auch mit dieser
Seite des Problems intensiv auseinandergesetzt. Sie wendet sich ausdrücklich ge-
gen eine pauschale Stigmatisierung solcher Gruppen und lehnt die Verwendung
des Begriffs ¹Sekteª wegen seiner negativen Konnotation ab. Die Ablehnung des
Begriffs ¹Sekteª wird auch durch das Ergebnis der Arbeit der Enquete-Kommissi-
on unterstützt, daû nur ein kleiner Teil der Gruppierungen, die bislang unter dem
Begriff ¹Sekteª zusammengefaût wurden, problematisch sind. Daher wäre eine
weitere Verwendung des Sektenbegriffs für alle neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften fahrlässig.

Ein von der Kommission in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt hat als Ergeb-
nis erbracht, daû Menschen, die sich zu neuen religiösen oder ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen hingezogen fühlen, keine ¹passiven Opferª
sind. Vielmehr bringen sie eine Reihe von Bedürfnissen, Wünschen oder Lebens-
problemen mit, die in diesen Gemeinschaften erfüllt und befriedigt werden sollen.
Die Qualität der ¹Passungª zwischen den Erwartungen der suchenden Menschen
und den Angeboten und dem Milieu der Gemeinschaften entscheidet über Ein-
stieg in die Gemeinschaft, Verbleib oder Ausstieg.
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Für eine realistische, also weder überzogene noch verharmlosende Auseinander-
setzung mit diesem gesellschaftlichen Phänomen sind gesicherte empirische Er-
gebnisse und fundierte wissenschaftliche Erforschung der unterschiedlichen
Aspekte der Thematik unerläûlich. Hier sind erhebliche Forschungsdefizite aufzu-
arbeiten.

Unsere Gesellschaft ist von religiösem Pluralismus geprägt. Neben den Gemein-
schaften groûer Weltreligionen existieren zahlreiche kleinere Gruppen unter-
schiedlichster Glaubensausrichtungen. Dieser Sachverhalt allein darf kein Stein
des Anstoûes sein und veranlaût den Staat nicht zum Handeln. Vielmehr hat der
Staat die Entscheidung eines jeden Einzelnen und sein Bekenntnis zu dem von
ihm gewählten Glauben zu respektieren. Aber: Wo Gesetze verletzt werden, wo
gegen Grundrechte verstoûen wird, wo gar unter dem Deckmantel der Religiosität
strafbare Handlungen begangen werden, kann der Staat nicht untätig bleiben.

Unterhalb dieser Schwelle zwingend notwendiger staatlicher Eingriffe ist der
Staat nach Auffassung der Kommission zu flankierender Hilfe aufgerufen. So we-
nig er Vorschriften für individuelle Lebensformen geben darf, so sehr kann er
seine Bürgerinnen und Bürger in einer unübersichtlich gewordenen und sich
schnell verändernden Welt durch Information und Aufklärung in ihren Entschei-
dungsfindungen unterstützen.

Die Spannweite staatlichen Handelns im Umgang mit neuen religiösen und ideo-
logischen Gemeinschaften und Psychogruppen bewegt sich so zwischen Aufklä-
rung und Information einerseits sowie konkreten gesetzlichen Maûnahmen ande-
rerseits. Die Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission spiegeln dieses
Spektrum wider. Sie weisen auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten staatlichen
Handelns hin. Die rechtlichen Empfehlungen machen Lücken in der Gesetzge-
bung deutlich und entwickeln Vorschläge, diese zu schlieûen. Zukunftsweisend
ist die Empfehlung zur Einrichtung einer Stiftung, welche die unterschiedlichen
Aspekte im Umgang mit neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen bündeln soll. Unerläûlich für die weitere Arbeit mit diesem The-
ma ist der Dialog über die nationalen Grenzen hinaus. Internationale Zusammen-
arbeit ist notwendig, da das Phänomen nicht auf die Bundesrepublik Deutschland
beschränkt bleibt, sondern ein Kennzeichen der modernen westlichen Gesell-
schaften ist.

Hilfestellungen zur Orientierung und Lebensbewältigung kann der Staat nicht al-
lein leisten. Die Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern ist zu respek-
tieren, aber auch einzufordern. Damit dies gelingt, ist ein enges Zusammenspiel
von Politik und allen gesellschaftlichen Gruppen nötig. Vermittlung von Sachwis-
sen, Anleitung zu Toleranz und Solidarität, Stärkung der Kritik ±, aber auch der
Konfliktfähigkeit sind notwendig, um den Einzelnen vor der Hinwendung zu pro-
blematischen Gruppierungen zu schützen, aber ebenso, um unproblematischen
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften den Raum in unserer Gesell-
schaft zu ermöglichen, der ihnen zusteht.

Danken möchte ich allen, die in vielfacher Weise unsere Arbeit konstruktiv be-
gleitet und unterstützt und somit an einem erfolgreichen Abschluû mitgewirkt ha-
ben.

Bonn, den 29. Mai 1998

Ortrun Schätzle, MdB

Vorsitzende der Enquete-Kommission
¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª
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1. Auftrag und Durchführung der Arbeit der Enquete-Kommission
¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª

1.1 Problembeschreibung, Entstehung
und Auftrag der Enquete-Kommission

Der Deutsche Bundestag hat am 9. Mai 1996 mit den
Stimmen der CDU/CSU, F.D.P. und SPD die entspre-
chende Beschluûempfehlung des Ausschusses für
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zum
Antrag der SPD-Bundestagsfraktion (Drucksache
13/3867) angenommen und die Einsetzung der
Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psy-
chogruppenª beschlossen (Drucksache 13/4477).

Damit folgte er der am 25. Oktober 1995 ausgespro-
chenen Empfehlung des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestages, zur Klärung einer Fülle von
Rechtsfragen, die besorgte Bürgerinnen und Bürger
an den Petitionsausschuû herangetragen hatten, eine
Enquete-Kommission einzusetzen.

Diese Fragen und Sorgen waren nicht neu, sondern
hatten schon seit den 60er Jahren Betroffene, aber
auch Informations- und Beratungsstellen in zuneh-
menden Maûe beschäftigt. Längst umfaût im alltags-
sprachlichen Gebrauch der Begriff ¹Sekteª nicht
mehr ausschlieûlich religiöse Bewegungen, sondern
er bezeichnet auch weltanschauliche, philosophi-
sche, psychologische, pädagogische und politische
Gemeinschaften. Ausschlaggebend für die Verwen-
dung der Bezeichnung ¹Sekteª ist nicht mehr allein
der ideengeschichtliche Hintergrund einer Gruppe,
sondern vor allem bestimmte Konfliktpotentiale. Vor-
geworfen werden den unter den Sektenbegriff sub-
sumierten Gruppierungen u.a. Isolation und psychi-
sche Manipulation des Einzelnen durch totalitäre
Binnenstrukturen und den Einsatz von problemati-
schen Beeinflussungstechniken, Betrug, Ausbeu-
tung, schwere seelische Schäden des Mitglieds und
seiner Angehörigen, aber auch der Entwurf antide-
mokratischer Gesellschaftssysteme.

Die weite alltagssprachliche Ausdehnung des Sek-
tenbegriffs veranlaûte den Deutschen Bundestag, der
Enquete-Kommission den Arbeitstitel ¹Sogenannte
Sekten und Psychogruppenª zu geben. Dieser Titel
zeigt, daû jegliche Pauschalierung oder Gemeinurtei-
le über die dem Spektrum konfliktträchtiger Gruppen
zugerechneten Gemeinschaften abgelehnt werden.

Ausgangspunkt der Arbeit der Enquete-Kommission
waren nicht einzelne Gruppen. Grundlage ihrer Ar-
beit war vielmehr die Überprüfung und Analyse des
dem Phänomenbereich neuer religiöser und ideologi-
scher Gemeinschaften und Psychogruppen zugewie-
senen Konfliktpotentials. Diese Aufgabenstellung
hat der Einsetzungsauftrag der Enquete-Kommission
zugewiesen. Die Enquete-Kommission hat daher we-
der eine Bewertung von Religionen oder Weltan-
schauungen vorgenommen noch eine Auflistung

aller in der Bundesrepublik Deutschland aktiven
Gruppen erstellt, da eine solche die erhebliche Ge-
fahr der Stigmatisierung bergen würde.

Ihre Aufgabe, die Konflikt- und Problemfelder im Be-
reich der neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen zu analysieren so-
wie Lösungen zu finden und nicht Glaubensinhalte
zu prüfen, entspricht einerseits in vollem Umfang der
durch das Grundgesetz garantierten Religions- und
Bekenntnisfreiheit und der damit verbundenen staat-
lichen religiösen und weltanschaulichen Neutralität.
Andererseits nimmt die Enquete-Kommission damit
die dem Staat obliegende Aufgabe des Schutzes des
Einzelnen vor Eingriffen in seine geschützten Rechte
und des Schutzes der Gesellschaft wahr.

So hatte die Enquete-Kommission nach dem Einset-
zungsbeschluû den Auftrag, vier Arbeitsschwer-
punkte zu behandeln:

¹1. Analyse von Zielen, Aktivitäten und Praktiken
der in der Bundesrepublik Deutschland agie-
renden sogenannten Sekten und Psycho-
gruppen

Die Analyse soll

± die von diesen Organisationen ausgehenden
Gefahren für den Einzelnen, den Staat und
die Gesellschaft erfassen;

± die offenen und verdeckten gesellschafts-
politischen Ziele dieser Organisationen auf-
arbeiten;

± nationale wie internationale Verflechtungen
der Organisationen darstellen und

± Grenzen der Inanspruchnahme der grundge-
setzlich garantierten Religionsfreiheit durch
neuere religiöse und weltanschauliche Bewe-
gungen, sogenannte Sekten und Psychogrup-
pen, aufzeigen.

2. Gründe für die Mitgliedschaft in einer soge-
nannten Sekte oder Psychogruppe und für die
Ausbreitung solcher Organisationen

Die Enquete-Kommission soll hierzu

± untersuchen, welche Einstiegswege und Ver-
läufe der Mitgliedschaft typisch sind;

± aufklären, welche gesellschaftlichen und
politischen Bedingungen ursächlich für eine
verstärkte Bereitschaft sind, sogenannten
Sekten und Psychogruppen beizutreten;

± feststellen, welche Anwerbungs- und Rekru-
tierungsstrategien von diesen Organisatio-
nen verfolgt werden und
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± Vorschläge erarbeiten, auf welche Weise ver-
hindert werden kann, daû Bürgerinnen und
Bürger sowie Unternehmen, Verbände, Inter-
essenvertretungen und andere Institutionen
unbewuût in solche Organisationen hineinge-
zogen bzw. von diesen miûbraucht werden.

3. Probleme von Mitgliedschaft und Ausstieg

Die Mitgliedschaft kann nicht nur zu Proble-
men für das einzelne Sektenmitglied, sondern
auch für dessen Angehörige und Freunde so-
wie zu Problemen in Unternehmen, Verbän-
den, Interessenvertretungen und anderen In-
stitutionen führen. Von besonderer Bedeutung
sind Sozialisationsprobleme und familienrecht-
liche Konfliktfälle. Auch wenn die Betroffen-
heitssituationen unterschiedlich sind, ist der
Umgang mit den jeweiligen Problemen oder
deren Lösung ohne eine entsprechende Hilfe-
stellung häufig nicht zu bewältigen. So gilt es
für die Kommission, die durch eine Mitglied-
schaft verursachten Probleme und Folgen für
alle Betroffenen ebenso zu untersuchen, wie
die Frage, welche Hilfsangebote zur Verfügung
stehen bzw. stehen sollten. Wichtig ist bei der
Prüfung von Möglichkeiten und Notwendigkei-
ten von Ausstiegshilfen, die Erfahrungsbe-
richte ehemaliger Mitglieder über von einigen
Organisationen ausgeübten Druck, die psychi-
sche Situation von Mitgliedern sowie ihre
Chancen und Möglichkeiten für die Zeit ¹da-
nachª zu berücksichtigen.

4. Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen
unter Berücksichtigung der bisherigen gesell-
schaftspolitischen Auseinandersetzung

Die Kommission soll für den zukünftigen Um-
gang mit dem Phänomen der sogenannten Sek-
ten und Psychogruppen unter Einbeziehung
der damit tangierten gesellschaftlichen Institu-
tionen kurzfristig umsetzbare und grundsätz-
liche Handlungsempfehlungen geben. Sie soll
dabei auch die Frage beantworten, ob die bis-
herige gesellschaftspolitische Behandlung und
die pauschale Bezeichnung dieser Organisatio-
nen als Sekte oder Jugendsekte der tatsäch-
lichen Entwicklung und den Notwendigkeiten
für eine angemessene gesellschaftspolitische
Auseinandersetzung entsprechen.ª

Der vorliegende Endbericht ist in Fortführung des
Zwischenberichts der Enquete-Kommission (Druck-
sache 13/8170) Ergebnis eines intensiven und ver-
dichteten Arbeitsplans. Aufgrund der knappen Zeit
konnte nicht allen Verästelungen des Themas nach-
gegangen werden. Die Enquete-Kommission hat da-
her bewuût Schwerpunkte in der Analyse gesetzt,
deren Aufarbeitung dem Einsetzungsauftrag ent-
sprechen:

Eine zentrale Aufgabe war es für die Enquete-Kom-
mission, die individuelle Dimension der Zugehörig-
keit zu neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen zu erarbeiten, um zu

klären, welche Konflikte tatsächlich von neuen reli-
giösen und ideologischen Gemeinschaften und Psy-
chogruppen ausgehen. So wurde intensiv der Frage
nach dem lebensgeschichtlichen Zusammenhang
und Hintergrund bei Einstieg, Ausstieg oder Verbleib
in neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaf-
ten oder Psychogruppen nachgegangen. Es wurde
geprüft, ob und auf welche Weise Abhängigkeiten
des einzelnen in der Gruppe erzeugt werden und
welche Auswirkungen die Mitgliedschaft hat.

Die Frage nach den gesellschaftlichen Ursachen für
Entstehen und Ausbreitung neuer religiöser und
ideologischer Gemeinschaften und Psychogruppen
war ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der En-
quete-Kommission, da das Phänomen nur in seiner
gesamtgesellschaftlichen Dimension angemessen be-
urteilt werden kann. Da einerseits die Ursachen für
das Anwachsen neuer religiöser und ideologischer
Gemeinschaften und Psychogruppen als Kennzei-
chen der modernen Welt nicht Deutschland alleine
betrifft und andererseits viele der Gruppen interna-
tionale Ausdehnungen haben, hat sich die Enquete-
Kommission in einem weiteren Schwerpunkt mit der
internationalen Dimension des Phänomens befaût.
Sie hat dafür nicht nur internationale Wissenschaftler
zu einem Gedankenaustausch eingeladen, sondern
auch zahlreiche Gespräche mit ausländischen Politi-
kern zum Erfahrungsaustausch gesucht und auf ei-
ner Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika die
deutsche Position hinsichtlich der Scientology-Orga-
nisation verdeutlicht.

Weiterhin hat sich die Enquete-Kommission mit der
Aufarbeitung der Betätigung und Bedeutung neuer
religiöser und ideologischer Gemeinschaften und
Psychogruppen in der Wirtschaft befaût. Dem Pro-
blembereich ¹Kinder in neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Psychogruppenª hat
die Enquete-Kommission besonderes Augenmerk
geschenkt, da für diese schwächsten Glieder der Ge-
sellschaft eine besondere Schutzpflicht des Staates
besteht, die durchaus in Spannung mit dem grund-
gesetzlich verbürgten Recht der Eltern auf Erziehung
steht. Hier eine ausgewogene Beurteilung des Phä-
nomens zu finden, war eine besonders herausfor-
dernde Aufgabe für die Enquete-Kommission.

Die aus der Analyse des Phänomens neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-
pen entwickelten Handlungsempfehlungen der En-
quete-Kommission greifen zum einen aktuelle Dis-
kussionen um Gesetzgebung auf, weisen auf noch zu
schlieûende Lücken in bestehenden Gesetzen hin,
entwickeln Vorschläge für die Verbesserung der Be-
ratungs- und Informationssituation und geben Anre-
gungen für den bislang in der Bundesrepublik
Deutschland in diesem Bereich stark vernachlässig-
ten Sektor der Forschung, Bildung und Weiter-
bildung.

Die von der Enquete-Kommission als notwendig er-
achteten und ausgearbeiteten Handlungsempfehlun-
gen können aber nicht die gesellschaftlichen Grup-
pen von der Verpflichtung befreien, mit dem Phäno-
men der neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen verantwortlich
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umzugehen. Die Enquete-Kommission selbst hat es
als eine wichtige Aufgabe gesehen, den Dialog mit
Gruppen zu suchen und auch dadurch zur Entspan-
nung der gesellschaftlichen Situation beizutragen.
Viele Gemeinschaften haben das Angebot zum Dia-
log gerne angenommen und die Gelegenheit zu Stel-
lungnahmen genutzt. Die Enquete-Kommission hofft,
daû auch nach Abschluû ihrer Arbeit der Dialog zwi-
schen den Gruppen, dem Staat und der Gesellschaft
fortgesetzt wird. Dazu ist allerdings nicht nur von
Medien, Wissenschaft und jedem Einzelnen ein ge-
wisses Maû an Sachlichkeit erforderlich, sondern
auch von den Gemeinschaften selbst. Ein erfolg-
reicher Dialog kann nur von beiden Seiten geführt
werden.

1.2 Arbeitsweise der Enquete-Kommission

Zusammensetzung der Enquete-Kommission

Die Enquete-Kommission setzte sich aus zwölf Mit-
gliedern der im Deutschen Bundestag vertretenen
Fraktionen und zwölf Sachverständigen zusammen.
Die Gruppe PDS wirkte durch ein nicht stimmbe-
rechtigtes Mitglied beratend mit und hatte einen
Sachverständigen ohne Stimmrecht benannt. Ein Se-
kretariat unterstützte die Arbeit der Kommission in
organisatorischer und wissenschaftlicher Hinsicht.

Beratungsverlauf

Die Kommission führte in der Zeit von ihrer Konstitu-
ierung am 9. Mai 1996 bis zur Verabschiedung des
Endberichts in der Sitzung am 28. Mai 1998 ± 49 ± Sit-
zungen durch.

Die Anhörungen von externen Sachverständigen
und Experten wurden aus Gründen des Vertrauens-
schutzes in der Mehrzahl nichtöffentlich durchge-
führt:

Nichtöffentliche Anhörungen
und Expertengespräche

± Expertengespräch mit den Verfassungsschutz-
ämtern, 14. November 1996

± Anhörung der Beratungs- und Informationsstellen
sowie Eltern- und Betroffeneninitiativen, 2. De-
zember 1996

± Anhörung verschiedener Gruppen, 13. Januar
1997 und 17. Februar 1997

± Erster Teil einer dreiteiligen Anhörungsreihe ¹Zur
Situation von Kindern und Jugendlichen in soge-
nannten Sekten und Psychogruppenª, 20. Februar
1997

± Anhörung ¹Sogenannte Sekten und Psychogrup-
pen und Wirtschaftª, 12. Mai 1997

± Anhörung ¹Sogenannte Sekten und Psychogrup-
pen, eine Herausforderung für die Gesellschaft?ª,
2. Juni 1997

± Anhörung ¹Internationale Verflechtungenª, 5. Juni
1997

± Anhörung ¹Aussteiger aus sogenannten Sekten
und Psychogruppenª, 25. September 1997, 2. Ok-
tober 1997, 9. Oktober 1997, 5. Februar 1998

± Expertengespräch zum Thema ¹Strukturver-
triebeª, 13. November 1997

± Expertengespräch zum Thema ¹Internationale
Aspekte im Bereich sogenannter Sekten und
Psychogruppenª mit einer Vertreterin des Euro-
päischen Parlaments, 11. Dezember 1997

± Expertengespräch zum Thema ¹Ritueller Miû-
brauchª, 16. Januar 1998

± Expertengespräch mit einem Vertreter des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung zu
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fra-
gen, 12. Februar 1998

± Expertengespräch mit Medizinern zum Thema
¹Erkrankungsrisiken infolge unsachgemäûer An-
wendung von Hypnose, Trance und Konditionie-
rungsverfahren in laientherapeutischen- und grup-
pendynamischen Veranstaltungen, 14. Mai 1998

Die Enquete-Kommission hat folgende Gruppen zu
nichtöffentlichen Anhörungen eingeladen: Alter
Mystischer Orden Rosae Crucis (Rosenkreuzer),
Bruno Gröning-Freundeskreis, Gemeinde auf dem
Weg, Gesellschaft für Transzendentale Meditation
(TM), International Society for Krishna Conscious-
ness (ISKCON), Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage (Mormonen), Landmark Education,
Neue Akropolis, Osho, Scientology, Soka Gakkai,
Universelles Leben e.V. (UL), Verein zur Förderung
der psychologischen Menschenkenntnis (VPM), Ver-
einigungskirche, Zeugen Jehovas.

Vertreter der Europäischen Arbeiterpartei (heute:
Bürgerrechtsbewegung Solidarität) wurden eingela-
den, haben der Einladung aber nicht Folge geleistet.
Die Vertreter der Scientology-Organisation sowie des
VPM erschienen zwar zur Anhörung, weigerten sich
aber, Auskünfte zu geben.

Aussteiger aus folgenden Gruppen bzw. Kursteilneh-
mer wurden in der Kommission angehört: Ananda
Marga, Europäische Arbeiterpartei (heute: Bürger-
rechtsbewegung Solidarität), Gemeinde auf dem
Weg, Gesellschaft für Transzendentale Meditation,
Institut für berufsfördernde Individualpsychologie
(IIP), Kaizen, Landmark Education, Sant Thakar
Singh, Scientology, Soka Gakkai, Universelles
Leben e.V., Verein zur Förderung der Psychologi-
schen Menschenkenntnis, Vereinigungskirche, Zeu-
gen Jehovas.

Öffentliche Anhörungen

± Anhörung ¹Zu den verfassungsrechtlichen Grund-
lagen beim Umgang mit neuen religiösen und
weltanschaulichen Bewegungen (Art. 4 Grund-
gesetz)ª, 12. Dezember 1996

± Zweiter Teil der Anhörungsreihe ¹Zur Situation
von Kindern und Jugendlichen in sogenannten
Sekten und Psychogruppenª, Anhörung pädagogi-
scher und psychologischer Experten, 13. März 1997
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± Dritter Teil der Anhörungsreihe ¹Zur Situation von
Kindern und Jugendlichen in sogenannten Sekten
und Psychogruppenª, Anhörung juristischer Ex-
perten, 20. März 1997

± Tagung zum Thema ¹Psychotechnikenª, 14. April
1997

± Internationales Forum zu der Thematik:

¹Sogenannte Sekten und Psychogruppen und de-
ren internationale Verflechtungenª, unter der
Schirmherrschaft der Präsidentin des Deutschen
Bundestages, Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, MdB,
22. September 1997

Reisen

± Reise einzelner Mitglieder zum Universellen Le-
ben und den Zeugen Jehovas, 19. bis 20. August
1997

± Delegationsreise in die Vereinigten Staaten von
Amerika, 23. bis 27. Februar 1998

Forschungsprojekte/Untersuchungen

± Um die Verbreitung neuer religiöser und ideologi-
scher Gemeinschaften und Psychogruppen in der
bundesdeutschen Bevölkerung zu ermitteln, hat
die Enquete-Kommission den Auftrag einer reprä-
sentativen Umfrage an das Institut INFRATEST
Burke GmbH, Berlin, vergeben. (Hinsichtlich der
Ergebnisse wird auf den Zwischenbericht (Druck-
sache 13/8170, S. 33 ff. verwiesen.)

± Um lebensgeschichtliche Zusammenhänge und
Hintergründe, nämlich Karriereverläufe in neu-
religiösen und weltanschaulichen Milieus zu ana-
lysieren, hat die Enquete-Kommission den For-
schungsauftrag ¹Aussteiger, Konvertierte und
Überzeugte ± kontrastive biographische Analysen
zu Einmündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg
in bzw. aus religiös-weltanschaulichen Milieus
oder Gruppenª vergeben.

Mit der Durchführung des Projektes wurden be-
auftragt:

Herr Prof. Dr. Heinz Streib, Universität Bielefeld,
Herr Prof. Dr. Werner Fuchs-Heinritz, Fernuniver-
sität Gesamthochschule in Hagen,
Herr Dr. Albrecht Schöll, Comenius-Institut
Münster,
Herr Dipl.-Theologe Wilfried Veeser, Pfarrer der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

(Zu den Ergebnissen s. Kap. 3.6. sowie den An-
hang)

± Um die Motivlage und Wahrnehmungsmuster des
Psychomarktklientels zu erfassen und den Anbie-
termarkt und die Verbraucherseite bei Psycho-
markt, Psychotechniken und Esoterikszene zu be-
leuchten, hat die Enquete-Kommission sich in ein

laufendes Projekt unter der Leitung von Herrn
Prof. Dr. Straube und Herrn Prof. Dr. Mischo ein-
geschaltet. Dabei hat sie den Forschungsauftrag
¹Anbieter und Verbraucher auf dem Psychomarkt
± Eine empirische Analyseª an Herrn Dipl.-Psych.
Gerhard Hellmeister (Universität Jena) in Zusam-
menarbeit mit Herrn Dipl.-Psych. Wolfgang Fach
(Institut für Grenzgebiete der Psychologie, Frei-
burg) vergeben (zu den Ergebnissen s. Kap. 3.5).

± Um gesicherte Erkenntnisse darüber zu gewinnen,
ob es eine spezifisch-religiöse Form der Abhängig-
keit gibt, durch welche Prozesse diese zustande
kommt und wie sie zu bestimmen ist, hat die En-
quete-Kommission den Forschungsauftrag ¹Durch
welche Merkmale läût sich religiöse Abhängigkeit
bestimmen?ª vergeben.

Als Gutachter wurde Herr Prof. Dr. Burkhard Gla-
digow, Kulturwissenschaftliches Institut im Wis-
senschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, benannt
(zu den Ergebnissen. s. Kap. 5.1.4).

± Zur Untersuchung gesellschaftlich erwünschter
als auch unerwünschter Wirkungen im Zusam-
menhang mit neuen religiösen Bewegungen hat
die Enquete-Kommission den Forschungsauftrag
¹Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-
gliedschaft in neuen religiösen Bewegungen unter
besonderer Berücksichtigung der sozialen Integra-
tion und psychischen Gesundheitª vergeben.

Mit der Durchführung des Projektes wurde Herr
Dipl.-Psych. Dr. Sebastian Murken, Universität
Trier, beauftragt (zu den Ergebnissen s. Kap. 3.7).

± Um Kausalzusammenhänge des konflikthaften
Geschehens im sozialen Umfeld von durch neue
religiöse und ideologische Gemeinschaften und
Psychogruppen primär Betroffenen vollständig
verstehbar zu machen, hat die Enquete-Kommis-
sion das Gutachten ¹Beratungsbedarf und auslö-
sende Konflikte im Fallbestand einer sogenannten
Sektenberatung anhand von Fallkategorien und
Verlaufsschemataª vergeben.

Mit der Durchführung des Projektes wurde der Be-
ratungsdienst für Sekten- und Weltanschauungs-
fragen beim Bischöflichen Generalvikariat Aachen
beauftragt (zu den Ergebnissen s. Kap. 4.2).

± Um zu erfahren, welches Qualifikationsprofil der
Mitarbeiter von Beratungsstellen zu neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psy-
chogruppen dem Beratungsbedarf am ehesten
entspricht, hat die Enquete-Kommission das Gut-
achten ¹Zur Qualifizierung von Beratungsarbeit
im Spannungsfeld sogenannter Sekten und Psy-
chogruppen: Kriterien und Strategienª durchfüh-
ren lassen.

Beauftragt wurde Frau Dipl.-Psych. Beate Roderigo,
Informations- und Dokumentationszentrum Sek-
ten/Psychokulte bei der Arbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz, Landesstelle Nordrhein-
Westfalen e. V. (zu den Ergebnissen s. Kap. 4.2).
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2. Phänomenologische, terminologische und begriffliche Klärung
des Gegenstandsbereichs

2.1 Einleitung

Da der Begriff der ¹Sekteª in der Wissenschaft und
in der Umgangssprache in unterschiedlicher Weise,
vor allem in innerreligiösen Auseinandersetzungen
verwendet wird und der Ausdruck ¹Psychogruppeª
neu ist, war zu klären, ob durch diese beiden Begriffe
der Gegenstandsbereich der Arbeit der Enquete-
Kommission zureichend und sachgerecht bestimmt
werden kann; bereits im Einsetzungsbeschluû sind
die Begriffe durch ein ¹sogenanntª als vorläufig aus-
gezeichnet. Es wird im folgenden im ersten Teil
exkursorisch an einigen ausgewählten Beispielen der
Begriff der ¹Sekteª und der ¹Psychogruppeª erörtert
und im zweiten daraus folgend das Aufgabengebiet
der Enquete-Kommission näher eingegrenzt.

Im Laufe der Arbeit der Kommission hat sich zum
einen gezeigt, daû verschiedene Begrifflichkeiten
auch verschiedene Teilaspekte des Gesamtphäno-
mens abdecken. Hierauf wird weiter unten im einzel-
nen eingegangen. Zum anderen hat sich gezeigt, daû
bei weitem nicht alle Aussagen über Gruppierungen,
die mit dem Oberbegriff ¹sogenannte Sekten und
Psychogruppenª bezeichnet werden, tatsächlich auch
auf das gesamte Spektrum zutreffen. Viele Konflikte,
von denen in diesem Bericht die Rede sein wird, sind
Konflikte mit einem verhältnismäûig kleinen Teil von
Gruppierungen aus dem Gesamtspektrum, teilweise
auch Konflikte, die zeitgebunden sind, da sie typisch
für ein bestimmtes Entwicklungsstadium der Gruppe
sind.

2.2 Zum Begriff der ¹Sekteª

Der Einsetzungsauftrag verpflichtet die Enquete-
Kommission zu klären, ob die bisherige gesellschafts-
politische Behandlung und die pauschale Bezeich-
nung bestimmter Organisationen als ¹Sekteª oder
¹Jugendsekteª der tatsächlichen Entwicklung und
den Notwendigkeiten für eine angemessene gesell-
schaftspolitische Auseinandersetzung entsprechen.
Deshalb war eine Auseinandersetzung mit den Be-
griffen ¹Sekteª und ¹Psychogruppeª erforderlich.
Auch in der Literatur wird teilweise die Verkehrsgel-
tung des Begriffs ¹Sekteª als gegeben angesehen. 1)
Es gibt daneben andere Begriffe, die teilweise andere
begriffliche Schwerpunkte setzen: Fr. W. Haack hat
die Bezeichnung ¹Jugendreligionª eingeführt. 2) Aus
Amerika kommend haben sich auch die Bezeichnun-
gen ¹Kultª, ¹destruktive Kulteª eingebürgert. Es

finden sich auch Bezeichnungen wie ¹Neureligionª,
¹neue religiöse Bewegungenª bzw. ¹neureligiöse
Bewegungenª sowie die neutralere Bezeichnung
¹religiöse Sondergruppen-Gemeinschaftenª. Psycho-
therapeutisch ausgerichtete Unternehmungen, bei
denen psychische Manipulation angenommen wird,
werden auch ¹Psychokulteª oder ¹Psychogruppenª
genannt. Gruppen mit politischer Zielsetzung haben
auch die Bezeichnung ¹politreligiöse Jugendsektenª
erhalten. Die von staatlichen Stellen herausgegebe-
nen Informationen verwenden häufig die Begriffe
¹neue religiöse und weltanschauliche Bewegungenª
oder setzen vor die Worte ¹Sektenª und ¹Psycho-
gruppenª ein ¹sogenanntª oder die Begriffe in An-
führungszeichen.

Der Begriff ¹Sekteª selbst ist also, entgegen seiner
anscheinenden Selbstverständlichkeit, vieldeutig
und deshalb problematisch. 3)

2.2.1 Historische Bedeutung des Sektenbegriffs

Sprachlich kommt das Wort von lateinisch sequi, fol-
gen, und ist die Übersetzung von griechisch hairesis,
Wahl, Gefolgschaft. Mit ihm wurden in der Antike
zunächst diejenigen bezeichnet, die einem bestimm-
ten Philosophen in seinen Anschauungen folgten. In
der Geschichte des Christentums wurden damit die
Gruppen bezeichnet, die auûerhalb der Kirche einem
bestimmten Glaubensführer und für abweichend er-
klärten Glaubenslehren oder Praktiken anhingen. Im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit (vgl. z.B. die
Konstitutio Ad decus des Kaisers Friedrich II von
1220) wurde das ¹widerspenstige Anhängenª an eine
¹Sekteª in Acht getan und mit dem Tode bestraft
(vgl. z. B. Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507,
Artikel 30). Diese Kriminalisierung der Sektenzuge-
hörigkeit im Mittelalter folgte daraus, daû jede Form
abweichenden Glaubens als gesellschaftlich und
staatlich nicht hinnehmbares Delikt verstanden wur-
de. Dadurch wurde aus einem religiösen Abweichen
ein kriminelles Delikt, wie der protestantische Theo-
loge P. Tillich schrieb: ¹Wer gegen das kanonisierte
Dogma verstöût, (ist) nicht nur ein Häretiker, der den
Grundlehren der Kirche widerspricht, sondern auch
ein Verbrecher gegen den Staatª 4). Daneben gab es

1) Vgl. Schmidtchen, G.: Sekten und Psychokultur, Freiburg/
Basel 1987, S. 22.

2) Vgl. Haack, Fr. W.: Jugendreligionen. Zwischen Scheinwelt
und Kommerz, München 1994 (Ersterscheinungsdatum
1974); ders.: Jugendsekten ± Vorbeugen-Hilfe-Auswege,
Basel 1991.

3) Vgl. hierzu: Hemminger, H.: Was ist eine Sekte?, Mainz-
Stuttgart 1995; Keltsch, J.: Neue religiöse Bewegungen und
das Recht, in: Einheit und Vielfalt der Rechtsordnung. Fest-
schrift zum 30jährigen Bestehen der Münchner Juristischen
Gesellschaft, München 1996; Gasper, H.: Ein problemati-
sches Etikett, in: Herder Korrespondenz, 50. Jg. Heft 11, Nov.
1996, S. 576ff.; und Zinser, H.: Der Markt der Religionen,
München 1997, Kapitel VIII; Zum juristischen Begriff siehe
auch Abel R.B.: NJW 1996, S. 91.

4) Vgl. Tillich, P.: Vorlesungen über die Geschichte des christ-
lichen Denkens, Teil I, Ergänzungs- und Nachlaûbände 1,
Stuttgart 1971, S. 20f.
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freilich auch ein neutrales Verständnis von ¹Sekteª,
so wenn Roger Bacon (im 13. Jhd.) und Nikolaus von
Kues (im 15. Jhd.) von ¹secta Christianaª sprechen.
Eine eindeutig negative Zuspitzung scheint der Be-
griff ¹Sekteª im 16. Jahrhundert erhalten zu haben,
besonders als er zur Bezeichnung derjenigen christ-
lichen Gemeinschaften verwendet wurde, die ohne
reichsrechtliche Legitimation neben den anerkann-
ten Religionsparteien sich bildeten. 5) Solche Auffas-
sungen und Einrichtungen wurden mit der Erklärung
der Religionsfreiheit in den europäischen Staaten
überwunden. Das Grundgesetz (GG) kennt nur reli-
giöse Vereine (Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 Weimarer
Reichsverfassung ± WRV ±), Religionsgesellschaften
(Art. 140 GG) und Religionsgemeinschaften (Art. 7
GG), wobei zwischen Religionsgemeinschaften und
Religionsgesellschaften kein inhaltlicher Unterschied
besteht; eine Staatskirche besteht nicht (Art. 140 GG
i.V.m. Art. 137 Abs. 1 WRV). Staatsrechtlich gibt es
mithin in dieser Beziehung keinen Unterschied zwi-
schen Kirche und anderen religiösen Organisations-
formen. Der Begriff der Kirche ist dadurch auch nicht
mehr ¹geschütztª, so daû sich nun jede Organisation
als Kirche bezeichnen und ihn irreführend verwen-
den kann.

2.2.2 Sektenbegriffe aus der
Wissenschaftsgeschichte

In engem Zusammenhang mit der historischen Be-
deutung des Sektenbegriffs steht der theologische
Sektenbegriff. Dieser legt bestimmte Kriterien zu-
grunde, z. B. Anerkennung anderer Offenbarungs-
schriften als die kanonisierte Bibel und anderer Of-
fenbarungsformen, ein anderes Glaubensbekenntnis,
ein anderes Verständnis apostolischer Sukzession, im
Protestantismus heute auch Mitgliedschaft im Welt-
kirchenrat etc. Der theologische Begriff der ¹Sekteª
ist aufgrund der staatlichen Neutralität in Religions-
und Weltanschauungsfragen für die Enquete-Kom-
mission unerheblich.

Max Weber und Ernst Troeltsch haben für ihre Un-
tersuchungen zur Geschichte des Christentums und
der damit verbundenen Entwicklung des ¹modernen
Kapitalismusª in einer bestimmten historischen
Situation den Begriff der Kirche und den der ¹Sekteª
durch verschiedene Merkmale ± ¹idealtypischª ± be-
stimmt; z.B.: in eine Kirche wird man hineingeboren,
in eine Sekte muû man eintreten; eine Kirche hat
einen universalen Anspruch, eine Sekte nur einen
partialen; in einer Kirche haben die Funktionsträger
in der Regel ein Amtscharisma, in einer Sekte müs-
sen sie sich durch persönliches Charisma ausweisen
usw. 6) Diese Bestimmungen sind als Analysen einer
bestimmten historischen Situation entstanden und
für die in der Kommission behandelten Probleme
unerheblich.

2.2.3 Umgangssprachliche Verwendung
des Begriffs ¹Sekteª

Der umgangssprachliche Sektenbegriff, d.h. die Ver-
wendung des Begriffs in der öffentlichen Diskussion,
ist äuûerst facettenreich und erfährt zudem eine im-
mer gröûere Ausweitung. In der Öffentlichkeit wird
der Begriff ¹Sekteª weiterhin zur Bezeichnung reli-
giöser Inhalte verwendet. Zudem umfaût der um-
gangssprachliche Begriff auch solche Gruppierun-
gen, die in der Literatur mit der Bezeichnung ¹neue
religiöse und weltanschauliche Bewegungenª belegt
werden. Gleichzeitig werden mit dem Begriff solche
Gruppierungen in Verbindung gebracht, mit denen
gesellschaftliche Konflikte der verschiedensten Aus-
prägungen entstehen, auch wenn die Gruppierung
weder eine religiöse noch eine weltanschauliche
Prägung, sondern beispielsweise eine eher politi-
sche oder psychotherapeutische Ausrichtung hat.
Umgangssprachlich wird insofern auch nicht kon-
sequent zwischen ¹Sekteª oder ¹Psychogruppeª dif-
ferenziert.

Verallgemeinernd läût sich sagen, daû in der Öffent-
lichkeit diejenigen Gruppen als ¹Sektenª bezeichnet
werden, von denen angenommen wird, daû sie von
den noch existierenden gemeinsamen Überzeugun-
gen und Lebensformen abweichen. Dabei geht es
überwiegend um ethische Überzeugungen, die den
Umgang mit dem Menschen betreffen. Begriffe wie
Menschenwürde, Menschenrechte,Freiheit,Toleranz,
Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung bezeichnen
die Orientierungspunkte, an denen gesellschaftlich
tolerierbares Handeln und Verhalten gemessen wird.
In der Umgangssprache bezieht sich der Begriff
¹Sekteª daher zunehmend auf Gruppen, denen vor-
geworfen wird, in Lehre und Praxis systematisch ge-
gen diese Orientierungen zu verstoûen, statt Entfal-
tungsfreiheit Abhängigkeit zu produzieren, die Men-
schen zu entwürdigen und zur Intoleranz anzuleiten
usw. 7)

Die umgangssprachliche Verwendung des Begriffs
stöût auf mehrere Schwierigkeiten. Zum einen läût
sie sich sprachlich nicht gegen andere Ausprägun-
gen des Sektenbegriffs abgrenzen, so daû etwa eine
in ihrem Kontext korrekte theologische Verwendung
des Begriffs für eine Gruppe in den Medien die Ge-
fahr in sich birgt, den Eindruck zu erwecken, es han-
dele sich um eine in diesem Sinne konfliktträchtige
Gruppierung. Zum anderen kann durch die Etikettie-
rung einer Gruppe mit dem umgangssprachlichen
Sektenbegriff transportiert werden, die Gruppe sei
konfliktträchtig, sie erzeuge etwa Abhängigkeiten
bei ihren Mitgliedern oder sei in anderer Weise ge-
fährlich, obwohl ggf. von den Mitgliedern selbst oder
anderen Betroffenen der Sachverhalt anders wahr-
genommen wird. Der umgangssprachliche Sekten-
begriff leidet damit an einer erheblichen inhaltlichen
Undifferenziertheit.

Die Enquete-Kommission hält ihn aus diesen Grün-
den für in hohem Maûe kritikwürdig und verwendet
ihn im folgenden nicht.5) Vgl. Feil, E.: Religio. Die Geschichte eines neuzeitlichen

Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation,
Göttingen 1986, S. 274f.

6) Vgl. Kehrer, G.: Einführung in die Religionssoziologie, Darm-
stadt 1988.

7) Vgl. Hemminger, H.: Was ist eine Sekte?, Mainz-Stuttgart
1995.
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2.2.4 Sozialwissenschaftliches Verständnis
des Phänomens

In der soziologischen und sozialwissenschaftlichen
Literatur wird im Blick auf die hier angesprochenen
Fragen eine ¹Sekteª bestimmt durch das Maû, in dem
sie in Spannung, Widerspruch und Gegensatz zu
ihrer Umwelt steht. 8) Dieses sozialwissenschaftliche
Verständnis, das sich inhaltlich mit der in der Öffent-
lichkeit verwandten umgangssprachlich benutzten
Begrifflichkeit berührt, ist hier allein relevant.

Ausgehend von dem sozialwissenschaftlichen Ver-
ständnis könnte unter ¹Sekteª hier eine kleine, exklu-
sive, religiöse oder weltanschauliche, wissenschaft-
liche oder auch politische Gruppe verstanden wer-
den, die von ihren Anhängern ein totales Engagement
fordert und die dabei ihre Trennung von der Umwelt
und deren Zurückweisung besonders betont. 9)

Kennzeichnend für eine sogenannte ¹Sekteª ist
mithin eine besondere, extreme Ausformung ihrer
Innen- und Auûenbeziehungen. Das Merkmal der
betonten Abtrennung von der Umwelt betrifft dabei
prinzipiell die gesamte Gruppen- oder Gemein-
schaftskultur mit ihren verschiedenen Aspekten.

Je nachdem, welche Phänomene dieser Kultur bzw.
welche Interaktionsebene der Gruppe von auûen auf
dieses Merkmal hin untersucht werden, ergeben sich
jedoch verschiedene Schwerpunkte bei den Bestim-
mungen des Begriffs ¹Sekteª. Berücksichtigt man
bevorzugt die Ablehnung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, unter denen sie lebt, vor allem die Ableh-
nung des vorherrschenden Wertesystems und der
staatlichen Rechtsordnung in Theorie und Praxis,
nähert man sich dem säkularen Sektenbegriff, wie er
in der öffentlichen Diskussion vorherrscht. Berück-
sichtigt man jedoch zum Beispiel bevorzugt die
Zurückweisung der religiösen bzw. theologischen
Umwelt durch die Gruppe (oft vor allem ihrer eige-
nen geistigen Herkunft) auf der Ebene von Glaube
und Ideologie, nähert man sich einem religionswis-
senschaftlichen oder theologischen Sektenbegriff.
Dann wird die Spannung zwischen der Gemeinschaft
und ihrer Umwelt schwerpunktmäûig religions- und
ideengeschichtlich bestimmt.

Es handelt sich hierbei immer um einen sogenannten
Relationsbegriff, mit dem das Verhältnis zwischen
einer Gesellschaft und der in sie eingebetteten Min-
derheit, die in Spannung zu der Gesellschaft steht,
beschrieben wird. Ob eine Minderheit in einer Kultur
als Sekte qualifiziert wird, ist deshalb auch immer
eine Frage des kulturellen Standpunktes und von
Wertentscheidungen.

Man muû auch hier festhalten, daû sich aus der un-
terschiedlichen Akzentuierung des Sektenbegriffs
Spannungen ergeben. So werden einige Gruppen

aus religiöser Sicht als Sekten eingestuft, die vom
sozialwissenschaftlichen Standpunkt aus, wegen
ihrer relativ gelungenen Anpassung an den alltäg-
lichen Lebensvollzug ihrer bürgerlichen Umwelt, da-
gegen nicht (oder jedenfalls nicht sachgemäû) als
Sekten angesehen werden.

2.2.5 Zusammenfassung

Die unterschiedliche Herkunft und der unterschied-
liche Gebrauch des Begriffs ¹Sekteª macht seine
Verwendung, auûer in klar umschriebenen Zusam-
menhängen (etwa theologischer oder religions-
wissenschaftlicher Art), sehr problematisch. Zur Ab-
grenzung von ¹konfliktträchtigenª gegenüber ¹nicht
konfliktträchtigenª Gruppen ist er kaum geeignet. Er
gibt zudem nichts her zur Kennzeichnung konkreter
Konflikte. Für den staatlichen Gebrauch ist er nicht
geeignet, d. h. auch nicht für diesen Bericht.

2.3 Zum Begriff der ¹Psychogruppeª

Der Begriff ¹Psychogruppeª hat sich in den letzten
Jahrzehnten zur Bezeichnung der ¹vielfältigen psy-
chologischen und pseudopsychologischen Angebote
zur Lebenshilfe, Lebensorientierung und Persönlich-
keitsentwicklung auûerhalb der fachlichen Psycho-
logie und des Gesundheitswesensª 10) verbreitet. Dar-
unter fallen so verschiedene Dinge wie psychologi-
sche Erfolgskurse für die Wirtschaft, esoterische Bera-
tungsangebote zur Bewältigung von Geldproblemen,
Astralreisen, medialer Kontakt mit auûerirdischen
Intelligenzen und Rückführungen in frühere Leben.
Für diese und andere Ziele werden eine Vielzahl von
Methoden angeboten: Therapien mit Anleihen aus
traditionellen Psychotherapieschulen, Emotions- und
Körpertherapien (z.B. Primärtherapie, Rebirthing),
spirituelle Angebote mit therapeutischem Anspruch
(z.B. Reiki, Reinkarnationstherapie), Einsatz von
technischen Geräten im Bereich der Esoterikszene
(z.B. mind-machines, Bioresonanz), Naturheilmetho-
den mit spirituellem Hintergrund (z. B. Aromathera-
pie, Bachblütentherapie), magische und okkulte
Praktiken (z.B. Telepatie, Psychokinese, Pendeln,
Tarot), Naturreligionen, mystische und spirituelle Tra-
ditionen, esoterische Seelsorge oder Lebensberatung.

Diese Methoden haben gemeinsam, daû sie neben
ihrer Praxis in Gruppen auch gewerblich als Lebens-
bewältigungshilfe und zur Persönlichkeitsverände-
rung benutzt werden. Auûerdem dienen sie der
Freizeitgestaltung, der Unterhaltung und der Befrie-
digung des Bedürfnisses nach sinnlichen und ästhe-
tischen Erlebnissen. Es handelt sich um den Dienst-
leistungsbereich, der auch mit dem Etikett ¹Psycho-
marktª bezeichnet wird. Neutraler könnte man von
einer alternativen, nicht schulmäûigen Pädagogik,
Psychologie und Psychotherapie sprechen, die neben
den anerkannten Schulen betrieben wird, so wie es
neben der Schulmedizin eine nicht schulmäûige
Alternativmedizin gibt. Einige Verfahren dieses alter-
nativen Psychomarktes werden auch von schulmäûi-
gen Psychologen eingesetzt.

8) Vgl. hierzu auch Niebuhr, R.: The social sources of denomina-
tionalism, New York 1929; Wach, J.: Religionssoziologie,
Tübingen, 1951; Wilson, B. R.: Religiöse Sekten, München
1970; Johnson, B.: Church and Sect Revisited, in: Journal for
the Scientific Study of Religion, Bd. 10, 1971; Stark, R. und
Bainbridge, W. S.: The Future of Religion, Berkeley 1985.

9) Vgl. Abercrombie, N./Hill, St./Turner, B. S.: Dictionary of
Sociology, London, 3. Auflage, 1994 (Penguin Reference
Books), S. 371.

10) Hemminger, H./Keden, J.: Seele aus zweiter Hand, Psycho-
techniken und Psychokonzerne, Stuttgart 1997, S. 7.
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Bei der Inanspruchnahme derartiger Dienstleistun-
gen liegt meist eine geschäftliche Kundenbeziehung
vor. Es handelt sich in diesem Fall nicht um eine
Beziehung vom Typ der Gemeinschaft oder einer
Gruppe, und es ist deshalb in der Regel auch nicht
sinnvoll, in diesem Fall von Mitgliedschaft zu spre-
chen. Zur ¹Psychogruppeª können derartige Bezie-
hungen dann werden, wenn sich um einen ¹Lebens-
hilfedienstleisterª ein fester Kundenstamm bildet,
der von diesem oder dessen Unternehmen Leistun-
gen dauernd in Anspruch nimmt. Aber auch dann
bestehen aufgrund der beibehaltenen Kundenbezie-
hungen erhebliche Unterschiede zum Typ Gemein-
schaft. Von einer Psychogruppe oder ± schärfer ± von
einem Psychokult kann man nur dann sprechen,
wenn von einem Anbieter und seinen Klienten ein
gewisser dauerhafter Organisationsgrad erreicht
wird und sich gruppentypische Innen- und Auûen-
beziehungen etablieren.

2.4 Ausprägungen der Konflikte mit ¹Sektenª
und ¹Psychogruppenª

Das sozialwissenschaftliche Verständnis des Phäno-
mens nähert sich ± wie beschrieben ± dem Gegen-
stand über die mit Gruppierungen entstehenden
Konflikte. Hierauf soll im folgenden näher eingegan-
gen werden.

Die besondere, extreme Ausformung der Innen- und
Auûenbeziehungen, d.h. die Spannung zwischen
tendenziell ¹totalerª Innenwelt (¹total groupsª) und
Auûenwelt ist mit den Begriffen ¹Isolationª und
¹Insulationª (Rückzug auf eine Insel) gekennzeich-
net worden. Damit wird die Tendenz bezeichnet, sich
gegenüber der Umwelt mehr oder minder umfassend
zu isolieren und sich auf die eigene Welt zu be-
schränken. In diesem Sinn besteht dann die Tendenz,
die gesamte Lebenswirklichkeit exklusiv ± ideell,
kulturell, sozial, unter Umständen auch wirtschaft-
lich, politisch ± in die Innenwelt der jeweiligen
Gruppe zu verlagern bzw. sie exklusiv aus dem hier
geltenden und praktizierten Lebenswissen und
dessen Quellen zu begründen und zu normieren.
Hieraus resultieren die meisten Konflikte.

Entsprechend betrifft ein besonderes Element der
Konfliktträchtigkeit in der Innen- und Auûenbezie-
hung Weltanschauung und Lebenspraxis, also ¹dissi-
dente Weltanschauungenª und ¹deviante Lebensfor-
menª. Gemeint sind damit von den sozial-kulturell
allgemein akzeptierten oder zumindest tolerier-
ten Lebensanschauungen und Wertüberzeugungen
deutlich abweichende Überzeugungen und eine von
allgemein praktizierten oder zumindest tolerierten
Lebensformen signifikant abweichende Lebens-
praxis. Bleibt diese Umschreibung zunächst abstrakt-
allgemein, zeigt sich in der Auseinandersetzung mit
Gruppierungen doch häufig konkret, worin Konflikt-
potentiale liegen. So kann die Aufgabe einer begon-
nenen Berufsausbildung oder eines ausgeübten Be-
rufs zugunsten des Engagements in der Gruppe dazu
führen, daû die finanzielle Abhängigkeit eines auch
bereits erwachsenen Gruppenmitglieds von seinen
Eltern oder seinem Lebenspartner länger als üblich
bestehen bleibt oder aber die Berufsaufgabe diese

Abhängigkeit erst wieder herstellt. Ist die Herkunfts-
familie, die eigene Familie oder der Freundeskreis
einer Person, die sich einer Gruppe neu anschlieût,
nicht gewillt, sich der Gruppe und dem Engagement
des neuen Mitglieds gegenüber positiv zu verhalten,
kann es zu familiären Auseinandersetzungen oder
auch zu Trennungen mit allen damit zusammen-
hängenden Konflikten kommen. Befremdlich können
Auûenstehenden beispielsweise auch die Zuweisun-
gen von Partnern durch eine Gruppe erscheinen.
Weitere Felder, in denen Konflikte mit Auûenstehen-
den auftreten können, sind der Umgang der Gruppe
mit Sexualität, das Verständnis von Ehe und Familie,
Fragen der Kindererziehung, Einstellungen zu Wirt-
schaft und Politik, das Verhältnis zur persönlichen
Freiheit des Einzelnen und anderes. Auch wenn es
sich hierbei oftmals um Bereiche handelt, in denen
das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit in Anspruch genommen wird, so kann die Wir-
kung plötzlich geänderter Auffassungen und Verhal-
tensweisen eines Menschen auf seine Umwelt nicht
übergangen werden. In diesem Sinne werden die
Gruppierungen von der Umwelt als konfliktträchtig,
weil Auslöser solcher ¾nderungen, wahrgenommen.

Die Merkmale der Innen- und Auûenbeziehungen ei-
ner Gruppe wie ¹totales Engagementª nach innen
und ¹Abtrennung von der Umweltª lassen verschie-
dene Abstufungen zu, so daû sich nach der obigen
Definition zwar ein Typus des in diesem Sinne
Sektiererischen bestimmen läût, nicht jedoch klare
Grenzen zwischen einer sektiererischen und einer
nicht-sektiererischen religiösen oder weltanschau-
lichen Gemeinschaft 11).

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Konfliktträchtig-
keit der in diesem Sinn als sektiererisch angesehe-
nen Gruppen gründet meist in der Verbindung der
genannten Aspekte ± Exklusivität, totales Engage-
ment, Trennung von der Umwelt und deren Zurück-
weisung (¹Isolationª und ¹Insulationª) ± mit ¹dissi-
denten Weltanschauungenª und ¹devianten Lebens-
formenª. Aus diesen Aspekten können ± nicht
müssen ± problematische Konstellationen und Reak-
tionen, somit unter Umständen erhebliche Konflikte,
resultieren. Die Gefahren einer sich ins Extreme ent-
wickelnden Isolation und Insulation werden insbe-
sondere an Beispielen deutlich, die in der Öffentlich-
keit groûe Beachtung gefunden haben. Hierzu gehö-
ren z. B. die Tötungsdelikte und Massenselbstmorde
der Gruppen People's Temple (Guayana), Heaven's
Gate, (Kalifornien), Sonnentempler (Schweiz, Frank-
reich, Kanada), Aum-Shinrikyô (Japan).

2.5 Der Sektenbegriff und religiöse Konflikte

Gegen einen undifferenzierten Gebrauch des Begriffs
¹Sekteª ist darauf hinzuweisen, daû eine gewisse
Konfliktträchtigkeit für die Umwelt zu den Eigen-
schaften religiöser Orientierung und religiöser Verge-

11) In der inzwischen gängig gewordenen Unterscheidung zwi-
schen ¹cult movementª, ¹clients cultª und ¹audience cultª
liegt eine Typologie solcher Abstufungen vor. Diese läût sich
auf die Sekten übertragen, wenn man der von Stark/Bain-
bridge vorgeschlagenen Unterscheidung von ¹Sekteª und
¹Kultª folgt (was nicht zwingend angezeigt scheint).
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sellschaftung gehört. Denn religiöse (und nicht selten
auch weltanschauliche) Gemeinschaften erheben
selbstverständlich Forderungen nach einer bestimm-
ten Lebensführung sowie Wahrheitsansprüche ge-
genüber konkurrierenden Deutungen von Mensch
und Welt. ¾hnliches gilt für neuzeitliche Ideologie-
bildungen mit Weltanschauungscharakter, die auf
wissenschaftlicher bzw. pseudowissenschaftlicher
Basis ihr Recht auf die verbindliche Interpretation der
Totalität menschlicher Existenz anmelden. Daraus
können sich zum Teil tiefgreifende gesellschaftliche
Konflikte ergeben, wie die Geschichte religiöser und
ideologischer Bewegungen zeigt.

Ferner ist zu bedenken: Da Religionen nach eigenem
Selbstverständnis auch eine kritische Aufgabe
gegenüber der Gesellschaft und dem Staat haben
können, stehen sie unter Umständen in Spannung,
bisweilen sogar in scharfem Widerspruch zu Staat
und Gesellschaft. Religionen implizieren also, da sie
auch sagen, was man nicht tun darf, in dieser oder
jener Form eine Distanz oder Kritik gegenüber be-
stehenden Verhältnissen.

Zudem agieren in auftretenden Konflikten nicht nur
die dissidierenden Gemeinschaften, sondern auch
die konkurrierenden und die bereits etablierten
Sinninstanzen sowie andere politische und kulturelle
Institutionen der Gesellschaft. Aus all diesen Grün-
den ist zu sagen, daû jeder Konflikt mit ¹konflikt-
trächtigen Religionenª auch zu Rückfragen an un-
sere Gesellschaft führen kann, nicht nur zu kritischen
Anfragen an die betreffende Gruppierung. Solche
Konflikte sind und waren oder können auch immer
ein Moment des gesellschaftlichen Wandels sein.

Es darf nicht unterschlagen werden, daû die fort-
schreitenden Modernisierungen und kulturellen
Verunsicherungen gerade für traditional religiöse
Lebensformen erhebliche Belastungen darstellen, so
daû verstärkte Abschlieûungen oder sogar Abwehr
von Modernisierung auch den Versuch darstellen
können, diese Modernisierungslasten zu bewältigen.
Lebens- und Erziehungsorientierungen im Rah-
men weltanschaulich-religiöser Sondergemeinschaf-
ten stehen häufiger in einem mehr oder weniger star-
ken Spannungsverhältnis zu den Prinzipien einer mo-
dernisierten Lebensführung, wie sie für die Bewälti-
gung der sozialkulturellen Anforderungen in den
westlichen Gesellschaften erforderlich sind. Deshalb
können Destabilisierungen und Enttraditionalisierun-
gen auch dazu führen, daû Menschen entgegen den
Forderungen und Lasten, selbstverantwortlich, offen,
mobil und reflexiv zu sein, neue Einbindungen und
Sicherheiten im Sinne einer ¹religiös-ontologischen
Beheimatungª suchen. Diese Bewältigungsversuche
dürfen keineswegs nur eindimensional als ± gegen-
über den modernen Prinzipien ± ¹defizitäre Lebens-
formenª interpretiert und die Träger als ¹gefährliche
Sektenª bezeichnet werden.

2.6 Staatliche Verwendung des Sektenbegriffs

Gleichwohl könnte man für das Theorie- und Praxis-
feld der Politik und des Rechts aus der Vielfalt der Be-
griffe einen engeren Begriff der ¹Sekteª konstruieren.
Hier würden als ¹Sektenª solche religiösen Gruppie-

rungen und Lebenshilfeorganisationen bezeichnet,
die in ihren Lehren und Praktiken mit den Grundsät-
zen des Grundgesetzes, seinem Menschenbild, seiner
Rechtsordnung, seinen Wertevorstellungen usw. nicht
vereinbar sind und eine andere gesellschaftliche
Ordnung als das Grundgesetz proklamieren und an-
streben. Oder man könnte in Anschluû an die sozial-
wissenschaftliche Deskription des Phänomens solche
Gruppierungen als ¹Sektenª bezeichnen, bei denen
das Ausmaû an Abschlieûung, Innen-Auûen-Span-
nung etc. zu einer hohen, gewissermaûen ständigen
Konfliktträchtigkeit führt.

Eine staatsrechtliche Einführung des ohnehin ge-
schichtlich belasteten Sektenbegriffes würde die
Gefahr bergen, daû das für den ständigen Erneue-
rungsprozeû der Gesellschaft erforderliche kritische
Potential eingeschränkt werden könnte ± das Entste-
hen neuer Religiosität kann auch als Reaktion auf
Defizite in der Gesellschaft als Indikator für gesamt-
gesellschaftliche Fehlentwicklungen und die damit
verbundenen Probleme gesehen werden.

Eine staatsrechtliche Einführung des geschichtlich
belasteten Sektenbegriffes birgt vor allem aber die
Gefahr oder Tendenz in sich, über den Begriff der
¹Sekteª die Religionsfreiheit aufzuheben oder zu
beschränken. Religion ist in der Moderne zu einer
staatsfreien Angelegenheit geworden. Dennoch un-
terliegt die Ausübung der Religionsfreiheit einem
rechtlichen Rahmen, der jedenfalls durch verfas-
sungsimmanente Grenzen vorgegeben ist. Neben
der Religionsfreiheit stehen andere geschützte
Rechtsgüter mit Verfassungsrang; im Kollisionsfall ist
durch eine Güterabwägung festzustellen, welchem
Rechtsgut ± bezogen auf den konkreten Einzelfall ±
der Vorrang gebührt.

Für die Zwecke der neutralen Beschreibung und
Analyse sind deshalb die Bezeichnungen ¹neue reli-
giöse und ideologische Gemeinschaftenª sowie die
Bezeichnung ¹Psychogruppeª für das Feld zutref-
fender. Allerdings sind auch solche allgemeinen
Bezeichnungen nicht unproblematisch. Kurze, prä-
gnante Formulierungen zur Kennzeichnung des gan-
zen vielfältigen Spektrums der betreffenden Grup-
pen sind nicht möglich. So umfaût dieses Spektrum
auch Gruppen, die nur vorgeblich religöse oder welt-
anschauliche Gemeinschaftsbildungen darstellen. In
diesem weiten Feld von Gruppen und Bewegungen,
die aus verschiedenen Blickwinkeln als ¹Sekteª be-
zeichnet werden, sind nur eine beschränkte Anzahl
derart und dauerhaft konfliktträchtig, daû sie dem
Extrembild entsprechen, das von den neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen herrscht.

Darüber hinaus bietet es sich an, der Klarheit wegen
bei der Betrachtung einzelner Konfliktfelder spezifi-
schere Bezeichnungen zu benutzen. Vorgeblich reli-
giöse Gemeinschaften mit überwiegend wirtschaft-
lichen Zielen können in Anlehnung an den angel-
sächsischen Sprachgebrauch als kommerzielle Kulte
charakterisiert werden, ideologische Gemeinschaften
als Politgruppen usw. In der wissenschaftlichen Lite-
ratur ist die Bezeichnung ¹Neuere religiöse und welt-
anschauliche Bewegungenª (NRBs) gebräuchlich.
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Die Enquete-Kommission verwendet zur angemesse-
nen und neutralen Beschreibung des Sachverhalts
die Bezeichnungen ¹neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppenª. Damit kann
sie auch der notwendigen Differenziertheit gerecht
werden.

2.7 Zusammenfassung

Das Feld des gesetzgeberischen und allgemein staat-
lichen Handelns kann nicht durch den vieldeutigen
Begriff der ¹Sekteª bestimmt werden. Es muû des-
halb auf andere Weise erfaût und begrenzt werden.
Das gilt auch für den Begriff der ¹Psychogruppeª.
Staatlicher Handlungsbedarf kann nur anhand der
realen Beziehungen einer Gruppe zur gesellschaft-
lichen Umwelt festgestellt werden. Handlungsbedarf
entsteht selbstverständlich nur durch die gesell-
schaftlichen Wechselwirkungen der Ablehnung der
sozialen Umwelt, des totalen Engagements von
Gruppenmitgliedern usw., und er wird in aller Regel
nur bei sehr deutlicher bis extremer Ausprägung
dieser Merkmale gegeben sein. Der Sachverhalt, daû
es einen allmählichen Übergang von einer starken
Betonung konfliktauslösender Eigenschaften einer
Gruppe bis hin zur gelungenen Integration und An-
passung einer Gruppe gibt, sollte weder als Argu-
ment dafür benutzt werden, dem Staat auch im Fall
starker Konflikte Handlungsmöglichkeiten abzu-
sprechen, noch dazu, die von unserer Grundordnung
vorgegebenen Freiheitsräume religiöser und welt-
anschaulicher Gruppen einzuengen. Der Handlungs-
spielraum des Staates erstreckt sich vielmehr einer-
seits auf Maûnahmen im Falle von Verstöûen gegen
geltendes Recht und der Gefährdung von geschütz-
ten Rechtsgütern. Andererseits gibt es Bereiche des
sozialen Lebens, die nach der freiheitlichen Grund-
ordnung von staatlicher Reglementierung frei blei-
ben sollen. Hierzu gehört insbesondere die persön-
liche innere und äuûere Lebensgestaltung und die
Auswahl des Lebensmilieus.

Die Konflikte, die durch die sozialen Handlungen
im Zusammenhang mit neuen religiösen und welt-
anschaulichen Gemeinschaften und Psychogruppen,

in Einzelfällen auch nur von Individuen, ausgehen,
lassen sich insbesondere in drei Bereiche unterteilen:

a) Verstöûe gegen geltendes Recht,

b) Machtmiûbrauch bei der Ausnutzung von rechts-
freien Räumen, durch die es zu einer Rechtsgüter-
gefährdung kommt. Hier besteht staatlicher Rege-
lungsbedarf,

c) Verstöûe gegen die sich aus der Grundwerte-
ordnung abgeleiteten guten Sitten und sozialen
Verpflichtungen.

In diesem Bereich ist staatliches Handeln nötig und
möglich. Diese Konflikte sind Gegenstandsbereich
der Enquete-Kommission.

Gegenstand der Enquete-Kommission waren mithin
nicht die Gruppen selbst, sondern näher bestimmte
soziale und konfliktauslösende Handlungen von Per-
sonen, konkret von Personen in Gruppen, die über-
wiegend einen religiösen oder weltanschaulichen
Status beanspruchen oder einen solchen zugeschrie-
ben bekommen 12). Dabei ist auch der Grundsatz der
Konvention des Europarates vom 4.11.1950 zu be-
achten, daû ¹die Religions- und Bekenntnisfreiheit
nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehe-
ner Beschränkungen sein (darf), die in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen Maûnahmen
(BGBl. 1952 II, 685 und 953) im Interesse der öffent-
lichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sind.ª

Dies heiût nicht nur, daû es keine die Religionsfrei-
heit einschränkenden Sonderbestimmungen für Reli-
gionsgemeinschaften geben darf, sondern zugleich
auch, daû die Religionsgemeinschaften und ihre Mit-
glieder sich selbstverständlich auch an bestimmte,
für jedermann geltende Regeln zu halten haben. Der
Wortlaut des Grundgesetzes, der keinen allgemeinen
Gesetzesvorbehalt für die Religionsfreiheit vorsieht,
erscheint insoweit weniger konkret. Es besteht aber
Einigkeit darüber, daû Religionsfreiheit insbesondere
dort an ihre Grenzen stoûen kann, wo verfassungs-
mäûige Rechte anderer verletzt werden. Jedenfalls
ist eine Umgehung oder Auûerkraftsetzung der
Rechtsordnung durch die Berufung auf die Religions-
freiheit nicht möglich.

3. Makro- und mikrogesellschaftliche Dimensionen des Phänomens

3.1 Gesellschaftliche Ursachen und
Bedingungen für das Entstehen und die
Weiterentwicklung neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften
und Psychogruppen

3.1.1 Vorbemerkungen

Die Arbeit der Enquete-Kommission hat deutlich
werden lassen, daû es sich bei dem Phänomenkreis
¹sogenannter Sekten und Psychogruppenª um ein
sehr vielschichtiges Thema handelt. Eine einfache

Zuschreibung von Problemen zu ihren vermeint-
lichen Verursachern, den ¹Sektenª, eröffnet mehr
Fragen, als sie Antworten gibt. Es heiût nicht, ein
mögliches Ausnutzen von Handlungsspielräumen
durch Gruppen oder Einzelne über das erlaubte Maû
hinaus zu leugnen, wenn man feststellt, daû die Pro-

12) Die Frage, ob eine Gruppe zu Recht den Status einer Reli-
gionsgemeinschaft in Anspruch nimmt, ergibt sich aus dem
Staatsrecht. Das staatsrechtliche Begriffsverständnis von
Religion oder Weltanschauung ist gewöhnlich enger als das
sozialwissenschaftliche (vgl. BAG NJW 1996, S. 143).
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blematik um neue religiöse und ideologische Ge-
meinschaften und Psychogruppen erhebliche gesell-
schaftliche Ursachen und Rahmenbedingungen auf-
weist. Erst ihr Verstehen ermöglicht einen angemes-
senen und problemlösungsorientierten Zugang.

Die Öffentlichkeit beschäftigt sich in groûem Ausmaû
mit neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen, z. B. in einer Vielzahl
von Artikeln in Tages- und Wochenzeitungen, von
Fernseh- und Rundfunksendungen oder Buchveröf-
fentlichungen. In der öffentlichen Diskussion wurde
das quantitative Ausmaû der betreffenden Gruppen
gelegentlich überschätzt. Im Zwischenbericht hat die
Enquete-Kommission weitgehend übereinstimmend
mit früheren Erhebungen 13) deutlich gemacht, daû
die Verbreitung neuer religiöser und ideologischer
Gemeinschaften und Psychogruppen nicht so groû
ist, daû sie die öffentliche Wirkung des Themas allein
erklären könnte. Etwa 0,5% der Befragten gaben an,
Mitglied oder Anhänger bzw. Anhängerin einer
neuen religiösen oder weltanschaulichen Bewegung
zu sein. Weitere 0,7% bekundeten eine gewisse
Nähe zu einer solchen Bewegung.14) Trotz dieser
Verbreitung werden neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen in der Bevölke-
rung als sehr bedrohlich wahrgenommen. Allerdings
sind Quantität und Qualität eines Problems nicht
identisch.

Im folgenden werden einige der in diesem Zusam-
menhang wichtigsten gesellschaftlichen Ursachen
und Bedingungen für das Entstehen und Sichweiter-
entwickeln neuer religiöser und weltanschaulicher
Gruppen und Lebensbewältigungshilfeangebote so-
wie ihre gesellschaftliche Wahrnehmung skizziert.

3.1.2 Von der traditionellen Gemeinschaft
zur Wahlgemeinschaft

Moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaf-
ten zeichnen sich dadurch aus, daû sie traditionell
gewachsene Strukturen lockern, ggf. auflösen und
durch flexible Strukturen ersetzen. Die modernen
Gesellschaften bauen ihre Leistungs- und Entwick-
lungsfähigkeit gerade auf diesem Potential an Flexi-
bilität, Wandlungsbereitschaft und Anpassungsfä-
higkeit auf. In verschiedenen Feldern, z. B. bei Verei-
nen, Gewerkschaften, Parteien oder im Bereich Ehe
und Familie, wird diese Entwicklung auch als Verlust
wahrgenommen, allerdings besonders deutlich im
Feld der Religionen. Man unterstellt gemeinhin, Reli-
gion entfalte sich selbstverständlich und weitest-
gehend als Gemeindereligion, also als im von allen
geteilten direkten Lebensumfeld der Mitglieder ver-
ankert.

In der europäischen Vergangenheit, aber auch in an-
deren Kulturen, war dies weitgehend der Fall. Reli-
gion galt u. a., so die entsprechenden Theorien, als
Instanz umfassender transzendenter wie immanenter

Sinnstiftung für Identitätsbildung, Lebensführungs-
konzepte, Kosmisierung von Wirklichkeit, Kontin-
genzbewältigung, Transzendenzbezug, für den Ge-
samtbereich von Staat, Gesellschaft und Kultur wie
für Gemeinde (politisch wie kirchlich), Lebenswelt
u. a. Diese freilich nie ganz homogene Welt befindet
sich seit dem 17./18. Jahrhundert in einem Prozeû
tiefgreifender Veränderung, Auflösung und Neu-
strukturierung, noch einmal beschleunigt in den Jah-
ren nach dem 2. Weltkrieg, wobei dieser Prozeû oft
als Säkularisierung verstanden wird. Es handelt sich
um eine Pluralisierung religiöser Inhalte und Formen,
Angebote und Optionen, wodurch eine religiöse
Vielfalt und ein religiöser Markt entstehen. Ebenfalls
handelt es sich um eine Differenzierung in religiöse
und nichtreligiöse Lebenshilfe- oder Sinnangebote.
Dies ist nicht schon als Gegensatz zur Gemeindereli-
giosität oder zu gemeinschaftsförmiger Religion zu
sehen, vielmehr bildet sich eine marktförmige Situa-
tion, mit einer Vielzahl von Anbietern. Zu den tradi-
tionell vorhandenen Religionen kommen neue hinzu,
sehr unterschiedlich, hinsichtlich Herkunft und Tra-
dition, sehr unterschiedlich ebenfalls, was die Orga-
nisationsform betrifft.

Spätestens aber seit Peter L. Bergers Buch ¹Der
Zwang zur Häresieª wird deutlich, daû auch andere
Formen der Organisation von Religion möglich und
verbreitet sind, wie Anbieter- oder Dienstleistungs-
religionen. Denn auch Religion bzw. die Religionen
als Anbieter von Sinnstiftung und Lebensführungs-
konzepten, dies sind sie immer auch gewesen, müs-
sen sich in diesem gesellschaftlichen Kontext bewe-
gen und hier ihre Anknüpfungspunkte suchen. Aller-
dings hat es neben der Gemeindereligion, in der alle
Menschen eines Ortes oder Gebietes Mitglied sind,
immer alternative Sondergemeinschaften z.B. als Ge-
heimkulte, Mysterien, Orden usw. gegeben.

Wir haben es, was die Organisationsformen betrifft,
mit zwei extremen Ausprägungen neuer Religiosität
zu tun, ¹neben den Kirchenª, d. h. den bei uns tradi-
tionellen Religionen:

Zum einen religiöse Angebote, die sich wieder in
Richtung gemeinschaftsförmiger oder gemeindeför-
miger Religiosität entwickeln. Wo diese zu sehr ge-
schlossenen Formen tendieren (evtl. verbunden wird
mit der oben genannten ¹Isolationª und ¹Insula-
tionª), kann eine hohe Konfliktträchtigkeit entste-
hen.15) Dies ist zumal dann der Fall, wenn diese
Gruppen auf vormoderne Muster zurückgreifen, d.h.
mit Hilfe dessen, was man als ¹interpretativen Mehr-
wertª von Religion bezeichnen könnte (also die oben
genannten Funktionen und Leistungen), versuchen,
Trennungen und Segmentierungen in der heutigen
Gesellschaft und Kultur in Richtung traditionaler
Einheitskonzepte wieder aufzuheben, die gesamte
Lebenswirklichkeit unmittelbar religiös zu normie-
ren, persönliche Freiheitsrechte erheblich einzu-
schränken.

Daneben gibt es marktförmige Religion und Sinnstif-
tung in einem noch präziseren Sinn, etwa in zahlrei-
chen Therapie- und Lebensbewältigungsangeboten.
Diese Formen verzichten darauf, sich gemeinschafts-

13) Vgl. Schmidtchen, G.: Sekten und Psychokultur, Freiburg,
1987 oder Stoffers, M. und Puhe, H.: Neue religiöse Organi-
sationen und Kultpraktiken, Projektbericht, Köln 1993.

14) Vgl. Deutscher Bundestag: Zwischenbericht der Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª, BT-
Drucksache 13/8170, S. 35f. 15) Vgl. Kapitel 3.3.
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förmig oder gemeindeförmig zu organisieren und
nehmen eine weniger verbindliche, flexible Gestalt an.
Hier kann der ¹interpretative Mehrwertª von Reli-
gion und Sinnstiftung dazu dienen, die Lebenshilfe-
und Therapieangebote, vor allem deren fachliche
Grenzen oder Mängel religiös-weltanschaulich zu
überlagern (wie es analog aus den weltanschau-
lichen Komponenten der Tiefenpsychologien be-
kannt ist).

Bei solchen Angeboten wird entweder der vermeint-
lichen Traditionslosigkeit der Moderne kritisch be-
gegnet und dagegen eine stärker traditionsfundierte
Lebens- und Glaubensweise gesetzt. Oder man
orientiert sich sehr speziell auf die Anpassung an die
Leistungsgesellschaft, die Menschen ¹fitª machen
will. Dies kann erstrebt werden durch Rückgreifen
auf eigene religiöse Traditionen oder durch Import
anderer religiös-kultureller Muster. Nicht selten
finden sich Mischformen etwa aus europäisch-christ-
lichen, asiatischen und/oder (psycho-)therapeuti-
schen Versatzstücken.16)

Es ist nicht nur in groûen Teilen der Bevölkerung
eine Auflösung von Traditionen zu konstatieren, son-
dern auch eine Vervielfältigung von Möglichkeiten,
die nebeneinander bestehen und miteinander in
Konkurrenz um Anhängerinnen und Anhänger tre-
ten. Das Grundprinzip ist jedoch nicht die Verdrän-
gung einer Tradition durch eine andere, sondern ihr
Nebeneinander, das in Form konjunktureller Hochs
und Tiefs beschrieben werden kann. Man muû hier
freilich den tiefreichenden Bedeutungswandel von
Traditionen beachten, von für den einzelnen mehr
oder minder verbindlichen und verpflichtenden Vor-
gaben zu Gegebenheiten von Wahl und Option. Was
an dieser Entwicklung als Verlust empfunden wird,
ist nicht der Verlust der Tradition selbst, aber der Ver-
lust an sozialer Transzendenz und Erwartungssicher-
heit, also an verbindlicher Reichweite der jeweiligen
Traditionen und der durch sie geforderten Normen
für das alltägliche, gesellschaftliche Leben und Han-
deln. Dies wird in der Soziologie mit dem Begriff der
Individualisierung bezeichnet.

Allerdings beruhen gerade die Ausdifferenzierungs-
prozesse wiederum auf der weltweit zunehmenden
Geltung einiger sie tragender Normen, wie zum Bei-
spiel die Menschenrechte in einer individualisierten
Interpretation, Glücksstreben als Sinnquelle in einer
ebenfalls individualisierten Form (s. Kap. 3.1.8) usw.
Die Individualisierung findet also unter den Bedin-
gungen einer Globalisierung statt, wobei nicht nur
normative Vorgaben unter einen starken Vereinheit-
lichungsdruck geraten, sondern auch wirtschaftliche
und soziale Rahmenbedingungen der alltäglichen
Lebenswelt. Diese sowohl weltweit als auch inner-
halb unserer Gesellschaft fortschreitende Standardi-
sierung z. B. beruflicher Orientierungen, macht die
Nicht-Anpassung an die sich wandelnden Vorgaben
oder berufliche und private Fehlentscheidungen von
daher individuell sehr negativ sanktionierbar. Des-
halb bedeutet Individualisierung auf der einen Seite
zwar eine gröûere Wahlfreiheit für die einzelne Per-

son. Auf der anderen Seite unterliegen gerade mo-
derne Biographien in hohem Maû den Zwängen von
immer einheitlicher werdenden Wirtschaftsformen
und Berufsmöglichkeiten, die wiederum von politi-
schen Vorgaben abhängen. Ein Teil der Konflikte mit
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen hat unter anderem damit zu tun,
daû einige der betreffenden Gruppen global gelten-
de Lebensorientierungen verneinen bzw. zurück-
nehmen wollen und ihre Anhängerschaft mehr oder
weniger krass dazu veranlassen, die zwingenden
Rahmenbedingungen der Wirtschaft und der Arbeits-
welt zu miûachten. Ein erheblicher Teil der Hinwen-
dung zu neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen hat umgekehrt da-
mit zu tun, daû Menschen an den Bedingungen eben
dieser Arbeits- und Lebenswelt scheitern oder dies
zu befürchten haben, oder daû sie sich immerhin
subjektiv dem Anpassungs- und Leistungsdruck
nicht gewachsen fühlen.

Individualisierungsprozesse werden auch soziode-
mographisch deutlich. Es liegen mittlerweile tragfä-
hige Daten z.B. zur Urbanisierung, zur Entwicklung
der Haushaltsgröûen, der Familie, zu Formen und
Intensitäten persönlicher Kontakte, zu Wohn- und
Partizipationsformen vor, um nur einige zu nennen.
In diesen Daten schält sich seit Jahren mit steigender
Tendenz ein Trend heraus: Die engen sozialen Bezie-
hungen in Familie, Nachbarschaft und Gemeinde
verlieren an Reichweite und Bindungskraft. Der Stel-
lenwert der spezialisierten Lebensbereiche, allen vor-
an die Arbeitswelt, aber auch die Familie, die Freizeit
und die Freunde als soziale Integrationsfaktoren des
einzelnen Individuums nehmen zu. Zugleich verrin-
gert sich der subjektiv empfundene Stellenwert eher
kollektivorientierter Lebensbereiche. Politik/Parteien
und Religion/Kirche werden regelmäûig nur von
etwa je 20% der Befragten als wichtige Lebensberei-
che angesehen. Beruf, Familie oder Freizeit dagegen
von zwischen 60% und 80%. Dies ist mit kleinen
Variationen das Ergebnis, welches die Allgemeine
Bevölkerungsumfrage in den Sozialwissenschaften
(ALLBUS) seit 1980 regelmäûig erbringt.

Die statistischen Befunde zeigen gesellschaftlichen
Wandel in zwei Richtungen an. Einerseits deuten sie
auf eine geringere kollektive Prägekraft der Gesell-
schaft in bezug auf allgemeine Denk- und Verhal-
tensmuster hin, andererseits machen sie deutlich,
daû die Individuen auf soziale Orientierungsbereiche
von gleichsam geringerer sozialer Reichweite, wie
die eigene Familie, den Kreis der Berufskolleginnen
und -kollegen oder die Bekanntschaften im Frei-
zeitbereich angewiesen sind und durch sie gestützt
werden.

3.1.3 Die moderne Biographie

Die Veränderungen in den traditionellen Sozialbezie-
hungen bewirken, wie gezeigt, einen zum Teil tief-
greifenden Verlust an sozialer Kontinuität und Trans-
zendenz. Die eigene Biographie mit den Besonder-
heiten der eigenen Person zu verbinden und sich so
als gesellschaftliches Wesen zu beweisen, wird von
einer gemeinschaftlich getragenen zu einer weit-

16) Vgl. Zwischenbericht der Enquete-Kommission, a.a.O.,
S. 96ff.
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gehend individuell zu erbringenden Leistung. Das
¹postmoderne Lebenskonzeptª ermöglicht so eine
Vielzahl von Handlungsorientierungen, die gesell-
schaftlich gleichermaûen legitimierbar sind, wenn sie
nur unter einer subjektiv empfundenen Ordnung
oder einer individuellen Plausibilität stehen und den
ökonomischen Rahmenbedingungen der Gesell-
schaft entsprechen.

Die Bildung und Erhaltung personaler Identität wird
unter diesen Vorzeichen beträchtlich erschwert. Sie
wird zum lebenslangen Projekt, muû dauernd neu
konstituiert und gesichert werden. Sinnprobleme
stellen sich dem Individuum in viel nachdrückliche-
rer Weise, als dies in einer engeren Gemeinschaft der
Fall wäre. Dies bringt Niklas Luhmann auf den
Punkt: ¹Die Komponenten eines Lebenslaufs be-
stehen aus Wendepunkten, an denen etwas gesche-
hen ist, was nicht hätte geschehen müssen. Das
beginnt mit der Geburtª.

Besser kann man die Anforderungen an die Konstitu-
tion der eigenen Person und ihrer Biographie in der
Moderne nicht beschreiben. Vor dem Hintergrund
vielfältiger gesellschaftlicher Möglichkeiten ist es am
Einzelnen, sowohl den Rahmenbedingungen erfolg-
reicher Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu
entsprechen, als auch diesem durchaus zufällig an-
mutenden Ganzen einen Sinn und Zusammenhang
zu geben.17)

Den verbesserten Lebenschancen stehen also grö-
ûere Risiken gegenüber, in einer Vielzahl von Ange-
boten und Optionen eine Entscheidung zu treffen,
die man später als falsch einschätzt. Ein groûer Teil
der Probleme und Konfliktlagen der neueren Diskus-
sion um neue religiöse und ideologische Gemein-
schaften und Psychogruppen hat hier seine Wurzel,
in der Wahl von Lebensbewältigungshilfeangeboten,
in der Bewältigung des eigenen Lebenswegs in einer
alternativ religiösen Gruppe (während und unter
Umständen auch nach der Mitgliedschaft) und in der
gesellschaftlichen Thematisierung dieser Angebote.

3.1.4 Gesellschaftliche Säkularität und
religiöse Indifferenz

Über 50% von Befragten in den alten und fast 80%
in den neuen Bundesländern stufen sich als nicht
religiös ein.18) Auch für die Kirchen gilt das Wort von
der ¹neuen Unübersichtlichkeitª (Jürgen Habermas).
Einerseits sind seit den fünfziger Jahren die Zahlen
der Kirchenmitglieder deutlich zurückgegangen, an-
dererseits gibt es immer noch eine regelmäûige Teil-
nahme an den Gottesdiensten von im Durchschnitt
bei 17%, mit erheblichen Abweichungen nach oben
wie nach unten und mit deutlich weiterreichenden
Zugehörigkeiten. Auch in den Kirchen selbst zeigt
sich das Phänomen der Verschiebung von Tradition
und Option, bis in deren Kerngemeinden.

Hieran wird der Rückgang der Bedeutung religiöser
Lebensaspekte und des gemeinschaftlichen religiö-

sen Handelns in der deutschen Bevölkerung sichtbar.
Dies ist keinesfalls gleichzusetzen mit dem Verlust
des Religiösen oder durchgreifender Verweltlichung
des Lebens als Ganzem. So gibt es auf der Ebene der
Werte nach wie vor eine starke Betonung christlicher
Werte. Auch der Glaube an im weitesten Sinne reli-
giöse Muster ist durchaus verbreitet. Man orientiert
sich in seinem Alltag an Horoskopen, glaubt an Wun-
derheiler, Hexen oder Glücksbringer, an Reinkarna-
tion, an okkulte Phänomene. Religiöse Bedürfnisse
und religiöse Lebensbewältigungsmuster sind in der
Bevölkerung nach wie vor weit verbreitet. 19)

Trotzdem besteht mit Bezug auf gesellschaftliche Zu-
sammenhänge weitgehende religiöse Indifferenz.
Religion erscheint im Rahmen solcher gesellschaft-
lichen Handlungskontexte als Sinnstiftungsinstanz,
als Normbegründung und Lebensbewältigungshilfe
solange als nicht aktuell erforderlich, wie eine Person
in ihrem Alltag eine hinreichende Einbindung hat
und sich ihr Alltag intakt darstellt. In der Familie, bei
der Arbeit und im Beruf, bei der Freizeitgestaltung
mit Freunden und Bekannten ergeben sich vielfältige
Möglichkeiten, den Alltag der oder des Einzelnen
hinreichend auszufüllen. Für religiöse Praxis findet
sich oftmals weder Raum noch aktueller Bedarf.
In vielen gesellschaftlichen Bereichen gibt es im
Gegenteil sogar massiven sozialen Druck in Richtung
religiöser Indifferenz. Im Berufsleben zum Beispiel
könnte eine zu starke Orientierung an religiösen
Normen der Karriere durchaus im Wege stehen. Eine
Untersuchung bei Führungskräften in der deutschen
Wirtschaft machte eine sehr ausgeprägte Indifferenz-
haltung bezogen auf die Berufstätigkeit deutlich.
Franz-Xaver Kaufmann fand heraus: ¹Religiöse Maû-
stäbe werden nicht generell abgelehnt, aber es wird
ihnen überwiegend kein hoher Stellenwert beige-
messenª. 20) Religiöse Bezüge werden also aus vielen
gesellschaftlichen Bereichen als irrelevant ausge-
schlossen. Das Religiöse bildet ein eigenes spezia-
lisiertes gesellschaftliches Feld, in dem es sich ent-
falten kann.

Diese Konstellation ist durchaus zwiespältig. Denn es
wird deutlich, daû die einzelnen Menschen in der Re-
gel religiös relativ ungeübt, aber durchaus ansprech-
bar sind. Sinnfragen können sich in den Vordergrund
des Alltags drängen, wenn zum Beispiel persönliche
Umbrüche oder Krisen auftreten. Man verliert den
Arbeitsplatz, wird krank oder ein nahestehender
Mensch erkrankt schwer oder stirbt. Die Erwartun-
gen an die eigene Karriere oder Ehe bzw. Partner-
schaft werden enttäuscht und lassen die Frage nach
dem Sinn aufkommen. In dieser Sichtweise ist also
nicht der einzelne Mensch religiös indifferent, son-
dern die soziale Struktur, in der er oder sie leben und
handeln.

Da diese Konstellation der integrierten säkularen Le-
benswelt sich aus der individuellen Perspektive als
dauerhaft bedroht und unsicher darstellt, kann Indif-
ferenz in eine Form der Entschiedenheit gegen eine
oder auch für eine religiöse Lebensführung umschla-

17) Vgl. dazu: Identitätsarbeit heute, hrsg. von Höfer R./Keupp, H.,
Frankfurt 1997.

18) Vgl. Tabelle 16 in Daiber, K.F.: Religion unter den Bedingun-
gen der Moderne, Marburg 1995, S. 55.

19) Vgl. Eiben, J.: ¹Neue Religiositätª in der Bundesrepublik
Deutschland, Köln 1996, S. 42f.

20) Vgl. Kaufmann, F.-X.: ¹Religiöser Indifferentismusª, S. 151 in:
ders.: Religion und Modernität, Tübingen 1989, S. 146±171.
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gen. Aus einer kultursoziologischen Perspektive wird
dies durch die ergänzende Analyse des derzeitigen
Religionsverhältnisses der Bürgerinnen und Bürger
einer säkularen Gesellschaft verdeutlicht, nämlich
dergestalt, daû es eine eigene säkulare Religionsge-
schichte der Moderne gibt. 21) Das würde bedeuten,
daû Grundideen der modernen okzidentalen Neuzeit
wie die Idee wissenschaftlichen Fortschritts, die Idee
der Neuwerdung des Menschen durch Pädagogik
und Psychologie usw. selbst die Funktion von Reli-
gion übernehmen können, teilweise übernommen
haben und in Konkurrenz mit den Religionen um kul-
turelle Geltung stehen. Im Einfluûbereich moderner
Ideologien wie Kommunismus und Nationalsozialis-
mus ist dieser Sachverhalt unbestritten, strittig ist
jedoch, inwieweit auch die individualisierte Lebens-
führung der heutigen Mehrheit von der Sinngebung
durch ¹säkularreligiöseª Ideen geprägt wird. Gege-
benenfalls wäre die Indifferenz der Mehrheit gegen-
über traditionellen vormodernen Religionsbeständen
auch als Bindung an solche säkularreligiöse Sinn-
gebungen und Daseinsinterpretationen verstehbar.

Dann wäre das Auftreten einer marktförmigen Reli-
giosität, die fast immer gleichzeitig Lebenshilfe sein
will, zusätzlich als Versuch zu verstehen, die Verspre-
chungen säkularer Sinngebung nach dem Plausibili-
tätsverlust der herkömmlichen Träger ihrer Verhei-
ûung, nämlich Politik und Wissenschaft, auf andere
Weise doch noch einzulösen. Das Hervortreten von
sogenannten Psychokulten und sogenannten Polit-
sekten in den sechziger und siebziger Jahren, ebenso
die New-Age- und die Esoterikbewegung der achtzi-
ger Jahre, legen jedenfalls eine solche Interpretation
nahe.

Verschiedene neuere Studien, einige auch durch die
Enquete-Kommission angeregt,22) haben gezeigt, daû
der Ausgangspunkt oder die Grundproblematik, die
zu einer Hinwendung zu neuen religiösen und ideo-
logischen Gemeinschaften und Psychogruppen füh-
ren kann, in den meisten Fällen in persönlichen
Problemen liegt, die man heute eher als weltliche
Probleme bezeichnen kann. Es finden sich als solche
Motive die Ablösung vom Elternhaus, Konflikte mit
Eltern oder Partner, berufliche Probleme, unerfüllte
Wünsche. Explizit religiöse Motive treten meist erst
später in den Vordergrund, wenn ein bestimmtes
Lebenshilfeangebot einer Gruppe von dieser in einen
weiteren Sinnkontext gestellt wird. Die Bereitschaft,
sich auf ein ¹ganz anderes Lebenª einzulassen, des-
sen Qualität, Begleit- und Folgeerscheinungen man
nicht durchschaut, ist dann sehr hoch. Dagegen ist
die Fähigkeit, mit religiösen Gefühlen und Ein-
drücken umzugehen, heute vermutlich eher schwach
ausgebildet.

3.1.5 Angebot und Nachfrage nach Sinn,
Lebenshilfe, Persönlichkeitsentwicklung

Um diese spezifischen Sinnbedürfnisse und Lebens-
hilfegesuche ist eine Form der Organisation hervor-
getreten, auf die verschiedene säkulare Gesellschaf-
ten noch nicht genügend eingestellt sind, da sie wei-
terhin von einer Einbettung von Sinnstiftung und
Lebenshilfe in relativ homogene Formen der Religio-
sität ausgehen bzw. Religion und Sinnstiftung mit
Gemeindereligion allein gleichsetzen. Solche eher
marktförmigen Ansätze sind nicht pauschal mit
einzelnen religiösen Gruppen, also auch nicht mit
einzelnen neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen zu identifizieren,
sondern sind mit den meisten religiösen Lehren ver-
bindbar. Es ist ein Modus der Verbreitung von reli-
giösen Ideen und von Lebenshilfe im allgemeinen,
der angesichts moderner gesellschaftlicher Struktu-
ren in stärkerem Maûe etablierbar ist. So wird in den
letzten Jahren immer öfter auch die Forderung an die
Kirchen gerichtet, sich nachfrageorientierter anzu-
bieten.

Für den Umgang mit den marktförmig organisierten
Aspekten und Angeboten 23) fehlen aber sowohl ein
Verbraucherbewuûtsein bei den Nachfragenden, als
auch Verbraucherschutzkriterien, wie z. B. Transpa-
renz der Angebote und Leistungen, der Inhalte und
Kosten. Das Bewuûtsein für die Notwendigkeit von
Verbraucherschutz wächst nur langsam. Es ist leider
bislang weder auf der Konsumentenseite noch bei
den gesellschaftlichen Institutionen, z. B. im Recht
und in der Lebensberatung, hinreichend ausgeprägt.
Die zunehmende individualisierte Nachfrage nach
Sinngebung und Lebenshilfe macht die Bürgerinnen
und Bürger aber besonders verletztlich, zumal in
einer Gesellschaft, in der eine Situation der relativen
religiösen Übersichtlichkeit vorherrscht bzw. vorge-
herrscht hat. Ein Teil der Konflikte um neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psychogrup-
pen hat seine Ursache in der mangelnden Vertraut-
heit mit einem pluralen Religionsangebot und im
Miûverstehen marktförmiger religiöser Angebote.

Die Bedrohtheit der modernen Lebensführung mani-
festiert sich für bestimmte Personenkreise sehr viel
konkreter als für andere, wodurch auch die Bereit-
schaft zur Übernahme kompensatorischer radikaler,
religiöser oder ideologischer Lebensorientierungen
in bestimmten Milieus und für bestimmte Menschen
gesteigert wird. Zum Beispiel gibt es unter arbeits-
losen Jugendlichen geringeren Bildungsgrades, die
derzeit wenig Aussicht auf eine lukrative Teilhabe
am Erwerbsleben besitzen, ein hohes soziales
Aggressionspotential, das sich satanistische Gruppen
in verschiedenster Art zunutze machen können
(siehe auch Kapitel 3.4). Riesebrodt zeigte am Bei-
spiel des protestantischen Fundamentalismus in den
USA, daû eine Neigung zum religiösen Fundamenta-
lismus in einer Bevölkerungsschicht verbunden sein
kann mit deren Protest gegen einen gesellschaft-
lichen Privilegienverlust, in diesem Fall mit Verlusten
an sozialem Status und wirtschaftlicher Sicherheit im

21) So etwa bei Küenzlen, G.: Der Neue Mensch ± zur säkularen
Religionsgeschichte der Moderne, München 1994.

22) Vgl. Andritzky, W.: Alternative Gesundheitskultur. Eine Be-
standsaufnahme mit Teilnehmerbefragung, Forschungs-
berichte zur transkulturellen Medizin und Psychotherapie,
Bd. 4, Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1997;
Dipl.-Psych. Dr. Murken, S.: ¹Soziale und psychische Aus-
wirkungen der Mitgliedschaft in neuen religiösen Bewegun-
gen unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Inte-
gration und psychischen Gesundheitª, Studie im Auftrag
des Deutschen Bundestages, Enquete-Kommission ¹Soge-
nannte Sekten und Psychogruppenª, Januar 1998. 23) Vgl. Zinser, H.: Der Markt der Religionen, München 1997.
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weiûen Kleinbürgertum.24) Es ist anzunehmen, daû
von solchen Zusammenhängen mindestens diejeni-
gen ¹klassischenª Sekten profitieren, die inhaltlich
und von der Lebenswelt her dem protestantischen
Fundamentalismus zuzurechnen sind; ähnliche Zu-
sammenhänge in der katholischen Tradition bestehen
wahrscheinlich ebenso. Daû politisch marginalisierte
Bevölkerungsgruppen dazu neigen, sich Selbstwert
und Handlungszuversicht kompensatorisch auf dem
Feld der Religion zu sichern, ist vielfach belegt. Erin-
nert werden kann an den Aufstieg spiritistischer Ge-
meinschaften und afro-brasilianischer Religionen in
Brasilien sowie an den Erfolg der Pfingstbewegung
unter karibischen Einwanderern in England usw. Von
daher ist nicht nur ein allgemeiner gesellschaftlicher
Zusammenhang zwischen Individualisierung und
¹Zwang zur Häresieª auf der einen Seite und einem
möglichen Umschlag in rigide Deutungssysteme mit
totalitären Ansprüchen an das Individuum auf der
anderen Seite auszugehen. Vielmehr ist anzunehmen,
daû konkrete biographische Prozesse auch aufgrund
konkreter Probleme wie Zugehörigkeit zu einer be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppe, Arbeitslosigkeit,
Zerbrechen bisheriger sozialer Sicherungssysteme
usw. in verstärkender Weise in eine Konversion ein-
münden können. Dieser spezifische, parallel be-
stehende Zusammenhang läût sich nicht unbedingt
im Rahmen der hier zugrunde gelegten übergreifen-
den Gesellschaftstheorien (Risikogesellschaft, Erleb-
nisgesellschaft, Kommunikationsgesellschaft) formu-
lieren, eine eigene theoretische Ableitung würde
jedoch hier zu weit führen. Aus historischer und
praktischer Erfahrungen sind solche Wandlungs-
prozesse hinreichend bekannt. Dies ist umso bedeut-
samer, als politische Maûnahmen zur Prävention reli-
giöser und weltanschaulicher Radikalisierung eben
hier ansetzen müûten.

Die Ausbreitung marktförmiger Sinn- und Lebens-
hilfeangebote geht allerdings nicht ausschlieûlich auf
die Nachfrage nach in dieser Form angebotenen
Sinnorientierungen und Lebenshilfen zurück. Viel-
mehr eröffnen die vorstehend skizzierten gesell-
schaftlichen Wandlungsprozesse auch den Anbietern
bzw. Betreibern erst die Möglichkeiten, sich Ver-
triebswege zu erschlieûen und Akzeptanz bei den
¹Kundenª zu finden. Daher läût sich nicht ohne
weiteres entscheiden, wieviel des Bedarfs nach
marktförmigen Sinn- und Lebenshilfeangeboten
auch dadurch hervorgerufen wird, daû Exponenten
bestimmter Religions- und Lebenshilfeformen sich
gewissermaûen professionalisieren, sich dadurch
eine wirtschaftliche Existenzbasis sichern und in
ihrem Milieu soziale Statusgewinne erzielen können;
eine Entwicklung, die in anderen Ländern mit einer
anderen religiösen Tradition, z. B. in den USA, gar
nicht weiter auffällt.

Es ist nahezu trivial, darauf hinzuweisen, daû zum
Beispiel die in den letzten 20 Jahren neben den
etablierten Kirchen und Freikirchen um einzelne

Missionare herum entstandenen Freien Christlichen
Gemeinden in aller Regel Richtungsgemeinden mit
sehr ausgeprägtem Profil und einem entsprechend
weiten Einzugsbereich darstellen, deren Organisa-
tion nur durch die hohe Mobilität der Menschen in
Ballungsgebieten möglich wird. Ebenso hängen die
Vertriebsmöglichkeiten der Esoterikbewegung für
Kurse, Seminare usw. weitgehend und zunehmend
von modernen Kommunikations- und Verkehrmitteln
ab.

3.1.6 Globalisierung und Lokalisierung

Wir erleben heute den verstärkten Wandel hin zu
einer Weltgesellschaft: in ökonomischer Hinsicht,
durch die Medien, aber auch in politisch-rechtlicher
und kultureller Hinsicht. Die Tendenz zur Weltgesell-
schaft ist allerdings in ihren Auswirkungen zwiespäl-
tig. Es ist nicht einfach eine Entwicklung hin zu einer
Vereinigung verschiedenster Kulturen und Gesell-
schaften in einer übergreifenden Form. Es ist zu-
nächst einmal die Herstellung von Vergleichbarkeit
und die Erfahrung des Verglichenwerdens: Ver-
gleichbarkeit von politischen, ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Systemen, ihrer kulturellen Grund-
lagen und religiösen Denk- und Normensysteme.
Hier ergeben sich zwei im Grunde gegenläufige
Trends. Zum einen drängt die Weltgesellschaft ange-
sichts der Vielfalt der Ausgangspunkte zur Generali-
sierung ihrer Werte und Regelungssysteme. D. h.
das, was diese Weltgesellschaft inhaltlich eint, wird
tendenziell immer allgemeiner, muû immer mehr
auch gegensätzliche Traditionen umfassen. Zum an-
deren findet sich ein Trend zur Verfestigung regiona-
ler und partikularer Lebenszüge. Globalisierung und
Lokalisierung verbinden sich, wie Roland Robertson
sagt, zu einer Glokalisierung.25)

Die Verallgemeinerung der rechtlichen und Wert-
grundlagen geht einher mit der Abschottung regio-
naler Teilgesellschaften, die bestimmte partikulare
Besonderheiten gewissermaûen auf die Spitze trei-
ben. Unterscheidungen erhalten dadurch eine grö-
ûere Bedeutung. Neue religiöse Teil- und Subkultu-
ren entstehen. Dies ist ein Trend, der sich im übrigen
auch in den Kirchen zeigt. Neue religiöse und ideo-
logische Gemeinschaften und Psychogruppen, aber
auch neue Gemeinden in oder am Rande der Kirchen
sind solche religiös begründeten Formen der Lokali-
sierung. Zugleich, und das ist die globale Dimension,
etablieren sich aber eher kleine Gruppen als inter-
national übergreifende Organisationen, die weltweit
agieren.

Hier entsteht ein Gegensatz zur jahrhundertelangen
Erfahrung relativer religiöser Dominanzverhältnisse
in Europa nach dem Westfälischen Frieden, denn
religiöse Vielfalt und die Entwicklung neuer, alter-
nativer oder einfach bis dahin unbekannter Formen
religiösen Lebens und Handelns reibt sich an diesem
Bild religiöser Geordnetheit.

Der Widerspruch besteht darin, daû der religiöse
Markt und seine Möglichkeiten, neue Muster zu
etablieren, mit gesellschaftlichen Erwartungen nicht

24) Vgl. Riesebrodt, M.: Fundamentalismus als patriarchalische
Protestbewegung, Tübingen 1990, ders.: Protestantischer
Fundamentalismus in den USA ± die religiösen Rechte im
Zeitalter der elektronischen Medien, EZW-Texte, Infor-
mation Nr. 102, Stuttgart 1987.

25) Vgl. Globalization, London 1992.
Vgl. Robertson, R.: ¼
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übereinstimmt, und so Muster, die nicht dem Bild des
Typus ¹Kircheª entsprechen, von vielen Betroffenen
zunächst einmal negativ bzw. mit Besorgnis gesehen
werden. Dies betrifft auch Gruppen und Bewegun-
gen in den Kirchen (z. B. die Protestantische Bekennt-
nisbewegung, das Opus Dei) oder an deren Rand. In
gewisser Weise verstärkt wird diese Situation durch
die aus den Sozialwissenschaften insbesondere der
60er und 70er Jahre vertretene Vorstellung einer fort-
schreitenden Säkularisierung der Gesellschaft, die
die Tendenz nach Religion als Auslaufmodell verstan-
den hatte. Auch wenn die Soziologie heute von einer
weiteren Säkularisierung der Gesellschaft ausgeht, so
geht sie ebenso von der Verlagerung der religiösen
Bedürfnisse auf das Individuum aus.

Ein weiteres Ergebnis der Globalisierung, die Imple-
mentierung enttraditionalisierter ¹fremderª religiöser
Überzeugungen und Gruppen in soziale Zusammen-
hänge, verstärkt diesen Gegensatz. Denn es ist nicht
nur eine andere gesellschaftliche Erwartungshal-
tung, auf die die neuen pluralen religiösen Phäno-
mene stoûen. Vielmehr ist es auch eine potentiell auf-
störende, ängstigende, in jedem Fall aber irritierende
Anwesenheit des ¹Fremdenª in religiöser Gestalt in
direkten sozialen Umfeld, quasi ¹Tür an Türª. So
kann das am entfernten Urlaubsort gesuchte ¹Exoti-
scheª und ¹Fremdeª als Bestandteil des lokalen All-
tags zu einem als bedrohlich empfundenen Element
werden.

3.1.7 Medien und Öffentlichkeit

Das gesellschaftliche Bild dessen, was sich als Reli-
gion öffentlich präsentiert oder präsentiert wird, ist in
einer ganz bestimmten Richtung vorgeprägt. Legt
man zugrunde, daû in Deutschland und auch in vie-
len anderen Ländern Europas das Verständnis von
Religion in erster Linie von einer relativen Homoge-
nität und von der Gemeindereligion geprägt ist,
heute aber daneben eine marktförmige Vielfalt be-
steht, so sind alle nicht diesem Bild entsprechenden
Formen in der Öffentlichkeit zunächst einmal nur
von ihrer Auffälligkeit oder Abweichung her dar-
stellbar.

Es wäre falsch zu sagen, daû es die Sensations-
berichterstattung in den Medien sei, die ein ¹Sekten-
problemª erzeugt. Dagegen muû man sehen, daû die
Medien, wie es der Begriff schon zum Ausdruck
bringt, nur die Boten, die Vermittler sind, die in ganz
bestimmter Weise auf die Erwartungen derer, denen
etwas vermittelt werden soll, reagieren. Dennoch
haben die Medien in einer immer stärker durch
¹mediale Hyperrealitätenª gekennzeichneten Ge-
sellschaft ein nicht zu unterschätzendes Potential bei
der Erzeugung von Bildern und Wahrnehmungs-
mustern. Insofern verschärfen die Medien die Pro-
blemlage, wenn sie undifferenziert eine ¹Sekten-
gefahrª an die Wand malen. Der Kern des Problems
liegt aber im nicht offenen gesellschaftlichen Diskurs
über Religion.

Die öffentliche Darstellung von neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen
in den Medien macht sich häufig fest an sensationel-
len Vorgängen. Diese wird dann zurückgehen und

keinen Markt mehr finden, wenn sie soweit ¹entzau-
bertª ist, daû die eigene Betroffenheit und der eigene
Ausgangspunkt einer religiösen Zuwendung mit
reflektiert werden können. Interessanterweise wird
ein Begriff wie der Sektenbegriff immer nur auf an-
dere angewendet. Nicht nur für ¹Sektenmitgliederª
sind die ¹Sektiererª immer die anderen. Nur so ist es
zu verstehen, wenn fast 80% (bei über 33 000 Anru-
fen insgesamt) in einer TED-Umfrage im Sender
3SAT im Dezember letzten Jahres dafür votierten,
¹Sekten zu verbietenª. In keinem anderen Bereich in
der öffentlichen Diskussion scheint so wenig Infor-
mation über das Feld zu bestehen, wie im Bereich
neuer religiöser und ideologischer Gemeinschaften
und Psychogruppen. Religion wird als Ganzes von
den Extrempunkten her definiert. Eine brauchbare
Information, die dem oder der Einzelnen den ange-
messenen Umgang, also die freie und informierte
Wahl und Auseinandersetzung in religiösen Dingen
ermöglichen würde, besteht häufig nicht. Es ist zu
bezweifeln, daû die häufig sehr populäre Sensations-
berichterstattung den Informationsgehalt der Bevöl-
kerung erhöht.

Eine offene, unbefangene und informative Auseinan-
dersetzung mit den Möglichkeiten und Risiken der
Sinnsuche und der religiösen Hingabe in der moder-
nen Gesellschaft findet deshalb nicht in einer alle
gesellschaftlichen Bereiche umfassenden Weise statt.

3.1.8 Erlebnisorientierung als Auswahlkriterium

Der Prozeû der Modernisierung läût sich nach Ger-
hard Schulze26), auch als ¹zweckrationale Umbildung
von Handlungsstrukturenª begreifen. Die auûen-
gerichtete oder kollektivbezogene Modernisierung
der Gesellschaft (die Ausbildung gesellschaftlicher
Institutionen) schreitet weiter voran, aber sie wird
ergänzt um eine innengerichtete Form.

Wenn durch eine unüberschaubare Vielzahl der
Angebote und Möglichkeiten, die dem einzelnen
Individuum zur Auswahl stehen, dieses letztlich
handlungs- oder entscheidungsunfähig wird, weil
die Vielfalt nur durch einen expliziten Verzicht auf
weitreichende kollektive Normierungen entsteht,
kann das Interesse für eine Handlungsoption, z. B.
ein bestimmtes Produkt, das gekauft werden soll,
durch einen direkten Bezug zum Individuum herge-
stellt werden. Innenleitung heiût also Anknüpfung
an mögliche gewünschte Merkmale des Indivi-
duums. Konsum wird so zu einer Möglichkeit für das
Individuum, sich selbst als etwas ganz Besonderes zu
erweisen.

Auffällig ist hier der unmittelbare Subjektbezug der
Handlungsmuster und damit auch eine starke Sub-
jektivierung der Stabilisierung von Identität. Schulze
nennt diese Form Erlebnisrationalität: ¹Das Subjekt
behandelt sich selbst als Objekt, dessen Zustand
manipuliert werden sollª.27) Grundmuster solchen
Erlebens können sein: Sozialer Rang, Konformität,
Geborgenheit, Selbstverwirklichung oder Stimula-

26) Vgl. ders.:Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Ge-
genwart, Frankfurt 1992.

27) a.a.O., S. 419±420.
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tion, wobei die Verwirklichung durch verschiedenste
Mittel angestrebt werden kann. Gemeinsames Kenn-
zeichen dieser Mittel ist, daû sie gesellschaftlich zwar
zur Verfügung stehen, aber sowohl in positiver wie in
negativer Form. Selbstverwirklichung kann erfahren
werden durch Berufstätigkeit, aber auch durch expli-
ziten Verzicht darauf, sie kann erfahren werden
durch enge Sozialkontakte, aber auch durch soziale
Isolierung, durch Gründung einer Familie oder durch
ein Singledasein. Sie kann auch durch die fortwäh-
rende Steigerung der Intensität in der Verfolgung
verschiedener Ziele insbesondere im Beruf, aber
auch im sozialen Bereich gefunden werden.

Diese Art der unsicheren gesellschaftlichen Veranke-
rung von Erleben macht sowohl ihre kollektive wie
seine individuelle Erscheinungsform anfällig. Kollek-
tiv verläûliche Strukturen entstehen nicht. Es gibt
Moden, die sich sehr schnell wandeln. Sie wandeln
sich marktförmig und können morgen schon ganz
anders sein als heute. Individuell folgt daraus, daû
die Erlebnisse sich nicht als Dauerzustände erhalten
lassen. Ein dauerndes Suchen nach neuen bzw. er-
neuerten Erlebnismöglichkeiten in immer neuen
Erlebnisfeldern, Erlebnisnachfrage und Erlebnis-
angebot verschränken sich zu einem Erlebnismarkt,
der ein starkes, wenngleich sehr anfälliges Potential
für den Ausdruck individueller Identität bietet.

Die Flüchtigkeit und Willkürlichkeit der entstehen-
den und vergehenden Formen sind für den Erlebnis-
markt selbst unproblematisch. Probleme ergeben
sich aber im Bezug auf die verläûliche Selbstdarstel-
lung der Individuen. Denn der Erlebnismarkt vermag
zwar einen hinreichend funktionierenden Alltag zu
tragen, hält aber keine Antworten bereit, wenn sich
Fragen nach dem Sinn des Lebens stellen, nach den
groûen Transzendenzen wie Krankheit, Tod oder an-
dere Schicksalsschläge.

Die Forderung und gesellschaftliche Hochschätzung
von individueller Selbstverantwortlichkeit und Auto-
nomie, die Unterstellung individueller Leistungs-
fähigkeit und Leistungswillen mischt sich mit sehr
stabilen spezialisierten institutionellen Bereichen
und zunehmend allgemeiner werdenden gesell-
schaftlichen und kulturellen Werten. Diese Gemenge-
lage führt, angesichts der (notwendigen) Schwä-
chung der groûen kollektiven Sinn- und Norm-
systeme, die insbesondere in Deutschland durch die
Kirchen auf der einen Seite und die Wissenschaft auf
der Grundlage der aufgeklärten Vernunft (Wissen-
schafts- und Fortschrittsglaube) auf der anderen
Seite gegeben waren, zu einem dauernden Bedarf
nach einer den sehr individuellen Sinn- und Lebens-
problemen angepaûten Sinnstiftung. Die relative
Attraktivität erlebnisbezogener Religiosität und
Psychotherapie in den letzten Jahren zeigt dies sehr
deutlich. Dies gilt sowohl für Entwicklungen inner-
halb der etablierten Religiosität als auch für die neue
Religiosität.

Auch die Erlebnisorientierung mündet in einen
Markt, auf dem sich individuelle Nachfrager bewe-
gen und für Produkte entscheiden sollen. Dazu gehört
auch das Bestehen kontrollierter Beratungseinrich-
tungen. Beratung ist in allen Bereichen immer wich-

tiger geworden, da es dem einzelnen Individuum
immer weniger möglich ist, ausreichende Kompetenz
in allen Lebensbereichen zu erwerben. Problemati-
scherweise sind im religiösen und weltanschaulichen
Bereich, der zunehmend mehr kommerzielle Dyna-
mik entwickelt, professionelle Beratungsmöglichkei-
ten noch sehr unterentwickelt, da er in verkürzender
Weise eher als Konkurrenz von Sinnsystemen angese-
hen wird und nicht auch als Versuch, ohne direkten
und expliziten Bezug zu einem solchen Sinnsystem
ganz profane Lebensprobleme zu bewältigen.

3.1.9 Die moderne Gesellschaft als
Kommunikationsgesellschaft

In den letzten Jahren verdichten sich die verschiede-
nen soziologischen Zeitdiagnosen zu einer Theorie
der Kommunikationsgesellschaft. 28) Sie mündet in
der Feststellung, daû sowohl die Differenzierung der
Gesellschaft und die Entfaltung der inneren Logiken
ihrer herausdifferenzierten Teilsysteme wie etwa des
Wirtschaftssystems oder des politischen Systems, als
auch ihre Vermittlung durch systemgrenzenüber-
schreitende Prozesse notwendig sind. Diese Vermitt-
lung können spezifische Systeme bewerkstelligen,
die man als spezifische Form der Kommunikation
darstellen kann. Die moderne Gesellschaft muû
in und zwischen allen gesellschaftlichen Feldern
Brücken, bestehend aus grenzüberschreitenden
Kommunikationszirkeln, schaffen, die den notwendi-
gen Informationstransfer leisten, z. B. durch einfache
Gesprächsrunden, in denen die Perspektiven ver-
schiedener Bereiche ausgetauscht werden, oder
durch Beiräte, Kommissionen, aber auch Vereine und
öffentliche Diskurse.

Die moderne Gesellschaft kann keine ¹vollständige
und definitiveª Lösung der zentralen gesellschaft-
lichen Probleme mehr leisten. Modernität zeigt sich
gerade in der Fähigkeit des flexiblen Umgangs mit
Problemen. Ihre Leistungsfähigkeit und ihre Stabili-
tät verdanken sich der Entfaltung der spezifischen
Subsysteme. Die Steuerung von Gesellschaft durch
die Setzung und Verfolgung bestimmter politischer
Ziele ist ebensowenig eine Möglichkeit, wie das Ver-
trauen in die Wirtschaft und den Wohlstand, den sie
bringen kann. Nur eine Vermittlung zwischen den
Systemen kann die Moderne vor den Paradoxien be-
wahren, die sich aus der einseitigen Dominanz ein-
zelner Subsystemlogiken ergeben würden. Und dies
heiût für das politische Handeln: Regelung und nicht
Steuerung, 29) Anstoûung und Nutzung der Selbst-
steuerungskräfte in den anderen gesellschaftlichen
Bereichen, die mit einem Problem befaût sind, Er-
arbeitung der Ziele im Dialog und in der Auseinan-
dersetzung mit den Beteiligten.

Es ist eine offene und hier auch nicht zu beantwor-
tende Frage, wie die Religion bzw. die Religionen

28) So u.a. in den Theorieentwicklungen bei Beck, Habermas,
Luhmann, Mayntz oder Münch. Vgl. u.a. Münch, R.: Die
Dialektik der Kommunikationsgesellschaft, Frankfurt, 1991;
Die Dynamik der Kommunikationsgesellschaft, Frankfurt
1995.

29) Vgl. dazu Mayntz, R. und Scharpf, F.W. (Hg.): Gesellschaft-
liche Selbstregulierung und politische Steuerung, Frankfurt
1995, insbes. die Kap. 1, 2, 4, 7.
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den beschriebenen Herausforderungen begegnen
werden oder sollen. Ebenfalls ist hier nicht zu dis-
kutieren, ob und wie Religion die mit ihr traditionell
verbundenen Aufgaben ohne ein bestimmtes Maû
institutioneller Transzendenz und Kontinuität erfül-
len wird.

Eine Paradoxie besteht in der Gefahr, aus der Mo-
derne in Formen der Traditionalität zu fallen. Gerade
im religiösen Bereich erscheint sie allgegenwär-
tig. Allerdings wären traditionale Lösungen auf ge-
samtgesellschaftlicher Ebene nicht tragfähig. Man
kann nicht hinter die Moderne zurückgehen. Welt-
anschaulicher Pluralismus, Vielfalt der Lebensstile,
Zentralität des Individuums bei der Bestimmung und
Erhaltung persönlicher Identität, Leistungsorientiert-
heit statt gemeinschaftlicher Zugehörigkeit, syste-
mische Diffenziertheit der Gesellschaft, all dies sind
Kennzeichen der Moderne.

Als spezifische Lösungen auf biographischer oder
Milieuebene können sich traditionale und partiku-
lare Ansätze dagegen sehr wohl entfalten. Aber sie
müssen im Kontext einer pluralen Gesamtgesell-
schaft integrierbar sein. Problematisch werden solche
Ansätze vor allem dann, wenn sie in strafrechtlich
relevante Handlungen einmünden bzw. wenn der
deutliche Versuch erfolgen würde, eine Entdifferen-
zierung und Entmodernisierung auf der Ebene staat-
licher und systematischer Zusammenhänge verbind-
lich durchzusetzen.

Was mit anderen Worten gesamtgesellschaftlich
nicht mehr durchführbar ist, läût sich sehr wohl auf
der Ebene vermittelnder Systeme denken. In diesem
Zusammenhang ist etwa an Konzepte wie die der
¹intermediären Institutionenª bzw. der ¹Revitalisie-
rung kleiner Lebensweltenª zu erinnern. 30)

Dieser Ausgangspunkt muû auch in den Debatten
um neue religiöse und ideologische Gemeinschaften
und Psychogruppen zugrunde gelegt werden. Alter-
native Lebensentwürfe und religiöse Ideen sind in
ihrer Vielfalt ein ¹normalerª Bestandteil einer jeden
modernen Gesellschaft, ein Bestandteil, der vermut-
lich an Bedeutung eher noch gewinnen wird. Damit
handelt es sich natürlich keineswegs um eine
pauschal positiv zu bewertende Erscheinung. Es wird
allerdings deutlich, daû die Gesellschaft und ihre
Institutionen sich auf diesen Sachverhalt einstellen,
daû sie Vermittlungssysteme ausbilden müssen, die
sowohl ein hinreichend harmonisches gesellschaft-
liches Gefüge, den Schutz der Individualität des ein-
zelnen Menschen, als auch eine gemeinsame kultu-
relle Legitimationsgrundlage erhalten können. Daran
fehlt es im weltanschaulichen Bereich, der selbst als

eine solche Legitimationsbasis angesehen wird, bis-
lang fast ganz.

3.2 Neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen
im Spannungsfeld gesellschaftlicher
Auseinandersetzung

Die Enquete-Kommission hat schon in ihrem Zwi-
schenbericht den Weg beschritten, konsequent kon-
fliktbezogen an das Thema neue religiöse und ideo-
logische Gemeinschaften und Psychogruppen heran-
zugehen. Diese Perspektive ist dabei keine Neue-
rung der Kommission, sondern deutet sich schon in
den Verlautbarungen und Stellungnahmen staatli-
cher Stellen in den letzten Jahren an. Die Kommis-
sion hat sich an die Veranlassung ihrer Einsetzung
gehalten, nämlich die Petitionen von Bürgerinnen
und Bürgern aus Anlaû konkreter, für den einzelnen
Bürger kaum oder nicht mehr zu bewältigende Kon-
fliktsituationen. Während der Arbeit der Kommission
wurde immer deutlicher, daû eine pauschalisierende
Herangehensweise, die sich des Begriffs ¹Sekteª als
Oberbegriff für alle Formen neuer oder verbindlicher
Art von Religiosität und/oder Weltanschauung be-
dient, der Vielfalt der Phänomene und der Unter-
schiedlichkeit der denkbaren Konfliktlagen nicht ge-
recht werden kann. Eine weitere Überlegung kommt
hinzu. Die Verwendung des populären, aber nebulö-
sen ¹Sekten"-Begriffs als Oberbegriff kann zu Stig-
matisierungsefekten führen. Einer religiösen oder
weltanschaulichen Gruppe, die öffentlich als ¹Sekteª
eingeordnet wurde, entstehen angesichts der hohen
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber der
vermuteten Konfliktträchtigkeit von ¹Sektenª vielfäl-
tige Probleme. Verschiedenste religiöse Gruppen,
darunter kleinere christliche Gruppierungen, haben
gegenüber der Kommission entsprechende Besorg-
nisse geäuûert. Es ist daher im staatlichen Bereich
weder angezeigt noch vertretbar, einen einheitlichen
Oberbegriff (¹Sekteª) für konfliktträchtige Erschei-
nungen bzw. Gruppen anzuwenden, wenn die Öf-
fentlichkeit diesen Begriff meist unreflektiert schon
auf alle kleineren, neueren oder auch nur ungewohn-
ten Gemeinschaften anwendet.

3.2.1 Historischer Abriû

In den sechziger Jahren erschien das Phänomen
einer neuen oder alternativen Religiosität, aus den
USA kommend, auch auf der gesellschaftlichen
Bühne Europas. Es wurde zunächst politisch kaum
zur Kenntnis genommen. Allenfalls sah man darin
eine weniger problematische Nebenerscheinung der
Jugendbewegung. Trotzdem sah man sich schon
bald einer ganzen Reihe gut organisierter religiöser
und weltanschaulicher Gruppen gegenüber.

Die Kirchen haben sich zuerst um dieses neue Feld
gekümmert. Meist um die Sektenbeauftragten der
evangelischen und der katholischen Kirche entstan-
den Initiativen von Betroffenen (Eltern, Angehörigen,
Freunden, aber auch ehemaligen Anhängern) des
Handelns dieser neuen religiösen Gruppen. Eine der

30) Vgl. Berger, P.L./Luckmann, Th., Modernität, Pluralismus
und Sinnkrise. Die Orientierung des modernen Menschen,
Gütersloh, 1996, S. 59±63, 70 f.; Herzog, R.: Die Unübersicht-
lichkeit als Phänomen des wissenschaftlichen Zeitalters,
Rede des Bundespräsidenten am 17. Januar 1996 in Tutzing,
in: Bulletin, (Hrsg.: Bundespräsidialamt), 13. 2. 1996, S. 161.
Zudem verdient weiterhin jenes Diktum Beachtung, wonach
der freiheitliche Rechtsstaat auf Voraussetzungen angewie-
sen ist, die er selbst nicht schaffen kann (E.W. Böckenförde),
d.h. auf gesellschaftlich tradierte und gelebte Wertüber-
zeugungen und auf Überzeugungsgemeinschaften.
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ersten war die Münchener Initiative um den evange-
lischen Sektenbeauftragten Pfr. Friedrich Wilhelm
Haack. Seine Schrift die ¹neuen Jugendreligionenª
setzte 1974 einen ersten Standard in der Diskussion.
In der Folge wurde das Phänomen unter Begriffen
wie ¹Jugendreligionª oder ¹Jugendsekteª behan-
delt. 31) Da es sich bei den meisten Gruppen, die Ende
der 60er Jahre meist aus den USA nach Europa her-
über kamen, in der Tat in erster Linie um Auffang-
becken aus der Auflösung der Jugendbewegung
handelte, 32) bestand zunächst ein Jugendproblem.

Das Auftreten der neuen religiösen Gruppen fiel
zudem in eine Phase rückläufiger Kirchenbindung.
Deshalb wurden der Aspekt, daû vermehrt Jugend-
liche angezogen wurden und der Aspekt zunehmen-
der Kirchendistanz zumal Jugendlicher miteinander
verbunden. Der langsam hinzukommende Aspekt
der Lebensbewältigungshilfe durch die Angebote
neuer religiöser oder nichtreligiöser Anbieter wurde
lange Zeit nicht hinreichend berücksichtigt, da die
¹Sektenperspektiveª ein rein religiöses Phänomen
suggerierte (vgl. dazu Kap. 3.5).

Die Beunruhigung von Teilen der Öffentlichkeit über
das Auftreten neuer religiöser und ideologischer Ge-
meinschaften und Psychogruppen hat im Verlaufe
der 70er Jahre dazu geführt, daû sich auch staatliche
Stellen zu der Thematik äuûerten. Durch die Bun-
desregierung und verschiedene Landesregierungen
wurden Broschüren herausgegeben, die die Öffent-
lichkeit über ¹Sektenª aufklären sollten. Auch wur-
den in einigen Bundesländern Stellen eingerichtet,
die die Aufgabe haben, sich mit den in diesem Zu-
sammenhang stehenden Fragen zu befassen, Infor-
mationen zu sammeln, aufzubereiten und der Öffent-
lichkeit zuzuleiten. Da diese Stellen aber den The-
menbereich in aller Regel nur ¹nebenbeiª zu bear-
beiten hatten, konnte anfangs keine staatliche Kon-
zeption entwickelt werden. Auch wenn schon früh,
so z.B. im 2. Sachstandsbericht der Landesregierung
NRW von 1983, Ansätze zu einer solchen Konzeption
zu finden sind, so beginnen sich erst langsam die ver-
schiedenen Zielsetzungen und Herangehensweisen
staatlicher und kirchlicher bzw. privater Organisatio-
nen auszuprägen. Dies ist ein Defizit, das bis heute
besteht, dem sich auch die Enquete-Kommission
widmen muû.

Von Anfang an profitierten die staatlichen Stellen
von der Arbeit der kirchlichen Beauftragten und der
Eltern- und Betroffeneninitiativen. Sie waren darauf
weitgehend sogar angewiesen, da weder wissen-
schaftliche Grundlagen erarbeitet waren, noch in der
Sozialarbeit oder bei den psychosozialen Beratungs-
diensten angeknüpft werden konnte. So wurde die
Erarbeitung einer einheitlichen staatlichen Konzep-
tion weiter erschwert. Anfänglich waren die staat-
lichen Stellen auf die Arbeit der kirchlichen Beauf-
tragten und der privaten Eltern- und Betroffenen-
initiativen angewiesen. Von wenigen Ausnahmen

abgesehen gab es hauptsächlich dort die erforder-
lichen Informationen aus der täglichen Beratungs-
arbeit und der Hilfestellung für die unterschiedlichen
Gruppen von Betroffenen (Angehörige, persönliches
und berufliches Umfeld, Aussteiger). Von seiten der
psychosozialen Beratungsdienste, der Sozialarbeit
und der Wissenschaft lagen keine für staatliche
Stellen verwendbare Informationen in hinreichender
Anzahl vor.

Weiterhin wurde von den groûen Kirchen von staat-
licher Seite eine gewisse Kompetenz und Zuständig-
keit in religiösen Fragen erwartet, auch in bezug
auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Diese
Zuschreibung wurde durch die Entstehung eines
religiös-weltanschaulichen Pluralismus (siehe Kapi-
tel 3.1) fraglich, so daû staatlichen Stellen eine gröûere
eigene Verantwortung zuwuchs, die den Aufbau
eigener Sachkompetenz erforderte.

Der Erfolg staatlicher Maûnahmen bis heute ist im
Zusammenhang mit neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen vor allem
auch deshalb so schwer zu bemessen, weil die politi-
schen Ziele lange Zeit nicht eindeutig definiert
waren. Was soll bzw. was kann durch eine staatliche
Intervention erreicht werden?

3.2.2 Ziele und Mittel der staatlichen Intervention

Staatliches Handeln steht mit Bezug auf religiöse
Bekenntnisse unter dem Neutralitätsgebot des
Grundgesetzes (vgl. dazu ausführlich Kap. 4.1 und
Kap. 5.5.3.1). Das Grundgesetz definiert dabei nicht,
was unter Religion oder Weltanschauung zu verste-
hen ist. Es setzt beides voraus. Auch wenn dabei an
ein christlich-abendländisches Verständnis gedacht
gewesen sein mag, so wird heute, angesichts einer
sich pluralisierenden kulturellen Situation deutlich,
daû Einschränkungen religiös-weltanschaulicher
Betätigung nur sehr vorsichtig vorgenommen werden
können. Vielmehr ist der Staat verpflichtet, die Reli-
gionsfreiheit ± gerade auch die von religiösen Min-
derheiten ± zu wahren und die freie Religionsaus-
übung zu gewährleisten.

Die Rolle des Staates besteht u.a. darin, die Bürgerin-
nen und Bürger schützen und den sozialen Frieden
zu erhalten. Im Zusammenhang mit den Konflik-
ten im Bereich neuer religiöser und ideologischer
Gemeinschaften und Psychogruppen kommen vier
Interventionsformen vor:

± die Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen.

± Aufklärung, Information und ggf. Warnung der
Öffentlichkeit über das bzw. vor dem Handeln
neuer religiöser und ideologischer Gemeinschaf-
ten und Psychogruppen,

± Hilfe für ¹Opferª bzw. Personen, die durch das
Handeln neuer religiöser und ideologischer Ge-
meinschaften und Psychogruppen geschädigt wur-
den oder angesichts einer längeren Mitgliedschaft
in einer verbindlichen oder geschlossenen Gruppe
den Anschluû an die weitere Gesellschaft suchen
und

31) Diese Entwicklung hat die Kommission in ihrem Zwischen-
bericht ausführlich dargestellt. Vgl. die Ergebnisse des
Arbeitskreises 1.

32) Dies hat Steven M. Tipton sehr deutlich gemacht: Getting
Saved from the Sixties: Moral Meaning in Conversion and
Cultural Change, Berkeley 1982.
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± ggf. die Vermittlung von Konflikten zwischen reli-
giösen Gruppen bzw. einzelnen Bürgerinnen und
Bürgern und Gruppen.

Das staatliche Handeln dient u.a. der Reduktion so-
zialer Spannungen und dem Ausgleich widerstrei-
tender Interessen. Dazu müssen die Ziele angemes-
sen und vergleichbar bestimmt und Mittel zu ihrer
Umsetzung gefunden werden.

3.2.3 Neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen als
gesellschaftliche Herausforderung

Die Enquete-Kommission hat in einer Anhörung ver-
schiedene gesellschaftliche Gruppen um eine Stel-
lungnahme gebeten. Darunter die Parteien, die im
Bundestag vertreten sind, Vertreter der evangeli-
schen, der katholischen Kirche, der Vereinigung der
evangelischen Freikirchen, des Zentralrates der Ju-
den in Deutschland, des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, des Deutschen Presserates und des Deut-
schen Sportbundes. Darüber hinaus kamen in der
Anhörung ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppen
in der Wirtschaftª auch Vertreter der Wirtschaftsver-
bände zu Wort.

Bei allen Angefragten spielte das Thema eine Rolle,
auch wenn nur wenige konkrete Betroffenheiten dar-
gelegt wurden. Bei allen Parteien ist die Scientology-
Organisation ein besonderes Thema. CDU/CSU,
die SPD und die F.D.P. haben Unvereinbarkeits-
beschlüsse gefaût 33), da sie der Auffassung sind,
daû die Mitgliedschaft oder Anhängerschaft zur
Scientology-Organisation nicht mit einer Mitglied-
schaft in der Partei vereinbar sei. Die Ziele seien
unvereinbar. Dabei stellt dies offenbar eine Aus-
nahme dar, denn derartige Abgrenzungen zu ande-
ren Gruppen werden ausdrücklich nicht als notwen-
dig angesehen.

Alle Parteien gaben an, daû sie weder durch die
Scientology-Organisation noch durch andere neue
religiöse und ideologische Gemeinschaften oder
Psychogruppen unterwandert würden. Sie hielten
aber Information und Aufklärung sowohl innerpartei-
lich als auch in die Bevölkerung hinein für notwen-
dig. Entsprechendes Schrifttum gibt es von CDU/
CSU, SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN. Dabei
zielen die Bemühungen durchweg darauf ab, einen
angemessenen Umgang und ein besseres Verständ-
nis von und mit Religiosität und Lebenshilfe unter
den Bedingungen einer veränderten modernen Ge-
sellschaft zu erreichen. Der F.D.P.-Vertreter wies zu-
dem darauf hin, daû eine bundeseinheitliche Grund-
lage für Information und Aufklärung nicht nur wün-
schenswert, sondern auch notwendig sei.

Der Vertreter des Deutschen Sportbundes führte aus,
daû in Einzelfällen durchaus versucht werde, auf
Sportvereine Einfluû zunehmen. Insbesondere die
Bereiche Marketing und Sponsoring seien dabei
Anknüpfungspunkte. Die wenigen bekannt gewor-

denen Fälle bezögen sich auf die Scientology-Orga-
nisation. Allerdings könne von einer Unterwande-
rung nicht die Rede sein. Auch der Deutsche Sport-
bund setzt auf Information und Aufklärung seiner
Mitglieder.

Der Vertreter des Deutschen Presserates machte
auf zwei andere Problemkreise aufmerksam. Zum
einen sei insbesondere durch die Scientology-Orga-
nisation wiederholt versucht worden, konsequent,
systematisch und offensiv begleitende Berichterstat-
tung und Kommentierung zu unterbinden. Diese
Versuche seien aber bisher insgesamt nicht sehr
erfolgreich gewesen. Die Verlage und Presseorgane
hätten das Problem erkannt und würden selbst damit
fertig.

Zum anderen stehe es der Presse selbst an, zur Ver-
sachlichung der Berichterstattung über neue reli-
giöse und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppen beizutragen. Allerdings sei das Thema in
der Arbeit des Deutschen Presserates kein groûes
Problem. Durchschnittlich seien in den letzten Jahren
etwa 12 Beschwerdefälle aus dem Themenbereich
vorgekommen. Diese hätten sich zumeist auf die
Scientology-Organisation bezogen. Von einer Unter-
wanderung der Presse oder gar Bedrohung der Pres-
sefreiheit könne keine Rede sein.

In ähnlicher Weise haben sich auf die Vertreter der
Wirtschaftsverbände bei der Anhörung ¹Sogenannte
Sekten und Psychogruppen in der Wirtschaftª ge-
äuûert. Das Thema sei in den letzten Jahren deutlich
in den Vordergrund gerückt. Allerdings könne das
konkrete Ausmaû einer möglichen Bedrohung nur
schwer beurteilt werden. Einerseits lägen nur wenige
Einzelfallberichte vor, in denen in der Regel die
Scientology-Organisation Einfluû auf die Unterneh-
mensführung gewinnen konnte, zum anderen sei das
Imageproblem, im Zusammenhang etwa mit der
Scientology-Organisation genannt zu werden, gra-
vierend und ziehe massive wirtschaftliche Folgen
nach sich. 34)

Weitere Akzente setzten die Angehörigen der gela-
denen Religionsgemeinschaften. Der Vertreter der
Katholischen Kirche wies auf die Pluralisierung der
Sinnangebote in der modernen Gesellschaft hin. In
Zeiten der Individualisierung und Pluralisierung
würden die Sinnangebote der Kirchen die Menschen
weniger ansprechen. Auch innerkirchliche Ansätze
und Gruppenangebote versuchten, neue Wege zu
gehen. Man dürfe nicht ausgrenzen, sondern müsse
stattdessen versuchen, auch an diese Bedürfnisse
Angebote zu richten. Nach einer Phase etwas hefti-
gerer Auseinandersetzung mit neuen religiösen und
weltanschaulichen Angeboten setzten die Sekten-
beauftragten der katholischen Kirche heute auf mehr
Gelassenheit und Informationsvermittlung.

Der Vertreter des Rates der Evangelischen Kirche
Deutschlands meinte einerseits, daû es notwendig
sei, in dieser neuen unübersichtlichen Lage Miû-
brauch zu verhindern. Er sprach sich für einen konse-
quenten Verbraucherschutz auch im Bereich der

33) Die Rechtsprechung hat mittlerweile in mehreren Instanzen
den Unvereinbarkeitsbeschluû der CDU als rechtmäûig be-
stätigt.

34) Vgl. zu dieser Anhörung den Zwischenbericht der Enquete-
Kommission, S. 62 ff. Vgl. auch Kap. 5.3 des Endberichts.

32

Drucksache 13/10950 Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar03.3d 5. 8. 1998 07:17 S. 32



Sinn- und Lebenshilfeangebote aus. Hier gebe es
Nachholbedarf. Andererseits meinte er, daû die Kritik
an möglichen Miûbräuchen sehr vorsichtig gesche-
hen müsse. Ansonsten bestehe die Gefahr, daû Kritik
an neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaf-
ten und Psychogruppen und ihren Angeboten sich in
eine allgemeine Religionskritik verkehre.

Die Vertreterin des Zentralrates der Juden in
Deutschland zeigte sich ¹betroffen und verletztª
durch den Vergleich der Situation der Scientology-
Organisation in Deutschland mit der Lage der Juden
im Holocaust. Sie wies diesen Vergleich nachdrück-
lich zurück. Die Problematik mache jedoch deutlich,
wie vorsichtig, aber auch notwendig die gesellschaft-
liche Auseinandersetzung erfolgen müsse. Gesetz-
liche Maûnahmen erschienen hier weniger angezeigt,
vielmehr müûten die gesellschaftlichen Ursachen
gesehen und beseitigt werden. Sie wies besonders
darauf hin, daû in der jüdischen Gemeinschaft neue
religiöse und ideologische Gemeinschaften und
Psychogruppen nicht Fuû fassen könnten.

Der Vertreter der Vereinigung der Evangelischen
Freikirchen zeigte sich betroffen über eine ¹Sekten-
phobieª, die es nach seiner Wahrnehmung in
Deutschland gebe. Diese komme auch in der Infra-
test-Studie, die im Auftrag der Enquete-Kommission
erstellt wurde, zum Ausdruck. 35) Ganz unterschied-
liche Gruppen würden in einen Topf geworfen und
pauschal für gefährlich und bedrohlich gehalten.
Dies betreffe mittlerweile auch die Freikirchen. Er
mahnte die sorgfältige Differenzierung und infor-
mierte, angemessene Behandlung des Themas an. Es
sei klar, daû man vor bestimmten aggressiven For-
men warnen müsse. Aber diese Warnungen müûten
ganz deutlich machen, auf welche konkreten Grup-
pen und Vorkommnisse sie sich bezögen. Man müsse
auch sehen, daû es weitgehend gesellschaftliche Ur-
sachen seien, die die Ausbreitung problematischer
Gruppen möglich machten.

Zusammenfassend wurde aus der Anhörung der ge-
sellschaftlichen Gruppen deutlich, daû:

± aus ihrer Sicht die meisten konkretisierbaren Pro-
bleme und Konflikte am Ende der 90er Jahre auf
die Scientology-Organisation bezogen sind,

± durchweg auf Aufklärung und Information gesetzt
wird, wobei die Darstellung in den Medien und
die öffentliche Reaktion als z.T. ¹überhitztª ange-
sehen werden,

± gesellschaftliche Wandlungsprozesse und ihre in-
dividuelle und soziale Verarbeitung als Ursachen
gesehen werden,

± die Sorge über Umschlagen der ¹Sektenkritikª in
eine pauschale Religionskritik geäuûert wird und

± besonders bei den Freikirchen die Besorgnis über
Stigmatisierung und Ausgrenzung religiöser Min-
derheiten durch die undifferenzierte Wahrneh-
mung und Angst in der Gesellschaft besteht.

3.2.4 Die Befragung verschiedener Gruppen

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 34. Sitzung am
13. November 1997 einvernehmlich beschlossen,
eine Befragung von Gruppen durchzuführen. Ziel
dieser Befragung war es, von den jeweiligen Grup-
pen zu erfahren, inwieweit sich die öffentliche Dis-
kussion und Darstellung zum Bereich neue religiöse
und ideologischen Gemeinschaften und Psychogrup-
pen nachteilig auf sie bzw. auf ihre Mitglieder aus-
wirkt.

Wesentlicher Grund für die Durchführung dieser Be-
fragung waren zahlreiche Anfragen und Beschwer-
den unterschiedlicher Gruppen an die Vorsitzende
und an Mitglieder der Enquete-Kommission. In die-
sen Schreiben wurde des öfteren auf Benachteiligun-
gen hingewiesen. Ebenso liegen mehrere Stellung-
nahmen von verschiedenen Gruppen zum Zwischen-
bericht der Enquete-Kommission vor.

Folgende Fragen galt es zu beantworten:

a) Wie beurteilen Sie die öffentliche Darstellung
Ihrer Gemeinschaft durch Medien, Politik, Amts-
kirche u. a.?

b) Sofern es Entscheidungen staatlicher Einrichtun-
gen gibt, die Ihre Gemeinschaft betreffen: Wie be-
urteilen Sie diese?

c) Sind Ihnen Benachteiligungen von Mitgliedern
bekannt, die ihren Ursprung in dieser Mitglied-
schaft haben?

d) Wie beurteilen Sie den Zwischenbericht der
Enquete-Kommission?

Ausgewählt wurden Gemeinschaften, die einen
Schriftwechsel mit der Enquete-Kommission führten
und von der Kommission eingeladen wurden. Dane-
ben wurden die Freikirchen angeschrieben, die im
Verband Evangelischer Freikirchen (VEF) zusam-
mengeschlossen sind.

Einige Gruppen haben das Anschreiben mit den auf-
geführten Fragen dahingehend verstanden, daû sie
sich als Religions- oder Heilungsgemeinschaft legiti-
mieren müûten. Sie verbinden mit ihrer Antwort
die Hoffnung, daû die Enquete-Kommission ihrer
Gruppe an geeigneter Stelle (Stellungnahmen oder
Abschluûbericht) bescheinigen möge, daû sie keine
¹Sekteª sei. Einige wenige Gruppen haben es abge-
lehnt, die Fragen zu beantworten, da sie sich nicht
als ¹Sekteª verstünden.

Viele Antwortschreiben machen über die Beantwor-
tung der Fragen hinaus Anmerkungen zur jeweiligen
Gruppe oder zur Arbeit der Enquete-Kommission,
z. B. zur Begriffsproblematik ¹Sekten und Psycho-
gruppenª. Die Gruppen bemängeln, daû es sich z. B.
bei dem Begriff ¹Sekteª um einen ¹kirchlichen
Kampfbegriffª handele. In eine ähnliche Richtung
zielend wird die Sorge geäuûert, daû dieser Begriff
von den Kirchenvertretern in der Enquete-Kommis-
sion definiert werden könnte. Damit verbinden eini-
ge Gruppen den Verdacht, daû einschlägige Ten-
denzen innerhalb der Groûkirchen bewuût ausge-
klammert würden.

35) Siehe Zwischenbericht der Enquete-Kommission, BT-Druck-
sache 13/8170, Kap. 2.2.7, S. 33ff.
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Befragungsergebnisse

Am ausführlichsten nehmen die Antwortschreiben
zu den Medien Stellung. Kritisiert wird überwiegend
eine verzerrende oder falsche Darstellung der jewei-
ligen Berichterstattung zur betreffenden Gruppe.

Es fällt besonders auf, daû sich die Gruppen objektiv
dargestellt sehen, wenn sie in den Medien in ihrem
Sinne positiv präsentiert werden. Dagegen fühlen sie
sich benachteiligt, wenn sie kritisch dargestellt wer-
den. Als Grund für eine kritische Berichterstattung in
den Medien wird z. B. mangelnde Recherche, Sensa-
tionsjournalismus oder schlicht Unkenntnis behauptet.

Wenige Gruppen üben Kritik an der öffentlichen Dar-
stellung durch die Politik oder staatliche Stellen.
Wichtigster Kritikpunkt sind die Veröffentlichungen
in den staatlichen ¹Sektenberichtenª, wobei diese
aufgrund der Formulierung im jeweiligen Anschrei-
ben als ¹Entscheidungen staatlicher Einrichtungenª
verstanden wurden. Bei den ¹Sektenberichtenª wird
kritisiert, daû diese sich aus einseitigen Quellen spei-
sten. Daneben werden unter den ¹Entscheidungen
staatlicher Einrichtungenª auch negative Darstellun-
gen in Lehrmaterialien, Entzug bzw. Nichterteilung
des Gemeinnützigkeitsstatus sowie auch Verbote von
Veranstaltungen etc. behauptet.

Die Befragung ausgewählter Gruppen bzw. Gemein-
schaften kann allgemein als erfolgreich bewertet
werden. 23 von insgesamt 27 Gruppen haben teilwei-
se sehr umfangreich geantwortet. Die überwiegende
Anzahl der angeschriebenen Gruppen ist zu einer
weiteren Mitarbeit bereit. Von einigen Gruppen wird
die schriftliche Anfrage als besonderer Beitrag zu
einem konstruktiven Dialog gewertet.

Von vielen antwortenden Gruppen wird die Rolle der
Kirchen bei der öffentlichen Darstellung kritisch be-
trachtet. Insbesondere die Veröffentlichungen der
kirchlichen Sekten- und Weltanschauungsbeauftrag-
ten besäûen eine hohe Definitionsmacht und prägten
auch das öffentliche Meinungsbild nachhaltig. Aller-
dings muû die Reaktion insgesamt sehr differenziert
gesehen werden:

± Der gröûte Teil der Gruppen betonte Dialogbereit-
schaft und wünschte sich einen offeneren und
intensiveren Austausch mit den Kirchen.

± Ein kleinerer Teil der Gruppen steht der öffent-
lichen Darstellung durch die Kirchen kritisch und
skeptisch gegenüber und sieht eher keine Dialog-
bereitschaft der Kirchen.

± Nur einige wenige Gruppen weisen die kirchliche
Befassung und den Austausch grundsätzlich zu-
rück. Die Kirchen sähen sie als Konkurrenten, die
ins Abseits getrieben werden sollten. Ein Dialog
wird weder erwartet noch befürwortet.

Die groûe Mehrzahl der Gruppen schätzt die Benach-
teiligungen ihrer Mitglieder im öffentlichen Leben als
gering ein. Es werden zwar auch eine ganze Reihe
von Fällen von Diskriminierungen und Benachteili-
gungen von Mitgliedern durch Beleidigungen, Be-
schimpfungen, Probleme im Familien- und Bekann-
tenkreis sowie Probleme von Kindern in Schule und
Kindergarten, wenn die Gruppenzugehörigkeit öffent-

lich bekannt wurde, benannt. Diese Einzelfälle waren
für die Enquete-Kommission nicht überprüfbar.

Betrachtet man allerdings die Stellungnahmen von
ihrem Gesamttenor her, dann erscheinen diese als
Einzelfälle, die ernst genommen werden wollen, aber
keineswegs die grundsätzliche Situation von Minder-
heitengruppen in Deutschland abbilden. Vielmehr
wird insbesondere von den Freikirchen, aber auch
von anderen Gruppen, die pauschalisierende öffent-
liche Diskussion (¹Sektenphobieª) als bedrohlich
und zurücksetzend empfunden. Einige sehen den
Ausweg in der Bereinigung der Vorwürfe und gewis-
sermaûen der Erstellung von ¹schwarzenª und ¹wei-
ûenª Listen durch die Enquete-Kommission. Deutlich
wird aber durchweg, daû man sich eine offenere und
unbefangene öffentliche Diskussion wünscht.

3.2.5 Schluûfolgerungen

Die obigen Auswertungen machen zwei Stränge im
gesellschaftlichen Spannungsfeld um neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psychogrup-
pen deutlich.

Zum einen hat sich mit der weiteren Entkopplung
von Religion und Lebenshilfe ein neuer weitgehend
ungeregelter Bereich sozialer Zusammenhänge erge-
ben. Vieles, was früher in den Kontext einer religiö-
sen Lebensführung eingebunden war, findet sich
heute auch als nichtreligiös kontextuiertes Lebens-
hilfeangebot. Abgesehen von den jeweiligen Wirk-
samkeitsnachweisen fehlt solchen Angeboten die
Einbindung in eine alltagserprobte Praxis. Daraus er-
geben sich z. T. groûe Konflikt- und Problempoten-
tiale, die nicht dem Bereich der religiös gebundenen
Lebensführung zugeschrieben werden dürfen. 36)

Zum anderen ist nach den Ergebnissen der Kommis-
sionsarbeit der Aspekt der öffentlichen Auseinander-
setzung problematisch. Hier können bestehende
Probleme sogar verschärft werden, wenn die Gesamt-
wirkung nicht berücksichtigt wird. Hierzu einige
Anmerkungen:

Neben der ausstehenden Entwicklung einer einheit-
lichen Konzeption zu Aufklärung, Beratung und ggf.
Mediation beim Bund und bei den Ländern scheinen
folgende Aspekte berücksichtigenswert. Zum einen
hatten die Aufklärungsschriften der Länder zwar
eine wichtige Funktion für die Aufklärung der Bür-
ger und die Versachlichung der öffentlichen Diskus-
sion, sie hatten jedoch zum anderen auch gewisse
Nebenwirkungen. Sammelschriften stellen sehr ver-
schiedene Gruppen, die sich in unterschiedlichen
Stadien ihrer Entwicklung befinden, nebeneinander.
Es ergeben sich immer Ausstrahlungseffekte von den
problematischeren Gruppen auf die anderen. Ten-
dentiell trifft so die Ausstrahlung der momentan ¹ge-
fährlichsten Gruppeª alle anderen ebenso. Weiterhin
ergeben sich Akkumulationseffekte dadurch, daû die
problematischen Merkmale sich von einer referierten
Gruppe zur nächsten ansammeln, so daû sich für die
Leserinnen und Lesern solcher Broschüren am Ende
unzutreffende Gesamtbilder ergeben können.

36) Vgl. dazu ausführlicher das Kap. 3.5.
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Es ist angezeigt, in der staatlichen Aufklärung auf
solche Sammelberichte zu verzichten und statt des-
sen Einzelbeschreibungen von Gruppen bzw. Bewe-
gungen zu erstellen, zu denen aktueller Informa-
tions- und Aufklärungsbedarf besteht. Diese Einzel-
beschreibungen sollten im Kern Konfliktberichte sein
und müûten regelmäûig aktualisiert werden. Hierbei
sollte auch zwischen rechtlich relevanten ¹hartenª
Konflikten und anderen eher sozial relevanten, ¹wei-
chenª Konflikten unterschieden werden. Ein Neben-
effekt einer solchen Vorgehensweise wäre zudem die
schnellere Verfügbarkeit, da ggf. nur mit der jeweils
dargestellten Gruppe gerichtliche Auseinanderset-
zungen geführt werden müûten. Eine Kumulation
von Klagen und einstweiligen Verfügungen, die das
Erscheinen staatlicher Informationsschriften bisher
deutlich verzögert haben, würde entfallen.

Zum anderen würden auch Anreize für konfliktträch-
tige Gruppen gegeben, da die Berichte mit Wegfallen
oder der Abfederung besonders konflikthafter Merk-
male und Verhaltensweisen entbehrlich würden. In
jedem Fall würden Konfliktmerkmale nicht mehr
pauschal dem gesamten Bereich zugerechnet wer-
den können.

Auûerdem sollte grundsätzlich auf eine vereinheit-
lichende Begrifflichkeit wie ¹Sekteª verzichtet wer-
den. Stattdessen sind spezifischere Bezeichnungen
notwendig, die die Struktur, die Ausrichtung, die
Ziele und ggf. die besonderen Konfliktmerkmale der
jeweiligen Gruppe ausdrücken (vgl. dazu Kap. 2).

Da es sich bei den Gründen für die Attraktivität pro-
blematischer religiöser oder nichtreligiöser Gruppen
auch um die Bewältigung gesellschaftlicher Wand-
lungsprozesse handelt, kann eine Lösung nur zum
Teil in verbesserter Information und Aufklärung lie-
gen. Auch das hat die Anhörung der gesellschaft-
lichen Gruppen ergeben. Es ist auch ein im weiteren
Sinne gesellschaftliches Problem. Und es gehört
ebenso zur Modernisierung der Gesellschaft, die
sozialen Rahmenbedingungen der bürgerlichen Exi-
stenz so zu gestalten, daû problematische Ausprä-
gungen, seien sie religiöser oder politischer Natur,
wenig Aussicht auf Erfolg haben. Dazu gehören auch
soziale Qualitäten wie Wohlstand, Solidarität und
Mitmenschlichkeit ebenso wie kulturelles und inter-
kulturelles Lernen und Toleranz. Es gehört dazu aber
auch die breite gesellschaftliche Diskussion der Fra-
gen von Religions-, Weltanschauungs- und Lebens-
hilfe, sowie die wissenschaftliche Aufarbeitung und
Auseinandersetzung damit. Beides ist in den vergan-
genen Jahrzehnten nur unzureichend geleistet wor-
den.

3.3 Gruppenstrukturen, Aktivitäten und Ziele

3.3.1 Möglichkeiten und Grenzen
einer typologischen Darstellung

Entsprechend der Absicht, weitgehend auf die Be-
nennung konkreter Gruppen zu verzichten, ist die
folgende Darstellung von Gruppenstrukturen, Akti-
vitäten und Zielen typologisch. Sie will allgemeine,
wesentliche und spezifische Merkmale erfassen, zu-

gleich konkrete Besonderheiten beachten. Aus den
Gruppenanhörungen der Kommission ergibt sich
u.a. die folgende Darstellung. Ein besonderer Zu-
gang hier sind die Konflikte bzw. die Konfliktträch-
tigkeit von Gruppen im weiteren gesellschaftlichen
Kontext 37). Dabei darf nicht übersehen werden, daû
es sich in der Regel nicht um Konfliktträchtigkeit
handelt, die religiösen und weltanschaulichen Grup-
pen spezifisch eigen ist, sondern ebenfalls in anderen
gesellschaftlichen Bereichen sich vorfinden läût.
Allerdings gibt es auch spezifische, durch religiöse
oder weltanschauliche Ansprüche bedingte Kon-
flikte.

Die typologische Darstellung erfaût Merkmale, die
zunächst fast durchgängig für Religionen, religiöse
und weltanschauliche Gruppen, Gemeinschaften,
Bewegungen gelten (können) und insofern unproble-
matisch sind. Auf dieser allgemeinen Ebene können
Konflikte und Konfliktträchtigkeit nicht angemessen
beschrieben und bewertet werden. Auch kann ein
Teil hier möglicher Konflikte und Konfliktkonstella-
tionen zur Normalität religiöser Konversion und
Sozialisation gehören und ist deshalb ± zumindest
grundsätzlich und vor allem staatlich ± zu tolerieren.
Es bedarf deshalb in erheblichem Umfang der dif-
ferenzierten Darstellung, die die konkreten Kon-
flikte miteinbezieht. An ihnen wird deutlich, daû
bestimmte, konkretisierbare Gruppenstrukturen als
unangemessen, problematisch, gefährlich etc. er-
scheinen, weil sie dazu dienen, bestimmte konkrete
Ziele mit bestimmten konkreten Aktivitäten zu errei-
chen (vgl. dazu 3.3.5).

Ferner besteht zum anderen die Gefahr unzulässiger
Verallgemeinerung. Es werden dann entweder die
konfliktträchtigsten und organisatorisch entwickelt-
sten Gruppen zum Modell und Paradigma gemacht
oder konfliktträchtige Merkmale in Strukturen, Akti-
vitäten und Zielen additiv beschrieben und dabei der
Eindruck erweckt, die so erzielte Summe von Nega-
tivmerkmalen treffe alle Gruppen und alle in gleicher
Weise. ¹Die Sektenª sind dann unterschiedslos ¹tota-
litärª, ¹rigide hierarchischª etc. organisiert, betrei-
ben ¹aggressive Werbungª oder ¹Missionª, verfol-
gen zugleich oder eigentlich ökonomische und poli-
tische Ziele und sind zumindest tendenziell an einem
internationalen/weltweiten Einfluû- oder Macht-
system orientiert, haben dies unter Umständen schon
stellenweise realisiert. Auf der anderen Seite besteht
die Gefahr, daû selbst offensichtliche Miûbräuche mit
religiösen und ideologischen Motiven gerechtfertigt
werden.

Man muû deshalb gleich zu Anfang feststellen:

± Einige Gruppen besitzen eine effektive weltweite
oder internationale Organisation mit entsprechen-
den Strukturen.

± Nicht alle international oder weltweit organisier-
ten Gruppen sind in gleicher Weise konfliktträch-
tig.

± Fast alle hier in Frage kommenden Gruppen, auch
die weltweit vertretenen, sind Minderheiten, so-
wohl im Weltmaûstab wie in den einzelnen Staa-

37) Siehe auch Kapitel 2.
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ten. Allerdings können auch von Minderheiten
Gefahren für einzelne Personen und/oder die
Gesellschaft ausgehen.

± Gruppen mit universalen Zielen und internationa-
len Ambitionen verfügen nicht immer notwendig
über diesen Zielen und Vorstellungen entspre-
chende wirksame Strukturen und Einfluûbereiche.

± Viele Gruppen bewegen sich in Zwischenberei-
chen zwischen Formen informeller Organisation
und stabiler Institutionalisierung.

± Auch Klein- und Kleinstgruppen mit überwiegend
informeller Organisationsstruktur oder begrenzter
lokaler Verbreitung können von hoher Konflikt-
trächtigkeit sein und entsprechend in ihrem nur
beschränkten Einfluûbereich erhebliche Konflikte
hervorrufen.

In der folgenden allgemeinen Beschreibung finden
sich Elemente jeder Gruppen- und Gemeinschaftsbil-
dung und die Grundelemente der Bildung von reli-
giösen oder weltanschaulich-ideologischen Gruppen
und Gemeinschaften. Diese sind zunächst als grund-
sätzlich unproblematisch anzusehen, zumindest im
Blick auf staatliches Handeln.

Eine mögliche oder latente allgemeine Konfliktträch-
tigkeit religiöser sowie weltanschaulich-ideologischer
Gruppen- und Gemeinschaftsbildung muû in Rech-
nung gestellt werden. Sie liegt im besonderen An-
spruch von Religion und Weltanschauung vor allem
auf Lebensführung und Lebensform. Besondere Kon-
fliktlagen entstehen dann, wenn belastende bzw.
radikale Orientierungen auf verletzliche Personen
und Verhältnisse treffen.

Die folgende Darstellung beschreibt also einen viel-
fach anwendbaren Rahmen, der der Ausfüllung
durch konkrete Konfliktkonstellationen und Konflikt-
muster bedarf.

3.3.2 Strukturelemente neuer religiöser und
ideologischer Gemeinschaften und
Psychogruppen im Überblick

Am Anfang der Gründung vieler, wenn nicht der
meisten religiösen und weltanschaulichen Gruppen
steht ein Wechselverhältnis von Personen, Ideen,
Intentionen und Praktiken religiöser sowie weltan-
schaulich-ideologischer Natur, ein mehr oder minder
informelles Netz von Beziehungen. Im Zuge der Ent-
wicklung zu eigentlichen Gruppen lassen sich in der
Regel diese Elemente feststellen und einander zuord-
nen.

Auch die Genese von Psychogruppen, wie auch von
Mischtypen mit Merkmalen gewinnorientierter Wirt-
schaftsunternehmen, von politischen Extremgruppen
etc. kann ähnlich verlaufen, dies gilt auch für die
weiteren Entwicklungsschritte:

± Eine als Leiter, Meister, Offenbarungsquelle,
Heils- oder Heilungsvermittler angesehene Person
als zentraler Bezugspunkt.

± Ideen, Lehren, Überzeugungen, Anschauungen
etc. ganz unterschiedlicher Natur ± wie: Offen-
barungen, Visionen, Auditionen, Lebensregeln,

soziale, kulturelle, ökonomische, politische Über-
zeugungen und Ziele ± und unterschiedlicher Her-
kunft, die mehr oder minder von der als Bezugs-
punkt gesehenen Zentralperson stammen oder auf
diese zurückgeführt werden.

± Alternativ oder eng damit verbunden, rettende,
heilsame, heilende, im weitesten Sinn förderliche
Wirkungen, Kräfte, Energien etc., die von der Zen-
tralperson ausgehen.

± Praktiken und Rituale.

± Eine Gefolgschaft, deren Beziehungen zueinander
von den Beziehungen zu den bislang genannten
Elementen wesentlich mitbestimmt oder gar über-
lagert werden.

± Unterscheidungen in der Gefolgschaft nach fester
oder gelegentlicher Zugehörigkeit (Sympathi-
santen, Mitläufer etc.), nach Nähe oder Ferne zur
Zentralperson und oft damit verbundenen Kom-
petenzen lehrmäûiger, lebensbestimmender und
administrativ-organisatorischer Natur.

± Eine mehr oder minder starke Abgrenzung gegen-
über Auûenstehenden, Nichtdazugehörenden und
zugleich mehr oder minder intensive Beziehung
nach innen, d.h. auf die Gefolgschaft und die sie
tragenden Elemente (tendenziell: Gruppen bzw.
Organisationsgrenzen als Wahrheitsgrenzen bzw.
Lebens-/Heilsgrenzen).

± Bei der Verfestigung von Gruppenstrukturen spie-
len nicht nur die Anforderungen, die sich aus der
Lehre ableiten und die daran anknüpfenden grup-
peninternen Handlungsorientierungen eine Rolle,
sondern auch ihre Wirkung in die weitere Gesell-
schaft und deren Reaktionen und Rückwirkungen.
Es kann zu Zielverschiebungen oder durch Aus-
grenzungen entstandene Deformierungen etc.
kommen, die in der Interaktion von Gruppe und
der sozialen Umwelt ihre Ursachen haben.

Bei der Entwicklung von einer eher informellen
Kleingruppe zu gröûeren und entsprechend organi-
sierten Gruppen lassen sich sechs Phasen oder
Aspekte unterscheiden und sind von besonderem
Interesse:

a) Der Weg von einem informellen und nach auûen
wie innen noch diffusen Beziehungsgeflecht zur
strukturierten Klein- und dann Groûgruppe (mit
u.U. auch verbindlichen Rechtsformen).

b) Die Bildung von Ablegern, d.h. anderen bleibend
verbundenen Gruppen, meist an anderen Orten
oder sogar in anderen Ländern.

c) Die Kodifizierung und Generalisierung von Lehre
und Praxis.

d) Die Herausbildung einer gröûeren bzw. groûen,
unter Umständen international oder weltweit vor-
handenen Organisation.

e) Die Gründung von Sub-, Neben- oder Tarnorgani-
sationen mit unter Umständen Neben- oder Teil-
zielen kultureller, ökonomischer oder politischer
Natur.
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f) Die Nachfolgeregelung, d. h. der Übergang von
der Gründungs-, Zentralperson auf eine andere
oder mehrere andere Personen.

Jede der genannten Phasen kann spezifische Kon-
flikte auslösen, innerhalb des religiös-weltanschau-
lichen Kontextes selbst oder darüber hinausgehend.
Bei Lehre und Praxis ist wichtig, wie sie sich religiös,
weltanschaulich, kulturell etc. in die jeweilige sozial-
kulturelle Umwelt einfügen bzw. dazu in Beziehung
setzen, z.B. zustimmend, ablehnend. Dies betrifft in
ganz besonderer Weise die konkrete Lebenspraxis
und die konkreten Lebensformen (z.B. Autoritäts-,
Gehorsams-, Ehe-, Arbeits- und Familie- und Erzie-
hungsfragen).

Eine allgemeine Kennzeichnung eher konflikt-
vermeidender versus eher konfliktfördernder Bezie-
hungsbestimmungen ist schwierig. Eine wichtige
Rolle scheint jedoch meist zu spielen, wie die zen-
trale Autorität (Meister, Lehrer etc.) ihr Verhältnis zur
eigenen ideengeschichtlichen oder traditionellen
Herkunft bestimmt und wie sie zu den anderen (nicht
zugehörigen) Repräsentanten dieser Ideen, Traditio-
nen, Verheiûungen etc. steht.

Eine radikale Entwicklung wird besonders dann
wahrscheinlich, wenn zwei Bedingungen zusam-
mentreffen: Die Gemeinschaft erhebt erstens ihrem
eigenen religiös/ideellen ¹Nahbereichª gegenüber
einen exklusiven Vertretungsanspruch, sie meint,
Verheiûungen exklusiv zu vermitteln u.ä. Zweitens
wird dieser exklusive Anspruch nicht durch tatsächli-
che Weiterentwicklungen, gewichtige Unterschiede
usw. abgedeckt. Im Gegenteil sind die eigenen Ideen
und Praktiken im Vergleich mit den Herkunfts-Tradi-
tionen einseitiger, enger und extremer ausgebildet,
so daû der exklusive Anspruch nicht durch geistige
oder praktische Substanz begründbar ist. In dieser
Situation kann die zentrale Gestalt der Gemeinschaft
(bzw. die Gemeinschaft selbst) ihre Selbstwahrneh-
mung durch eine psychische und soziale Radikalisie-
rung stützen. Die entstehenden Konflikte dienen (zu-
mindest anfänglich) der Identitätssicherung durch
die Ausformung von Feindbildern usw. Die soziale
Isolation und ¹Insulationª der Gemeinschaft sowie
ihre Marginalisierung und Stigmatisierung ent-
wickeln sich in einem Wechselspiel zwischen der sich
radikalisierenden Gruppe und den Konflikt- bzw.
Vermittlungsreaktionen der Umwelt. Beispiele sind

± die Entwicklung der Zeugen Jehovas unter Ru-
therford in den dreiûiger Jahren des 20. Jahrhun-
derts von einer locker organisierten Gemeinschaft
¹ernster Bibel- forscherª zu einer autoritär struktu-
rierten Organisation.

± die Entwicklung des VPM von 1986 bis ca. 1995
von einem jungen Anhängerkreis um eine charis-
matische Führungsgestalt (Friedrich Liebling) zu
einer ideologischen Psychogruppe.

Ein Abbau der Konflikte wird umgekehrt häufig da-
durch möglich, daû sich im Lauf der Entwicklung die
geistige und praktische Substanz der Gemeinschaft
verändert, und/oder daû der Exklusivanspruch der
Gruppe relativiert und eventuell sogar schlieûlich
aufgegeben wird. Ein bekanntes Beispiel bildet die

Entwicklung der Siebenten-Tags-Adventisten im
Deutschland der Nachkriegszeit, die von einer exklu-
siven Sondergemeinschaft zu einer Freikirche führte.

Ferner ist für die Analyse konfliktträchtiger Entwick-
lungen auch wichtig, ob Lehre und Praxis religiös-
weltanschaulich sowie ideologisch im engeren Sinn
sind oder sich auch erheblich oder sogar überwie-
gend auf andere Bereiche beziehen, d.h. Kultur,
Wirtschaft, Politik. Es liegt in der Natur religiöser so-
wie weltanschaulich-ideologischer Konzeptionen,
auch diese Bereiche miteinzubeziehen. Angesichts
der Scheidung dieser Bereiche im modernen Staats-
wesen liegt hier allerdings eine besondere Problema-
tik, die die Konfliktträchtigkeit zumal einiger der so-
genannten Sekten und Psychogruppen erklärt. Dies
betrifft in besonderem Umfang politische Extrem-
gruppen. Zu sehen ist, daû ein (Groû)-Teil der in
Deutschland vorhandenen international organisier-
ten Gruppen die genannten Entwicklungsschritte an
anderer Stelle absolviert hat (z.B. in den USA).

3.3.3 Darstellung typologisch generalisierter
Gruppen

Folgend werden Entwicklungsschritte dargestellt.
Die Darstellung orientiert sich an konkreten, aber
typologisch generalisierten Gruppen.

a) Meister-Kreis

Im Zentrum neuerer religiöser und ideologischer Ge-
meinschaften und Psychogruppen steht häufig ein
Meister/eine Meisterin (Prophetin etc.) und ein um
diese Person herum sich bildender Kreis. Die Grün-
dergestalt kommt in der Regel nicht aus einem reli-
giös-weltanschaulichen ¹Niemandslandª, vielmehr
werden bereits vorhandene religiöse, weltanschauli-
che oder allgemein kulturelle Überzeugungen aufge-
rufen und entweder neu interpretiert und aktualisiert
oder aber unter Umständen entschieden, polemisch
etc. zurückgewiesen. Aus dieser positiven oder nega-
tiven Bezugnahme auf das religiöse, weltanschau-
liche, kulturelle, soziale Umfeld resultiert ein Groûteil
der Plausibilität für den sich bildenden Anhänger-
kreis.

Charakteristisch für dieses aus vielen Traditionen be-
kannte Gründungsgeschehen ist die starke Bindung
an den Meister, an den Kreis um ihn, an Lehre und
Lebenspraxis etc., was zu tiefreichenden Verände-
rungen, Brüchen und Neuorientierungen privater,
religiöser, sozialer, beruflicher etc. Art führen kann.

Die Strukturen in diesem Gründungskreis sind zu-
nächst eher informell, es bilden sich in der Regel aber
bereits informelle Stufungen, Hierarchien und Zuge-
hörigkeitsformen heraus. Aktivitäten und Ziele sind
auf die gemeinsame Pflege des neuen Wissens und
der neuen Lebenspraxis gerichtet. Auch die Wer-
bung hat oft einen mehr informellen Charakter
(Mundpropaganda, einfache Handzettel etc.).

b) Vom Kreis zur Gruppe

Ein entscheidender Schritt zur Gruppen- oder Groû-
gruppenbildung (auf terminologische Genauigkeit
wird hier kein Wert gelegt) ist die Herausbildung von
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formellen Gruppenstrukturen. Sie resultieren oder
können resultieren aus dem Bedürfnis, die Stellung
des Gründers und des Kreises um ihn zu festigen.
Dabei können die Ziele reichen von im engeren Sinn
religiösen und weltanschaulichen Zielen bis zur blo-
ûen Festigung von Macht und Machtausübung, mit
flieûenden Grenzen und Überschneidungen. Gene-
rell geht es darum, das Leben der Gruppe neuen Um-
ständen anzupassen, etwa bei groûem Wachstum,
bei der Notwendigkeit, die Beziehungen zu auswärti-
ger Anhängerschaft und neuentstehenden Gruppen
zu organisieren, aus dem Ziel, effizienter werben
oder missionieren zu können etc.

Der entscheidende Impuls zur Herausbildung von
formellen Strukturen geht häufig von der Grün-
dungsgestalt selbst aus, liegt also in deren Sendungs-
und Missionsbewuûtsein, er kann aber auch bei
einem Leiterkreis liegen, der die Gründungsgestalt
sozusagen organisiert und ¹managtª. Das zentrale
Ziel und Interesse dieser Formalisierungsprozesse ist
es, wesentliche Elemente der Gruppe auf Dauer und
Kontinuität zu stellen: nach innen und auûen, durch
Sicherung der (exklusiven) Stellung des Gründers,
von Lehre und Lebenspraxis, über räumliche Entfer-
nung, bei der missionarischen Expansion und zu
deren effizienterer Gestaltung, ferner durch Kom-
petenz- und Zugehörigkeitsregelungen. Mit dieser
Phase der Stabilisierung und Institutionalisierung
finden statt oder können stattfinden auch rechtliche
Regelungen, intern wie im zivilrechtlichen Sinn (d.h.
Gründung eines Vereins, finanzielle Regelungen
etc.).

Mit dieser Phase ist die Herausbildung einer neuen
Organisation grundsätzlich abgeschlossen, was wei-
tere Institutionalisierung ± etwa bei räumlicher Ex-
pansion und weiterem zahlenmäûigen Wachstum,
beim Tod des Gründers etc. ± nicht ausschlieût. Cha-
rakteristisch sind Formalisierung und Stabilisierung
einerseits, Ausdifferenzierung andererseits. Mit For-
malisierung, Stabilisierung und Ausdifferenzierung
können sich verbinden unterschiedliche, auf Dauer
gestellte Macht-, Einfluû- und Bestimmungsstruktu-
ren und -ebenen, damit verbundene Kompetenzen
bezüglich Festlegung von Aktivitäten und Zielen,
Überordnungs- und Unterordnungs- sowie Abhän-
gigkeitsverhältnisse, Aufgabenverteilung, Fixierung
von Zugehörigkeits-, Status- und Mitbestimmungs-
regelungen etc. Bei der Bildung von Ablegern, d.h.
lokal getrennten Teilgruppen, ist von Bedeutung, wie
dabei das Verhältnis von Zentrale/Mutterorganisa-
tion zu den Teilgruppen organisiert wird. Bei einem
Groûteil der überregional und langfristig konflikt-
trächtigen Gruppen handelt es sich um stabile, struk-
turierte und ausdifferenzierte Organisationen. Eine
Verstärkung in der ausgehenden Richtung, d.h. auf
Formalisierung und Differenzierung für Strukturen,
Aktivitäten und Ziele, kann resultieren aus dem
Übergang vom Gründer auf Nachfolgepersonen/
-gremien.

c) Landesweite oder internationale/weltweite
Organisation

Mit der vorigen Stufe verbunden, daraus resultierend
oder sich daran anschlieûend ist die Herausbildung

einer landesweit oder international bzw. weltweit
präsenten Organisation, unter Umständen kirchen-
ähnlich strukturiert. Grundsätzlich ist in diesem Sta-
dium alles wie in der vorigen Phase organisiert, aber
zumal eine internationale/weltweite Organisation
und Vernetzung macht alle Gegebenheiten komple-
xer und damit weniger transparent, z.B. Leitungs-
strukturen, rechtliche Gegebenheiten, finanzielle
Regelungen etc.

Die Unterschiede zwischen den jeweiligen Gruppen
können entsprechend Herkunft, Selbstverständnis,
Alter etc. beträchtlich sein, es sind jedoch Varianten
eines Grundmodells. Das Gesagte gilt analog auch
für Weltanschauungsgemeinschaften, sogenannte
Psychogruppen, Mischtypen aus weltanschaulichen
Elementen mit stark wirtschaftlicher Orientierung,
politische Extremgruppen.

Mit wenigen Ausnahmen haben neuere religiöse und
ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen in
Deutschland die Entwicklung zur internationalen/
weltweiten Organisation nicht in Deutschland selbst
vollzogen, vielmehr im Ausland, vor allem in den
USA, und sind nach Deutschland als mehr oder min-
der entwickelte internationale/weltweite religiöse
Organisationen gekommen. Auch daraus können
spezielle Konflikte resultieren (Inkulturationspro-
bleme).

d) Gruppen mit Unter- und Nebenorganisationen

Eine Reihe vor allem neuerer religiöser und ideolo-
gischer Gemeinschaften und Psychogruppen landes-
weiter und/oder international-weltweiter Präsenz hat
zusätzliche Institutionen und Einrichtungen in den
Bereichen Kultur, Bildung, Medizin, Wirtschaft, Poli-
tik gebildet. Bisweilen resultieren hieraus Konflikte,
die einen religiösen oder weltanschaulichen Kontext
im engeren Sinn überschreiten.

Dabei ist zu klären, wie Strukturen, Strategien und
Ziele der religiös-kirchlich-weltanschaulichen und
ideologischen Hauptorganisation und deren religiös-
weltanschauliche Zielsetzungen den Nebenorganisa-
tionen, deren Strukturen, Zielen und Aktivitäten zu-
zuordnen sind. Es gibt vier mögliche Modelle, zwi-
schen denen die Grenzen natürlich flieûend sind:

I Die Aktivitäten der Nebenorganisationen sind
zwar teileigenständig, aber sie sind der religiös-
weltanschaulichen Hauptorganisation in über-
schaubarer Weise zugeordnet. Hier besteht nur
ein geringes oder limitiertes zusätzliches Konflikt-
potential.

I Die Nebenorganisationen verfolgen die Ziele der
religiös-ideologischen Hauptorganisation, aber
verdeckt, als Bildungs- oder Kulturangebot, in der
Form medizinischer, wirtschaftlicher, sozialer, poli-
tischer Angebote und Einrichtungen. Dieses Aus-
einanderfallen deklarierter und (möglicherweise/
tatsächlich) angestrebter Ziele ist oder kann in
hohem Maûe konfliktträchtig sein.

I Die Aktivitäten der Nebenorganisationen, zumal
diejenigen wirtschaftlicher oder politischer Natur,
sind anscheinend oder tatsächlich auf im eigent-
lichen Sinn wirtschaftliche oder politische Zwecke

38

Drucksache 13/10950 Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar04.3d 5. 8. 1998 07:18 S. 38



gerichtet, d.h. die Organisation versucht, die Ver-
breitung der eigenen religiös-weltanschaulich-
ideologischen Ziele mit (u.U. weitreichenden)
wirtschaftlichen bzw. politischen Zielen zu verbin-
den. Dies kann international/weltweit geschehen,
landesweit oder auch lokal/regional begrenzt
sein. Eine solche Doppel- oder Mehrfachstrategie
± diese unterscheidet sich vom Vorhergenannten
durch Umfang und Ausmaû ± kann ebenfalls in
hohem Maûe konfliktträchtig sein.

I Deklarierte Nebenziele oder Nebenorganisationen
und deren Aktivitäten sind tatsächlich Hauptziele
oder erscheinen zumindest als solche, die dekla-
rierten Hauptziele religiös-weltanschaulicher Na-
tur sind/erscheinen (als) bloûer Vorwand. Diese
Umkehrung der Ziele und entsprechender Aktivi-
täten ist im Einzelfall unter Umständen nur schwer
genau zu fixieren, was u.a. aus den Kontroversen
um zahlreiche neureligiöse Gruppen darüber er-
hellt, ob diese religiös oder vorgeblich religiös sind.

In allen vier Fällen wächst die Konfliktträchtigkeit
mit Anzahl, Effizienz und Undurchschaubarkeit der
Nebenorganisationen und deren Aktivitäten. Dies
gilt besonders, wenn die Neben-, Teil- und Unteror-
ganisationen nur schwer in ihrem genauen Umfang
der Hauptorganisation, deren Leitung und Leitungs-
strukturen, deren Zielen und Aktivitäten zuzuordnen
sind, zumal im Fall eigentlicher Tarnorganisationen.

3.3.4 Mischformen, Wirtschafts- und
Strukturvertriebe

In diesem Zusammenhang gibt es auch Mischfor-
men, bei denen die wirtschaftliche oder politische
Zielsetzung ein solches Gewicht erhält, daû vorhan-
dene Inhalte und Ziele weltanschaulicher bzw. reli-
giöser Natur überlagert oder sogar verdrängt wer-
den. Das schlieût nicht aus, daû ein groûer Teil der
Entwicklung auch dieser Gruppen zunächst entspre-
chend den oben skizzierten Entwicklungslinien ver-
läuft. Mit der Dominanz der wirtschaftlichen oder
politischen Zielsetzung kommen neue Elemente hin-
zu, die sich aus der Eigenart der nunmehr, unter Um-
ständen verdeckt verfolgten Ziele ergibt. Es ist in die-
sen Fällen keineswegs auszuschlieûen, daû ein Teil
der Anhänger sich auch weiterhin für die ideolo-
gischen Ziele interessiert und diese zu ihrem persön-
lichen hauptsächlichen Interesse erklärt.

Die Bandbreite von Organisationen und Anbietern
auf diesem sogenannten Psycho- und Lebenshilfe-
markt ist sehr groû. Sie reicht von Seminaren und
Kursen zur Persönlichkeitsentwicklung und/oder Un-
ternehmens- und Managementberatung, Struktur-
vertrieben, Direktvertrieben, Multi-Level-Marketing-
Systemen bis zu Schnellballsystemen (siehe auch
Kap. 5.3). Zu diesen Formen gehören Gruppierun-
gen, die dem Nutzer eine Mischung aus dem ¹Traum
vom groûen Geldª, Weltanschauung und Esoterik
bieten. In den letzten Jahren werden zunehmend
unterschiedliche Anbieter in diesem Bereich kritisch
hinterfragt. Festzuhalten ist, daû die Übergänge von
seriösen qualifizierten Anbietern von in der Wirt-
schaft auftretende Schulungsunternehmen und
Struktur-/Direktvertrieben zu unseriösen problemati-

schen Anbietern flieûend sein können bzw. die
Methoden auch in speziellen Firmen und Firmen-
angeboten Anwendung finden.

Der Typus dieser Organisationsform nimmt bewuût
zum Teil für sich in Anspruch, nach primär wirt-
schaftlichen Prinzipien zu funktionieren. Die Struk-
turmerkmale, z.B. pyramidenartiger Aufbau (jeder
soll möglichst Mitarbeiter und Kunde werden, der
neue Mitarbeiter wird dem Werber zugeordnet usw.),
treffen häufig aber nicht auf alle Gruppierungen zu.
Im Vordergrund stehen nicht weltanschauliche Fra-
gen, sondern die monetäre Gewinnerzielung für den
Einzelnen. Die Erfolgshoffnungen werden allerdings
oft durch eine ¹winner-Ideologieª gestützt. Zu den
Teilnehmern solcher Organisationen gehören nicht
nur Menschen, die mit ihrem Geld in kurzer Zeit ei-
nen groûen Gewinn erzielen möchten, sondern auch
solche, die durch die Teilnahme in diesen Organisa-
tionen den Ausweg vor einem drohenden sozialen
Abstieg sehen.

Bei der Anwerbung werden Techniken psychischer
Beeinfluûung angewandt. Die Welt wird z. B. in
¹winnerª und ¹looserª eingeteilt, dem einzelnen sei
alles möglich, wenn er nur wolle. Bereits in dieser
Phase findet eine Immunisierung gegen mögliche
Einwände statt. Versagen könne nur der einzelne,
nicht das System. Läût sich der Geworbene auf das
¹Systemª ein, wird versucht, die Firmenideologie und
Identität kompatibel zu installieren. Firmenphraseo-
logie, die Ausrichtung auf Geld und Erfolg, uniforme
Kleidung können die Verbundenheit sichern. Fir-
menintern öffentlich verteilte Bonifikationen geben
einen Vorgeschmack auf den zu erwartenden Erfolg.
Führungspersonen genieûen fast kultische Vereh-
rung. Das Wir-Gefühl wird über gruppendynamische
Spiele gestärkt und Niveauunterschiede der Mit-
arbeiter im Rahmen von Grenzerfahrungen versucht
auszugleichen.

Kostspielige Statussysmbole und Weiterbildung sind
Voraussetzungen, um im System aufzusteigen. Zum
Teil kann auch über die Zahlung von Geld der
nächsthöhere Status erreicht werden, der Prestige
und Aufstieg profitabler macht. Die in diesem
Systemzusammenhang wirkenden Rahmenbedin-
gungen verändern oftmals das Denken, Fühlen und
Handeln der Teilnehmer völlig. Es entsteht eine eige-
ne Welt, die nur noch aus Sicht der Unternehmens-
ideologie betrachtet wird. Das Unternehmen wird zur
Ersatzfamilie. Die bisherigen soziale Bezüge werden,
sofern diese nicht als Kunden und Mitarbeiter in
Frage kommen, aufgegeben.

Die hohen Kosten für immer weiterführende Schu-
lungsveranstaltungen, für Statussysmbole u.ä., die
Verluste durch nicht verkaufte Waren führen häufig
in den finanziellen Bankrott, da der Aufstieg im
System keinesfalls so schnell erfolgt wie er auf den
Veranstaltungen suggeriert worden ist.

3.3.5 Konfliktpotentiale

In den letzten 30 Jahren haben sich einige neue reli-
giöse und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppen in bestimmten Perioden oder dauerhaft als
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konfliktträchtig erwiesen, andere sind es noch jetzt.
Hier ist anzumerken, daû Konflikte interaktiv sind
und beidseitig bedingt sein können 38). Diese Kon-
fliktpotentiale lassen sich schematisch wie folgt
gliedern:

a) Konflikte mit der gesellschaftlichen Ordnung.
Wenn Gruppen Veränderungen anstreben, die mit
dem demokratischen Rechtsstaat nicht vereinbar
sind, z.B. die Aufhebung der Gleichheit der Ge-
schlechter und aller Menschen durch die Ein-
führung eines Kastensystems, Aberkennung der
Bürgerrechte für die Menschen, die nicht den
Prinzipien der Gruppe entsprechen, so ist dies ein
Problem. Solche Lehren und eine daraus ggf. ent-
springende Praxis sind äuûerst konfliktträchtig.

b) Konflikte mit bestehenden Gesetzen. Verschie-
dene Prozesse haben gezeigt, daû einige Gruppen
das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht nicht
beachten oder gar gezielt zu umgehen versuchen,
bzw. versucht haben. Es sind Fälle bekannt gewor-
den, in denen einzelne Gruppen mit den Steuerge-
setzen und dem Strafrecht in Konflikt geraten sind.
Es wurde in der Kommission kriminogenes Verhal-
ten angesprochen, wenn Gruppen ihre Mitglieder
zu rechts- und sittenwidrigem Handeln anleiten,
bzw. ein solches legitimieren. Inwieweit es sich im
Einzelfall um organisierte Kriminalität handelt,
kann von der Enquete-Kommission nicht fest-
gestellt werden, sondern muû weiterhin Aufgabe
staatsanwaltlicher Ermittlungen sein.

c) Einige Gruppen sind konfliktträchtig, da sie in
ihrer inneren Struktur totalitäre Machtverhältnisse
aufweisen und die verfassungsmäûigen Rechte
ihrer Mitglieder einschränken oder beseitigen.
Diese Machtstrukturen sind verbunden mit einer
starken ¹Milieukontrolleª, z.B. durch Desinforma-
tionen nach innen, mit einem extremen Leistungs-
prinzip mit ¹jenseitigen Vergütungenª, mit einem
Personenkult usw.

d) Als Ursache von Konfliktträchtigkeit können auch
die in den Gruppen vertretenen Lehren gelten,
wenn diese verbunden sind

± mit einer Ideologisierung in Richtung Erfah-
rungslosigkeit,

± mit einer Simplifizierung der Realität bis hin
zum Realitätsverlust,

± mit einer dadurch herbeigeführten Immunisie-
rung gegen Erfahrung und Kritik,

± mit einem absoluten und exklusiven Wahrheits-
anspruch, der die Möglichkeit eines eigenen Irr-
tums nicht einräumt und durch den Wahrheits-
grenzen zwischen der Innengruppe und der
Auûenwelt aufgerichtet werden,

± mit einer nur für die Innengruppe geltenden
Moral, die zugleich die moralischen Normen im
Umgang mit anderen aufhebt,

± mit einem ¹psychotechnischenª Denken usw. Es
treten Verständigungsschwierigkeiten mit der
sozialen Umwelt auf, die zumindest zu Belastun-

gen, wenn nicht gar Störungen mit der Gesell-
schaft führen (kognitive und moralische Disso-
nanzen),

e) Einige Gruppen provozieren dauerhaft oder zeit-
weise Konflikte mit der weiteren Gesellschaft, um
die Binnensolidarität zu fördern.

f) Einige Gruppen vermischen den religiösen Be-
reich mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit oder
benutzen religiöse Ziele als Vorwand für wirt-
schaftliche und politische Ziele.

g) Die Auûenbeziehungen einiger Gruppen sind
dann konfliktträchtig, wenn sie gekennzeichnet
sind durch ein starkes Sendungsbewuûtsein, wel-
ches die Rechte anderer nicht anerkennt, da sie
grundsätzlich im Unrecht seien, durch einen
Gruppenegoismus, der keine Verantwortung für
die Umwelt übernimmt, durch Desinformation
nach auûen, durch sittenwidrige oder verdeckte
Anwerbungsmethoden und durch Feindseligkeit
gegenüber der Umwelt und gegenüber der rechts-
staatlichen Ordnung.

h) Einige Gruppen sind konfliktträchtig, da sie einen
Austritt von Mitgliedern und Anhängern unmög-
lich zu machen suchen und dadurch die Rechte
ihrer Mitglieder, darunter auch die Wahl eines
anderen Bekenntnisses, einschränken. Dies ge-
schieht in einem ¹schleichendenª Prozeû

± durch wirtschaftliche Maûnahmen: Die Mitglie-
der/Anhänger werden veranlaût um der Ziele
der Gruppe willen, ihr Vermögen und ihre Le-
benszeit in die Gruppe einzubringen (Abbruch
einer Berufsausbildung etc.), sodaû ein Austritt
zu einem lebensgeschichtlichen Problem wer-
den kann,

± durch soziale und sozialpsychologische Maû-
nahmen: Die Mitglieder/Anhänger werden ver-
anlaût, alle anderen sozialen Beziehungen abzu-
brechen, sodaû sie nach einem Austritt mög-
licherweise sozial völlig isoliert sind,

± durch ideelle Maûnahmen: Die Mitglieder/
Anhänger werden dazu gebracht, Vorstellungen
zu übernehmen, die in krassem Gegensatz zur
sozialen Umwelt stehen, sodaû bei einem Aus-
tritt eine psychische und kognitive Desorientie-
rung eintritt,

± durch Maûnahmen, die umgangssprachlich
¹Psychotechnikenª 39) genannt werden.

i) Konflikte treten auch auf, wenn untaugliche Lei-
stungen, die nach menschlichem Ermessen nicht
oder nur für die Führungselite eintreten können
(Wohlstandsevangelium, Strukturvertriebe), über-
menschliche Fähigkeiten (Fliegen), Heilungen
usw. versprochen werden, diese Versprechungen
aber nicht, nicht einmal zu einem Minimum ver-
wirklicht werden können. Gravierend sind Kon-
flikte, wenn derartige Leistungen verkauft wer-
den.

j) Ferner treten Konflikte auf durch eine von den
Gruppen gezielt herbeigeführte Entfremdung von

38) Siehe Kapitel 2.5. 39) Vgl. Kapitel 5.1.
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der Familie und anderen sozialen Beziehungen,
durch Abbruch einer Ausbildung oder durch
¹Ausstiegª aus einem Beruf.

k) Für Kinder können zahlreiche Konflikte dadurch
entstehen, daû sie in eine Innengruppe hinein-
sozialisiert werden, die ihnen ein Leben in der
sozialen Wirklichkeit unserer Gesellschaft er-
schwert oder gar unmöglich macht; auch werden
Kinder in einigen Gruppen ihrer natürlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten beraubt.

3.3.6 Exkurs: Anwerbungs- und Rekrutierungs-
strategien

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über
im Gesamtbereich anzutreffende Anwerbungs- und
Rekrutierungsstrategien. Hier ist ± ähnlich wie be-
züglich der Gruppenstrukturen etc. ± zu beachten,
daû keineswegs alle Gruppen über ein entwickeltes,
mehrere Stufen umgreifendes Repertoire an Anwer-
bungs- und Rekrutierungsstrategien verfügen. Dies
setzt eine entsprechende Organisationsstruktur, eine
entsprechende Anhänger- oder Mitgliederzahl und
entsprechende finanzielle Möglichkeiten voraus, die
nur teilweise und nur bei einigen Gruppen gegeben
sind. Viele Gruppen bedienen sich also nicht aller,
sondern dieser oder jener Methode aus den genann-
ten Strategien. Auch werden nicht alle der genann-
ten Strategien benutzt, um Anhänger und Mitglieder
für fest institutionalisierte und organisierte Gruppen
zu werben, vielfach handelt es sich um Angebote des
sogenannten Psychomarkts oder um Angebote der
Lebensbewältigungshilfe. Schlieûlich ist zu berück-
sichtigen, daû ein Teil hier vorgestellter Anwer-
bungs- und Rekrutierungsstrategien ethisch und
rechtlich unbedenklich ist. Gleichwohl sollte man
wissen, daû auch im Bereich neuer religiöser und
ideologischer Gemeinschaften und Psychogruppen,
wie bei anderen gesellschaftlich relevanten Grup-
pen, eine gezielte Werbung betrieben wird. Diese
wird dann als konfliktträchtig wahrgenommen, wenn
manipulative Elemente oder Formen verdeckter Wer-
bung dominieren.

Zu den Anwerbungs- und Rekrutierungsmethoden
sind bisher wenig systematische Veröffentlichungen
bekannt. Ein von der Enquete-Kommission deshalb
geplanter Expertisenauftrag kam wegen der zur Ver-
fügung stehenden Zeit nicht zustande. Man kann
sich über die Werbemethoden anhand der Werbe-
materialien, dem Auftreten der ¹Werberª in den
Gruppen, in direkter Beobachtung auf entsprechen-
den Veranstaltungen und z.B. anhand der Berichte
der ¹Aussteigerª informieren. 40) Dabei ist zu beach-
ten, daû aufgrund des Alters und der zum Teil völlig
unterschiedlichen Organisationsform der neuen reli-
giösen Gemeinschaften und der Psychogruppen die
Anwerbungs- und Rekrutierungsmethoden sehr viel-
fältig sind.

Stärker als traditionelle Religionsgemeinschaften
sind neue religiöse Gemeinschaften und Psychogrup-
pen primär darauf angewiesen, durch Werbung stän-

dig neue Mitglieder, Anhänger, Teilnehmer und Kun-
den zu gewinnen. Daran hat sich grundsätzlich auch
für die bereits im vorigen Jahrhundert gegründeten
Gruppen bis heute wenig geändert, auch wenn mitt-
lerweile viele dieser Gruppierungen in die ¹zweite
Generationª gekommen sind und einige der zukünf-
tigen Mitglieder nun auch in diese religiösen Ge-
meinschaften ¹hineingeborenª werden. Doch haben
die meisten der neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen nicht genügend
Mitglieder und eine zu hohe Fluktuation in ihrer
Anhängerschaft, um auf diese Weise auch nur ihren
Bestand gesichert zu wissen. Von den Gruppierun-
gen abgesehen, die ihr Heilsversprechen nur für sich
selbst verwirklichen wollen und deshalb sich räum-
lich oder aus der Gesellschaft zurückziehen, sind alle
anderen Gruppierungen darauf angewiesen, durch
aktive Werbung neue Mitglieder zu gewinnen. Dies
trifft besonders auch auf die Gruppen zu, die sich
von vornherein nur an Erwachsene wenden. Die
neuen Anbieter müssen durch Werbung für ihre
Ideen, Heilsversprechen, Kulte an das allgemeine
Publikum herantreten.

Bei ihren Werbekampagnen um Mitglieder und An-
hänger setzen sie eine wenigstens formell freie
¹Kundschaftª voraus, deren ¹religiöseª und therapeu-
tische und anderen Bedürfnisse sie mit ihren Angebo-
ten zu befriedigen suchen. Zugleich müssen sie mit
den groûen Kirchen und untereinander, aber auch mit
anderen Angeboten der Freizeitkultur konkurrieren.

Um Käufer, Anhänger und Mitglieder zu finden, be-
dienen sich die neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen der in der
Werbewirtschaft entwickelten Methoden. Allerdings
unterscheiden sich die Gruppen im einzelnen dabei
deutlich und die Gruppen differenzieren ihre Werbe-
methoden nach den jeweiligen Zielpersonen. Wäh-
rend manche Gruppen mit eher unprofessionellen
Werbemethoden arbeiten, senden andere bei-
spielsweise Hochglanzbroschüren an ausgewiesene
Adressaten. Diesen Broschüren ist nicht nur die Ein-
ladung zu einem auf die jeweilige Berufsgruppe ab-
gestimmten Kurs oder einer anderen Veranstaltung
beigelegt, sondern es finden sich auch beigegebene
Bestellzettel, mit denen man meist kostenfrei sich
eine weitere Schrift zusenden lassen kann. Werbung
der neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen kann man fast überall
finden, wo viele Menschen zusammenkommen: in
Kneipen und Studentencafes, in esoterischen und
ökologischen Läden, auf esoterischen Messen, auf
Fachtagungen, in inner- und auûerbetrieblichen
Fortbildungen und auf Stadtteilfesten. Mit Straûen-
werbung und Bücherständen auf öffentlichen Plätzen
versuchen es viele Anbieter immer mal wieder. Haus-
türwerbung betreiben nur einige Gruppen. Annon-
cen für Kurse und Informationsveranstaltungen, auf
denen das jeweilige Einstiegsangebot häufig auch
kostenlos ausprobiert werden kann, finden sich in
den entsprechenden Rubriken aller Stadtinforma-
tionszeitschriften.

Ein Teil der Gruppen wie die neuen Gruppierungen
aus dem christlichen Raum, die sogenannten klassi-
schen ¹Sektenª sowie die Sufi-Gruppen u.a. werben

40) Vgl. Zinser, H., Der Markt der Religionen, München 1997,
S. 111ff.
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mit eindeutig religiösen Themen. Andere Grup-
pen bieten praktische, meist gewerbliche Lebens-
hilfe, Managementkurse, Therapien, Steigerung der
Arbeits- und Leistungsfähigkeit, Heilung, Berufs-,
Rechts- und Gesundheitsberatung usw. an, also
Themen und Kurse, die zunächst nicht als religiöse
erkennbar sind bzw. nur vorgeblich religiös sind oder
keinen religiösen Hintergrund haben. Manche Grup-
pen haben Unterorganisationen eingerichtet, die für
die Vermarktung dieser Angebote zuständig sind.
Gelegentlich ist der Zusammenhang mit der religiö-
sen Gruppe verdeckt, und es bedarf einiges Aufwan-
des, um solche ¹Tarnorganisationenª 41) richtig zu-
ordnen zu können. Viele dieser Werbungen sind ver-
mutlich auch Scheinwerbungen, um die eigentliche
Anwerbungsmethode, das sogenannte Dialogmarke-
ting, d. h. über persönliche Gespräche mit dem ¹Kan-
didatenª in Kontakt zu kommen, unerkennbar zu
lassen. Die Werber sprechen die ¹Kundenª am
Rande der Kurse auf ihre Schwächen, Bedürfnisse,
Wünsche, ¾ngste und Sehnsüchte an. Gleichzeitig
bieten sie Versprechungen an, wie die Probleme ge-
löst werden können. Dabei knüpfen die Werber an
Emotionen an. Es wird eine Dynamik der Darbietung
(Verpackung: Freundlichkeit und Zuwendung) in
Gang gesetzt. Hat der ¹Kundeª das Gefühl vermittelt
bekommen, etwas gelernt, sich positiv weiterent-
wickelt zu haben (und dieses Gefühl wird von den
Werbern und in den Gruppen provoziert und dann in
den Gruppen sozial bestätigt) und wird ihm glaub-
würdig in Aussicht gestellt, sich noch weiter steigern
zu können, wird er zum Besuch weiterer Kurse an-
gehalten und kann schlieûlich dem eigentlichen
Lernziel ¹Bekehrungª zugeführt werden. Wenn der
¹Kandidatª nichts mehr von sich hören läût, wird er
ggf. telefonisch weiter angesprochen oder sogar per-
sönlich aufgesucht. Bei diesen ¹Dialogenª gelingt es
den Werbern, die persönlichen wie ebenso die gesell-
schaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Pro-
bleme des Kandidaten gemäû den Lehren des jewei-
ligen Leiters oder der Gruppe als religiöses oder psy-
chisches Problem zu interpretieren. Diese scheinen
dadurch auch eine Sinngebung zu erhalten, die man-
chen von seinen ¹Sinnª-Problemen wenigstens vor-
übergehend zu entlasten vermögen 42). Aus der Ein-
sicht, daû Sinnvermittlung beim Einzelnen beginnt
und sich nur durch Menschen vermitteln läût, folgt,
daû auch für die betreffenden Gruppen eine Wer-
bung, die auf Einbindung zielt, über einen direkten
Personenkontakt den meisten Erfolg verspricht. Die-
ser Befund wird zumindest partiell bestätigt durch
die Erfahrung, daû ein erheblicher Teil der Anhän-

gerschaft bei den meisten Gruppen über private Be-
ziehungen (Bekanntschaft, Beruf usw.) gewonnen
wird. Schriften, in denen die Weltanschauung und
das Glaubenssystem dargestellt sind, haben für die
meisten Menschen eher eine sekundäre Bedeutung,
sie können aber Interesse wecken und Sympathie
schaffen. Veranstaltungen dienen der Erzeugung
von Gruppengefühlen und der Bestätigung des von
den Mitgliedern und Anhängern übernommenen
religiösen oder psychischen ¹Weltbildesª durch die
Gruppenerlebnisse.

Bei diesen Werbegesprächen, aber auch schon im
Vorfeld, werden offensichtlich die Zielpersonen
unterschieden, indem ein Teil nur als Käufer von Kur-
sen, Meditationsveranstaltungen, Büchern, Devotio-
nalia, Geräten usw. betrachtet wird und andere als
zukünftige Mitglieder oder Mitarbeiter angesehen
werden. Weitere Personen werden aufgrund ihrer
beruflichen und gesellschaftlichen Stellung nicht
primär als zukünftige Kunden oder Mitglieder ange-
sprochen, sondern als Personen, die die Gruppe ge-
sellschaftsfähig machen und für die soziale Anerken-
nung sorgen sollen. Diese Funktionalisierung ist bis-
weilen nicht leicht zu durchschauen, besonders auch,
da viele Gruppen sich als ¹Verfolgteª und Ausge-
grenzte fühlen und nach auûen darstellen, so daû sie
einen hilfsbedürftigen Eindruck erwecken.

Einige Gruppen bieten für Nichtmitglieder aufwen-
dige Weltreisen zu den ¹heiligenª Orten der wichtig-
sten Religionen an. Die Mitreisenden sind sorgfältig
ausgesucht und können sich während der ganzen
Reise der Dialogwerbung praktisch nicht entziehen.
Andere Gruppen belohnen mit solchen Reisen, Rei-
sen zu ihren im Ausland liegenden Zentren oder zu
besonderen Orten, erfolgreiche Mitglieder.

Einige der ¹Kurseª und Kultveranstaltungen sind
sehr teuer, für diese kommt ein studentisches oder in
der Ausbildung sich befindendes Publikum nur in
Ausnahmefällen in Frage. Es werden deshalb durch
postalisch versandte Werbung gezielt jene Personen-
gruppen angesprochen, von denen erwartet wird,
daû sie aufgrund ihrer beruflichen und wirtschaft-
lichen Stellung und Funktion ein Interesse an sol-
chen Kursen haben und die erforderlichen Kosten
aufbringen können. Zum Teil werden die Kurse als
berufliche Aus-, Fort- und Qualifizierungsveranstal-
tungen ausgegeben. Einige Gruppen und Veranstal-
ter werben mit einem System von Kursen, an deren
Ende der Kandidat selber zum Lehrer werden kann,
und es wird die Erwartung geweckt, daû der Absol-
vent damit seinen Lebensunterhalt wird bestreiten
können. Solche Werbung richtet sich zum Teil gezielt
an einen Personenkreis, der nach einer erweiterten
Fachschul- oder Hochschulausbildung nicht in die
Positionen gekommen ist, die er sich erhofft hatte. Es
scheint, daû die neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen, wenn man sie
insgesamt betrachtet, ein für die verschiedenen
sozialen Gruppen und Lebenssituationen bedürfnis-
orientiertes Angebot unterbreiten. Einzelne Gruppen
freilich richten sich jeweils an eine bestimmte Klien-
tel, nur wenige Gruppen an mehrere. Kaum eine
Gruppe betreibt Werbung unter allen sozialen
Schichten, Berufs- und Bevölkerungsgruppen.

41) Vgl. z. B. Haack, F. W., Findungshilfe 2000, Apologetisches
Lexikon, München 1990.

42) Über die Motive, warum Menschen in diese Gruppen und
zu deren Veranstaltungen gehen, liegen bisher zu wenige
empirische Untersuchungen vor (z.B. Klosinski, G. Warum
Bhagwan? Auf der Suche nach Heimat, Geborgenheit und
Liebe, München 1985). Solche Erhebungen sind allerdings
auch sehr schwierig erfolgreich durchzuführen, zum Teil, da
es die Mitglieder ablehnen, sich zu diesen Fragen indivi-
duell zu äuûern, zum Teil, da nur die in den Lehren der
Gruppen gegebenen Antworten wiederholt werden. Diese
Personen haben die von ihrer Gruppe angebotene ¹Erklä-
rungª ihrer Probleme und Fragen angenommen. Die Über-
nahme der von den Gruppen angebotenen ¹Erklärungenª
kann als das eigentliche Ziel der Werbungsmethoden und
Bekehrungsversuche angesehen werden.
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Es gibt aber auch Gruppen, wie z.B. verschiedene
(nicht alle) Zen-Gruppen und manche schamani-
stische Gruppen, die esoterische Grals-Bewegung
usw., die praktisch keine Werbung betreiben und
von denen selbst die Mundpropaganda nicht ohne
Vorbehalte gesehen wird.

Es muû festgestellt werden, daû auch in diesem Be-
reich das Bedürfnis nach weiterer Forschung besteht,
insbesondere auch, um die unseriösen und verführe-
rischen Methoden der Anwerbung von den noch
legitimen deutlich unterscheiden zu können und die
Teilnehmer von Werbeveranstaltungen über die
direkt und vor allem indirekt wirkenden Methoden
der Beeinflussung vorher zureichend aufklären zu
können.

3.4 Okkultismus/Satanismus

Heute vergeht kaum ein Tag in der Woche, an dem
nicht über Okkultismus oder Satanismus in Fernseh-
oder Rundfunkprogrammen, in irgendeiner Zeitung
oder Illustrierten medienwirksam berichtet wird. Ins-
besondere Jugendlichen wird ein epidemisch gestie-
genes Interesse an okkulten Praktiken unterstellt.
Das Interesse und die Handhabung okkulter Prak-
tiken bleibt jedoch keineswegs auf Jugendliche be-
schränkt.

Eine besondere Auseinandersetzung in diesem
Phänomenbereich ruft der Satanismus hervor. Die
Ergebnisse von empirischen Untersuchungen zeigen
jedoch, daû hier mediale Berichterstattung und Reali-
tät besonders weit auseinander klaffen.

Die Gefahr, daû in der Medienberichterstattung nicht
nur ¹Trendsª aufgenommen und verarbeitet, sondern
daû ¹Trendsª produziert werden 43), ist nicht von der
Hand zu weisen. Aber nicht nur die Medien können
eine ¹Trendsetterfunktionª ausüben. Auch Experten
und Wissenschaftler werden in diesem Zusammen-
hang ihren Dienst und ihre Arbeitsweise einer sorg-
samen (Selbst-)Reflexion und Supervision unterzie-
hen müssen.

3.4.1 Zur Verbreitung okkultistischer und
satanistischer Phänomene

Über die Verbreitung okkulter Praktiken und Vor-
stellungen ± insbesondere bei Jugendlichen ± liegen
in der Zwischenzeit eine Reihe von empirischen Un-
tersuchungen vor. Für Erwachsene hingegen gibt es
nur wenige Untersuchungen.

Die Vorstellungen und Praktiken des modernen Ok-
kultismus sind weiter verbreitet als die organisierten
religiösen Praktiken. Nach verschiedenen Unter-
suchungen gehören okkulte Vorstellungen und Prak-
tiken zwischen Spaû und Ernst zum Alltag etwa eines
Viertels der Jugendlichen 44). Erwachsene des Zwei-

ten Bildungsweges und anderer Ausbildungsinstitu-
tionen sind noch häufiger beteiligt.

An okkulte Phänomene, also an die Wirkung verbor-
gener, der sinnlichen Wahrnehmung entzogenen
Kräfte und Mächte, an die Kraft von Glücksbringern,
Wahrsagern, Wunderheilern, Astrologie etc., glauben
nach diversen Studien zwischen 20 bis 30 Prozent
± mitunter auch mehr ± der Bevölkerung. 45) Diese
Zahlen sagen jedoch nichts darüber aus, ob diese
Menschen ihre alltäglichen Entscheidungen tatsäch-
lich von Horoskopen, dem Pendel oder den Tarot-
Karten o.a. abhängig machen.

Auch bei Jugendlichen ± je nach Studie differierend ±
beteiligen sich oder haben sich 20 bis 30 Prozent
an okkulten Praktiken beteiligt, wie etwa Pendeln,
legen der Tarot-Karten, Gläserrücken etc. Die Beteili-
gung ist umso höher, je leichter zugänglich die Prak-
tiken (Pendeln, Tarot-Karten) sind. 46) Ob einmalige
oder auch mehrmalige Teilnahme an diesen Prakti-
ken ausreicht, um von einem okkulten Engagement,
einem okkulten Weltbild oder einer Alltagsrelevanz
des Okkulten zu sprechen, ist fraglich. 47) 1996 gab
1 Prozent aller Jugendlichen an, zu okkulten Grup-
pen zu gehören. 48) Okkulte Gruppen werden nach
Hooligans, rechtsradikalen Gruppen und Skinheads
mit ca. 68 Prozent 49) bzw. 51 Prozent 50) deutlich ab-
gelehnt. Es ist allerdings zu berücksichtigen, daû
Okkultisten in der Regel Individualisten sind und
sich nicht Gruppen anschlieûen.

Im Spektrum ¹okkulterª Praktiken sind satanistisch-
rituell inspirierte Formen in der Minderheit. Aus ver-
schiedenen Studien ± mit Ausnahme ostdeutscher
Schülerinnen und Schüler, wo die Werte nur etwa
halb so hoch sind ± ergeben sich wenige Prozent 51)
aktiver und passiver Beteiligung an ¹Schwarzen
Messenª. 52) Dabei muû allerdings offen bleiben, was
die Jugendlichen jeweils unter ¹Schwarzen Messenª
verstanden haben. Es wird sich nur zum Teil um sata-
nistische Rituale handeln. 53)

43) Vgl. Müller, U.: ¹Zur Konstruktion von Wirklichkeitª, in
Jugend & Gesellschaft, 4, 1988.

44) Vgl. Zinser, H.: Zur Verbreitung des Okkultismus ¹Jugend-
okkultismus in Ost und Westª, München 1993; ders.: ¹Mo-
derner Okkultismus zwischen Glauben und Wissenª in
ZMR, 78, Jg. 1994.

45) Vgl. Noelle-Neumann, E./Köcher, R.: Allensbacher Jahr-
buch der Demoskopie. 1984±1992, Band 9, München u.a.
1992; Terwey, M.: Zur Situation von Glauben und Kirche im
vereinigten Deutschland, in: Information Nr. 30 des Zentral-
archivs für empirische Sozialforschung, Köln 1992, S. 59±79.

46) Vgl. Zinser, H., a.a.O; Mischo, J.: Okkultismus bei Jugend-
lichen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, Mainz
1991; als Überblick Helsper, W.: Okkultismus ± die neue
Jugendreligion? Die Symbolik des Todes und des Bösen in
der Jugendkultur, Opladen 1992; Streib, H., Entzauberung
der Okkultfaszination. Magisches Denken und Handeln in
der Adoleszenz als Herausforderung an die praktische
Theologie, Kampen 1996.

47) Vgl. Helsper, W., a.a.O., 1992 und Streib, H., a.a.O. 1996.
48) Vgl. Silbereisen, R. K. u.a.: Jungsein in Deutschland. Ju-

gendliche und junge Erwachsene 1991 und 1996, Opladen
1997.

49) Ders., S. 64 f.
50) Vgl. Jugendwerk der Dt. Shell (Hrsg.), Jugend 1997, Opla-

den 1997, S. 365.
51) Vgl. Streib, H.: Entzauberung der Okkultfaszination, Magi-

sches Denken und Handeln in der Adoleszenz als Herausfor-
derung an die praktische Theologie, Kampen, Niederlande,
1996, S. 9 ff.

52) Vgl. Zinser, H.: Jugendokkultismus in Ost und West, Mün-
chen 1993.

53) Vgl. Streib, H.: Entzauberung der Okkultfaszination, Magi-
sches Denken und Handeln in der Adoleszenz als Herausfor-
derung an die praktische Theologie, Kampen, Niederlande,
1996, S. 9 ff.
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Insgesamt relativieren sich die medialen Schreckens-
szenarien durch die Zahlen deutlich. Insbesondere
die in der medialen Berichterstattung stark im Vor-
dergrund stehenden satanistischen Praktiken erwei-
sen sich als vergleichsweise seltene Randerscheinun-
gen.

3.4.2 Moderner Okkultismus

Der Okkultismus ist eine relativ junge Weltanschau-
ung, die im Spannungsfeld zwischen Glauben und
Wissen, Religion und Wissenschaft steht. Da der mo-
derne Okkultismus von Anfang an mit dem Geruch
von Täuschungen, Verführungen und Betrug behaf-
tet war, vermeiden manche Wissenschaftler diesen
Begriff und sprechen im Anschluû an M. Dessoir von
Parapsychologie, später von Auûersinnlicher Wahr-
nehmung (ASW), PSI-Fähigkeiten (Psychokinese)
usw. Ob den unter dem Begriff zusammengefaûten
Erscheinungen des Natur- und Seelenlebens auûer-
halb der Vorstellungen der Okkultgläubigen und der
sie untersuchenden Wissenschaftler eine Existenz
zukommt, wird wissenschaftlich trotz gegenteiliger
Auffassungen in der Parapsychologie bestritten. Da
diese Erscheinungen definitionsgemäû mit den aner-
kannten Methoden der Wissenschaft nicht unter-
sucht werden können, sind sie für eine wissenschaft-
liche Untersuchung unzugänglich. Okkult sind diese
Erscheinungen jedoch nicht an und für sich; sie wer-
den es erst in einer okkulten Deutung.

Die Frage, ob den sogenannten okkulten Phänome-
nen keine von ihren Anhängern unabhängige, äuûere
Existenz zukommt, verweist zugleich darauf, warum
viele Menschen einem solchen Glaubenssystem an-
hängen. Okkultismus hat für diese eine psychische
oder Glaubensrealität und im Falle von esoterischen
Weltanschauungsgemeinschaften für die in ihnen zu-
sammenkommenden Gruppen eventuell auch eine
soziale Realität, die wie andere Glaubenssysteme zur
Bedingung des Handelns und zum Rahmen der Vor-
stellungen, Orientierungen und Selbstverständigung
wird. In den Praktiken und Vorstellungen des moder-
nen Okkultismus erhalten Wünsche, ¾ngste, Phan-
tasien einen Ausdruck, die in unserer industriell-
bürokratischen Lebenswelt sonst keinen Ort zu ha-
ben scheinen. Manche Okkultisten und Parapsycho-
logen meinen sogar, mit Hilfe okkulter und parapsy-
chologischer Experimente die Frage der Unsterblich-
keit des Menschen entscheiden zu können 54).

Die aktuelle Verbreitung des Okkultismus wird zu ei-
nem groûen Teil darauf zurückzuführen sein, daû die
Menschen mit ihren ¾ngsten, Wünschen und Fragen
in den modernen Wissenschaften weithin nicht vor-
zukommen scheinen bzw. sie sich darin nicht wieder-
erkennen können; sie suchen nun in okkulten oder
esoterischen Vorstellungen und Praktiken eine Beru-
higung und Befriedigung, die ihnen die soziale Wirk-
lichkeit, aber auch die religiösen Lehren und schlieû-
lich die Kunst und Wissenschaften nicht geben.

Anhänger des Okkultismus wie der Esoterik bilden
in der Regel keine festen sozialen Organisationen;

Okkultisten sind Individualisten, deren soziale Bezie-
hungen untereinander meist den Organisations-
formen einer Publikums- oder Klientenreligion ent-
sprechen 55). Eine deutliche Ausnahme davon stellen
allerdings satanistische Vereinigungen dar.

3.4.3 Moderner Satanismus

Das allgemeine Erscheinungsbild und die Rituale
satanistischer Gruppen entstammen nicht einer
Wurzel, sondern einer Bricolage, die ihren Ausgang
nimmt bei den Untersuchungen von Texten Schwar-
zer Messen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die
dann übergeht zu Gruppen aus dem Bereich der
Freimaurer, zuweilen befaût mit antiklerikalen Par-
odien und schlieûlich bei Crowley 56) landet.

Für den rituellen Satanismus der Moderne ist die
Person Aleister Crowleys (12. 10. 1875±1. 12. 1947)
von entscheidender Bedeutung. Crowley wird als
¹spiritus rectorª und Ideenlieferant für eine Vielzahl
von Gruppen und Organisationen und ihre Rituale
gesehen.

Wesentlich für den Satanismus ist, daû im Glaubens-
system sowie auch in der Ritualpraxis nicht die Per-
son Satans, Baphomets, oder welche Namen immer
vergeben werden, im Vordergrund steht. Im Mittel-
punkt und als primäres Ziel steht der Mensch: sozu-
sagen die ¹Selbstvergottungª des Menschen. Sinn
und Zweck ist es, mit Hilfe des Ritualsystems ± des-
sen wesentlicher Inhalt die Sexualmagie ist ± die Er-
kenntnis der eigenen Göttlichkeit voranzutreiben. 57)

Des weiteren bleibt festzuhalten, daû der Satanismus
für Menschen die Möglichkeiten suggeriert und zum
Teil auch verschafft, Minderwertigkeitskomplexe in
Ichaufwertung umzuwandeln. So ist für manchen
ichschwachen Menschen gerade ein Grund sich dem
Satanismus zuzuwenden, das Gefühl zu bekommen,
über Rituale und Formen Macht über andere Perso-
nen zu erlangen, eine latente Wut auszuleben oder
scheinbar Naturgesetze zu seinen Gunsten verän-
dern zu können. 58)

Der ¹Satanismusª als Kultur der ¹Überschreitungª
christlicher Glaubens- und Lebensformen und christ-
lich-religiöse Orientierung schlieûen sich nicht un-
bedingt aus. Im Gegenteil: Okkulte Orientierungen
scheinen durchaus mit kirchlichen Haltungen verein-
bar. Denn eine entscheidende Quelle satanistischer
Überzeugungen und Rituale ist die Negation der
christlichen Ordnung, eine Negation, die den christ-
lichen Code nicht verläût, aber die Codierungsvor-
zeichen von ¹gutª und ¹böseª verkehrt und darin

54) Vgl. Driesch, H.: Parapsychologie, 4. Aufl., Frankfurt a. M.
1984.

55) Zur Publikums- und Klientenorganisation vgl. Stark, R. und
Bainbridge, S.: ¹The Future of Religion, Berkeley 1985, S. 24
ff. und Zinser, H.: ¹Der Markt der Religionen, München
1997, S. 122 ff.

56) Zur Biographie Aleister Crowleys s.a. Dvorak, J.: Satanis-
muS, Geschichte und Gegenwart, Frankfurt a.M. 1989;
Schmidt, J.: Satanismus, Mythos und Wirklichkeit, Marburg,
1992; Symonds, J.: Aleister Crowley, das Tier 666: Leben und
Magick, München 1996.

57) Vgl. Christiansen, I.: Bedeutung und Brisanz von Sekten,
Destruktiv-Kulten und Weltanschauungen für Jugendliche
in unserer Gesellschaft, Göttingen 1997, S. 262.

58) Ders., S. 263.
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Konflikte, Verletzungen und lebensgeschichtliche
Krisen im Sinne einer Identifikation mit dem negativ
Kodierten der christlichen Ordnung auslebt. Dabei
gibt es Hinweise, daû eine durch Enge, Rigidität,
Leibfeindlichkeit und religiösen Zwang geprägte
christliche Sozialisation ± sowohl in christlichen Son-
dergemeinschaften als auch in rigoristischen oder
traditionalistischen Milieus der groûen Volkskirchen
mit einer starren Aufteilung ¹guterª und ¹böserª
Ordnungen und Mächte ± einen Hintergrund für
¹satanistischeª Rebellion und Absetzung als ¹Be-
freiungª von Zwängen bilden kann. 59)

Wenn in dieser Linie satanistische Praktiken als
Bestandteil einer Kultur der Überschreitung und des
Tabubruchs erscheinen, dann läût sich auch die Nähe
zu ¹sexualmagischen Praktikenª und sexuellen Ob-
sessionen verstehen. 60) Daraus kann durchaus eine
Affinität und Anziehungskraft satanistischen Gedan-
kengutes für Personen resultieren, die für sexuelle
Tabubrüche und sexuellen Miûbrauch anfällig sind.
Hier liegen Hinweise vor 61), ohne daû es hier aller-
dings bisher gesicherte und fundierte Erkenntnisse
gibt.

3.4.4 Typologien des Satanismus

In der Satanismusforschung ist eine Typologie ent-
wickelt worden, die zur systematischen Kategorisie-
rung brauchbar erscheint: 62)

± ritueller ordensgründender Satanismus,

± rationalistischer Satanismus (Satan wird als Symbol
oder Chiffre verstanden),

± okkultisch-traditioneller Satanismus (Satan stellt
den Gegenspieler Gottes dar),

± Acid-Satanismus (sadistisch, orgiastisch und dro-
genkonsumierende Gruppen),

± Luziferismus (Satan und Luzifer sind Objekt der
Verehrung).

Quer zu dieser religionswissenschaftlichen Typisie-
rung bilden sich Gruppen und Kulte, die eine satani-
stische Ausrichtung aufweisen, deren Einteilungs-
kriterien aber vom psychosozialen und sozialen Um-
feld herzuleiten sind:

1) Der psychotische Satanismus. In diesem Genre
sind eher Einzelgänger zu Hause. Rituale werden
nur allein oder in kleinem Kreis praktiziert. Nicht
auszuschlieûen ist, daû es in diesem Bereich zu
¹wahnhaftª motivierten Straftaten kommt (vgl.
psychotische Episode, Kap. 3.5.3).

2) Ein vermarkteter Satanismus, d.h. eine Szene, die
den Satanismus kommerziell zu nutzen weiû. Über
Inserate oder noch mehr wohl über Mundpropa-
ganda werden in einschlägigen Kreisen schwarze
Messen zum Ausleben der perversesten Neigungen
oder verknüpft mit sado/masochistischen Praktiken
gegen zum Teil horrende Summen angeboten.

Die wohl nach auûen bekannteste Ausprägung ist
der jugendzentristische Satanismus. Im strengen
Sinne handelt es sich hier nicht um echten Satanis-
mus. Man kann darin viel eher einen jugendkultu-
rellen Bereich sehen, der sich von der Erwachsenen-
welt abgrenzen will. Hier sind vielfältige Formen und
Spielarten zu unterscheiden, die zwischen der Ent-
wendung ¹satanistischer Zitateª im Bereich jugendli-
chen Stilbastelns, der Faszination an den Symboliken
des Bösen, bis hin zur Anlehnung an satanistische
Ideen und die Praktizierung satanistischer Vorlagen
reichen können. In diesem Zusammenhang spielen
sexualisierte Gewaltphantasien und ihre Umsetzung
durchaus eine Rolle. Ob allerdings diese letzte
Variante im jugendkulturellen Bereich von gröûerer
Relevanz ist, muû weiter geklärt werden.

3.4.5 Beispiele für problematische Praktiken und
Rituale im Satanismus

Arkandisziplin (AD)

Jede Satansorganisation (Kult), Gruppe, Loge oder
jeder Orden pflegt ihre, bzw. seine ¹Arkandisziplinª.
Initiierte (eingeweihte) Mitglieder dürfen oft bei mar-
tialischer Strafandrohung (z.B. Folter, Vergewalti-
gung, Tod usw.) keine Informationen über die Infra-
struktur und den Organisationsgrad der Gruppe,
Loge, des Ordens nach auûen weitergeben. Auch
dürfen sie nicht über Initiationsgrade, über den ge-
nauen Ablauf von Ritualen oder sonstigen Praktiken
berichten. Das Initiationsritual bindet ferner die Mit-
glieder zeit ihres Lebens an die Organisation. Sie
können nach dem Selbstverständnis der Gruppe,
Loge oder des Ordens nicht mehr aussteigen. Es sei
denn, die Organisation würde sich auflösen oder den
¹Eingeweihtenª ereilt der Tod. Ausstiegswilligen
wird die wilde Entschlossenheit der Organisation, sie
nicht so ohne weiteres ziehen zu lassen, psychisch
wie physisch vor Augen geführt. Zum Beispiel be-
richtete ein Aussteiger, daû der Anführer einer Grup-
pe mit Hilfe von Bodyguards und Androhung von
körperlicher Gewalt (¹. . . wenn man aussteigen will,
dann für immer . . .!ª) versuchte, ihn vom Ausstieg
abzubringen. Aussteiger sind einem permanenten,
überwiegend psychischen Druck ausgesetzt. Sie be-
kommen Pakete mit halbverwesten schwarzen Kat-
zen und Hähnen zugeschickt, oder man legt z.B. tote
Ratten in Pentagrammform vor die Wohnungshaustür
des Ex-Mitgliedes. Es spielt in diesem Zusammen-
hang keine Rolle, ob der Kult zum vulgärsatanisti-
schen ¹Traditionellen Satanismusª (bedeutet: es ist
nur ein gering ausgeprägtes Ritualsystem vorhan-
den) oder zu einem mit akademisch gebildeten Intel-
lektuellen besetzten ¹Rationalistischen Satanismusª
zählt. 63)

59) Vgl. Klosinski, G.: Psychokulte. Was Sekten für Jugendliche
so attraktiv macht, München 1996; Helsper, W., a.a.O. 1992;
Streib, H.: Teufelsbeschwörung und Jesus-Zauberspruch -
magische Handlungen mit heilender Kraft?, in: Heimbrock,
H. G./Streib, H. (Hrsg.): Magie ± Katastrophenreligion und
Kritik des Glaubens, Kampen/Weinheim 1994 sowie a.a.O.
1996.

60) Vgl. Introvigne, M./Türk, E.: Satanismus, Paderborn 1995.
61) Vgl. Fröhling, U.: ¹Vater unser in der Hölleª, Seelze-Velber

1996.
62) Vgl. Introvigne, M.: Auf den Spuren des Satanismus, EZW 5/

92, S. 161±178, EZW 7/92, S. 193±202. 63) Vgl. Christiansen, I.: a.a.O., S. 292.
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Daû solche ¹Druckmechanismenª greifen, hängt zum
einen mit dem magischen Verständnis der Involvier-
ten zusammen; zum anderen sind sich die meisten
Mitglieder der Tatsache bewuût, daû es bei den
praktizierten Ritualen oder sonstigen Praktiken der
Gruppe häufig zu Straftatbeständen kommt, die, ein-
mal bekanntgeworden, notwendigerweise eine Straf-
verfolgung durch Staatsanwaltschaft und Polizei nach
sich ziehen. Ex-Satanisten führen in Gesprächen
neben ideologischen auch ökonomische Gründe an,
warum das Verletzen der AD und der damit oftmals
verbundene Ausstieg der ¹AD-Verletzerª so un-
nachgiebig und unerbittlich durch die Organisation
verfolgt wird. Jeder ¹Aussteigerª dokumentiert mit
seiner Verhaltensweise, daû entgegen der Prämisse
z.B. im ¹okkultistisch traditionellen Satanismusª,
Satan nicht über die ¹Allgewaltª auf Erden verfügt,
er nicht der ¹Fürst (Herrscher) dieser Weltª ist und
daû man dementsprechend unbeschadet die ideologi-
sche Rüstung wechseln kann. Die Akzeptanz eines
solchen Schrittes durch die Satansgruppe, -loge oder
den Satansorden bedeutet, daû der Untergang dieses
Satanskultes vorprogrammiert ist. Auch haben Satans-
organisationen durchaus ein ökonomisch-monetäres
Interesse, daû die Involvierung ihrer Anhänger fest-
geschrieben wird. Das sichert auch zukünftige Ein-
nahmen u.a. durch den Zwang zur Prostitution der
weiblichen Mitglieder, Drogen-Deals, Hehlerei und
Erpressen ¹freiwillig gezahlter Geldbeträgeª. 64)

¹Schwarze Messeª

Die schwarze Messe gehört zur rituellen Praxis einer
jeden satanistischen Gruppe. Sie stellt die Umkeh-
rung des christlichen Ritus, genauer: der römisch-
katholischen Messe, dar. Schwarzes Tuch, Paramente
und Insignien, Meûbücher, Symbole wie das Penta-
gramm, das umgedrehte Kreuz und die Zahl 666 sowie
schwarze Kerzen und ein Altar sind die notwendigen
Utensilien. Der Ablauf einer schwarzen Messe kann
allerdings nicht typisiert werden. Brutale und sadisti-
sche Varianten werden nach Darstellung von Ausstei-
gern durchaus praktiziert. Leiter von Beratungsstellen
haben berichtet, daû es dabei sowohl zu Tieropfern, zu
Körperverletzungen (Schnitte im Arm oder im Geni-
talbereich, Brüchen), rituellen Vergewaltigungen (oft
durch den gesamten männlichen Teil der Gruppe) so-
wie zu Folterungen im Rahmen des Schmerztrainings
gekommen ist. Schmerzen ertragen zu können, wird
im Kult als Beweis für den satanistischen Fortschritt
angesehen. Aussteigerberichten zufolge, wird ein Sa-
tanist gefoltert und foltert andere. Liebe soll in Haû
umgewandelt werden, und je besser dies dem Adep-
ten gelingt, desto weniger hat er selbst mit Foltermaû-
nahmen zu rechnen. Neben manipulativen Techniken
(von Autosuggestion bis zur Trancearbeit) gehören
Alkohol und Drogen zur Beeinfluûung der Invol-
vierten selbstverständlich dazu, um bei Ritualen
bestimmte Bewuûtseinszustände zu erreichen. Kom-
mentar einer Adeptin: ¹Ohne breit zu sein (sie meint
damit Heroin) hältst du das alles gar nicht aus!ª 65)

3.4.6 Konfliktfelder

In welchem Ausmaû es fest strukturierte Organisa-
tionen gibt, die sich mit satanistischen Praktiken
beschäftigen, muû an dieser Stelle dahin gestellt
bleiben, da hierzu der Enquete-Kommission keine
gesicherten Erkenntnisse vorliegen.

Gesellschaftlich sichtbar und problematisch ist der
sogenannte jugendzentristische Satanismus. Viele
dieser dort verortbaren Gruppen bilden sich jedoch
meist spontan, und es gibt keine Gewähr für deren
Dauer. Die praktizierten Rituale sind nicht systemati-
siert und fixiert, zum Teil dienen als Vorlage für die
Ritualpraxis Literatur, Zeitschriften oder Fernsehsen-
dungen jedweder Art. Gleichwohl ist nicht auszu-
schlieûen, daû Jugendliche und junge Erwachsene
auch in fest strukturierten Organisationen involviert
sind. Die Mitgliedschaft in satanistischen Gruppen
führt nicht selten zu Abhängigkeits-, Angst- und Bes-
senheitssyndromen, wie auch zu medizinisch diagno-
stizierten psychotischen Episoden. Die Vorstellung
und der Glaube, als Geheimnisträger nicht ausstei-
gen zu können, zusammen mit der Angst vor Rück-
holungsmaûnahmen in die Gruppe, läût für einige
den Suizid als einzigen Ausweg erscheinen. Den in
diesem Bereich tätigen Beratungs- und Informations-
stellen sind Fälle bekannt.

Trägt man die Expertenmeinungen und die Ergeb-
nisse empirischer Untersuchungen zu diesem Thema
zusammen, so läût sich die einhellige ¾uûerung fest-
stellen, daû es sich beim sogenannten jugendzentri-
stischen Satanismus eher um ein Randphänomen
handelt. Die Berichte über Kirchen- und Friedhof-
schändungen, Parties auf Friedhöfen 66) usw. sind
häufig nicht eindeutig dem Satanismus zuzuordnen
und stellen wohl eher eine Variante jugendlichen ag-
gressiven Verhaltens in Verbindung mit Vandalismus
dar. Das Protestverhalten wird über Tabuverletzung
ausgedrückt und dabei werden gleichzeitig die Sym-
bole der Herrschenden auf den Kopf gestellt. Die
dabei gebrauchte satanistische Symbolik dient als
schmückendes Beiwerk. Andere Gründe für das Mit-
machen sind neben Langeweile, der Suche nach
Spannung, Erlebnisintensität und dem ultimativen
Thrill auch die Möglichkeit der Selbstinszenierung.
Zum Teil sind die Ursachen für das Ausüben satani-
stischer Praktiken auch in der gesellschaftlichen
Perspektivlosigkeit für die Jugendlichen sowie der
Fremdbestimmtheit des einzelnen und damit auch
seiner Bindungslosigkeit in der Gesellschaft zu su-
chen. Zudem spielen, forscht man in der Biographie
des Aussteigers nach, auch meist persönliche und
familiäre Probleme eine nicht unbedeutende Rolle. 67)

Wesentlich bleibt darauf hinzuweisen, daû organi-
sierte Formen des Okkultismus randständig bleiben,
daû aber in okkulten Vorstellungen und Praktiken
grundlegende Prinzipien unserer Gesellschaft, wie
z.B. Selbstgestaltung und Selbstverantwortung des
Lebens, erodieren. Hinzu kommt, daû ein Teil der
okkulten Anschauungen im Zusammenhang mit

64) Ders., S. 292/293.
65) Cammans, H. M.: Satanismus in der Beratung, in: Friemel,

F. G., Schneider, F. (Hrsg.): Ich bin ein Kind der Hölle,
Leipzig 1996, S. 37.

66) Vgl. auch Ruppert, H.-J.: Satanismus, EZW 140, Berlin,
1998.

67) Vgl. Billerbeck, L./Nordhausen, F.: Satanskinder. Der Mord-
fall Sandro B., München 1997.
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rechtsradikalen und neofaschistischen Vorstellungen
in Verbindung stehen. 68)

Hinsichtlich der in diesem Zusammenhang mög-
licherweise begangenen Straftaten hat die Enquete-
Kommission eine Abfrage bei den Landeskriminal-
ämtern und dem Bundeskriminalamt durchgeführt.
Konkrete Erkenntnisse zu gemeinschaftlich began-
genen Straftaten aus diesem Bereich, die über Ein-
zelfälle hinausgehen, hat die Abfrage nicht erbracht.
Zu den Ergebnissen ist anzumerken, daû Straftaten
mit okkultem bzw. satanistischem Hintergrund in
den meisten Landeskriminalämtern nicht gesondert
erfaût werden. Ausnahmen bilden hier das Land Nie-
dersachsen und das Land Brandenburg. Das Land
Berlin hat eine Nachrichten- und Sammelstelle zum
Thema ¹sogenannte Sektenª eingerichtet, und es be-
steht eine Meldepflicht für Straftaten mit rituellem
Hintergrund. Der Freistaat Sachsen erfaût daten-
mäûig gegen kirchliche Einrichtungen gerichtete
Straftaten unter besonderer Berücksichtigung durch
¹satanistischeª Tätergruppen. Das Landeskriminal-
amt des Landes Nordrhein-Westfalen stellt in einer
Sonderauswertung zum Thema ¹Okkultismus/Sata-
nismusª aus dem Jahre 1995 fest, daû es sich beim
Satanismus mehr um ein qualitatives als ein quantita-
tives Problem handele. Hinweise auf einzelne
schwerwiegende Straftaten hätten nicht verifiziert
werden können. Die Anzahl der Delikte, die dem
jugendzentristischen Satanismus zuzurechnen seien,
steige allerdings. Man sehe zur Zeit zwar keinen
konkreten Handlungsbedarf, trotzdem sollten die
Aktivitäten und Strömungen in diesem Umfeld be-
sonders sorgfältig beobachtet werden. Bei den be-
kannt gewordenen Straftaten handelt es sich um Kör-
perverletzungen, Nötigung, Störung der Totenruhe,
(gemeinschädliche) Sachbeschädigung, Brandstif-
tung, Verstöûe gegen das Betäubungsmittelgesetz,
Verstöûe gegen das Tierschutzgesetz sowie auch Ver-
gewaltigung und sexuelle Nötigung. Inwiefern diese
Straftaten aber eindeutig als Ausdruck okkulter oder
satanistischer Glaubensüberzeugungen oder Grup-
pen zu interpretieren sind, muû häufig offen bleiben.
Eine Recherche im kriminalpolizeilichen Melde-
dienst hinsichtlich der oben genannten Straftaten im
Zusammenhang mit Okkultismus/Satanismus in
Nordrhein-Westfalen verlief negativ.

Wie auch bei anderen Straftaten, die mit konflikt-
reichen neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen in Zusammenhang
stehen, gibt es allerdings auch hier ein Defizit bei
den Ermittlungsbehörden.

3.5 Psychomarkt

Alternative Therapiemethoden im Bereich der Esote-
rik, der sogenannten New-Age-Bewegung und die
Lebenshilfeangebote neuer religiöser und ideologi-
scher Gemeinschaften und Psychogruppen hatten in
den letzten Jahren immensen Zulauf zu verzeichnen.

Sieben bis zehn Prozent aller Neuerscheinungen auf
dem Buchmarkt können dem Bereich ¹New Age und
Esoterikª zugeordnet werden. 69)

Es entwickelte sich ein ¹Psychomarktª, auf dem auch
in Deutschland eine kaum mehr überschaubare Viel-
zahl an Heilverfahren angeboten wird. New-Age-
Therapien, die sich mittlerweile marktorientiert und
kommerziell organisiert haben, entwickelten sich aus
dem ¹Psychoboomª der siebziger und achtziger
Jahre mit einer Verbindung von Elementen west-
licher Psychotherapie mit östlicher Religiosität und
Esoterik. Die angebotenen Methoden versprechen
so Unterschiedliches wie symptomunspezifische Hei-
lung, Persönlichkeitsentwicklung, Sinnfindung und
spirituelles Wachstum und sind überwiegend einge-
bettet in das Ideensystem der ¹New-Age-Philoso-
phieª, deren Kohärenz und religiöser Charakter in
der Literatur kontrovers diskutiert werden. 70)

Auf diesem Markt bewegen sich jedoch auch zahl-
reiche organisierte geschlossene Gemeinschaften,
und zwar vor allem folgende Typen: Esoterische
Gruppen, Geistheiler-Gemeinschaften und Neuoffen-
barer mit vielen Erlebnis- und Heilungsangeboten,
Gemeinschaften asiatischen Ursprungs mit Erlebnis-,
Meditations- und Heilungsangeboten, sogenannte
Psychogruppen mit Angeboten für die Persönlich-
keitsentwicklung, mit sogenannten Erfolgskursen
auf der Grundlage alternativer Psychotherapie usw.
Nicht vertreten sind die sogenannten ¹klassischen
Sektenª sowie Politgruppen.

¾hnlich wie ¹Psychogruppeª so dient auch der Be-
griff ¹Psychomarktª zur Bezeichnung der ¹vielfälti-
gen psychologischen und pseudopsychologischen
Angebote zur Lebenshilfe, Lebensorientierung und
Persönlichkeitsentwicklung auûerhalb der fachlichen
Psychologie und des Gesundheitswesens (vgl. 2.3) 71),
wobei hier marktförmig angeboten wird, was dort
über Gruppen und Gruppenzugehörigkeit vermittelt
wird. Diese Marktförmigkeit reicht von lockeren An-
geboten über Print- und audiovisuelle Medien, den
Buchmarkt, Vortragsveranstaltungen bis zu verbind-
licheren Gestalten in Kursen, Workshops, Seminaren,
Ferienfreizeiten etc., und sie kann, die entsprechen-
den Voraussetzungen gegeben, d. h. Leiter/in mit
Charisma, eine konkrete Gruppe, eine spezifische
Doktrin und Praxis, in Gruppenzugehörigkeit, also in
einer sogenannten ¹Psychogruppeª münden. Hier
greifen die von R. Stark und W.S. Bainbridge einge-

68) Vgl. Eschebach, I./Thye, E.: Die Religion der Rechten. Völ-
kische Religionsgemeinschaften, Aktualität und Geschichte,
Dortmund 1995.

69) Vgl. Gross, W.: Was eine alternativ-spirituelle Gruppe zur
Sekte macht: Kriterien zur Beurteilung von Destruktiven
Kulten, S. 29, in ders. (Hrsg.), Psychomarkt ± Sekten ± De-
struktive Kulte, Bonn 1994, S. 27±50.

70) Vgl. Stenger, H.: Der ¹okkulteª Alltag ± Beschreibungen
und wissenssoziologische Deutungen des ¹New Ageª, in:
Zeitschrift für Soziologie 18 (2, 1989), S. 119±135, Bochinger,
Ch.: ¸New Age` und moderne Religion. Religionswissen-
schaftliche Analysen, Gütersloh 1994, Knoblauch, H. A.: Das
unsichtbare neue Zeitalter. ¹New Ageª, privatisierte Reli-
gion und kultisches Milieu, in: Kölner Zeitschrift für Soziolo-
gie und Sozialpsychologie 41 (3, 1989), S. 504±525 und ders.:
¹Neues Paradigma oder ¹Neues Zeitalterª? Fritjof Capras
moralisches Unternehmen und die ¹New-Age-Bewegungª,
S. 265, in: Religion und Kultur, Sonderband der Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie Opladen 1993,
S. 249±270.

71) Vgl. Hemminger, H./Keden, J.: Seele aus zweiter Hand.
Psychotechniken und Psychokonzerne, Stuttgart 1997, S. 7.
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führten Unterscheidungen zwischen ¹audienceª und
¹clients cultsª auf der einen Seite, ¹cult movementsª
auf der anderen. 72)

Der gröûere Teil dieses Psychoangebotes ist markt-
förmig, bewegt sich im Umfeld der ¹audienceª und
¹clients cultsª, nur der kleinere Teil hat die Gestalt
eines ¹cult movementª mit klaren Zugehörigkeits-
grenzen. Dabei kann es durchaus der Fall sein, daû
¹Psychogruppenª zugleich marktförmig auftreten,
d.h. etwa über Kurse auch Teil des Psychomarkts
sind, anfangs eher locker strukturierte Teilhaber des
Psychomarkts sind (Scientology in der kalifornischen
Anfangszeit) oder eine Entwicklung nehmen von der
Gruppenförmigkeit zur Marktförmigkeit (z.B. die
Bhagwan/Osho-Bewegung). Eine andere Kategori-
sierung wählt B. Grom, wenn er unterscheidet zwi-
schen Gebrauchs-, Auswahl- und Systemesoterik 73)
und auf diese Weise mit dem Grad der Strukturiert-
heit zugleich den ¹Sitz im Lebenª der Interessenten
bezeichnet: Mit der Systematisierung wachsen Welt-
anschauungscharakter und Lebensverbindlichkeit,
abnehmende Strukturiertheit verbindet sich mit ge-
ringerer Verbindlichkeit, bezüglich der Lebens-
entscheidungen wie bezüglich der ¹ausª-gewählten
Angebote.

Die Methoden des Psychomarkts stammen aus vier
unterschiedlichen Quellen:

1. Die groûen esoterischen Systeme des 19. Jahrhun-
derts (z.B. Spiritismus, Theosophie), nicht zuletzt
mit den Motiven des ¹New Ageª und des an-
brechenden ¹Wassermann-Zeitaltersª.

2. Die (Tiefen-)Psychologie, d. h. C.G. Jung, Teile der
¹Humanistischen Psychologieª (A. Maslow u.a.),
die sogenannte ¹Transpersonale Psychologieª
(St. Grof u.a.) sowie Körpertherapien (z.B. Alexan-
der Lowen) und viele andere psychologische oder
pseudopsychologische Traditionen. Wichtig ist
dabei einerseits die religiöse Interpretation von
psychischen Prozessen (in diesem Zusammenhang
sind auch, als Vorläufer, A. Huxley u.a. zu sehen,
die religiös interpretierte psychische Prozesse
durch Drogen herbeiführen wollen), andererseits
die Psychosomatik, d.h. die Annahme einer psycho-
physischen Wechselbeziehung, wonach psychische
Vorgänge und mit ihnen verbundene (religiöse) Er-
fahrungen physische Prozesse beeinflussen oder
gar steuern.

3. Die Meditations- und andere bewuûseinsverän-
dernden Methoden aus groûen Religionen, d.h.
vor allem nichtchristlichen, insbesondere indi-
schen und ostasiatischen Ursprungs.

4. Sogenannte archaische Religionen und Religiosi-
tät, zum Beispiel traditionelle Glaubensvorstellun-
gen und -praktiken indigener Völker, wie den
Schamanismus.

Für die Marktförmigkeit, d.h. den Psychomarkt, ist
der oft eklektische Umgang mit den genannten
Traditionen kennzeichnend. Es geht bei der durch

Auswahl bestimmten Marktförmigkeit vor allem um
Lebensbewältigung und Lebensbewältigungshilfe in
Form konkreter Techniken, Methoden und Thera-
pien. Dabei stellt sich einerseits die Frage nach der
Fachlichkeit, in all ihren Aspekten (Qualifikationen
der Anbieter, Validität der Angebote, Bezug von
(Psycho-)therapie und Religion), zum anderen die
Frage nach Wünschen und Bedürfnissen der ¹Klien-
tenª (zum Beispiel Bewältigungsperspektive vs. Klä-
rungsbedarf ± siehe unten). Beide Fragen betreffen
natürlich auch ± und verstärkt ± die sogenannten
¹Psychogruppenª.

3.5.1 Fragestellungen und Hypothesen

Über die tatsächliche Wirksamkeit alternativer The-
rapieverfahren existieren bisher keine und über
Bedürfnis- und Motivstrukturen der Interessenten
wenig methodologisch stichhaltige Wirksamkeits-
untersuchungen.

Ausgehend von diesem Problem wurden aus einem
Projekt über ¹Affinität zu alternativen Therapie- und
Lebenshilfeangeboteª 74) folgende zentrale Hypothe-
sen entwickelt:

± Bei der Affinität zu alternativen Therapieangebo-
ten steht vor allem ein erhöhter Klärungsbedarf 75)
der Nutzer im Vordergrund und nicht primär die
Aneignung von Bewältigungsstrategien,

± dieser erhöhte Klärungsbedarf wird durch alterna-
tive Angebote nicht abgedeckt, sondern eher noch
verstärkt und hält den ¹Psychomarktª in Gang,

± bei den alternativ (und spirituell) orientierten
Therapien stehen eher globale Bedürfnisse im Vor-
dergrund. Spezifische Problemlösungsstrategien
(Bewältigungsperspektive) stehen hingegen im
Vordergrund bei Standardtherapien, vor allem der
Verhaltenstherapie.

Diese Hypothesen lassen sich in folgende Fragestel-
lungen ausdifferenzieren:

± Welche Bedürfnisse, Motive werden durch alter-
native Therapie und Beratungsangebote ange-
sprochen (Phase des ersten Kontakts)?

± Welche Bedürfnisse werden durch die Teilnahme
an alternativen Angeboten subjektiv abgedeckt
oder auch erst geweckt?

± Welche Faktoren beeinflussen die Affinität zu
alternativen Lebenshilfeangeboten?

72) Vgl. Stark, R./Bainbridge,W.S.: The Future of Religion, Los
Angeles 1985.

73) Vgl. Grom, B.: Esoterik, in: Ruh, U. et al. (Hrsg.), Handwör-
terbuch religiöser Gegenwartsfragen, Freiburg 1986, S. 89 ff.

74) Dieses Projekt wird geleitet von E.A. Straube und J. Mischo
und voraussichtlich im März 1999 abgeschlossen.

75) Unter ¹Klärungsbedarfª, bzw. ¹Klärungsperspektiveª ver-
steht man in der Psychotherapieforschung das Prinzip der
Explikation von Bewertungen, die der Patient selbst hin-
sichtlich seiner Motive, Werte und Ziele vornimmt, thera-
peutisch geht es dabei vorrangig um eine Klärung der Fakto-
ren, die das Erleben und Handeln des Patienten bestimmen,
um Fragen der Orientierung im biographischen Sinn. Die
therapeutische Bearbeitung der Klärungsperspektive stellt
neben der sogenannten Problembewältigungsperspektive
und der sogenannten Beziehungsperspektive eine von drei
Prinzipien dar, denen bei der Evaluation von therapeu-
tischen Verfahren Wirksamkeit zugesprochen wird, vgl.
Grawe, K./Donati, R./Bernauer, F.: Psychotherapie im Wan-
del ± Von der Konfession zur Profession, 3. Aufl., Göttingen
et al. 1994, S. 752.
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± Wie wird eine Methode ausgewählt?

± Welche positiven oder negativen Auswirkungen
werden von den Verbrauchern alternativen
Lebenshilfeangeboten zugeschrieben?

± Welcher Zusammenhang besteht zwischen sub-
jektiven physischen und psychischen Belastungen
und der Methodenwahl?

± Welcher Zusammenhang besteht zwischen Ein-
stellungen zu Religion, Spiritualität und Esoterik
und der Nutzung alternativer Methoden?

± Was sind die Rahmenbedingungen des alterna-
tiven Therapiesettings (Anbieter, Therapiedauer,
Kosten etc.)?

± Gibt es Unterschiede zwischen Alternativ-Nutzern
in den alten und den neuen Bundesländern (Me-
thoden, Ausgaben, Motive)?

3.5.2 Untersuchung über den alternativen
Lebenshilfemarkt

Die Enquete-Kommission hat als Beitrag zur Klärung
der offenen Fragen bezüglich des alternativen
Lebenshilfemarkts eine Untersuchung in Auftrag ge-
geben. Sie ist eingebettet in ein gröûeres Projekt zu
¹Spiritueller Erfahrung und Gesundheitª, das ge-
meinsam von der Abteilung Klinische Diagnostik/
Intervention und Klinische Psychologie der Friedrich-
Schiller-Universität in Jena und dem Institut für
Grenzgebiete der Psychologie in Freiburg durch-
geführt wird. Zu diesem sogenannten Psychomarkt
wurde bisher wenig geforscht, so daû dieses Unter-
nehmen stark explorativen Charakter trägt.

Die Betätigung organisierter Gruppen auf dem soge-
nannten Psychomarkt legt nahe, daû ihre Angebote
bei den Kunden und den spirituellen Suchern ähnli-
che Bedürfnislagen ansprechen wie die Angebote
der in nicht geschlossenen Gemeinschaften orga-
nisierten Dienstleister. Aus den Ergebnissen eines
Forschungsprojekts, das die Motivlagen und Wahr-
nehmungsmuster des Psychomarkt-Klientels erfaût,
sollten deshalb auch Schlüsse auf die Bedürfnisse der
Menschen möglich sein, die von radikalen Gemein-
schaften mit solchen Angeboten angesprochen
werden können. Das Erfragen von Einstellungen zu
Religion, Spiritualität und Esoterik sollte weiteren
Aufschluû darüber ermöglichen, ob die Einordnung
dieser Szene an den Rändern des Bereichs neuer
religiöser und ideologischer Gemeinschaften und
Psychogruppen triftig ist oder nicht.

Die Studie faût Ergebnisse einer Verbraucherbefra-
gung von 219 Nutzern unkonventioneller Heil- und
Lebenshilfemethoden aus ganz Deutschland sowie
von 233 Anbietern dieser Verfahren aus dem Freibur-
ger und dem Frankfurter Raum zusammen. Es han-
delte sich also um eine aus eigenem Interesse der
Anrufenden vorausgewählte Stichprobe.

3.5.2.1 Verbraucher

Datenerhebung, Stichprobe

Die Studie hat mangels spezifischer zu diesem
Bereich vorliegender Untersuchungen explorativen

Charakter und wurde mit halbstandardisierten Tele-
foninterviews durchgeführt.

Um sicherzustellen, daû dem Ziel der Untersuchung
entsprechend nur Personen teilnehmen, die eigene
Erfahrungen mit alternativer Lebenshilfe gemacht
haben, wurden Pressemeldungen mit genauer Be-
schreibung der Befragung verschiedenen Presse-
agenturen übermittelt sowie Kontakte mit Zeitungen,
Zeitschriften und Radiosendern geknüpft. So wurde
erreicht, daû in 44 Zeitungen und Zeitschriften sowie
drei Rundfunk- und zwei Fernsehberichten Aufrufe
veröffentlicht wurden, woraufhin sich Alternativ-
Nutzer mit den Forschern in Verbindung setzen soll-
ten. Auf den genauen Wortlaut der Presseberichte
konnte jedoch kein Einfluû genommen werden. Die
Interviews wurden zwischen Juni und Dezember
1997 durchgeführt.

Der Fragebogen enthält 61 Fragen. Bei der Nennung
von negativen Erfahrungen mit einer Methode wurde
das weitere Interview auf diese Methode fokussiert,
ansonsten nach der Methode gefragt, mit der die
meisten Erfahrungen gesammelt wurden.

Insgesamt gingen 385 Anrufe ein, durchgeführt wur-
den 280 Interviews, 61 Personen wurden ausge-
schlossen, weil sie entweder nur Erfahrungen mit
Standardtherapiemethoden hatten, selbst Anbieter
waren und keine eigenen Erfahrungen hatten, nicht
darüber berichten wollten oder mehr als 10 Fragen
unbeantwortet gelassen hatten. 219 Anrufe konnten
ausgewertet werden, darunter waren auch Anru-
fende, die an berufsbezogenen ¹Persönlichkeits-
trainingsª teilgenommen hatten, diese 19 Anrufe
wurden getrennt ausgewertet.

Der Fragebogen behandelt folgende Themenbe-
reiche:

± Positive und negative Erfahrungen mit alternativen
Methoden,

± Informationsquellen für den Erstkontakt,

± Setting und Kosten des Angebots,

± Ausgaben für alternative Verfahren,

± Anlaû für die Beschäftigung mit der Methode,

± Subjektive Einschätzung der Wirksamkeit der
Methode und der Kompetenz des Anbieters,

± Subjektiv wahrgenommene Veränderungen be-
dingt durch eine alternative Methode

± Information des behandelnden Arztes,

± Bekanntheit alternativer Verfahren,

± Parallel oder früher durchgeführte Psychotherapie,

± Lebenszufriedenheit,

± Psychische Belastungen,

± Einstellung zu Religion, Esoterik und Spiritualität,

± Soziodemographische Merkmale.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Von den befragten Personen sind mehr als 80% sub-
jektiv zufrieden mit der alternativen Lebenshilfe, und
zwei Drittel sind weiblichen Geschlechts. Sie weisen
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ein überdurchschnittliches Bildungsniveau auf, sind
häufiger aus der Kirche ausgetreten als der Durch-
schnitt der Bevölkerung, haben häufig bereits eine
psychotherapeutische Behandlung absolviert (51 %)
und geben im Jahr ca. 2 000,± DM für alternative Me-
thoden aus. Der Rangfolge der Häufigkeit nach sind
die am häufigsten genannten Anlässe sich alterna-
tiven Methoden zuzuwenden: psychische Probleme
mit 28 %, körperliche, funktionelle Beschwerden mit
22 %, psychosomatische Beschwerden mit 22 %, so-
ziale Probleme mit 14 %, Wunsch nach Veränderung
der eigenen Person und Selbsterfahrung mit 14 % so-
wie die Suche nach Sinn und Bewuûtseinserweite-
rung mit 13 %.

Hinweise aus dem Bekanntenkreis sowie Empfeh-
lungen eines Arztes oder Psychologen stehen häufig
am Anfang der Hinwendung zu einer alternativen
Methode.

Ergebnisse im einzelnen:

Erfragte Methoden

Von den 200 Anrufenden wurden Erfahrungen mit
104 Methoden genannt, aus denen nach funktions-
mäûiger ¾hnlichkeit fünf Kategorien gebildet wur-
den:

± Esoterische Heilmethoden (z.B. Reiki, Kinesiologie,
Bach-Blüten-Therapie)/Unkonventionelle Deute-
und Okkultpraktiken (z.B. ± Astrologie, Pendeln,
Kartenlegen, Tarot),

± Körper- und Bewegungsverfahren (z.B. Yoga,
Qigong, Feldenkrais, Bioenergetik),

± Unkonventionelle medizinische Richtungen (z.B.
Naturheilverfahren, Akupunktur, Homöopathie),

± Meditation/spirituell psychologische Verfahren
(z.B. Zen-Meditation, Chakrenarbeit, Transzen-
dentale Meditation),

± etablierte Therapieverfahren (z.B. Gestalttherapie,
Autogenes Training, Neurolinguistisches Program-
mieren).

Soziodemographische Angaben

Geschlecht: Über zwei Drittel der Anrufenden waren
weiblichen Geschlechts (69 %), das Durchschnitts-
alter betrug 45 Jahre (mit einem Streubereich von
16 bis 84), das Bildungsniveau ist sehr hoch, 55,5 %
haben Abitur, 29,5 % Realschulabschluû und nur
13 % Hauptschulabschluû. Der Anteil der Nichter-
werbstätigen und Arbeitslosen ist hoch (25,5 % und
13,5 %), teilweise hängt dies mit dem hohen Frauen-
anteil zusammen. Genauere Angaben zur Berufs-
tätigkeit und zum sozioökonomischen Status fehlen
leider.

Im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt sind die
Anrufenden häufiger geschieden, seltener verheira-
tet oder verwitwet. Die Mehrheit der Befragten lebt
mit einem Partner zusammen (55,5 %). Über zwei
Drittel der Partner nimmt an der alternativen Metho-
de teil oder findet die Teilnahme gut (35 % und
34,5 %).

Diese Angaben stimmen weitgehend mit den Ergeb-
nissen anderer, auch internationaler Untersuchungen
überein. Zu tendenziell gegenläufigen Ergebnissen
kommt Andritzky bei Besuchern von Kursen im
Bereich der Erwachsenenbildung. 76)

Zugangswege

Am Anfang der Hinwendung zu einer alternativen
Methode stehen weit vor allem anderen Hinweise
aus dem Bekanntenkreis (53,5 %), gefolgt von Emp-
fehlungen eines Arztes oder Psychotherapeuten
(15 %). Im Vergleich dazu spielt Information (über
Spartenzeitschriften 3 %) oder Eigenwerbung der
Anbieter (1,5 %) eine verschwindend geringe Rolle.
Etwas gröûere Bedeutung hat die Weiterempfehlung
durch andere Anbieter (11 %).

In der Regel zielt die Empfehlung nicht auf eine be-
stimmte Methode, sondern auf einen bestimmten
Therapeuten.

Anlaû und Motivation

In der Literatur 77) werden als häufigste Motive Unzu-
friedenheit bzw. Enttäuschung bezüglich schulmedi-
zinischer/konventioneller Behandlung genannt und
die Überzeugung, daû die alternativen Methoden
hilfreich seien. Die Hälfte der befragten Alternativ-
Nutzer hat im Laufe des Lebens mindestens eine ± in
der Regel von der Krankenkasse erstattete ± psycho-
therapeutische Behandlung hinter sich oder befindet
sich noch in einer solchen.

Ein weiteres Motivbündel ist der eher unspezifische
Wunsch nach Veränderung, Beziehungsklärung und
¹Bewuûtseinserweiterungª. Für diesen Klärungs-
bedarf wird der Schulmedizin keine Kompetenz zu-
gesprochen bzw. auch nicht erwartet.

Subjektive Zufriedenheit

Die subjektive Bewertung fällt allgemein gesehen
sehr positiv aus: 83 % der Anrufenden berichteten
von einer Besserung ihres Problems. Auch dies steht
in Übereinstimmung mit Ergebnissen internationaler
Studien. Besonders gut bewertet wurden die medita-
tiven Techniken. Auch dies ist ein Ergebnis, das z.B.
in der breit angelegten Evaluationsstudie von Grawe,
Donati und Bernauer 78) bereits festgehalten wurde.

Weitere Bewertungsfaktoren der Verbraucher stell-
ten die Angaben über die Qualität der Beziehung
zum Alternativanbieter dar. Auf die Frage nach der
persönlichen Kompetenz des Anbieters gaben die
Nutzer im Durchschnitt eine 1,1, während die häufig
davor konsultierten Psychotherapeuten durchschnitt-
lich lediglich mit 2,3 (Schulnoten von 1 bis 6) be-
wertet wurden.

76) Vgl. Andritzky, W.: Alternative Gesundheitskultur. Eine
Bestandsaufnahme mit Teilnehmerbefragung (Forschungs-
berichte zur transkulturellen Medizin und Psychotherapie,
Bd. 4), Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1997.

77) Ebd., S. 62.
78) Vgl. Grawe, K., Donati, R. u. Bernauer, F.: a.a.O.
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Der durchschnittliche Kontakt mit dem Alternativan-
bieter dauert gut eine Stunde und damit wesentlich
länger als die meisten Arztbesuche. Die Patienten
begegnen dem Alternativpraktiker oft von vornher-
ein mit einer enthusiastisch-positiven Einstellung.

In einer älteren Sekundäranalyse wird berichtet, daû
der Alternativpraktiker patientenorientierter sei. 79)

Einstellung zu Religiosität

Auf die Frage nach der Religionszugehörigkeit ga-
ben 51,5 % an, keiner Religionsgemeinschaft an-
zugehören, 35 % nannten die evangelische Kirche,
10,5 % die katholische. 40 % haben im Laufe ihres
Lebens eine Religionsgemeinschaft verlassen, 24 %
gehörten einmal der evangelischen, 14,5 % der ka-
tholischen Kirche an. Diese Abwanderung aus tradi-
tionellen Formen der Religiosität geht nicht einher
mit Desinteresse am Religiösen: Auf die Frage nach
ihrer Glaubenseinstellung bezeichnen sich 62 % als
¹gläubigª oder ¹spirituellª, 12,5 % als ¹esoterischª
und 12 % als ¹atheistischª.

Auf die Frage nach wichtigen Einflüssen auf die heu-
tige Weltanschauung werden das Christentum mit
43 %, der Buddhismus mit 29,5 %, der Hinduismus
mit 13 %, das Judentum mit 8 % und der Islam mit
7 % genannt. Die Zahlen zwischen Ost und West
unterscheiden sich so erheblich, daû hier auch die
Werte für das Christentum im Westen (55 %) und im
Osten (26 %) sowie für den Buddhismus im Westen
(41 %) und im Osten (12 %) wiedergegeben werden.

Eine Untersuchung zur alternativen Gesundheitskul-
tur 80) erbrachte das Ergebnis, daû zwar allgemeines
Interesse als Motiv für die Kursteilnahme am häufig-
sten angeführt wird, aber die Angebote problemspe-
zifisch aufgesucht werden und das Gesundheitsver-
halten generell durch einschlägige Ideensysteme ge-
steuert wird.

Qualifikation der Anbieter

Beim Blick auf die beim Verbraucher erfragte Qualifi-
kation der Anbieter wird deutlich, daû sich der for-
melle und der informelle Gesundheitssektor überlap-
pen. Nach den Angaben der Anrufenden waren 20 %
der konsultierten Behandler ¾rzte, ca. 12 % Diplom-
Psychologen und 15 % Heilpraktiker. Die Mehrzahl
der Anwender (rund 54 %) gehörten nicht in eine die-
ser drei Gruppen.

Kosten

Die durchschnittlichen der in der Studie erhobenen
Ausgaben für die Nutzung alternativer Therapiever-
fahren lagen bei 1 952,± DM pro Jahr. Am meisten
gaben die Nutzer von Körpermethoden aus (4 650,±
DM/93,± DM). Am wenigsten die Nutzer alternativer
Medizin (1 044,± DM/60,± DM), dazwischen lagen
die Nutzer esoterischer Methoden (1 523,± DM/111,±

DM) und von solchen aus dem Bereich Meditation/
Spiritualität (2 119,± DM/280,± DM). Die zweite An-
gabe in der Klammer bezieht sich auf die durch-
schnittlichen Preise für eine Stunde.

Abnehmer berufsbezogener
Persönlichkeitstrainings

Seminare für Persönlichkeitstraining erfreuen sich
sowohl im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung
und Personalentwicklungsarbeit als auch bei priva-
ten Verbrauchern groûer Beliebtheit. Weit über 1000
Anbieter werden bundesweit diesem Markt zuge-
rechnet.

Gerade Führungskräften wird vermehrt zugemutet,
diffuse Fertigkeiten wie Intuition, Einfühlungsvermö-
gen, Flexibilität und Konfliktfähigkeit zu erwerben
und deren Anwendung wird in einen Zusammen-
hang mit ihrem Erfolg gestellt. Über die Wirksamkeit
und Risiken persönlichkeitsorientierter Trainings
liegen kaum zuverlässige Ergebnisse vor, Mickleth-
waith und Woolridge sehen denn den Sinn dieser
neuen Management-Techniken vor allem darin, die
in den höheren Führungsetagen umgehenden Angst-
gefühle zu reduzieren. 81)

Ein kleiner Teil der Anrufenden (19 Personen) be-
richtete von der Teilnahme an berufsbezogenen Per-
sönlichkeitstrainings und wurde nach den Erfahrun-
gen, Motiven und Rahmenbedingungen für die
Kurse sowie den Auswirkungen und Veränderungen
befragt.

Ein Drittel dieser Anrufenden hatte schon mehr als
fünf Seminare besucht. 15 der Befragten bekundeten
¹eher positive Erfahrungenª gemacht zu haben, die
anderen erlebten die Seminare ¹gemischtª oder eher
¹negativª.

Für eine gezieltere Einschätzung wurden die An-
rufenden gebeten, ein Seminar auszuwählen, dem
sie den nachhaltigsten Eindruck zuschrieben. Darauf
beziehen sich die nachfolgenden Ergebnisse:

Rahmenbedingungen: Alle angegebenen Kurse
dauerten mindestens zwei bis drei Tage. Ungefähr
zwei Drittel hatten eine Dauer von mehr als drei
Tagen. Für die Wirksamkeit wurde vor allem auch
die Umgebung verantwortlich gemacht, die mit Ver-
zicht auf Komfort, Selbstversorgung oder auch Ver-
bot von Alkohol, Zigaretten, Telefon und Abgeschie-
denheit der Gruppe beschrieben wurde. Auch die
Schönheit der umgebenden Natur wurde immer
wieder erwähnt.

Die damit geschaffenen Lebensbedingungen waren
jedoch für manche auch Auslöser für eine sofortige
Ablehnung des Seminars.

Kosten: Im Durchschnitt wurden für die Seminare
3 000,± DM ausgegeben. Diese Kosten wurden für ca.
zwei Drittel der Teilnehmer von ihrer Firma getragen.
Über die Hälfte besuchte die Seminare überhaupt
erst auf Veranlassung des Unternehmens.79) Vgl. Hewer, W.: The relationship between the alternative

practitioner and his patient: A review, in: Psychotherapy and
Psychosomatics 40 (1983), S. 170±180.

80) Vgl. Andritzky, W.: a.a.O., S. 273.
81) Vgl. Micklethwait, J. u. Woolridge, A.: The witch doctors.

Making sense of the management gurus, New York 1996.
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Motive und Erwartungen: Trotz der starken Unter-
nehmenseinbindung gaben etwa drei Viertel der
Anrufenden an, daû es einen persönlichen Anlaû für
den Seminarbesuch gegeben habe. Berufliche Um-
strukturierung oder Neuorientierung spielten dabei
ebenso eine Rolle wie private Beziehungsprobleme
oder persönliche Krisen. Dieses Vorhandensein eines
starken Klärungsbedarfs wäre vor dem Hintergrund
des mittleren Lebensalters genauer zu prüfen. Die
Aussage aus einem Interview: ¹Irgendwie waren die
alle um die Vierzig, hatten alles erreicht, so karriere-
mäûig und man hatte das Gefühl, die suchten alle
irgendwie nach dem Sinnª veranschaulicht diese Be-
findlichkeit.

Methoden: Auffällig ist eine groûe Bandbreite von
Methoden und eine Kombination aus verschiedenen
Methoden. Eine Einordnung der Seminare aufgrund
bestimmter theoretischer Schulen, wie es im Psycho-
therapiebereich möglich ist, kann kaum vollzogen
werden. Im Vordergrund stehen Selbsterfahrungs-
aspekte sowie der gruppendynamische Prozeû.

Auswirkungen und Veränderungen: Nach ihrer
Selbstauskunft sehen die Kursteilnehmer die stärk-
sten Auswirkungen in der Stärkung ihres Selbstver-
trauens, die auf der vermittelten Handlungszuver-
sicht und einem bewuûteren Umgang mit sich und
anderen beruht. Dies ist wiederum Grundstein für
eine Reihe von Folgeveränderungen im Bereich der
Entscheidungsfreudigkeit, des Durchstehens von
Konflikten oder auch des Eingehens auf Mitarbeiter.
Vor allem arbeiten die Betreffenden aufgrund der
vielfältigen Anregungen später weiter an sich.

3.5.2.2 Anbieter

Bei der Untersuchung der Anbieter war lediglich ein
Ausschnitt des gesamten Marktes, nämlich die Szene
der spirituellen ¹New-Age-Therapienª und Esoterik-
angebote, die sogenannte ¹Psychoszeneª, Gegen-
stand des Forschungsprojekts. Dazu wurden Daten
in Freiburg und Frankfurt erhoben und ausgewertet.
Die Anbieter wurden hinsichtlich ihrer soziodemo-
graphischen Daten, ihrer Tätigkeit und deren Rah-
menbedingungen, ihrer Klientel, ihrer Methoden
und ihrer religiösen bzw. spirituellen Einstellungen
befragt.

Es wurden keine neuen religiösen und ideologische
Gemeinschaften angeschrieben. Solche Gruppen
werben auch kaum offen in der Szene. Mittels Frage-
bogen wurde jedoch erfaût, ob der Einzelanbieter
einer solchen Gruppe angehört bzw. ihr nahesteht.
Die Stichproben wurden auf der untersten, der priva-
ten Organisationsebene gewonnen und daraufhin
untersucht, ob eine gemeinsame Identität und Ver-
netzungen der Anbieter in weltanschaulichen Aus-
richtungen und Gemeinschaften vorliegen.

Datenerhebung

Mit Hilfe von Prospekt- und Anzeigenanalysen konn-
ten 1996 rund 280 Anbieter im Raum Freiburg und
1997 ca. 480 Anbieter im Raum Frankfurt ermittelt
und angeschrieben werden. Die Rücklaufquote lag
in Freiburg bei knapp 40 %, in Frankfurt bei 25 %. Im

Hinblick auf die Ergebnisse der Prospektanalysen
erweisen sich die beiden Teilstichproben als reprä-
sentativ, was das Methodenangebot und die Vertei-
lung der Geschlechter angeht. Insgesamt haben sich
233 Anbieter an der Fragebogenstudie beteiligt,
111 Freiburger und 122 Frankfurter.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Nach dieser Erhebung arbeiten die Anbieter mit
einem Konglomerat von durchschnittlich acht bis
neun Methoden, die zumeist aus verschiedenen Be-
reichen stammen: ca. 80 % schöpfen aus dem Fundus
der unzähligen Körpermethoden, etwa drei Viertel
arbeiten mit bewuûtseinsverändernden Techniken,
fast die Hälfte verwendet kreative Methoden, esote-
rische Heilverfahren oder esoterische Deuteverfah-
ren, 20 % bieten auch Hilfe durch auûergewöhnliche
mediale Fähigkeiten an. Mit Clusteranalysen konn-
ten neben einem ausgesprochen eklektischen Anbie-
tertyp fünf weitere Typen mit einem spezifischeren
Methodenspektrum gefunden werden: esoterische
Deutung, alternative Heilung, Körpertherapie, Psycho-
therapie oder meditative Selbsterfahrung.

Die Untersuchung zeigt weiter, daû die Mehrzahl der
Anbieter die traditionellen Kirchen verlassen haben.
Die Befragten weisen eine Affinität sowohl zu alten
religiösen Traditionen als auch zu modernen spiri-
tuellen Lehren auf, ohne dabei eine feste weltan-
schauliche Bindung zu entwickeln, nur selten findet
sich ein konkreter Bezug zu Gurus wie Osho oder Sai
Baba. Es gibt einige gemeinsame religiös-spirituelle
Leitideen, die sich in wenigen Punkten zusammen-
fassen lassen: die Befragten sind überzeugt von der
Existenz einer höheren Wirklichkeit, die das ge-
wöhnliche Bewuûtsein übersteigt und von der Mög-
lichkeit, daû diese mit Hilfe bestimmter Methoden er-
fahren werden kann.

Ergebnisse im einzelnen:

Soziodemographische Merkmale

Der Frauenanteil beträgt durchschnittlich 67 %, der
Altersdurchschnitt liegt bei 43 Jahren. Gut die Hälfte
der Anbieter lebt mit einem (Ehe-)Partner zusam-
men, verheiratet sind 37 %, mit 26 % ist der Anteil
der Geschiedenen hoch. 55 % der Befragten haben
Kinder.

Etwa die Hälfte verfügt über einen Fachhochschul-
oder Universitätsabschluû, ein Drittel hat einen Hu-
mandienstleistungsberuf gelernt: 21 % kommen aus
pädagogischen Berufen (Erzieher, Lehrer, Heil- und
Sozialpädagogen, Sozialarbeiter), 12 % aus Pflegebe-
rufen (Kranken- und Altenpfleger, Krankengymna-
sten, Sportmasseure), und 4 % sind Diplom-Psycholo-
gen. Bedingt durch die Herangehensweise (Samm-
lung von Werbebroschüren und Annoncen) ist der An-
teil der professionellen Heilberufe (¾rzte und Diplom-
Psychologen) sehr begrenzt. Ein weiteres Drittel hat
einen kaufmännischen Beruf erlernt, die übrigen
verteilen sich auf sehr viele verschiedene Berufs-
sparten.
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Durchschnittlich übten die Anbieter ihre Tätigkeit
seit 8,5 Jahren aus, das Minimum liegt bei 4 Mona-
ten, das Maximum bei 26 Jahren. Fast 60 % der Be-
fragten arbeiten durchschnittlich 31 Stunden im Mo-
nat, die übrigen 40 % sind mit geringeren Stunden-
zahlen und daher wahrscheinlich nur nebenberuflich
auf dem Psychomarkt tätig. Der gröûte Teil dieser
¹Teilzeitanbieterª arbeitet die andere Zeit in einem
Angestelltenverhältnis.

Insgesamt war die Hälfte der Anbieter vormals
als Angestellte und 20 % als Selbständige tätig, der
übrige Teil stammt aus anderen Beschäftigungsstel-
len bzw. war ohne Anstellung.

Werbung, Information, Zugang

Im wesentlichen profitieren die meisten Anbieter von
der Mundpropaganda ihrer Klienten (92 %) und der
Vermittlung durch andere Anbieter (72 %). Mehr als
die Hälfte der Anbieter rekrutiert seine Teilnehmer
bzw. Klienten gelegentlich oder auch öfter aus dem
Bekanntenkreis. Genauso viele stellen häufiger
private Kontakte zu Teilnehmern bzw. Klienten her,
die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit kennenlernen.

Die Anbieter werben jedoch auf unterschiedlichste
Arten für ihre Arbeit: mit Aushängen und Prospekten
in Bio- und Buchläden (65 %), speziellen Info-Zeit-
schriften der regionalen Esoterikszene (56 %) und
Kleinanzeigen in allgemeinen Anzeigenlättern
(52 %). Überregionale Zeitschriften wie z.B. ¹Esoteraª
oder ¹Connectionª spielen eine untergeordnete Rolle
(27 %). Etwa ebensoviele sind im Branchenbuch zu
finden (25 %).

Rahmenbedingungen

Mehr als die Hälfte der Anbieter arbeitet in einer
eigenen bzw. einer Gemeinschaftspraxis (55 %). Etwa
ein Drittel nutzt Räume in der Privatwohnung (37 %),
fast ebensoviele mieten kurzfristig Räumlichkeiten
an (31 %), z.B. für Wochenendworkshops. Neben
Angeboten in Volkshochschulen (18 %) und Heil-
praktikerschulen (11 %) wird auch im Freien gearbei-
tet. Da hier Mehrfachnennungen möglich waren, er-
gibt sich eine Prozentsumme über hundert.

Klientel, Störungen

Nach den Angaben der Anbieter besteht ihr Klientel
insgesamt zu 73 % aus Frauen, 45 % sind Akademi-
ker oder Studenten. Die Altersgruppe zwischen 30
und 40 Jahren stellt etwa 40 %, nur 20 % sind jünger.
Diese Ergebnisse harmonieren mit denen früherer
Studien. 82)

Die Probleme der Klienten wurden in der Frankfurter
Stichprobe genauer erhoben: 41 % der Anbieter ge-
ben an, oft Klienten zu haben, die mit dem Wunsch
nach ¹neuen Erfahrungenª kommen, nicht aber
wegen bestimmter Schwierigkeiten. 16 % haben

nach eigener Aussage immer solche Teilnehmer. An-
sonsten stehen bei den Klienten Verspannungen,
Rückenprobleme, ¾ngste, Depressionen und Partner-
schaftsprobleme ganz oben auf der Problemliste.

Methoden

Im Durchschnitt arbeitet jeder Anbieter in Freiburg
mit sieben, in Frankfurt mit zehn Verfahren bzw.
Techniken. Etwa drei Viertel der Befragten kombi-
nieren regelmäûig die von ihnen ausgeübten Metho-
den innerhalb einer Unterrichtseinheit bzw. Beratung
oder Behandlung. Das Repertoire dieser Methoden
läût sich in sieben Hauptbereiche einteilen: Körper-
methoden, Psychotechniken, esoterische Heilverfah-
ren, Psychotherapieverfahren, kreative Methoden,
esoterische Deuteverfahren, auûersinnliche Wahr-
nehmung.

Die gröûte Bedeutung haben Körpermethoden und
Psychotechniken (z.B. Trance, Meditation, Imagina-
tion), die von drei Vierteln der Anbieter eingesetzt
werden. Es folgen esoterische Heilverfahren (z.B.
Reiki, Bachblüten, Edelsteintherapie) und Psychothe-
rapieverfahren (z.B. Gestalttherapie, Gesprächs-
therapie, Psychodrama), die von etwa der Hälfte der
Befragten angewandt werden. Kreative Methoden
(wie Tanzen, Malen, Musizieren) und esoterische
Deutemethoden (z.B. Astrologie, Tarot) sind etwas
weniger vertreten. Mit auûersinnlichen Wahrneh-
mungen (z.B. Telepathie, Hellsehen, Channeling) zu
arbeiten, geben etwa 20 % an.

Ausbildung und Qualifikation

Bei den Formen der Aneignung lassen sich groûe
regionale Unterschiede erkennen. Im Schnitt geben
etwa doppelt so viele Frankfurter wie Freiburger An-
bieter an, sich selbst ausgebildet zu haben. Bei bei-
den ist die Selbstausbildungsquote bei esoterischen
Deuteverfahren (zwischen 40 % und 60%) und auûer-
sinnlicher Wahrnehmung (zwischen 63 % und 77 %)
sehr hoch. In Frankfurt ist die Ausbildung bei Privat-
lehrern verbreiteter als in Freiburg. Die Freiburger
zeigen relativ hohe Quoten bei der Ausbildung durch
Institute.

Gut ein Drittel der Frankfurter Anbieter verfügt über
eine Heilpraktikerzulassung, in Freiburg wurden zu
dieser Frage keine Daten erhoben.

Verbindung zu Religion, Spiritualität und Esoterik

Die Mehrzahl der Anbieter ist aus der Kirche aus-
getreten. Nur ein Drittel hat eine christliche Konfes-
sion (17 % evangelisch, 14 % katholisch), 10 % geben
andere Religionszugehörigkeiten an. Insgesamt sind
damit 60 % der Befragten ohne eine formelle reli-
giöse Bindung.

Übergeordnete religiöse Affinitäten bzw. Orientie-
rungen an traditionellen Vorbildern konnten jedoch
mit Hilfe einer Faktorenanalyse zwei Gruppen zuge-
ordnet werden. Die erste umfaût Einstellungen aus
dem Bereich des Buddhismus, Taoismus, Tantrismus
und Schamanismus. Die zweite Gruppe umfaût

82) Vgl. Schneider, M.: Glaubensspielräume. Empirische Unter-
suchung zur New Age Bewegung, Diss. München 1991,
Waûner, R.: Neue religiöse Bewegungen in Deutschland.
Ein soziologischer Bericht. EZW-Texte 113, Stuttgart 1991.
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Einstellungen aus Christentum, christlicher Mystik,
Judentum und Kabbalah. Angaben zur Orientierung
zu Sufismus und Richtungen des Hinduismus lassen
sich den beiden Gruppen nicht eindeutig zuordnen.
Allerdings lassen sich nur jeweils 20 % der Anbieter
einer dieser Gruppen zuordnen, während schon im
voraus 10 % angeben, daû überhaupt keine traditio-
nelle Religion für ihre heutige Weltanschauung maû-
geblich ist.

Für 83 % der Befragten sind neuere religiöse, spiri-
tuelle oder psychologische Richtungen von Belang
für die persönliche Weltanschauung. Als Einfluû-
gröûen in den unterschiedlichsten Kombinationen
werden für den Raum der Studie genannt:

C. G. Jung (24 %), Baghwan/Osho (16 %), die An-
throposophie (15 %), die Transpersonale Psychologie
(12 %), Sai Baba (11 %), Krishnamurti und Wilhelm
Reich (je 5 %). Über 150 andere Nennungen lagen
unter 5 %. Diese Verteilung spiegelt jedoch lokale
Besonderheiten wider, aus anderen Untersuchungen
sind andere Verteilungen bekannt.

3.5.3 Probleme, Gefahren, negative Erfahrungen

a) Ergebnisse der Studie

Der Versuch, im Laufe der in Auftrag gegebenen Stu-
die Kenntnisse über negative Erfahrungen der Ver-
braucher mit dem alternativen Lebenshilfemarkt zu
erlangen, war nicht ergiebig. Obwohl in den Anzei-
gen auf negative Erfahrungen angesprochen wurde
und eigene Telefonleitungen dafür eingerichtet wur-
den, meldeten sich darauf zwar eine Reihe von Jour-
nalisten, aber keine Verbraucher. Ausgewiesene So-
zialforscher halten die Gewinnung negativ gefärbter
Daten auf diesem Wege durchaus für möglich. In an-
deren Telefonbefragungen, etwa zu Erfahrungen mit
medizinischer Behandlung sind durchaus negative
Berichte über Heilbemühungen und die Behandlung
durch medizinisches Personal zutage gekommen, so
daû die Methode der Ansprache über Anzeige und
der telefonischen Befragung nicht von vornherein für
das Ausbleiben negativer Berichte verantwortlich
gemacht werden kann.

Allerdings sind einer Einzelbefragung methodisch
deutliche Grenzen gesetzt. Eventuelle Folgen für
Familien oder das soziale Umfeld sind auf diesem
Weg nur unzulänglich erkennbar. Zwar wurde von
den meisten Verbrauchern von einer hohen Akzep-
tanz gegenüber diesen Methoden in ihrem sozialen
Umfeld berichtet, aber es wurden auch Anrufe von
Angehörigen aufgenommen, die über Entfremdungs-
erscheinungen in der Folge der Anwendung solcher
Methoden berichteten. Diese konnten jedoch auf-
grund des Zuschnitts des Fragebogens auf Verbrau-
cher nicht ausgewertet werden.

Interpretiert man das Ergebnis dieser Studie, sagt es
wahrscheinlich mehr über die Verbreitung der
Akzeptanz gegenüber diesen Angeboten aus, als
über objektive Wirkungen ihrer Methoden und zeigt,
wie schwierig es ist, Konflikte direkt mit den Metho-
den in Verbindung zu bringen bzw. unabhängig von
anderen Konflikten zu sehen.

b) Ergebnisse anderer Studien und eines
Expertengesprächs der Enquete-Kommission

In anderen Untersuchungen wird allerdings auf Ge-
fahrenpotentiale hingewiesen. So stellen die Gutach-
ter Niebel und Hanewinkel fest, daû manche Medita-
tionstechniken bei Langzeitmeditierenden Eingriffe
in Hirnfunktionen provozieren könnten, die epilep-
sieähnliche Muster aufwiesen.83) Bei ohnehin ängst-
lichen Patienten könne es vermehrt zu entspannungs-
induzierter Verstärkung von Angstgefühlen kom-
men. 84)

Spezifische Nachfragen zur Dynamik und den
Auswirkungen sogenannter ¹Psychotechnikenª und
ihren tiefenpsychologischen Wirkfaktoren 85), die
im Rahmen verhaltenstherapeutisch ausgerichteter
Trainings- und Beeinflussungmethoden angewandt
werden, ergab,

± daû im zeitlichen Zusammenhang mit sogenann-
ten ¹Psychotrainingsª akut auftretende desinte-
grative Ich-Zustände vorkommen können, die im
Zusammenhang mit der ¹Dauerexposition in
Gruppenª im Zuge derartiger Schulungen zu
sehen sind und deren Auftreten die diagnostische
Anwendung des relativ neuen Begriffs der ¹vor-
übergehend akut psychotischen Störungª (ICD 10,
WHO 1991) rechtfertigt. Diese massiven, im Ein-
zelfall extrem destabilisierenden Erfahrungen sind
allerdings relativ selten,

± daû die Kombination von kognitiv-verhaltensthe-
rapeutischen und Hypnose- und Suggestivtechni-
ken Wirkungen im Sinne von veränderten Be-
wuûtseinszuständen mit Dissoziation des Ich-Be-
wuûtseins und der inneren Bewertung eintreten,
die dauerhafter sind als Effekte, die durch einfa-
ches Konditionieren erzielt werden,

± daû im Gefolge von Ausstiegen schwere psychi-
sche Dekompensationen beschrieben werden, die
z.T. von langer Dauer sind und als existentiell be-
drohlich erlebt werden. Derartig massive Selbst-
wertkrisen sind unter klinisch-psychologischen
Gesichtspunkten als chronifizierte Persönlichkeits-
veränderungen zu verstehen. Damit werden An-
passungsleistungen an die Umgebung beschrie-
ben, die bis zu einem Verlust der eigenen inneren
Werte, den individuellen Bedürfnissen und der
Körperwahrnehmung gehen.

Zinser, Schwarz und Remus machen in ihrer Unter-
suchung über traditionelle Religiöse, Neureligiöse,
Esoteriker und Nichtreligiöse darauf aufmerksam,
daû zahlreiche psychologische Annahmen über Mit-
glieder und Anhänger neuer religiöser Bewegungen
oder in der Esoterik eine unzureichende empirische
Grundlage hätten und auf der Basis einer Auswahl

83) Vgl. Niebel, G. u. Hanewinkel, R.: Gefahren und Miû-
brauchspotential von Meditationstechniken, unter besonde-
rer Berücksichtigung von Jugendlichen, psychisch labilen
und psychisch kranken Menschen, Kiel, 1997, S. 19.

84) Ebd., S. 24.
85) Im Rahmen eines Expertengesprächs mit Medizinern zum

Thema ¹Erkrankungsrisiken infolge unsachgemäûer An-
wendung von Hypnose, Trance und Konditionierungsver-
fahren in laientherapeutischen und gruppendynamischen
Veranstaltungen, 14. 5. 1998.
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von Personen zustande gekommen seien, die Proble-
me mit ihrer neuen Orientierung hätten und deshalb
in psychotherapeutische Behandlung gingen oder
¹ausgestiegenª seien. 86)

Insgesamt müssen bei der Bewertung der zur Verfü-
gung stehenden Literatur die Kriterien von Wissen-
schaftlichkeit und Objektivität beachtet werden. In
einer Bibliographie zu Yoga und Meditation können
beispielsweise von 1021 Veröffentlichungen ledig-
lich 210 als unabhängige Originalarbeiten bezeich-
net werden. 87)

3.5.4 Fazit

Im Sinne einer verantwortlichen Praxis in Medizin,
Psychologie und verwandten Bereichen besteht ein
dringender Bedarf nach überprüfbaren Studien mit
erweitertem Fragenkatalog. Besondere Beachtung
sollte hierbei den initiierenden und aufrechterhalten-
den Motivations- und Bedürfnisstrukturen (vor allem
Sinnfragen, existentieller Klärungsbedarf) geschenkt
werden. Die von den Nutzern und Anbietern subjek-
tiv wahrgenommene Effektivität im Vergleich zu
anderen medizinischen und psychologischen Metho-
den sollte einer empirischen Überprüfung unter-
zogen werden.

Derartige Studien werden aktuell z.T. bereits durch-
geführt, die Durchführung weiterer Untersuchungen
wird von der Enquete-Kommission begrüût und emp-
fohlen (siehe dazu Kap. 5.1.7 und 6.2.9).

In bezug auf unkonventionelle Verfahren bedeutet
dies, daû eine gezieltere Auseinandersetzung mit
problematischen Erfahrungen und somit den Pro-
blembereichen der Methodik, der Ausführung, der
diagnostischen und methodischen Verantwortlichkeit
und der Qualitätssicherung stattfinden sollte. Bei der
vorliegenden Verbraucherstichprobe ist z.B. sichtbar
geworden, daû gerade esoterisch-magische Metho-
den von vielen Nutzern frequentiert werden, die über
starke psychische Probleme berichten. Nach den Er-
gebnissen der Anbieterstudie ist zumindest fraglich,
ob alle alternativen Anbieter über entsprechende
Qualifikationen verfügen.

Für die Probleme, die von unsachgemäûen Anwen-
dungen und bei ungeeigneten Klientengruppen aus-
gehen können, wird das geplante Lebensbewälti-
gungshilfe Vorkehrungen zur Verfügung stellen,
diese zu minimieren (s. Kap. 5.5.5.3 und 6.2.2.3).

Die Institutionen des formellen Sektors des Gesund-
heitsbereichs sollten beim Blick auf den informellen
Sektor berücksichtigen, daû von den Nutzern alter-
nativer Methoden neben dem Bedürfnis nach Linde-
rung körperlicher Symptome, weitere Motive ge-
nannt werden, die implizit oder explizit mit Per-
sönlichkeitsveränderung und Bewuûtseinserweite-

rung verbunden sind. Die akademische Medizin und
Psychologie und andere professionelle Heildiszipli-
nen sollten diese Bedürfnisse nach ¹Lebensbewälti-
gungª stärker berücksichtigen. Dies hätte Folgen für
die Lehre, Forschung und Praxis der angesprochenen
Gebiete, wo sichergestellt werden müûte, daû exi-
stentielle Fragen und Probleme, die viele Klienten
bewegen, in die professionelle Behandlung integriert
werden.

Auch in Hinsicht auf die Beziehung zwischen Be-
handler und Klient und die Eigenverantwortlichkeit
für den Gesundheitszustand liegen in diesem alter-
nativen Bereich offensichtlich andere Muster vor, von
denen im Zuge der Individualisierung von Lebens-
verhältnissen modernisierende Impulse ausgehen
könnten. 88)

Als besonders problematisch erscheint die eklek-
tische Anwendung von Methodenmischungen im be-
trieblichen Raum. Zum einen können hier Zwangs-
elemente auftreten, die aus den besonderen Abhän-
gigkeitsbeziehungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern resultieren, zum anderen machen
gerade die Mischungen aus verschiedenen Metho-
den die Angebote undurchsichtiger und erschweren
eine Einschätzung sowohl durch betriebliche Ein-
käufer als auch durch den einzelnen Betriebsangehö-
rigen, der mit derartigen Maûnahmen konfrontiert
wird.

Diese strukturell bestehenden Asymmetrien können
durch die angespannte Arbeitsmarktlage und die be-
stehenden Tendenzen zur Verbetrieblichung von
Weiterbildung weiter verstärkt werden. 89) Die Pro-
blematik ist bisher in diesem Bereich arbeitsrechtlich
noch nicht ausreichend geklärt.

3.5.5 Anregungen zur weiteren Forschung

Die wissenschaftliche Erforschung vieler Verfahren
steht noch aus. Einige alternative Verfahren ver-
schlieûen sich einer wissenschaftlichen Unter-
suchung, da sie über keinen standardisierten Metho-
denkanon verfügen.

Da die Beschäftigung mit der sozialen, wirtschaft-
lichen und gesundheitspraktischen Bedeutung die-
ses gesetzlich nicht normierten Bereichs des Gesund-
heitswesens lange Zeit durch Vorurteile, Berufs- und
Standesinteressen behindert wurde 90), ist es wün-
schenswert, diesen Bereich, der offenbar quantitativ
und qualitativ nicht von nachrangiger Bedeutung
ist, 91) vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken.

86) Vgl. Zinser, H., Schwarz, G. u. Remus, B.: Psychologische
Aspekte neuer Formen der Religiosität. Bericht einer empi-
rischen Untersuchung, Tübingen 1997, S. 50f.

87) Vgl. Unger, C.: Yoga und Meditation ± psychologische und
psychotherapeutische Aspekte. Eine internationale Biblio-
graphie, Ahrensburg 1995, wiedergegeben nach Niebel,
G. u. Hanewinkel, R.: a.a.O., S. 3.

88) Vgl. dazu generell: Stenger, H.: a.a.O., S. 130ff.
89) Vgl. dazu Kühnlein, G.: ¹Verbetrieblichungª von Weiterbil-

dung als Zukunftstrend? Anmerkungen zum Bedeutungs-
wandel von beruflicher Weiterbildung und Konsequenzen
für Bildungsforschung. In: Arbeit 6 (3, 1997), S. 261±281.

90) Vgl. Andritzky, W.: a.a.O., S. 9.
91) Hellmeister und Fach sprechen auf der Grundlage anderer

Untersuchungen von einer gesteigerten Nutzungshäufig-
keit alternativer Verfahren und einer durchschnittlich sehr
guten Bewertung der alternativen Anbieter und einer über-
wiegend positiven Einschätzung der Verfahren durch die
Anrufer.

55

Drucksache 13/10950Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar04.3d 5. 8. 1998 07:21 S. 55



3.6 Einstiegswege und Mitgliedschaftsverläufe
in neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen;
Ergebnisse der Forschungsprojekte
¹Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte ±
kontrastive biographische Analysen zu
Einmündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg
in bzw. aus neureligiösen und welt-
anschaulichen Milieus oder Gruppenª

Im Einsetzungsbeschluû wird der Enquete-Kommis-
sion der Auftrag erteilt: ¹Gründe der Mitgliedschaft
in einer sogenannten Sekte oder Psychogruppeª zu
eruieren. Die Forschungslage in der Bundesrepublik
Deutschland zu diesem Thema erwies sich allerdings
als sehr dünn. Über die lebensgeschichtliche Bedeu-
tung des Eintretens in neue religiöse oder ideolo-
gische Gemeinschaften und Psychogruppen, über
die Besonderheiten der Verläufe einer Anhänger-
schaft, die ¹Karrierenª in diesen Gruppen und Mi-
lieus, aber auch über die Entstehung von ¹Ausstiegs-
wünschenª, die z.T. sehr langwierigen Loslösungs-
prozesse und den weiteren biographischen Verlauf
nach dem Verlassen einer Gruppe liegen bislang
wenige Ergebnisse vor. Dabei ist auch zu konstatie-
ren, daû die bestehenden Ansätze in der Forschung
in die Bearbeitung des Themas bisher nur unzuläng-
lich eingeflossen sind. 92)

Die Enquete-Kommission hat daher vier inhaltlich
miteinander verbundene Forschungsprojekte durch-
führen lassen, 93) die Aussagen über die subjektiv-
lebensgeschichtlichen Bedeutungsstrukturen ermög-
lichen. Die Biographien von ¸Aussteigern` und ¸Ver-
weilern` wurden in unterschiedlichen religiösen und
weltanschaulichen Milieus erhoben, Formen und
Verläufe von Verweilbiographien herausgearbeitet
und damit Erkenntnisse darüber gewonnen, in wel-
cher Weise das eigene Handeln der Individuen, ihre
Bedürfnisse nach Sinn und Gestaltung mit Gruppen-
angeboten und -strukturen zusammenwirken.

Forschungsfrage war somit die breite Palette unter-
schiedlicher lebensgeschichtlicher und soziokulturel-
ler Bedeutungen und Sinnentwürfe, die die Indivi-
duen mit ihrem ¹Eintauchenª in derartige Milieus
und Gruppen selbst diesen Zusammenhängen zu-
schreiben. Erst durch diese Zuschreibungsprozesse
avancieren diese Milieus und Gruppen für die Indivi-
duen zu bedeutsamen Kontexten. Über eine solche
interaktive Perspektive, die die Sinn- und Bedeu-
tungsmuster einbezieht, werden die Individuen nicht
nur als passive Opfer bestimmter, klar vorbezeichne-
ter ¹Täterkreiseª erkennbar, sondern als soziale Kon-

strukteure ihrer Lebensgeschichte und ihrer sozialen
Verflechtungen. Dieser ¹eigene Anteilª stellt eine
ganz besondere Herausforderung für die angemessene
und gezielte Aufklärung über möglicherweise gefähr-
liche Gruppenstrukturen dar, die bislang nur unzurei-
chend Berücksichtigung gefunden hat, da dazu zuwe-
nig wissenschaftlich fundierte Ergebnisse vorliegen.

Zum Forschungsstand

Es gibt verschiedene Ansätze, sich dem Problem des
Verlaufs einer Karriere in einem bestimmten religiö-
sen oder sozialen Gruppenkontext zu nähern: z.B.
Konversionsforschung, Ursachenforschung oder Ver-
laufsforschung. Diese Ansätze sind z.T. für unter-
schiedliche Problemkonstellationen anwendbar.

Für das Verständnis von Konversionsprozesse liegen
unterschiedliche Begrifflichkeiten vor. 94) Gemeinsam
ist allen die Vorstellung eines radikalen Wandels der
Weltsicht bzw. der persönlichen Identität verbunden
mit z.T. einschneidenden Folgen für das soziale Um-
feld und das Handeln der jeweiligen Person in ihrem
weiteren Leben. Als Merkmale eines solchen Wan-
dels werden die Rekonstruktion der Biographie nach
Maûgabe der neuen Leitideen, die Übernahme eines
neuen ethischen Musters, welches das Verhalten in
Zukunft begründet, die Verdrängung alternativer Be-
gründungen und Sichtweisen sowie die Annahme
der Konvertitenrolle in allen sozialen Situationen 95)
beschrieben. Eine solche Konzeption wirft die Frage
auf, was eine Person dazu veranlaût, ihre Weltsicht so
umfassend zu verändern. Wohlrab-Sahr 96) formuliert
in dem Versuch einer biographischen Erklärung von
Konversion eine funktionale Perspektive mit der Fra-
ge nach der Funktion, die die Konversion in der Bio-
graphie des einzelnen erfüllt. Man könnte auch sa-
gen, mit der Frage nach dem Problem in der Biogra-
phie, welches durch den radikalen Wandel der Welt-
sicht gelöst wird. Dabei muû nachdrücklich betont
werden, daû dieses Lebensproblem nicht immer von
den einzelnen auch so gesehen wird. Zudem sind für
die Lösung durch Konversion nicht nur religiöse Kon-
texte maûgeblich. Infrage kommen auch nichtreli-
giöse Formen der Sinnbegründung und Lebenshilfe.

Im Zusammenhang mit der Bewertung von Konversi-
onserzählungen für die Analyse der Konversionspro-
zesse und Konversionsursachen bleibt festzuhalten,
daû jeglicher Lebensbericht retrospektiven Charak-
ter hat und daû die Unterstellung einer vollständigen
Kontextabhängigkeit biographischer Schilderungen
von Konversion, die Lebensberichte grundsätzlich
der wissenschaftlichen Analyse biographischer Ver-
läufe entziehen würde.

Im übrigen legt die gängige Konversionsforschung
nahe, daû jeglicher Wechsel der Weltanschauung
eine umfassende Veränderung der Selbstauffassung

92) So z.B. Berger, H./Hexel, P.C.: Ursachen und Wirkungen
gesellschaftlicher Verweigerung junger Menschen unter
besonderer Berücksichtigung der ¹Jugendreligionenª, For-
schungsbericht, Wien 1981; Kuner, W.: Soziogenese der Mit-
gliedschaft in drei Neuen Religiösen Bewegungen, Frank-
furt 1983; Pölz, W.: Prognosen von drogen- bzw. sekten-
gefährdeten Jugendlichen, Wien 1981; Rollet, B.: Religiöse
Entwicklung und Interesse an Jugendsekten, Wien 1992.

93) Die vier Projekte untersuchten mit der gleichen Methodik
vier verschiedene Milieus: den Bereich radikaler christlicher
Gruppen der ersten Generation, den Bereich christlich-fun-
damentalistischer Milieus und Organisationen, fernöstliche
Milieus und Gruppen sowie den Bereich der Psychogruppen
und Esoterik.

94) U.a. Kilbourne, B.K./Richardson, J.T.: Paradigm Conflict.
Types of Conversion and Conversion New Haven/London
1993.

95) Snow, M./Machalek, R: The Sociology of Conversion, in:
Annual Review of Sociology, 1984, 10.

96) Vgl. Wohlrab-Sahr, M.: Konversion zum Islam als Implemen-
tation von Geschlechtslehre, in: Zeitschrift für Soziologie,
1996, 25/1, S. 19±37.
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und der biographischen Verläufe bedeutet hat. Die
Sicht auf alternative Verläufe wird damit verstellt
und ausgeblendet.

In der Ursachenforschung werden zwei Ansätze ver-
folgt: die Betonung individueller Dispositionen und
die Betrachtung von Gruppenstrukturen und Mani-
pulationsmethoden.

Auf der Ebene der individuellen Dispositionen wer-
den isolierte biographische Variablen bzw. Aspekte
der Persönlichkeitsstruktur als Gründe betrachtet.
Problematische Sozialisationsbedingungen in der
Familie 97) können im Zusammenhang mit Brüchen
oder Störungen in sozialen Beziehungen während
der Kindheit und Pubertät 98) zu einer Identitäts-
problematik führen, zu Kommunikations- und Be-
ziehungsproblemen, die durch die Hinwendung zu
einem alternativen Sinn- und Therapieangebot oder
auch durch eine religiös überformte Wiederherstel-
lung der Herkunftsfamilie und dem damit einher-
gehenden Aufbau emotionaler Bindungen innerhalb
einer Gruppe aufgehoben werden sollen. Verschie-
dene Autorinnen und Autoren betonen die Bedeu-
tung spezifischer Spannungen und Anforderungen
in der Phase der Adoleszenz als mögliche Ursache.
Andere weisen auf Sinn- und Orientierungslosigkeit 99),
pessimistische Zukunftserwartungen 100), Krisen in-
folge gesteigerter sozialer Mobilität mit häufigen Sta-
tuspassagen insbesondere in der Phase der Adoles-
zenz 101), aber auch die Entfremdung von der Gesell-
schaft in ihren politischen, sozialen und kulturellen
Strukturen 102) oder die Enttäuschung über und Ab-
wendung von den etablierten Kirchen hin. Auch
psychosoziale Krisen beruflicher oder privater Art,
depressive Tendenzen oder akute Spannungen im
alltäglichen Leben, die in der Phase vor dem Eintritt
bestehen, werden als Ursachen benannt.

Die genannten Variablen können allerdings alle nur
unspezifische Ursachenzusammenhänge abbilden.
Sie können die spezifische Wahl bzw. Passung einer
von religiösen oder weltanschaulichen Gruppierun-
gen bzw. Lebenshilfeagenten angebotenen Bewälti-
gungsoptionen durch den Einzelnen nicht erklären.
So bleibt unklar, warum sich nur einige wenige, die
die aufgezeigten prädisponierenden Faktoren bzw.
Persönlichkeitsmerkmale aufweisen oder sich in den
beschriebenen krisenbehafteten Lebensphasen be-
finden, den spezifischen Gruppierungen anschlie-
ûen, andere mit den gleichen Merkmalen in ihrer
herkömmlichen Lebensform verbleiben oder andere
Bewältigungsformen wählen. 103)

Auch gruppenspezifische Merkmale oder Manipula-
tionsmethoden werden als Ursachen für den Grup-
penbeitritt diskutiert. Sie verstehen die werdenden
Mitglieder ¹destruktiver Kulteª 104) als ¹Opferª ver-
schiedener Manipulationsmethoden z.T. verbunden
mit betrügerischen Verschleierungsversuchen sei-
tens einer Gruppe. Allen Theorien gemeinsam ist,
daû sie das Schwergewicht der Erklärung auf die
Beeinfluûungstechniken und die totalitäre Struktur
der Gruppe legen. Die oftmals unter dem Stichwort
¹Gehirnwäschetheorieª zusammengefaûten Ergeb-
nisse dieser Arbeiten werden in der wissenschaft-
lichen Diskussion sowohl methodisch als auch inhalt-
lich kritisiert und z.T. widerlegt. Die Übertragung
des ursprünglich aus der Untersuchung von Kriegs-
gefangenen entwickelten Modells auf neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen
erscheint grundsätzlich fragwürdig. Die beschriebe-
nen Folgen lassen sich empirisch kaum nachweisen
bzw. in eindeutig kausalen Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft deuten. Die Untersuchungen, die in
diese Richtung deuten, weisen grundlegende metho-
dische Mängel auf. Die Gefahren wirken angesichts
der absoluten Zahlen der Mitglieder sowie der Sta-
gnation der Mitgliederzuwächse und der hohen Aus-
trittsraten 105) letztlich wenig überzeugend. 106)

Die Verlaufsforschung widmet sich der Erfassung
und Beschreibung der Verläufe von Zuwendung,
Mitgliedschaft und Verlassen einer Gruppe. In bezug
auf den Prozeû der Einmündung gilt es zu klären,
wie potentielle Mitglieder oder Teilnehmer mit einer
Gruppe in Kontakt kommen und welche Art des
Kontakts unter dem Gesichtspunkt der Anwerbung
neuer Mitglieder für die Gruppe erfolgreich ist. Auch
ist zu klären, welche Art des Kontakts für das neue
Mitglied die günstigsten Folgen in bezug auf eigene
Erwartungen und den weiteren biographischen Ver-
lauf zeigt. Hierbei kommt den Rekrutierungsbemü-
hungen der Gruppen eine ebenso groûe Bedeutung
zu wie den Suchbewegungen bzw. Interessen der
potentiellen Mitglieder oder Teilnehmer. Die Strate-
gien und Aktionen der Gruppen scheinen vielen
Autoren allerdings leichter zugänglich, so daû diese
bislang in der ¹strukturellen Verfügbarkeitª, also den
räumlichen, zeitlichen, sozialen und ideologischen
Bedingungen, die einen Kontakt möglich machen,
und den sozialen Netzwerken den Schlüssel zum
Verständnis von Einmündungsprozessen sehen. 107)
Für die Stabilisierung der Mitgliedschaft sind ins-

97) Vgl. u.a. Kuner, 1983, a.a.O.
98) Vgl. u.a. Barker, E.: The Making of a Moonie. Choice or

Brainwashing, Oxford 1984; Berger/Hexel 1981, a.a.O.;
Klosinski, G.: Psychokulte. Was Sekten für Jugendliche so
attraktiv macht, München 1996.

99) Vgl. u.a. Berger/Hexel 1981, a.a.O.
100) Vgl. u.a. Barker 1984, a.a.O.
101) Vgl. u.a. Schibilsky, M.: Religiöse Erfahrung und Interak-

tion. Die Lebenswelt jugendlicher Randgruppen, Stuttgart
1976.

102) Vgl. u.a. Barker 1984, a.a.O.; Kuner 1983, a.a.O.; Schmidt-
chen, G.: Wie weit ist der Weg nach Deutschland? Sozial-
psychologie der Jugend in der postsozialistischen Welt,
Opladen 1997.

103) Vgl. Stark, R./Bainbridge, W.S.: The Future of Religion:
Secularization, Revival and Cult Formation, Berkeley 1986.

104) Vgl. Clark, J.: Der künstlich gesteuerte Wahnsinn, in: Mül-
ler-Küppers, M./Specht, F.(Hg.): Neue Jugendreligionen,
Göttingen 1979; Singer, M. T.: Coercive Persuasion und die
Probleme der Ex-Cult Members, in: Müller-Küppers, M./
Specht, F. (Hg.): Neue Jugendreligionen, Göttingen 1979.

105) Vgl. Levine, S.: Radical Depatures: Desparate Detours to
Growing Up, San Diego 1984; Wright, S. A.: Leaving Cults:
The Dynamics of Defection, Washington 1987.

106) Vgl. zusammenfassend Barker 1984, a.a.O.; Barker, E.:
New Religious Movements. A Practical Introduction, Lon-
don 1992; Wiesberger, F.: Bausteine zu einer soziologischen
Theorie der Konversion. Soziokulturelle, interaktive und
biographische Determinanten religiöser Konversionspro-
zesse, Berlin 1990, S. 49±61.

107) Snow, D. et al.: Social Networks and Social Movement:
A Microstructural Approach to Different Recruitment, in:
American Sociological Review, 1980, S. 787±801; Stark/
Bainbridge 1986, a.a.O.
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besondere die sozialen Beziehungen von Bedeutung.
Für den Prozeû des Ausstiegs und seine Gründe fin-
det man in der Literatur einige wenige Erklärungs-
ansätze bzw. Modelle. 108) Den Beginn des Entfrem-
dungsprozesses markieren hiernach allgemeine oder
situative Legitimationskrisen, die die Plausibilität der
Lehre, des Führers oder der Gruppenstruktur in
Frage stellen. Derartige Krisen sowie enttäuschte Er-
wartungen in bezug auf die persönliche oder gesell-
schaftliche Entwicklung führen zu einem Stadium
der Verunsicherung, in dem die Zweifelnden neu
auftretende, den Erwartungen widersprechende Er-
lebnisse nicht mehr ignorieren. Werden die Zweifel
durch weitere Krisenerlebnisse verstärkt, beginnt die
Infragestellung der Mitgliedschaft und die Suche
nach Alternativen. Der tatsächliche Vollzug des Aus-
tritts wird aber in der Regel noch durch ein Schlüssel-
ereignis ausgelöst. Daran schlieût sich eine Phase des
¹Floatingª zwischen den zwei Symbolwelten an und
schlieûlich die der sozialen und kognitiven Reorgani-
sation. Die beschriebenen Prozeûmodelle geben iso-
liert Aufschluû über die Einstiegs-, Adaptions-, und
Mitgliedsphase sowie über den Prozeû der Abkehr.
Sie verbinden diese Erkenntnisse aber nicht mit den
motivational oder dispositionell biographischen Di-
mensionen dieser Prozesse und sagen auch wenig
über die biographischen Folgen und Bearbeitungs-
weisen.

Zuletzt gibt es auch Ansätze, die die Tendenz zu
neuen Formen der Sinnstiftung und Lebenshilfe in
gesellschaftlichen Wandlungsprozessen sehen.
Diese liefern Hinweise auf die Entstehungsbedin-
gungen und Funktionen neuer religiöser und ideo-
logischer Gemeinschaften und Psychogruppen in
modernen westlichen Gesellschaften. 109) Sie wollen
und können aber aus methodischen Gründen die
Frage nicht beantworten, warum sich Individuen in
spezifischen Lebenssituationen und/oder aus spezi-
fischen Lebensverläufen heraus spezifischen Grup-
pierungen anschlieûen und warum andere in ver-
gleichbaren Situationen ganz andere Lebenswege
einschlagen.

Zur Methode

Ein solch anspruchsvolles Forschungsziel erfordert
die Anwendung einer geeigneten Methode. Alle vier
Forschungsprojekte stellen Interviewstudien dar,
arbeiten mit narrativen Interviews und folgen prinzi-
piell der Methodologie für qualitativ-biographische
Sozialforschung. Diese kann wie folgt charakterisiert
werden: Qualitativ-biographische Sozialforschung
folgt einer anderen Forschungslogik und anderen
methodologischen Grundsätzen als die quantitative
Sozialforschung und die Demoskopie. Sie betrachtet
das Gesellschaftliche nicht als nach methodischen

Regeln von auûen beobachtbare und vermeûbare
Welt, sondern als eine ¹kommunikativ verfaûte
Sphäreª, die u.a. durch permanente Deutungen der
Gesellschaftsmitglieder konstituiert und verändert
wird. Darum kann qualitativ-biographische Sozial-
forschung nicht im vorhinein festlegen, welche
Merkmale sie am Gegenstand interessieren; sie defi-
niert die Merkmale ihres Gegenstandsfeldes nicht
vor der Erhebung der Daten (durch Operationalisie-
rung usw.), sondern will den Forschungsprozeû mög-
lichst lange offen halten dafür, was der Gegenstand
selbst ¹sagtª. Sie versucht, sich dem kommunikati-
ven Charakter des sozialen Lebens ¹anzuschmie-
genª, indem sie Erhebungsinstrumente verwendet,
die den Gewohnheiten des sozialen Lebens mög-
lichst nahe sind. Die Erhebung mittels des narrativen
Interviews erfüllt diese Bedingung. Sie will errei-
chen, daû die Erfahrungs- und Deutungsweisen der
Befragten möglichst ohne theoretische Vorwegsteue-
rung durch den Interviewer und ohne kategorisie-
rende Vorwegsteuerung durch einen Fragebogen
oder einen Interview-Leitfaden zur Sprache kommen
können.

Qualitativ-biographische Sozialforschung faût das
Gegenstandsfeld nicht wie einen ¹Haufenª von Fäl-
len auf, der mit Hilfe der Statistik nach Merkmals-
konstellationen durchforstet werden kann, sondern
achtet einen jeden Einzelfall als Ausdruck und Trä-
ger des Gesellschaftlichen, behandelt einen jeden
Einzelfall als Repräsentanten des Gesellschaftlichen
und als Informanten darüber. Sie ist deshalb nicht an
Aussagen über Anteilswerte (Prozentuierungen o.ä.)
interessiert; sie schlieût deshalb nicht von einer Stich-
probe auf die Grundgesamtheit (Repräsentations-
schluû), sondern faût die in Fällen identifizierten
Merkmale und Strukturen als Auskünfte über Gesell-
schaft auf.

Diese Auskunftsleistung der Einzelfälle wird jedoch
darin relevant, daû in jedem Einzelfall eine Fallstruk-
tur identifiziert werden kann, besonders aber darin,
daû in mehreren Einzelfällen eine Dimension identifi-
ziert werden kann, in der sich die Fälle zu einer
Typologie ordnen lassen, anhand derer aus den Fäl-
len kontrastierende Typen abstrahiert werden kön-
nen. Diese Zuordnung oder Typologie ist dann das
Ergebnis: Sie bildet die Varianten, das Mosaik, das
Repertoire der möglichen Ausprägungen des theore-
tisch interessierenden Prozesses bzw. der theoretisch
interessierenden Konstellation ab. Diese Typologie
ist die anhand der Fälle entwickelte Theorie des an-
gezielten Prozesses bzw. der Konstellation, nach der
die Forschung gesucht hat. Eine solche Theorie ist
zwar in ihrer Reichweite deutlich begrenzter (weil
nur für den erforschten Gegenstandsbereich oder so-
zialen Prozeû gültig) als die gängigen sozialwissen-
schaftlichen Makrotheorien oder die Theoreme mitt-
lerer Reichweite, dafür aber empirisch gesättigt ±
eine grounded theory.

Die Ergebnisse kurzgefaût

Ergebnis der vier vorgelegten Untersuchungen ist
nicht die Identifizierung der typischen ¹Sekten-
karriereª oder ¹Sektendispositionª, sondern viel-

108) Vgl. u.a. Balch, R.: When the Light goes out, Darkness
Comes: A Study of Defection from a Totalitaristic Cult, in:
Stark, R. (Hg.): Religious Movements: Genesis, Exodus and
Numbers, New York 1985, S. 263±283; Galanter, M.: Cults.
Faith, Healing and Coercion, Oxford 1989, Wright 1987,
a.a.O.

109) Vgl. Waûner, 1991 a.a.O. Eiben, J.: Zur gesellschaftlichen
Bedingtheit von alternativer Religiosität und Lebenshilfe;
Gross, W. (Hg.): Psychomarkt-Sekten-Destruktive Kulte,
Bonn 1996.

58

Drucksache 13/10950 Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar05.3d 5. 8. 1998 07:22 S. 58



mehr die Vielfalt oder Varianz von biographischen
Fallstrukturen, die sich dann typologisch zuordnen
lassen. Es können nicht einzelne Variablen der Sozia-
lisation oder bestimmte typische biographische Kon-
stellationen allein verantwortlich gemacht oder als
determinierend identifiziert werden für die Neigung
und Zuwendung zu bestimmten Milieus und Grup-
pen. Bei der Zuwendung zu bestimmten Milieus und
Gruppen ist vielmehr eine Menge Zufall im Spiel.

Eine biographische Relevanz der Zuwendung zu den
spezifischen Milieus und Gruppen allerdings konnte
aufgewiesen werden. Bei allen Fallanalysen konnten
in der Lebensgeschichte entstandene Problemlagen,
sogenannte ¹Lebensthemenª identifiziert werden:
ein Bündel von lebenspraktischen Fragen und Her-
ausforderungen, das die Individuen in verschiedenen
und teils aufeinanderfolgenden Kontexten zu bear-
beiten versuchen. In bezug auf die untersuchten
Gruppen und Milieus konnte bei den Probanden
ein Zusammenhang identifiziert werden zwischen
Lebensthema und dem spezifischen Kontext der
Gruppe, über den diese(s) bearbeitet werden kann.
Das Lebensthema erzeugt einen Druck zur Verände-
rung und wird von den Individuen in der Regel so
lange bearbeitet, bis sich eine für das Individuum be-
friedigende Lösung bzw. ¹Passungª einstellt.

Nach diesen Ergebnissen verlaufen die markantesten
Kontrastlinien also nicht zwischen Aussteigern und
Bleibern. Besonders für diejenigen Gruppen, die
kaum oder gar nicht zu Geschlossenheit nach auûen
und zu erkennbarer Organisiertheit ihrer Mitglieder
neigen, wie etwa besonders die esoterischen Milieus
und Psychogruppen, sagt diese Kontrastierung
wenig aus. Aus dem Gesamtbild ergibt sich daher
weder der typische Einstiegsprozeû, noch der
typische Ausstiegsprozeû. Für die Analyse der bio-
graphischen Interviews ist die Kategorisierung zwi-
schen Bleibern und Aussteigern zu einfach; differen-
ziertere Konzepte muûten in den Blick genommen
werden.

Eine bei weitem aussagekräftigere Kontrastierung
als die zwischen Aussteigern und Bleibern ist die
zwischen unterschiedlichen biographischen Folgen,
zwischen unterschiedlichen Wegen und unterschied-
lichen Ergebnissen der Bearbeitung. Es ist eine Frage
der ¹passendenª Bearbeitungsweisen und Bearbei-
tungsmöglichkeiten, ob ein Proband in einem Milieu
oder einer Gruppe länger verweilt, diese wechselt
oder wieder verläût. In welcher Weise individuelle
Problemlagen und Lebensthemen bearbeitet werden,
liegt also weniger an der Verfaûtheit der Milieus und
Gruppen als vielmehr am Passungsverhältnis zwi-
schen Individuen und den Gruppen. Auch über die
Frage, ob und wie die Zuwendung und die ¹Kar-
riereª problemverstärkend oder heilsam und pro-
blemlösend verläuft, entscheidet also das Ausmaû
der Passung zwischen dem Gruppenprofil und den
Problemdispositionen der Individuen. Offensichtlich
hängt es nicht zuletzt von den individuellen Ressour-
cen und den Handlungsspielräumen ab, die Subjekte
in die religiöse bzw. esoterische Karriere mitbringen,
was mit ihnen in diesen Milieus geschieht, und nicht
allein vom Milieu oder Gruppe. Über die jeweiligen
Gruppen hingegen können die Untersuchungen kei-

nesfalls ¹objektivª, sondern nur aus der Perspektive
der Probanden Auskunft geben. Aufgrund der Er-
gebnisse aus den biographischen Interviews ist
es insgesamt nicht einleuchtend, von ¹Sektenª zu
reden. Man kann auch nicht prinzipiell von einer
¹radikalenª oder ¹gefährlichenª Gruppe sprechen.

Die in den Fallanalysen erhobenen biographischen
Zusammenhänge und Lebensthemen lassen ange-
sichts der Unwägbarkeiten von Passungsverhältnis-
sen, Bearbeitungsmöglichkeiten und biographischen
Folgen bei einem Teil der Fälle einen Bedarf an
Nachsozialisation und Beratung erkennen. Zudem
wurde deutlich, daû eine Beratung nicht in erster
Linie unter dem Gesichtspunkt einer Ausstiegsbera-
tung erfolgen sollte. Wenn es den typischen Aus-
stiegsprozeû im Gegensatz zur weit verbreiteten An-
nahme nicht gibt, dann kann es auch keine typische
Beratung für den Ausstieg geben. Biographische
Muster, Persönlichkeitsentwicklung und -struktur so-
wie die individuellen Problemkonstellationen stehen
im Mittelpunkt.

Die in diesem Kapitel behandelte Problematik ist für
die Gesamtdiskussion von besonderer Bedeutung.
Aus diesem Grund hat die Enquete-Kommission die
o.g. Forschungsberichte in Auftrag gegeben. Um
dies entsprechend zu dokumentieren, sind die Er-
gebnisse im Anhang dieses Berichtes aufgenommen
worden.

3.7 Soziale und psychische Auswirkungen
der Mitgliedschaft in neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen

Wie bei allen sozialen Phänomenen werden neben
problematischen Aspekten im Falle neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-
pen auch unproblematische Gesichtspunkte disku-
tiert.

Zu den negativ gewerteten Aspekten ist zweifellos
das mit einigen neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen verbundene
Konfliktpotential zu zählen. Dagegen wird darauf
hingewiesen, daû für einige Menschen die Mitglied-
schaft in diesen Gruppen soziale Bezugsfelder bietet,
die sie sonst entbehren müûten.

Diese Aspekte sind in der internationalen wissen-
schaftlichen Literatur diskutiert. Die Enquete-Kom-
mission hat sich daher entschlossen, zu diesem Be-
reich keine eigene aufwendige empirische Studie,
sondern ein literaturauswertendes Gutachten zur
Frage der sozialen und psychischen Auswirkungen
der Mitgliedschaft in neuen religiösen Bewegungen
zu vergeben.

Im folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse
dieser Studie vorgestellt. 110)

110) Dipl.-Psych. Dr. Sebastian Murken, ¹Soziale und psychi-
sche Auswirkungen der Mitgliedschaft in neuen religiösen
Bewegungen unter besonderer Berücksichtigung der sozia-
len Integration und psychischen Gesundheitª, Studie im
Auftrag des Deutschen Bundestages, Enquete-Kommission
¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª, Januar 1998.
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Das Erkenntnisinteresse für diesen Bereich bezieht
sich auf die folgende Hauptfrage, inwieweit die Mit-
gliedschaft psychisch und sozial den Menschen in
neuen religiösen Bewegungen beeinflusse?

Die der Enquete-Kommission vorgelegte Studie sei
methodisch auf eine internationale Literaturauswer-
tung aus psychologischer Perspektive, vorwiegend
aus dem anglo-amerikanischen Raum, bezogen.
Grundlage der Auswertung seien die Einbeziehung
von Datenbankrecherchen und Bibliographien, ins-
besondere Review-Artikel, Meta-Analysen, quantita-
tive empirische Studien sowie wichtige qualitative
Arbeiten (allerdings keine Einzelfallanalysen und
Aussteigerberichte, da diese eine mangelnde reprä-
sentative Aussagekraft und Reichweite besäûen).
Der Gutachter weist in diesem Zusammenhang dar-
auf hin, daû die Übertragung der Ergebnisse seiner
Auswertung der internationalen Literatur auf die
deutsche Situation weiterer Forschung bedürfe. 111)

Zum Thema der Rekrutierung sei festzustellen, daû
dieses kein passives Geschehen sei. Der Rekrut sei
vielmehr aktiv am Prozeû der Konversion beteiligt.

Insgesamt könne die Mitgliedschaft religionspsycho-
logisch als Bekehrung verstanden werden. Nicht auf
alle Menschen träfe jedoch eine Empfänglichkeit für
Angebote neuer religiöser Bewegungen zu. Häufig
gehe der Mitgliedschaft eine Zeit der emotionalen
Labilisierung und Orientierungslosigkeit voraus.
Hinweise lieûen dabei auf einen vermehrten Anteil
prämorbider Persönlichkeiten bei den Mitgliedern
schlieûen. Diese schienen sich allerdings durch die
Mitgliedschaft oft psychisch und sozial zu stabilisie-
ren.

Besonders ansprechbar für eine Mitgliedschaft seien
Menschen in der Adoleszenz, weniger Menschen im
mittleren Alter, wobei dieses je nach Gruppe unter-
schiedlich sein könne. Eine übereinstimmende ¹Sek-
ten-Persönlichkeitª existiere danach nicht. Daher sei
die Vorstellung einer einheitlichen Konzeption neuer
religiöser Bewegungen zu verwerfen.

In bezug auf die in einigen Gruppen verwendeten
Meditationstechniken seien unheitlich Erkenntnisse
festzustellen. Mit diesen lieûen sich sowohl positive
wie negative Erfahrungen machen. Entscheidend da-
bei seien Merkmale der Person, der Technik und des
Settings. Darüber hinaus verwiesen einige Teile der
für das Gutachten verwendeten Literatur auf thera-
peutische Effekte durch die Mitgliedschaft. Dieser
Bereich sei allerdings noch weitgehend ungeklärt.

In aller Regel sei der freiwillige Ausstieg aus neuen
religiösen Bewegungen ohne Hilfe möglich. Die Los-
lösung werde aber als ausgeprägte Krise mit starker
Labilisierung wahrgenommen. Das sei jedoch weni-
ger ein Ausdruck einer ¹Destruktivitätª der vorheri-

gen Erfahrung der Mitgliedschaft. Vielmehr stelle
dies eine Begleiterscheinung dar, die mit jedem emo-
tional bedeutsamen Rollenwechsel verbunden sei.
Notwendig und hilfreich könne hierbei professionelle
Hilfe sein.

Entscheidend für eine spätere Bewertung der Mit-
gliedschaft durch das ehemalige Mitglied sei in die-
sem Zusammenhang die Art des Ausstiegs. Deutlich
negativer werde eine Mitgliedschaft des Ehemaligen
rückschauend bewertet, wenn ein gewaltsamer Aus-
stieg stattgefunden habe - im Gegensatz zu demjeni-
gen, der eine Gruppe aus eigenem Antrieb verlieûe.

Zum Komplex der ¹Psychischen Folgen der Mitglied-
schaftª könnten nicht alle Aspekte und Fragen ein-
deutig geklärt bzw. beantwortet werden. Es lieûen
sich trotzdem einige Feststellungen treffen. Eine ge-
nerelle Schädlichkeit lieûe sich bei der Mitglied-
schaft in neuen religiösen Bewegungen nicht bestäti-
gen. Das psychische Empfinden der Mitglieder sei
nach den vorliegenden empirischen Studien in einem
Normbereich, vergleichbar mit den Teilen der Bevöl-
kerung, die nicht Mitglieder seien.

In Zeiten kritischer Entwicklungsphasen (z.B. Ado-
leszenz) könne Religiosität ein relevanter Faktor sein.
Dabei könne sie als hilfreich oder hemmend erlebt
werden. Unterschiedlich zu bewerten seien die Zu-
gänge zu einer jeweiligen Gruppe oder Orientierung.
Dabei sei zu beachten, ob eine Mitgliedschaft durch
Geburt oder in der Zeit der Adoleszenz aus eigenem
Antrieb erfolge. Dieser Bereich und diese Dynamiken
seien bislang nur unzureichend erforscht.

Zusammenfassend lieûen sich folgende Ergebnis-
punkte des Gutachtens nennen:

± Weder die Annahme einer allgemeinen Destruk-
tivität noch einer generellen prämorbiden Persön-
lichkeit lieûe sich bestätigen.

± Krisenhafte Lebensphasen und eine emotionale
Labilisierung schienen jedoch häufig einer Mit-
gliedschaft vorauszugehen.

± Von einer übereinstimmenden ¹Sekten-Persön-
lichkeitª sei aufgrund der unterschiedlichen
psychischen Struktur der Mitglieder je nach ge-
wählter Gruppe nicht auszugehen.

± In aller Regel unterschieden sich die Persönlich-
keitsmerkmale von Mitgliedern nicht von ent-
sprechenden Gruppen in der allgemeinen Bevöl-
kerung.

± In den meisten Fällen sei ein Ausstieg aus einer
Gruppe ohne fremde Hilfe möglich. Diese Erfah-
rung müsse jedoch als labilisierend und trauma-
tisch angesehen werden.

± Dabei sei nicht zwangsläufig ein Rückschluû auf
die Gruppe zu ziehen, sondern u.a. auch auf
sozialpsychologische Prozesse des Rollenwechsels.111) a.a.O., S. 6.
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4. Beratungs- und Informationssituation

4.1 Staatliche Informationsarbeit

Die Federführung für die Bundesregierung zu Fra-
gen der neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen liegt beim Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ). Von hier erfolgt auch die Herausgabe von
Informationsschriften zu diesem Bereich für die
Öffentlichkeit.

Zur Unterrichtung der Bundesregierung wurde im
Bundesverwaltungsamt (BVA) 1993 das Fachreferat
¹Jugendsekten und Psychogruppenª eingerichtet. Es
erstellt Berichte, Analysen und Evaluationen für die
Bundesregierung im Hinblick auf notwendige ge-
setzliche Initiativen, zur Vorbereitung von Stellung-
nahmen und Berichten der Bundesregierung gegen-
über dem Bundestag und seinen Ausschüssen. Die
Information anderer staatlicher Stellen und der
Öffentlichkeit liegt bislang nicht im Aufgabenbereich
des Bundesverwaltungsamtes. Die Enquete-Kommis-
sion würde es aber begrüûen, wenn das Fachreferat
in die Lage versetzt würde, insbesondere auch ande-
re Dienststellen mit Informationen zu versorgen.

Informationsangebote für die Öffentlichkeit in bezug
auf neue religiöse und ideologische Gemeinschaften
und Psychogruppen werden zudem in allen Ländern
bereitgestellt. In den meisten Fällen handelt es sich
um fest eingerichtete Referate, die neben Öffentlich-
keitsarbeit auch für die interne Informationsvermitt-
lung zuständig sind. Das Bundesland Bremen hat
lediglich eine Anlaufstelle für Bürgerberatung hierzu
in einem Fachressort eingerichtet. Es besteht aller-
dings vielfach das Bedürfnis, daû die jeweiligen Lan-
desbeauftragten mit den erforderlichen Sachmitteln
ausgestattet werden.

Die interministeriellen Arbeitsgruppen des Bundes
und der Länder zum Bereich der neuen ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen (Bund-
Länder-Gesprächskreis) bzw. speziell zur Scientology-
Organisation dienen im wesentlichen dazu, Informa-
tionen ressortübergreifend auszutauschen. Darüber
hinaus wird möglicher Handlungsbedarf ermittelt
und einzelne Maûnahmen (z. B. die Herausgabe von
Aufklärungsbroschüren) ressortübergreifend abge-
stimmt. In einzelnen Ländern bestehen ebenfalls in-
terministerielle Arbeitsgruppen zu diesem Bereich
(Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen). Intermi-
nisterielle Arbeitsgruppen zur Scientology-Organisa-
tion bestehen in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt.

Die mit diesem Thema befaûten Fachreferate in den
einzelnen Landesministerien arbeiten auf diesem
Gebiet mit den kommunalen Spitzenverbänden, Poli-
zei u.a.m. zusammen. Ein zusätzliche Komponente
bei der Informationsbeschaffung stellen kirchliche

und private Beratungs- und Informationsstellen dar.
So haben alle Fachreferate bzw. Kontakt- und An-
laufstellen der Bundesländer zumindest informelle
Kontakte zu diesen Einrichtungen.

Rechtsgrundlage für die staatliche
Informationsarbeit

Das Grundgesetz verpflichtet den Staat in religiösen
und weltanschaulichen Fragen zur Neutralität. In die
Religions- und Weltanschauungsfreiheit kann aber
von staatlicher Seite nur unter Abwägung der jeweils
widerstreitenden Interessen zum Schutz verfassungs-
mäûiger Rechte Dritter oder zur Wahrung der verfas-
sungsmäûigen Ordnung eingegriffen werden.

Die Bundesregierung nimmt die Informationstätig-
keit zu neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen im Rahmen ihrer ver-
fassungsrechtlichen Pflichten wahr, und zwar ¹in
den Grenzen einer ordnungsgemäûen Wahrneh-
mung ihrer verfassungsrechtlich eingeräumten Kom-
petenzen gegenüber der Öffentlichkeit Stellung zu
beziehen sowie Empfehlungen und Warnungen aus-
zusprechenª (BVerfG, Beschluû vom 15. August 1989,
1 BvR 881/89 112). Ausgangspunkt für diese Feststel-
lung war die ± letztlich nicht zur Entscheidung ange-
nommene ± Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Mai 1989.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte in dieser
Entscheidung (BVerwG, Urteil vom 23. Mai 1989,
7 C 2.87, in: Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichts ± BVerwGE ±, Bd. 82, S. 76 ff.) eindeu-
tig festgestellt, daû die Bundesregierung aufgrund
der ihr zustehenden verfassungsrechtlichen Auf-
gabenstellung zur Information und Aufklärung der
Öffentlichkeit in dem Bereich neue religiöse und
ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen
informieren und Warnungen aussprechen darf.

Die gleiche Auffassung vertritt auch die Europäische
Kommission für Menschenrechte. Sie hatte über die
Beschwerde eines Antragstellers zu entscheiden, der
in einer Broschüre über neue religiöse und ideolo-
gische Gemeinschaften und Psychogruppen mit
seinen Aktivitäten erwähnt und vor dem gewarnt
werden sollte. Der Antragsteller sah hierin eine Ver-
letzung von Artikel 9 (Gedanken-, Gewissens-, Welt-
anschauungs- und Religionsfreiheit) der Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten. In ihrer Entscheidung gelangt die Kommis-
sion zu der Auffassung, daû ein Staat befugt sei,
¹in einer objektiven, aber kritischen Weise Informa-
tionen über religiöse Gemeinschaften und Sekten
mitzuteilenª. 113) Die Kommission sah in der beab-

112) S. Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1989, S. 3269.
113) Vgl. Council of Europe, European Commission of Human

Rights, First Chamber, Decision as to the Admissibility of
Application No. 29745/96.
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sichtigten Publikation keine ¹direkten Auswirkun-
gen auf die Religionsfreiheitª des Antragstellers und
damit keine Beeinträchtigung der durch Art. 9 ge-
schützten Religionsfreiheit. Die Kommission erklärte
daher den Antrag einstimmig für unzulässig im Sinne
von Art. 27 der Konvention, da er offensichtlich unbe-
gründet sei.

Das Recht zur Aufklärung und Warnung dürfte in
gleicher Weise den Ländern zustehen, da für deren
Hoheitsbereich entsprechende verfassungsmäûige
Rechte gelten (OVG Hamburg, NVwZ 1995, 498, 501).

Die genannten Gerichtsentscheidungen zeigen, daû
eine gesetzliche Grundlage für die staatliche Infor-
mations- und Aufklärungsarbeit nicht erforderlich ist.
Auf dieser rechtlichen Bewertung beruhen bislang
die Aktivitäten des Bundes und aller Länder. 114)

Klar hat sich das Bundesverwaltungsgericht zur
staatlichen Finanzierung privater Aufklärungsinitia-
tiven geäuûert. Die Entscheidung vom 27. März 1992
(sog. Osho-Urteil, BVerwG 7 C 21.90 in: BVerwGE,
Bd. 90, S. 112ff.) stellt fest, daû der Staat durch die
Finanzierung eines privaten Vereins, ¹der die Öffent-
lichkeit vor dem Wirken bestimmter Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften warnen soll, in die
Grundrechte der betroffenen Gemeinschaftenª 115)
eingreife. Eine Förderung sei daher nur auf der
Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung möglich.
Die Wahrnehmung einer grundrechtlichen Schutz-
pflicht für die Rechtsgüter von betroffenen Bürgern
entbinde den Staat in diesem Falle nicht von der Not-
wendigkeit einer gesetzlichen Eingriffsermächtigung.
Im übrigen sei das verfassungsrechtliche Neutralitäts-
gebot des Staates dann verletzt, wenn er einen Verein
fördere, der seinerseits auf religiöser oder weltan-
schaulicher Grundlage arbeite und damit in der religi-
ös-weltanschaulichen Auseinandersetzung nicht neu-
tral, sondern parteigebunden mitwirke.

4.2 Nichtstaatliche Beratungs- und
Informationsarbeit

4.2.1 Informations- und Beratungsbedarf bei
nichtstaatlichen Stellen 116)

Neben den Ergebnissen der o.g. Anhörung liegen
zahlreiche publizierte Fallberichte und einige Über-
sichtsartikel sowie die Tätigkeitsberichte mehrerer
Beratungsstellen vor. 117) Es handelt sich jedoch stets
um Falldarstellungen aufgrund eigener Praxis, nicht

um eine systematische Untersuchung des Problem-
felds. Von daher läût sich zwar die Qualität der Kon-
fliktlagen in der Beratung anhand von Fallberichten
einschätzen, kaum jedoch der quantitative Bera-
tungsbedarf. Die Berichte der Beratungsstellen erge-
ben allerdings, daû die Nachfrage bei Bekanntwer-
den eines seriösen Angebots oft gröûer ist als die vor-
handene Beratungskapazität. Daher sind z.Zt. zahl-
reiche private oder von Initiativen getragene Bera-
tungsstellen in der Gründungs- und Konsolidie-
rungsphase. Aus der Anhörung und den Tätigkeits-
berichten von Beratungsstellen läût sich weiter ent-
nehmen, daû mindestens die Hälfte der Anfragen
sich als Informationsabfrage und Aufklärungs-
wunsch darstellen. Häufig wird dazu bei den Bera-
tungsstellen Orientierungswissen abgefragt, das der
Vorbereitung persönlicher Entscheidungen dient.
Zum Beispiel wird eine Einschätzung von Gefahren
verlangt oder die ethische Beurteilung einer gewis-
sen Praxis erwartet. Auch kurze psychosoziale Bera-
tungen, die nur einen Gesprächskontakt erfordern,
sind häufig. In einem Teil der Fälle wird jedoch eine
intensivere Beratung (2 und mehr Kontakte) ge-
wünscht bzw. für erforderlich gehalten. In diesen Fäl-
len ist anzunehmen, daû der Beratungswunsch von
massiven, teilweise chronifizierten innerpsychischen
und sozialen Konflikten verursacht wird.

Welche Gruppen im deutschen Sprachraum am häu-
figsten Informations- und Beratungsbedarf in ihrem
Umfeld erzeugen, läût sich wiederum nur anhand
der Tätigkeitsberichte abschätzen. Eine über meh-
rere beratende Stellen verallgemeinernde Schätzung
zeigt, daû an erster Stelle des Bedarfs sogenannte
Psychokulte stehen, z.Zt. meist Scientology (bei eini-
gen Stellen die meistgenannte Einzelgruppe). An
zweiter Stelle stehen extreme christliche Gruppie-
rungen verschiedener Art wie die Gemeinde Christi,
radikale charismatische Gruppen sowie die soge-
nannten klassischen Sekten mit einem Schwerpunkt
bei Jehovas Zeugen. Diese bilden bei anderen Stel-
len die meistgenannte Einzelgruppe. Politgruppen
(VPM, LaRouche-Bewegung) sind regional sehr un-
terschiedlich präsent, während die Guru-Gruppen,
esoterische Sondergemeinschaften, Satanisten usw.
einen geringeren, aber beständigen Beratungsbedarf
verursachen. Diese Reihenfolge war im Laufe der
Jahre groûen Schwankungen unterworfen: Schmidt-
chen (1987) 118) stellte die gröûte Bedeutung für die
damals expandierende Bhagwan-Bewegung fest,
während diese Bewegung nach dem Tod des Gurus
statistisch kaum mehr auftaucht.

Die Konfliktträchtigkeit der einzelnen Gruppen läût
sich jedoch nicht nur anhand des dokumentierten
Beratungsbedarfs abschätzen. 119) Im Fallbestand ei-
ner Beratungsstelle spiegeln sich fast ausschlieûlich
private Probleme und Konflikte individueller Bio-
graphien wider. Politische und gesellschaftliche, z. B.

114) Einzig Schleswig-Holstein hat für seine Aufklärungsarbeit
eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Man war der Auf-
fassung, daû durch diese Tätigkeit auch die Speicherung
und Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden
sei, was durch eine spezielle Regelung im Landesdaten-
schutzgesetz gestattet werden müûte.

115) s. hierzu Kap. 5.5.4.3.
116) Siehe hierzu Sondervotum der Kommissions-Mitglieder

Dr. Jürgen Eiben, Prof. Dr. Werner Helsper, Dr. Angelika
Köster-Loûack, MdB, Prof. Dr. Hubert Seiwert, S. 155.

117) Zum Beispiel Klosinski, G.: Psychokulte ± Was Sekten für
Jugendliche so attraktiv macht. München 1996; Tätigkeits-
berichte liegen vor von Infosekta Zürich, Sekteninfo Essen,
Sekteninfo Bochum, Sinus Frankfurt/M., Arbeitsstelle Welt-
anschauungsfragen beim Ev. Gemeindedienst Stuttgart,
Referat Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche
im Rheinland (Düsseldorf), EZW Berlin, IDZ Köln.

118) Schmidtchen, G.: Sekten und Psychokultur. Freiburg/Ba-
sel/Wien 1987.

119) Die zahlenmäûige Anhängerschaft ist nur in wenigen Fäl-
len (Zeugen Jehovas) sicher bekannt. Vgl. Zwischenbericht
der Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psycho-
gruppenª, Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, BT-
Drucksache 13/8170, 1997.
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wirtschaftliche, Konfliktpotentiale werden kaum er-
faût. Sicher erscheint derzeit nur, daû die sogenann-
ten Psychogruppen im Vergleich zu allen anderen
Gemeinschaftstypen persönlichen Beratungsbedarf
in hohem Umfang hervorrufen, vermutlich wegen
ihrer direkten Interventionen in die private Lebens-
gestaltung und wegen ihrer besonderen Attraktivität
für psychosozial vorbelastete Personen. Zum Beispiel
liegt Scientology in den Tätigkeitsberichten oft vor
den Zeugen Jehovas, obwohl man bei den Zeugen
von einer ca. fünf- bis fünfzehnfachen Anhänger-
schaft auszugehen hat.

Weiterhin zeigen die Tätigkeitsberichte und ein von
der Enquete-Kommission in Auftrag gegebenes Gut-
achten 120) eine unscharfe Grenze des Bedarfs an In-
formation und Beratung in Richtung Esoterik/Okkul-
tismus/freie Spiritualität. D.h. auch für die Betroffe-
nen weltanschaulich befremdliche Orientierungen,
exotische Therapieangebote usw., die nicht von ge-
schlossenen Gemeinschaften angeboten werden,
führen zu Informations- und Beratungswünschen.
Schlieûlich zeigt die Analyse der Tätigkeitsberichte,
daû Informationswünsche und Hilfsverlangen im en-
geren Sinn flieûend ineinander übergehen, ja häufig
nicht zu trennen sind. Der Wunsch nach einer Erklä-
rung für das, was einem selbst geschehen ist bzw. was
Angehörigen geschieht, bildet für viele Betroffene den
ersten Schritt bei der Aufarbeitung der Erfahrungen.
Die erkenntnisleitenden Theorien und allgemein die
Wahrnehmungsraster der Berater und Beraterinnen
bilden deshalb neben der Sachkenntnis in bezug auf
die betreffenden Gemeinschaften und Bewegungen
einen wichtigen Bestandteil der Qualität des Helfens.

4.2.2 Bisherige Grundlagen
der Konfliktwahrnehmung

Voraussetzung für die Wahrnehmung der Konflikt-
strukturen und Konfliktverläufe sind (neben den im
Beratungswesen allgemein üblichen soziologischen,
psychologischen und psychotherapeutischen Kon-
zepten) einmal Theorien zu den Gründen des Ein-
tritts in radikale Gruppierungen (Konversionstheo-
rien). Zum anderen werden sozialpsychologische
bzw. soziologische Konzepte benutzt, die zu erfassen
suchen, wodurch eine Gruppe zur Eskalation der in-
neren und äuûeren Konfliktlagen beiträgt. Es hängt
auch von solchen Theorien ab, wie man von Berater-
seite die Lebenssituation, die innerpsychische Be-
findlichkeit usw. von Anhängerinnen und Anhän-
gern betrachtet, wie man psychische Probleme im
Zusammenhang mit der Dekonversion bei sogenann-
ten Aussteigern erklärt und behandelt sehen möchte,
wie man Konflikte im Umfeld (Familie, Beruf) einer
Gruppe wahrnimmt und zu beeinflussen sucht. 121)

Fortschritte wurden hier durch das an anderer Stelle
(Kapitel 3.6) ausführlich zu referierende Forschungs-
projekt der Kommission erzielt, dessen Ergebnisse an
dieser Stelle nur in bezug auf die Wahrnehmung des
Beratungsbedarfs zu nennen sind:

In vier Teilprojekten sollten Aussagen über die Be-
weggründe von sogenannten Aussteigern und Ver-
weilern in den betreffenden Gruppen gewonnen
werden. Die Motive der beiden Probandengruppen
sollten kontrastiert werden; es sollte dabei deutlich
werden, in welcher Weise das eigene Handeln der
Individuen, ihre Bedürfnisse nach Sinn und Gestal-
tung, mit Gruppenangeboten und -strukturen zusam-
menwirken. Die Methoden entstammten dem Feld
der qualitativen Sozialforschung, in einem Teilpro-
jekt wurde ergänzend ein standardisierter Persön-
lichkeitstest benutzt. Die vier Teilprojekte erbrachten
trotz der z.T. etwas abweichenden Methodik und
der unterschiedlichen Forschungsfelder übereinstim-
mende Ergebnisse: Es stellte sich heraus, daû die
Attraktivität neuer religiöser und weltanschaulicher
Bewegungen sowie die Gründe einer Konversion
und eines eventuellen Ausstiegs nicht verallgemei-
nerbar sind, sondern daû es mehrere verschiedene
und unerwartete Ablaufformen für den sozialen Pro-
zeû einer Konversion, einer Akkulturation und eines
eventuellen Ausstiegs gibt. Weiterhin stellte sich her-
aus, daû die biographischen Folgen einer Konversion
keineswegs entweder nur von der Befindlichkeit der
Konvertiten im Sinn eines ¹Suchermodellsª abhängt,
noch lediglich von den Gruppen im Sinn eines ¹Ma-
nipulationsmodellsª bestimmt werden. Vor dem Hin-
tergrund der herausgearbeiteten Komplexität und
Vielfalt der biographischen Problemkonstellation
und der Relevanz der Lebensthematik läût sich für
jene Fälle, in denen aufgrund krisenhafter und kon-
flikthafter Zuspitzungen ein deutlicher Beratungsbe-
darf entsteht, folgern, daû die Beratung keineswegs
auf die Gruppenzugehörigkeit oder den Ausstieg be-
grenzt werden darf. Die Problematik einer derartigen
Beratung wird dann schlaglichtartig deutlich, wenn
berücksichtigt wird, daû in einem Teil der interpre-
tierten Fälle die lebensgeschichtliche Problematik
mit dem Ausstieg aus der Gruppe nicht ¹erledigtª
war, sondern in anderen sozialen Zusammenhängen
relevant bleibt und weiter bearbeitet werden muûte.
Vielmehr handelt es sich bei dem Prozeû der Konver-
sion, Akkulturation und eventuellen Dekonversion
um eine komplexe Interaktion. Insgesamt wurde
deutlich, daû religiöse bzw. weltanschauliche Gel-
tungsansprüche, intellektuelle Plausibilitäten der
Gruppenlehre usw. für Ausstieg bzw. Verbleib nur
eine geringe Rolle spielten. Die ¹Passungª von So-
zialstruktur und Orientierungsangebot der Gruppe
mit der Persönlichkeit und Lebenssituation der Indi-
viduen entschied weitgehend über den Verlauf von
Konversion und ggf. Dekonversion. Im Rahmen einer
solchen Interaktion kann es offenbar zu Konflikten
kommen, die bei den Betroffenen zur Suche nach
Hilfe und Beratung führen. Dem ist auf Seiten der
Anbieter psychosozialer Hilfe Rechnung zu tragen.

Ergänzend zu erwähnen wäre eine unpublizierte For-
schungsarbeit über das Befinden von Aussteigern
aus der Neuapostolischen Kirche und den Zeugen

120) Beratungsbedarf und auslösende Konflikte im Fallbestand
einer sog. Sektenberatung anhand von Fallkategorien und
Verlaufsschemata, Gutachten für die Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages, erstellt durch den Informa-
tions- und Beratungsdienst des Referates für Sekten- und
Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen 1998.

121) Eine Zusammenfassung und kritische Würdigung bisheri-
ger Konversionstheorien mit Literaturhinweisen findet sich
bei Klosinski 1996 a.a.O. sowie Hemminger, H.: Psychische
Abhängigkeit in extremen Gemeinschaften. Materialdienst
der EZW 60, 1997, S. 257±266 und S. 290±297.
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Jehovas, die an der Universität Hamburg durchge-
führt wurde. 122) Die retrospektiven Einschätzungen
der Befragten bestätigen die entscheidende Rolle,
die das soziale Beheimatungsangebot der beiden
Gemeinschaften für die Konversion spielte, und die
Bedeutung, die soziale Frustrationen und Zwänge für
den Ausstieg haben. Dabei spielte die Diskrepanz
zwischen gelehrter Sozialethik und tatsächlichen
Verhältnissen eine entscheidende Rolle, ein Befund,
der für die beiden genannten Gemeinschaften plau-
sibel erscheint, aber wahrscheinlich nicht verallge-
meinert werden kann. Auûerdem deutete sich in den
Ergebnissen eine Differenzierung zwischen den Aus-
stiegsprozessen von Frauen und Männern an, ein bis-
her nirgends vorgezeichneter Befund, dem künftig
wissenschaftlich nachgegangen werden sollte.

4.2.3 Beratungsbedarf und auslösende Konflikte ±
Ergebnisse des Gutachtens des Informations-
und Beratungsdienstes des Referates für
Sekten- und Weltanschauungsfragen im
Bistum Aachen

Für die Enquete-Kommission war es wichtig, die In-
formations- und Beratungssituation in der Bundes-
republik Deutschland im Bereich neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-
pen zu klären. Dabei interessierte vor allem auch die
konkrete Beratungs- und Informationsarbeit in einer
nichtstaatlichen Stelle.

Hierzu wurde ein Gutachten ¹Beratungsbedarf und
auslösende Konflikte im Fallbestand einer sogenann-
ten Sektenberatung anhand von Fallkategorien und
Verlaufsschemataª an den Informations- und Bera-
tungsdienst des Referates für Sekten- und Weltan-
schauungsfragen im Bistum Aachen vergeben. Die
Beratungsstelle ist ein Orientierungs- und Hilfsange-
bot für alle Menschen in Krisen- und Konfliktsituatio-
nen und steht sowohl Einzelpersonen und Gruppen
innerhalb und auûerhalb der katholischen Kirche, als
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum Bei-
spiel pastoralem und pädagogischem Personal zur
Verfügung.

Angeboten werden:

± Information über weltanschauliche Fragen,

± Einzel-, Paar- und Gruppenberatung,

± kollegiale Betreuung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Jugendämtern, im psychosozialen
Dienst, in der Jugendgerichtshilfe,

± sowie eine Vernetzung der am Prozeû beteiligten
Begleiterinnen und Begleiter eines konkreten Fal-
les im Bereich neuerer religiöser und ideologischer
Gemeinschaften und Psychogruppen.

Das in Auftrag gegebene Gutachten versucht die Ur-
sachen aufzuzeigen und zu analysieren, die für den
individuellen Beratungsbedarf konstitutiv sind, ob
sich Typen auslösender Konflikte unterscheiden las-
sen, welche Kompetenzen von den Ratsuchenden
nachgefragt werden, ob und welche Kooperationen
mit anderen Stellen stattfinden und welche Schluû-

folgerungen man hieraus für die zukünftige Arbeit
ziehen kann.

Das Gutachten stellt den Beratungsbedarf und die
auslösenden Konflikte anhand von 50 dokumentier-
ten Beratungsfällen (Einzelberatungen) aus den Jah-
ren 1992 bis 1997 dar, die von den Beratern als
typisch für schwere Konfliktlagen angesehen wurden
und die hohen Zeit- und Arbeitsaufwand erforderten.
Die Beratung dauerte mindestens 1 Monat, meist
4 bis 7 Monate; es gab immer mehr als drei Kontakte.
Sie erfolgte nach den fachlichen Regeln, die auch an-
sonsten für die psychologische Beratung bei erheb-
lichen inneren und äuûeren Konflikten gelten. Mit
dem Gutachten verfolgte die Kommission das Ziel,
im Spektrum der unterschiedlichen Interaktionsver-
läufe, die im Milieu der neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften sowie der Psychogruppen
vorkommen, die besonders schweren und langdauern-
den, daher auch besonders behandlungsbedürftigen,
Problemlagen sichtbar zu machen. Kriseninterventio-
nen, kurze Beratungen sowie Informations- und
Orientierungsgespräche wurden daher in dem Gut-
achten nicht berücksichtigt, ebensowenig Familien-
und Partnerberatungen usw. Es muû jedoch bei der
Auswertung der Ergebnisse im Gedächtnis behalten
werden, daû solche Hilfs- und Beratungskontakte in
der Praxis (neben den schweren Fällen) einen breiten
Raum einnehmen. Das Gutachten weist einige Merk-
male der dort dokumentierten Fälle als allgemeingül-
tig bzw. sehr häufig aus:

± Auslösend für die Beratung waren meist persön-
liche Probleme und Beziehungsprobleme.

± Fast alle Ratsuchenden erhielten auûer bei der
Beratungsstelle weitere Hilfe, meist auf medizini-
scher und/oder psychotherapeutischer, aber auch
pädagogischer, juristischer und sozialarbeiteri-
scher Grundlage.

± Das Alter der Ratsuchenden sowie Beruf, Bil-
dungsstand und andere demoskopische Daten
waren weit gestreut

± Die Art der beteiligten Gruppe bzw. Bewegung
stand aufgrund der zu geringen Fallzahlen in kei-
nem erkennbaren Zusammenhang zum Konflikt-
verlauf.

± Die meisten Ratsuchenden waren in einem Aus-
maû belastet, daû es bei ihnen zu psychischen
bzw. somatischen Reaktionen mit Krankheitswert
kam. Nur ungefähr die Hälfte hatte jedoch nach
der Anamnese eine Vorgeschichte mit chronifizier-
ten emotionalen Störungen bzw. psychotischen
Symptomen oder Persönlichkeitsstörungen aufzu-
weisen.

Eine vorläufige Auswertung der 50 Falldokumenta-
tionen durch die Kommission bestätigte die plausible
Annahme, daû ein derartiger Beratungsbedarf dann
entsteht, wenn die betreffenden Gemeinschaften
entweder in Lehre und Praxis ein besonders hohes
Konfliktpotential aufweisen oder mit ihren Lehren
und Praktiken auf besonders vulnerable Personen
und Umstände treffen. Es ergaben sich folgende (der-
zeit nur vorläufig beschreibbare) typische Konflikte
im Fallbestand:122) Schwab/Möller/Schirm 1997.
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Belastung des familiären und sozialen Umfelds
durch eine Konversion (indirekte Betroffenheit)

Die für das Umfeld überraschende Konversion eines
Erwachsenen bzw. Jugendlichen und dadurch aus-
gelöste Umorientierung führt zu einer Belastung von
Mitgliedern der Kernfamilie sowie von Ehe- oder
Lebenspartnern. Die Konversion läût sich verstehen
als ein für die Ratsuchenden subjektiv und/oder ob-
jektiv bedrohlicher Versuch der (nicht zur Beratung
erscheinenden) direkt Betroffenen, innerpsychische
und/oder soziale Konfliktlagen sowie Entwicklungs-
probleme aufzuarbeiten. Ein schwerer Konflikt kann
entstehen, weil die Bearbeitungsversuche an sich
untauglich sind und die Gruppeneinflüsse das ur-
sprüngliche Problem verschlimmern, z. B. bisherige
menschliche Bezüge abwerten, Ausagieren innerer
Konflikte fördern, Realitätsverlust verursachen usw.
Der Beratungsbedarf kann auch daher rühren, daû
sich die Ratsuchenden einer an und für sich sinnvol-
len Bearbeitung verweigern oder daû beide Seiten
die Gruppe für ihren Beziehungskonflikt instrumen-
talisieren. Der Konflikt wirkt sich mit Hilfe der Bera-
tung bei einem Teil der Fälle als eine Chance zur
Neuordnung, Wiederherstellung oder Befriedung der
familiären oder partnerschaftlichen Beziehungen
aus. In diesen Fällen ist sie mit einer Dekonversion
auf Seiten der direkt Betroffenen verbunden. In an-
deren Fällen führt der Konflikt für die Ratsuchenden
zur Trennung bzw. zum Verlust der belastenden
Beziehung, zur Dekonversion der direkt Betroffenen
kommt es dabei nicht.

Belastung der persönlichen Beziehungen
durch eine Konversion

Eine für das Umfeld und in der eigenen Biographie
überraschende Konversion und die dadurch ausge-
löste Umorientierungen führen wie beim ersten Typus
zu einer Belastung der bisherigen Beziehungen mit
der Kernfamilie, mit Ehe- oder Lebenspartnern sowie
eventuell im Beruf. Es ergeben sich Rollenkonflikte
und Identitätsprobleme. Dadurch werden bald Zwei-
fel an der eigenen Entscheidung sowie an Lehre und
Praxis der Gruppe geweckt. Die Konversion läût sich
wiederum verstehen als ein für die soziale Umge-
bung und für die eigene Entwicklung nicht verträg-
liches Bemühen der Ratsuchenden, innerpsychische
und/oder soziale Konfliktlagen, Folgen körperlicher
Erkrankungen sowie Entwicklungsprobleme aufzu-
arbeiten. Zur Beratung kommt es, weil der Bearbei-
tungsversuch an sich untauglich ist und die Grup-
peneinflüsse die Schwierigkeiten, insbesondere die
Beziehungsprobleme, verschlimmern, weil die emo-
tionalen und sozialen ¹Kostenª durch den Wider-
stand von Bezugspersonen zu hoch werden oder weil
beide Seiten die Gruppe für ihren Beziehungskon-
flikt instrumentalisieren. Im Lauf der Beratung
kommt es zur Dekonversion.

Unerträgliche Beeinträchtigungen
der individuellen Lebensfähigkeit und
Lebensqualität in einer Gemeinschaft

Die Ratsuchenden erleben unerträgliche Beeinträch-
tigungen ihrer Lebensqualität und ihrer Fähigkeit
zum Umgang mit Alltagsproblemen, trotz oder we-

gen ihrer Einbindung in eine Gruppe und der Inan-
spruchnahme von Lebenshilfe in dieser Gruppe. Ur-
sachen sind u.a. die Überlastung durch die zeitliche,
finanzielle oder emotionale Beanspruchung in der
Gruppe, psychische Erkrankungen, daneben schwere
finanzielle und berufliche Krisen. Oft besteht ein
Kausalzusammenhang zwischen dem untauglichen
Gruppenangebot zur Problembewältigung, dem be-
lastenden Gruppenmilieu und der Verschlimmerung
von Störungen. Manchmal wird eine Gruppe auch
im Rahmen einer individuellen Psychodynamik für
eigene Bedürfnisse instrumentalisiert. Oft, jedoch
nicht immer, kommt es zur Dekonversion. Die Kon-
fliktlagen können sich in der Beratung als unbeein-
fluûbar erweisen. In einigen Fällen fürchten die
Ratsuchenden Aggressionen und Repressalien von
Seiten ihrer Gemeinschaft, die manchmal gezielt
Angst vor den Folgen eines Ausstiegs erzeugt, oder
sie haben solche konkret erlebt. Einen Extremfall
stellt der rituelle sexuelle Miûbrauch im Kultzusam-
menhang dar. In Einzelfällen reagieren die Rat-
suchenden selbst aggressiv, im Extrem sogar krimi-
nell auf die Maûnahmen der Gruppe.

Distanzierung von einer Gruppe und Ausstieg
aufgrund von Entwicklungsprozessen

Die Ratsuchenden befinden sich in einem Prozeû der
Distanzierung vom Milieu einer Gemeinschaft bzw.
von einer Führungsgestalt, wobei der Ausstieg teil-
weise bereits vollzogen ist und teilweise noch an-
steht. Sie beenden eine Entwicklungsphase, in der
sie in der Gemeinschaft Bedürfnisse befriedigen
konnten, die nunmehr erledigt oder überholt sind.
Manchmal distanzieren sie sich von der Gemein-
schaft, in die sie hineingeboren und sozialisiert wur-
den. Wenn die Beteiligten die damit von ihnen gefor-
derten Anpassungsleistungen nicht erbringen kön-
nen oder wollen, kommt es zum Beratungsbedarf.
Hin und wieder wird die Distanzierung nicht von der
Persönlichkeitsentwicklung der Ratsuchenden, son-
dern von Entwicklungen seiner Gemeinschaft ausge-
löst (z. B. Radikalisierung, Kursänderungen).

Im Zusammenhang mit den ersten beiden Konflikt-
formen (Beziehungskonflikte durch Konversion) wa-
ren nicht selten Nachsorgemaûnahmen bzw. weiter-
führende Hilfsmaûnahmen wie Eheberatung, Psy-
chotherapie, klinische Behandlung usw. notwendig.
Dies galt verstärkt für die dritte Konfliktform (uner-
trägliche Belastungen in der Gemeinschaft). Im Zu-
sammenhang mit der vierten Konfliktform erwies
sich therapeutische Nachsorge dagegen nur in Ein-
zelfällen als erforderlich. Auch wenn keine intensive
Nachsorge benötigt wurde, erwies sich jedoch die
Beteiligung an Selbsthilfemaûnahmen für die Rat-
suchenden meist als sinnvoll.

Weiterhin wird in dem Gutachten festgestellt, daû es
(vermutlich angesichts der Schwere der Fälle) mit
einer Ausnahme nicht möglich war, die betreffenden
Gruppen im Sinn einer Mediation in den Beratungs-
prozeû mit einzubeziehen. In vielen weniger schwe-
ren Konflikten, vor allem im Bereich öffentlicher In-
formation und Aufklärung, erscheint jedoch eine
Mediation möglich und öfters gewünscht zu sein.
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4.2.4 Rahmenbedingungen von Beratungsarbeit

a) Gutachten ¹Zur Qualifizierung von Beratungs-
arbeit im Spannungsfeld sogenannter Sekten und
Psychogruppen: Kriterien und Strategienª 123)

Um zu klären, welches Qualifikationsprofil dem
praktischen Beratungsbedarf am ehesten entspricht,
welche Anforderungen im einzelnen an die Bera-
tungsarbeit zu stellen sind und inwiefern eine Quali-
fikation von Beratungsstellen nötig und möglich ist,
hat die Kommission das o.g. Gutachten in Auftrag
gegeben.

Das Gutachten untersucht die Fragestellung anhand
der Konzepte und Strukturen in der aktuellen Sek-
tenberatung, unter Zuhilfenahme empirischer Daten
aus der Statistik des Informations- und Dokumenta-
tionszentrums Sekten/Psychokulte (IDZ) sowie der
Analyse einzelner Fallbeispiele und kommt zu fol-
genden Ergebnissen:

Es sei festzustellen, daû empirische Arbeiten zum
Thema ¹Sektenberatungª fehlten. Es gebe hingegen
eine Reihe von Ratgebern für Betroffene und Ver-
öffentlichungen zu diesem Thema.

Die aktuelle Sektenberatung stütze sich auf drei
Pfeiler: Eltern- und Betroffeneninitiativen, kirchliche
Sektenbeauftragte und Experten aus den Bereichen
Wissenschaft, soziales Beratungswesen, Justiz sowie
engagierten Privatleuten. Der Begriff sei allerdings
nicht durch klare Konturen gekennzeichnet, da er
mit stark divergierenden Bewertungen verbunden
sei, je nach Standpunkt des Betrachters. Zudem gebe
es unterschiedliche Auffassungen, worum es bei der
Sektenberatung gehe oder gehen solle.

Die Bandbreite reiche einerseits von einer sehr engen
Auslegung, die Sektenberatung als reine Ausstiegs-
beratung betrachte bis hin zu einem gemäûigteren
Ansatz, der zwar in der Wahl seiner Methoden mode-
rater sei, aber implizit auch das Ausstiegsziel ver-
folge. ¹Sekteª werde in diesem Zusammenhang weit-
gehend als negativ und schädlich für die individuelle
Entwicklung oder die familiäre Konstellation der Be-
troffenen betrachtet. Es handele sich von der Ausrich-
tung her um eine reine ¹Anti-Sektenberatungª.

Andererseits gebe es eine Reihe von Beratern, die
einen ergebnisoffenen Beratungsansatz praktizierten.
Das heiûe, sie appellierten an die Eigenverantwortung
der Betroffenen, bauten auf vorhandene Ressourcen
und definierten mit dem Ratsuchenden ein gemein-
sam realisierbares Beratungsziel. Am Ende des Pro-
zesses könne eine Neubewertung der Sektenmitglied-
schaft bzw. die Akzeptanz der Situation stehen.

Neben einer regen Vortragstätigkeit und Informa-
tionsveranstaltungen an Schulen, Volkshochschulen
und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung sei Medienberatung zwischenzeitlich ebenfalls
ein Aufgabengebiet vieler Sektenberatungsstellen
geworden.

Nach Ansicht des Gutachtens sei die aktuelle Situa-
tion in der Sektenberatung ein notwendiges, aber
nicht hinreichendes Hilfsangebot für Menschen, die
durch den Einfluû ¹sogenannter Sekten und Psycho-
gruppenª in eine schwierige Lebenssituation gekom-
men seien. Sektenberatung trage in vielen Fällen zur
Konfliktregelung bei, könne aber auch ± insbeson-
dere im Verbund mit der veröffentlichten Meinung ±
zur Quelle von Konflikten werden. Der Begriff ¹Sek-
tenberatungª, wie er in der aktuellen Diskussion be-
nutzt werde, beziehe sich auf sehr heterogene Auf-
gabenbereiche, so daû eine Verständigung über
Ziele und die Abgrenzung einzelner Aufgabenbe-
reiche sehr schwierig sei. Diese Situation führe
immer wieder zu Miûverständnissen, aus denen neue
Probleme entstünden.

Es sei daher notwendig, über das Aufgabenspek-
trum, die Zielsetzung und die Grenzen von Sekten-
beratung eine Verständigung herbeizuführen und
dies durch eine verbindliche Definition festzulegen.
Erst im folgenden Schritt könnten dann Qualifikati-
onskriterien und -profile für Berater sowie Qualifika-
tionsstrategien entwickelt werden.

Bei der Abgrenzung der Aufgabenbereiche lieûen
sich drei Schwerpunkte für den Beratungsbereich
identifizieren:

± Information und Aufklärung,

± psychologische Beratung/Therapie und

± Mediation.

Diese drei Bereiche seien nicht unabhängig vonein-
ander zu sehen, sondern seien miteinander ver-
schränkt. Die Interdependenz verdeutliche folgendes
Dreieck:

Information und Aufklärung sei die Basis der Be-
ratung. Sie setze Fachkompetenz, eine gründliche
und verantwortungsvolle Dokumentation und einen
intensiven Informationsaustausch zwischen den ver-
schiedenen am Beratungsprozeû beteiligten Stellen

± Selbsthilfegruppen

± Psychosoziale Beratungsstellen

± Wissenschaft

123) Roderigo, B.: Zur Qualifizierung von Beratungsarbeit im
Spannungsfeld sogenannter Sekten und Psychogruppen:
Kriterien und Strategien, Gutachten, erstellt im Auftrag der
Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psycho-
gruppenª, 1998.
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voraus. Konsens herrsche darüber, daû implizit unter
dem Begriff ¹Sektenberatungª auch die psychologi-
sche Beratung von direkt oder indirekt Betroffenen
verstanden werde sowie die Notwendigkeit des Vor-
handenseins eines solchen Angebotes. Ein dritter
Aufgabenbereich ergebe sich dadurch, daû ein gro-
ûer Teil der heute anfallenden Konflikte um ¹soge-
nannte Sekten und Psychogruppenª durch die be-
stehenden Formen der Beratung nicht gelöst werden
könne. Für dieses Problemfeld böten sich Media-
tionstechniken an, d.h. mit dem Beistand eines neu-
tralen und unparteiischen Vermittlers gegensätzliche
Positionen auszutauschen, Konfliktpunkte offen zu
legen, um im gemeinsamen Gespräch Alternativen
und Optionen zu erarbeiten und zu einem einver-
nehmlichen und eigenverantwortlichen Ergebnis zu
kommen. Mediation werde bereits in vielen anderen
gesellschaftlichen Problemfeldern (Scheidung, Nach-
barschaftskonflikte, Umweltkonflikte usw.) erfolg-
reich angewendet.

b) Zu den Qualitätsmerkmalen nichtstaatlicher
Aufklärungs- und Beratungsarbeit

Die Grundlage der Informations-, Aufklärungs- und
Beratungsarbeit bildet immer eigene Sachkenntnis
sowie eine umfangreiche und aktuelle Dokumenta-
tion über die betreffenden Gruppen. Da einzelne
Stellen dies selten für sich leisten können, und da die
nötige Objektivität nur durch Vergleiche von Infor-
mationen aus verschiedenen Quellen zu erreichen
ist, sollte die Stelle an ein (formelles und informelles)
Netzwerk von Institutionen angeschlossen sein und
den dortigen Datenfluû nutzen. Derzeit ist es hinder-
lich für die Arbeit, daû zentrale und schnell zugäng-
liche wissenschaftliche Archive und Dokumenten-
sammlungen nicht bestehen bzw. für viele Hilfsein-
richtungen nicht zugänglich sind. Persönliche Erfah-
rungen und eventuelle Kontakte zu den Gruppen
müssen allerdings für eine effektive Informations-
und Beratungsarbeit ebenfalls vorhanden sein. Die
Menschen, die Informationen und Rat suchen, erwar-
ten von den Helfern, daû diese genug wissen, um
sich in ihre Situation hineinversetzen und an ihrer
Perspektive teilnehmen zu können. Auf dieser allge-
meinen Grundlage lassen sich jedoch eine Reihe von
speziellen Aufgaben beschreiben, die von den Infor-
mations-, Hilfs- und Beratungsstellen erfüllt werden
sollen:

I Öffentliche und private Information und Aufklä-
rung.

I Öffentliche und private Mediation.

I Kurzberatung ± Anstöûe zur Selbsthilfe.

I Vermittlung von medizinischen, sozialen, juristi-
schen, pädagogischen Hilfen usw.

I Kriseninterventionen.

I Praktische, ethische und weltanschauliche Orien-
tierung.

I Psychologische Beratung.

I Therapeutische Interventionen.

Es ist offenkundig, daû nicht sämtliche Ziele von
einer Stelle oder gar von einer Person gleichermaûen

verfolgt werden können. Ein Grund liegt darin, daû
dafür eine unrealistische Anhäufung von Kommuni-
kationsstrukturen und Fachkompetenzen erforder-
lich wäre. Auûerdem schlieûen sich die Anforderun-
gen für die effektive Erfüllung der Aufgaben teil-
weise gegenseitig aus. Kriseninterventionen erfor-
dern andere Strukturen und andere Fertigkeiten als
eine herkömmliche psychologische Beratung. Öffent-
liche Aufklärung kann ebenfalls mit therapeutischen
Zielen in Konflikt geraten. Effektive Hilfe zur Selbst-
hilfe kann durch zu weitgehende Professionalisie-
rung sogar behindert werden usw. Weiterhin erfor-
dert die Abfrage von Orientierungswissen beim
Ratsuchenden Vertrauen in die Urteilsfähigkeit der
Berater und Beraterinnen, d.h. in der Regel eine
Nähe zu deren eigenen weltanschaulichen Positio-
nen. Aus diesen Gründen erweist sich ein Netzwerk
von Organisationen und Hilfseinrichtungen auf
unterschiedlicher institutioneller und fachlicher Basis
als erforderlich, von dem aus wiederum auf bereits
bestehende Einrichtungen (psychotherapeutische
Angebote, Rehabilitationsangebote, psychologische
Beratungsstellen, Jugendämter, Sozialämter, Rechts-
beratung, Schuldnerberatung usw.) zugegriffen wer-
den kann. Es geht dabei nicht um die völlige Anglei-
chung der Kompetenzen, Positionen und Ziele, son-
dern um eine Kooperation im Dienst der hilfesuchen-
den Menschen. Zu diesem Zweck sollten vermehrt
sachdienliche Kontakte aufgebaut und gepflegt wer-
den.

Zu den Aufgaben im einzelnen:

Die Fähigkeit und Kompetenz zur Mediation zwi-
schen den Gruppen und den Betroffenen bzw. über
Medienkontakte zwischen den Gruppen und der
Öffentlichkeit sollten bei professionell arbeitenden
Stellen vorhanden sein, können aber von Selbsthilfe-
gruppen nicht verlangt werden (s.u.). Insgesamt
liegen mit Mediationsaufgaben allerdings kaum
praktische Erfahrungen vor, diesem Gebiet sollte
künftig gröûere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Da selbst bei kurzen Kontakten mit individuellen
Ratsuchenden häufig über die Weitergabe von Fak-
ten hinaus auch praktische und persönliche Rat-
schläge aller Art erwartet werden, muû von den Stel-
len psychosoziale Hilfe und psychologische Beratung
entweder selbst geleistet oder vermittelt werden kön-
nen. Wenn psychotherapeutische Maûnahmen nötig
werden, muû auch dieser Bedarf erkannt und ent-
sprechende Hilfe angeboten werden. Einige Bera-
tungsstellen werden von weltanschaulich eindeutig
zu verortenden Institutionen getragen, vor allem den
groûen Kirchen. Andere gewinnen ein öffentliches
weltanschauliches Profil durch ihre Medienpräsenz
(Betroffeneninitiativen u.a.). Von solchen Stellen
wird häufig neben konkreten Hilfen und psychologi-
scher Beratung auch Orientierungswissen, Hilfe zu
eigenen Entscheidungen, weltanschauliche Orientie-
rung (im Fall kirchlicher Stellen Seelsorge) erwartet.
Der häufigste Fall dieser Art scheint zu sein, daû sich
Mitglieder bzw. ihre Angehörigen aus radikalen
christlichen Gruppen an Beratungsstellen der groûen
Kirchen wenden. Die Vermittlung von Orientierungs-
wissen widerspricht der Objektivität der Informatio-
nen und der Qualität der Beratung nicht, sofern die
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Trägerschaft und die weltanschauliche Positionie-
rung der beratenden Stelle für die Ratsuchenden klar
erkennbar ist, sofern sie bewuût gewählt wird, und
sofern auch die Position der Beratenden ggf. Thema
im Beratungsprozeû werden kann.

Eine psychologische Beratung im engeren Sinn läût
sich von der weltanschaulichen Orientierung und der
psychosozialen Hilfe auf der einen und der Psycho-
therapie auf der anderen Seite zwar nicht eindeutig
abgrenzen, sollte aber ihren eigenständigen Charak-
ter behalten und nur dann von der Stelle selbst ange-
boten werden, wenn zusätzlich zur Sachkenntnis die
dafür nötige beraterische Kompetenz vorliegt. Diese
besteht (neben dem unbedingt erforderlichen Sach-
wissen über die betreffende Gruppe oder Bewegung)
im Fall einer professionellen Beratung im wesent-
lichen aus denjenigen Fähigkeiten und fachlichen
Qualifikationen, die auch sonst für eine psycholo-
gische Beratung erforderlich sind. Bei den Konflik-
ten, an denen neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen beteiligt sind,
handelt es sich nach herrschender Auffassung nicht
um ein derart spezielles Feld, daû dafür eine beson-
dere psychologische oder therapeutische Ausbildung
erforderlich wäre. Allerdings sollten die gängigen
Konversionstheorien (s. Kapitel 3.6) sowie die ein-
schlägigen religionspsychologischen und religions-
soziologischen Erkenntnisse, die nicht zur üblichen
Ausbildung psychologischer Berater gehören, durch
Fortbildungsmaûnahmen mit herangezogen werden.

4.2.5 Laienhilfe

Beratende Kompetenz kann unter bestimmten Bedin-
gungen auch Laienkompetenz sein. Wegen der gro-
ûen Bedeutung von Betroffeneninitiativen und
Selbsthilfegruppen in diesem Arbeitsfeld soll auf den
Punkt näher eingegangen werden: Selbsthilfegrup-
pen wurden im Gefolge der 68er-Bewegung allge-
mein zu einem bedeutenden Faktor in den Arbeits-
feldern Soziales und Gesundheit. Die ältesten heute
noch aktiven Betroffeneninitiativen entstanden zu
dieser Zeit. Der Begriff ¹Laieª bezeichnet im Kontext
einer Selbsthilfegruppe zuerst einmal den Sachver-
halt, daû es sich nicht um professionelle Helfer mit
fachlicher Ausbildung und Titel handelt, sowie um
ehrenamtliche Hilfe im Unterschied zur Berufsaus-
übung. Innerhalb des Spektrums von Laienhelfern
gibt es erhebliche Unterschiede je nachdem, welchen
Kenntnis- und Kompetenzstand sich die einzelnen er-
worben haben. Von der problembezogenen Kompe-
tenz her lassen sich Übergänge nach allen Richtun-
gen finden, von der ¹reinenª Selbsthilfe in einer
Gruppe von Menschen ohne Fachbildung bis hin zu
einem ehrenamtlichen Helfer, dessen anwendungs-
bezogenes Fachwissen das eines professionellen Be-
raters weit übersteigen mag. Die Begriffe ¹Laienª
und ¹Fachleuteª lassen sich deshalb nur bedingt
durch eine verschiedene Kompetenz für Information
und Hilfe definieren. Es gibt allerdings andere Unter-
schiede: Laienhelfer sind typischerweise nicht an
einer allgemeinen Kompetenz orientiert, wie sie ein
Ausbildungs-Curriculum repräsentiert, sondern an
spezifischer Problemlösungskompetenz in Richtung
ihres Engagements. Sie stehen daher weniger für

eine Branche des Helfens als für ein konkretes Ziel
des Helfens. Weiterhin nehmen Laienhelfer andere
Rollen ein als professionelle Helfer und bauen andere
Kommunikationsstrukturen auf. Zum Beispiel über-
lassen Laienhelfer den Hilfesuchenden tendenziell
mehr Mitverantwortung für das Geschehen als pro-
fessionelle Helfer. Dies wird dadurch gefördert, daû
Laienhelfer den Hilfesuchenden ähnlicher sind, als
es Professionelle sein können. Häufig gilt für Laien
das Prinzip, daû sie als Betroffene anderen Betroffe-
nen mit ihren Erfahrungen und Erkenntnissen hel-
fen. Auch wo dies nicht der Fall ist, entsprechen die
Problemwahrnehmungen der Laienhelfer, was Kom-
plexität und angenommene Kausalzusammenhänge
angeht, eher denen der Hilfesuchenden. Insofern
kann von Laienhelfern zwar Objektivität, aber nicht
Neutralität und Abstinenz verlangt werden. Im Ge-
genteil kann eine Vermischung persönlicher Kon-
takte mit den Hilfeleistungen unter Umständen gün-
stig sein.

Eine Zusammenfassung der in der Literatur benutz-
ten ¹Laienmerkmaleª sieht folgendermaûen aus:

I ehren- und nebenamtliche Tätigkeit,

I speziell problemorientierte (anstatt generell fach-
orientierte) Kompetenz,

I Ausrichtung auf einen begrenzten Kreis von Hilfe-
suchenden,

I Ausrichtung auf ein begrenztes Ziel des Helfens,

I weniger Verantwortung für den Einwirkungspro-
zeû wird übernommen bzw. den Hilfesuchenden
abgenommen,

I Tendenz zur symmetrischen Rollenverteilung in
der Helferbeziehung,

I alltagsnahe Begrifflichkeit, alltagsnahe Kommuni-
kationsformen,

I Nähe zu den hilfesuchenden Personen bzw. zu
ihrer Situation (keine prinzipielle Abstinenz),

I Nähe zu den Wahrnehmungs- und Erklärungsmu-
stern der Hilfesuchenden.

Ein solcher Laienstatus hat offenkundig sowohl Vor-,
als auch Nachteile bei der Lösung der oben aufge-
listeten Aufgaben. Selbsthilfegruppen, Beratungs-
stellen bei Betroffeneninitiativen usw. sind vor allem
dazu imstande, schnell eine Vertrauensbasis zu Hilfe-
suchenden zu schaffen, auf dieser Basis zu informie-
ren und aufzuklären, Orientierungshilfen anzubie-
ten, kurze und praktisch orientierte Beratungen
durchzuführen, Hilfen anderer Stellen schnell und
unbürokratisch zu vermitteln, Kriseninterventionen
anzuregen oder u.U. durchzuführen und längerfristig
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Insbesondere die stüt-
zende Einbindung Betroffener in länger andauernde
Beziehungen zu anderen Menschen mit ähnlichen
Erfahrungen kann auûer von Selbsthilfegruppen
kaum geleistet werden. Eine ausführliche Beratung
mit starken therapeutischen Elementen oder gar eine
psychotherapeutische Intervention (siehe die unter
4.2.3 analysierten Fälle) überfordern dagegen die
meisten Selbsthilfeeinrichtungen bzw. machen eine
Kooperation mit fachlichen Stellen erforderlich.
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4.2.6 Schluûfolgerungen

Die Informations- und Beratungsangebote im Bereich
der neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen stehen in einem Zwi-
schenbereich von sozialer Problematik und weltan-
schaulicher Auseinandersetzung. Vielleicht ist auch
deshalb bislang die professionelle und wissenschaft-
liche Rahmung des Themas unzureichend. Die bei-
den Gutachten haben dies deutlich gemacht. Sie
haben aber auch angezeigt, daû die Beratungsarbeit
durchaus in einem weiteren Kontext gesehen wird.
Die Ergebnisse des Gutachtens ¹Beratungsbedarf
und auslösende Konflikteª unterstreichen, daû hier
die Professionalisierung der Arbeit sozusagen ¹von
untenª aus der Selbsthilfe heraus in Angriff genom-
men worden ist.

Allerdings kann es kein Ziel sein, die Informations-
und Beratungsarbeit völlig zu professionalisieren.
Dann würde Selbsthilfe ihre Stärken verlieren. 124)
Auch sollte Informations- und Beratungsarbeit nicht
völlig Betroffenen überlassen werden. Vielmehr sind
professioneller Bereich und Selbsthilfe innerhalb
einer umfassenden Konzeption und in bezug auf ihre
jeweiligen Stärken förderungswürdig. In der Praxis
muû allerdings ein deutlich markierter Übergang
zwischen den verschiedenen Rollen des Laienhelfers
und des Professionellen verlangt werden. Auch die
Ziele und Grenzen des jeweiligen Beratungshan-
delns müssen abgestimmt sein. Der Grund liegt in
der Beziehungsklarheit, die Helfer und Hilfesuchen-
de sowie das Umfeld gleichermaûen benötigen, um
gemeinsam Problemlösungen erarbeiten zu können.

Wie die jeweils nötige Kombination von Kompeten-
zen und Aufgabenverteilungen zwischen professio-
nellen Helfern und Laienhelfern im Einzelfall erreicht
werden kann, muû noch erarbeitet werden. Die oben
genannte Studie ¹Selbsthilfeförderung durch Selbst-
hilfekontaktstellenª führt z.B. die ¹Sektenberatungª
überhaupt nicht auf. Es bestehen aber sowohl in der
Psychologie wie in der Soziologie Ansätze der Über-
tragung auf das Problemfeld. 125) Die Enquete-Kom-
mission ist der Auffassung, daû das Informations-
und Beratungsangebot nur durch eine Zusammen-
arbeit von Juristen, Medizinern, Psychotherapeuten,
Seelsorgern, Religionswissenschaftlern, Schuldner-
beratern und anderen betroffenen Fachgebieten ge-
währleistet werden kann.

Eine professionelle und wissenschaftliche Rahmung
der Informations- und Beratungsarbeit kann aber
nicht darin bestehen, einen Typus der idealen Selbst-
hilfegruppe zu formulieren. Dies würde die Stärken
der Selbsthilfe negieren. Vielmehr ist festzuhalten,
daû in einem Netzwerk von Hilfseinrichtungen

Anlaufstellen unterschiedlicher Kompetenz und
Schwerpunktsetzung nicht nur denkbar, sondern
auch wünschenswert sind.

4.3 Bildung und Weiterbildung

4.3.1 Individuelle Aufklärung und Bildung
sowie Verbandsaufklärung

Die staatliche Aufklärung und Bildung von Indivi-
duen und Verbänden über die neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen
sollte mehrere Ziele verfolgen: Erstens die Abwehr
von Gefahren, zweitens die Sicherung der indivi-
duellen religiösen und weltanschaulichen Freiheit
durch Bildungsmaûnahmen, die informierte Ent-
scheidungen ermöglichen, drittens die Sicherung der
Meinungsfreiheit im religiös/weltanschaulichen Dis-
kurs durch das Schaffen von günstigen Rahmen-
bedingungen und viertens die Förderung des fried-
lichen Zusammenlebens verschiedener Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften sowie ggf.
ihre Integration in die Gesellschaft. Die ersten beiden
Punkte (Gefahrenabwehr und religiös/weltanschau-
liche Bildung) haben eine besondere Bedeutung im
Bereich der Ausbildung (Schule, Universität usw.) so-
wie beim Jugendschutz.

Staatliche Aufklärung

Die staatliche Aufklärung über einzelne Gruppen
durch Broschüren, Presseverlautbarungen, Tagun-
gen etc. bleibt notwendig. Sie muû sich jedoch auf
die besonders problemträchtigen und/oder beson-
ders weit verbreiteten Gruppen konzentrieren, deren
Gefahrenpotential gut belegt und klar benennbar ist.
Beispiele sind die Gefahr des sexuellen Kindesmiû-
brauchs bei den ¹Children of Godª (jetzt: Familie) 126)
oder die von der Scientology-Organisation verur-
sachten Gefahren für Gesundheit und Vermögen.
Ansonsten sollte sich die staatliche Aufklärung an
den konkreten Konflikten orientieren, zum Beispiel
an dem Konflikt zwischen den bürgerlichen Rechten
und dem Selbstbestimmungsstreben von Individuen
und dem Anspruch einer religiösen Gruppe auf die
rigide Einhaltung von Lebensregeln. Ein wichtiges
Aufklärungsthema im Bereich des Jugendschutzes
wären in diesem Fall die sozialen Merkmale abhän-
gigmachender Gruppen, die Merkmale des Perso-
nenkults usw. Weitere Konfliktfelder und die ent-
sprechenden Zielgruppen für die Aufklärung sind im
Kommissionsbericht im einzelnen aufgeführt.

Ein besonderes Konfliktpotential besitzen derzeit die
zahlreichen problematischen Angebote zur Lebens-
hilfe auf dem sogenannten Psychomarkt, die teil-
weise von organisierten Gemeinschaften gemacht
werden. Hier wäre ein Schwerpunkt der staatlichen
Aufklärung zu setzen. Auûerdem sollte die staatliche
Aufklärung über Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten
erheblich verstärkt werden. An anderer Stelle des
Berichts wird der Vorschlag gemacht, zu diesem

124) Dazu ausführlich Bundesministerium für Familie und
Senioren (Hg.): Selbsthilfeförderung durch Selbsthilfe-
kontaktstellen, Studie im Auftrag des Bundesministeriums
für Familie und Senioren, Köln, 1992.

125) Vgl. u.a. Roderigo, B.: Sektenberatung als gesellschaftliche
Herausforderung, Materialdienst der EZW 59, 1996, S. 324
bis 331; Utsch, M.: Kooperation von Information und Bera-
tung in der Weltanschauungsarbeit, Materialdienst der
EZW 61, 1998, S. 129±136; Eiben, J./Krekel, E.M./Sauer-
wein, K.-H.: Soziologische Beratung im Alltag, Sozialwis-
senschaften und Berufspraxis 19, 1996, S. 223±241.

126) Vgl. hierzu Hemminger, H./Thiede, W.: Kindheit und
Jugend bei den ¹Kindern Gottesª, EZW 131, 1996.
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Zweck die staatliche Förderung der einschlägigen
Forschung, Beratung und Aufklärung durch die
Einrichtung einer Stiftung zu bündeln und zu koordi-
nieren. Die hier vorgelegten Empfehlungen sollten in
einem gröûeren Zusammenhang mit diesem Vor-
schlag gesehen werden.

Dem öffentlichen Informationsbedarf steht eine Des-
informationspolitik einiger konfliktträchtiger Grup-
pen gegenüber, bei einigen (VPM, Universelles Le-
ben, und in besonderer Weise Scientology) auch eine
Einschüchterungspolitik ± und sei es nur durch Kla-
gehäufung ± gegenüber Kritikerinnen und Kritikern.
Daher ist die Beteiligung staatlicher Stellen am Infor-
mationsfluû auch als Beitrag zur Sicherung einer un-
behinderten öffentlichen Meinungsbildung zu sehen.
Auûerdem kann öffentliche Aufklärung von staat-
lichen Stellen wegen der besonderen, verwaltungs-
rechtlich überprüfbaren Verpflichtung des Staates
zur Neutralität in der öffentlichen Diskussion deeska-
lierend wirken und die Stellungnahmen anderer
Konfliktparteien relativieren bzw. sinnvoll ergänzen.
Das auch aus anderen Gründen nötige Netzwerk von
sachkundigen Beratungsstellen sollte durch zweck-
dienliche Maûnahmen instand gesetzt werden,
Kenntnisse zu bündeln und auszutauschen (Vernet-
zung), so daû die vorhandenen Informationen staat-
lichen Stellen, Ratsuchenden, Organen der Rechts-
pflege usw. zur Verfügung stehen. Das Netzwerk von
sachkundigen Beratungsstellen sollte auûerdem an
der gezielten Verbreitung staatlicher Aufklärung
maûgeblich beteiligt werden.

Schulische Bildung

Die schulische Bildung wird der Situation des Bür-
gers in einer religiös und weltanschaulich pluralen
Gesellschaft einschlieûlich der damit verbundenen
Probleme derzeit nicht gerecht. Diese schulische Bil-
dung muû vor dem Hintergrund kultureller und reli-
giöser Pluralisierung verstärkt interkulturelle Lern-
prozesse fördern. Diese sollen auf die Ermöglichung
interkultureller Toleranz und einer reflektierten, kri-
tischen Auseinandersetzung mit pluralen Lebensfor-
men und Weltanschauungen zielen. In diesem Rah-
men muû auch die Auseinandersetzung mit den
Weltreligionen und mit neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Strömungen erfolgen.
Es wird bisher zu wenig berücksichtigt, daû die Indi-
vidualisierung unserer Gesellschaft, die mit einem
Verlust gemeindlicher und lebensweltlicher Einbin-
dung einhergeht, den Wechsel von Religion und
Weltanschauung während des Lebens immer wahr-
scheinlicher macht und auch ¹Schnell-Konversio-
nenª leichter als früher erwarten läût.

Religion gehört in den Bereich grundgesetzlich be-
sonders geschützter Überzeugungen und daraus
resultierender Lebenspraxis. Daher ist Unterricht
Sache der Religionsgemeinschaften. Es liegt in der
Verantwortung der Kirchen und anderen Religions-
gemeinschaften, die an öffentlichen Schulen Reli-
gionsunterricht erteilen, die Curricula für das Schul-
fach zu überprüfen und ± soweit dies nicht bereits
erfolgt ± Unterrichtseinheiten zum Thema neue reli-

giöse und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppen einzuführen oder zu erweitern.

Da aufgrund der verbreiteten Abmeldung vom kon-
fessionellen Religionsunterricht die Schule die be-
nannten Defizite nicht auffangen kann, sollte ± so-
weit noch nicht vorhanden ± eine Unterrichtseinheit
zur Religionskunde allgemein eingeführt werden.
Diese sollte Informationen zu den wichtigsten Welt-
religionen, den neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen, aber auch zur
grundlegenden Frage nach Religion enthalten. Es
fehlt in den schulischen Curricula vielfach an Hinter-
grundinformationen über die Weltreligionen sowie
über neue religiöse und ideologische Gemeinschaf-
ten und Psychogruppen. In diesem Zusammenhang
müûte auch die Konflikthaftigkeit durch radikale
oder problematische Strukturen bearbeitet werden.
Bei diesem Unterricht darf auf keinen Fall übersehen
werden, daû die darin erfolgende kognitive Wissens-
vermittlung über tradierte und neue religiöse Formen
nicht an die Stelle eines konfessionellen Religionsun-
terrichtes treten kann, der auch die Erzeugung eines
religiösen Bewuûtseins und einer religiösen Bindung
zum Ziel hat, sondern nur die Voraussetzungen für
eine tolerante und kritische Auseinandersetzung mit
Weltanschauungen und Glaubenshaltungen schaffen
kann.

Eine derartige Unterrichtseinheit müûte darüber
hinaus in eine sowohl fachspezifische wie fächer-
übergreifende Schulkultur der moralischen Ausein-
andersetzung mit den ethisch-kulturellen und welt-
anschaulich-religiösen Orientierungsmustern und
Fremden eingebettet sein. Darin sollten auch die all-
täglichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler
aufgenommen werden.

Die Lehrer des Unterrichts in Ethik bzw. ¹Werte und
Normenª usw. (Ersatzfach) erhalten in der Regel
keine wissenschaftliche Ausbildung an einer Hoch-
schule für dieses Fach. Daher ist die Einführung
eines entsprechenden regulären Studienganges un-
umgänglich. Dabei sollte das Thema ¹neue religiöse
Bewegungen in der Neuzeitª angemessen berück-
sichtigt werden. Bisher wird das Fach unterrichtet
von Lehrern, die sich entweder dafür interessieren
oder die sich einem entsprechenden Auftrag nicht
verweigern können. Es ist nicht vertretbar, daû die
Lehrer dieses Faches (als einzige an deutschen Schu-
len) fast ausschlieûlich auf sporadische Weiterbil-
dungsmaûnahmen angewiesen sind. Erste Maûnah-
men zur Verbesserung dieser Situation sind von eini-
gen Bundesländern (z.B. Thüringen) ergriffen wor-
den. Da das Fach aber unter verschiedenen Namen
mit verschiedenen Konzeptionen inzwischen in fast
allen Bundesländern eingerichtet wurde, bedarf es
daher einer wissenschaftlich fundierten Ausbildung
hierfür.

In der akademischen Ausbildung ist das Thema
¹Weltreligionenª zwar im Rahmen der Theologie
und der Religionswissenschaft präsent, das der neu-
en religiösen und weltanschaulichen Bewegungen
und Psychogruppen jedoch noch erheblich stärker
unterrepräsentiert als in der schulischen Bildung.
Auch anhand des internationalen Vergleichs ergibt
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sich, daû dieser Bereich in Forschung und Lehre an
den deutschen Hochschulen trotz seiner sozialen und
intellektuellen Bedeutung wenig wahrgenommen
wird. Daher besteht auch hier Handlungsbedarf:
Eine Ansiedlung entsprechender Studienangebote
wäre u.a. bei den Sozialwissenschaften, der Reli-
gionswissenschaft und der Theologie, aber auch in
psychologischen oder juristischen Studiengängen
möglich.

Die Enquete-Kommission hält es für wünschenswert,
wenn die Landesregierungen und speziell die Kul-
tusministerkonferenz die Voraussetzungen für einen,
durch eine wissenschaftliche Ausbildung der Lehrer
qualifizierten (ausgewiesenen) Unterricht schaffen
würden.

4.3.2 Selbstaufklärung des Staates

Notwendige und zureichende Maûnahmen von Justiz,
Verwaltung usw. werden häufig weniger durch etwa
fehlende gesetzliche Möglichkeiten verhindert als
durch mangelhafte Kenntnisse über den Bereich der
neuen religiösen und weltanschaulichen Gemein-
schaften sowie der Psychokulte. Daher sollten interne
Fortbildungsmaûnahmen künftig eine höhere Priori-
tät haben. Besonders bedeutsam sind:

I Rechtspflege,

I Ermittlungsbehörden (Staatsanwaltschaften, Krimi-
nalpolizei),

I Jugendämter und andere mit dem Jugendschutz
befaûte Stellen,

I Gesundheitsbehörden.

Für die gesamte deutsche Richterschaft gibt es bis-
lang ein mehrtägiges Fortbildungsangebot der Rich-
terakademie mit ca. 30 Plätzen pro Jahr. ¾hnlich ge-
ringfügig ist bisher das Angebot im Raum der Ver-
waltung, der Polizei usw. Diesem Mangel wird zwar
durch zum Teil qualitativ gute schriftliche Informatio-
nen abgeholfen, die aber nicht zentral und koordi-
niert angeboten oder eingesetzt werden und auch
(bisher) nicht zentral abgerufen werden können. Ein-
zelne, engagierte Experten vor allem in den Länder-
verwaltungen werden regelmäûig durch die Vielzahl
der Anfragen und Informationsersuchen überfordert.
Sie müûten daher wirkungsvoll von einer zentralen
Stelle aus mit Material und Fortbildungsangeboten
unterstützt werden. Auch dafür fehlt es teilweise al-
lerdings an einem Forschungshintergrund, der mit
den Mitteln der Forschungsförderung erst nach und
nach geschaffen werden muû.

Weiterhin hat sich im Rahmen der Kommissionsarbeit
ergeben, daû bei den Beratungsstellen sehr unter-
schiedliche Kompetenzen vorliegen und unterschied-
liche, mangels eines wissenschaftlichen Hinter-
grunds auch meist pragmatisch selbst entwickelte
Beratungskonzepte benutzt werden. Es fehlt an der
Umsetzung von (teilweise ebenfalls noch zu erarbei-
tenden) Forschungsergebnissen und systematisierter
Erfahrung für die Beratungspraxis. Weiterbildung
für ehren- und hauptamtliche Berater sollte deshalb
staatlicherseits angeboten bzw. gefördert werden,
ebenso die Entwicklung und Erprobung von Bera-

tungskonzepten auf wissenschaftlicher Grundlage.
Aus solchen Angeboten können sich längerfristig
auch Maûstäbe für die Kompetenz von Beraterinnen
und Beratern und damit Qualitätskriterien für die
Förderung von Aufklärungs- und Beratungseinrich-
tungen durch die öffentliche Hand ergeben.

4.4 Forschung und Lehre

Die Forschungsförderung geschieht in der Bundesre-
publik Deutschland zum Groûteil über Drittmittel
(auûerhalb der etatmäûigen Grund- und Personal-
ausstattung der Universitäten u.a. Einrichtungen)
aus verschiedenen Quellen. Nach Zahlen von 1990
erhielten die Hochschulen ihre Drittmittel für die For-
schung zu 37% von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG), die durch Bund und Länder finan-
ziell derzeit mit einem Gesamtetat von ca. 2 Milliar-
den DM pro Jahr ausgestattet wird. Etwa 29% der
Drittmittel kamen aus anderen Etats des Bundes,
15% aus der Wirtschaft und von Verbänden sowie
10% von Stiftungen und Fördergesellschaften (VW-
Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung usw.). Nach den Zah-
len des Faktenberichts 1998 zum Bundesbericht For-
schung zu sogenannten Drittmitteln (Ist-Erhebung
1995) verteilen sich die 4,5 Milliarden DM Drittmittel
± von insgesamt 14,4 Milliarden DM für Forschung
und Entwicklung der Hochschulen ± wie folgt: DFG
1,7 Milliarden DM, Bund 1,1 Milliarden DM, Länder
0,1 Milliarden DM, Ausland/internationale Organisa-
tionen 0,3 Milliarden DM sowie Wirtschaft und Stif-
tungen 1,2 Milliarden DM. Die Grundfinanzierung
der Hochschulen wird dagegen durch die Länder
bzw. die Träger der Hochschulen bereitgestellt. For-
schung und Entwicklung wird in Deutschland vom
Bund, den Ländern und der Wirtschaft finanziert und
wird von der Wirtschaft, den Hochschulen und auûer-
universitären Einrichtungen durchgeführt. Zu auûer-
universitären Einrichtungen gehören: Max-Planck-
Institute, die Zentren der Hermann von Helmholtz-
Gemeinschaft, des Fraunhofer Instituts sowie Bun-
des- und Landeseinrichtungen für Forschungsauf-
gaben.

Staatliche Maûnahmen zur Förderung eines be-
stimmten Forschungsbereichs sind daher einerseits
über eine direkte Förderung vor allem des Bundes
(Projektförderung, Anregung zur Einrichtung von
Forschungsinstitutionen) denkbar, andererseits über
Empfehlungen an die DFG sowie über eine Koopera-
tion mit einschlägig tätigen Gesellschaften und Stif-
tungen. Indirekt können die von den Ländern finan-
zierten, in bezug auf die Einrichtung und Ausstat-
tung von Fachbereichen selbstverwalteten Universi-
täten gebeten werden, das Gebiet ¹neue religiös-
weltanschauliche Bewegungen und Psychokulteª
künftig bei der Grundmittel- und Personalplanung
stärker zu berücksichtigen. Die konkreten Wege zur
Verwirklichung der nachstehend gegebenen Emp-
fehlungen der Kommission können in diesem Rah-
men allerdings nicht näher diskutiert werden.

Die Enquete-Kommission konnte für ihre Arbeit auf
einen umfangreichen Literaturbestand sowie auf
Erfahrungen aus der Praxis zurückgreifen, die zu-
sammengenommen eine Analyse der mit den neuen
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religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen verbundenen Problemlagen ermög-
lichten und zur Beschreibung eines politischen Hand-
lungsbedarfs in mehreren Problemfeldern führte. De-
fizite an wissenschaftlicher Erkenntnis können daher
nicht als Legitimation des Nichthandelns herangezo-
gen werden; gerade in einigen Konfliktfeldern mit be-
sonders dringendem Handlungsbedarf fanden sich
vergleichsweise sehr nützliche Daten. Auf der ande-
ren Seite stellte die Kommission in mehreren Berei-
chen ihres Untersuchungsfeldes erhebliche For-
schungsdefizite fest, die der Beschreibung und Ana-

lyse der Probleme auch Grenzen setzten. Zum Teil
fehlten die einschlägigen Befunde in der internationa-
len wissenschaftlichen Literatur, zum Teil war in
Deutschland im Vergleich zum internationalen Stand
der Wissenschaft ein Rückstand zu konstatieren. Teil-
weise fehlte es daran, daû die in der Praxis (zum Bei-
spiel von Beratungsstellen und staatlichen Stellen) er-
worbenen Kenntnisse nicht zentral gesammelt sowie
nicht hinreichend systematisiert und wissenschaftlich
reflektiert wurden. Von daher sind sowohl strukturelle
als auch thematische Defizite der einschlägigen For-
schung festzustellen (siehe hierzu Kapitel 6.2.9).

5. Analyse einzelner Schwerpunktthemen

5.1 Formen sozialer Kontrolle und psychischer
Destabilisierung

5.1.1 Fragestellung

Im nachfolgenden Kapitel bezieht die Enquete-Kom-
mission Stellung zur Frage der seelischen Manipula-
tion. Im einzelnen geht es dabei um Antworten auf
folgende Fragen:

± Welche Ursachen tragen dazu bei, daû es zur Kon-
taktaufnahme mit Anwerbung, zur Akkulturation
(Konversion, Beheimatung) und langfristigem Ver-
bleib in einer konfliktträchtigen Gemeinschaft
kommt?

± Welche dieser Ursachen lassen sich als Manipula-
tion des Einzelnen durch die Gruppen beschrei-
ben?

± Welche Formen der Manipulation führen zu psy-
chischer Abhängigkeit?

± Welche Manipulationsformen sind als unsittlich
oder eventuell sogar unrechtmäûig zu kennzeich-
nen?

5.1.2 Problemlage

Die Beschreibungen und Zuschreibungen von Ursa-
chen für die oben genannten Abläufe gehen in der
Wissenschaft und im Alltag weit auseinander. Vor
allem die zahlreichen vorliegenden Erfahrungsbe-
richte und wissenschaftlichen Sachstände differieren
in ihren Aussagen zum Teil erheblich. Das Spektrum
reicht von der Auffassung, daû alle als anstöûig wahr-
genommenen Interaktionen zwischen Individuum
und Gruppe von zielgerichteten, bewuût eingesetz-
ten Manipulationsmethoden der Gemeinschaft be-
stimmt würden, bis hin zu der Auffassung, daû die
Ursachen für diese Interaktionen und ihre Ergebnisse
weitgehend im Befinden des Individuums lägen und
die Einwirkung der Gruppe keine Rolle spiele. Von
daher werden die Interaktionsweisen jedenfalls
ethisch sehr unterschiedlich beurteilt. In der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung stehen sich grob
betrachtet meist Interaktions- und Verführungstheo-

rien als Kontrahenten gegenüber. Gestützt durch die
affektive Besetzt- und Wertgeladenheit des Themas
und gesteuert durch bestimmte Vorlieben bei der
Auswahl der Daten, halten sich dort Frontstellungen,
die sich auf dem wissenschaftlichen Feld nur schwer
behaupten. In der Wissenschaft werden Verfüh-
rungstheorien nur von einer Minderheit vertreten. 127)
Diese gehen zum Teil davon aus, daû durch manipu-
lative Beeinflussungsmethoden auch physiologisch
diagnostizierbare, nicht-normale abhängige Zustän-
de des menschlichen Gehirns erzeugt werden könn-
ten. Plausibler, und von der Mehrheit der mit dem
Problem befaûten Humanwissenschaftler vertreten,
ist die Annahme, daû nicht Methoden und Techni-
ken, sondern das Grundlagenwissen und die damit
implizierten und transportierten Werte, Ideen, Men-
schen- und Weltbilder ausschlaggebend sind, auch
für die Auswirkungen von einzelnen ¹Technikenª.
Manipulative Absichten hängen darüber hinaus
nicht nur vom Ideen- und Wertesystem ab, sondern
von der ¹Dosisª der Verabreichung und den damit
verbundenen sozialpsychologischen Prozessen ihrer
Vermittlung, unabhängig davon, welche Inhalte ver-
abreicht werden. 128)

Enkulturationsprozesse in neue religiöse und ideolo-
gische Gemeinschaften und Psychogruppen sind ver-
gleichbar mit der Sozialisation in andere Gruppierun-
gen der Gesellschaft oder mit Erziehungsprozessen.
Die Unterschiede liegen vor allem in der Massivität,
der Monopolhaftigkeit und der Zielgerichtetheit der
Einfluûnahme auf Individuen.

Die rechtliche Beurteilung solcher Interaktionen
kann sich nur auf soziale Handlungen richten, die
Fremd- und Selbst-Sozialisationsprozesse mit dem
Ziel der Erzeugung innerer Befindlichkeiten initiie-

127) Vgl. Saliba, J. A.: Psychiatry and the Cults. An Annotated
Bibliography, New York, London 1987 und ders: Social
Science and the Cults. An Annotated Bibliography, New
York, London 1990 und die Beiträge in der öffentlichen An-
hörung zum Thema ¹Psychotechnikenª am 14. April 1997
im Zwischenbericht der Enquete-Kommission ¹Sogenannte
Sekten und Psychogruppenª, Deutscher Bundestag,
13. Wahlperiode: Drucksache 13/8170 vom 7. 7. 97, S. 28±31.

128) Vgl. Zwischenbericht der Enquete-Kommission: a.a.O, S. 29.
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ren oder auf Dauer stellen: Pädagogik, Therapie,
Training und andere Maûnahmen. Da religiöses
Gruppen-Verhalten mit denselben Mechanismen er-
lernt und aufrecht erhalten wird, ist eine besondere
Sektensozialisationstheorie nicht nötig. Der Glaube
an die Wirksamkeit bestimmter Sozialtechniken, Ver-
fahren oder Methoden spielt im spirituellen Bereich
vermutlich eine gröûere Rolle, aber auch im sich als
weltlich verstehenden Bereich ist dieses Phänomen
nicht unbekannt. 129)

Eine eigene Überzeugungskraft und Plausibilität
können sogenannte ekstatische Erfahrungen gewin-
nen, die im Zusammenhang von Meditation gemacht
werden, Erfahrungen der Ruhe, der Stille, der Ganz-
heit, oder ekstatische Entgrenzungserfahrungen, All-
Einheits-Erfahrungen (¹kosmisches Bewuûtseinª),
Lichterfahrungen o.ä. Solche Erfahrungen können
spontan auftreten oder durch bestimmte Techniken
methodisch herbeigeführt und induziert werden. Er-
fahrungen dieser Art können erfüllend und befreiend
sein (¹Gipfelerfahrungenª ± ¹peak experiencesª),
aber auch regressiv oder zerstörerisch, je nach Me-
thode, individueller Disposition und Gekonntheit des
Umgangs. Obwohl also Erfahrungen dieser Art im
Zug der Hinwendung zu einer Gruppe oder Doktrin
eine eigene Motivation und eine eigene Art von
Überzeugungskraft und Plausibilität entwickeln mö-
gen und obwohl ferner im Fall miûbräuchlicher oder
ungekonnter Praxis Formen von Abhängigkeit mög-
lich sind, ist es fraglich, ob mit Hilfe solcher Metho-
den und Techniken eine Sozialisation in bestimmte
Gruppen manipulativ erreicht werden kann (in Ana-
logie zu den ¹Gehirn-/Seelenwäscheª-Annahmen).

Eine Bewertung von Sozialtechniken im Sinne ihrer
Gefährlichkeit kann nur mit der Kenntlichmachung
der damit verbundenen Menschenbilder, Wertord-
nungen und Theorien erfolgen.

Im Erkenntnisprozeû der Enquete-Kommission hat
sich herauskristallisiert, daû die Beeinflussung von
Menschen nicht so sehr Folge des Einsatzes spezifi-
scher Techniken ist, sondern Einwirkungen auf ver-
schiedenen Ebenen zusammenkommen müssen, vor
allem sozialpsychologisch geschaffene Abhängigkei-
ten und soziale Kontrollmechanismen.

5.1.3 Ebenen der psychischen Abhängigkeit

Der Begriff der ¹psychischenª oder ¹seelischen Ab-
hängigkeitª ist kein psychologischer Fachterminus,
obwohl er sich häufig in der Literatur über neue reli-
giöse und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppen findet. Er wird auch in wissenschaftlicher
Literatur verwendet, obwohl der psychische Prozeû
des Zustandekommens und der Aufrechterhaltung
psychischer Abhängigkeit als ungeklärt anzusehen
ist. Er beschreibt Erfahrungen von Menschen, die
von auûen gesehen einem starken Einfluû einer
Gruppe oder einer Autorität unterliegen, der zu
ihrem Schaden zu wirken scheint, oder die es auffal-
lend an Distanz und Kritikfähigkeit fehlen lassen, ob-

wohl beides nach dem Urteil Auûenstehender ange-
bracht wäre. Der Begriff beschreibt solche Erfahrun-
gen einmal durch eine Analogie mit dem Phänomen
der Sucht. Auch bietet sich damit der Vergleich zu
politischen und familiären Abhängigkeiten an, die
auf Machtausübung oder der Möglichkeit dazu be-
ruhen.

Dieser Sprachgebrauch wird hier auf seine Brauch-
barkeit hin überprüft und in den Vorschlag einer
Arbeitsdefinition münden.

Psychische Abhängigkeit und Sucht

Oft wird psychische Abhängigkeit mit dem Phäno-
men der Sucht verglichen. Sucht besteht in einem
innerseelischen, nicht willentlich kontrollierbaren,
starken und regelmäûigen Bedürfnis nach einer be-
stimmten Verhaltensweise, bzw. einem bestimmten
Erlebnis, das stereotyp gesucht bzw. ausgeführt wird.
Wird die Ausführung verhindert, ruft dies Streû,
¾ngste, Desorientierung und ggf. Hyperaktivität
oder depressive Zustände (also Entzugserscheinun-
gen) hervor. Die Bereitschaft zu suchtförmigem
Lösungsverhalten entsteht weniger als Reaktion auf
Umweltbedingungen, sondern durch innerlich ver-
ursachte und ausgelöste Verengungen in den Mög-
lichkeiten der Selbstregulierung und Selbststeue-
rung.

¾hnlichkeiten zur psychischen Abhängigkeit im hier
vorgestellten Sinn bestehen in der scheinbaren
Zwanghaftigkeit des Verhaltens. Bei näherem Hin-
sehen erweist sich jedoch diese Zwanghaftigkeit
(z. B. das stereotype Wiedergeben von Parolen der
Gruppe) als situationsspezifisch, nämlich als Art mit
Menschen umzugehen, die als kritisch und feindlich
wahrgenommen werden. Dafür sind aber weniger
innerpsychische Gründe maûgeblich, sondern die
mit der Bindung an die Gruppe übernommenen
Auûenbeziehungen, einschlieûlich deren emotiona-
ler Elemente. D.h. dieses Verhalten ist Bestandteil
der ¹Gruppenkulturª und verschwindet fast immer
im Fall der Dekonversion.

Allerdings gibt es zahlreiche Beispiele dafür, daû
bestimmte Erfahrungen (Auditing bei Scientology,
ekstatische Erlebnisse, meditative Versenkung usw.)
bei einzelnen Personen suchtähnliche Verhaltenwei-
sen hervorrufen. Solche Erfahrungen werden z.T.
auch nach dem Ausstieg aus der Gruppe zwanghaft
gesucht, dann allerdings auûerhalb der Gruppen. Es
fragt sich jedoch, ob diese Abhängigkeit von Erleb-
nissen einen wesentlichen Teil der Abhängigkeit von
Personen bzw. der Gemeinschaft bildet, oder ob es
sich eher um ein individuelles Symptom handelt.
Eine ¾hnlichkeit zur stoffgebundenen Sucht liegt in
vielen Einzelfällen jedoch sicherlich vor.

Der Vergleich zwischen Sucht und der Bindung an
eine extreme Gemeinschaft kann deshalb nur als be-
grenzt tragfähig eingestuft werden und erweist sich
als deutlich abhängig von der jeweiligen Wertung
über die spezifische Gruppenkultur.

In dem Sonderfall, daû die Bindung an die Gruppe
nicht durch positive Gratifikationen, sondern durch
Angst (vor Orientierungs- oder Beziehungsverlust)

129) Vgl. Barker, E.: Authority and Dependence in New Reli-
gious Movements, S. 237, in Wilson, B. (Hrsg.): Religion:
Contemporary Issues, London 1992, S. 237±255.
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aufrecht erhalten wird, kann man eine Analogie zur
Sucht herstellen. 130)

Psychische Abhängigkeit und Machtausübung

Tragfähiger als die Analogie zur Sucht stellt sich der
Vergleich mit anderen starken und exklusiven sozia-
len Bindungen dar. Aus der Forschung zur Psycholo-
gie von Gruppen und diversen Experimenten weiû
man um die generelle Verführbarkeit des Menschen
durch die jeweilige ¹Gruppenkulturª. Als Gruppen
werden Gemeinschaften bezeichnet, bei denen die
Zugehörigkeit und die Nichtzugehörigkeit definier-
bar ist. Das unterscheidet sie von Massen und von
Aggregationen, also einem zufälligen Zusammentref-
fen mehrerer Menschen. Die Gruppe besteht per de-
finitionem aus einer ¹in-groupª und einer ¹out-
groupª, aus ¹unsª und ¹den anderenª. Gruppen wer-
den nicht nur durch die Gruppengrenze definiert,
sondern auch durch die Beziehungen zwischen den
¹insidernª, die meist über bestimmte Rollen struktu-
riert sind. Jede Gruppe braucht eine gewisse Anlauf-
zeit zum Aufbau des ¹in-group-Gefühlsª und zur
Ausbildung von Positionen und Rollen.

Die Gestaltung der Innen- und Auûenbeziehungen
von Gruppen beruht auf der Selbstdefinition einer
Gemeinschaft. Sie ergibt sich also aus der Gruppen-
identität, die festlegt, wie das Verhältnis der Mitglie-
der zueinander und zur Auûenwelt zu sein hat.

Üblicherweise stellt eine Gruppe nicht die gesamte
soziale Umwelt für das Individuum dar, sondern es
gehört zu mehreren Gruppen, die unterschiedliche
Funktionen haben und unterschiedlich wichtig sind.
Dadurch wird der Einfluû jeder einzelnen Gruppe
auf das Individuum relativiert, wie er gesteigert wird,
wenn der Zugriff von Gruppen auf Individuen singu-
lär und mit dem Anspruch auf Sinnvermittlung ver-
knüpft ist.

Dieses muû auch bei der Beurteilung des Verhaltens
von Mitgliedern extremer Gemeinschaften in Rech-
nung gestellt werden, bevor man zu Erklärungen auf
individueller Ebene greift.

Die Gestaltung der Innen- und Auûenbeziehungen
von Gruppen beruht auf Strukturen ihrer Selbstdefi-
nition und der in Interaktionen mit der Umgebung hi-
storisch ausgebildeten Gruppenidentität.

Einige gut untersuchte Eigenschaften von Gruppen
sind für das Verständnis des Verhaltens von Mitglie-
dern extremer Gemeinschaften wichtig:

± Gruppen sind leichter zur gemeinsamen Aggres-
sion nach auûen zu bewegen, die nach innen zum
Erzeugen von Gruppenkohäsion und nach auûen
zum Erzeugen von Feindbildern genutzt werden
kann.

± In Gruppen kommt es immer zu (formellen oder in-
formellen) Hierarchien. Die Rollenverteilung ist,
was Autorität angeht, stets asymmetrisch. Die
Möglichkeiten der Einschränkung des Einflusses
von Ranghöheren unterscheidet nicht selten ex-
treme und sozial angepaûte Gemeinschaften von-
einander.

± In Gruppen gibt es einen Effekt, der ¹Diffusion
von Verantwortungª genannt wird, der beim ein-
zelnen die Wahrnehmung geteilter Verantwort-
lichkeit hervorruft. Dieser kann sich positiv als Er-
mutigung des Individuums, aber auch als Entmo-
ralisierung des Tuns auswirken. Je exklusiver die
Bindung an die Gruppe, desto stärker ist dieser Ef-
fekt, so daû man von einer Verführung des einzel-
nen sprechen kann.

± Gruppen erzeugen einen Effekt, den man als ¹risk
shiftª bezeichnet. Damit ist gemeint, daû Gruppen
zur Überwindung von Unentschlossenheit und Zö-
gerlichkeit beitragen. Da Risiken als verteilt und
für den einzelnen unwesentlicher wahrgenommen
werden, ist die Bereitschaft zur definitiven Hand-
lung gröûer. Das kann sich positiv und negativ
auswirken: negative Auswirkungen werden dann
wahrscheinlich, wenn ranghohe Gruppenmitglie-
der die Abneigung der Gruppe gegen Abwarten
und Abwägen zur Durchsetzung ihrer Interessen
und zur Unterdrückung von Kritik ausnutzen.

Die Interpretationen für die Ursachen psychischer
Abhängigkeit reichen von der früheren Verhinde-
rung seelischer Reifung oder seelischer Traumatisie-
rung bis zur Abhängigkeit aufgrund komplexer see-
lischer, sozialer und finanzieller Bindungen. Gemein-
same Grundlage all dieser Interpretationen scheint
die Unmöglichkeit einer inneren Distanz zur Ge-
meinschaft und ihrem überwertigen Selbstbild auf-
grund starker unbewuûter ¾ngste zu sein.

Der Beitrag der Konversionsforschung

Die überstarke Bindung an eine Gruppe mitsamt den
negativen Folgen, die sich ausbilden können, gehen
meist einher mit Akten der Bekehrung (Konversion),
die in diesen Gruppen zum Teil auch fest institutiona-
lisiert sind oder jedenfalls sozial erwartet werden und
in denen die Übernahme und Anerkennung der
gruppeneigenen Plausibilitätsstrukturen erfolgt.

In der wissenschaftlichen Literatur werden vier Fak-
torenbündel genannt, die zu einer Konversion beitra-
gen:

± begünstigende Faktoren in der Gesellschaft,

± demographische und lebenszyklische Faktoren,

± Faktoren der individuellen Disposition der Konver-
titen,

± die durch Werbung, Manipulation und Täuschung
von seiten der Gruppen wirksamen Faktoren.

Wie bereits erwähnt, wird das relative Gewicht dieser
Faktoren sehr kontrovers beurteilt und gegnerisch
stehen Auffassungen, die das Schwergewicht auf
persönliche Befindlichkeiten legen, solchen gegen-
über, die eine Überführung in Abhängigkeiten durch

130) Eine solche Analogie wird z. B. von Leo Booth gezogen, in:
When God becomes a Drug. Breaking the Chain of Reli-
gious Addiction and Abuse, Los Angeles 1991. Sein Phasen-
modell und das dahinterstehende Sucht-Schema läuft nicht
auf eine grundsätzliche Religionskritik hinaus, sondern auf
die Kritik eines ¹bad useª (¹schlechten Gebrauchsª) von
Religion, das auf einen Verlust des Selbstwertgefühls und
eines gesunden Weltverhältnisses hinausläuft.
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manipulatives Vorgehen zu erkennen glauben. Die
ersteren sehen die durch eine Bindung ermöglichte
(positive oder negative) Bearbeitung von Konfliktla-
gen, die zweiten betrachten die damit hergestellte
Bindung als Ausdruck einer psychosozialen Störung.

Die Frage, ob sich Konvertiten in die Abhängigkeit
hineinbegeben oder ob sie abhängig gemacht wer-
den, kann jedoch nicht einseitig beantwortet werden.
Offenkundig handelt es sich um ein Interaktionsge-
schehen aus Befindlichkeits- und Beeinflussungsfak-
toren, das die Entstehung solcher Bindungen erst be-
greifbar macht.

Die Befunde hinsichtlich der Befindlichkeitsfaktoren
sind nicht eindeutig; es werden diskutiert:

± depressive Verstimmungen u.a: Gefühle der Be-
deutungs- und Heimatlosigkeit,

± schlechte persönliche und familiäre Situationen,
schwere persönliche Krisen,

± sozialer abwärtsmobiler Trend, Arbeitslosigkeit,
lebensgeschichtliche Perspektivlosigkeit,

± religiöse Erklärungsmodelle für Probleme, reli-
giöse Vorprägungen,

± externer ¹Locus of Controlª (Fremdzurechnung
von Kausalität, Abhängigkeit vom Urteil anderer),

± narzistische Persönlichkeitsstruktur,

± Drogenprobleme.

Interessant ist, daû die meisten Untersuchungen eine
eher geringe Bedeutung idealistischer oder religiöser
Motive feststellen. Es überwiegen alles in allem die
aus Schwierigkeiten der innerpsychischen und inter-
personalen Existenz gespeisten Motive. Weiterhin
stimmen die Untersuchungen darin überein, daû es
sich trotzdem nicht um einen psychisch besonders
gestörten Personenkreis handelt, sondern daû sich
die Problembelastung weithin mit Durchschnittser-
fahrungen deckt. Als Fazit bleibt, daû die Bereit-
schaft, sich innerlich stark an extreme, geschlossene
Gemeinschaften zu binden, häufig mit Anpassungs-
und Lösungsversuchen bei instabilen Innenlagen
bzw. labilen sozialen Situationen der Konvertiten zu
tun hat.

Das vierte Bündel, die konversionsfördernden Fakto-
ren in Form von Verhaltensweisen und Eigenschaf-
ten der Gruppen, gewinnt nur für die Situation der
konkreten Begegnung Bedeutung.

Wichtig sind hier:

± die Überzeugungskraft und Vertrauenswürdigkeit
der Werber,

± die Anwerbung durch Beziehungspersonen oder
das Herstellen positiver Beziehungen zu Anhän-
gern,

± effektive Techniken zur Erzeugung von Abhän-
gigkeit.

Die Frage, ob es möglich ist, eine starke Bindung an
eine Gruppe durch manipulative Anwerbung ± rela-
tiv unabhängig von Prädispositionen der Individuen
± zu erzeugen, wird in einigen Theorien bejaht. Tat-
sächlich werden aber meist Maûnahmen der Milieu-

kontrolle in diesem Zusammenhang genannt, die in
jeder Gruppe oder Gemeinschaft vorkommen. Die im
spezifischen Sinn manipulativen Maûnahmen, die
auf eine Schwächung der körperlichen und seeli-
schen Widerstandskraft und Absenkung der Kritikfä-
higkeit zielen, betreffen unterschiedliche Gruppen in
ganz verschiedener Weise, bzw. kommen in vielen
extremen Gruppen gar nicht vor.

Bezüglich des Ablaufs des Konversionsvorgangs sind
sich die meisten Autoren darin einig, daû dieser Pro-
zeû dreiphasig ist und zunächst eine starke Destabili-
sierung, also Verunsicherungsphase beinhaltet. Als
zweites wird ein neuer Attraktor, also ein neues
Denksystem den Personen nahegelegt. In einer drit-
ten Phase wird dieses neue Denksystem stabilisiert.
Diese drei Phasen kann man auch bei ganz einfachen
Experimenten bei der Bedeutungszuweisung zu
Wahrnehmungen und bei der Veränderung dieser
Bedeutungszuweisungen nachweisen. Der Prozeû,
der hier eine Rolle spielt, ist ein ganz natürlicher und
immer wiederkehrender. Die notwendige Destabili-
sierung kann z. B. dadurch herbeigeführt werden,
daû Menschen vermittelt wird, sie seien nicht voll
entwickelte Wesen, daû sie gestört seien oder etwas
für sich tun müûten. In der zweiten Phase erfahren
sie, was das neue Denksystem mit einer eigenen
Sprache bedeutet und in der Stabilisierungsphase
werden sie von der sozialen Umgebung abgeschot-
tet, sobald sie unsicher werden oder Kritik entwik-
keln. Dieser Dreischritt tritt immer wieder auf und ist
als eine Möglichkeit der geistigen Beeinflussung in
der Psychologie sehr wohl bekannt und funktioniert
bei sehr vielen offensichtlich perfekt. 131) Unter diesen
Mustern von Abhängigkeit gibt es solche, die spezi-
fisch ¹religiösª sind oder aber, wenn sie in ¹nicht-re-
ligiösenª Kontexten erscheinen, diese zu ¹religiösenª
machen könnten. 132)

Erscheinungsformen psychischer Abhängigkeit

Eine Verallgemeinerung auf der Basis der publizier-
ten Erfahrungsberichte erbringt für den Begriff der
¹psychischen Abhängigkeitª:

± Distanzlosigkeit gegenüber der Gemeinschaft,
Willenlosigkeit, scheinbare Zwanghaftigkeit des
Verhaltens, persönlichkeitsfremde Verhaltenswei-
sen (gemessen an den Erwartungen Auûenstehen-
der),

± Einschränkung oder Verlust der bisher möglichen
bzw. vorhandenen Realitätskontrolle,

± starke Fremdbestimmung alltäglicher Lebensvoll-
züge, gemessen an üblichen Formen der Einfluû-
nahme,

± finanzielle, zeitliche und sexuelle Ausbeutung,
(wiederum gemessen an üblichen derartigen An-
sprüchen gegenüber anderen Menschen),

131) Vgl. die Ausführungen von Prof. Stadler in der öffentlichen
Anhörung der Enquete-Kommission ¹Zur Situation von
Kindern und Jugendlichen in sogenannten Sekten und Psy-
chogruppenª am 13. 3. 1997, Zwischenbericht der Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª,
Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode: BT-Drucksache
13/8170 vom 7. 7. 97, S. 19ff.

132) Barker, E.: a.a.O, S. 237.
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± stereotype Reaktionen in der Kommunikation mit
Auûenstehenden bezüglich der Gemeinschaft, zu
der man gehört, insbesondere Kritikunfähigkeit
gegenüber der eigenen Gemeinschaft,

± Aufrichten von strikten Wahrheitsgrenzen gegen-
über den bisherigen Bezugspersonen (Eltern, An-
gehörige) und in den übrigen Auûenbeziehungen,

± Relativierung, bisweilen sogar Aufhebung der für
alle geltenden moralischen Grundsätze,

± externe Attribution von Kausalität im jeweiligen
Wahrnehmungsrahmen der Gruppe, wobei dies
Auûenstehenden unplausibel erscheint (z. B. wenn
alle Konfliktursachen nur den ¹Feindenª der
Gruppe zugeschrieben werden),

± ungewöhnliche Konformität in der Anhänger-
schaft, gemessen am gängigen Spektrum von Ver-
halten und Habitus weltanschaulicher Gemein-
schaften,

± auffallende Verehrung für Autoritäten, Personen-
kult.

Als Arbeitsbegriff wird ¹psychische Abhängigkeitª
vorgeschlagen für den Sachverhalt einer ungewöhn-
lich starken und ungewöhnlich exklusiven, deutlich
oder sogar überwiegend angstmotivierten Bindung
eines Individuums an eine Gemeinschaft, die mit reli-
giöser bzw. weltanschaulichen Begründungen einen
umfassenden bis totalen Einfluû auf die Lebensorien-
tierung und Alltagsgestaltung ihrer Mitglieder aus-
übt.

Der Unterschied zu sonstigen, im Prinzip überall an-
zutreffenden asymmetrischen Einfluûmöglichkeiten
und Machtstrukturen besteht darin, daû sich die psy-
chische Abhängigkeit von einer Extremgruppe durch
eine starke Verlustangst und deren längerfristige
Denk- und Verhaltensfolgen auszeichnet.

Festzuhalten ist, daû im Konstatieren einer Abhän-
gigkeit dieser Art eine kulturelle Wertung enthalten
ist, nämlich, daû die zu beobachtende Bindung unan-
gebracht stark sei, daû sie sich für die Betroffenen
schädlich auswirke und für unmoralische Einwirkun-
gen miûbraucht werden könne.

5.1.4 Religiöse Abhängigkeit

Die Enquete-Kommission hat ein Gutachten in Auf-
trag gegeben, das die Frage beantworten sollte
¹Durch welche Merkmale läût sich religiöse Abhän-
gigkeit bestimmen?ª Das unter diesem Titel von
Burkhard Gladigow (unter Mitarbeit von Alexandra
Gieser) vorgelegte Gutachten stellt unabhängig von
der allgemeinen, psychologischen, sozialpsychologi-
schen oder gruppendynamischen Diskussion um
neue religiöse Gruppierungen die Frage, in welchem
Ausmaû und in welcher Weise spezifisch religiöse
Formen von Abhängigkeit angesprochen werden
können. Das Gutachten kommt zu folgenden Aussa-
gen:

Obwohl in der Religionsgeschichte seit Schleierma-
cher Religion über ein frommes Abhängigkeitsgefühl
bestimmt wurde, hat die systematische Religionswis-
senschaft die Frage nach spezifischen Formen reli-

giöser Abhängigkeit nur unzusammenhängend be-
handelt. Beschreibende Begriffe wie Abhängigkeit,
Unterwerfung, Gehorsam, Hörigkeit, Hingabe und
ihre Bewertung hängen in der Regel davon ab, ob
der jeweilige religiöse Bezugsrahmen gebilligt und
akzeptiert wird oder nicht. Die Religionsgeschichte
des blinden Gehorsam zeigt, in welchem Ausmaû au-
ûerhalb der aktuellen ¹Sektenproblematikª eine ab-
solute Unterwerfung unter fremde Befehlsgewalt re-
ligiöse Maxime werden kann. Bei näherer Betrach-
tung ergibt sich jedoch kein einzelnes Kriterium, das
religiöse Abhängigkeit sicher gegenüber anderer
Abhängigkeit differenziert.

Einer spezifischen Behandlung am nächsten kommt
die Religionssoziologin Eileen Barker. 133) Sie nimmt
eine ausdrückliche Gegenposition zur sogenannten
Sektenkritik ein, und führt aus, daû Abhängigkeiten
in gleicher Weise und gleichem Maûe auch in ande-
ren Bereichen der Gesellschaft hergestellt werden.
Obwohl sie den Begriff von Abhängigkeit weit faût,
verneint sie damit eine spezifisch religiöse Abhän-
gigkeit. Allerdings stellt sie Muster und Motive zu-
sammen, die in Strukturen und Modi von Abhängig-
keit hineinführen: Motive und Erwartungen der Kon-
version, das Verhältnis von Bindungen zu Loslösun-
gen, Deutungsansprüche, ¹heavenly deceptionª
(¹himmlische Täuschungª), Suggestionstechniken,
Schuld und Scham, Gruppenjargon, ökonomische
und soziale Abhängigkeit.

Die direkteste Behandlung des Problems religiöser
Abhängigkeit wird von Leo Booth vorgenommen. Er
stellt sie in Parallele zu bekannten Suchtformen und
stellt in einem Katalog eine Symptomatik religiöser
Abhängigkeit auf. Die Anamnese dieser Symptome
zeigt jedoch, wie eng sie an den Bedingungen der
christlichen Denominationen und ihrer Theologien
orientiert ist. Sein Ziel ist es, religiöse Abhängigkeit
als Krankheit zu definieren und therapeutisch zur Be-
freiung von einem miûbräuchlichen, obsessiven Ge-
brauch von Religion beizutragen, der zum Aufbau
einer neuen Freundschaft mit Gott als Ausdruck ei-
ner gesunden Spiritualität führen soll. Diese Bestim-
mung von religiöser Abhängigkeit durch das Sucht-
Paradigma reduziert ein hochkomplexes Orientie-
rungsdefizit auf ein physiologisch definiertes Ent-
zugs-Modell. Befriedigendere Konzepte mit breitem
Anwendungsbereich lassen sich in der Literatur der-
zeit allerdings nicht auffinden.

Für die Entstehungsprozesse von sogenannter Ab-
hängigkeit sind vor allem Konversionsmodelle von
Belang, die neben den Schritten von Zuwendung
und Einbeziehung, eine zunehmende Etablierung re-
ligiöser Bindungen und ihrer Strukturen berücksich-
tigen. Gegenüber älteren Modellen für Konversion
hat sich seit den siebziger Jahren eine Einordnung
durchgesetzt, die eine bewuûte Beteiligung und akti-
ven Einfluû der konvertierenden Person annimmt
und mitbeschreibt. Eine an diesen offeneren Model-
len orientierte Forschung sucht im breitesten Sinn
die Bedeutungen, mit denen Menschen ihr Verhalten
versehen. Damit ist eine Prozeûperspektive in die
Diskussion gebracht worden, die in differenzierter

133) A.a.O.
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Weise den Perspektivenwechsel des Konvertiten in
eine Wechselwirkung von Prädisposition mit aktuel-
ler Bewegung stellt. Im Ineinander von zufälliger Si-
tuation und Rekrutierungsschema besteht ein Dilem-
ma zwischen der ¹Gewaltª der jeweiligen Lehre und
der Wahrscheinlichkeit, Konversionen herbeizufüh-
ren. Um dieses zu lösen, werden die potentiellen Mit-
glieder in einer behutsamen Einführung allmählich
¹abhängigª gemacht. Soweit die Ergebnisse des
Gutachtens.

Es ist dabei allerdings zu berücksichtigen, daû es of-
fensichtlich Menschen gibt, die Situationen und Ver-
hältnisse suchen, die von auûen als psychische Ab-
hängigkeitslage bezeichnet werden müssen. In sol-
chen Fällen entsprechen die religiösen Vorgaben der
Gruppe den individuellen Bedürfnissen der Men-
schen.

5.1.5 Ebenen der sozialen Kontrolle und
manipulative Elemente

Manipulatives Einwirken von Gruppen auf einzelne
ist vielfach belegt. Es scheint jedoch weniger die In-
teraktionen (Kontaktaufnahme, Konversion, Akkul-
turation usw.) an sich zu verursachen. Vielmehr dient
es der Beeinflussung der Interaktion im Sinne der
Gruppenziele und Gruppennormen, wobei man un-
terscheiden kann zwischen:

± bewuûter und gezielter Manipulation (Methoden),

± Manipulation durch sozialen Konformitätsdruck,

± Selbstmanipulation zum Zweck der Anpassung.

Die beiden letzten Formen des Einwirkens sind allge-
meiner Teil von Umorientierungs- und Akkultura-
tionsprozessen bzw. des Phänomens der allgegen-
wärtigen sozialen Kontrolle.

Bei der Verwendung des Begriffs der sozialen Kon-
trolle muû allerdings beachtet werden, daû sie in al-
len paradigmatischen Richtungen als Instrument zur
Herstellung sozialer Ordnung und nicht als Reaktion
auf Devianz gesehen wird. Darüber hinaus ist ¹so-
ziale Kontrolleª in keiner Theorie als Zwangsmecha-
nismus angelegt, gegen den es keine Handlungsal-
ternativen gibt. 134) Auf der anderen Seite darf nicht
übersehen werden, daû es psychotechnische Verfah-
ren gibt, die eine harte soziale Kontrolle ermöglichen
und bei denen Handlungsalternativen gering
sind. 135)

Die von Hassan 136) festgestellte Milieukontrolle, be-
stehend aus Verhaltenskontrolle, Gedankenkontrol-
le, Gefühlskontrolle und Informationskontrolle kann
deshalb nicht in jedem Fall prinzipiell als ¹manipula-
tivª charakterisiert werden. Eine Kontrolle dieser
Handlungsbereiche ist ein unausweichlicher Be-
standteil von sozialen Interaktionen in einer Gruppe
oder Gemeinschaft. Die mit einer Bindung an eine
Gruppe immer verbundene Sozialkontrolle und die
einer intentionalen, methodisierten Einwirkung mit
dem ausdrücklichen Ziel der Manipulation müssen
deshalb klar unterschieden werden.

Das psychologische und moralische Urteil über die Re-
sultate der sozialen Kontrolle hängt vom Urteil über die
¹Gruppenkulturª ab, der sie entstammen und auf de-
ren Durchsetzung sie zielen. Wenn z. B. ein überstei-
gerter Autoritätsanspruch der Führung dazu führt, daû
Fragen und Kritik in der Gruppe generell nicht möglich
sind, stellt sich dies im Zug der ¹sozialen Kontrolleª
des Konvertiten durch die Gruppe als Denk- und Rede-
verbot für ihn dar, das eventuell durch exzessive Zu-
wendung kompensiert wird. Es handelt sich jedoch
nicht um eine intentionale Manipulationsmethode,
sondern um den Versuch, den Konvertiten in die Grup-
penkultur einzubeziehen. Insofern muû eine eventu-
elle Kritik vor allem der Gruppenkultur gelten.

Geplante und gezielte Manipulationsmethoden im
engeren Sinn verstoûen dagegen zumindest tenden-

134) Vgl. Hahn, K.: Soziale Kontrolle als soziologischer Grund-
begriff. Klassische und neuere Theorien revisited, S. 273. In:
Kriminologisches Journal 28 (4, 1996), S. 261±280.

135) Im Rahmen sogenannter totaler Institutionen, etwa einem
Straflager, können die Lebensäuûerungen von Individuen
durch eine totalitäre Organisation in umfassenderer Weise
mit dem Ziel kontrolliert werden, um diese mittels Zwang
dem Zweck der Organisation entsprechend zu einer ande-
ren Persönlichkeit umzuerziehen. Hierbei kann manipulati-
ve soziale Kontrolle unter Miûbrauch psychologischer Er-
kenntnisse über das menschliche Reaktionsverhalten bis
hin zum psychophysischen Zusammenbruch einer Person
gesteigert werden. Dieser Miûbrauch verhaltensändernder
Methoden, durch den in eklatanter Weise die Menschen-
rechte verletzt werden, ist unter den Begriffen ¹Folterpsy-
chologieª, ¹Gehirnwäscheª und bei leichteren Formen un-
ter dem Begriff ¹Mobbingª (¹Harassmentª) Gegenstand
humanwissenschaftlicher Forschung. Zu dem Repertoire

harter manipulativer Kontrollmaûnahmen gehören etwa die
Auslösung von physischem und psychischem Streû durch
seelische Drangsalierung, Reizüberflutung oder gänzlichen
Reizentzug (¹sensory deprivationª). Allein längerer Rei-
zentzug kann zu schweren psychischen Störungen (Hallu-
zinationen) führen und für Indoktrinierung empfänglich
machen (¹Gehirnwäscheª). Streûerzeugung durch Arbeit
bis an die körperliche Leistungsgrenze, Schlaf- bzw. Es-
sensreduzierung ist ein weiteres Mittel, den natürlichen Wi-
derstand gegen Indoktrinierung abzubauen. Nach den Un-
tersuchungen des von der Enquete-Kommission angehör-
ten kanadischen Soziologen St. A. Kent, verwendet die
Scientology-Organisation in ihren Strafeinrichtungen ¹Re-
habilitation Project Forceª (RPF) derartige Kontrolltechni-
ken zur Sozialisation unbotmäûiger Mitglieder der soge-
nannten Sea Org (¹Brainwashing in Scientology's Rehabili-
tation Project Force (RPF), 1997ª, Internetadresse: http://
www.lermanet.com/brainwashing.htmc). Wegen der im
RPF erlittenen Gesundheitsschäden wurde dem ehema-
ligen Spitzenfunktionär der Scientology-Organisation
L. Wollersheim in den USA rechtskräftig Schadenersatz in
Höhe von 2,5 Millionen Dollar zugesprochen (Revisionsge-
richt des Staates Kalifornien, Entscheidung vom 18. 7. 1989,
Az. B O 23193/ASC (Nr. C 382827). Ein ehemaliges Mitglied
der sogenannten Sea Org hat von seiner menschenunwür-
digen Behandlung in einem europäischen RPF der En-
quete-Kommission glaubwürdig berichtet. Der Kriminologe
Chr. Schwarzenegger beschreibt, daû die japanische Orga-
nisation Aum Shinrikyô ihre Mitglieder im Rahmen von
Zwangsmeditationen 16±20 Stunden pro Tag über mehrere
Tage hinweg meditieren lieû. Die Anhänger hätten an Un-
terernährung und Schlafentzug gelitten (ders.: Über das
Verhältnis von Religion, Sekten und Kriminalität. Eine Ana-
lyse der kriminologischen und strafrechtlichen Aspekte
am Beispiel der japanischen Aum-Shinrikyô-Sekte, in:
Sekten und Okkultismus ± Kriminologische Aspekte, hrsg.
von Bauhofer, St./ Bolle, P.-H./ Dittmann, V. (Schweizeri-
sche Arbeitsgruppe für Kriminologie), Chur, Zürich 1996,
S. 211±276).
Zur Anwendung harter manipulativer Sozialtechniken im
Wirtschaftsleben vgl. in den Kapiteln 5.3.4 und 5.3.5.

136) Hassan, St.: Ausbruch aus dem Bann der Sekten, Reinbek
1993, (englisch: Combatting Cult Mind Control, Rochester
1988).

77

Drucksache 13/10950Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar06.3d 5. 8. 1998 07:26 S. 77



ziell gegen die Grundwerte unserer Gesellschafts-
ordnung, indem sie das Maû der ¹Milieukontrolleª
soweit steigern, daû die Freiheit des einzelnen erheb-
lich eingeschränkt oder gar aufgehoben wird.

Auch in diesem Bereich ist es jedoch nicht möglich
(bis auf Extremfälle), Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge unabhängig von der Biographie, der Persön-
lichkeit und der sozialen Situation des Bewerbers
festzustellen.

Alle inkriminierten Methoden wie exzessives Medi-
tieren, Schlaf- und Nahrungsdeprivation, endlose In-
doktrination in der Gruppe, ¹Love bombingª usw.
hängen in ihrem Effekt maûgeblich von der Befind-
lichkeit des betroffenen Individuums ab. Weiterhin
wird der Effekt erheblich von der Absicht der einwir-
kenden Personen oder Gruppen bestimmt: Wollen sie
z. B. einen durch Schlafdeprivation erzeugten sugge-
stiblen Zustand zum Umgehen vernünftiger Einwän-
de nutzen oder nicht?

Diese Absichten hängen wiederum primär vom
Ideen- und Wertesystem der Gruppe ab, nicht von
ihren Methoden. Auûerdem ist deren Effekt stärker
von der ¹Dosisª abhängig als vom Agens, wie häufig
angenommen wird. Mit zunehmender Integration in
eine Gruppe und der Abhängigkeit von einer Führer-
figur kann es zu einer Art progredientem Sog kom-
men, der individuell vorhandene Dispositionen zum
Wiederholungszwang als auch zur Steigerung der
Dosis (¹More-Effektª) weiter verstärken kann.

5.1.6 Gefahrenpotentiale

Zusammengefaût ist das Gefährlichkeitselement vor
allem in einer komplexen Kombination von eingriffs-
intensiven Methoden und Techniken (a), ihrer unpro-
fessionellen Anwendung (b), 137) prekären Elementen
der jeweiligen Gruppenkultur oder -organisation (c)
und vorhandenen individuellen Prädispositionen (d)
zu sehen.

a) Gefährdungen lassen sich nicht an einer bestimm-
ten Technik festmachen. Jede psychologisch oder
bewuûtseinsverändernd wirksame Methode be-
sitzt ein Risiko. Dies gilt für die Richtlinien-Psy-
chotherapie und die weiteren wissenschaftlich
evaluierten psychotherapeutischen Verfahren ge-
nauso wie für andere Methoden, die am Markt an-
geboten werden. Eine wirksame Methode wird
auch Risiken beinhalten, eine Methode mit wenig
¹Nebenwirkungenª wird in der Regel auch wenig
Wirkung zeigen. Aus der Methode allein kann also
nicht auf eine Schädlichkeit geschlossen werden,
wohl gibt es aber intensiver wirksame Methoden
als andere, was für die Psychotherapie, die Persön-
lichkeitsentwicklung usw. natürlich nützlich ist.

b) Von gröûerem Interesse ist die Frage nach der
Qualifikation, der Seriosität der Anwender, d.h.

nach Ausbildung, Berufserfahrung und Kenntnis-
sen, beispielsweise in der Leitung von Gruppen.
Auf dem Markt gibt es eine Fülle von Anbietern,
die häufig selbst entwickelte Techniken anbieten
und sich selbst bestimmte Titel zulegen. Aller-
dings muû erkannt werden, daû die Psychothera-
pie heute noch kein integriertes Gebiet darstellt
und noch sehr auf Entwicklungen angewiesen ist,
die bisher in einer kreativen Subkultur entstanden
sind, wenn man beispielsweise an die Gestaltthe-
rapie, das Psychodrama, gewisse systemische An-
sätze u.a. denkt. Eine Eingrenzung der Anwen-
dung von psychologisch wirksamen Techniken auf
¾rzte oder Psychologen wäre unsinnig, da häufig
auch in Sozialarbeit, Pädagogik, Supervision,
Theologie und Seelsorge solche Techniken mit Er-
folg angewandt werden. Der Markt erscheint zu
breit, um derzeit verbindliche Standards für An-
wender festlegen zu können.

c) Ein bedeutsameres Gefahrenpotential scheint von
Organisationen auszugehen, innerhalb derer be-
stimmte Methoden angewandt werden. Gelingt es
Organisationen, Abhängigkeitspotentiale zu erzeu-
gen, dann können bestimmte Techniken durch die
längerdauernde Wirkung und Beeinflussung eben
auch intensivere oder schädlichere Folgen haben.
Regelmäûig zu fragen ist also danach, wie abhängig
und hörig macht eine Organisation und mit welchen
Mitteln sucht sie dies zu erreichen? Wie stark domi-
niert und beutet sie ihre Anhänger aus? Nach bisher
vorliegenden klinischen Erfahrungen sind die Wir-
kungen des Gruppendrucks und der moralischen
Beeinflussung weit höher als die einer bestimmten
Methode. Die vom Berufsverband Deutscher Psy-
chologinnen und Psychologen entwickelten Krite-
rien zur Beurteilung von ¹destruktiven Kultenª bie-
ten Anhaltspunkte zur Einschätzung des Gefahren-
potentials, das von bestimmten Strukturen ausge-
hen kann. Es muû allerdings anerkannt werden, daû
auch andere autoritäre Erziehung mit religiösem
Hintergrund, in der etwa mit Gewalt Gottesdienst
und Beten erzwungen werden, ähnliche Folgen hin-
terläût, wie die Auswirkungen dogmatischer Ge-
meinden oder Gruppen. Die Wirkungsmöglichkei-
ten dieser Gruppierungen sind wesentlich massiver
als die der meisten Psychogruppen.

d) Das entscheidende Kriterium zumindest aus klini-
scher Sicht, stellt die Persönlichkeitsstruktur des-
jenigen dar, der an einer bestimmten Gruppe oder
Maûnahme teilnimmt. Ein entsprechend kranker
oder labilisierbarer Mensch kann eben leichter de-
kompensieren, wenn er psychisch überfordert ist.
Dabei wirken offenbar die vier beschriebenen
Faktoren zusammen:

± eine kranke oder schwache Persönlichkeit,

± das Ausmaû und die Wirksamkeit, also die In-
tensität der Methode,138)

± die Totalität und der Gruppendruck einer Orga-
nisation sowie

± die Qualifikation und Seriosität eines Anbieters
und dessen Miûbrauchsneigung.

137) Vgl. die Einlassungen von Prof. Klosinski zur notwendigen
Umsicht bei der Anwendung v.a. bei Kindern in der öffentli-
chen Anhörung von Experten ¹Zur Situation von Kindern
und Jugendlichen in sogenannten Sekten und Psychogrup-
penª am 13. 3. 97, Zwischenbericht der Enquete-Kommis-
sion ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª, Deutscher
Bundestag, 13. Wahlperiode: Drucksache 13/8170 vom
7. 7. 97, S. 23. 138) S. dazu auch in Kap. 3.5.3.b.
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Angesichts der in ihrem komplexen Zusammenspiel
bisher schwer greifbaren und unüberschaubaren Si-
tuation besteht v. a. in epidemiologischer Hinsicht
Forschungsbedarf: Allgemeine Urteile zu diesem
Themenfeld beziehen sich bisher in der Regel auf
auffällige Einzelfälle. Über die tatsächliche Häufig-
keit der Inanspruchnahme von psychologisch wirksa-
mem Wissen oder bewuûtseinsverändernden Techni-
ken bzw. Maûnahmen existiert kein epidemiologisch
verwertbares Wissen, das die Allgemeinheit oder Un-
angemessenheit bestehender Urteile zu rechtfertigen
oder zu widerlegen erlaubte.

Weiter zu verfolgende Fragen in diesem Zusammen-
hang wären, in welchem Ausmaû welche Teile der
Bevölkerung an welchen psychologisch wirksamen
Veranstaltungen auûerhalb des Gesundheitswesens
und der durch öffentliche oder kirchliche Träger ver-
mittelten Beratungen teilnehmen oder diese autodi-
daktisch anwenden, welche Motivation dazu vor-
liegt, welche positiven und negativen Erfahrungen
dazu gemacht werden, welchen Umfang der spezifi-
sche Bereich religiöser und ideologischer Gemein-
schaften und Psychogruppen einnimmt, welche Ne-
benwirkungen psychologisch wirksame Techniken
besitzen, welche (typischen) Störungen und Krisen
auftreten können und welche Hilfen dafür angemes-
sen sind.

Erst auf der Basis einer interdisziplinär angelegten
Forschung aus Soziologie, Psychologie, Psychiatrie
und möglichen anderen Gebieten können rational
begründete Leitlinien im Umgang mit diesem Thema
formuliert werden, Schädlichkeitsgrenzen beschrie-
ben werden und möglicherweise auch Miûbrauchs-
potentiale gesetzlich eingeschränkt werden.

5.1.7 Zwischenresümee

Die von auûen wahrgenommenen Verhaltens- und
Denkweisen, die als ¹psychische Abhängigkeitª von
einer extremen Religions- oder Weltanschauungsge-
meinschaft beschrieben werden, lassen sich fachlich
verstehen als Folgen einer ungewöhnlich starken
Bindung des Einzelnen an eine Gemeinschaft, die
durch ihre exklusive Selbstdefinition als Sinn- und
Werteinstanz und durch die Konkretisierung dieses
Selbstverständnisses in hierarchischen Machtstruk-
turen ein hohes Maû an Sozialkontrolle ausübt, ein
hohes Maû an Gegnerschaft gegenüber der Umwelt
erzeugt und hohe Investitionen an Zeit, Geld und
Dienstleistungen für die Gruppe und ihre Führung
von den Mitgliedern fordert.

Eine Reihe von vorliegenden und vom Deutschen
Bundestag in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen
Arbeiten lassen erkennen, daû ein enger Zusammen-
hang zwischen der Lebensorientierung bzw. der Per-
sönlichkeit von Individuen sowie dem Angebots- und
Anforderungsprofil von Gemeinschaften besteht, de-
nen sie sich zuwenden. Ebenso steht fest, daû inner-
psychische bzw. soziale Labilität einen wichtigen
Faktor bei allen biographischen Umorientierungen
bildet. Von daher erscheinen die Interaktionen zwi-
schen Individuum und Gemeinschaft als Teile eines
Such- und Anpassungsverhaltens, das durch psychi-
sche Manipulation der Gruppe weder erzeugt noch

ersetzt, wohl aber gelenkt werden kann. Die Bereit-
schaft zur Umorientierung und die ¹Paûformª der
Persönlichkeit für die Gruppe sind nicht nur Ergebnis
von Gruppeneinwirkungen, sondern von biographi-
schen und gesellschaftlichen Faktoren.

Der Umkehrschluû, daû eine bestimmte Befindlich-
keit notwendigerweise zur Interaktion mit einer be-
stimmten Gruppe führt, oder daû die Biographie
eben dadurch den bestmöglichen Fortgang nimmt,
gilt jedoch nicht. Vielmehr gibt es für die meisten be-
troffenen Personen zahlreiche Möglichkeiten biogra-
phischer Umorientierung, und aus psychologischer
und pädagogischer Sicht würden viele davon bessere
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und Gefahren
eher vermeiden, als die Hinwendung zu einer radika-
len, konfliktträchtigen Gemeinschaft.

5.1.8 Möglichkeit und Notwendigkeit staatlicher
Einfluûnahme

Nach derzeitig erkennbarer Sachlage und den ver-
fügbaren Daten ist es nicht möglich, sitten- und
rechtswidrige Methoden durch eine Auflistung von
Typen bzw. Wirkungsweisen von vertretbaren, recht-
mäûigen Methoden abzugrenzen. Extreme werden
bereits vom Strafrecht erfaût (Nötigung, Freiheitsbe-
raubung, Körperverletzung, Wucher usw.).

Der Begriff der psychischen Abhängigkeit kann als
sogenannte innere Tatsache in der Regel nicht als
Anknüpfungsmerkmal für staatliches Handeln be-
nutzt werden. Der Staat knüpft in der Demokratie an
sozialen Handlungen an. Zum Gegenstand staatli-
chen Handelns können allenfalls solche Handlungen
gemacht werden, die auf die systematische Erzeu-
gung innerer Befindlichkeiten abzielen: Pädagogik,
Therapie, Training etc. Damit einhergehende, beab-
sichtigte oder nicht beabsichtigte, Persönlichkeitsver-
änderungen sind stark wertungsabhängig und lassen
sich nicht von einem ¹archimedischen Punktª aus
eindeutig klassifizieren. Wie bestimmte Therapien
eine gezielte Destabilisierung als Voraussetzung für
die Erzielung von Veränderungen beinhalten, wer-
den in der Meditationspraxis spirituelle Krisen als
notwendig für persönliches Wachstum angesehen.

Es bedürfte eines professionellen Einverständnisses
oder Konsenses zur Beurteilung der damit verbunde-
nen Sozialisationsprozesse oder einer Therapieethik,
die Grenzen der absichtsvoll erzeugten Persönlich-
keitsveränderung aufzeigt. Es ist hier lediglich mög-
lich, die Einwirkungsmethoden in eine Rangfolge zu-
nehmender Risiken zu bringen, orientiert daran, wie
stark sie analog zu psychotherapeutischen oder me-
dizinischen Eingriffen dazu geeignet sind, Persön-
lichkeitsstruktur, Identität, Verhaltensmuster, Ge-
fühlswelt usw. einer Person zu verändern. Staatli-
cherseits ist davon auszugehen, daû den Anbietern
mit zunehmendem Risiko ihrer ¹manipulativenª Ein-
wirkungsmethoden auch zunehmende Verantwor-
tung für die Folgen zukommt. Diese Verantwortung
ist wiederum analog zu den Vorsichtsmaûnahmen zu
beurteilen, die in Medizin und Psychotherapie für
notwendig gehalten werden.
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In der öffentlichen Tagung der Enquete-Kommission
zum Thema ¹Psychotechnikenª am 14. April 1997
wurde auf eine solche Verantwortung in Form einer
Verpflichtung zur Warnung vor ¹Nebenwirkungenª
hingewiesen. Diese hat Eingang gefunden in die Vor-
schläge zu einem Lebensbewältigungshilferecht,
dem ein eigenes Kapitel gewidmet ist, auf das hier le-
diglich verwiesen wird.

Weiterhin wurde in der Anhörung auf die Möglichkeit
eines ¹Schutzes des Individuums vor seinen eigenen
Schwächenª hingewiesen. Auch dies ist in Form von
Rücktrittsrechten berücksichtigt und eingearbeitet.
Bei geschlossenen Gruppen könnte über die Einrich-
tung von Noviziaten nachgedacht werden, wie sie bei
klösterlichen Gemeinschaften Usus ist. Sichergestellt
sein muû, daû jeder unter fairen Bedingungen aus
einer solchen Gemeinschaft austreten kann.139)

Die geforderte Lizensierung der Psychotherapeuten-
tätigkeit hat bereits in Form des neuen Gesetzes zur
Regelung der Therapeutentätigkeit Gestalt ange-
nommen. Die ebenfalls in der Anhörung geforderten
Erweiterungen auf die Bereiche von Lebenshilfe und
Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung sind zum Teil
verwirklicht im genannten Entwurf zu einem Lebens-
bewältigungshilferecht.

Die ebenfalls in der Anhörung angemahnte Lösung
der Abgrenzungsprobleme zu Erziehung und Bil-
dung könnte insofern ein heikles Unterfangen dar-
stellen, als sich auch innerhalb des herkömmlichen
Weiterbildungssektors immer häufiger Maûnahmen
mit Elementen der Persönlichkeitsentwicklung fin-
den und als solche explizit auch gefordert werden.140)
Aber nicht nur die primär mit Blick auf das Füh-
rungspersonal erhobenen Forderungen von thera-
peutischen Methoden für ¹Normaleª141), sondern
auch die Vorstellungen vom ¹lebenslangen Lernenª
als Notwendigkeit für jeden Arbeitnehmer ± nicht
nur auf der Ebene seiner technischen Qualifikatio-
nen, sondern seiner Verhaltenssteuerung ±, transpor-
tieren zum Teil die Bereitschaft zur lebenslangen
Selbst- und Fremdsozialisation mit.

Vor dem Hintergrund einer möglicherweise erhebli-
chen Übergangszone zwischen Bildung und Persön-
lichkeitsveränderung und der prinzipiellen sozialen
und ökonomischen Erwünschtheit einer weitreichen-
den Bereitschaft, auch zu psychischer Mobilität, stellt
eine solche Abgrenzung ein eher schwieriges Unter-
fangen dar.

5.1.9 Ethische Normen, Selbstverpflichtungs-
standards, (moralische) Appelle

Eine metatheoretische Kritik von Eingriffen in die
Persönlichkeit, die sowohl mit (quasi-) therapeuti-
schen als auch mit ¹spirituellenª Elementen arbeiten,

muû erkennen, daû die Bewertung derartiger ¹Be-
handlungenª nach den Kriterien ¹gesundª oder ¹un-
gesundª überwiegend von der gesellschaftlichen An-
erkennung der therapeutischen Methoden oder der-
jenigen abhängt, die diese Methoden praktizieren.

Aussagen über die Nützlichkeit ¹spirituellerª Ele-
mente im therapeutischen Geschehen können vom
Staat nicht getroffen werden. Da über Nützlichkeit
und Schädlichkeit von Therapien generell Dissens
besteht, beginnt hier ein Streit, der vom Staat allein
nicht entschieden werden kann. Er kann über einen
rein ¹moralischenª Appell an die Streitpartner hin-
aus die Entwicklung von selbstverpflichtenden Re-
geln bezüglich der Anwendung von Wissensbestän-
den empfehlen. Dort allerdings, wo aufgrund thera-
peutischer Verfahren Gefahren für die Gesundheit
eintreten, ist der Staat aufgerufen, dies zu unterbin-
den

Die Entwicklung und Förderung einer allgemeinen
Therapieethik als gemeinsamen Bezugspunkt für die
Auseinandersetzung sowohl zwischen den Trägern
der Hauptkonfliktlinien, als auch für die im Einzelfall
maûgeblichen Konfliktparteien, gehört in den Be-
reich institutioneller Empfehlungen.

5.1.10 Institutionelle Empfehlungen

Empfehlungen an betroffene, wie im Einsetzungsbe-
schluû142) bereits vorgeschlagen, oder neu zu schaf-
fende gesellschaftliche Institutionen, könnten sich
neben den bereits erwähnten Maûnahmen vor allem
auf eine geregelte(re) Austragung des Weltanschau-
ungsstreits beziehen, aber auch auf konkrete (auûer-
gerichtliche) Schlichtung von Konfliktfällen.

Bereits existierende Vorschläge sprechen von ¹Me-
diations-Institutionenª, die angesichts einer mögli-
chen Zunahme religiös motivierter Konflikte einge-
richtet werden könnten. Zugehörigkeit oder Nichtzu-
gehörigkeit könnte auch zu einem Gütesiegel dar-
über entwickelt werden, ob sich die Mitglieder an
bestimmte gesellschaftliche Spielregeln halten oder
nicht.

Auf der Basis konkreter Streitfälle wäre auch eine
vorgerichtliche Zusammenführung von Konfliktpar-
teien mit dem Ziel der materiellen und ideellen
Schlichtung denkbar.

Sowohl in der Form der Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen als auch in der bei Ehescheidungen zu-
nehmend praktizierten Mediation und beim soge-
nannten Täter-Opfer-Ausgleich im Strafrecht liegen
praktizierte Institutionen und Verfahren vor, die für
eine weitere Ausarbeitung dieser Vorschläge mögli-
cherweise nutzbar gemacht werden könnten. Da
diese Vorstellungen in den Entwurf einer Stiftungs-
idee eingehen werden, wird hier wiederum nur dar-
auf verwiesen (s. in den Kapiteln 5.5.5.1 und 6.2.2.1).

Dasselbe gilt für die Förderung der Entwicklung
einer allgemeinen Therapieethik.

139) Vgl. die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 4. 11. 1950, BGBl 1952 II, S. 685, 953,
geändert durch Protokoll Nr. 8 vom 19. 3. 1985, BGBl 1989 II,
S. 546.

140) Vgl. z. B. bei Neuburger-Brosch, M.: Die soziale Konstruk-
tion des ¹neuen Managersª. Eine wissenssoziologische Un-
tersuchung der Managementdebatte in den achtziger Jah-
ren, Tübingen 1996, S. 222.

141) Ebd.
142) Vgl. Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode: BT-Drucksa-

che 13/4477 vom 26. 4. 1996, S. 3.
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5.1.11 Empfehlung zur Forschungsförderung für
eine weitere Erhellung des Problemfeldes

Für den Bereich Bildung/Weiterbildung sollte eine spe-
zifische Forschungsförderung bei geeigneten Institutio-
nen betrieben werden, da bestimmte Tendenzen wie
der Zwang zum ¹lebenslangen Lernenª die Ausbrei-
tung immer weiterer (auch unseriöser) Angebote im Be-
reich der Persönlichkeitsentwicklung und -modifikati-
on begünstigt. Die zunehmende Verbetrieblichung von
Weiterbildung hat zudem eine Umverteilung der Defi-
nitionsmacht über diesen Bildungsbereich zur Folge.

Da im Bereich der beruflichen Weiterbildung absolut
und relativ die meisten Weiterbildungsmaûnahmen
stattfinden, hätte eine völlige Enthaltsamkeit der
staatlichen Normierungsmacht auch gesellschaftli-
che Auswirkungen, die über Betriebsgrenzen weit
hinausreichen.143)

Da insbesondere Inhaber von Positionen mit dispositi-
ven Befugnissen als Zielgruppe für den Verkauf von
Sozialtechniken in Frage kommen144), wären quanti-
tative und qualitative Erkenntnisse über Auswirkun-
gen auf Betriebsklima, innerbetriebliche Herrschafts-
ausübung und -sicherung im Gefolge von Persönlich-
keits- und Managementtrainings wünschenswert.

Weitere Forschung in diesem Bereich sollte über die
impressionistischen und episodischen Eindrücke hin-
ausgehen, ob gerade der betriebliche Kontext von
bestimmten Gruppen oder Anbietern unter Ausnut-
zung seiner besonderen Bedingungen für Anwer-
bungs- und Rekrutierungstrategien gezielt aufge-
sucht wird.145)

5.2 Kinder und Jugendliche in neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen

5.2.1 Grundlagen

Die Familie bzw. die mit ihrer Veränderung einherge-
henden neuen Lebensformen bilden jene Orte, in de-
nen die Erziehung und Pflege der Kinder auf der
Grundlage einer grundlegenden emotionalen Bin-
dung in einem umfassenden und die ganze Person
umgreifenden Sinne durch die Eltern bzw. die zen-
tralen Bezugspersonen erfolgt. Dies stellt den grund-
legenden Unterschied zu allen anderen Institutionen
des Erziehungssystems dar, in denen in der Regel
und unter Berücksichtigung der Autonomie der Le-
benspraxis immer nur Teilausschnitte der Person Ge-
genstand der Erziehung sind oder es spezieller und
distanzierter um Unterrichten, Bilden oder auch Be-
raten geht. Selbst hier kommt der Familie aber die

zentrale Aufgabe zu, Kinder, vor allem aber Jugend-
liche, für diese erweiternden und transformierenden
Erfahrungen ¹freizugebenª, diese Erfahrungen zu
unterstützen und zu ermöglichen.

Die Übermittlung und Weitergabe von Werthaltungen,
Glaubensüberzeugungen und auch religiösen Vorstel-
lungen an die folgende Generation stellt somit eine
zentrale Funktion der Familie bzw. familienanaloger
Lebensformen und der Milieus dar, in die sie eingebet-
tet sind. Die Weitergabe religiöser Lebensformen ist als
solche also kein Problem. Auch die erzieherische Ver-
mittlung von ± gegenüber den groûen Volkskirchen ±
¹abweichendenª religiösen Anschauungen und Glau-
bensprinzipien kann angesichts einer Pluralisierung
religiöser und areligiöser Weltanschauungen nicht als
problematisch verstanden werden. Im Gegenteil: Die
Achtung und Anerkennung pluraler, kulturell hetero-
gener Lebensformen und Weltanschauungen ist ein
unhintergehbarer Bestandteil einer posttraditionalen
Ethik der Anerkennung von Vielfalt.

Problemerzeugend und konflikthaft kann eine religiös
und weltanschaulich präformierte Erziehung ± wie jede
andere auch ± somit nur aufgrund ihrer ganz spezifi-
schen Inhalte, der vermittelten spezifischen Normen
und Werte, des geforderten konkreten Umgangs mit
Kindern und Jugendlichen, der im Namen religiöser Er-
ziehung begangenen Übergriffe, Schädigungen, Miû-
handlungen oder auch Miûbräuche von Kindern und
Jugendlichen sein. Bezugspunkt sind hier die grundle-
genden rechtlichen Bestimmungen des § 1 Sozial-
gesetzbuch VIII (SGB VIII; Kinder und Jugendliche):
¹(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit. (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft.ª Staatliche Eingriffe, also die
Ausübung des staatlichen Wächteramtes, im Sinne
einer ¹Hilfe zur Erziehungª (§ 27 SGB VIII) oder einer
¹Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichenª (§ 42,
SGB VIII) erfolgen dann, ¹wenn eine dem Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erzie-
hung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Ent-
wicklung geeignet und notwendig istª (§ 27, 1) bzw.
¹wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittetª
(§ 42, 2) oder ¹eine dringende Gefahr für das Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfor-
dertª (§ 42, 3). Bezugspunkt ist hier die Abwendung
von Gefahr gegenüber dem körperlichen, geistigen
und seelischen Kindeswohl, was zur Entziehung des
Sorgerechts berechtigt (vgl. § 1666 BGB). Der konkre-
ten Motivierung, Legitimation oder Begründung für die
Zufügung körperlicher, geistiger oder seelischer Schä-
digungen auf seiten der Eltern kommt hier in der Regel
keine Relevanz zu. Auch wenn Eltern sich auf die Frei-
heit der Religionsausübung beziehen, können Gefähr-
dungen des Kindeswohls dadurch nicht legitimiert wer-
den.146)

143) Vgl. hierzu Kühnlein, G.: ¹Verbetrieblichungª von Weiter-
bildung als Zukunftstrend? Anmerkungen zum Bedeu-
tungswandel von beruflicher Weiterbildung und Konse-
quenzen für Bildungsforschung. In: Arbeit 6 (3, 1997),
S. 261±281.

144) Vgl. Schmitz, E.: Leistung und Loyalität. Berufliche Weiter-
bildung und Personalpolitik in Industrieunternehmen,
1. Aufl., Stuttgart 1978, S. 45f.

145) Vgl. Poweleit, D.: ¹Die Anfälligkeit von Führungskräften
für esoterische Lehrenª, in Organisationsberatung ± Super-
vision ± Clinical Management 2 (3, 1995), S. 278±287.

146) Vgl. hierzu u. a. die Darstellung der Rechtsprechung im An-
hang Teil A zum Arbeitskreis 4 im Zwischenbericht der En-
quete-Kommission, BT-Drucksache 13/8170, S. 105ff. sowie
die Darstellung der Anhörung juristischer Experten zur Situa-
tion von Kindern und Jugendlichen in neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen, Zwi-
schenbericht der Kommission, BT-Drucksache 13/8170 S. 24ff.
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Bei der Einschätzung von Übergriffen, Schädigungen
oder der Behinderung von Bildungs-, Entwicklungs-
und Individuationsprozessen, die dem ¹Wohl des Kin-
des/Jugendlichenª schaden, treten generell erheb-
liche Diagnose- und Bewertungsprobleme auf, insbe-
sondere gegenüber subtilen psychischen Formen und
bei der Einschätzung einer Schädigung von Indivi-
duations- und Entwicklungsmöglichkeiten.147) Diese
Probleme bei der Diagnose der Verbreitung und mi-
lieuspezifischen Verteilung von Kindesmiûhandlun-
gen und -schädigungen treten für neue religiöse und
ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen
besonders deutlich zutage. Wie die Anhörung der
psychologischen und erziehungswissenschaftlichen
Experten im Rahmen der Enquete-Kommission nahe-
zu übereinstimmend ergab, erlaubt die Vielfalt der
Gruppen und die Forschungslage zur Situation von
Kindern in derartigen Milieus keine abgesicherten
Aussagen. So kann keineswegs abgesichert behaup-
tet werden, daû die Gefahr für Heranwachsende, in
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen Opfer von physischen oder psy-
chischen Miûhandlungen bzw. Schädigungen zu wer-
den, generell gröûer ist, als in anderen Milieus. Das
Ideal bzw. die Aufforderung, Kinder zur Selbständig-
keit zu befähigen, darf nicht zur staatlichen Kontrolle
von Autonomie führen. Dadurch würden konventio-
nelle und traditionale Formen der Lebensführung, die
andere Erziehungsideale verfolgen, zur Abweichung
erklärt und staatlicherseits reglementiert. Daû elterli-
che Erziehungshaltungen die Autonomie des Kindes
nicht hinreichend fördern oder diese auch behindern,
findet sich darüberhinaus in verschiedensten Erzie-
hungsmilieus und ist keinesfalls ein alleiniges Kenn-
zeichen von Kindheit in neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Psychogruppen. Von
daher muû der Eindruck vermieden werden, daû es
lediglich neue religiöse und ideologische Gruppierun-
gen seien, die eine ¹Erziehung zur Abhängigkeit und
Unselbständigkeitª betreiben.

Deshalb können hochproblematische, das geistige,
seelische und körperliche Kindeswohl verletzende, au-
tonomienegierende und miûhandelnde Erziehungsvor-
stellungen und -praktiken neuen religiösen und ideo-
logischen Gemeinschaften und Psychogruppen nicht
generalisiert unterstellt werden 148). Hier können allen-
falls Gefährdungspotentiale vermutet und verdeutlicht

werden, die aber in jedem Einzelfall spezifisch geprüft
und ausgewiesen werden müssen 149).

5.2.2 Konflikt- und Bewältigungslinien in neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen gegenüber den Prinzipien
moderner Lebensführung

Erziehungsorientierungen im Rahmen weltanschau-
lich-religiöser Sondergemeinschaften stehen aller-
dings häufiger in einem mehr oder weniger starken
Spannungsverhältnis zu den Prinzipien einer moder-
nisierten Lebensführung, wie sie für die Bewältigung
der soziokulturellen Anforderungen in den westli-
chen Gesellschaften erforderlich sind. Allerdings er-
zeugen die fortschreitenden Modernisierungspro-
zesse und kulturellen Aufstörungen gerade für tradi-
tional-religiöse Lebensformen erhebliche Belastun-
gen. Verstärkte Abschlieûungen oder ¹fundamentali-
stischª anmutende Haltungen können auch den Ver-
such darstellen, diese Modernisierungslasten zu be-
wältigen. Die Destabilisierungen und Enttraditionali-
sierungen können wesentlich dazu beitragen, daû
Menschen gegenüber den Verunsicherungen einer
eigenverantworteten, offenen und reflexiven Lebens-
form nach neuen Einbindungen und Sicherheiten su-
chen. Diese Bewältigungsversuche dürfen keines-
wegs nur eindimensional als ± gegenüber den moder-
nen Prinzipien der Lebensführung ± defizitäre oder
problemerzeugende Lebensformen abgewertet wer-
den. Vielmehr bilden diese Lebensformen auch Mög-
lichkeits- und Stabilisierungsräume aus, um die Bela-
stungen hochmodernisierter sozialer Anforderungen
ertragen zu können (vgl. auch Kap. 3.1).

Diese konflikthafte und zugleich Bewältigungsmög-
lichkeiten eröffnende Spannung zu Prinzipien der
modernisierten Lebensführung kann unterschiedliche
Formen annehmen, die ± ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit ± nur kurz skizziert werden können z.B.:

a) kann dies in Form einer straf- und schuldorientier-
ten Einforderung asketischer, lust- und leibfeindli-
cher Haltungen geschehen, die einerseits zu kul-
turellen Freisetzungen und Erlebnisorientierun-
gen in einem Spannungsverhältnis stehen, ande-
rerseits aber auch klar strukturierte moralische
Ordnungen mit verbindlichen Orientierungen er-
öffnen. Für Heranwachsende können dadurch
zwanghafte, schuld- und schambelastete Erzie-
hungsmilieus entstehen, andererseits aber auch
± bei emotional sicheren Eltern-Kind-Beziehun-
gen ± struktur- und haltgebende Sozialisations-
räume.

b) sind Formen der Abhängigkeit und der Anwei-
sungsgebundenheit bis in alltägliche Belange hin-
ein gegenüber religiösen Lehrern und Heilsver-
kündern festzustellen, mit Einschränkungen aber
auch Entlastungen gegenüber den Erfordernissen
lebenspraktischer Autonomie, individualisierter
Lebensführung und Entscheidungserfordernissen

147) Vgl. hierzu ausführlicher Teil B des Arbeitskreis 4 im Zwi-
schenbericht der Enquete-Kommission, BT-Drucksache
13/8170, S. 94 ff.

148) Vgl. für die unaufhebbare Spannung zwischen Einzelfallre-
konstruktion und subsumtivem Typisieren, die Professionelle
reflektiert handhaben müssen, um die stets drohende Gefahr
von ¹Kunstfehlernª nicht zu steigern, die Arbeiten in Dewe,
B. u. a.: Professionelles soziales Handeln, Opladen 1992 und
in Combe, A./Helsper, W.: Pädagogische Professionalität,
Frankfurt 1996. Die zweite ± vielleicht noch schwerwiegen-
dere ± Gefahr dieser subsumtiven Bewertung besteht darin,
daû mit der verallgemeinernden Typisierung zugleich eine
soziale Stigmatisierung generiert oder verstärkt werden
kann: Eltern, die ¹Sektenª, religiösen Sondergemeinschaf-
ten oder ¹sogenannten Psychokultenª angehören, sind Kin-
desmiûhandler. Dies kann zur Verhärtung sozialer Fronten,
zur Negativtypisierung spezifischer Milieus und letztlich zur
Verschärfung lebensweltlicher Konfliktstrukturen beitragen,
die durchaus den Problemdruck in den stigmatisierten Mi-
lieus und Familien erhöhen können.

149) Vgl. hierzu die Diskussion zwischen Klosinski, G. und Ge-
hentges, U., in: Informations- und Dokumentationszentrum
Sekten/Psychokulte IDZ (Hrsg.): Auserwählt oder ausgelie-
fert? Kinder in Sekten und Psychogruppen, Tagungsdoku-
mentation, Köln 1996, S. 27ff. und 52ff.
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(vgl. Kap. 3.1). Für Heranwachsende kann daraus
eine Erschwerung von Individuationsprozessen re-
sultieren, wenn Verselbständigungsschritte immer
auf die Übereinstimmung mit einer absoluten Au-
torität bezogen bleiben. Andererseits können Her-
anwachsende auch ± in gemeinsam geteilten Le-
benszusammenhängen ± die Erfahrung idealisie-
rungsfähiger Personen machen, die wiederum für
die Entwicklung des Selbst bedeutsam werden
können.150)

c) kann dies auch die Form einer Steigerung und ein-
seitigen Verabsolutierung moderner Prinzipien an-
nehmen: etwa Durchsetzungsfähigkeit, Selbstbe-
hauptung und Gewinnorientierung, das als Erzie-
hungsziel und -absicht auch für den Umgang mit
Kindern bedeutsam wird. Einerseits entsprechen
derartige Haltungen durchaus gesellschaftlich do-
minanten Anforderungen, auf die Kinder und Ju-
gendliche orientiert werden. Problematiken ent-
stehen andererseits vor allem dann, wenn dadurch
emotional stabilisierende, kompensatorische
Räume auch für Kinder und Jugendliche verloren
gehen. Strukturell ähnliche Problematiken erge-
ben sich allerdings in diesseitig orientierten Erzie-
hungsmilieus, in denen Status- und Erfolgsorien-
tierung ± eine Art ¹innerweltlicher Heilsplanª so-
zialen Aufstiegs ± den elterlichen Umgang mit
Kindern bestimmt. Daraus kann für Heranwach-
sende als eine Lösungsform die Hinwendung zu
neuen religiösen, entlastenden Heilsversprechun-
gen resultieren ± eine ¹Resakralisierungª des
Selbst als Ergebnis seiner weitgehenden Entsakra-
lisierung. 151)

d) sind kontemplative, weltabgewandte Haltungen
festzustellen, die den Prinzipien einer eigenver-
antworteten, aktiven Lebensführung entgegenste-

hen. Daraus kann einerseits die Problematik resul-
tieren, im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
der Förderung von Selbständigkeit und aktiver Le-
bensgestaltung einen zu geringen Stellenwert ein-
zuräumen und diese damit unzulänglich auf die
Bewältigung moderner sozialer Anforderungen
vorzubereiten. Andererseits ermöglichen diese
Haltungen auch eine Distanzierung gegenüber
den sozialen Statuszwängen und können kompen-
satorische Räume für Kinder und Jugendliche be-
reitstellen, ohne daû eine aktive Lebensgestaltung
generell behindert wird.

e) sind hedonistisch-ekstatische Haltungen in neuen
religiösen Milieus anzutreffen, die einerseits in ei-
nem Spannungsverhältnis zu rationalisierten so-
zialen Handlungsanforderungen stehen, anderer-
seits aber auch an Erlebnisorientierungen anknüp-
fen und einer sinnlich-emotionalen Verödung des
Alltages entgegenwirken (vgl. Kap. 3.1). Diese he-
donistischen, erlebnishaften Ansprüche von Eltern
können gegenüber Kindern zu libertinär anmuten-
den Formen der Vernachlässigung führen, ande-
rerseits aber auch ein reichhaltiges, emotionales
und die sinnliche Erfahrung anregendes Erzie-
hungsmilieu für Kinder bieten.

f) lassen sich auf den ersten Blick sprunghaft wirken-
de und durch schnelle Wechsel von Zusammenhän-
gen gekennzeichnete Lebensformen finden, in
denen innerhalb weniger Jahre verschiedene reli-
giöse bzw. psychologische Gruppen oder Szenen
durchlaufen werden oder die parallel an verschie-
denen religiösen Gruppen partizipieren und diese
individualisiert verbinden. Diese auch als ¹poly-
theistischeª, ¹privatisierte religiöse Sinnbricola-
geª, ¹okkasionelleª Haltung oder ¹Patchwork-Re-
ligiositätª bezeichneten Formen 152) erscheinen ein-
mal als Ausdruck tiefreichender Identitäts- und
Orientierungskrisen gegenüber den selbständig zu
erbringenden Orientierungen und Entscheidun-
gen. Andererseits erscheinen diese Lebensformen
als Ausdruck individualisierter Suchbewegungen,
als produktive Haltungen des Umgangs mit einer
radikalisierten Pluralität, wie sie für weit moderni-
sierte oder auch ¹postmodern-moderneª Gesell-
schaften kennzeichnend sind (vgl. Kap. 3.1). Für
Kinder und Jugendliche, die in derartigen Milieus
aufwachsen, können daraus zum einen Orientie-
rungsprobleme und Verunsicherungen resultieren,
da sie sich immer wieder neu mit veränderten
Orientierungen und Gruppenbezügen konfrontiert
sehen. Zum anderen ist es für Kinder und Jugend-

150) Hier kann nicht auf die komplexe Frage eingegangen wer-
den, ob Heranwachsende Autoritäten und Vorbilder für ihre
Identitätsbildung benötigen, ob deren Fehlen tiefreichende
Probleme für die Entwicklung des Selbst erzeugt oder ob zu
starke Autoritäten eher eine Bedrohung für die Identitäts-
bildung darstellen. Faktisch läût sich ein gravierender
Rückgang einer Vorbildorientierung bei Heranwachsenden
in den letzten vier Jahrzehnten in der BRD feststellen. Im-
mer weniger Heranwachsende geben an, überhaupt ein
Vorbild zu haben. Lediglich 47% der 10- bis 13jährigen ge-
ben 1993 an, noch ein Vorbild zu haben. Kinder liegen hin-
sichtlich der Orientierung an einem Vorbild damit auf dem
Niveau der 15- bis 24jährigen Jugendlichen in der Mitte der
50er Jahre, während diese Altersgruppe 1984 nur noch zu
19% ein Vorbild hat. Die weit modernisierte Adoleszenz
scheint nahezu durch eine ¹Vorbild-Tabuª und eine Hoch-
schätzung von Autonomie gekennzeichnet zu sein. Zu-
gleich verschieben sich die sozialen Orte der Generierung
von Vorbildern: Immer deutlicher treten Vorbilder des so-
zialen Nahraumes (z. B. die Eltern) zurück und Vorbilder
das sozialen, zumeist medial vermittelten Fernraumes ± als
Idole ± in den Mittelpunkt (vgl. hierzu: Zinnecker, J.: Ju-
gendkultur 1940±1985, Opladen 1987; Zinnecker, J./Ste-
cher, L.: Haben Kinder heue Vorbilder? in: Zinnecker, J./Sil-
bereisen, R. K.: Kindheit in Deutschland, Aktueller Survey
über Kinder und ihre Eltern, Weinheim/München 1996,
S.195±213). Für die generelle Diskussion zu Vorbild, Autori-
tät und Autonomie vgl. die Studie von Sennett, R.: Autorität,
Frankfurt a.M. 1985.

151) Vgl. hierzu Helsper, W.: Das ¹postmoderne Selbstª ± ein
neuer Subjekt- und Jugendmythos? Reflexionen anhand re-
ligiöser jugendlicher Orientierungen. In: Keupp, H./Höfer,
R. (Hrsg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle
Perspektiven der Identitätsforschung, Frankfurt 1997,
S. 174±207.

152) Vgl. etwa Luckmann, T.: Die unsichtbare Religion, Frank-
furt a.M. 1991; Lifton, R. J.: History and Human Survival,
New York 1971; Barz, H.: Religion ohne Institution? Opla-
den 1992; ders.: Dramatisierung oder Suspendierung der
Sinnfrage? Anomietendenzen im Bereich Religion/Kirche,
in: Heitmeyer, W. (Hrsg.): Was treibt die Gesellschaft aus-
einander? Frankfurt a.M. 1997, S. 414±473; Fowler, James
W.: Stufen des Glaubens, Die Psychologie der menschlichen
Entwicklung und die Suche nach Sinn, Gütersloh 1991;
Helsper, W.: Neoreligiöse Orientierungen Jugendlicher in
der ¹postmodernen Moderneª, in: Ferchhoff, W. u. a.
(Hrsg.): Jugendkulturen ± Faszination und Ambivalenz,
Weinheim/München 1995, S.66±82; Fischer, D./Schöll, A.:
Lebenspraxis und Religion, Fallanalysen zur subjektiven
Religiosität von Jugendlichen, Gütersloh 1994, S. 271ff.
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liche in derartigen Lebensformen auch möglich,
früh einen offenen, wenig angstbesetzten Umgang
mit fremden, vielfältigen Sinnentwürfen zu machen
und damit eine Einsozialisation in einen kreativen
Umgang mit einer umfassenden kulturellen Plurali-
sierung zu erhalten.

Wesentlich ist, daû die ¹möglichenª aber keineswegs
notwendigen Konfliktlinien, immer auf Auseinander-
setzungen mit den hoch modernisierten Prinzipien
der eigenverantwortlichen Lebensführung verwei-
sen. In diesen Konfliktlinien deuten sich zugleich
Ausblendungen, Folgeprobleme und Lasten an, die
als spannungsreiche Probleme durch die hochmoder-
nen Anforderungsverhältnisse selbst erzeugt wer-
den. Auch hier ist anzumerken: Wenn Eltern einer re-
ligiösen Sondergemeinschaft oder Bewegung ange-
hören, deren Werte, Lebensformen und Glaubensvor-
stellungen in Spannung zu dominanten modernisier-
ten, westlichen Wertmustern stehen, ist daraus noch
keine generelle Bedrohung für Kinder abzuleiten.
Derartige Überzeugungen können auch als Aus-
druck einer aktiven Auseinandersetzung der Eltern
mit den sozialen Lebensbedingungen und einer par-
teilichen Anwaltschaft für die kindliche Zukunft ge-
deutet werden ± etwa in der Kritik einer auf Konkur-
renz und Abgrenzung zentrierten Lebensform, wie
sie für Kinder und Jugendliche etwa in der Dominanz
des individualisierten Leistungs- über das integrative
Sozialprinzip in der Schule erfahrbar werden
kann.153)

5.2.3 Zur Beurteilung von Erziehung im Rahmen der
Glaubensvorstellungen in neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen

Die Beurteilung der Gefährdung von Kindern und
Jugendlichen in neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen beruht oft auf
spektakulären Einzelfällen. Für die genauere Beur-
teilung der Erziehung und möglicher Gefährdungen
bzw. Belastungen von Kindern sind aber die folgen-
den drei Überlegungen zu berücksichtigen:

Erstens darf nicht kurzschlüssig von programmati-
schen ¾uûerungen auf die tatsächliche Realität der
Beziehungen zwischen Eltern, Kindern oder Jugendli-
chen geschlossen werden. So können Eltern ihre Er-
ziehungsvorstellungen unterschiedlich stark an reli-
giösen Glaubensvorstellungen orientieren, auch in
scheinbar geschlossenen religiösen Milieus. Diese re-
ligiös vorstrukturierten Erziehungshaltungen können
durch andere elterliche Orientierungen relativiert und
damit in ihrer Alltagsbedeutung eingeschränkt wer-
den. Zwischen der programmatischen ¾uûerung zur
Erziehung von Kindern und den tatsächlichen Eltern-
Kind-Beziehungen liegen somit viele Vermittlungs-
schritte und -ebenen, die eher in einem ¹lose gekop-
peltenª Zusammenhang stehen. Erschwerend für die
valide Einschätzung pädagogischer Orientierungen
und Handlungen in neuen religiösen Gruppierungen
ist, daû empirische Analysen des realen pädagogi-
schen Umgangs mit Kindern und Jugendlichen feh-

len, was insbesondere auch von den erziehungswis-
senschaftlichen und psychologischen Experten in der
Anhörung der Enquete-Kommission beklagt wurde.
Dies bedeutet allerdings nicht, daû die Analyse der Er-
ziehungskonzeptionen irrelevant wäre. Darin können
¹pädagogische Sinnstrukturenª erschlossen werden,
die auf eine spezifische ¹Anfälligkeitª der jeweiligen
Gruppen für pädagogische Probleme hinweisen kön-
nen, ohne daû diese sich im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen generell ereignen müssen.

Zweitens bilden neue religiöse und ideologische Ge-
meinschaften und Psychogruppen keine homogenen
Lebensräume, selbst nicht in stärker gegen die Um-
welt abgeschirmten religiösen Gruppen. Zwar kann
in derartig abgeschirmten und überschaubaren Zu-
sammenhängen die direkte Sozialkontrolle und der
Konformitätsdruck sehr stark werden. Aber zum ei-
nen trifft dies für viele Milieus nicht zu und zum an-
deren finden auch in diesen durch starke Sozialkon-
trolle gekennzeichneten Zusammenhängen mikropo-
litische Auseinandersetzungen um die ¹richtigeª In-
terpretation des Glaubens, die Ausgestaltung des re-
ligiösen Lebens und seiner Regeln, die Haltung und
Offenheit gegenüber der ¹Umweltª, um Macht und
Einfluû und eben auch den Umgang mit Kindern und
Jugendlichen statt. Neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen sind somit in-
tern selbst differenziert.

Drittens stellt jede Beurteilung über die Kindererzie-
hung in diesen Gemeinschaften, Gruppen und Bewe-
gungen immer nur eine Momentaufnahme aus einer
prozeûhaften Entwicklung dar und muû somit für
Veränderungen offen gehalten werden.

Mit diesen Relativierungen sind die folgenden,
exemplarisch ausgewählten Darstellungen zu Erzie-
hungsvorstellungen und die Berichte über den Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen in neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen zu lesen.

5.2.4 Zur Situation von Kindern und Jugendlichen in
neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen

In Schätzungen wird von Expertenseite von etwa
100 000 bis 200 000 Kindern und Jugendlichen aus-
gegangen, die im Rahmen neuer religiöser und ideo-
logischer Gemeinschaften und Psychogruppen in der
Bundesrepublik Deutschland aufwachsen. Auch hier
fehlen statistisch verläûliche Zahlen. Aber selbst die
Untergrenze von ca. 100 000 verdeutlicht, daû eine
groûe Anzahl von Kindern und Jugendlichen in die-
sen Milieus und Lebensformen aufwachsen. Auf der
Grundlage vorliegender Berichte und Studien wer-
den im folgenden Hinweise auf pädagogische Risi-
ken gegeben, wie sie sich im Rahmen spezifischer
Gruppen und Bewegungen typischerweise ergeben
können. Dabei werden einzelne Gruppen und Bewe-
gungen aus dem Spektrum von christlichen oder
christlich orientierten, okkulten, fernöstlich bzw. hin-
duistisch orientierten bis hin zu neueren therapeu-
tisch-lebenshilfeorientierten und schlieûlich im Drei-
eck von Politik, Ökonomie und Glauben angesiedel-
ten Gruppen beispielhaft behandelt.

153) Vgl. für diese Argumentation Fend, H.: Sozialgeschichte
des Aufwachsens im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1988.
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5.2.4.1 Die Vereinigungskirche

In der Vereinigungskirche des koreanischen Reli-
gionsstifters San Myung Mun, die christliche und
fernöstliche Traditionen verbindet, sind Familie und
Elternschaft von zentraler Bedeutung. Reverend
Mun und seine Frau werden als die ¹wahren Elternª
gesehen, die als Statthalter Gottes fungieren, mit
der Aufgabe, eine ¹vollkommene Familieª zu grün-
den, die die vollkommene Menschheit ermöglichen
soll. Die ¹wahre Familieª soll die ¹Wiederherstel-
lungª der durch den Sündenfall verlorenen und zer-
störten ¹Vollkommenheitª ermöglichen. Sie sollen
als neuer, vollkommener Adam und neue, vollkom-
mene Eva den Sündenfall aufheben ± der durch die
Verführung Evas durch Satan entstand ± und damit
das Werk von Jesus vollenden, eine neue sündlose,
vollkommene Familie zu erzeugen. Die Hochzeit
Muns mit Hak-Ja-Han 1960 wird als ¹Hochzeit des
Lammesª und als Wiedergutmachung der Kreuzi-
gung begriffen, womit die Voraussetzung geschaffen
ist, ¹sündlose Kinderª zu zeugen und damit eine
reale Blutslinie zu gründen, die nicht der ¹Eva-sata-
nischen Linieª angehört, sondern eine göttliche
Blutslinie der menschlichen Vollkommenheit, des
¹Himmlischen Königsreichsª eröffnet. Ziel ist die
umfassende Durchsetzung dieses Himmlischen Kö-
nigsreiches auf Erden durch eine Art Endkampf oder
¹Dritten Weltkriegª mit den satanischen Kräften
und darin zugleich die Erlösung der Totengeister
aus ihrem Zwischenreich, eine Haltung, die insge-
samt die intensive Missionstätigkeit erklärt.154)

In der Vereinigungskirche wird ¹Familieª und ¹El-
ternschaftª besonders hoch geschätzt, allerdings in
Form der strikten Orientierung und Unterstellung
unter die ¹wahre Familieª, was etwa im ¹Gelöb-
nisª155) exemplarisch zum Ausdruck kommt. Insbe-
sondere das Ritual des ¹Blessingª, der Segnungen
von Paaren (auch als ¹Massenhochzeitª bezeichnet),
bringt dies zum Ausdruck: Denn im ¹Blessingª wer-
den die Paare ¹adoptiertª und damit zu Kindern der
¹wahren Familieª. Die ¹Heiratª mündet somit in ein
neues ¹Kindschaftsverhältnisª und die Gründung
der eigenen Familie ± die zumindest zum Teil auf
Vorschlag von Mun erfolgt (das sogenannte ¹Mat-
chingª), auch wenn dies nicht generell der Fall ist
und es die Möglichkeit der Zustimmungsverweige-
rung gibt 156) ± versetzt die Eltern wieder in den Sta-
tus von Kindern zurück, nun gegenüber der ¹wahren
Familieª.157) Dies zeigt sich etwa auch in Vorschriften
und Anweisungen, die tief in die Intimsphäre und die

alltägliche Praxis eingreifen.158) Damit aber sind die
Eltern als eigenständige Personen und kindliche Iden-
tifikationsfiguren tendenziell entwertet und anderer-
seits sind die Kinder der konkreten Familie vor allem
auch Kinder der ¹wahren Familieª. Dies mag auch die
immer wieder vorkommende Praxis ± die, wie von sei-
ten der Vereinigungskirche betont wird, allerdings
freiwillig sei ± der Adoption von Kindern erklären, die
an kinderlose Paare abgegeben werden.

Vor diesem Hintergrund können problematische Hal-
tungen gegenüber Kindern in der Vereinigungskir-
che vor allem darin gesehen werden, daû auch Kin-
der ± analog zu den ¹Erwachsenenª ± auf die unbe-
dingte ¹göttlicheª Autorität von Mun orientiert wer-
den. Diese Orientierung auf eine unumstöûliche Au-
torität und die tendenzielle Entwertung der Eltern als
eigenverantwortliche Identifikationsfiguren für die
Kinder können die Grundlegung einer autonomen
Lebensführung für die Heranwachsenden in der Fa-
milie erschweren.159) Daneben kann es sowohl auf
seiten der Kinder als auch auf seiten der Eltern zu ei-
nem distanzierten Verhältnis kommen. Die Grundla-
ge einer unauswechselbaren, emotionalen Eltern-
Kind-Beziehung kann dadurch beeinträchtigt wer-
den.160) So kann Schöll in einer empirischen Fallana-
lyse verdeutlichen, daû die Gefahr besteht, daû die
Familienorientierung bei Anhängern der Vereini-
gungskirche lediglich äuûerlich bleibt und einer
übergreifenden Verpflichtung gegenüber Mun geop-
fert wird. Auf der lebenspraktischen Ebene kann da-
mit die Gefahr einer sozialen und interaktiven Bin-
dungslosigkeit entstehen. 161) Obwohl diese Ergeb-
nisse nicht verallgemeinert werden können, deuten
sie doch auf eine pädagogische Problemzone im El-
tern-Kind-Verhältnis bei Anhängern der Vereini-
gungskirche hin. Schlieûlich kann für Kinder auch
darin eine besondere Belastung bestehen, daû sie im
Kampf gegen die satanischen Kräfte und die Rettung
der Menschheit in einen umfassenden ¹Heils- und
Rettungsplanª eingebunden werden und als sündlos
Geborene der ersten Generation einem besonderen
Missionsdruck ausgesetzt sind. Darin ruht die Ge-
fahr, daû von klein auf starker Druck sowie hohe An-
sprüche und Erwartungen auf ihnen lasten und sie
bei ¹Versagenª starke Schuldgefühle entwickeln
können, da sie schuldig werden am Weiterbestehen
der satanischen Kräfte und der Gefährdung des
Heilsplans.

5.2.4.2 Fundamentalistische Strömungen in Grup-
pen und Bewegungen christlicher Herkunft

Diese Bewegungen bilden ein facettenreiches Kon-
glomerat von kleineren Zirkeln, Gemeinden um ein-
zelne charismatische Persönlichkeiten und gröûere
Gruppierungen mit steigendem Zulauf, zumeist au-
ûerhalb der groûen Kirchen und der Freikichen, aber
durchaus auch mit Überlappungsbereichen in die

154) Vgl. umfassender zur Vereinigungskirche bei Kehrer, G.
(Hrsg.): Das Entstehen einer neuen Religion ± das Beispiel
der Vereinigungskirche, München 1981; Reller, H. u. a.
(Hrsg.): Handbuch Religiöse Gemeinschaften, 4. völlig
überarbeitete und erweiterte Auflage, Gütersloh 1993.

155) Vgl. dazu Reller, H. u. a., a.a.O., S. 837f.
156) Dies ergibt sich aus den Angaben der Vereinigungskirche

im Rahmen der Anhörung in der Enquete-Kommission am
13. 1. 1997.

157) Vgl. Eimuth, K.-H.: Die Sektenkinder, 1996, S. 159 und ins-
besondere die Analyse zu Mun in Schöll, A.: Zwischen reli-
giöser Revolte und frommer Anpassung, Gütersloh 1991,
S. 184ff. Dort arbeitet Schöll anhand einer fallrekonstrukti-
ven Studie zu Anhängern von Mun nachvollziehbar und
plausibel heraus, wie die Zentralstellung von Mun und die
geforderte Unterordnung der Anhänger in eine Negation
autonomer Lebenspraxis münden kann.

158) Vgl. hierzu Reller, H. u. a., a.a.O., S. 836.
159) Vgl. hierzu Schöll, A., a.a.O., S. 184ff.
160) Vgl. Eimuth, K.-H., a.a.O., S. 166f.
161) Vgl hierzu die Analyse in Schöll, A., a.a.O., S. 184ff, insbe-

sondere die Analyse zu Ehen von Mitgliedern der Vereini-
gungskirche, S. 221ff. und die Zusammenfassung S. 245ff.
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Kirchen hinein.162) Die grundlegenden Glaubensvor-
stellungen sind ± bei der groûen Unterschiedlichkeit
und Differenziertheit der Gruppierungen, Gemein-
den und kleinen Zirkel ± kaum übergreifend zu for-
mulieren.163) Von daher sollen im folgenden nur eini-
ge für den Umgang mit Heranwachsenden proble-
matische Linien skizziert werden, die in einigen Strö-
mungen verstärkt auftreten und mit spezifischen
Glaubensauffassungen in Zusammenhang stehen
können. Dabei bleibt hervorzuheben, daû die folgen-
den Phänomene keineswegs für alle Strömungen
dieses religiösen Spektrums gleichermaûen zutreffen
und auch dort, wo sie deutlicher ausgeprägt sind,
keinesfalls zu generalisieren sind.

So läût sich eine mitunter deutliche Befürwortung
disziplinierender, körperlicher Züchtigungen feststel-
len, auch wenn ausufernde Formen körperlicher Be-
strafung zurückgewiesen und kritisiert werden 164).
Die Befürwortung derartiger körperlicher Züchti-
gungspraktiken findet sich ± dies muû relativierend
angemerkt werden ± auch in anderen religiösen Mi-
lieus. Eine Bejahung körperlicher Bestrafungen ist
darüber hinaus kein Spezifikum religiöser Gruppen,
sondern findet sich als Erziehungsorientierung auch
in areligiösen Lebensformen und Milieus. Wenn man
einer repräsentativen Umfrage des EMNID-Institutes
Glauben schenkt, dann sind es lediglich 39 Prozent
der Väter und Mütter, die körperliche Züchtigung
ablehnen. 165) Dies relativiert zwar nicht die Proble-
matik einer Befürwortung körperlicher Bestrafungen
durch Gruppierungen in diesem religiösen Spek-
trum, verdeutlich allerdings, daû es sich hier keines-
wegs um eine singuläre Erscheinung in spezifischen
religiösen Gruppierungen handelt.

Daneben können aus den Vorstellungen einer ständi-
gen Drohung und Präsenz des ¹Bösenª auch starke
Selbstüberwachungs- und Kontrollpraktiken bei Her-
anwachsenden entstehen, die mit starken Schuldge-
fühlen und Selbstbestrafungen einhergehen, wie sie
für rigide und rigoristische Über-Ich-Bildungen
durchaus typisch sind.166) Gefährdungen für die psy-
chische Integrität Heranwachsender können dabei

vor allem im Rahmen intensiver dämonologischer
Vorstellungen auftreten.167)

Ein strikter dämonologisch unterlegter Dualismus
kann im Zusammenhang mit kindlichen und jugend-
lichen Selbstkrisen und Entwicklungsprozessen zu
starken ¾ngsten, okkulten Vorstellungen und Verfol-
gungsphantasien führen. Diese kindlichen und ju-
gendlichen ¾ngste, von bösen Käften verfolgt oder
von dunklen Kräften in Besitz genommen zu werden,
finden in dämonistischen Vorstellungen einen Nähr-
boden. Derartige Glaubensvorstellungen sind kei-
neswegs auf dieses religiöse Spektrum beschränkt,
sondern finden sich durchaus auch in traditionali-
stisch-katholischen oder rigoristisch-evangelikalen
Milieus. Dabei muû allerdings auch hier relativierend
festgehalten werden: Derartige starke ¾ngste, Ver-
folgungsgefühle und Selbstbestrafungshaltungen bei
Heranwachsenden entstehen wohl nur dann in die-
ser Dramatik, wenn auch die Eltern-Kind-Beziehun-
gen selbst stark ambivalent ausgestaltet sind. Denn
dann formt sich die Ambivalenz von Gut und Böse,
von Beschützer und Verfolger, von Liebe und Haû
auch als Strukturmoment der Beziehung zwischen
Eltern und Kindern aus. Dann können sich diese am-
bivalenten Beziehungen der Kindheit mit der dämo-
nologischen Vorstellungswelt verbinden und daraus
ihre Verfolgungs- und Überwältigungsbilder entneh-
men. Im Rahmen der Adoleszenzkrise und jugendli-
cher Ablösungsprozesse kann es dann zu einem Os-
zillieren zwischen Gut und Böse und zu einer mehr
oder weniger weitreichenden Identifikation mit dem
Bösen als Ausdruck der strikten Ablösung und Nega-
tion der familiären Tradition kommen. Dies kann sich
± wie in Falldarstellungen exemplarisch deutlich
wird ± auch in Gestalt ¹satanistischª inspirierter
Praktiken und Vorstellungen äuûern.168)

5.2.4.3 Hinduistische und meditative Strömungen

Auch das Spektrum hinduistischer Strömungen ist zu
differenziert, als daû hier allgemeine Prinzipien for-
muliert werden könnten.169) Für die Problematik von
Kindern und insbesondere Jugendlichen sind vor
allem die sogenannten, häufig hinduistisch beein-
fluûten und meditativ orientierten ¹Jugendsektenª
oder ¹-religionenª der siebziger und achtziger Jahre

162) Vgl. hierzu Reller, H. u. a., a.a.O., S. 136ff., 146ff, 167ff.
und 217ff.; vgl. auch Senatsverwaltung für Schule, Jugend
und Sport Berlin (Hrsg.): Information über neue religiöse
und weltanschauliche Bewegungen und sogenannte
Psychogruppen, Berlin 1995, S. 27ff.; ebenso die Beiträge in
Meyer, T.: Fundamentalismus in der modernen Welt, Frank-
furt a.M. 1989 und für theoretische Hintergründe etwa
Beck, U.: Die Erfindung des Politischen, Frankfurt a.M.
1993, S. 99±149.

163) Vgl. hierzu Gasper, H. u. a.: Lexikon der Sekten, Sonder-
gruppen und Weltanschauungen, Freiburg/Basel/Wien
1995, S. 135ff., 456ff., 812ff.

164) Vgl. Eimuth, K.-H., a.a.O., S. 204ff.
165) Vgl. hierzu die von EMNID durchgeführte Studie zur Hal-

tung gegenüber körperlichen Strafen in: Das Beste, 1997,
Heft 4, S. 4 ff.

166) Vgl. hierzu insbesondere die Arbeiten von Klosinski, G.:
Über blasphemische ¾uûerungen und religiöse Versündi-
gungsideen im Kindes- und Jugendalter, in: Acta paedo-
psychiatrica 45, 1980, S. 325ff.; ders.: Psychokulte, Was Sek-
ten für Jugendliche so attraktiv macht, München 1996,
S. 75ff. und verschiedene Beiträge in: ders. (Hrsg.): Religion
als Chance oder Risiko, Bern u. a. 1994. Auch im Rahmen
der Anhörungen von Aussteigern und Betroffenen vor der
Enquete-Kommission gab es deutliche Hinweise für derarti-
ge Problematiken, etwa auch für die Zeugen Jehovas.

167) Vgl. hierzu etwa die dämonologischen Ausführungen in
den Schriften von Wolfgang Margies, z. B.: Margies, W.:
Befreiung, Berlin 1993, S. 41ff.

168) Vgl hierzu auch den Abschnitt zu Okkultismus/Satanismus
(Kap. 3.4.) und insbesondere die folgenden Arbeiten: Klo-
sinski, G.: Okkultismus bei Jugendlichen: Jugendreligio-
nen im neuen Gewand? AJS-Forum NRW 4, 1990, S. 18ff.;
ders.: Der Hang zum Okkulten ± Esoterisches und Magi-
sches bei Jugendlichen, in: Wege zum Menschen 46, H. 2,
1994, S. 227ff.; ders.: Psychokulte, Was Sekten für Jugend-
liche so attraktiv macht, München 1996; Streib, H.: Entzau-
berung der Okkultfaszination, Magisches Denken und
Handeln in der Adoleszenz als Herausforderung an die
Praktische Theologie, Kampen 1996; Helsper, W./Streib, H.:
Okkultismus in der Adoleszenzkrise, in: Wege zum Men-
schen 46, H.4, 1994, S. 183±198ff.; Helsper, W.: Okkultismus
± die neue Jugendreligion? Zur Symbolik des Todes und des
Bösen in der Jugendkultur, Opladen 1992.

169) Vgl. hierzu etwa die einschlägigen Kapitel in Reller, H. u. a.
(Hrsg.), a.a.O.; auch Gasper, H. u.a., a.a.O.; zu Grundlagen
etwa: Ram Adhar Mall: Der Hinduismus, Seine Stellung in
der Vielfalt der Religionen, Darmstadt 1997.
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bedeutsam gewesen.170) Gruppierungen wie etwa
Bhagwan, Hare Krishna, Transzendentale Medita-
tion, Ananda Marga etc. repräsentierten diese Strö-
mung. Im Vordergrund standen damals Konflikte um
den Abbruch der Beziehungen zwischen Jugendli-
chen und ihren Familien, die Abschottung von Au-
ûenbeziehungen, autoritäre Strukturen und Unter-
werfungsforderungen in den Gruppen, Ausbeutung
und Vereinnahmung der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen durch die Gruppen, schlieûlich de-
struktive Zuspitzungen in Form von Selbstverbren-
nungen, Selbstmorden, Mordanweisungen und Ge-
setzesverstöûen im Rahmen von Zentrumsgründun-
gen (etwa für Osho (früher Bhagwan) in Oregon,
Hare Krishna in den Rettershof-Vorfällen etc.). Inzwi-
schen aber ± darauf wurde bereits verwiesen ± hat es
wichtige Veränderungen und Entwicklungen inner-
halb dieser Gruppen und Bewegungen gegeben.171)
Bei Osho finden sich inzwischen kritische Auseinan-
dersetzungen mit der Oregon-Phase und der Guru-
Position und insbesondere bei ISKCON zeigen sich
deutliche selbstkritische Reflexionen und Bemühun-
gen, in einen Dialog mit Kritikern, Eltern, dem regio-
nalen Umfeld und der Öffentlichkeit einzutreten.172)
Diese betreffen vor allem die Rolle der Frau und da-
mit auch geschlechtsspezifischer Stereotype und Er-
ziehung in ISKCON, die Relativierung der Abschlie-
ûung von der Umwelt in Form von Tempeln zugun-
sten einer stärkeren ¹Gemeindeorientierungª, die Re-
lativierung einer Orientierung von Kindern auf ¹Guru-
kulaª-Schulen und relativ abgeschlossene Milieus zu-
gunsten einer stärkeren Integration in die umgebende
Kultur, vor allem die deutliche Abwendung des ehe-
mals praktizierten Umganges mit Eltern und Familien
von Jugendlichen, die zu ISKCON stoûen.173) Hier sind

wohl ¹Lernprozesseª einer ehemaligen ¹Jugendreli-
gionª festzustellen, die sich inzwischen damit ausein-
anderzusetzen hat, daû den ¹Kindern der Bewegungª
nicht die Möglichkeit genommen wird, sich ± trotz al-
ternativer Lebens- und Glaubensorientierungen ± in
die westliche Kultur zu integrieren. Auch wenn die Er-
ziehungsvorstellungen weiterhin deutliche Unter-
schiede und Spannungsmomente zu westlichen Mu-
stern der Lebensführung aufweisen, wird der Versuch
einer Balance zwischen Krishnaorientierung und
westlicher Lebensführung deutlich. Dadurch werden
die Möglichkeiten für eine reflexive soziale Integrati-
on von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang
von ISKCON gestärkt.

Insgesamt läût sich angesichts der Veränderungen
und Entwicklungen kaum ein einheitliches Bild der
Erziehungsorientierungen oder des Umgangs mit
Kindern und Jugendlichen im Spektrum hindui-
stisch-meditativer Gruppierungen entwickeln. So be-
richtete eine Aussteigerin aus Ananda Marga 174) in
der Anhörung vor der Enquete-Kommission zur Si-
tuation von Kindern und Jugendlichen, daû sie ± zu-
mindest in Europa, während ihr in Indien andere Er-
ziehungspraktiken begegnet seien ± überwiegend
positive, eher durch laissez-faire-Haltungen und grö-
ûere Freiräume gekennzeichnete Beziehungen von
einfachen, zumeist alternativ-gegenkulturell orien-
tierten Ananda-Marga-Mitgliedern zu ihren Kindern
erlebt habe. Der Umgang mit den Kindern sei ihr lie-
bevoll erschienen.

Demgegenüber werden vor allem aus dem Umfeld
um Sant Thakar Singh auch aus den neunziger Jah-
ren Praktiken der Zwangsmeditation von Kindern
berichtet, die deutliche Formen von Kindesschädi-
gung und -miûhandlung darstellen.175) So berichtete

170) Vgl. hierzu die entsprechenden Darstellung im Zwischen-
bericht der Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und
Psychogruppenª S. 52f. und 56f.

171) Vgl. hierzu etwa die Darstellungen in: Hummel, R.: Gurus,
Meister, Scharlatane, Freiburg 1996.

172) Vgl. hierzu die Darstellungen und die Dokumentation von
Reaktionen in: Akademie für Vaishnava-Kultur: 25 Jahre
ISKCON-Deutschland, Konferenz der Akademie für Vaish-
nava-Kultur am 29. Januar 1994 in Wiesbaden, 2. Auflage,
November 1996; dies zeigte sich auûerdem in der Selbstdar-
stellung von ISKCON vor der Enquete-Kommission sowie
den Bemühungen um einen Austausch mit den Mitgliedern
der Enquete-Kommission.

173) In der Dokumentation ¹25 Jahre ISKCON-Deutschlandª
(a.a.O.) finden sich die folgenden Stellungnahmen: ¹Min-
derjährige dürfen sich nur mit der ausdrücklichen schriftli-
chen Erlaubnis ihrer Eltern einer Tempelgemeinschaft an-
schlieûen. Personen, die in der Ausbildung stehen, werden
angehalten, diese zu beenden, bevor sie ihre Studien bei
der ISKCON aufnehmen. Heute ermuntern wir niemanden
mehr dazu, seine Ausbildung vorzeitig abzubrechen, son-
dern weisen jeden darauf hin, daû über 80% der Tempel-
mitglieder nach einer Zeit von 3±5 Jahren wieder auûerhalb
des Tempels ziehen, um eine Familie zu gründen. Wir raten
auch niemandem, seine beruflichen und familiären Pflich-
ten aufzugeben.ª (S. 62) Hinsichtlich des Umganges mit
Familien, aus denen Mitglieder zu ISKCON stoûen, werden
Spannungen und Probleme bedauert, für die u. a. auch
¹unreifes und unsensibles Vorgehenª (ebd.) von seiten der
ISKCON eingeräumt werden. Daraus resultiert: ¹Zu diesem
Zweck hat die ISKCON zum Beispiel in Zusammenarbeit
mit Angehörigen der Vaishnavas Familientreffen organi-
siert, die als Kommunikationsforum dienen. Weiterhin ge-
hört es zu unseren Prinzipien, daû wir keine neuen Anwär-
ter in unsere Gemeinschaft aufnehmen, bevor wir nicht mit
den Eltern ein gemeinsames Gespräch geführt haben. Sol-
che Zusammenkünfte und regelmäûigen Familientreffen

können vielleicht nicht eine endgültige Lösung für alle Pro-
bleme herbeiführen, doch bieten sie eine gute Vorausset-
zung dafür. Der regelmäûige Kontakt mit der Familie ist uns
ein ernstes Anliegen, und wir unterstützen ihn in jeder Hin-
sicht.ª (ebd.) Im Rahmen der Anhörung von Betroffenen zur
Situation von Kindern und Jugendlichen in sogenannten
Sekten und Psychogruppen wurde von seiten einer Betrof-
fenen darauf hingewiesen, daû diese Haltung gegenüber
den Familien auch aus taktischen Überlegungen und
Selbstdarstellungsabsichten resultieren könne. Allerdings
war die Betroffene bisher bei keinem Elterntreffen anwe-
send und ihre Informationen bezogen sich weniger auf die
Kinder der zweiten Generation. Trotzdem müssen diese Re-
lativierungen ernst genommen werden. Aber auch wenn
teilweise taktische Motive im Hintergrund stehen sollten
und auch wenn es Diskrepanzen zwischen den proklamier-
ten Veränderungen und realen Abläufen geben sollte, deu-
tet sich in diesen öffentlichen, selbstkritischen Relativie-
rung bei ISKCON ein Bemühen um einen veränderten, pro-
duktiven Umgang mit bestehenden Konflikten an.

174) Mit dieser eher positiven Darstellung ist keine Gesamtein-
schätzung von Ananda Marga beabsichtigt. So gibt es in
den Darstellungen der Aussteigerin auch durchaus sehr kri-
tische Sichtweisen insbesondere auf autoritäre, disziplinie-
rende und Unterwerfung fordernde Züge von Ananda Mar-
ga. Vgl. auch den Erfahrungsbericht von Roth, J.: Der Weg
der Glückseligkeit, Frankfurt a. M. 1992; zur Gesamtdar-
stellung: Hummel, R.: Gurus, Meister, Scharlatane, Frei-
burg 1996, S. 210ff. und Gasper, H. u. a. (Hrsg.): Lexikon
der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, Frei-
burg/Basel/Wien 1996.

175) Vgl. hierzu die Darstellungen in Eimuth, K.-H.: Die Sekten-
kinder, Freiburg u. a. 1996; Senatsverwaltung für Schule,
Jugend und Sport Berlin: Informationen über neue religiöse
und weltanschauliche Bewegungen und sogenannte Psy-
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eine Betroffene im Rahmen der Anhörung vor der En-
quete-Kommission von ihrem Leben mit ihrem zwei-
jährigen Kind in einem Zentrum der Gruppe. Das
zweijährige Kind habe etwa 10 bis 12 Stunden mit
verschlossenem rechten Ohr und verbundenen Au-
gen täglich meditieren müssen und sei dabei von sei-
nem Vater festgehalten worden. Es habe dieses halbe
Jahr kein Spielzeug gehabt, teilweise nur kalt baden
und ausschlieûlich mit Augenbinde essen dürfen.
Das Kind habe nach einigen Tagen, in denen es so in
der Meditation gehalten worden sei, jeden Wider-
stand aufgegeben. Dies sei für die Erwachsenen nach
der Lehre von Sant Thakar Singh ein Zeichen dafür
gewesen, daû es sich jetzt wohl fühle, sein negatives
Gemüt gebrochen und seine Seele nun rein sei. Da
die kindlichen Bedürfnisse, z. B. Hunger und Durst,
ignoriert worden seien, sei auf seiten des Kindes, ver-
bunden mit der Erfahrung nicht wahrgenommen zu
werden, eine völlige Apathie eingetreten. Es habe
mit dieser Haltung im Zentrum als Vorzeigekind ge-
golten. Die traumatischen Erfahrungen des Kindes
und deren Folgen hätten nach dem Austritt der Mut-
ter aus der Gruppe eine Therapie, die noch andaue-
re, erforderlich gemacht.

Diese Formen kindlicher Zwangsmeditation können
für hinduistische Gruppierungen keineswegs verall-
gemeinert werden.176) Allerdings zeigt sich an diesem
extremen Beispiel, wie bereits für Erwachsene poten-
tiell bedrohliche Formen intensiver und langdauern-
der Meditationsverfahren 177) für kleine Kinder zu weit
stärkeren Belastungen und Gefährdungen führen
können. Auf diese verstärkte und bedrohlichere Wir-
kung von psychischen Verfahren im Rahmen von neu-
en religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen gerade für Kinder, die sich in sensi-
blen Entwicklungsphasen befinden, noch kein starkes
Ich ausbilden konnten, in stärkeren Abhängigkeiten
stehen und weniger relativierende Erfahrungen besit-
zen, wurde von seiten der psychologischen Experten
in der Anhörung zur Situation von Kindern und Ju-
gendlichen in der Enquete-Kommission hingewiesen.

5.2.4.4 Scientology

Die Association for Better Living and Education
(ABLE) ist im System der Scientology-Organisation

die Abteilung, die sich mit Erziehung und Bildung
befaût.

L. Ron Hubbard formuliert die Aufgabe folgenderma-
ûen:

¹... das gesamte Gebiet der Erziehung durch die Ver-
breitung der einzigen funktionierenden Studiertech-
nologie zu rehabilitieren: Der Studiertechnologie von
L. Ron Hubbardª. 178)

Das Buch ¹Kinderdianetikª kann als das formulierte
Erziehungsideal für Eltern in der Scientology-Orga-
nisation gelten. Es bildet also die Grundlage sciento-
logischer Kindererziehung.

Da der Gründer der Scientology-Organisation davon
ausgeht, daû die Definition von ¹Kindª nichts ande-
res ist als ein Thetan in kleinem Körper, wird das ge-
samte Kursprogramm auch für Kinder als zwingend
angesehen. Kindliche Phantasie wird im Buch ¹Kin-
derdianetikª als psychisch krank definiert. So findet
L. Ron Hubbard es ¹nicht überraschend, daû Kinder
¾hnlichkeit mit Psychotikern und Schizophrenen zu
haben scheinen.ª179)

Um das so als krankhaft eingestufte kindliche Ver-
halten zu therapieren, wird auch mit Kindern die
Technik des ¹Auditingª durchgeführt. Dabei sollen
schmerzhafte und belastende Erfahrungen ausge-
merzt werden, um den sogenannten ¹reaktiven Ver-
standª zu beseitigen. Hubbard hält das Auditieren
von Kindern für möglich, nachdem das Sprechen er-
lernt wurde. Er empfiehlt aber ¹schweres Prozes-
singª ab einem Alter von fünf Jahren. Mit der Rück-
führung in vorgeburtliche Ereignisse will Hubbard
bis zum Alter von zwölf Jahren warten.

Im Rahmen der scientologischen Regeln existiert
auch ein ¹Security Checkª für Kinder, der mit der
Frage beginnt ¹Was hat dir jemand verboten zu er-
zählen?ª 180) Dabei wird das Kind mit einem Fragen-
katalog von über hundert Fragen konfrontiert. Die
Vorgehensweise besitzt Verhörcharakter und zielt
darauf ab, beim Kind Belastendes und Negatives
hervorzulocken, an dem die Engramm-Löschung an-
setzen kann. Kinder scheinen durch Auditing und
interne Anweisungen bei Scientology bereits früh
dem Versuch ausgesetzt zu sein, bei ihnen alles Be-
lastende, Schwache und Emotionale auszumerzen,
sie auf Stärke zu orientieren und an Unempfindsam-
keit gegen Schmerz und Schwäche zu gewöhnen
um damit empfindungslose ¹Übermenschenª zu er-
zeugen.181)

Einem Aussteigerbericht 182) kann entnommen wer-
den, daû Kinder dazu angehalten werden, sich jeden
Tag ein Lernprogramm aufzuerlegen, über das sie
eine Art statistisches Tagebuch zu führen haben, mit
dem sie systematisch bewertet werden. Diese Prakti-

chogruppen, Berlin 1994, S. 13; zu den Auswirkungen lang-
dauernder Meditation bei Kindern unter Verschlieûung des
rechten Ohres durch einen Silikonstöpsel und verbundenen
Augen auch das Gutachten des ¹Instituts für Soziale Pädia-
trie und Jugendmedizin der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät Münchenª vom 20. 4. 1994.

176) So schilderte eine Aussteigerin aus Ananda Marga, daû sie
in ihrer achtjährigen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe in Eu-
ropa nicht auf drastische Formen zwanghafter Meditation,
wie etwa bei Sant Thakar Singh, gestoûen sei. Kindermedi-
tationen bei kleinen Kindern seien sehr kurz, lediglich eini-
ge Minuten lang gewesen und dauerten bei gröûeren Kin-
dern fünfzehn bis dreiûig Minuten. In von Ananda Marga
geführten Kindergärten sei der Versuch, Kindermeditatio-
nen einzuführen, in der Praxis zumeist gescheitert.

177) So finden sich immer wieder Berichte, daû mit bestimmten
Meditationstechniken auch Gefahren psychischer Dekom-
pensation einhergehen können. So berichtete ein Aussteiger
aus der Transzendentalen Meditation im Rahmen der Anhö-
rungen von Aussteigern vor der Enquete-Kommission von
bedrohlichen und ihn an Drogenerfahrungen erinnernde Er-
lebnisse im Zusammenhang mit der Mantra-Meditation.

178) Zitiert nach Bericht des Hamburger Senats, Drucksache
15/4059.

179) Zitiert nach: ¹Kinderdianetikª, Kopenhagen 1983, S. 76.
180) Vgl. Eimuth, K.-H., a.a.0., S. 79ff.
181) Dies ergibt sich aus der Stellungnahme von Prof. Dr. Linus

Hauser im Rahmen der öffentlichen Anhörung ¹Zur Situa-
tion von Kindern und Jugendlichen in sogenannten Sekten
und Psychogruppenª am 13. 3. 1997.

182) Vgl. Anonymus: Entkommen, Reinbek 1993, S. 101ff.
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ken können als frühe Einführung in Formen der Un-
terwerfung unter Fremdkontrolle verstanden wer-
den.

Halten sich die Eltern an das vorgegebene Erzie-
hungsideal, wachsen die Kinder im geschlossenen
ideologischen System der Scientology-Organisation
auf. Das Aufwachsen mit der Ideologie soll dadurch
gewährleistet werden, daû die Kinder in organisa-
tionseigenen Kindergärten und Schulen betreut und
unterrichtet werden.

Aus den vorliegenden Berichten und Anweisungen
kann gefolgert werden, daû Kinder bereits früh ein
den Erwachsenen ähnliches Tagesprogramm im Um-
feld von Scientology zu absolvieren haben. Im Vor-
dergrund der Aktivitäten von Eltern sollte immer der
Nutzen für die Organisation stehen. Bezeichnend da-
für ist eine interne Anweisung für die scientologische
Elite-Einheit Sea-Organization (Sea-Org), in der
Eltern dazu aufgefordert werden, selbst die zuge-
standene tägliche, einstündige Familienzeit für die
¹Produktionª aufzugeben.183) Damit werden nahe,
verläûliche und kontinuierliche Eltern-Kind-Bezie-
hungen zumindest erschwert und das Kind erfährt
bereits früh ± vermittelt über seine Eltern ±, daû die
Arbeit für Scientology die absolute Priorität besitzt.
Dies kann bis zur Vernachlässigung der Kinder durch
ihre Eltern führen, da die scientologischen Eltern in
der Regel verinnerlicht haben, daû das oberste Ziel
die Expansion der Scientology-Organisation ist und
sie die Auffassung vertreten, ihre Kinder ebenfalls in
diesem Sinne erziehen lassen zu müssen.

Die extremste Form für Kinder innerhalb der Orga-
nisation gilt für diejenigen, die in der Sea-Org
aufwachsen. Da die Sea-Org innerhalb der Sciento-
logy-Organisation als Elite-Einheit gilt, wird von vie-
len scientologischen Eltern angestrebt, ihre Kinder
im scientologischen Sinne Karriere machen zu las-
sen.

Insbesondere ist hier auf die Darstellung einer ju-
gendlichen Aussteigerin hinzuweisen, die in einer
Scientologen-Familie aufwuchs und im Alter von elf
Jahren nach Deutschland kam. Bis zum Alter von
sechzehn, siebzehn Jahren seien ihre Erfahrungen
mit Scientology nicht umfassend gewesen. Sie habe
lediglich in den Schulferien probeweise einige Wo-
chen für Scientology gearbeitet und sei aufgrund fa-
miliärer Probleme, damit sie sich mit ihrer Stiefmutter
besser verstehe, in einen Kommunikationskurs ge-
schickt worden und habe danach noch Einstiegs-
kurse für Scientology absolviert, was ihr am Anfang
Spaû gemacht habe. Am stärksten scheint insgesamt
die familiäre Erziehung und insbesondere die Hal-
tung ihres Vaters gewirkt zu haben. Sie berichtet da-
von, daû sie in der Schule nie haben sagen dürfen,
daû ihr Vater und ihre Stiefmutter Scientologen sei-
en. Sie sei insgesamt isoliert aufgewachsen. Die Hal-
tung ihres Vaters ihr gegenüber sei gewesen, daû sie
alles schaffen könne, daû es ihr Problem sei und sie
es selbst wissen müsse. Von klein auf, auch wenn es
zu Hause ¾rger oder Probleme gegeben habe, habe
er gesagt, sie sei nicht vier Jahre alt (das Alter, in
dem ihre Mutter starb), sondern ein Thetan und

müsse es selbst bewältigen. Scientologen, so stellte
sie bilanzierend fest, erwarteten sehr viel, zu viel von
Kindern.

Im Alter von sechzehn, siebzehn Jahren habe es ver-
stärkt familiäre Probleme gegeben. Die neue Freun-
din ihres Vaters habe, nach dessen Trennung von ih-
rer Stiefmutter, nicht damit gerechnet, daû sie mit-
komme und erklärt, sie wolle sie nicht in ihrem Haus
haben. Ihr Vater habe gesagt, sie sei ein Thetan und
solle sehen, wo sie bleibe. Sie könne ja in der Organi-
sation arbeiten und bekäme dafür ein Dach über
dem Kopf. Das habe sie einige Wochen gemacht und
nie genau gewuût, wo sie bleiben könne.

In dieser Phase sei man an sie herangetreten und ha-
be gefragt, ob sie nicht Staffmitglied werden wolle.
Anwerber von Flag, Kopenhagen und St. Hill hätten
auch versucht sie zu rekrutieren. ¾uûerungen, daû
sie sehr qualifiziert, intelligent und kompetent sei,
hätten ihr sehr gefallen. Sie habe sich schlieûlich für
St. Hill und die Sea-Org entschieden und neben ihr
hätte auch ihr Vater den Vertrag über ¹eine Billion
Jahreª unterschrieben. Für ihren Vater sei das wich-
tig gewesen, weil er selbst an demselben Versuch
früher gescheitert sei und nun die Hoffnung in seine
Tochter gesetzt habe. Durch diesen Vertrag seien ih-
re Probleme ¹gelöstª worden, denn sie habe dadurch
einen Platz zum Wohnen, Essen und Versorgung ge-
habt.

Von ihrer Arbeit in St. Hill berichtete die jugendliche
Aussteigerin, daû sie von 8 bis 16 Uhr studiert, also
die Kurse für die Sea-Org absolviert hätten. Anschlie-
ûend seien sie gedrillt worden und dann habe es
körperliche Arbeit gegeben. Man habe keine Pause
machen dürfen und den ganzen Tag über habe es
nur zwei halbe Stunden Essenspause gegeben. Man
habe überall hin ¹joggenª müssen und keine Ruhe
gehabt, weil man die optimale Produktion hätte errei-
chen müssen. Sie hätten so gut wie nie frei bekom-
men und auch die versprochene Entlohnung nur sel-
ten und nicht in der versprochenen Höhe erhalten.
Auch die Schule hätten sie fast nie besucht. Das sei
auch bei einer dreizehnjährigen Freundin, die zu-
gleich ihre Vorgesetzte gewesen sei, der Fall gewe-
sen. Sie hätten beim Bau einer Sauna mitgeholfen
und dabei häufiger die ganze Nacht durchgearbeitet
und mit wenig oder gar keinem Schlaf am nächsten
Morgen ihre Kurse direkt weitergeführt. Sie sei sehr
erschöpft gewesen, habe Rückenprobleme bekom-
men, und die Arbeit sei ihr sehr schwer gefallen. Sie
habe immer zu wenig Schlaf gehabt. Auch als sie
krank gewesen sei, habe sie arbeiten müssen, und
auch auf Verletzungen durch die Arbeit sei keine
Rücksicht genommen worden. Es sei ihnen keine
ausreichende Schutzkleidung ausgehändigt worden,
auch bei gefährlichen Arbeiten nicht, z. B. wenn sie
mit Säure gearbeitet hätten. Man habe gesagt, ein
Thetan könne alles.

Nach sechs Wochen habe sie nach Hause zurück ge-
wollt, auch weil sie sich einsam gefühlt habe und alles
so unpersönlich gewesen sei. Man habe sie daraufhin
stundenlang all ihre Fehler aufschreiben lassen und
sie damit unter Druck gesetzt, daû man gesagt habe,
wenn sie jetzt gehe, sei sie ein Versager und eine183) Vgl. Eimuth, K.-H., a.a.O., S. 84 ff.
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Schande für ihre Familie. Als sie sich weiter gewehrt
habe, sei sie angeschrien und öffentlich vor allen ge-
demütigt worden. Die Arbeit sei noch schwerer ge-
worden und teilweise habe sie keine Essenspausen
mehr bekommen. Als sie einen Fluchtversuch unter-
nommen habe, sei sie von Security-Guards festgehal-
ten und stundenlang in ein Zimmer gesperrt worden.
Danach sei sie systematisch bewacht und kontrolliert
worden. Besonders problematisch seien Widerstands-
versuche dadurch, daû man sich niemandem anver-
trauen könne, weil sofort alles weitergeleitet würde.
Zudem würden Telefongespräche abgehört und die
Post kontrolliert. Sie selbst sei in dieses System auch
involviert gewesen, habe andere überwacht, deren
Post geöffnet und kontrolliert. Nur dadurch, daû sie
sich eine zeitlang strategisch total angepaût habe,
hätten die Kontrollen nachgelassen und ihr sei es ge-
lungen, geschickt und glaubwürdig darzustellen, daû
ihr Vater sehr schwer erkrankt sei. Dadurch habe sie
drei Wochen Urlaub für Deutschland erhalten. Diese
Möglichkeit habe sie genutzt, um Scientology zu ver-
lassen, was ihr nur durch Unterstützung anderer ge-
lungen sei. Ihr Vater habe sie nicht verstanden und
gesagt, sie solle in Scientology nicht genauso versa-
gen wie er selbst und wenn sie nicht zur Sea-Org zu-
rückgehen würde, sei sie nicht mehr seine Tochter.

Obwohl sie sehr froh gewesen sei, aus St. Hill zu ent-
kommen, sei sie anschlieûend in eine Krise geraten,
weil sie ihre Freunde verloren habe, sowohl die aus
Scientology als auch ihre früheren Freunde. Auch
von einem groûen Teil ihrer Verwandten sei sie fallen
gelassen worden, weil sie ihr vorwerfen würden, sie
sei am Leid ihres Vaters und aufgrund dessen ge-
sundheitlicher Probleme auch an dessen drohendem
Tod schuld. Insgesamt sei sie eher zurückgezogen
und fühle sich für ihre Mitschüler und Gleichaltrigen
zu alt, nicht wie achtzehn sondern eher wie vierzig.
Positiv sei, daû sie wieder zur Schule gehen könne
und langsam, wenn auch eher zu älteren, wieder
freundschaftliche Beziehungen aufbauen würde.

Diese Schilderungen gelten für Eltern, die strikt nach
den Maûgaben der Scientology-Organisation ihre
Kinder erziehen. Es gibt auch Fälle, in denen Eltern
sich bei der Erziehung nicht an die Regeln von Hub-
bard halten.

5.2.4.5 Zusammenfassung

Abschlieûend bleibt anzumerken, daû diese Skizzen
zu unterschiedlichen neuen religiösen und psycho-
kultischen Gruppierungen und Strömungen auf Ge-
fährdungspotentiale hinweisen, die im Rahmen pro-
grammatischer ¾uûerungen nahe liegen und durch
Berichte erhärtet werden. Keinesfalls dürfen diese
Hinweise aber als die faktisch vorfindbare, generelle
Praxis des Umgangs mit Kindern in diesen Gruppen
miûverstanden werden. Faktisch ist von einer groûen
Streubreite des Umgangs mit Kindern und der Quali-
tät der Eltern-Kind-Beziehungen auch in diesen neu-
en religiösen Milieus und Gruppen auszugehen.184)

5.2.5 Pädagogische Konfliktfelder und
Gefährdungspotentiale

Pädagogische Konflikte und daraus resultierende
Gefährdungen für Kinder und Jugendliche beziehen
sich erstens auf die Binnenrealität der Familien, also
die Eltern-Kind-Beziehungen selbst sowie die Wir-
kungen der Gruppen und Milieus in die sie einge-
bettet sind, zweitens auf das Verhältnis der Heran-
wachsenden zu anderen pädagogischen Einrichtun-
gen und zu den auûerschulischen Lebensbereichen
der Kinder und Jugendlichen und schlieûlich drit-
tens auf die Konsequenzen der jeweiligen Lebens-
formen, pädagogischen Überzeugungen und Prakti-
ken für die Individuation und eine reflexive soziale
Integration der Heranwachsenden. Damit werden in
diesem Abschnitt ± notwendigerweise vereinfachend
± lediglich die problembehafteten, gefährdenden
Potentiale derartiger Bewegungen, Gruppen und
Milieus für Kinder und Jugendliche skizziert. Stabili-
sierende, entwicklungsfördernde und Möglichkeiten
eröffnende Aspekte werden hier nicht themati-
siert 185) und müssen künftig wissenschaftlich unter-
sucht werden. Daraus darf nicht geschlossen wer-
den, daû die Einmündung oder die Einbindung von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen/
Postadoleszenten in derartige Gruppen und Bewe-
gungen nur gefährdende und problemerzeugende
Aspekte aufweist.186)

Diese Gefährdungspotentiale sollen im folgenden ±
mit Bezug auf die Anhörung der erziehungswissen-
schaftlichen, psychologischen und medizinischen Ex-
perten vor der Enquete-Kommission ± stichpunktar-
tig aufgeführt werden.

5.2.5.1 Problemkonstellationen innerhalb
der Familie

Hier ist ± dies wurde von den Experten deutlich her-
vorgehoben ± zwischen der Situation von Kindern
und Jugendlichen, die in neuen religiösen und ideo-
logischen Gemeinschaften und Psychogruppen auf-
wachsen und der Lage von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zu unterscheiden, die sich im
Rahmen der Ablösungs- und Verselbständigungs-
prozesse in derartige Gruppen begeben oder sich,
dabei mit anderen Lebensformen experimentierend,
in neuen religiösen Milieus aufhalten. Allerdings
lassen sich die im folgenden skizzierten Problemla-
gen keineswegs trennscharf als nur für neue reli-
giöse und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppen und Familien zutreffend typisieren. Viel-
mehr finden sich analoge Probleme und Konflikte

184) Vgl. hierzu die relativierenden Hinweise zur Beurteilung
von Erziehung und den Beziehungen zwischen Eltern und
Kindern in neuen religiösen Bewegungen und Gruppierun-
gen unter Abschnitt 5.2.3 dieses Kapitels.

185) Vgl. hierzu die Ausführungen zum Verhältnis dieser Bewe-
gungen und Gruppierungen zu den Erfordernissen moder-
ner Lebensführung in Abschnitt 5.2.2 dieses Kapitels; vgl.
hierzu auch die umfassende, interdisziplinär und multiper-
spektivisch angelegte Darstellung des Verhältnisses von
Jugend und Religion sowohl unter der Problem- als auch
der Ermöglichungsperspektive bei Schweitzer, F.: Die Su-
che nach eigenem Glauben, Einführung in die Religions-
pädagogik des Jugendalters, Gütersloh 1996.

186) Vgl. hierzu ± zumindest für Einmündungsprozesse Jugend-
licher und Postadoleszenter ± auch die Hinweise im For-
schungsprojekt zu biographischen Verläufen in derartigen
Gruppen und Bewegungen in Kap. 3.6 dieses Berichtes so-
wie im Anhang.
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auch in anderen religiösen und areligiösen Milieus
und Lebenslagen in anderen inhaltlichen Ausprä-
gungen.

Für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die in
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen aufwachsen, sind die folgenden
Problemkonstellationen festzustellen:

Es besteht die Gefahr der mangelnden Autonomie
und von Abhängigkeitsverhältnissen der Eltern ge-
genüber den Gruppierungen, wodurch auch der Um-
gang mit ihren Kindern von Gruppenzwängen be-
stimmt werden kann.

Vor allem, wenn eine weitgehende materielle Ab-
hängigkeit auf seiten der Eltern besteht bzw. die so-
zialen Ressourcen und Beziehungsnetze auûerhalb
neuer religiöser Gruppierungen kaum noch existie-
ren, bleiben Eltern auch bei zunehmend destruktiven
Dynamiken an die Gruppen gebunden. Die man-
gelnde Autonomie und lebenspraktische Eigenstän-
digkeit der Eltern kann dann weitreichende Auswir-
kungen für die Entwicklung von Autonomie auf sei-
ten ihrer Kinder haben, weil die Eltern dann als Mo-
delle lebenspraktischer Autonomie beeinträchtigt
sind bzw. die konkreten Eltern-Kind-Beziehungen
unter dem Vorzeichen von Auûenkontrolle und An-
passung an vorgegebene Prinzipien stehen können.

Es kann zur ¹Vernachlässigungª von Kindern auf-
grund der expansiven zeitlichen Beanspruchung
durch neue religiöse und ideologische Gemeinschaf-
ten und Psychogruppen kommen.187) Das Pendant in
anderen weltlichen Milieus und Lebensformen wäre
die ¹Vernachlässigungª von Kindern durch verabso-
lutierte Karriereorientierungen oder Strukturzwänge
des Arbeitsmarktes, die das Zeitbudget von Eltern für
den Umgang mit ihren Kindern minimieren können.

Partnerprobleme und -konflikte können aufgrund
des Engagements, der Einmündung in bzw. Zugehö-
rigkeit eines Elternteils zu neuen religiösen und ideo-
logischen Gemeinschaften und Psychogruppen ent-
stehen. Diese Konflikte verschärfen sich, wenn die
Elternteile zu stark divergierenden Glaubensüber-
zeugungen neigen. Insbesondere eine für die Familie
überraschende Konversion eines Elternteils belastet
zuungunsten der Kinder das familiäre System. Dies
kann zu ständigen Auseinandersetzungen in der
Familie führen, in die Kinder hineingezogen werden
und die für Heranwachsende psychisch sehr bela-
stend sein können. Daraus können für Kinder, die
sich zwischen zwei unterschiedlichen religiösen und
Lebensentwürfen befinden, Loyalitätsprobleme ent-
stehen, für welchen Elternteil sie sich ¹entscheidenª
und welchen Elternteil sie verraten müssen.188)

Vor allem in der Adoleszenz können im Rahmen von
Ablösungsbestrebungen schwere Generationskon-
flikte auftreten, vor allem dann, wie von seiten erzie-
hungswissenschaftlicher und psychologischer Exper-
ten hervorgehoben wurde, wenn es sich um relativ

geschlossene und mit Absolutheitsansprüchen auf-
tretende Gruppierungen handelt. Eigenständige, in-
dividuelle Entwicklungen von Jugendlichen werden
dann nicht nur als Verlust erlebt, sondern zugleich
als grundlegende Infragestellung der Eltern und ih-
rer gesamten Lebensform. Dies wird häufig auch als
Weg in Sünde, Verderbnis und Unheil interpretiert,
wodurch Kinder zu ¹Verräternª an der richtigen Sa-
che werden und sich auf der bekämpften Gegenseite
wiederfinden können. Auch dies ist allerdings kei-
neswegs ein trennscharfes Konfiktmerkmal neuer re-
ligiöser oder psychokultischer Milieus. Analoge Pro-
blematiken ergeben sich auch in gesinnungsgemein-
schaftlichen oder stark weltanschaulich-politisch ge-
prägten Milieus oder auch im Wechsel von Status-
gruppen bzw. im Wechsel deutlich kontrastierender
sozialer Milieus im Rahmen sozialer Mobilität.

Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich im Fall von
Trennungen der Eltern, wenn es um Sorgerechtsent-
scheidungen geht und die Einbindung von Elternteilen
in neoreligiöse Milieus berücksichtigt wird. Dabei kann
weder die bloûe Zugehörigkeit eines Elternteils zu neu-
en religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen noch die Berufung auf ¹Religionsfrei-
heitª als Grundlage problematischer Elternhaltungen
gegenüber Kindern eine zureichende Entscheidungs-
grundlage bilden. Hier könne ± so die Meinung der juri-
stischen Experten in der Anhörung vor der Enquete
Kommission ± keine generelle Regelung erfolgen, son-
dern es müsse jeder Einzelfall geprüft werden.189)

Für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in
den Ablösungs- und Orientierungsprozessen der
Adoleszenz und Postadoleszenz auf neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psychogrup-
pen beziehen, können folgende Problemkonstellatio-
nen unterschieden werden:

Die Orientierungs- und Suchbewegungen Jugendli-
cher können auch in neuen religiösen, spirituellen
oder psychokultischen Milieus und Strömungen als
Ausdruck alterstypischer Verselbständigungs- und
Ablösungsprozesse aus der Familie verstanden wer-
den, als erlebnisorientierte Suchbewegungen und/
oder zunehmende Sinnsuche Jugendlicher auch au-
ûerhalb gesellschaftlich tradierter Institutionen.
Diese Sichtweise wurde von seiten der erziehungs-
wissenschaftlichen Experten betont und dabei dar-
auf verwiesen, daû eine gesellschaftliche Verurtei-
lung unkonventioneller Formen der Sinnsuche und
der Wahl von Lebensformen nicht angemessen sei
und die Gefahr einer Verfestigung auf seiten der Ju-
gendlichen beinhalte. Eine einseitige ¹Dramatisie-
rungª der Einmündungsprozesse Jugendlicher oder
junger Erwachsener wird mit dieser relativierenden
Sichtweise verhindert.190) Allerdings kann es zu pro-

187) Hierzu liegen aus Aussteiger- und Erfahrungsberichten
auch im Rahmen der Anhörungen vor der Enquete-Kom-
mission etwa Hinweise für Scientology, das Universelle Le-
ben oder auch VPM vor.

188) Vgl. etwa die Falldarstellung in Klosinski, G., 1996, S. 82f.

189) Vgl hierzu Informations- und Dokumentationszentrum Sek-
ten/Psychokulte IDZ (Hrsg.): Auserwählt oder ausgeliefert?
Kinder in Sekten und Psychogruppen, Köln 1996 und die
Darstellung der Anhörung der juristischen Experten im
Zwischenbericht, BT-Drucksache 13/8170 S. 24 ff., S. 25.

190) Hinweise, die diese relativierende Position stützen, finden
sich auch im von der Enquete-Kommission in Auftrag gege-
benen Forschungsprojekt über biographische Verläufe in
neuen religiösen und psychokultischen Gruppen und Be-
wegungen; vgl. hierzu Kap. 3.6 dieses Endberichtes sowie
den Anhang.
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blematischen neuen Einbindungen kommen, die
Verselbständigungsprozesse wiederum beeinträchti-
gen können.

Eltern erleben die Einmündung ihrer ¹Kinderª in
neue religiöse und psychokultische Zusammenhänge
häufig als Verlust oder als Entfremdung. Wenn sie
versuchen, mittels Zwang und ¹Gewaltª ihre Kinder
zurückzugewinnen, kann dies das Verhältnis zwi-
schen Jugendlichen und Eltern noch weiter belasten
und möglicherweise völlig zerrütten.

5.2.5.2 Problem- und Konfliktlinien im Verhältnis zu
Schule, Gleichaltrigen, Jugendkultur
und anderen kindlich/jugendlichen
Erfahrungsfeldern

Der Einbezug von Kindern und Jugendlichen in au-
ûerfamiliäre Erfahrungsfelder ist für deren Individua-
tion und eine reflexive soziale Integration von groûer
Bedeutung. Vor allem den schulischen und auûer-
schulischen Freundschafts- und Gleichaltrigennet-
zen kommt hier ein zentraler Stellenwert für Lernpro-
zesse und sozialkognitive Entwicklungen Heran-
wachsender zu.191) Aber auch die Gewährleistung
umfassender Bildungs- und Ausbildungsmöglichkei-
ten wird für die Zukunftsgestaltung von Heranwach-
senden immer entscheidender. Zentrale Beeinträchti-
gungen in beiden Lebensbereichen können somit
gravierende Probleme und langfristig wirkende Re-
striktionen für die Identitätsentwicklung Jugendli-
cher mit sich bringen.

Vor diesem Hintergrund ist auf die folgenden Pro-
blemkonstellationen hinzuweisen:

Die erziehungswissenschaftlichen und psychologi-
schen Experten wiesen mit Recht vor der Enquete-
Kommission darauf hin, daû Kinder und vor allem
auch Jugendliche mit ihren starken Verselbständi-
gungswünschen und auch Einbindungsbestrebun-
gen in Gleichaltrigengruppen in eine Auûenseitersi-
tuation gedrängt werden können. Dies kann zum ei-
nen damit zusammenhängen, daû Kindern und Ju-
gendlichen die Partizipation an Unternehmungen
der Altersgleichen von seiten der Eltern verboten
wird. Zum anderen kann dies aber auch daraus resul-
tieren, daû andere Eltern ihre Kinder davon abhalten,
Freundschaften und zu intensive Beziehungen mit
Heranwachsenden aus Gruppen und Bewegungen
einzugehen, die im öffentlichen und medialen Dis-
kurs als ¹gefährlichª gelten.192) Beide Tendenzen
können zusammenwirken, sich dadurch verstärken
und die Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen
besonders schmerzhaft gestalten. Nicht weniger pro-
blematisch ist es, wenn Kinder und Jugendliche ihre
bzw. die Zugehörigkeit ihrer Eltern zu einer neuen
religiösen Bewegung oder Gruppe verheimlichen

müssen 193), damit zu einem permanenten Selbst-, In-
formations- und Darstellungsmanagment gezwungen
sind, um die Aufdeckung eines drohenden Stigmas zu
verhindern.194) Dies kann dazu führen, daû Kinder
und Jugendliche über zentrale belastende und kon-
flikthafte Aspekte ihres Lebens weder mit Gleichaltri-
gen noch mit anderen Erwachsenen, z. B. Lehrern, re-
den können und trotz vordergründiger Einbindung
letztlich mit ihren zentralen Problemen allein und iso-
liert bleiben. Diese Problematik gilt keineswegs nur
für Heranwachsende aus neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Psychogruppen, sondern
findet sich auch bei Kindern und Jugendlichen, die
andere soziale Stigmatisierungen zu kontrollieren ver-
suchen, z. B. drastischen sozialen Abstieg der Eltern,
Alkohol- und Suchtprobleme bzw. Haftstrafen eines
Elternteils etc. Auch mit dieser Relativierung kann da-
von ausgegangen werden, daû das Problem eines
Ausschlusses Heranwachsender aus dem jugendkul-
turellen Leben sowie aus reichhaltigen und unbelaste-
ten Erfahrungen mit Gleichaltrigen, verbunden mit
der Konsequenz sozialer Isolation und Vereinsamung,
in neuen religiösen und psychokultischen Gruppen
und Bewegungen deutlich ausgeprägt ist.

Damit zusammenhängend kann es zu einer Ableh-
nung, gar ¹Verteufelungª der Jugendkultur, der Ju-
gendmode und der Jugendstile kommen. Anfällig da-
für sind u.a. insbesondere christlich-traditionale, cha-
rismatische oder auch christlich-fundamentalistische
Gruppierungen etwa unter der Perspektive, daû die
Jugendkultur eine Einfallspforte des Bösen und Dä-
monischen darstelle.195) Daraus kann ein Ausschluû
Heranwachsender aus jugendlichen Freundschafts-
und Peernetzen resultieren und es zu erheblichen Be-
hinderungen für die Teilhabe an jugendlichen Erfah-
rungsräumen und Kommunikationsmöglichkeiten
über jugendkulturelle Inhalte kommen, die im Rah-
men einer Expansion, Generalisierung und Pluralisie-
rung der Jugendkultur für Jugendliche zu einem zen-
tralen Lern- und Wissensfeld und für jugendliche
Selbstentwürfe immer bedeutsamer geworden ist.

Wenn Heranwachsende sich zwangsweise auf
Gleichaltrige derselben Glaubensüberzeugungen in
häufig kleinen Beziehungsnetzen orientieren müs-
sen, dann kann die starke Einschränkung der freien
Wahl von Freundschaften, als eines zentralen Ent-
wicklungsmotors in Kindheit und Adoleszenz, eine
erhebliche Beeinträchtigung für die psychosoziale
Entwicklung bedeuten.

Findet das Leben von Kindern und Jugendlichen in
stark von der Umwelt abgeschlossenen sozialisatori-
schen Sondermilieus statt 196), kann das Problem be-

191) Vgl. etwa Krappmann, L./Oswald, H.: Alltag der Schulkin-
der, Weinheim/München 1995 und Youniss, J.: Soziale Kon-
struktion und psychische Entwicklung, Frankfurt a. M.
1994.

192) Hinweise darauf finden sich in den Stellungnahmen von
Gruppen gegenüber der Enquete-Kommission, in denen sie
über Diskriminierungserfahrungen gegenüber den Grup-
pen und Mitgliedern berichten, z. B. bei ISKCON.

193) Vgl. etwa die Darstellung der jugendlichen Aussteigerin
aus Scientology im Abschnitt 5.2.4.4 dieses Kapitels.

194) Vgl. hierzu die grundlegende Darstellung dieser Problema-
tik bei Goffman, E.: Stigma. Über Techniken der Bewälti-
gung beschädigter Identität, Frankfurt a.M. 1974.

195) Vgl. Helsper, W.: Okkultismus ± die neue Jugendreligion?
Opladen 1992.

196) Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn Kinder nicht nur
in entsprechenden familiären Bezügen aufwachsen, sondern
darüber hinaus auch noch in Zentren, Tempeln, geschlosse-
nen Lebensgemeinschaften, pädagogischen Einrichtungen
wie Kindergärten, Schulen, umfassender Freizeitgestaltung
etc. in den Zusammenhang neuer religiöser und psychokulti-
scher Milieus eingebunden sind, wodurch relativierende Er-
fahrungen zumindest stark eingeschränkt werden.
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stehen, daû die Erfahrungen, Deutungsmuster und
Weltsichten der Heranwachsenden nur schwer an
die Erfordernisse weit modernisierter Gesellschaften
anschlieûbar sind. Dies kann zu tiefreichenden
Fremdheits- und Angstgefühlen gegenüber weit mo-
dernisierten Weltbezügen führen. Daraus kann wie-
derum resultieren, daû derart sozialisierte Heran-
wachsende auch in späteren Lebensabschnitten auf
¹Rückzugsmilieusª angewiesen bleiben. Damit geht
auch die Vorenthaltung der Erfahrung pluraler, viel-
fältiger Weltbezüge und Deutungsmöglichkeiten ein-
her, eine Erfahrung, die für die Bewältigung einer
sich pluralisierenden Gesellschaft immer bedeutsa-
mer wird.

Daneben können Konflikte zwischen schulischen
Anforderungen und Erwartungen sowie der Lebens-
weise und den Glaubensprinzipien der Familie auf-
treten (z. B. Teilnahme an Schulfesten und -fahrten,
Lehrinhalte und Glaubensvorstellungen der Familie
etc.), aus denen gravierende Schulkonflikte für Her-
anwachsende resultieren können. Für die konkrete
Ausprägung dieser Konfliktpotentiale ist aber sicher-
lich die mehr oder weniger rigoristische Haltung der
jeweiligen Familie entscheidend.

Teilweise kommt es auch zu Erschwernissen für die
Einmündung in weiterführende Schullaufbahnen
und entsprechende Ausbildungs- und Berufskarrie-
ren bis hin zur Vorenthaltung des Schulbesuchs und
von Schulabschlüssen.197) Damit wird die Realisie-
rung einer zentralen Voraussetzung für eigenver-
antwortliche und selbständige erwachsene Lebens-
führung behindert oder verunmöglicht. Dadurch
werden die Möglichkeiten erheblich erschwert, in
späteren biographischen Phasen sich von der jewei-
ligen Gruppe zu distanzieren oder ganz auszustei-
gen.

5.2.5.3 Problem- und Konfliktfelder für soziale
Integration und Individuierung von Kindern
und Jugendlichen

Die beiden vorher skizzierten Problem- und Konflikt-
linien können wiederum weitreichende Konsequen-
zen für die Individuation und eine reflektierte, soziale
Integration Heranwachsender beinhalten. Hier sind
etwa die folgenden Problemkonstellationen zu be-
achten:

Es kann ± aufgrund von Ernährungsvorschriften,
der umfassenden Ablehnung medizinischer Be-
handlungen zugunsten alternativer oder Wunder-
heilverfahren oder der Ablehnung spezifischer me-
dizinischer Eingriffe im Rahmen von Glaubensüber-
zeugungen ± zu Ernährungs- und Gesundheitspro-
blemen allgemein kommen. In extremen Fällen
kann daraus auch die Gefährdung des Lebens Her-
anwachsender resultieren, etwa in Form der Unter-

lassung medizinischer Behandlungen bei lebensbe-
drohlicher Erkrankung von Kindern oder etwa des
Verbotes von Bluttransfusionen wie z. B. bei den
Zeugen Jehovas 198).

Neben diesen Gefährdungen der körperlichen Inte-
grität Heranwachsender sind Problemkonstellatio-
nen für die psychosoziale Integrität festzuhalten.
Eltern können aufgrund ihrer Einbindung und Un-
terwerfung unter Gruppenzwänge häufig als identi-
fikatorische Brücke zur Entwicklung einer eigenver-
antworteten, selbständigen Lebensführung entfal-
len. Daneben kann die Balance von Bindung ± das
Ergebnis verläûlich-emotionaler Eltern-Kind-Bezie-
hungen, als Grundlage für relativ angstfreie Verselb-
ständigungsprozesse ± und der Ablösung von Her-
anwachsenden erschwert werden. Dies kann insbe-
sondere dann erfolgen, wenn Eltern aufgrund von
Vereinnahmungen durch neue religiöse und ideolo-
gische Gemeinschaften und Psychogruppen einer-
seits zu wenig Zeit für ihre Kinder haben bzw. ihrem
Kind distanziert begegnen 199), andererseits aber von
ihm Gefolgschaft und ¹Treueª erwarten.

Die Verselbständigung in der Adoleszenz kann auf
seiten der Jugendlichen ± von schweren Ablösungs-
konflikten, Schuldgefühlen und Trennungsängsten
überschattet sein. Damit kann die Individuation von
schweren emotionalen Konflikten beherrscht werden
und jeder Schritt zu einem ¹Stück eigenen Lebensª
sehr erschwert sein.

Für adoleszente ¹Konversionenª 200) liegen andere
Problemkonstellationen vor: Es kann zur Einmün-
dung in neue religiöse oder psychokultische Grup-
pierungen vor dem Hintergrund lebensgeschichtli-
cher Krisen und Destabilisierungen kommen, in de-
nen eine Stabilisierung und Orientierung gesucht
wird ± etwa die ¹bessere Familieª201) Dadurch kann
es zur Gefahr der Instrumentalisierung im Rahmen
von Gruppierungen kommen. Daneben besteht aber
auch die Möglichkeit, daû für vorliegende psychi-
sche Schwierigkeiten ein kompensatorischer Raum
gefunden wird, der auch Stabilisierungen und Ein-
bindungen ermöglicht, aber auch ein Ausagieren

197) Hinweise darauf finden sich in der obigen Darstellung einer
jugendlichen Scientology-Aussteigerin (vgl. Abschnitt
5.2.4.4 dieses Kapitels). Generell ist dieses Gefährdungspo-
tential dann als stark einzuschätzen, wenn Heranwachsen-
de auf ein Leben ganz im Rahmen der jeweiligen Gruppie-
rung orientiert werden und damit suggeriert wird, daû die
Erreichung von Schulabschlüssen in diesem Zusammen-
hang keine Rolle spielt.

198) Allerdings muû hier angemerkt werden, daû sich bei den
Zeugen Jehovas zumindest eine vorsichtige Relativierung
dieser Haltung andeutet. Zwar wird am prinzipiellen,
biblisch begründeten Verbot der Bluttransfusion festgehal-
ten. Daneben aber wird die umfassende medizinische Ver-
sorgung nicht in Frage gestellt und die Hoffnung geäuûert,
daû sich aufgrund des Fortschrittes in der medizinischen
Technik zunehmend Eingriffsmöglichkeiten eröffnen wer-
den, die eine Bluttransfusion nicht erfordern. Schlieûlich
wird die prinzipielle Rechtsposition akzeptiert, daû auch
gegen den Willen von Eltern Bluttransfusionen bei Kindern
durchgeführt werden können (vgl. hierzu die Stellungnah-
me der Zeugen Jehovas zum Zwischenbericht der Enquete-
Kommission; dies ergibt sich auch aus der Auswertung des
Besuches der Enquete-Kommission bei den Zeugen Jeho-
vas).

199) Derartige Hinweise ergaben sich im Rahmen der Anhörun-
gen der Aussteiger und Betroffenen vor der Enquete-Kom-
mission etwa für das Universelle Leben, für Scientology
aber auch für den VPM.

200) Vgl. hierzu Klosinski, G., 1996 und ders. (Hrsg.): Religion
als Chance oder Risiko? Bern u. a. 1994; auch Streib, H.,
1996, a.a.O. und Helsper, W., 1992, a.a.O. und ders: Religion
und Magie in der modernen Adoleszenz, Opladen 1998.

201) Vgl. etwa Pölz, W.: Prognosen von drogen- bzw. sektenge-
fährdeten Jugendlichen, Wien 1981.
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problematischer Strebungen erlaubt (etwa in ¹sata-
nistischª inspirierten Kontexten Formen des Aus-
agierens von Aggression und Sexualität in grenz-
überschreitenden Formen 202)). Von seiten der psy-
chologischen Experten wurde vor der Enquete-
Kommission darauf verwiesen, daû sich derartige
Konversionen in einem Dreiphasen-Modell fassen
lassen: Nach einer starken Destabilisierung werde
ein neuer Orientierungsrahmen angeboten, der
schlieûlich verfestigt werde. Allerdings ist für die
Beurteilung der Einmündung Jugendlicher und jun-
ger Erwachsener in derartige Gruppenzusammen-
hänge, die Dauer und Form ihrer Zugehörigkeit
und die Einschätzung, ob es eher zu positiven oder
negativen biographischen Entwicklungen kommt,
entscheidend, den gesamten motivationalen Hinter-
grund der Einmündung und insbesondere die Pas-
sung zwischen biographischen und Gruppenzusam-
menhängen zu beachten.203)

Je abgeschlossener und hermetischer abgeschirmt
gegen die Umwelt neue religiöse, ideologische und
psychokultische Milieus sind, um so eher besteht die
Gefahr des Aufbaus einer Sonderwelt, die an den
Gruppengrenzen endet, da kaum Relativierungser-
fahrungen bzw. Grenzüberschreitungen für Heran-
wachsende möglich sind. Wenn diese Milieus deut-
lich destruktive bzw. selbstdestruktive Züge tragen,
können sich damit erhebliche Gefährdungen erge-
ben, wie sich an den sicher extremen Formen der kol-
lektiven Massen(selbst-)morde verdeutlichen läût.
D.h. auch: Je offener und durchlässiger diese Milieus
für Umwelterfahrungen sind, je kommunikativer der
Austausch mit Auûenstehenden ist, um so geringer
ist ein derartiges Gefahrenpotential zu veranschla-
gen. Das verdeutlicht auch die zentrale Bedeutung
der umgebenden Lebenswelten und deren Formen
des Bezuges, der Kommunikation oder Kommunika-
tionsverweigerung gegenüber diesen Gruppen, Strö-
mungen und Milieus für die Möglichkeiten Heran-
wachsender.

Kinder in neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen stehen in der Re-
gel in ¹starken Delegationsbeziehungenª, sind ¹Trä-
ger der Heilsbotschaftª, sollen diese weitertragen
und erfüllen.204) Damit sind Heranwachsende mit ho-
hen Ansprüchen konfrontiert, mit klar vorgezeichne-
ten Wegen, die ideale Ziele mit hohen Ambitionen
vorgeben. Diese Delegationen können ± etwa im
psychokultischen Bereich (z. B. bei Scientology oder

VPM 205)) ± durchaus auch die Gestalt höchster Lei-
stungsanforderungen und stärkster Durchsetzungs-
bereitschaft annehmen. In diesen delegierenden
Bindungen bestehen erhebliche Erschwernisse für
Kinder ± die als Projekt ihrer Eltern und neuen reli-
giösen oder psychokultischen Milieus fungieren ±
sich zu lösen und eigene Wege zu finden. Sie müs-
sen dabei die Last der hohen Ansprüche, mit den
daraus resultierenden Gefahren ständiger Schuld-
und Schamgefühle tragen. Auch diese Gefährdung
für die psychosoziale Integrität und Identitätsent-
wicklung von Heranwachsenden ist kein Spezifi-
kum neuer religiöser oder psychokultischer Kon-
texte. Analoge Probleme lassen sich durchaus etwa
auch in stark aufstiegsorientierten Milieus finden
bzw. auch in elterlichen Haltungen gegenüber
¹Sportkindernª206), die auf Höchstleistung und ma-
ximalen Erfolg orientiert werden.

5.2.6 Exkurs: Ritueller Miûbrauch von Kindern ±
ein okkult-satanistisches Phänomen?

Mit den folgenden Ausführungen soll nicht der Ein-
druck erweckt werden, daû Kindesmiûhandlung und
-miûbrauch vor allem ein Phänomen im Rahmen reli-
giöser, ideologischer oder kultischer Milieus sei, was
der Verbreitung von Kindesmiûhandlung und -miû-
brauch quer durch die verschiedensten sozialen Le-
benslagen und Milieus widersprechen würde. Aller-
dings werden mit okkulten und satanistischen Grup-
pierungen immer wieder drastische Formen von Kin-
desmiûhandlung, Kindesmiûbrauch und Kindestö-
tungen in Zusammenhang gebracht. Über diese, als
¹ritueller Miûbrauchª bezeichneten Formen, liegen
inzwischen einige Erfahrungs- und Betroffenenbe-
richte, psychiatrische und psychotherapeutische Fall-
berichte sowie journalistische Recherchen vor. Die
Enquete-Kommission hatte für diesen Zusammen-
hang eigens ein Expertengespräch durchgeführt.
Auch wenn die Daten- und Erkenntnislage hinsicht-
lich des ¹rituellen Miûbrauchsª keineswegs gesi-
chert ist und die Quantität und Qualität der berichte-
ten Delikte häufig als ungesichert zu bezeichnen ist,
machen die berichteten Verstöûe in den vorliegenden
Fallberichten und im Enquete-Gespräch eine Aus-
einandersetzung damit erforderlich.

5.2.6.1 Ritueller Miûbrauch, Dissoziation, multiple
Persönlichkeiten

Unter ¹rituellem Miûbrauchª werden Formen sexuel-
ler, physischer und psychischer Übergriffe auf Kinder
und jüngere Jugendliche ± nach der Literaturlage
überwiegend weiblichen Geschlechts ± verstanden,
die mit wiederkehrenden Symboliken, gleichförmi-
gen Handlungen und kultisch-rituellen Vollzügen
einhergehen. Die regelmäûig wiederkehrenden ¹ri-
tuellen Handlungenª und Symboliken können ± wie
auch die Expertenanhörung bestätigte ± erstens Aus-
druck eines Glaubensystems etwa in Form satani-
stisch-magischer Rituale sein, zweitens als Inszenie-

202) Vgl. hierzu das Kapitel 3.4 zu Okkultismus/Satanismus in
diesem Bericht.

203) Vgl. hierzu insbesondere die Ergebnisdarstellungen des
Forschungsprojekts zu biographischen Verläufen im Zu-
sammenhang neuer religiöser und psychokultischer Bewe-
gungen und Gruppen (Kap. 3.6 und Anhang zu diesem Be-
richt).

204) Vgl. allgemein zu Fragen familiärer Delegations- und Bin-
dungsdynamiken die grundlegenden Arbeiten von Richter,
H. E.: Eltern, Kind, Neurose, Reinbek 1969 sowie die Arbei-
ten von Stierlin, H.: Eltern und Kinder. Das Drama von Tren-
nung und Versöhnung im Jugendalter, Frankfurt a.M. 1975;
Stierlin, H.: Individuation und Familie, Frankfurt a.M. 1989.

205) Deutliche Hinweise zu dieser Problematik ergaben sich in
der nichtöffentlichen Anhörung zu ¹Kinder in Sektenª am
20. 2. 1997 in der Enquete-Kommission; vgl. hierzu auch die
Darstellung zu VPM im Zwischenbericht der Enquete-Kom-
mission, BT-Drucksache 13/8170, S. 20f. und die Darstel-
lung zu Scientology in Abschnitt 5.2.4.4 dieses Kapitels.

206) Vgl. etwa die Studie von Rose, L.: Das Drama des begabten
Mädchens, Weinheim/München 1992, die sich mit der
Kindheit und den Haltungen der Erwachsenen gegenüber
Kunstturnerinnen beschäftigt.
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rung und Verwendung derartiger Elemente etwa zu
kinderpornographischen Zwecken in Erscheinung
treten, drittens wiederkehrende Rahmungselemente
in kollektiven oder individuellen Fällen von Kindes-
miûbrauch sein, ohne religiöse bzw. kultische Bezüge
zu besitzen und schlieûlich bis hin zu zwanghaften
psychopathologischen Elementen reichen. Weiterhin
gibt es Fälle, in denen Miûbrauchserfahrungen von
den Opfern selbst in konstruierte rituell-satanistische
Zusammenhänge eingeordnet werden.

Den vorliegenden therapeutischen und Erfahrungs-
berichten sowie den Expertenstellungnahmen im En-
quete-Gespräch zum rituellen Miûbrauch läût sich
entnehmen:

Der bereits früh in der Familie oder deren Umkreis
einsetzende Kindesmiûbrauch werde von rituellen
Rahmungen begleitet, die gewalttätige Züge trügen.
Der Miûbrauch könne regelmäûig und wiederkeh-
rend durch Bilder, Darstellungen, Töne, Maskierun-
gen oder Inszenierungen begleitet werden, die die
Kinder zusätzlich in Angst versetzten. In besonders
zugespitzten Fällen werde Kindern unter Drogen
bzw. in hypnotischen Zuständen suggeriert, man ha-
be ihnen Monster oder Bomben implantiert, die für
den Fall, daû sie das Schweigen brächen, zu ihrer
Zerstörung führen würden. In anderen Berichten
wird die Bedrohung durch Hunde, die Inszenierung
der Bedrohung durch Dämonen, die Vortäuschung
bzw. der Vollzug von Tier- und Menschenopfern be-
richtet, die bei den Kindern zu Ausnahmezuständen
und extremer Panik führten.207)

Diese Formen könnten Bestandteil kultischer Hand-
lungen sein, aber auch zur gezielten Unterwerfung
von Kindern ohne jeden Glaubensbezug vorgenom-
men werden. Ziel solle jeweils die völlige Unterwer-
fung und umfassende Kontrolle des Kindes sein. In
den Berichten gibt es Hinweise, daû bereits bei klei-
nen Kindern gezielte Manipulationen vorgenommen
werden, um aus ihnen kontrollierbare Objekte z. B.
für die sexuell-pornographische Industrie zu ma-
chen. Dafür würden Kinder im Zusammenhang des
Miûbrauchs in extreme physische und psychische
Grenzzustände gebracht, in eine Kombination gröû-
ten Entsetzens, schockartiger Zustände und extre-
mer Schmerzen (Verbrennungen, Elektroschocks,
Ersticken etc.), so daû es zu ¹Dissoziationenª der
Person kommen könne. Indem das Kind die uner-
trägliche Situation dadurch ¹löseª, daû es seine
Empfindungen abspalte, sie einer anderen Person
zuweise, sich vorstelle, all dies passiere jemand an-
derem und nicht ihm, könne es diese traumatischen

Extremsituationen ¹überlebenª. Durch diese extre-
men Traumatisierungen seit frühester Kindheit ent-
stünden als Ausdruck dieser Traumaverarbeitung in
einer Person mehrere Persönlichkeiten, die sich die
Bedrohung, das Leid und die Schmerzen ¹teiltenª ±
Persönlichkeiten, die lange Zeit ohne Bewuûtsein
nebeneinander existierten, von Situation zu Situa-
tion wechselten, unterschiedliche Funktionen für die
Gesamtpersönlichkeit wahrnähmen und extrem ge-
gensätzlich sein könnten. Damit zerfalle die Raum-
Zeit-Koordination: Von den Handlungen und Erleb-
nissen der einen Person erfahre die andere nichts
und eine dritte dementiere die Handlungen der bei-
den ersten. Das Raum-Zeit-Erleben zerfalle in zer-
stückelte Segmente, wodurch die Selbstdarstellung
mitunter extrem widersprüchlich und inkonsistent
erscheinen könne.

Für diese psychischen Phänomene hat sich inzwi-
schen der Begriff der ¹multiplen Persönlichkeitª oder
der ¹dissoziativen Identitätsstörungª durchgesetzt.
Im internationalen Diagnostikbuch für psychische
Störungen (DSM III R) wird dieses psychopathologi-
sche Phänomen wie folgt definiert: ¹A) Existenz von
zwei oder mehr unterschiedlichen Persönlichkeiten
oder Persönlichkeitszuständen innerhalb einer Per-
son (jede mit einem eigenen, relativ überdauernden
Muster, die Umgebung und sich selbst wahrzuneh-
men, sich auf sie zu beziehen und sich gedanklich
mit ihnen auseinanderzusetzen). B) Mindestens zwei
dieser Persönlichkeiten oder Persönlichkeitszustände
übernehmen wiederholt die volle Kontrolle über das
Verhalten des Individuums.ª208) Diese dissoziierten
Persönlichkeiten können ± so die Expertendarstellun-
gen im Enquete-Gespräch ± zum Zeitpunkt ihres ge-
zielten Hervorbringens ¹programmiertª werden.209)
In diesen extremen, traumatischen Zuständen der
Dissoziation werde die neu entstehende Persönlich-
keit unter Drogen oder Hypnose auf Befehle oder Si-
gnale konditioniert, die ihre langfristige Steuerung
ermöglichen solle. Sie könne z. B. auf absolutes
Schweigen, Gehorsam oder auch Selbsttötung kondi-
tioniert werden, die durch spezifische Wortkombina-
tionen oder Symbole ausgelöst würden.

Diese als ¹mind-controlª bezeichneten Konditionie-
rungen seit früher Kindheit, die in traumatischen Ex-
tremsituationen erfolgen sollen, erschweren Ermitt-
lungen und die Klärung von Sachlagen ungemein:
Denn klare, eindeutige Aussagen etwa zu Tathergän-
gen sind ± sofern sie überhaupt dem bewuûten Zu-
griff zugänglich sind ± kaum möglich, da binnen we-
niger Minuten eine andere Persönlichkeit die Domi-
nanz erlangen kann, die von all dem ± was vorher
ausgesagt wurde ± nichts weiû. Zudem wird davon
berichtet, daû Kinder und Jugendliche bereits früh
selbst zu Taten gezwungen werden und sich damit
selbst belasten.

5.2.6.2 Relativierungen und Fragen

Hier kann es nicht darum gehen abschlieûend zu klä-
ren, ob die Diagnose und die Erklärung der ¹multi-

207) Vgl. hierzu insbesondere die folgenden wissenschaftlichen
Arbeiten und Fallberichte: Fröhling, U.: Vater unser in der
Hölle, Ein Tatsachenbericht, Seelze-Velber 1996; dies.:
Ritueller Miûbrauch ± die Opfer schützen! Geheime Strate-
gien und die Folgen für die Opfer, Vortrag im Rahmen der
Fachtagung ¹Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen
± die Opfer schützen!ª Saarbrücken 1997; Huber, M.: Multi-
ple Persönlichkeiten, Überlebende extremer Gewalt, Ein
Handbuch, Frankfurt a. M. 1995; Spencer, J.: Jenny, Das
Martyrium eines Kindes, Frankfurt a. M. 1995; Casey, J. F.:
Ich bin viele, Eine ungewöhnliche Heilungsgeschichte,
Reinbek 1992; Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz Hamburg e.V.: Satanismus und ritueller Miûbrauch,
Aktuelle Entwicklungen und Konsequenzen für die
Jugendhilfe, Hamburg 1996.

208) Vgl. in: Huber, M.: Multiple Persönlichkeiten, Frankfurt
a.M. 1995, S. 26.

209) Vgl. hierzu auch die Darstellungen bei Fröhling, U.: Vater
unser in der Hölle, Seelze-Velber 1995.
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plen Persönlichkeitª eine hinreichend gesicherte wis-
senschaftliche Basis besitzt.210) Allerdings müssen die
folgenden Aspekte relativierend beachtet werden,
die Ausdruck der unabgesicherten Erkenntnislage
sind:

a) Die Bandbreite möglicher ¹rituellerª Rahmungen
und deren Hintergründe verdeutlicht, daû gröûte
Vorsicht geboten ist, diese Phänomene und Über-
griffe vor allem als typischen Bestandteil kultisch-
religiöser Handlungen etwa im okkult-satanisti-
schen Bereich zu verorten. Eher muû hier von ei-
nem Spektrum ausgegangen werden, das auch im
engeren Sinne quasireligiöse Rituale umfaût, kei-
nesfalls aber darauf einzuschränken ist. Zwar lie-
gen in den Berichten und therapeutischen Fall-
schilderungen deutliche Hinweise auf derartige
Gruppen vor, die allerdings wohl nur für einen Teil
des rituellen Miûbrauchs verantwortlich sind. Es
bleibt somit zweifelhaft, ob überhaupt ein gröûerer
Teil dieser Formen des Kindesmiûbrauchs im Rah-
men religiös-kultischer Glaubenszusammenhänge
stattfindet oder ob es nicht vor allem Delikte im
Rahmen eines organisierten und psychopatholgi-
schen Kindesmiûbrauchs sind bis hin zu ¹kommer-
zialisiertenª Formen der ¹Verwertungª von Kin-
dern für kinderpornographische Produktionen im
Zusammenhang von Sexindustrie und -markt.
Hier eröffnet sich eine Grauzone, die der detaillier-
teren Ausleuchtung erst noch bedarf.

b) Ein gravierenderes Problem stellt die Grundlage
der Fallberichte dar. Hier kann es nicht darum ge-
hen, das in den Berichten und therapeutischen
Falldarstellungen zum Ausdruck kommende Leid
und die Traumatisierungen in Zweifel zu ziehen.
Aber die therapeutische Durcharbeitung erbringt
keine kriminalistischen Abbilder von Tathergän-
gen, sondern ± sofern therapeutische Prozesse ge-
lingen ± es werden ¹tiefer liegendeª Bilder des eige-
nen Leidens und der darin involvierten Bezugsper-
sonen (Eltern, Familienangehörige etc.) zugäng-
lich, in denen verstellte, abgespaltene und damit
unzugängliche Dimensionen des eigenen Erlebens
durchgearbeitet werden können. Aber es ist zu
fragen, ob diese Szenen ein detailgetreues Abbild
einer vergangenen Wirklichkeit sind oder Be-
standteil des eigenen psychischen Erlebens und
der psychischen Konstruktion. Ob also eine be-
stimmte erinnerte Szene sich so, mit diesen Perso-
nen in genau dieser Form abgespielt hat, ist kaum
zu entscheiden. In therapeutischen Prozessen ist
dies auch weniger bedeutsam, da es immer um die
emotionalen Gehalte geht, die die Szene evoziert
und um deren Durcharbeitung.

Therapeutische Berichte und sich darauf stützen-
de Darstellungen als Tatsachenberichte auszuwei-
sen, verkennt somit den Status therapeutischen
Wissens und therapeutischer Erkenntnis, obwohl
in derartigen Berichten die Tatsache der Traumati-
sierung evident werden kann. Diese Problematik
trifft nun insbesondere für multiple Persönlichkei-

ten mit rituellen Miûhandlungen verstärkt zu:
Denn jede Person hat ihre eigene Geschichte und
muû sie erinnern, Bilder, Szenen und Hergänge
wiederbeleben. Jede Person hat zugleich andere:
Welche relativiert, ergänzt, widerlegt oder korri-
giert welche? Was geschieht, wenn etwa ein zen-
trales Persönlichkeitssegment im Verlauf der The-
rapie nicht zugänglich wird? In der Arbeit mit mul-
tiplen Persönlichkeiten steigern sich die Probleme
also eher, wenn man die therapeutischen Szenen
als Szenen vergangener Wirklichkeit, als Abbilder
von Geschehnissen und kriminalistischen Tather-
gängen verwenden möchte.

c) In den Berichten tauchen Darstellungen über um-
fassende Formen von ¹mind-controlª und ¹Pro-
grammierungª auf, hinter denen Gruppen mit
zentralistischer Struktur vermutet werden, die
Kinder für ihre Zwecke ± Opferung, Miûhandlung,
Prostitution, Snuff-Videos (Videos mit realen Tö-
tungsakten) ± abrichten.211) Auch wenn Einzel-
schilderungen ± mit Verweis bis in die Nazi-¾ra
hinein 212) ± hohe Plausibiltät besitzen, ist die Ver-
allgemeinerung insgesamt noch wenig abgestützt
und eher spekulativ.

5.2.6.3 Quantitative Verbreitung

Diese Gratwanderung zwischen Skandalisierung
und Bagatellisierung des rituellen Miûbrauchs im Zu-
sammenhang mit okkulten bzw. satanistischen Ten-
denzen ist auch angesichts der Daten zur Verbrei-
tung des rituellen Miûbrauchs erforderlich. Im Rah-
men einer Fachtagung über ¹Sexuelle Gewalt gegen
Mädchen und Frauenª wurde berichtet, daû eine
Umfrage der deutschen Sektion der ¹International
Society for the Study of Dissociationª 305 Fälle aus
61 Orten des Bundesgebietes ergeben habe, wobei
es sich um einen Minimalwert handle.213) Angesichts
der Neuheit der beschriebenen multiplen Persönlich-
keitsstörung, damit einhergehender Diagnoseproble-
me und einer keineswegs flächendeckenden Unter-
suchung wäre dies ein erschreckend hoher Wert, der
deutlich Handlungsbedarf signalisieren würde.

Dem stehen die Daten aus einer von seiten der En-
quete-Kommission durchgeführten Befragung des
Bundeskriminalamtes und der Landeskriminalämter
(LKA`s) gegenüber: Lediglich von vier Landeskrimi-
nalämtern liegen Hinweise auf vergangene oder lau-
fende Ermittlungen bzw. Anzeigen im Zusammen-
hang von Satanismus und rituellem Miûbrauch vor.
So wurde etwa in Brandenburg ein zwischenzeitlich
eingestelltes Verfahren im Zusammenhang von Kin-
desmiûbrauch, pornographischen Videos und satani-
stischem Hintergrund nach Auffinden von Videos
wieder aufgenommen. Das LKA Niedersachsen be-

210) Vgl. hierzu etwa den kurzen aber informativen Überblick bei
Tölle, R.: Persönlichkeitsvervielfältigung? Die sogenannte
multiple Persönlichkeit oder dissoziative Identitätsstörung,
in: Deutsches ¾rzeblatt 94, Heft 27, 1997, S. 1868±1871.

211) In diesem Sinne äuûerten sich auch die Expertinnen in dem
Gespräch mit der Enquete-Kommission; vgl. hierzu auûer-
dem die Darstellungen bei Ulla Fröhling 1995 u. 1997.

212) Die Expertinnen berichteten der Kommission in diesem Zu-
sammenhang, ihnen sei bekannt, daû teilweise ganze Fami-
lien noch strukturell in die NS-Vergangenheit eingebunden
seien.

213) Vgl. zu diesen Angaben Fröhling, U.: Ritueller Miûbrauch ±
die Opfer schützen! Geheime Strategien und die Folgen für
die Opfer, Saarbrücken 1997, S. 8.
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richtet in seiner Antwort an die Enquete-Kommission
vom 28. Mai 1997 von einer Anzeige einer jungen
Frau und umfangreichen Ermittlungen im Zusam-
menhang von Miûbrauch und Satanskulten, wobei
die Überprüfung ergab, daû sich die Angaben ¹in den
Kernbereichen als unwahr und in sich widersprüch-
lich erwiesenª (S. 4). Die bislang wohl gründlichste
Sonderauswertung ¹Okkultismus/Satanismusª des
Landeskriminalamtes NRW vom April 1995 stellt zum
rituellen sexuellen Miûbrauch von Kindern fest, daû
durch polizeiliche Ermittlungsverfahren bislang das
Vorliegen bzw. die Tragweite der geschilderten Straf-
taten nicht belegt werden. Von der Existenz solcher
Kulte ist jedoch auszugehen. Auffallend ist die Tatsa-
che, daû die Schilderungen der fast ausschlieûlich
weiblichen Opfer rituellen Miûbrauchs sich sehr äh-
neln bzw. zum Teil gleichen Inhalt haben. Immer wie-
der wird von folgenden Handlungen berichtet:

I Abhalten bestimmter Rituale (Tieropfer, Vergewal-
tigung, Folterung, Beschmieren der ± nackten ±
Frauen mit Tiergedärmen, Essen von Fäkalien
etc.), Töten von Säuglingen, die eigens zu diesem
Zweck von weiblichen Kultmitgliedern ausgetra-
gen werden bzw. aus Dritte-Welt-Ländern oder
Osteuropa eingeschmuggelt werden,

I Video-Dokumentation der oben beschriebenen
Handlungen.

Ob es hingegen überhaupt oder in der Häufigkeit (im
Orig. unterstrichen) zu den geschilderten schwersten
Straftaten kommt, ist zu bezweifeln.214) Insgesamt
wird festgehalten, daû satanistische Straftaten auf-
grund der reiûerischen Mediendarstellungen wohl
überbewertet werden und ± mit Blick auf die bislang
nicht nachgewiesenen schweren Straftaten ± sich
¹wenn überhaupt mehr als qualitatives denn als
quantitatives Problemª darstellen.215)

Die Befragung der Landeskriminalämter ergibt so-
mit, daû zu den berichteten Vorfällen kaum Erkennt-
nisse vorliegen und daû Ermittlungen in entspre-
chenden Verdachtsfällen bislang keinen hinreichen-
den Tatverdacht zu begründen vermögen. Allerdings
geht die NRW-Sonderauswertung von der Existenz
derartiger Gruppen aus und weist auf die Vorläufig-
keit der Erkenntnislage hin. Zudem dürfen die Aus-
künfte der Landeskriminalämter nicht überbewertet
werden, da sich Hinweise auf statistische und Zuord-
nungsprobleme finden.

5.2.6.4 Zusammenfassende Einschätzung zum
rituellen Miûbrauch

Damit entsteht der Eindruck einer gespaltenen ¹Da-
tenlageª: Einerseits nahezu drastisch zu nennende
Minimalzahlen aufgrund einer nicht flächendecken-
den Befragung und andererseits keine Bestätigung
der Verdachtsmomente durch die Polizei- und Ermitt-
lungsbehörden. Diese weitgehend widersprüchliche
Datenlage ± insbesondere das Fehlen entsprechender
Tatsachbestände auf seiten der Ermittlungsbehörden

± darf allerdings nicht dazu führen, die vorliegenden
journalistischen und therapeutischen Berichte als ge-
genstandslos zu betrachten. Dies verbietet schon die
Härte der beschriebenen Vorfälle. Aufgrund der Dar-
stellungen zu Dissoziation und multiplen Persönlich-
keitsstörungen ist es plausibel, warum sich Ermittlun-
gen hier als besonders schwierig darstellen und es
schnell zur Einstellung von Ermittlungen kommen
kann. Dies wäre ± angesichts der geschilderten De-
likte ± um so folgenreicher. Gezielte polizeiliche Fort-
bildungen, Erhöhung der Sensibilität und Aufmerk-
samkeit für Phänomene rituellen Miûbrauchs sowie
eine stärkere Ermittlungstätigkeit in diesem Bereich,
die sich nicht durch auf den ersten Blick ¹wirreª und
scheinbar ¹unglaubwürdigeª Aussagen zur schnellen
Niederschlagung der Ermittlungsverfahren verführen
läût, scheinen angebracht. Andererseits besteht auf-
grund der ungesicherten Datenlage auch kein Grund
zur Dramatisierung einer ¹satanistischen Gefahrª. Es
gilt zu betonen, daû es keine gesicherten Ergebnisse
darüber gibt, daû es weit verbreitet und vor allem in
¹satanistischenª Zusammenhängen zu rituellem Miû-
brauch kommt. Das Auftreten derartiger Delikte in
diesem Bereich muû zudem deutlich von jugendkul-
turellen Formen eines stilisierenden Spiels mit okkul-
ten und ¹satanistischenª Symboliken unterschieden
werden, um Jugendliche nicht einer für sie folgenrei-
chen Stigmatisierung auszusetzen.216)

5.2.7 Fazit

Es bleibt festzuhalten: Religiöse, ideologische und
weltanschaulich orientierte Erziehungs- und Bil-
dungsprozesse in pluralen Formen sind ein selbstver-
ständlicher Bestandteil einer kulturell weit moderni-
sierten Gesellschaft. Von seiten des Staates muû es
dabei um die Wahrung und Sicherung dieser weltan-
schaulichen und religiösen Vielfalt gehen.

Konflikterzeugend werden religiös und weltanschau-
lich geprägte Erziehungs- und Bildungsprozesse nur
dann, wenn mit ihnen Gefahren für die körperliche,
geistige und seelische Integrität von Kindern und Ju-
gendlichen einhergehen. Nur dann sind staatliche
Eingriffe in die weltanschaulich-religiöse Erziehung
im Rahmen von Familien, Milieus und Erziehungs-
bzw. Bildungseinrichtungen legitim. Derartige Ge-
fährdungen lassen sich in neuen religiösen bzw.
ideologischen Gemeinschaften oder Bewegungen
und in Psychogruppen feststellen. Diese dürfen aber
keinesfalls verallgemeinert werden und bedürfen ei-
ner einzelfallorientierten Überprüfung und Diagnose.
Wieweit derartige Gefährdungen in diesen Gruppen
und Bewegungen allerdings generell deutlicher aus-
geprägt sind als in anderen Milieus und Lebensfor-
men, kann bislang nicht hinreichend beantwortet
werden und muû somit offen bleiben.

Die Enquete-Kommission ist zu der Auffassung ge-
langt, daû die bestehenden Gesetze zur Regelung
der auftretenden Konflikte und Gefährdungen aus-
reichen. Es bleibt aber darauf hinzuweisen, daû die
Berufung auf Artikel 4 Grundgesetz nicht als Legiti-
mation für Kindesschädigung oder -miûhandlung214) Vgl. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen: Sonderaus-

wertung ¹Okkultismus/Satanismusª ± Hintergründe, Straf-
taten, Bewertung, April 1995, S. 22.

215) Vgl. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, a.a.O., S. 41.
216) Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Abschnitt Okkultis-

mus/Satanismus dieses Berichtes unter Kap. 3.4.
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fehlinterpretiert werden darf. Glaubensfreiheit findet
hier eine ihrer Grenzen.

Die Enquete-Kommission empfiehlt:

a) Eine weitere sachliche, Generalisierungen vermei-
dende und differenzierte Aufklärung über und
Sensibilisierung für Kindesschädigungen im Zu-
sammenhang religiöser, weltanschaulicher und
ideologischer Milieus und Gruppen. Dabei ist so-
wohl eine Bagatellisierung als auch eine unzuläs-
sige Verallgemeinerung von Kindesmiûhandlun-
gen mit der Gefahr von Stigmatisierungen gegen-
über neuen religiösen und ideologischen Milieus
und Gruppen zu vermeiden.

b) Diese Aufklärung sollte in Form von Weiterbildun-
gen nicht nur, aber vor allem, auf im Bereich der
Jugendhilfe Tätige, auf Lehrer und Pädagogen
insgesamt, auf entsprechende Beratungseinrich-
tungen sowie auf Juristen und die Ermittlungsbe-
hörden zielen. Eine Ausweitung entsprechender
Fortbildungsangebote ist anzustreben.

c) Es ist davon auszugehen, daû die auftretenden
Probleme und Konflikte zwischen Eltern, Kindern,
Jugendlichen, Angehörigen und deren Umfeld ei-
nen deutlichen Beratungsbedarf erzeugen. Es ist
anzustreben, dieses Beratungsfeld weiter zu struk-
turieren und zu professionalisieren.

d) Es ist dringend erforderlich, den Wissensstand
über die Situation von Kindern und Jugendlichen
in neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften, Bewegungen und Psychogruppen zu
verbessern. Hier sind vor allem empirische wissen-
schaftliche Studien zur Erziehungs- und Lebenssi-
tuation von Kindern und Jugendlichen erforder-
lich, die in diesen Gruppen und Milieus aufwach-
sen. Insbesondere gilt es, die Phänomene des ¹ri-
tuellen Miûbrauchsª weiter zu erhellen.

5.3 Wirtschaftliche Aspekte

5.3.1 Einleitung

Bereits im Zwischenbericht der Enquete-Kommission
wird auf die wirtschaftlichen Betätigungsfelder der
neuen religiösen und ideologischen gemeinschaften
und Psychogruppen eingegangen.217) Die Enquete-
Kommission hat sich in einer Reihe von Anhörungen
sowie in einer schriftlichen Befragung von Wirt-
schaftsverbänden mit dem Einfluû neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-
pen in der Wirtschaft befaût.

Weiterhin wurde die zu diesem Bereich vorhandene
Literatur in die Auswertung mit einbezogen. Hierzu
muû angemerkt werden, daû es bisher keine zusam-
menfassende systematische Darstellung gibt. Am
häufigsten wird die Thematik am Einzelfall im Zu-
sammenhang mit einzelnen Gruppierungen in den
entsprechenden Publikationen abgehandelt. Der
weitaus gröûte Teil dieser Darstellungen bezieht sich

auf die Scientology-Organisation.218) Allerdings wer-
den in den letzten Jahren zunehmend unterschied-
liche Anbieter auf dem in den vergangenen 25 Jah-
ren entstandenen sogenannten Psycho- und Lebens-
hilfemarkt kritisch hinterfragt. Insbesondere sind in
diesem Zusammenhang Anbieter gemeint, die Semi-
nare und Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung und/
oder Unternehmens- und Managementberatung be-
treiben. Die neuere Auseinandersetzung beschäftigt
sich darüber hinaus mit dem Gebaren von Struktur-
vertrieben/Multi-Level-Marketing-Firmen, deren kras-
seste Form die sogenannten Schneeballsysteme sind.

Festzuhalten ist, daû die Übergänge zwischen als
neue religiöse und ideologische Gemeinschaften und
Psychogruppen zu qualifizierende Organisationen
und in der Wirtschaft auftretende Trainingsschu-
lungs- oder auch Direktvertriebsunternehmen flie-
ûend sein können, bzw. die bei neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen
aufzufindenden Methoden auch in speziellen Firmen
Anwendung finden.

Als problematisch erweisen sich folgende Felder:

± Verstöûe gegen sozial- und arbeitsrechtliche Be-
stimmungen,

± die Gefahr unzulässiger Informations- und Daten-
erhebung,

± der Versuch, durch Kooperation in einem be-
stimmten Marktsegment eine starke Position zu
erreichen, z. B. Umwandlungsmarkt von Miet- in
Eigentumswohnungen,

± die Gefahr von Handlungen einzelner Mitglieder/
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen oder auch Firmen im
Hinblick auf Wirtschaftskriminalität,

± die bewuûte wirtschaftliche Schädigung unerfah-
rener oder in solchen Dingen weniger erfahrener
Bürger einschlieûlich der Anwendung dubioser
und fragwürdiger Mittel und Methoden,

± das durch verdecktes Vorgehen von Gruppen und
entsprechende Gegenmaûnahmen wachsende
gegenseitige Miûtrauen einschlieûlich der Gefahr
von Imageschäden durch die Verbreitung von
Gerüchten über die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Organisation.

Der Enquete-Kommission liegen durch zahlreiche
Einzelfälle dokumentierte Erkenntnisse vor, in denen
Firmen und/oder Einzelne durch neue religiöse und
ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen
geschädigt worden sind.

Die Betätigungsfelder und die damit auftretenden
Problemstellungen für einzelne Personen, aber auch
für Firmen, sind zum Teil branchenspezifisch unter-
schiedlich. Feststellbar ist, daû verschiedenste Grup-
pen über Schulungen, Management und Trainings-
schulungen versuchen, Personen zu erreichen, die
für ihre Organisation als Mitglieder finanziell potent

217) Zwischenbericht der Enquete-Kommission ¹Sogenann-
te Sekten und Psychogruppenª, Deutscher Bundestag,
13. Wahlperiode, BT-Drucksache 13/8170, 1997, S. 31 ff.

218) Vgl z. B. Christ, A./Goldner, St.: Scientology im Manage-
ment, Düsseldorf 1996; Hartwig, R.: Scientology ± Die Zeit-
bombe in der Wirtschaft, Pfaffenhofen 1994; Potthoff, N.:
Scientology und Wirtschaft ± Der WISE-Report, Krefeld
1994; Zeisel, A.: Scientology in der Wirtschaft. Gefahr er-
kannt ± Gefahr gebannt, München 1997.
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und/oder auch für die Verbreitung der Ideologie und
Technologie der Gruppe von Wichtigkeit sein kön-
nen. Gleichzeitig werden in diesen Fällen über diese
Trainings- und Schulungsprogramme und Verhal-
tensformen die Ideologie und Verhaltensformen der
jeweiligen Gruppe in die Wirtschaft eingeführt. Zu
unterscheiden ist hier sicherlich zwischen den Ansät-
zen von Trainingsprogrammen zur Menschenfüh-
rung und anderen Bereichen. Denn problematisch
kann es insbesondere immer dann werden, wenn
über das ¹Kopftrainingª der Mitarbeiter/Mitarbeite-
rinnen der Realitätsverlust hinsichtlich der Zugehö-
rigkeit zu der Gruppe so weit fortschreitet, daû die
Bindung an die Gruppe stärker wird als die Ausrich-
tung an allgemein anerkannten Regeln und Zielen
einer ökonomischen und sozialen Betriebsführung.
Damit verbunden ist in der Regel dann auch ein
Loyalitätsverlust gegenüber dem Arbeitgeber. Dies
kann für das entsprechende Unternehmen bis hin zu
der Gefahr führen, daû Betriebsgeheimnisse verraten
werden.

Es gilt also aufzuzeigen, daû Mitglieder bestimmter
problematischer Gruppen nicht nur im wirtschaft-
lichen Bereich tätig sind, um ihrer Gruppe Geld zu-
kommen lassen zu können, sondern daû wirtschaft-
liche Betätigung zur Strategie einer Gruppe gehören
kann. Das heiût auch, daû auf den ersten Blick unauf-
fällig wirkende Firmen in Wahrheit die Ideologie der
jeweiligen Gruppe in die Wirtschaftswelt hineintra-
gen können oder sollen.

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt in
diesem Zusammenhang ist die Situation der Arbeit-
nehmer/Arbeitnehmerinnen in den entsprechenden
Firmen. Die Abhängigkeit vom System und der Ideo-
logie der Gruppe beinhaltet die Möglichkeit der Um-
gehung arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften
bzw. Mindestbedingungen. Bei bestimmten Gruppen
ergibt sich diese Vorgehensweise aus dem System.
Dies reicht von Scheinselbständigkeit mit den damit
für den einzelnen verbundenen bekannten Proble-
men bis hin zur Verstrickung der Mitarbeiter/Mitglie-
der in kriminelle Handlungen.

Will man dem Gesamtphänomen gerecht werden,
muû eine Differenzierung vorgenommen werden. So
muû auch der sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land immer weiter ausbreitende Markt im Bereich
sogenannter Strukturvertriebe oder Multi-Level-Mar-
keting-Systeme in diesem Zusammenhang beleuch-
tet werden.

Denn hier wirken gleiche oder ähnliche Mechanis-
men zur Ideologisierung und psychischen Bindung
der Mitarbeiter, die, verbunden mit der spezifischen
Form des Firmen- oder Systemaufbaus, besonders im
arbeits- und sozialrechtlichen Bereich (z. B. Schein-
selbständigkeit) zu massiven Problemen für die Be-
troffenen führen können.

5.3.2 Beispiele für Vorgehen in der Wirtschaft

A. Scientology-Organisation

Die auf dem ¹Psychomarktª als Anbieter auftreten-
den Vereine der Scientology-Organisation sind ent-
sprechend dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes

Hamburg im Verfahren Scientology-Kirche Hamburg
e.V. vom 6. Juli 1993 als mit Gewinnerzielungsab-
sicht tätige Gewerbebetriebe einzustufen. Das Ge-
richt hat in seiner damaligen Presseerklärung anläû-
lich der Urteilsverkündung ausgeführt:

¹Für eine Gewinnerzielungsabsicht beim Buchver-
kauf und bei den Kursen spricht insbesondere das
von der Scientology-Kirche angestrebte Ziel, seine
Mitglieder zum Kauf weiterer Bücher und vor allem
zur Teilnahme an weiteren stets kostspieligeren
Kursen zu veranlassen. ¼ Das Gericht hat vielmehr
den Eindruck gewonnen, daû die Scientology-Kirche
bestrebt gewesen sei, ihre Einnahme zu verschlei-
ern ¼ .ª

Neben der damit offenkundig gewerblichen Betäti-
gung der als Vereine in der Bundesrepublik Deutsch-
land auftretenden Einheiten von Scientology ist aber
darüber hinaus auf die Dachorganisation für privat-
wirtschaftliche, der Scientology-Organisation zuzu-
rechnende Firmen besonders einzugehen:

World Institute of Scientology Enterprises (WISE)

Wie alle Bereiche der Scientology-Organisation ist
WISE international, kontinental, national und regio-
nal durchorganisiert. Der leitende Direktor Interna-
tional für WISE ist Mitglied des sogenannten Watch-
Dog Commitee (Wachhund-Kommitee). In diesem
Gremium ist die internationale Führungsebene von
Scientology vertreten.

Der zur Zeit für WISE amtierende Internationale
Direktor hat die Aufgaben von WISE auf einer Jah-
resfeier der International Association of Scientolo-
gists bereits 1990 wie folgt benannt:

¹¼ Wir haben mittlerweile viele Einfluûbereiche
innerhalb der Gesellschaft durch die Anwendung
der L.R.H. (L. Ron Hubbard)-Technologie auf vielen
verschiedenen Gebieten. Solch ein Gebiet ist die
Geschäftswelt, in der wir einen Dschungel von Out-
Ethik und willkürliche Lösungen durch die standard-
gemäûe Verwaltungstechnologie von L. Ron Hub-
bard ersetzen. Das geschieht durch das World Insti-
tute of Scientology Enterprises = WISE. WISE hat die
Zielsetzung, Ethik in die Geschäftswelt einzuführen
und durch die Verbreitung von L.R.H.'s Errungen-
schaften auf dem Gebiet der Verwaltung Vernunft
walten zu lassen. Mit tausenden von Mitgliedern in
mehr als 22 Ländern verschafft sich WISE einen im-
mer gröûer werdenden Einfluû auf die Gesellschaft.
Eine Anzahl groûer Weltfirmen haben von WISE-Mit-
gliedern Dienstleistungen erhalten. ¼ª

In internen WISE-Unterlagen wird der Aufgaben-
bereich dieses Wirtschaftsdachverbandes folgender-
maûen umschrieben:

¹¼ WISE ist eine Vereinigung von Menschen, die im
Geschäftsleben stehen, und die die LRH-Verwal-
tungstechnik als Teil ihres täglichen Lebens nutzen.
Sie ist die mächtigste Management-Technik, die
heutzutage eingesetzt wird. Bei regelmäûiger An-
wendung beschert sie jedem Geschäft ± gleich wel-
cher Art ± einen kräftigen Aufschwung. Obwohl die
LRH-Verwaltungstechnik auf verschiedene Arten

99

Drucksache 13/10950Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar07.3d 5. 8. 1998 07:29 S. 99



genutzt wird, kann man jede Geschäftstätigkeit in
geeigneter Weise der richtigen WISE-Kategorie und
-Klassifizierung zuordnen. Jede Mitgliedschaftskate-
gorie und -klasse hält für die Mitglieder spezifische
Leistungen bereit. ¼ª

Abgeleitet von diesen internen Anweisungen sind
die Einfluûbereiche je nach Kategorie und Mitglied-
schaft innerhalb von WISE definiert.

So kommt z. B. der sogenannten ¹Unternehmensmit-
gliedschaftª folgende Aufgabe zu: ¹Diese Art von
Mitgliedschaft umfaût alle Firmen, Gesellschaften,
öffentliche Dienstleistungsunternehmen und/oder
Organisationen, die Mitglied bei WISE sein möchten,
um ihre Arbeitsbedingungen durch die standardge-
mäûe Anwendung der Verwaltungstechnologie von
L.R.H. zu verbessern und diese Technologie in der
Geschäftswelt im allgemeinen zu verbreiten.ª

Den innerhalb der WISE-Organisation hochrangig-
sten Mitgliedern, den sogenannten Chief Executive
Officers (CEOs), wird folgende Aufgabe zugeordnet:
¹Diese Mitgliedschaft ist für diejenigen zweckmäûig,
die strategisch daran arbeiten, die Verwaltungstech-
nologie von L.R.H. in Spitzenunternehmen ihres Lan-
des, anderen Vereinigungen, Gemeinden, Ländern
und Regierungen einzuführen.ª

Die Aufgabenbeschreibung für WISE muû als Strate-
gie zur Unterwanderung der Wirtschaft bezeichnet
werden. Insbesondere die Formulierung des obersten
Verantwortlichen, die Aufgabe von WISE sei, ¹Ethikª
in der Geschäftswelt zu etablieren, muû als Beleg
dafür gelten (wobei die scientologische Definition
von Ethik gemeint ist).

Welche Gefahren dies für die Wirtschaft bedeuten
kann, hat unter dem Abschnitt ¹Allgemeine wirt-
schaftliche Betätigung von Scientology-Mitgliedern
in Deutschlandª bereits der Unterausschuû ¹Straf-
rechtª in seinem Bericht an die 64. Konferenz der
Justizministerinnen und Justizminister vom 17. Mai
1993 festgestellt:

¹¼ Es besteht jedoch im Hinblick auf die absolute
Unterordnung des Einzelnen unter die Hierarchie
der Scientology-Organisation die Gefahr, daû auch
das Schicksal des von einem Scientologen gesteuer-
ten Wirtschaftsunternehmens nicht nach den allge-
meinen Bedingungen des Marktes, sondern nach
Gesichtspunkten des Wohls der Organisation be-
stimmt wird mit unabsehbaren Folgen für Arbeitneh-
mer und Vertragspartner. ¼ª

Ein markantes Beispiel für den Umgang mit Mitar-
beitern findet sich in der Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichtes (BAG) vom 22. März 1995. 219) Unter
anderem hält es das BAG für ¹menschenverach-
tendª, ¹daû und wie der Beklagte seine Mitarbeiter
zu immer neuen Höchstleistungen treiben will. (¼)
Wer eine solche ± an ein ¹Schneeballsystemª erin-
nernde ± Methode auf sich anwendet oder anwenden
läût, läuft Gefahr, erhebliche gesundheitliche Schä-
den davon zu tragenª. 220) Der Kläger jenes Verfah-

rens war in einem Umfang von rund 60 bis 100 Stun-
den pro Woche für die Hamburger Scientology-Nie-
derlassung tätig. Urlaub wurde höchstens für 14 Tage
im Jahr gewährt, wobei die Wahl des Urlaubsortes,
der Urlaubsinhalte nicht frei war, sondern von der
Organisation vorgeschrieben und genehmigt werden
muûte. Für diese Arbeitsleistung wurden Jahresge-
hälter zwischen DM 4 030 und DM 5 326,50 gezahlt.
Im Gegenzug hatte der Mitarbeiter vor Beginn seiner
Mitgliedschaft für Kurse und Kursmaterialien der
Organisation 17 449 DM zahlen müssen. Das BAG
qualifizierte diese Tätigkeit als Arbeitsverhältnis mit
der Folge, daû von der Organisation angemessener
Arbeitslohn zu zahlen und arbeitsrechtliche Mindest-
standards ± z. B. die Beachtung des Bundes-Urlaubs-
gesetzes ± einzuhalten sind. Im Zusammenhang
damit stellte das BAG ausdrücklich fest, daû die
Begründung vereinsrechtlicher Arbeitspflichten nicht
zur Umgehung zwingender arbeitsrechtlicher
Schutzbestimmungen führen darf. Ferner, daû der
Verein ¹Scientology-Kirche Hamburg e.V.ª keine
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft im
Sinne der Artikel 4, 140 GG und Artikel 137 WRV ist.

Es handele sich vielmehr um eine Organisation mit
kommerziellem Charakter und menschenverachten-
den Anschauungen. 221) Über diesen Fall hinaus sind
der Kommission Fälle bekannt, in denen Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen bzw. Auszubildende in scientolo-
gisch geführten Unternehmen dazu veranlaût wor-
den sind, umfangreiche Kurse bei der Organisation
zu nehmen und sich dafür auch hoch zu ver- bzw. zu
überschulden. Ein solches Verhalten widerspricht
eklatant arbeitsrechtlichen Grundsätzen. Vor allem
dem Verbot der weltanschaulichen Werbung am Ar-
beitsplatz durch den Arbeitgeber.

B. Kaizen Academy 222)

Als Ergebnis der Berichte in den Medien, der Ana-
lyse vorliegender Unterlagen und der Auswertung
der Anhörung von einer Betroffenen ist diese Gruppe
als eine Mischform von Strukturvertrieb (in Form des
Schneeballsystems), zu lernenden Psychotechniken
und ideologischem Hintergrund zu bezeichnen.

Kaizen oder die Leadership Academy AG gehört in
ihren Werbemethoden zu den Vertriebssystemen, die
dem Anzuwerbenden für die zu zahlenden Gelder
keine Produkte anbietet. Im Vergleich zu Direktver-
triebssystemen, die ihren Kunden und späteren Ver-
treibern zumindest eine Produktpalette verkaufen,
die dann von Einzelnen vertrieben werden sollen,
wird bei diesem Firmengeflecht von den Mitgliedern
eine bestimmte Geldsumme erwartet für das allei-
nige Versprechen, diese würde sich später so ver-
mehren, daû jeder Einzahler im groûen Maûe davon
partizipieren könne.

Mit dem Erwerb eines Partizipationsscheines ist in
der Regel verbunden, daû die Geworbenen Seminar-
leistungen der Gruppe in Anspruch nehmen. Semi-

219) Neue Juristische Wochenschrift 1996, S. 143 = NZA 1995,
S. 823.

220) Neue Juristische Wochenschrift 1996, S. 149.

221) Siehe hierzu die sehr detaillierten Darlegungen in NJW
1996, S. 143 ff.

222) Es handelt sich hierbei nicht um das von Masaaki Imai ent-
wickelte Unternehmensberatungsmodell gleichen Na-
mens.
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nare wie z. B. Success-Training, Delphin-Strategie-
Seminar oder Feuerlauf-Seminar sind die zu absol-
vierenden Angebote, die laut interner Werbung zum
Gesamtsystem gehören. In einem Schreiben an die
Mitglieder/Mitarbeiter von 1996 heiût es:

¹Der ganze Firmenaufbau ist insbesondere auf die
aktive Schulung vieler Geschäftspartner in den um-
fangreichen Seminaren zurückzuführen. Der regel-
mäûige Besuch des vielfältigen und hochwertigen
Trainingsangebotes hat viel zur Persönlichkeitsent-
wicklung und zum Teamgeist beigetragen.ª

Im Gegensatz zu auch bereits die Strafrechtsspre-
chung beschäftigenden Strukturvertriebsarten im
Sinne eines Schneeballsystems, wie es auch bei Kai-
zen praktiziert wird (möglicher Verstoû gegen § 6c
UWG), verbinden sich hier weitere Elemente, die
den Schluû zulassen, daû Kaizen ein in sich geschlos-
senes System ist, das viele methodische Ansätze, die
von anderen Psychogruppen bekannt sind, bein-
haltet:

So werden die Angeworbenen bei Kaizen einer
Schulung zugeführt, die auch in anderen Bereichen
zur Persönlichkeitsentwicklung angewendet werden.
Als Methode wird dabei auf das Neurolinguistische
Programmieren (NLP) zurückgegriffen. Die Werbe-
materialien des NLP-Trainers für die Kaizen-Mitglie-
der/Mitarbeiter beinhalten u.a. dann auch die NLP-
Rhetorik-Kurse sowie das mentale Training auf NLP-
Art.

Hinsichtlich des ideologischen Hintergrunds berich-
teten ehemalige Kaizen-Anhänger, daû ihnen insbe-
sondere das Buch ¹Geschichte der Geheimgesell-
schaftenª von Jan van Helsing als wichtige Lektüre
empfohlen worden sei. Die genannte Veröffent-
lichung Jan van Helsings hat antisemitische Inhalte
und ist derzeit in der Bundesrepublik Deutschland
wegen rechtlicher Auseinandersetzungen nicht
erhältlich.

Wie auch in anderen Psychogruppen wird bei Kaizen
auf totale Expansion der eigenen Gruppe gesetzt. So
werden an die Mitglieder/Mitarbeiter ¹Motivations-
schreibenª mit unrealistischen Hinweisen auf einen
zu erreichenden Umsatz bei der Seminarvermittlung
und Vermittlung von Devisenvolumen sowie eine
vermeintlich erreichbare materielle Unabhängigkeit
verschickt. Dem Einzelnen wird durch die Gesamt-
konstellation bei Kaizen vermittelt, er partizipiere
persönlich auch am Gewinn des Gesamtunterneh-
mens.

In der Vergangenheit gerieten bereits Vereinigun-
gen, die im Schneeballsystem Finanzanlagen betrie-
ben, ins Visier der Öffentlichkeit, aber auch der Straf-
verfolgungsbehörden. Berücksichtigt man zudem
das umgesetzte Finanzvolumen, muû festgehalten
werden, daû es sich bei Kaizen um eine auf Expan-
sion ausgerichtete problematische Gruppe handelt,
die durch ihr Gebaren individuellen sowie gesamt-
wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Das System
Kaizen und die dort angewandten Praktiken müssen
daher, aber auch wegen der feststellbaren Abhängig-
keiten der Mitglieder/Mitarbeiter von dem System,
weiter kritisch betrachtet werden.

C. Holistisches Isis-Zentrum

Es gibt zahlreiche esoterische und ¹spirituelleª Schu-
lungsangebote, bei denen es zu vielfältigen Proble-
men kommt. Das Psychologische Trainingszentrum
(Holistisches Isis-Zentrum) ist dafür ein aktuelles
Beispiel.

Dessen Leiterin, die Diplom-Psychologin H. Fittkau-
Garthe, gehörte jahrelang zu Brahma Kumaris. 223)
Das Holistische Isis-Zentrum wurde von ihr nach
ihrer Trennung von Brahma Kumaris gegründet, als
sie selbst nach und nach göttliche Verehrung in
Anspruch nahm.

Das Psychologische Trainingszentrum in Hamburg
wurde auf der Grundlage der Erfahrungen von Frau
Fittkau-Garthe bei Brahma Kumaris aufgebaut. Es
bot Schulungen für die Wirtschaft an und gab weiter-
hin einen ¹Leitfaden für Führungskräfteª heraus, der
die Hintergrundideologie der Seminarangebote dar-
stellte.

Unter dem Titel ¹Geistige Gesetze in praktischer An-
wendungª wurden Führungskräfte in der Wirtschaft
zu Meditationstechniken mit spirituellen Ideen im
Sinn von Frau Fittkau-Garthe hingeführt. Die Teil-
nehmer gehörten meist wirtschaftlich gutgestellten
Kreisen an.

Auch in diesem Fall war für die Umworbenen nicht
gleich erkennbar, daû sie es bei dem ¹Leitfaden für
Führungskräfteª mit einer von einer indischen Son-
dergemeinschaft abgeleiteten Ideologie zu tun hat-
ten. Die Werbung von Anhängerinnen und Anhän-
gern begann mit dem Angebot, das Bewuûtsein zu
trainieren. Der Einzelne, aber auch die Firma, sollte
damit zum Erfolg geführt werden. Bezeichnender-
weise ist das erste Kapitel im wohl grundlegenden
Buch des Psychologischen Trainingszentrums über-
schrieben mit dem Titel: ¹Hohe Belastungen verlan-
gen groûe innere Kraft ± Bewuûtseinstraining ± Hilfe
zur Selbsthilfe für Managerª.

Frau Fittkau-Garthe hatte Personalschulungen in
groûen deutschen Unternehmungen durchge-
führt 224), und sie konnte auch auf Fachtagungen zu
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, so
z.B. in Bad Lauterberg ihr zur persönlichen Abhän-
gigkeit führendes Gedankengut verbreiten. Der Titel
ihres damaligen Vortrags hieû bezeichnenderweise:
¹Das Modell der Zukunft; Führung durch Freiset-
zung höchster geistiger Führungsenergieª. Es sei
daran erinnert, daû es Anfang 1998 zur Erwartung
des Weltunterganges im Anhängerkreis von Frau Fitt-
kau-Garthe kam, was zu zahlreichen schweren Kon-
flikten führte.

Gerade dieses Beispiel belegt durch seine Aktualität
im besonderen Maûe, wie sich aus einer religiösen
Sonderposition eine Ideologie und Lehre entwickelt
und zu einer Eigengefährdung der Gruppenmitglie-
der führt. Die Verbreitung dieser Ideologie durch

223) Brahma Kumaris ist eine auf die Verehrung eines verstorbe-
nen indischen Gurus, der als Baba (Vater) bezeichnet wird,
aufbauende Gruppe. Dem Baba werden göttliche Eigen-
schaften zugesprochen, so z. B. die Vermittlung von göttli-
chen Botschaften an seine Gefolgschaft.

224) Vgl. Der Spiegel, 12. 1. 1998.
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Seminare und Schulungen in der Wirtschaft zeigt,
wie leicht derartiges Gedankengut Eingang in Füh-
rungsetagen findet.

5.3.3 Strukturvertriebs- und Multi-Level-
Marketing-Systeme

Problematische Gruppen können also hinsichtlich
des Aufbaus, der Art der Mitgliederwerbung sowie
der auf die Ziele der Gruppe ausgerichteten Schu-
lungsangebote im ersten Anschein für ein Unterneh-
men gehalten werden, das nach der aus den USA
stammenden Verkaufsmethode arbeitet. Daher kön-
nen die Übergänge von Strukturvertriebs- bzw. Multi-
Level-Marketing-Systemen zu problematischen Grup-
pen der Psychoszene flieûend sein.

Kann man bei den klassischen Franchise-Unterneh-
men in den meisten Fällen noch von einem durch-
schaubaren Betriebssystem sprechen, wird im boo-
menden Markt der Strukturvertriebs- bzw. Multi-
Level-Marketing-Systeme die Situation unübersicht-
lich.

In der Regel wird ein seriöses Franchise-Unterneh-
men seine Mitarbeiter mit Lizenzverträgen an Pro-
dukt und Unternehmen in der Form binden, daû hier
klare rechtliche und damit justitiable Verbindungen
entstehen. Im Regelfall ist hier das Interesse der Mut-
terfirma, das Verkaufsnetz über eigene Geschäfte,
eine zentral gesteuerte Werbung für die Produkte,
einheitliche Ausstattung der Geschäftsläden und den
Verkauf des Warensortiments mit geringem Stamm-
personalaufwand zu gestalten. Diese Form des Ge-
schäftsverhaltens ist in der Bundesrepublik Deutsch-
land seit langer Zeit etabliert. Selbstverständlich
kann auch bei dieser Form nicht ausgeschlossen wer-
den, daû die Lizenznehmer solcher Unternehmungen
über vertragliche Bestimmungen so fest an das
Stammunternehmen gebunden werden, daû ihnen
andere berufliche Alternativen für lange Zeit ver-
wehrt bleiben. Bei fachkundiger juristischer Bera-
tung sollte allerdings der Schaden für den einzelnen
eher gering ausfallen.

Die klassischen Strukturvertriebe zeichnen sich da-
durch aus, daû sie pyramidenartig angelegt sind. Die
zu werbenden Mitarbeiter müssen in der Regel durch
den Kauf von Produkten des jeweiligen Unterneh-
mens finanziell in Vorleistung treten. Häufig binden
sie sich über Verträge langfristig an die Firma und
verpflichten sich, unabhängig vom Absatz der schon
erworbenen Produkte, immer weitere Artikel zu
erwerben. Speziell für den Verkauf dieser Produkte
finden häufig Schulungen statt, bei denen nicht nur
Verkaufsstrategien, sondern auch die Firmenideolo-
gie vermittelt wird. Solche Unternehmungen werden
in den Medien hin und wieder ¹Sektenª und Psycho-
gruppen zugeordnet, da diese Firmen die geworbe-
nen Mitarbeiter als gesamte Person vereinnahmen
und die Firmenideologie zur Lebensphilosophie des
Einzelnen werden kann.

Multi-Level-Marketingsysteme und auch die Schnee-
ballgewinnspiele sind dem Gesamtbereich Struktur-
vertriebe zuzuordnen. Multi-Level-Marketing stellt
eine Sonderform von Direktvertrieb dar, d. h. des

direkten Absatzes vom Hersteller an gewerbliche
oder private Konsumenten ohne Einschaltung von
Handelsbetrieben. Es gibt die unterschiedlichsten
Formen derartiger Strukturvertriebe. Eine Form des
Multi-Level-Marketings verbindet das Warengeschäft
mit der Gewinnung von weiteren Verkaufsmitarbei-
tern durch einen bereits im System arbeitenden Ver-
käufer. Dadurch entstehen hierarchisch gestufte Ver-
käuferketten mit einem hierarchisch gegliederten
Provisionssystem, bei dem alle Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen auf allen Hierarchieebenen finanziell aus
vermittelten Geschäften der niedrigeren Hierarchie-
stufe beteiligt sind. Dieses System der Entlohnung
nach Umsatz mit der Aussicht auf Aufstieg in eine
höhere Hierarchieebene, der die Beteiligung an wei-
teren anteiligen Provisionen aus den unteren Stufen
mit sich bringt, schafft für alle Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen einen starken psychologischen Anreiz zur
Akquisition.

Ein ähnlich starker Anreiz, neue Kunden zu werben,
besteht in den als Pyramiden- oder Kettenspiel
bezeichneten Gewinnerwartungssystemen, die einen
Sonderfall der Strukturvertriebe darstellen. Sie unter-
scheiden sich von Strukturvertrieben darin, daû nur
noch bloûe Gewinnerwartungen aber keine konkre-
ten Waren und Leistungen mehr verkauft werden. Im
übrigen sind beide Formen strukturell und funktional
ähnlich. Die Belohnung der Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen (Mitspieler/Mitspielerinnen) für die Gewin-
nung eines neuen Mitarbeiters/einer neuen Mit-
arbeiterin erzeugt für das System eine auf Expansion
gerichtete Dynamik im Sinne eines sich selbstorgani-
sierenden Systems.

5.3.4 Der Strukturvertrieb als sogenannter
kommerzieller Kult

Um die Dynamik des Systems weiter zu erhöhen,
werden Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei Schulun-
gen mental systematisch daraufhin trainiert, ihre Mo-
tivation für den Produktverkauf und die Mitarbeiter-
anwerbung noch weiter zu steigern. Diese Beeinflus-
sung reicht bisweilen bis in das Wohnzimmer, wenn
ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin beispielsweise ver-
pflichtet ist, auch in der Freizeit über Kassette die
Betriebsziele zu verinnerlichen, d. h. sich emotional
konditionieren zu lassen. Der Preis für derart exzessi-
ve Indoktrination und Konditionierung auf die Unter-
nehmensziele kann der Verlust des Privatlebens sein.
Der Betrieb kann schlieûlich zur Ersatzfamilie wer-
den. Zu Recht wird daher in den USA diese Art der
Steuerung und Kontrolle der Mitarbeiter durch ver-
haltenspsychologische Methoden als ¹commercial
cultª (kommerzieller Kult) bezeichnet. 225)

Bei Intensivierung des mentalen Trainings durch
Aufnahme von Meditationsübungen nähert sich ein
derartiges Unternehmen dem Typ der totalen Gruppe
mit religionsähnlichen Zügen. Für die Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen besteht dann das erhöhte Risiko
der Ausbeutung bis zum psychophysischen Zusam-
menbruch. Eine Unterscheidung von den sogenann-

225) Vgl. Keden, J.: ¹Mit 40 bin ich Millionärª, Materialdienst der
EZW 60. Jg., 9/97, S. 266 ff.
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ten Psychogruppen (Psychosekten, Psychokonzer-
nen) ist in diesem Fall nicht mehr möglich.

Kultähnliche Strukturvertriebe, zu denen in gewisser
Hinsicht auch die Scientology-Organisation ge-
hört 226) sind Erfindungen der instrumentalen Ver-
nunft und nicht Ausdruck religiösen Glaubens. In-
strumentale Vernunft bestimmt nach utilitaristischen
Kriterien ihr Ziel, das sie durch den Gebrauch ratio-
nal kalkulierter Mittel zu erreichen versucht. Bei der
Gründung eines Strukturvertriebes ist das Ziel der
Verkauf eines Produkts, das Mittel der Aufbau einer
schlagkräftigen Organisation. Wird der Verkauf des
Produktes und die Mitgliedschaft in einem Struktur-
vertrieb als ¹Heilsgutª hochstilisiert und werden die
Mitarbeiter im Wege emotionaler Konditionierung
auf dieses Ziel ausgerichtet, verwandelt sich der
Strukturvertrieb in einen religionsähnlichen kom-
merziellen Kult. Besteht bereits für Mitarbeiter eines
normalen Strukturvertriebes immer die Gefahr der
Instrumentalisierung, ist diese Gefahr bei der Erhö-
hung eines Strukturvertriebes zu einem kommerziel-
len Kult besonders groû.

Die Mitarbeiter dieser Art von Unternehmen sind
meistens vertraglich weder vor Verlusten geschützt,
noch ist das Stammunternehmen in der Regel bereit,
Verträge so abzusichern, daû sie den sozialversiche-
rungsrechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland genügen. Die Scheinselbständigkeit
kann für die Betroffenen bei Nachfrageengpässen
oder auch bei Zusammenbruch des Strukturvertrie-
bes zu erheblichen Problemen führen: Das Risiko, in
der Regel auch das finanzielle, tragen die Angewor-
benen und nicht das Unternehmen.

Hinzu kommt, daû der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin
im Rahmen eines derartigen Systems zum Objekt
technischer Verfügbarkeit und psychotechnischer
Herstellbarkeit degradiert wird. 227) Der sich in einem
derartigen System selbstentwickelnde strukturelle
Zwang erlaubt es den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen,
die sich gegenseitig kontrollieren müssen, oft nicht,
auszubrechen bzw. sich anders als vorgeschrieben zu
verhalten. Der starke Druck im System kann auch
dazu führen, daû Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, um
die unrealistisch hochgeschraubten Betriebsziele zu
erreichen, sittenwidrige und illegale Verkaufsmetho-
den, die in der Branche allgemein als ¹Hard-Sellª
(aggressiver Verkauf) bezeichnet werden, anwen-
den. 228)

Im Einzelfall fällt es allerdings schwer, zu beurteilen,
ob die Führung eines Strukturvertriebes gegen die
guten Sitten verstöût, zumal es sozialethisch schwer

ist, Manipulation zu definieren. Ein Kriterium hierfür
dürfte sein, ob durch die Beeinflussung der Beein-
fluûte in seiner Entscheidungs- und Handlungsfrei-
heit ohne sein Wissen eingeschränkt wird. Manipula-
tion liegt in jedem Fall dann vor, wenn der Beeinflus-
sende den eigenen Nutzen sucht und bewuût bereit
ist, dem anderen auch zu schaden, oder wenn der
eigene Nutzen nur durch Schaden des anderen
erreicht werden kann. 229)

5.3.5 Gewinnerwartungssysteme

Da die Komplexität der Gesamtproblematik in der
Enquete-Kommission erkannt wurde und weil die
Übergänge zwischen ideologischen Gemeinschaften
sowie Psychogruppen und als sogenannte Struktur-
vertriebe auftretende Unternehmen nicht klar zu
trennen sind, lieû sich die Enquete-Kommission von
einem Vertreter der Staatsanwaltschaft München I
über Strukturvertriebe, insbesondere über die Kun-
dengewinnung in sogenannten Schneeball-Syste-
men informieren. Die hier angewendete Werbestrate-
gie zeigt in idealtypischer Weise, wie in als unseriös
einzustufenden Betrieben dieser Art Menschen häu-
fig mittels List zum Kauf von Produkten angehalten
und gleichzeitig als neue Werber (Mitarbeiter/Mitar-
beiterinnen) gewonnen werden sollen. Eine beson-
dere Gefahr des Verstoûes gegen Strafgesetze und
besonders gegen das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb sind die Ketten-Pyramidengewinn-
Spielsysteme. Diese bieten keine Produkte mehr an,
sondern erwarten geldliche Vorleistungen als Spiel-
einsatz von den Angeworbenen. Das Beispiel Kaizen
ist hierfür symptomatisch.

Vorgehen von Gewinnerwartungssystemen

Die Verbreitung von Gewinnerwartungssystemen,
deren Teil-nehmern/Teilnehmerinnen gegen den
Einsatz eines Geldbetrages ein Vermögensvorteil un-
ter der Bedingung der Zuführung weiterer Teilneh-
mer in Aussicht gestellt wird, sind in der letzten Zeit
nicht nur in Deutschland zu einem gesellschaftlichen
und rechtlichen Problem geworden. In Albanien
führten derartige Gewinnerwartungsspiele bekannt-
lich mit zum Zusammenbruch des Staatssystems. In
Deutschland dürften die Beteiligungszahlen an der-
artigen Spielsystemen jenseits einer Viertelmillion
Teilnehmer/Teilnehmerinnen liegen.230) Bei der Ver-
anstaltung derartiger Spiele handelt es sich, wie un-
längst der BGH entschieden hat, um verbotene pro-
gressive Kundenwerbung nach § 6c UWG.231)

Abgesehen von der Gesetzeswidrigkeit allein der Be-
teiligung an derartigen Gewinnerwartungssystemen
nach § 6c UWG ist die Einbindung eines neuen Kun-
den in die Struktur des Systems und seine Steuerung
und Kontrolle durch das System mittels eines minu-
tiös festgelegten Drehbuchs unter Ausnutzung indi-
vidual- und sozialpsychologischer Steuerungs- und
Kontrolltechniken in der Regel höchst manipulativ

226) Vgl. Bayerisches Staatsministerium des Inneren, Das Sy-
stem Scientology. Wie Scientology funktioniert, 25 Fragen
mit Antworten, München 1998.

227) Vgl. Habermas, J.: Technik und Wissenschaft als ¹Ideolo-
gieª, Frankfurt a.M. 1968; Hösle, V., Zur Dialektik von stra-
tegischer und kommunikativer Rationalität, in: Praktische
Philosophie in der modernen Welt, München 1992.

228) Auch die Scientology-Organisation trainiert ihre Mitarbei-
ter auf Weisung L. Ron Hubbards (HCO-PL 26. 9. 1979 III)
ausdrücklich auf ¹Hard-Sellª-Verkauf. Dies führte in der
Schweiz zum Verkauf von Trainings auch an geistig Behin-
derte (Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 10. 6. 1987,
AZ. 773/1986; Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom
8. 8. 1990, AZ. 19-1350/89).

229) Vgl. Lay, R.: Manipulation durch die Sprache. Rhetorik, Dia-
lektik und Forensik in Industrie, Politik und Verwaltung,
Berlin 1990, S. 13 ff.

230) Willigmann, NJW 1997, 2932 m.w.N.
231) BGH 5 StR 223/97, U.v. 24. 11. 1997.
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und verstöût auch deshalb gegen die guten Sitten.
Diese Gewinnspiele weisen nach Schilderung des
Vertreters der Staatsanwaltschaft München I in der
Regel folgende typische Systemmerkmale auf:

Systemmerkmale

Ein Systeminitiator fordert anläûlich entsprechender
Werbeveranstaltungen Dritte auf, einen Betrag (in
der Regel DM 5 000,±) an das System zu bezahlen,
um Mitglied des Systems zu werden. Als solches hat
der Einsteiger die Möglichkeit, seinerseits wiederum
weitere Personen zu den Werbeveranstaltungen ein-
zuladen, damit diese ihrerseits zu den gleichen Kon-
ditionen in das System einsteigen. Für die Werbung
dieser Neueinsteiger erhält das Mitglied Provisionen
in Höhe von z. B. DM 1 000,± für die erste und zweite
Werbung und DM 2 000,± ab der dritten Werbung.
Dieser Kreislauf wiederholt sich fortwährend.

Der Systeminitiator erbringt eine Reihe von Dienst-
leistungen. Insbesondere erfolgt die Durchführung
der Werbeveranstaltungen durch die Initiatoren des
Systems, er übernimmt auch die EDV-gestützte Or-
ganisation und Abrechnung des Systems.

Die Werbeveranstaltungen finden in der Regel in Ho-
tels mit bis zu mehreren hundert Teilnehmern statt.

Psychische Beeinflussungen (beispielhaft)

Anwerbephase

Die Neueinsteiger werden durch Schulungsveran-
staltungen (sogenanntes ¹Geschäftstrainingª) und
entsprechende Unterlagen des Systems intensiv dazu
angehalten, möglichst viele weitere Personen in das
System hereinzubringen und ihr gesamtes Umfeld
auf geeignete Personen zu überprüfen. Interesse soll
geweckt werden durch entsprechend geschäftsmäûi-
ges Auftreten in einem sozialen Umfeld, das häufig
nicht durch ein solches Auftreten geprägt ist. Nähere
Angaben zu der ausgeübten Tätigkeit dürfen bei der
Einladung zur Werbeveranstaltung nicht gemacht
werden. Lediglich auf die angeblich exorbitanten
Verdienstmöglichkeiten darf hingewiesen werden.
Den Neueinsteigern werden schriftliche Argumenta-
tionsmuster an die Hand gegeben.

Werbeveranstaltungen

Die Werbeveranstaltungen sind minutiös geplant
und folgen in ihrem Ablauf einem genauen Schema.
Sie finden häufig Sonntag abends in Hotels statt. Ge-
schäftskleidung ist vorgeschrieben. Durch oft über-
laute Musik wird versucht, eine gelöste Stimmung
herbeizuführen. Kurz nach Beginn der Veranstaltung
wird vom Redner eine ¹Stillhaltevereinbarungª prä-
sentiert, die von den Teilnehmern zu unterschreiben
ist und in der diese sich zur Zahlung einer ¹Konven-
tionalstrafeª von z. B. DM 10 000,± verpflichten für
den Fall, daû sie über den Inhalt der Veranstaltung
gegenüber Dritten etwas verlauten lassen.

Die Teilnehmer setzen sich nur rund zur Hälfte aus
Neuinteressenten, zur anderen Hälfte aus den Einla-
denden und weiteren Personen aus dem System zu-
sammen, die naturgemäû ein erhebliches Eigeninter-

esse daran haben, möglichst viele Neueinsteiger zu
gewinnen.

Bisweilen achten die Veranstalter darauf, daû die
Neueinsteiger einen Platz zwischen zwei bereits im
System befindliche Mitglieder erhalten, um kriti-
sches Hinterfragen des Systems zu unterbinden.

Ein oder mehrere Redner versuchen, Wünsche und
Vorstellungen der Neuinteressenten von einem Le-
ben mit ¹richtig viel Geldª zu wecken, und stellen
das jeweilige System als Weg zu gleichsam unbe-
grenzten Geldmitteln ohne nennenswerten Aufwand
dar.

Der Beginn und der weitere Verlauf der Werbeveran-
staltung ist geprägt von heftigen Jubelstürmen, Auf-
springen, Klatschen, Pfeifen, Besteigen der Stühle
etc. seitens der bereits in das System eingestiegenen
Anwesenden, die hierzu genau instruiert worden
sind. Dies geschieht immer dann, wenn von den
exorbitanten Gewinnaussichten die Rede ist, die der
Einstieg in das System bietet. Gezielt wird es regel-
mäûig erfolgreich unternommen, um eine kritische
Überlegungen ausschaltende euphorische Stimmung
zu erzeugen.

Gegen Ende der mehrstündigen Veranstaltung steht
lediglich ein relativ kurzer Zeitraum zur Entschei-
dung über den Eintritt zur Verfügung. Dabei wird
zum Teil weiterer Druck dadurch aufgebaut, daû
nach den Ausführungen des letzten Redners nur zu
diesem Zeitpunkt und nicht mehr später die Möglich-
keit zum Einstieg besteht.

Bei einem System wurde stets dann, wenn ein Ver-
trag unterzeichnet wurde, die auch in dieser Phase
wieder laufende Musik leiser gedreht, und der Einla-
dende riû den unterzeichneten Vertrag hoch mit den
laut gerufenen Worten ¹Schon wieder ein neuer Mil-
lionärª, worauf die übrigen Systembeteiligten mit
lautem Jubel antworteten.

Anläûlich der letztgenannten Veranstaltung wurde
die Unterzeichnung von ca. 30±40 Verträgen festge-
stellt, was einer Einnahme von DM 150 000,± bis DM
200 000,± für diesen Abend entspricht.

¹Banktermineª und weitere Betreuung

Da die wenigsten der häufig aus einfachen sozialen
Schichten stammenden Interessenten den Einstiegs-
beitrag von DM 5 000,± mit sich führen, werden am
auf die Werbeveranstaltung folgenden Montag soge-
nannte ¹Banktermineª durchgeführt. An diesen neh-
men der Neueinsteiger und ein ¹Betreuerª aus dem
System teil. Anläûlich dieser ¹Banktermineª wird der
Geldbetrag vom Konto des Einsteigers abgehoben
oder von diesem per Kredit aufgenommen und dem
Betreuer übergeben, der das Geld an die System-
initiatoren weiterleitet.

Bereits in der dem Neueintritt folgenden Woche fin-
den erneut die oben genannten Schulungsveranstal-
tungen (¹Geschäftstrainingsª) statt, in denen die
Neueinsteiger im wesentlichen dahin gehend instru-
iert werden, wie sie ihrerseits Personen aus ihrem Be-
kannten- und Freundeskreis für den Besuch der Wer-
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beveranstaltungen gewinnen. Auch das Verhalten
anläûlich der Veranstaltungen wird erörtert.

Die kultähnliche Inszenierung der Werbeveranstal-
tung und die überwachende Betreuung des Kunden
bis zur Einzahlung der Beteiligung erinnert an die
Steuerung und Kontrolle eines Mitglieds in totalen
Gruppen, wie z. B in der Scientology Organisation
und der Kaizen Academy.

5.4 Internationale Aspekte im Bereich
neuer religiöser und ideologischer
Gemeinschaften und Psychogruppen

5.4.1 Vergleichbare Problemlagen in anderen
Staaten

5.4.1.1 Problembeschreibung und Auftrag
der Enquete-Kommission

Bereits seit den siebziger Jahren gibt es in Europa
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Phäno-
men neuer religiöser und ideologischer Gemein-
schaften und Psychogruppen.

Insbesondere die Scientology-Organisation wird seit
langem ± nicht nur in der Bundesrepublik Deutsch-
land ± von einer kritischen Auseinandersetzung be-
gleitet.

Sehr viele der neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen sind internatio-
nal vertreten, wirtschaftlich wie auch missionarisch.
Das jedoch ist für sich genommen nicht problema-
tisch, da dies auch Merkmale der christlichen Kir-
chen, des Islam und des Buddhismus sind. Eine Rei-
he der Gruppierungen hat ihre Zentralen im Ausland
(z. B. Scientology/USA, Moon bzw. Vereinigungskir-
che/Korea, Tranzendentale Meditation/Schweiz,
Osho/Indien) und/oder ihre Tätigkeitsbereiche er-
strecken sich in einen oder mehrere Drittstaaten
(z. B. The Family in Südamerika). Soweit aus der
Literatur, der Rechtsprechung und Berichten von Be-
ratungs- und Informationsstellen und Aussteigern
bisher bekannt wurde, verläuft die Tätigkeit nicht
immer konfliktfrei im gesellschaftlichen Umfeld und
im rechtlichen Bereich. Der Berichtsentwurf des
Europäischen Parlaments zu ¹Sekten in Europaª gibt
hierzu ebenfalls Hinweise. 232)

Die Dimension der internationalen Tätigkeiten neuer
religiöser und ideologischer Gemeinschaften und
Psychogruppen läût sich bislang nur teilweise be-
stimmen. Einigen Gruppierungen wird ein erhebli-
ches Bedrohungspotential für demokratische Staaten
sowie eine hohe kriminelle Energie zugeschrie-
ben. 233) Aktenkundig sind Straftaten, die von Mit-

gliedern bzw. Anhängern neuer religiöser und ideo-
logischer Gemeinschaften und Psychogruppen ver-
übt wurden, und die mit der Zugehörigkeit zu be-
stimmten Gruppierungen in Verbindung stehen. In
den letzten Jahren haben sich zudem aufgrund von
Klagen und Anfragen besorgter Bürger ± nicht nur zu
Scientology ± einzelne europäische Parlamente mit
dem Thema befaût.

Einige Gruppen haben national eine geringe Be-
deutung und sind vor Ort nicht in schwerwiegende
politische Konflikte verwickelt bzw. schwerwiegen-
der öffentlicher Kritik ausgesetzt. Sie bleiben aber
durch ihre Einbindung in eine internationale, ande-
renorts bedeutsame und konfliktbehaftete Organi-
sation latent problematisch. Ein Beispiel dafür wurde
bei der Anhörung von Soka Gakkai deutlich, einer in
Deutschland eher unauffälligen Gruppe von hier ca.
3 000 Personen, die in Japan, den USA usw. jedoch
ein hohes Gewicht hat. 234)

Der Enquete-Kommission war bewuût, daû eine Be-
schränkung der Analyse und der Deskription des
Phänomens neuer religiöser und ideologischer Ge-
meinschaften und Psychogruppen auf das Territori-
um der Bundesrepublik Deutschland dem Gegen-
stand nicht gerecht würde.

Eine systematische Darstellung der vorhandenen
Literatur von Untersuchungsberichten aus Europa
fehlt bisher. Ebenso fehlt ± und wird wohl auch weiter-
hin fehlen ± eine systematische Darstellung der Recht-
sprechung in diesem Bereich. Die Enquete-Kommis-
sion ist sich darüber im klaren, daû der Bericht diese
Defizite nicht aufarbeiten kann. Eine solche Arbeit
muû an die Wissenschaft verwiesen werden.

Die Enquete-Kommission war im Rahmen ihres Auf-
trages daran interessiert zu eruieren:

± welche quantitativen und qualitativen Dimensio-
nen neue religiöse und ideologische Gemeinschaf-

232) Vgl. Europäisches Parlament, Entwurf eines Berichts über
Sekten in Europa, Ausschuû für Grundfreiheiten und in-
nere Angelegenheiten, Berichterstatterin Maria Berger,
PE 223.630.

233) Siehe hierzu das Urteil des Court of Appeal for Ontario,
Kanada: Regina vs. Church of Scientology et al, 1997, über-
setzt durch das Bundessprachenamt. Sachlage: In den sieb-
ziger Jahren hat nach dem Urteil das Guardian Office von
Scientology Mitglieder von Scientology dazu beauftragt,
sich in staatlichen Behörden (Polizei der Provinz von Onta-
rio und das Justizministerium in Ontario) einzuschleusen,

die Scientology als ihre Feinde ansah. Die besagten Mitglie-
der wurden bei den Behörden angestellt und spielten unter
Verletzung des Amtseides vertrauliche Unterlagen Sciento-
logy zu. Die Mitglieder wurden des Vertrauensbruchs für
schuldig befunden ebenso Scientology als Anstifterin. Mit
dem Urteil ist erstmals Scientology als Organisation verur-
teilt worden. Auf gleicher Linie lag die Verurteilung von
neun ranghohen Scientologen ± darunter Mary Sue Hub-
bard ± im Jahre 1979 in den USA wegen des Vorwurfs des
Diebstahls und der Verschwörung gegen die Regierung. Im
übrigen sei in diesem Zusammenhang auch z.B. auf die Pro-
zesse in Japan zu den Aktivitäten von Aum-Shinrikyô hin-
gewiesen, vgl. auch Schwarzenegger, Ch.: Über das Ver-
hältnis von Religion Sekten und Kriminalität, Eine Analyse
der kriminologischen und strafrechtlichen Aspekte am Bei-
spiel der japanischen Aum Shinrikyô-Sekte, in: Sekten und
Okkultismus, Kriminologische Aspekte, Reihe Kriminolo-
gie, 14, Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie,
Hrsg. Bauhofer, St./Bolle, Pierre-Henri/Dittmann,Volker,
Chur/Zürich 1996; Kisala, R.J.: Reactions to Aum: The Revi-
sion of the Religious Corporation Law, in: Japanese Reli-
gions, Vol. 22 (1, 1997), S. 60±74.

234) In Japan und den USA werden Soka Gakkai Rechtsver-
stöûe, Miûachtung von Menschenrechten sowie rechtsex-
treme Tendenzen vorgeworfen. Der Groûteil der Literatur
ist allerdings nur japanisch abgefaût (s. jedoch: Tsurumi, Y.:
An Unconventional Method for killing America. Tokuura
Shoten 1994, S. 206 ff.; s. auch die im Internet englischspra-
chig plazierte gegenseitige Polemik zwischen Soka Gakkai
International und Nichiren Shoshu, z. B. htta://coyote,
accessuv. com... und http://members.aol.com/nichiheret...)
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ten und Psychogruppen in anderen Ländern haben
und wie diese gesamtgesellschaftlich eingeschätzt
und bewertet werden,

± ob und welche Konflikte, Probleme und Gefähr-
dungspotentiale in diesem Zusammenhang aufge-
treten sind und welche rechtlichen und/oder ande-
re Lösungsmuster die Länder entwickelt haben,

± ob und welche Konsequenzen aus den parlamentari-
schen Untersuchungsberichten gezogen worden sind,

± welche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten
es in anderen Ländern gibt,

± welchen Stellenwert supranationale Institutionen
wie das Europäische Parlament, die Europäische
Kommission, der Europäische Rat sowie die Par-
lamentarische Versammlung des Europarates die-
sem Phänomen zumiût und welche Möglichkeiten
zur internationalen Zusammenarbeit bereits be-
stehen, ob diese ausreichend sind und welche noch
benötigt werden.

Aus der politischen Beschäftigung mit dem Thema neue
religiöse und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppen sind folgende Berichte hervorgegangen:

Australien 1965 235) (Bericht eines parlamentarischen
Untersuchungsausschusses, sogenannter Anderson
Report. Befaût sich ausschlieûlich mit der Scientolo-
gy-Organisation), Neuseeland 1969 236) (Der Bericht
befaût sich ausschlieûlich mit Scientology), Groûbri-
tannien 1971 237) (Sogenannter Foster Report. Dieser
Bericht beschäftigt sich ausschlieûlich mit der Scien-
tology-Organisation), Niederlande 1984 238) (Befaût
sich mit den hauptsächlich in den Niederlanden akti-
ven Gruppierungen, deren Einfluû auf ihre Mitglie-
der und den Auswirkungen auf die Volksgesund-
heit), 1987 Israel (Bericht einer interministeriellen
Kommission zur Überprüfung von Sekten (¹Neue
Gruppenª) in Israel), 1989 Spanien 239) (Hauptanlie-
gen war, die Feststellung der Angemessenheit der
spanischen Gesetzgebung für die ordnungsgemäûe
Regelung des Phänomens), 1985 Frankreich (soge-
nannter Vivien Report), 1995 Frankreich 240) (befaût
sich allgemein mit dem Phänomen Sekten in Frank-
reich und veröffentlicht eine Liste von Gruppierun-
gen, von denen vermeintliche Gefahren für Indivi-
duen und Gesellschaft ausgehen), 1996 Belgien 241)

(Ziel war, eine Politik zur Bekämpfung von illegalen
Praktiken von Sekten, die diese für die Gesellschaft
und für die Individuen, insbesondere Minderjährige
darstellen, zu entwickeln). Im Juli 1997 legte die En-
quete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psycho-
gruppenª dem Deutschen Bundestag ihren Zwi-
schenbericht vor. Im April 1998 hat das italienische
Innenministerium einen Bericht zu ¹Religiösen Sek-
ten und neuen magischen Bewegungen in Italienª 242)
dem Verfassungsausschuû des Parlaments vorgelegt.
Ziel des Berichtes ist es, das Gefahrenpotential von
¹Sektenª für das Jubliäumsjahr 2000 auszuloten.
Dieser Bericht konnte von der Enquete-Kommission
nicht mehr ausgewertet werden.

Methodisch und von ihrer inhaltlichen Zielsetzung ge-
hen die Berichte unterschiedlich an die Thematik heran.

In Erwägung der Ergebnisse dieser Berichte und zur
Klärung der o. g. Fragen veranstaltete die Enquete-
Kommission am 5. Juni und 22. September 1997 An-
hörungen zur Situation und zum Umgang mit neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen in Europa.

Teilnehmer der Anhörung am 5. Juni 1997 waren
Prof. Dr. James A. Beckford, Groûbritannien, Prof.
Dr. Massimo Introvigne, Italien, Dr. Nicola Corti,
Schweiz, Pfarrer Thomas Gandow, Deutschland, Prof.
Dr. Hans-Jürgen Kerner, Deutschland und Prof. Dr.
Nikos Passas, USA.

Ziel der Anhörung war, die Prüfung der Anhalts-
punkte und Vorwürfe im Zusammenhang mit dem in-
ternationalen Agieren von neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen.

Teilnehmer am ¹Internationalen Forumª am 22. Sep-
tember 1997 waren Frau Ursula MacKenzie, Groû-
britannien, Prof. Dr. Alexander L. Dvorkin, Ruûland,
Dr. George Krippas, Griechenland, Dr. Tobias Witte-
veen, Niederlande, Prof. Dr. Joan Manuel del Pozo Alva-
rez, Spanien sowie Prof. Stephen Kent, Kanada. Schirm-
herrin der Veranstaltung war die Präsidentin des Deut-
schen Bundestages, Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, MdB.

Ziel dieses ¹Internationalen Forumsª war es, neben
Informationen und Bewertungen aus Ländern, aus
denen keine parlamentarischen Berichte über das
Phänomen vorliegen, auch darüber Kenntnisse zu
gewinnen, wie die Empfehlungen aus den Berichten
in die gesetzgeberische oder gesellschaftliche Praxis
umgesetzt worden sind.

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau
Prof. Dr. Süssmuth MdB, wies in ihrer Eröffnungsrede
darauf hin, daû die Probleme und Konflikte im Zu-
sammenhang mit neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen im Laufe des
letzten Dezenniums an Schärfe zugenommen hätten.
Es sei jedoch irrig anzunehmen, daû diese Probleme
und Konflikte ohne eine internationale Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet gelöst werden könnten.
Dies könne als ein Ergebnis der Berichte angesehen
werden, die in den letzten Jahren in den europäi-

235) Report of the Board of Enquiry into Scientology, Anderson,
K.V., Q.C., State of Vicotria, Australia 1965.

236) Hubbard Scientology Organisation in New Zealand and
any Associated Scientology Organisation or Bodies in New
Zealand, Report of the Commission of Inquiry, Wellington
1969.

237) Enquiry into the Practice and Effects of Scientology, Report
by Sir John G. Foster, K.B.E., Q.C., M.P., Published by Her
Majesty's Stationary Office, London 1971.

238) Onderzoek betreffende Sekten, Overheid en nieuwe re-
ligieuze bewegingen, Tobias A.M. Witteveen, Tweede
Kamer der Staaten-Generaal, Vergaaderjaar 1983±1984,
Drucksache 16635, 1984.

239) Sectas en Espana, Enquete-Kommission, Joan Manuel del
Pozo Alvarez, III Legislatura, Madrid, 1989.

240) Les sectes en France, AssemblØe Nationale, Nr. 2468, Paris
1995.

241) Enqu�te Parlamentaire visant à Ølaborer une politique en
vue de lutter contre les pratiques illØgales des sectes et le
danger qu'elles reprØsentent pour les personnes, particu-
li�rment les mineurs d'age, Chambre des ReprØsentants de
Belgique, Session ordinaire 1996-1997, Bruxelles 1997.

242) Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, Ministero
dell' Interno, Dipartimento della Publica Sicurezza, Rom
1998.
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schen Ländern entstanden seien. Viele der dort ange-
sprochenen Gruppierungen seien international tätig
und die Probleme und Konflikte, die in diesem Zu-
sammenhang aufträten, seien nicht landesspezifisch.

Dem Vorwurf, die Bundesrepublik Deutschland sei
ein intolerantes Land, in dem die Freiheitsrechte miû-
achtet würden, sei allerdings schärfstens entgegen-
zutreten. Artikel 4 des Grundgesetzes regele die Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit und dieser Ver-
fassungsartikel sei auch Richtschnur für die Enquete-
Kommission. Wo jedoch andere Grundrechte verletzt
würden, müsse der Staat eingreifen. Nur darum gin-
ge es, und hier liege die schwierige Aufgabe der
Kommission, dieses herauszuarbeiten und Hand-
lungsempfehlungen zu entwickeln.

5.4.1.2 Gröûe und Verbreitung neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften
und Psychogruppen

Neue religiöse und ideologische Gemeinschaften
und Psychogruppen stellen in Europa eine gesell-
schaftliche Realität dar. Sie werden als Ausdruck ei-
ner modernen, sich in ständigen Veränderungspro-
zessen befindlichen Gesellschaft und einer Pluralisie-
rung der Lebenstile gesehen. Neue religiöse und
ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen
sind nur eine ¾uûerungsform dieser Entwicklung.

Die Berichte der europäischen nationalen Parlamente
und auch die Ergebnisse der Anhörungen der En-
quete-Kommission haben gezeigt, daû die Problem-
lagen in diesem Phänomenbereich sich in Europa
ähneln. Die Szene differiert nicht sonderlich, sondern
sie weist nur einige lokale Sonderheiten auf. Es hat
sich gezeigt, daû das Phänomen quantitativ und qua-
litativ schwer einschätzbar ist.

Quantitativ stellen neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen oder neue reli-
giöse Bewegungen nach einhelliger Meinung der Ex-
perten in allen Ländern eine Randerscheinung dar.
Nur wenige Gruppen besitzen eine effektive welt-
weite oder internationale Organisation mit entspre-
chenden Strukturen. Keineswegs alle international
oder weltweit agierenden Gruppen sind konflikt-
trächtig oder zumindest nicht in der gleichen Weise.
Es muû in diesem Zusammenhang angemerkt wer-
den, daû sich manche der Gruppen in einem Stadium
zwischen stabiler Institutionalisierung und Formen
informeller Organisation befinden, also in den mei-
sten Fällen gesellschaftlich zumindest geduldet,
wenn nicht gar akzeptiert und integriert und nicht
auffällig sind. Offizielle Daten und Statistiken aus
den europäischen Ländern liegen allerdings nicht
vor. Daten und Zahlen zu Anhängern oder Mitglie-
dern von Gruppen liegen hingegen aus der Bundes-
republik Deutschland 243) aus repräsentativen empiri-

schen Untersuchungen und für Österreich vom Stati-
stischen Zentralamt (Österreich: 3,5% seien Anhän-
ger von Gruppen, die nicht Körperschaft des öffent-
lichen Rechts sind 244)) vor. Für Italien existieren
Schätzungen, daû ca. 1,2 % der Bevölkerung 245) An-
hänger sogenannter neuer religiöser Bewegungen
sind. Die sonst genannten Zahlen für Deutschland
und auch für Europa beruhen weitgehend auf Schät-
zungen. Danach liegen in den weitaus meisten Fällen
die Zahl der Mitglieder/Anhänger in einem Bereich
bis 2% der Bevölkerung. Dies gilt für eine nicht nä-
her spezifizierte Vielzahl von Gruppen.

Die Angaben zur Zahl der Gruppen differieren stark,
was auf dem unterschiedlichen Verständnis der
Zugehörigkeit zum Gegenstandsbereich basiert. Für
die Niederlande wird die Zahl der aktiven Gruppie-
rungen auf etwa 2 000 246) geschätzt. Dem franzö-
sischen Bericht zufolge wurden dort 1995 170 Sekten
gezählt. Für Groûbritannien gibt die Datenbank von
INFORM 247) mehr als 2 500 Bewegungen an.

5.4.1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Verfassungsrecht/Grundrecht
der Religions- und Weltanschauungsfreiheit

Aus den Eingangsstatements der Experten bei den
Anhörungen der Enquete-Kommission wurde deut-
lich, daû die Situation in deren Ländern hinsichtlich
des Auftretens und des gesellschaftlichen Umgangs
mit dem Phänomen durch spezifische individuelle
und sozio-kulturelle Variablen gekennzeichnet ist.

Die Teilnehmer äuûerten übereinstimmend die Mei-
nung, daû mit einem sich differenzierenden sozio-
ökonomischen Kontext auch ein Wandel gesellschaft-
licher und individueller Wertmaûstäbe verbunden
sei. Eine Ausdrucksform sei die Orientierung des
Einzelnen in einer neuen religiösen oder weltan-
schaulichen Bewegung. Diese Ausdrucksformen le-
ben zu können, sei Teil der demokratischen Verfas-
sung der Länder. Die ¹Neuorientierungª kenn-
zeichne allerdings nicht ein Desinteresse an Religion
und Weltanschauung an sich.

Es gibt, nach Auswertung der vorhandenen Informa-
tionen, in Europa einen breiten gesellschaftlichen
Konsens hinsichtlich des Grundrechts der Glaubens-,

243) Vgl. Deutscher Bundestag, Zwischenbericht der Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª,
BT-Drucksache 13/8170, 1997, S. 33 ff.; s. auch Schmidt-
chen, G.: Sekten und Psychokultur, Freiburg, Basel, Wien,
1987; ders.: Wie weit ist der Weg nach Deutschland? Sozial-
psychologie der Jugend in der postkommunistischen Welt,
Teil 2, Im Auftrag des BMFSFJ, 1996; Fokom Institut: Neue
religiöse Organisationen und Kultpraktiken, 1993.

244) Angabe von Frau Dr. F. Valentin, nach Statistisches Zentral-
amt, Österreich, auf dem ¹Internationalen Forumª, veran-
staltet durch den Deutschen Bundestag, Enquete-Kommis-
sion ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª am 22. Sep-
tember 1997.

245) Von dieser Zahl sollen etwa die Hälfte Anhänger der Zeu-
gen Jehovas sein. Von einer ¹Invasion der Sektenª könne
deshalb nach Prof. Dr. M. Introvigne nicht gesprochen wer-
den.

246) Zitiert nach Dr. T. Witteveen, Niederlande, auf dem ¹Inter-
nationalen Forumª, veranstaltet durch den Deutschen Bun-
destag, Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und
Psychogruppenª am 22. September 1997.

247) INFORM = Information Network Focus on Religious Move-
ments. Von den wenigen Bewegungen, die für öffentliches
Interesse sorgen, werden erwähnt die Kinder Gottes (The
Family) mit ca. 200, die ISKCON mit 600, die London
Church of Christ mit 1 500, die Vereinigungskirche mit 350
und Scientology mit ca. 1 000 aktiven Anhängern.
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Religions- und Gewissensfreiheit, daû dieses keinen
Einschränkungen unterliegen dürfe. Der Staat habe
sich religiös und weltanschaulich neutral zu verhal-
ten. Es müsse allerdings darauf geachtet werden, daû
eben dieses Grundrecht nicht zum Deckmantel dafür
benutzt werde, andere Interessen und Ziele (wirt-
schaftliche, politische oder andere) zu verfolgen. Es
sei daher evident, daû formelle Gesetze zwar nicht
die Religionsfreiheit beschneiden dürften, aber dort
greifen müûten, wo die Grundrechte des einzelnen
oder geschützte Rechtsgüter verletzt würden. Der
Staat habe die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger
diesbezüglich zu schützen. Jeder habe das Recht,
seine Religion frei auszuüben, soweit es nicht gelten-
den Gesetzen und den guten Sitten widerspreche.

Dr. Witteveen aus den Niederlanden problematisierte
hierzu eine weitere Ebene, nämlich durch Ausübung
von Religion am sozialen Leben teilzunehmen und
damit auch zwangsläufig verschiedene Bereiche der
rechtlichen Ordnung zu durchdringen und so auch
vielleicht ungewollt Konflikte und Probleme hervor-
zurufen. Es sei leicht, der Beschränkung der Reli-
gionsfreiheit durch formelle Gesetze zuzustimmen,
z. B. daû keine Menschenopfer dargebracht werden
dürften oder bei polygamen religiösen Vorstellungen.
Schwieriger sei das Problem, wenn man als Muslim
z. B. der Überzeugung sei, religiös motiviert Tiere
schächten zu können.

In Osteuropa hat die Problematik nach dem Nieder-
gang des Kommunismus eine besondere Relevanz
bekommen. Als ein Beispiel soll das an der Situation
in der Russischen Föderation dargestellt werden.

Die russische Verfassung vom 12. Dezember 1993 be-
faût sich in den Artikeln 13 (Pluralismus), 14 (Gleich-
heit der Religionen), 19 (Gleichheitssatz), 28 (Glau-
bens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit) und 29
(Meinungsäuûerungsfreiheit, Zensurverbot) mit Reli-
gion, religiösen Vereinigungen und Weltanschau-
ung. 248) Die meisten Grundrechte stehen nicht unter
einem besonderen Vorbehalt, alle jedoch unter dem
allgemeinen Verfassungsvorbehalt der Nichtverlet-
zung der Rechte Dritter (Art. 17 Abs. 3). 249) Die Russi-
sche Föderation (Duma) verabschiedete 1990 ein Ge-
setz über die Religionsfreiheit. Darin wurde von der
Gleichbehandlung aller Religionen ausgegangen
und das Verbot festgeschrieben, an öffentlichen
Schulen Religionsunterricht zu erteilen. Das Gesetz
orientierte sich am amerikanischen Vorbild und für
die amtliche Eintragung als religiöse Organisation
genügte der Zusammenschluû von zehn Personen,
die sich als religiöse Organisation bezeichneten. Eine
Handhabe, die Zulassung zu verweigern, gab es
nicht. In der 1997 verabschiedeten Neufassung des
Gesetzes wird die besondere Rolle der russisch-or-
thodoxen Kirche als traditionelle Religion betont und
auf die Bedeutung des Christentums als tradierte
Werteinstanz hingewiesen. Nach dem neuen Gesetz
werden als traditionelle Glaubensrichtungen auûer
dem Christentum der Islam, der Buddhismus und das

Judentum genannt. 250) Dem Gesetz zufolge dürfen
sich nur Organisationen, die mindestens 15 Jahre in
Ruûland tätig sind, als religiöse Organisationen regi-
strieren lassen (Art. 9). Alle anderen religiösen Ge-
meinschaften unterliegen danach Beschränkungen.

Zivil- und Strafrecht

Im internationalen Vergleich ist als wichtiger Befund
festzuhalten, daû es zumindest in westlichen Indu-
striestaaten nirgendwo eine spezifische ordnungs-
widrigkeitenrechtliche oder strafrechtliche ¹Sekten-
regelungª gibt, sondern vorgetragene Beschwerden
und Strafanzeigen aus der Bevölkerung heraus mit
dem allgemein gängigen Instrumentarium des kodifi-
zierten oder durch Gerichte festgelegten Rechts ab-
gearbeitet werden.

Groûbritannien

Religiöse Organisationen könnten sich nach den
Ausführungen von Prof. Dr. Beckford in England und
Schottland nicht als juristische Personen eintragen
lassen, gerade weil sie Religionen seien. Sofern sie
kommerzielle Geschäfte betrieben, müûten sie diese
als Firmen anmelden. Wenn sie als gemeinnützig an-
erkannt werden wollten und die damit verbundenen
steuerlichen Vorteile genieûen wollten, müûten sie
beim entsprechenden Aufsichtsamt (Charity Com-
missioner) einen Antrag stellen. Dieses gewähre
keine Steuerbefreiung, in der Regel genüge aber die
Tatsache der Anerkennung, um durch die Finanzbe-
hörden von der Steuerpflicht befreit zu werden. Die
gewinnorientierte Tätigkeit könne jedoch keinen An-
spruch auf Gemeinnützigkeit erheben. Religiöse Or-
ganisationen, die keine geschäftlichen Interessen
hätten, seien somit lediglich freiwillige Zusammen-
schlüsse, die keiner Meldepflicht unterlägen. Groûe
religiöse Organisationen bestünden meist aus einer
Mischung von gemeinnützigen Stiftungen, freiwilli-
gen Vereinen und gewinnorientierten Betrieben.

Die englischen und schottischen Gesetze erlegten
den Tätigkeiten mancher religiöser Organisationen
bestimmte Einschränkungen auf, was die Durchfüh-
rung von Bestattungen, die Anmeldung von Gebäu-
den für religiöse Zwecke, den Vollzug und die Eintra-
gung von Eheschlieûungen, die Meldung von Gebur-
ten und die religiöse Betreuung von Gefangenen in
Gefängnissen angehe.

Trotz des Grundsatzes, keine Religion bevorzugen zu
dürfen, gebe es eine Neigung der Rechtsprechung,
den Begriff Religion so auszulegen, daû die traditio-
nellen Kirchen automatisch begünstigt würden.

Andere rechtliche Regularien beträfen die Verbrei-
tung religiöser Botschaften: bis 1990 sei es ausdrück-
lich verboten gewesen, daû religiöse Organisationen
per Rundfunk oder Fernsehen Werbung für sich
machten. Nachdem dies 1990 durch ein neues Gesetz
zugelassen worden sei, hätten insbesondere die
Scientologen davon Gebrauch gemacht.

248) Verfassung der Russischen Föderation, 12. 12. 1993, in:
EuGRZ 1994, S. 519±533.

249) Vgl. Schweisfurth, Th.: Die Verfassung Ruûlands vom
12. Dezember 1993. Entstehungsgeschichte und Grundzü-
ge, in: EuGRZ 1994, S. 486.

250) Unkorrigierte Kopie des ¹Federal Bill on the Freedom of
Conscience and Religious Associationsª der Russischen
Föderation, zur Verfügung gestellt von Prof. Dr. Dvorkin.
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Italien

Der italienische Sachverständige erklärte, daû es spe-
zifische rechtliche Rahmenbedingungen, um das
Handeln der neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen einzuschränken, in
Italien nicht gebe. Bis 1981 habe jedoch im italieni-
schen Strafgesetzbuch der Art. 603 existiert, der das
Delikt ¹geistige Manipulationª behandelt habe. Diese
Gesetzesnorm sei, da sie in der Vergangenheit haupt-
sächlich gegen charismatische katholische Priester
und gegen Homosexuelle angewendet worden sei,
1981 vom italienischen Verfassungsgericht aufgeho-
ben worden. Begründung sei gewesen, daû die Vor-
schrift so vage formuliert gewesen sei, daû sie faktisch
gegen jede unliebsame Minderheit anwendbar wäre
und damit eine Gefahr für die Demokratie darstelle.

Schweiz

Der schweizerische Sachverständige führte aus, daû
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen eine Berufung auf die Religions-
freiheit im Rahmen einer sogenannten ¹Korpora-
tionsbeschwerdeª möglich sei, sofern sie im Interesse
ihrer Mitglieder handelten und ihre weltanschauli-
chen und religiösen Ziele statuarisch verfolgten und
damit unterstellt werden könne, daû sie Einzelbe-
schwerden von Mitgliedern umfaûten.

Eine Berufung auf die Gewerbefreiheit schlieûe aller-
dings den Aspekt der Religiosität der Körperschaft als
vorherrschend aus und bringe den Verlust der Privile-
gien mit sich, die für Religionsgemeinschaften gälten.

USA

Der Sachverständige aus den USA machte auf die
strikte Unterscheidung zwischen Glaubens- und
Handlungsfreiheit in seinem Land aufmerksam. Je-
der, der glaubhaft machen könne, daû seine Grup-
pierung eine Religion sei, habe Anspruch auf verfas-
sungsmäûigen Schutz. Der Oberste Gerichtshof der
Vereinigten Staaten habe 1981 entschieden, daû die
Schutzwürdigkeit der Religionsfreiheit im Rahmen
des Ersten Verfassungszusatzes nicht voraussetze,
daû die religiösen Grundsätze für andere annehmbar,
logisch, sinnvoll oder verständlich sein müûten.

Obwohl der Erste Verfassungszusatz den religiösen
Individualismus begünstigt und seiner politischen
Vertretung gewissermaûen zuarbeitet, 251) kann empi-
risch festgehalten werden, daû die amerikanische
Rechtsprechung die aus europäischer Sicht oft durch-
gängig erscheinende politische Tendenz zu unge-
wöhnlicher Privilegierung minoritärer und margina-
ler Religionen nicht unbesehen nachvollzieht, bzw.
historische Veränderungen zu beobachten sind. 252)

In einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dien-
stes des Deutschen Bundestages wird weiterhin die
Auffassung vertreten, daû schon auf der rechtlichen
Ebene alles in allem die Verhältnisse in den USA
doch wesentlich weiter von einem System radikaler
Trennung von Kirchen und Staat entfernt seien, als
vielfach angenommen werde.

Griechenland

Der griechische Vertreter im ¹Internationalen Fo-
rumª, Dr. Krippas, erklärte, daû beim griechischen
Volk eine hohe Affinität zur orthodoxen Kirche fest-
zustellen sei (95%). Er betrachte daher die Kirche als
ein wesentliches Bollwerk gegenüber ¹Sektenª und
Psychogruppen. Dr. Krippas führte weiter aus, daû
der Gesetzgeber niemals die ¹sozialgefährliche Tä-
tigkeitª von ¹Sektenª ignorieren dürfe. Das grie-
chische Gesetz über Proselytenmacherei 253) (Gesetz
1363/1938 Art. 4 Abs. 3) biete einen Ansatz dafür.
Hiernach seien alle Methoden strafbar und müûten
von Amts wegen verfolgt werden, die darauf zielten,
¹die religiöse Anschauung einer Person (...) zu er-
schüttern und zwar (...) durch Überredung (...), Ver-
sprechen eines Anreizes (...), materielle Hilfe (...), be-
trügerische Mittel (...), Ausnützen der Unerfahrenheit
(...), ihres Vertrauens (...), ihrer Bedürftigkeit (...),
mangelnder Intelligenz oder ihrer Naivitätª. Die Me-
thoden, die die ¹Sektenª benutzten, um neue Mit-
glieder zu werben, setzten seiner Meinung nach im-
mer eine irreführende oder täuschende Handlung
voraus.

In allen modernen Rechtsordnungen liefen täuschen-
de, irreführende oder arglistige Handlungen den be-
stehenden Gesetzen zuwider.

Zur griechischen Vorschrift hat sich auch der Euro-
päische Gerichtshof geäuûert, der den Einspruch
eines Zeugen Jehovas, dem illegaler Proselytismus
vorgeworfen worden war, zu behandeln hatte. Der
Antragsteller hatte das Urteil des griechischen Kassa-
tionsgerichtshofes mit der Begründung angefochten,
daû die oben genannte Rechtsvorschrift mit Art. 9
(sowie mit anderen Artikeln) der Europäischen Men-
schenrechtskonvention unvereinbar sei. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat im konkreten Fall (Kokkinakis
gegen Griechenland) zwar die Rechtmäûigkeit des
griechischen Gesetzes nicht in Zweifel gezogen, hat
aber festgestellt, daû es eine Verletzung von Art. 9
der Europäischen Menschenrechtskonvention durch
das Urteil gegeben habe. In diesem Zusammenhang
ist der griechische Staat zu einer Entschädigungszah-
lung verurteilt worden. 254)

251) Vgl. Zorn, J.: Cults and the Ideology of Individualism in First
Amendment Discourse. In: Journal of Law and Religion 7
(1989), S. 483±530.

252) Vgl. bei Way, F./ Burt, B.: Religious Marginality and the Free
Exercise Clause. In: The American Political Science Review
77 (1983), S. 652±665, hier S. 665 und bei Richardson, J.:
Legal Status of Minority Religions in the United States, in:
Social Compass 42 (2, 1995), hier S. 249±260; siehe ebenso
den jüngst vom Supreme Court für verfassungswidrig er-
klärten ¹Religious Freedom Restoration Actª, der 1993,

unterstützt von Präsident Clinton, vom Repräsentantenhaus
einhellig und vom Senat nur mit drei Gegenstimmen gebil-
ligt worden war. Dieses Gesetz besagte im Kern, daû staat-
liche Behörden religiöse Praktiken nur dann einschränken
könnten, wenn es dafür zwingende Gründe wie Sicherheit
oder öffentliche Gesundheit gebe.

253) Proselytenmacherei = aufdringliche Werbung für einen
Glauben oder eine Anschauung.

254) Vgl. Richardson, J.: Minority Religions, Religious Freedom
and the New Pan-European Political and Judicial Institu-
tions, in: Journal of Church and State, Vol. 37, Nr. 1, 1995,
S. 47.
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5.4.1.4 Rechtsstreitigkeiten

In allen westlichen Staaten sind Konflikte zwischen
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen mit Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft zu finden, die gerichtsanhängig gemacht wur-
den. Dies gilt namentlich für Scientology. Es gibt je-
doch weder eine systematische Analyse des Fehlver-
haltens dieser Gruppen als Kollektive, noch des Fehl-
verhaltens einzelner Mitglieder im Sinne einer Typo-
logie des Unrechts. Eine solche Typologie ist aber
nach Prof. Dr. Kerner notwendig, um anhand von
wiederkehrenden Fallgruppenkonstellationen zu ei-
ner Typologie der rechtlichen Reaktions- und Sank-
tionsmöglichkeiten und dogmatisch überzeugenden
juristischen Lösungen für die Bundesrepublik
Deutschland zu kommen.

In vorläufiger Annäherung könnte eine derartige
Typologie nach folgenden Ordnungskriterien vorge-
hen:

± Unterwanderung von Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft,

± Erschleichung ungerechtfertigter staatlicher Vor-
teile,

± Korporatives Unrecht,

± Schädigung von Dritten durch Mitglieder neuer
religiöser und ideologischer Gemeinschaften und
Psychogruppen,

± Schädigung von Interessenten, Kunden, Anhän-
gern, Mitgliedern durch neue religiöse und ideolo-
gische Gemeinschaften und Psychogruppen oder
deren Mitglieder.

Groûbritannien

Prof. Dr. Beckford stellte dar, daû es in Groûbritan-
nien rechtliche Auseinandersetzungen vor allem mit
der Scientology-Organisation im Zusammenhang mit
der Anerkennung der Gemeinnützigkeit und mit
Werbesendungen im Fernsehen gegeben habe.

Der Scientology-Kirche sei 1979 die Gemeinnützig-
keit mit der Begründung verweigert worden , daû sie
keine wirkliche Religion sei, sondern eine ¹Philoso-
phie über die menschliche Existenzª. 1996 sei von
den Scientologen erneut die Gemeinnützigkeit bean-
tragt worden.

Die Aberkennung dieses Status im Fall der Vereini-
gungskirche sei 1983 gescheitert, der Versuch dies
gegenüber einer christlichen Sekte mit dem Vorwurf
der Zerstörung von Familien zu tun, sei 1981 eben-
falls gescheitert. Der ¹Charity Commissionerª könne
eine gemeinnützige Einrichtung anklagen, wenn die
gemeinnützigen Ziele nicht mehr erfüllt würden oder
keine ordnungsgemäûe Buchführung vorgelegt wer-
de. Die Aberkennung selbst obliege aber ausschlieû-
lich dem Obersten Gerichtshof.

Andere Streitigkeiten hätten sich vor allem auf den
Vorwurf der Verleumdung, der Miûachtung der gel-
tenden Arbeitsgesetze und der Erteilung von Bauge-
nehmigungen bezogen. Diese Rechtsfälle hätten eine
sehr kleine Zahl religiöser Gruppen betroffen und
seien zwischenzeitlich alle beigelegt worden. Scien-

tology sei 1980 damit gescheitert, eine Befreiung von
der Arbeitgebersteuer zu erreichen.

Konflikte im Zusammenhang mit der Mitarbeit deut-
scher Staatsbürger in neuen religiösen Bewegungen
seien nicht bekannt geworden.

Italien

Der Sachverständige aus Italien wies auf folgende
Fallkonstellationen hin, bei denen es Anlaû zu juristi-
schem Einschreiten gebe. Verstöûe gegen Verbrau-
cherrechte: der Konsument spiritueller Güter dürfe
nicht weniger Schutz genieûen als der Konsument
von Schokolade oder Wein. Hier sei das Handels-
und Zivilrecht gefragt, seltener das Strafrecht.

In Fällen der Ausübung von physischem Druck oder
Drohungen, dem Miûbrauch der Schwäche von Min-
derjährigen und geistig labilen Menschen und der
Anstiftung zu Verbrechen oder zum Selbstmord, sei
die punktuelle Anwendung des Strafrechts erforder-
lich.

Schweiz

Aus der Schweiz wurden Streitigkeiten aus dem
strafrechtlichen Bereich berichtet.

Vermögensdelikte: Bei Delikten im Bereich von Wu-
cher und Betrug habe es Verurteilungen von Einzel-
personen gegeben, die in Zusammenhang mit deren
sektiererischem Engagement gestanden haben.

Delikte gegen die Freiheit: Als wiederkehrende The-
matik wurden hier Erpressung und Nötigung ge-
nannt; berichtet wurde sowohl von einer Verurtei-
lung (Erpressung mittels schwarzmagischer Rituale)
als auch einem Freispruch (Wunderheilung).

Im Falle von Freiheitsberaubung und Entführung
werde meist das Ausland als Begehungsort verdäch-
tigt (insbesondere die USA). Der schweizerische Bun-
desrat habe auf eine diesbezügliche Anfrage 1988
antworten müssen.

Sexualdelikte sowie Delikte gegen Leib und Leben:
Bei Sexualdelikten wurde von einer Verurteilung be-
richtet, Körperverletzung infolge von Psychotechni-
ken sei bisher durch kein Schweizer Strafgericht fest-
gestellt worden.

Andere Gefährdungen des Lebens und der Gesund-
heit seien dann verfolgt worden, wenn z. B. das Ge-
sundbeten zu einem Verzicht auf andere medizini-
sche Versorgung geführt habe.

Bei einer Verleitung zum kollektiven Selbstmord
bleiben nach geltendem Recht überlebende ¹Sekten-
führerª straflos, wenn sie selbst daran teilgenommen
und überlebt haben.

Generell wurde die Seltenheit erfolgreicher Strafver-
fahren hervorgehoben.

USA

Der Sachverständige aus den Vereinigten Staaten
berichtete von zahlreichen Konflikten in unterschied-
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lichen Handlungs- und Rechtsbereichen: Mitglieder-
werbung, ¹Gehirnwäscheª, manipulative Therapien,
elterliches Sorgerecht, Drogengebrauch, Steuerhin-
terziehung, Betrug, Arbeitsgesetze, Miûbrauch von
Sozialleistungen, Einwanderungsgesetze.

Der Eindruck tatsächlichen Problemdrucks entsteht
eher durch den historischen ¹Vorsprungª und die
Gröûe der USA (die ja auch als Exportland von min-
destens 90% dieser Gruppen gelten könne) und der
Vielzahl der Fälle, über die (auch) deshalb berichtet
werden kann.

Das zweite Problem im Zusammenhang mit der
Reichhaltigkeit des vorliegenden Konfliktmaterials
ist auch ein qualitatives und betrifft nicht zuletzt die
Aggressivität mit der Konflikte verfolgt und bearbei-
tet werden. Zum einen ist hier das Phänomen des
¹Deprogrammingª, das in Europa so gut wie keine
Rolle spielt, zu erwähnen, zum anderen die gewalt-
same Niederschlagung von Konflikten wie im Falle
der Branch Davidians und einiger Vorläufer. Für die
Heftigkeit, gerade auch der Gegenreaktion in diesem
freizügigen Land, wurde keine Erklärung gegeben.

5.4.1.5 Internationale Verbindungen

Unstreitig war die Tatsache, daû einige neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psychogrup-
pen in den jeweiligen Ländern Teile internationaler
Netze sind. Globalisierung sei nach Ansicht der Ex-
perten sowohl ein religiöses und kulturelles wie auch
ein ökonomisches und politisches Phänomen. Reli-
gionsgemeinschaften nutzten nach Ansicht des ame-
rikanischen Sachverständigen genauso wie interna-
tionale Firmen die Vorteile der Globalisierung und
schrumpfender Entfernung und bauen komplexe Or-
ganisationsnetze in vielen Ländern, auch in solchen
mit intaktem Bankgeheimnis oder Steuerparadiesen,
auf.

Zwar werde nach seiner Meinung in manchen Grup-
pen bei der Geldbeschaffung möglicherweise mit re-
ligiöser Gaunerei gearbeitet. Eindeutige Beweise für
illegale Machenschaften in Finanztransaktionen ha-
be er nicht erkennen können.

Recht problematisch für den Einzelnen wäre die Ver-
zweigung der jeweiligen Gruppe ins Ausland, wenn
es zu Sorgerechtsprozessen komme.

Für die Gesamtproblematik wies der Sachverständi-
ge Gandow auf drei Aspekte hin: die Verlagerung
von Aktivitäten ins Ausland, die Einwirkung vom
Ausland auf Deutschland, die Invasion von Religio-
nen, Kulten und diversen Gruppen in Mittel- und
Osteuropa. Als Gründe hierfür sah er die ungefe-
stigte gesellschaftliche Situation, die relative Schwä-
che der traditionellen Institutionen durch die soziali-
stische Vergangenheit und die relative Stärke der
spirituellen ¹Eindringlingeª.

5.4.1.6 Wahrnehmung in der Öffentlichkeit

Die Wahrnehmung neuer religiöser und ideolo-
gischer Gemeinschaften und Psychogruppen hängt
von vielen sozio-kulturellen und anderen Faktoren
(z. B. gesellschaftliche Einschätzung des Gefähr-

dungspotentials, konkrete Rechtsstreitigkeiten usw.)
ab. An dieser Stelle sei nur auf die unterschiedliche
rechtshistorische Entwicklung der Religionsfreiheit
in den USA und in Europa verwiesen. Auch in Euro-
pa lassen sich durchaus regional und gesellschaftlich
bedingt unterschiedliche Wahrnehmungsweisen
feststellen. Auf diesem Feld kann man zwischen der
sozialen Wahrnehmung in Relation zur ökonomi-
schen, politischen und gesellschaftlichen Situation in
Westeuropa und der in den neuen Demokratien Ost-
europas Unterschiede feststellen.

Das Aufkommen einer groûen Vielfalt von neuen reli-
giösen oder ideologischen Gemeinschaften sowie
Psychogruppen spiegelt ein Phänomen wider, das
sich auch auf anderen Gebieten in den westeuropäi-
schen Industrienationen abzeichnet.

Als Ursachen können hierfür Individualisierungsten-
denzen und eine erneute Orientierung der Menschen
an Normen und Werten herangezogen werden. Das
Aufkommen dieser Gruppierungen ± als Ausdruck
eines gesellschaftlichen Pluralismus ± ist nach Auf-
fassung der Experten als eine gesellschaftliche Tatsa-
che zu sehen, die erst einmal nicht weiter beunruhi-
gen muû. Der Staat könne dieses nur passiv erdul-
den. Das zeige sich auch darin, daû erste Ansätze, in-
formativ und aufklärerisch zu wirken, nicht von staat-
licher Seite entstanden sind, sondern von Seiten der
Kirchen und durch Eltern- und Betroffeneninitiativen
unternommen wurden. Diese hätten die Probleme
und Konflikte mit neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppe auch in
den politischen Raum hineingetragen. Der Weltan-
schauungskampf zwischen den sogenannten Anti-
Kult-Gruppen und den neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Psychogruppen habe
an Schärfe zugenommen. Dieser Kampf werde
durchaus nicht nur auf der ideologischen Ebene aus-
getragen, sondern häufig genug auch vor den
Schranken der Gerichte. Die vorliegenden parlamen-
tarischen Berichte und die Ausführungen der Exper-
ten zeigten, daû die bestehenden Gesetze in der Re-
gel ausreichten, im straf- und zivilrechtlichen Bereich
Probleme zu lösen, ohne in Konflikt mit der Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit zu kommen.
Dies zeigten auch die in den letzten Jahren gefällten
Urteile in Italien, Frankreich und in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Nach Auffassung der Experten
heiût das nicht, daû der Freiheitsspielraum, den die
demokratisch verfaûten Staaten böten, nicht von der
Gruppe dazu ausgenutzt werden könne, ein Regime
der Unfreiheit aufzubauen. Staatliche ± religiöse und
weltanschauliche ± Neutralität bedeute darum auch
nicht, die gesellschaftliche Entwicklung und die da-
mit verbundenen Konflikte ± auf welcher Ebene auch
immer ± zu ignorieren und die Sorgen und Beschwer-
den der Bevölkerung hierzu nicht ernst zu nehmen.

In den verschiedenen Ländern wird dem Problem al-
lerdings unterschiedliche Aufmerksamkeit zuteil.

Groûbritannien

Der Sachverständige stellt die öffentliche Meinung
wie folgt dar:
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± die akademische Meinung und die offiziellen Stel-
lungnahmen der groûen Kirchen: diese betonten
die Notwendigkeit zur Sammlung, Auswertung
und Verbreitung objektiver Informationen und
lehnten ¹Gehirnwäscheª als Erklärung für den
Beitritt zu solchen Bewegungen weitgehend ab.
Die Anzeige miûbräuchlicher oder illegaler Metho-
den werde jedoch als äuûerst wichtig erachtet;

± die öffentliche Meinung sei wahrscheinlich immer
noch überzeugt, daû ¹Sektenª und Kulte eine po-
tentielle Gefahr für Einzelne darstellten. Dies sei
weitgehend auf die Arbeit von Journalisten und
Programmverantwortlichen zurückzuführen;

± die Meinung traditioneller Kirchen und Bildungs-
einrichtungen warnten junge Menschen manchmal
vor den Gefahren der Mitgliedschaft, aber es habe
bisher weder eine Behörde, noch eine politische
Partei, noch irgendeinen der gröûeren Verbände
gegeben, die einen Feldzug gegen die neuen reli-
giösen Bewegungen ausgelöst hätten.

Darüber hinaus gebe es in Groûbritannien mehrere
Organisationen, die die öffentliche Diskussion über
neue religiöse Bewegungen zu beeinflussen versuch-
ten. Davon verfügten allerdings nur zwei (INFORM
und FAIR) über ausreichende Mittel und Glaubwür-
digkeit, um dies erfolgreich tun zu können.

Zusammenfassend lasse sich sagen, daû die neuen
religiösen Bewegungen nur wenige Menschen wirk-
lich beunruhigten und von noch weniger Menschen
als ernste Gefahr betrachtet würden. Öffentliche
¾ngste würden von einem Bedürfnis nach Freiheit,
Pluralismus und Toleranz aufgewogen.

Ruûland

Der Sachverständige Prof. Dr. Dvorkin erläuterte, daû
die Umbruchsituation in Ruûland nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs auch die Ausbreitung und Wir-
kungschancen von neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen begün-
stigt habe. Scheinbar anders als in den westeuropäi-
schen Ländern, sei von den Gruppierungen versucht
worden, sofort in die Machtzirkel hineinzugelangen.
Allerdings schienen ebensolche Versuche gegenwär-
tig auch in Groûbritannien zu erfolgen. Die schwieri-
ge ökonomische Situation und die allgemeine Armut
der Bevölkerung in der Russischen Föderation habe
es für die reichen Kulte leicht gemacht, sich den Weg
nach oben zu erkaufen. Werber seien oftmals mit
einem Touristenvisum eingereist. Die Folge dieser
Situation sei ein sprunghafter Anstieg der Mitglieder-
bzw. Anhängerzahlen gewesen. 255)

USA

Der Sachverständige aus den USA, Prof. Dr. Passas,
machte auf die, vor dem Hintergrund des First
Amendment, paradoxe Situation aufmerksam, daû
die gesellschaftlichen Kontroversen und Konflikte in
Verbindung mit den neuen religiösen Bewegungen
in den Vereinigten Staaten wesentlich schärfer als in
anderen Industrienationen geführt würden.

Der Sachverständige führte weiter aus, daû nach sei-
ner Ansicht sowohl die ¹Antisektenbewegungª als
auch Scientology die Strategie entwickelt hätten, den
Gegner durch Überschütten mit Gerichtsverfahren
auszubluten und in den Bankrott zu treiben. Die Be-
reiche, in denen sich die hauptsächlichen Konflikte
ergeben hätten, seien alle auch auf dem Rechtsweg
ausgetragen worden.

5.4.1.7 Beratungs- und Informationssituation

In den einzelnen europäischen Ländern sind in dem
Zusammenhang mit den durch die Zugehörigkeit zu
einer Gruppierung entstandenen Konflikte und Pro-
bleme zahlreiche private und kirchliche Beratungs-
und Informationsstellen entstanden. Die Beratungs-
arbeit in diesem Bereich wird in groûen Teilen von
freiwilligen Helfern oder von ehemaligen Mitglie-
dern neuer religiöser und ideologischer Gemein-
schaften und Psychogruppen getragen. Zudem
scheint die finanzielle Situation der privaten Initiati-
ven von groûen Problemen gekennzeichnet zu sein.

Groûbritannien

Frau MacKenzie aus Groûbritannien berichtete, daû
die Beratungslage allgemein in Groûbritannien als
katastrophal zu bezeichnen sei. Die Initiativen erhiel-
ten keine finanzielle Unterstützung, weder von der
Regierung, noch von den Ländern und Städten.
INFORM (Information Network Focus on Religious
Movements), deren Vorstandsvorsitzende Eileen Bar-
ker sei, sei 1988 gegründet worden. Hauptziel der
Einrichtung sei, der Öffentlichkeit zu dienen, mög-
lichst objektive, ausgewogene und aktuelle Informa-

255) Nach Prof. Dr. Dvorkins Bericht auf dem ¹Internationalen
Forumª am 22. September 1997 haben sich die in Ruûland
aktiven Gruppierungen bestimmte ¹Märkteª untereinan-
der aufgeteilt. So hätten sich die Scientologen darauf kon-
zentriert, ihre Verwaltungstechnik und Managementkurse
zu verkaufen. Sie hätten es geschafft, daû der frühere Bür-
germeister von Perm sich der Scientology-Organsiation an-
schloû und die Hubbard-Verwaltungstechnologie in der
Stadtverwaltung einführte. Der Bürgermeister sei jedoch
nicht wiedergewählt worden und damit sei auch das Expe-
riment Scientology in der Stadtverwaltung zu Ende gewe-
sen, da auch ein Teil seiner Mannschaft mit ihm abgetreten
sei. Ebenso seien die Scientologen im Gesundheitsbereich

tätig, z. B. seit 1990 mit Narconon. Die Hare Krishna Grup-
pen bauten ihren Einfluû hauptsächlich im Bereich Lebens-
mittel- und der pharmazeutischen Industrie aus. Die Zeu-
gen Jehovas missionierten besonders erfolgreich unter Ar-
beitern und bei Bauern. Die Boston Church of Christ sei of-
fensichtlich an den russischen Universitäten erfolgreich.
Die Vereinigungskirche konzentriere sich in erster Linie auf
das Gebiet Erziehung und Bildung und versuche in diesem
Zusammenhang auch Verbindungen mit der Armee aufzu-
nehmen. Laut Prof. Dr. Dvorkin fänden alle diese Gruppie-
rungen in den unterschiedlichsten Bereichen logistische
und personelle Unterstützung. Trotzdem seien einige Grup-
pen bereits wieder im Niedergang begriffen. Vielfach wur-
de diesen nicht nur die personelle Unterstützung entzogen,
sondern auch erteilte Genehmigungen, z. B. für die Anwen-
dung des Reinigungs-Rundown als Behandlungsmethode,
wurden zurückgezogen. Einzelne Gruppierungen stellten
scheinbar auch zunehmend fest, daû ihre massiven Investi-
tionen keine Früchte trugen und fuhren als Konsequenz da-
von ihren Finanzmitteleinsatz zurück. Ein Mittel der Missio-
nierung in osteuropäischen Staaten, insbesondere der Ver-
einigungskirche, sei die Organisation von Sommerlagern
gewesen, in denen gleichzeitig Englischkurse angeboten
wurden.
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tionen über neue religiöse Bewegungen anzubieten.
Zu diesem Zweck würden Tagungen durchgeführt,
eine Datenbank unterhalten, telefonische Anfragen
beantwortet sowie Broschüren über die potentiellen
Gefahren mancher Gruppen erstellt. Auûerdem habe
INFORM einen Beraterauftrag bei der ¹Metropolitian
Policeª.

INFORM habe sich ± zu Zeiten der konservativen Re-
gierung unter Premierministerin Thatcher ± über
zwei Dreijahresdarlehen des Innenministeriums
finanziert, den Verkauf eigener Publikationen, Geld-
mitteln religiöser Organisationen sowie gemeinnützi-
ger Stiftungen und sei selbst als solche anerkannt
und als GmbH verfaût. INFORM beschäftige drei fest
angestellte Mitarbeiter und zahlreiche Freiwillige.
Seit 1997 werde die Arbeit von INFORM durch jähr-
liche Zuschüsse (2000 engl. Pfund) des Innenministe-
riums finanziell unterstützt.

FAIR (Family Action Information and Rescue) sei
1976 auf Initiative von Paul Rose, einem ehemaligen
Labour-Abgeordneten, und betroffenen Angehörigen
von Mitgliedern der Vereinigungskirche gegründet
worden. Heute sei sie eine freiwillige Vereinigung
von Eltern, ehemaligen Sektenmitgliedern, ¾rzten,
kirchlichen und anderen betroffenen Personen, die
das Problem der Mitgliedschaft in Sekten und Kulten
nicht aus akademischer oder doktrinärer Sicht, son-
dern auf dem Boden der Menschenrechte und der
gesellschaftlichen Verantwortung behandle (Selbst-
beschreibung). FAIR sei nicht als gemeinnützig ein-
getragen, habe nur selten ausreichende Mittel für die
Einstellung von Personal, nehme Beweise nur von
sektenkritischen Personen an und operiere vor allem
mit den Zeugenaussagen hunderter enttäuschter
ehemaliger Mitglieder religiöser Bewegungen und
deren Angehörigen.

Russische Föderation

Prof. Dr. Dvorkin führte aus, daû in Ruûland erst sehr
spät eine ¹Anti-Kult-Bewegungª entstanden sei.
Diese sei von betroffenen Eltern und der russisch-
orthodoxen Kirche initiiert worden. Über die Quanti-
tät und die Qualität der Beratung machte er keine
Aussagen.

Österreich

Frau Dr. Valentin berichtete, daû in Österreich die
Erzdiözese Wien bereits 1952 ein Sektenreferat ein-
gerichtet habe, dessen Aufgabe es sei, die Szene zu
beobachten. Zudem bestünden seit zwanzig Jahren
Elterninitiativen, die sich mit der Thematik auseinan-
dersetzten. Grundsätzlich könne man sagen, daû die
Sekten- und Psychogruppenszene nicht so sehr von
der in der Bundesrepublik Deutschland differiere.
Auf staatlicher Ebene versuche man mittels Broschü-
ren zu informieren und aufzuklären. Der österreichi-
sche Familienminister habe vorgeschlagen, daû die
Familienberatungsstellen zum Thema Sekten qualifi-
ziert werden sollten. Es werde daran gedacht, eine
Beratungsstelle pro Bundesland einzurichten. Paral-
lel hierzu sei bereits ein Projekt in Angriff genommen
worden, in jedem Bundesland einen Schulpsycholo-

gen besonders mit der Beratung zu betrauen. Auf der
Ebene der Gesetzgebung sei derzeit eine Gesetzge-
bung in der Begutachtungsfrist, die den Status der
religiösen Bekenntnisgemeinschaft regeln soll. Vor-
gesehen sei hiernach, daû eine Gruppe von 100 Per-
sonen, die keiner anderen religiösen Gemeinschaft
angehörten, um diesen Status ersuchen könnte. Eine
Anerkennung könnte hiernach nach 15 Jahren Be-
währung ausgesprochen werden und der Körper-
schaftsstatus verliehen werden. Auch wenn nach die-
ser Zeit die Mitgliederzahl 0,2% der Bevölkerung be-
trage, käme die Verleihung des Körperschaftsstatus
in Frage. Ansonsten setze der österreichische Staat
auf Information und Aufklärung. Ein Dialog mit den
Gruppen finde nicht statt.

Spanien

Auch Prof. Dr. del Pozo Alvarez berichtete von der
schlechten finanziellen Situation der spanischen Be-
ratungs- und Informationsstellen. Zudem gebe es in
Spanien landesweit nur zehn solcher Stellen. Man
könne daher nichts Positives über die gegenwärtige
Situation berichten.

5.4.1.8 Parlamentarische Auseinandersetzung

Belgien

Im Jahre 1996 veröffentlichte der parlamentarische
Untersuchungsausschuû des Belgischen Repräsen-
tantenhauses seinen Abschluûbericht. Ziel war es,
¹eine Politik zur Bekämpfung von illegalen Praktiken
von Sekten und der Gefahr, die diese für die Gesell-
schaft und für die Individuen, insbesondere die Min-
derjährigen darstellen, zu entwickelnª. 256) Vor der
Einsetzung des Untersuchungsausschusses habe es
in Belgien keine ¹eigentliche Politik in dieser Sa-
cheª 257) gegeben, mit Ausnahme des an den Staatssi-
cherheitsdienst erteilten Auftrages (SuretØ de l'Etat),
Informationen ¹über alle Aktivitäten zu sammeln, zu
analysieren und zu bearbeiten, die die innere Sicher-
heit des Staates und den Erhalt der demokratischen
Ordnung gefährden bzw. gefährden könntenª. 258)

Der Ausschuû stellt hinsichtlich der quantitativen Di-
mension ein nur fragmentarisches Wissen fest. Straf-
taten, die im Rahmen von Sektenaktivitäten began-
gen würden, würden erst seit kurzer Zeit registriert,
aber damit nicht notwendigerweise systematisch er-
faût. So würden z. B. Drogendelikte, obwohl sie in
Beziehung zu Sektenaktivitäten stünden, nicht unter
Sektenaktivitäten registriert. Festgestellt wurde zu-
dem, daû die Polizeibehörden nicht über die nötigen
Selektions- , Identifikations- und Informationsinstru-
mente verfügten, um rechtzeitig reagieren zu kön-
nen. Der Mangel an personellen und materiellen Res-
sourcen zwinge die Behörden dazu, Prioritäten zu
setzen. Insbesondere bei den Finanz- und Sozialbe-

256) Vgl. 313/8-95/96 Chambre des ReprØsentants de Belgique,
Enqu�te Parlementaire visant à Ølaborer une politique en
vue de lutter contre les pratiques illØgales des sectes et le
danger qu'elles reprØsentent pour la societØ et pour les per-
sonnes, particuli�rement les mineurs d'âge, 1997.

257) A.a.O., S. 209.
258) A.a.O., S. 209.
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hörden sei keine Sensibilisierung für die Sektenpro-
blematik festzustellen. Verurteilungen seien bisher
nur aufgrund persönlichen Fehlverhaltens und nicht
wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Orga-
nisation zustande gekommen. Nur wenige Sekten
hätten bisher den Versuch gemacht, unmittelbar auf
politische Parteien einzuwirken. In diesem Zusam-
menhang wird insbesondere auf die Möglichkeit der
informellen Einfluûnahme durch die Scientology-
Organisation verwiesen.

Die Untersuchungskommission stellt in ihren Schluû-
folgerungen fest, daû das existierende rechtliche In-
strumentarium im groûen und ganzen ausreiche, die
¹schädliche Politik der Sektenorganisationen zu be-
kämpfenª. 259) Konkret wird vorgeschlagen, eine
neue Vorschrift in das Strafgesetzbuch aufzunehmen,
die die Ausnutzung einer Schwächesituation einer
Person sowie die aktive Aufforderung zum Selbst-
mord unter Strafe stellt. Die Kommission regt zudem
an, die zuständigen Stellen stärker zu sensibilisieren
und die Koordination zwischen ihnen zu verbessern
sowie die internationale Kooperation zu intensivieren
und eine intensive Aufklärung der Öffentlichkeit zu
betreiben, insbesondere von Jugendlichen. Der Aus-
schuû schlägt weiter vor, eine Stelle einzurichten, die
sich mit der Beobachtung der Entwicklung und der
Aktivitäten von Sekten befassen soll.

Frankreich

Auf den Vivien-Report, der 1985 in Frankreich er-
schienen ist, soll hier nicht weiter eingegangen wer-
den.

Der französische Bericht von 1995 konstatiert, daû
von den Sekten Gefahren ausgingen, denen der
Staat begegnen müsse. Hierzu sei die konsequente
Anwendung des bestehenden juristischen Instru-
mentariums notwendig, das zur Ahndung gesetzes-
widriger Handlungen ± auch bei Sekten ± zur Verfü-
gung stehe. Die Justiz sei für dieses Thema zu sensi-
bilisieren und über die Gefährlichkeit der fragwürdi-
gen Gruppierungen zu informieren. Des weiteren sei
Aufklärung in allen Bereichen notwendig. Der Be-
richt wählt bei der Frage, was eine Sekte sei, einen
ethischen Ansatz. Eine Bewegung, die sich als reli-
giös darstelle, gelte dann als Sekte, wenn eines oder
mehrere von zehn Kriterien erfüllt seien, z. B. solche
wie ¹geistige Destabilisationª der Mitglieder oder
Versuche, öffentliche Einrichtungen zu unterwan-
dern. 260) Der Begriff wird auf jede Gruppierung an-
gewendet, von der angenommene oder tatsächliche
Gefahren für das Individuum und die Gesellschaft
ausgehen. Der Bericht enthält zudem eine von den
Nachrichtendiensten nach vermutlicher Gefährlich-
keit zusammengestellte Liste von ¹Sektenª.

Der Bericht stellt fest, daû von Sekten zweifellos er-
hebliche Gefahren ausgingen, denen der Rechtsstaat
nicht tatenlos gegenüberstehen dürfe. Art. 2 der fran-
zösischen Verfassung garantiere die Glaubensfrei-
heit, und darum müsse jede Maûnahme, die ergriffen
werden sollte, sorgsam bedacht werden. Das be-

stehende Recht gebe eine Anzahl von Möglichkeiten,
gesetzwidrige Handlungen von Sekten zu ahnden.
Eine spezielle ¹Sektenjustizª sei daher abzulehnen.
Neben einer besseren Information der Öffentlichkeit
und der Justiz (Richter) über Sekten und der konse-
quenten Anwendung bestehenden Rechts wird eine
interministerielle Beobachtungsstelle mit direktem
Zugang zum Premierminister vorgeschlagen.

Groûbritannien

Sir John D. Foster veröffentlichte im Namen des bri-
tischen Unterhauses 1971 einen Bericht mit dem Titel
¹Enquiry into the Practice and Effects of Sciento-
logyª. Auslöser für diese Untersuchung waren Vor-
kommnisse am sogenannten Hubbard College of
Scientology in East Grinstead in den Jahren 1960
und 1966. In diesen Jahren kam es ebenfalls zu An-
fragen bezüglich Scientology im britischen Parla-
ment.

Der Bericht äuûert scharfe Kritik am ideologischen
System von Scientology und moniert insbesondere
das rigorose Freund/Feind-Bild und den Umgang mit
Kritikern von innen und von auûen. Auch die Diane-
tik als Psychotherapie wird kritisiert, da sie sich nicht,
wie in der Wissenschaft üblich, der offenen Diskus-
sion stelle.

Der Bericht stellt fest, daû Scientology gesellschaft-
lich schädlich sei, und daû die angewandten Metho-
den eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar-
stellten, und daû es Anhaltspunkte für die Indoktri-
nation von Kindern gebe. Der Bericht stellt fest, daû
es in Groûbritannien jedoch nicht die Möglichkeit ge-
be, die Praktiken, die Scientology anwende, zu ver-
bieten. In der Folge des Berichts versuchte die briti-
sche Regierung, das Einreiserecht nicht nur führen-
der Mitglieder der Scientology-Organisation einzu-
schränken. Die Einschränkungen wurden im Jahre
1980 aber wieder aufgehoben.

Niederlande

Der 1984 erschienene niederländische Bericht 261)
geht einen ganz anderen Weg. Der niederländischen
Kommission ging es in erster Linie darum, nicht für
oder gegen eine bestimmte Gruppierung zu votieren,
sondern Einsicht in die Aktivitäten zu bekommen,
um zu beurteilen, ob für den Staat hieraus Hand-
lungsbedarf erwachsen könnte.

Es wurde in diesem Zusammenhang nicht öffentlich
bekannt gegeben, welche Bewegungen in die Unter-
suchung einbezogen wurden. Zur Erstellung des Be-
richts wurden alle erreichbaren Informationsquellen
herangezogen. Zudem wurden auch die Gruppierun-
gen, die Gegenstand des Berichts geworden sind, in
mündlicher und schriftlicher Form an der Arbeit be-
teiligt.

Zusammenfassend stellt der niederländische Bericht
fest, daû keine wirkliche Bedrohung für die geistige
Volksgesundheit von den untersuchten Gruppierun-

259) A.a.O., S. 220.
260) Vgl. Les sectes en France, a.a.O., S. 13.

261) Vgl. Onderzoek betreffende Sekten, Overheid en nieuwe
religieuze bewegingen, a.a.O.
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gen ausgehe. Auch die Behauptung, daû neue reli-
giöse Bewegungen bei der Werbung neuer Mitglie-
der Zwang ausübten, habe sich durch die Untersu-
chung nicht bestätigt. Es bestünde keine Notwendig-
keit, besondere Schutzmaûnahmen zu ergreifen. Es
seien daher keine speziellen gesetzgeberischen
Maûnahmen erforderlich. Die Ergebnisse gäben kei-
nerlei Anlaû, für eine Ausweitung der rechtlichen
Möglichkeiten zur Auflösung von juristischen Perso-
nen zu plädieren, d. h. Bewegungen, die den Status
einer ¹religiösen Gemeinschaftª haben, aufzulösen.
Ziel der Studie sei auch gewesen, eine Beurteilung
der staatlichen Politik gegenüber neuen religiösen
Bewegungen zu ermöglichen. Allerdings dürfe die
Studie auch nicht überbewertet werden, da sie ± ge-
rade in der Beschreibung der Gruppen ± eine Mo-
mentaufnahme darstelle, die möglicherweise von
neuen Entwicklungen ± positiv wie negativ ± einge-
holt werden könne.

Spanien

Der 1989 veröffentlichte spanische Bericht konzen-
triert sich darauf, ob mit der gegenwärtigen spani-
schen Gesetzgebung angemessen auf die im Zusam-
menhang mit Sekten auftretenden Probleme reagiert
werden kann. Methodisch baut der Bericht auf drei
Säulen auf: 1) auf der Analyse von Dokumenten (z. B.
europäische Berichte, Dokumentation über die spani-
sche Gesetzgebung in den Bereichen weltlicher und
religiöser Vereinigungen, Erziehung, Jugend, Straf-
gesetzbuch sowie Religionsunterricht, Verzeichnis
der religiösen Vereinigungen, die im Register des
Justizministerium aufgeführt sind, Petitionen, Anzei-
gen und Beschwerden), 2) Anhörungen (z. B. Mit-
glieder der Arbeitsgruppe ¹Vereinswesen und indivi-
duelle Freiheitª, den Leiter der Abteilung Steuern
und Abgaben des Finanzministerium, den Bürgerbe-
auftragten) und 3) die interne Debatte der Vertreter
der Fraktionen.

Die Kommission fühlte sich explizit nicht zur ¹Über-
prüfung von Personen und Sektenª 262) eingesetzt
und nicht verpflichtet, einen genauen Katalog oder
Namenslisten von Sekten zu erstellen. Der Bericht
kommt zu der Gesamtbewertung, daû die spanische
Gesetzgebung ausreichend sei, um Rechtsverstöûen,
die im realen oder nur scheinbaren Zusammenhang
mit sogenannten Sekten oder Psychogruppen began-
gen werden, zu begegnen. Dies gelte sowohl in der
Regelung der verfassungsmäûigen Rechte als auch
zivil- und strafrechtlich gesehen. Unzulänglichkeiten
in der administrativen Behandlung sehe man nur auf-
grund der Tendenz, zur Erlangung steuerlicher Vor-
teile eine angebliche Gemeinnützigkeit ohne Ge-
winnstreben vorzutäuschen.

Die Kommission schlägt daher unter anderem vor,
die bestehenden Gesetze konsequent anzuwenden,
den Informationsaustausch zu verstärken, Informatio-
nen zu erarbeiten und Aufklärung im Erziehungs-
und Kulturbereich zu betreiben. Empfohlen wird
auûerdem der Abschluû eines internationalen Ab-
kommens über die Entführung Minderjähriger, um

den ¹Informationsaustausch und die umgehende
Rückführung der Minderjährigen, die illegal auûer
Landes verbracht wurden, und ebenso den Informa-
tionsaustausch über den Aufenthalt von auûer Lan-
des verbrachten Volljährigen zu erleichternª. 263)

5.4.1.9 Europäisches Parlament

1984 erschien ein Bericht des Europäischen Parla-
ments ¹über die Tätigkeit gewisser ,neuer religiöser
Bewegungen' innerhalb der Europäischen Gemein-
schaftª 264) (Cottrell-Bericht). Es handelt sich hierbei
um eine revidierte Fassung aus dem Jahre 1983. Der
Kern dieses Berichts besteht aus einer groben Zu-
sammenfassung von Vorwürfen gegenüber den neu-
en religiösen Bewegungen. 265) Die revidierte Fas-
sung aus dem Jahre 1984 stellt fest, daû die be-
stehenden Rechtsvorschriften in den Mitgliedsstaa-
ten weitestgehend ausreichend seien. Erforderlich
sei die Entwicklung einer gleichberechtigten Koexi-
stenz und Integration der Gruppen in die Gesell-
schaft, da diese heutzutage ein Charakteristikum der
gesellschaftlichen Landschaft darstellten. Der Bericht
formuliert eine Reihe ¹freiwilliger Leitlinienª, an die
sich die Gruppen halten sollten, so z. B. das Recht auf
eine ausreichende Bedenkzeit vor Beitritt einer Be-
wegung zu gewähren, die Beachtung der Rechte von
Kindern, das Recht, auch weiterhin soziale Kontakte
nach auûen aufrecht erhalten zu dürfen.

Im Februar 1996 verabschiedete das Europäische
Parlament eine Entschlieûung zu ¹Sekten in Euro-
paª. 266) Das Europäische Parlament fordert darin, un-
ter Hinweis auf die Europäische Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
vom 4. November 1950, auf den Vertrag der Europäi-
schen Union, insbesondere Art. F Abs. 2, Art. K. 1
Abs. 2, 5, 6, 7, 9 und Art. K. 3 und auf die Entschlie-
ûung zu einer Charta der Rechte des Kindes vom
8. Juli 1992, die Mitgliedstaaten auf, enger in diesem
Bereich zusammenzuarbeiten, Informationen auszu-
tauschen und den Status einer religiösen Gemein-
schaft nicht automatisch zu verleihen und zu prüfen,
ob die nationalen Rechtsvorschriften ausreichen, ge-
setzwidrigen Handlungen solcher Gruppen entge-
genzutreten. Der Europäische Rat wird in der Ent-
schlieûung ersucht, ¹alle Maûnahmen zu prüfen, vor-
zuschlagen und einzuleiten, (...) um die illegale Tä-
tigkeit der Sekten in der Union einzudämmen und zu
bekämpfenª 267), des weiteren zu verhindern, daû
diese in den Genuû gemeinschaftlicher Beihilfen
kommen sowie die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und den Drittstaaten mit dem Ziel zu

262) Vgl. Sectas en Espana, a.a.O., S. 7.

263) A.a.O., S 13.
264) Vgl. Europäisches Parlament Sitzungsberichte, 1984±1985,

Bericht im Namen des Ausschusses für Jugend, Kultur, Bil-
dung, Information und Sport über die Tätigkeit gewisser
¹neuer religiöser Bewegungenª innerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaften, Berichterstatter Richard Cottrell,
Dokument 1-47/84, 1984.

265) Vgl. Richardson, J./ van Driel, B.: New Religious Move-
ments in Europe: Developments and Reactions, in: Shupe,
Anson, Bromley, David G., Anti-cult movements in cross-
cultural perspective, 1994.

266) Vgl. Europäisches Parlament, Entschlieûung zu Sekten in
Europa, ABL. C 078 vom 18. 3. 1996, S. 31.

267) A.a.O.
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fördern, ¹vermiûte Personen ausfindig zu machen
und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu
erleichternª und ¹zu fördernª. 268) In dieser Entschlie-
ûung beauftragt das Parlament seinen Ausschuû für
Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten, den
zuständigen Ausschüssen der nationalen Parlamente
vorzuschlagen, eine gemeinsame Sitzung dem The-
ma Sekten zu widmen und die Schluûfolgerungen
hieraus dem Plenum vorzulegen.

Diese gemeinsame Sitzung fand am 21. November
1996 statt. Die Ergebnisse dieser Sitzung liegen seit
September 1997 vor. Der aus dieser Sitzung entstan-
dene Berichtsentwurf 269) bemängelt, daû weder der
Rat noch die Kommission die Empfehlungen der Ent-
schlieûung aufgegriffen haben und weitergehende
Schritte nicht erfolgt sind. Der Bericht stellt auch fest,
daû in den mittel- und osteuropäischen Staaten ein
¹Anwachsen von Sekten zu beobachten ist und daû die
staatlichen Behörden im Umgang mit dem für sie neu-
en Problem überfordert sindª. 270) Hinweise, die eine
empirische Basis für diese Behauptung liefern, konnte
die Berichterstatterin hierzu allerdings nicht finden.

Der Bericht des Europäischen Parlaments von 1997
stellt fest, daû die Verwendung des Begriffs ¹Sektenª
Unsicherheit und Unstimmigkeit auslöse. 271) In An-
lehnung an den Text der Entschlieûung des Europäi-
schen Parlaments vom Februar 1996 wird im Be-
richtsentwurf allerdings in der Folge das Wort ¹Sek-
tenª verwendet, weil der Begriff in der genannten
Entschlieûung nicht diskriminierend gemeint sei und
gleiches auch hier gelte.

5.4.1.10 Parlamentarische Versammlung
des Europarates

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates
hat sich in ihrer Empfehlung 1178 von 1992 ebenfalls
mit dem Thema ¹Sekten und neue religiöse Bewe-
gungenª befaût. 272) In dieser Empfehlung schlägt die
Versammlung vor, verstärkte Anstrengungen und
Aufklärung über etablierte Religionen und über das
Sektenphänomen auf dem Gebiet der Erziehung vor-
zunehmen, eine Registrierung aller Gruppierungen
mit Korporationsstatus und fordert darin alle Staaten
auf, die die Konvention zum Schutz des Kindes noch
nicht unterzeichnet haben, dies zu tun. Zudem sollte
der Schutz von Kindern in Sekten gestärkt werden
und auf Einhaltung der Rechte zum Schutz der Ar-
beitnehmer hingewirkt werden, die für Sekten arbei-
ten. Um sich über den Stand der Maûnahmen auf
europäischer Ebene zu informieren, fand im April
1997 in Paris eine Anhörung des Unterausschusses
für Menschenrechte des Europarates über Sekten in
Europa statt. 273) Im Ergebnis weist die Anhörung

nochmals auf die Schwierigkeit im Gebrauch der Ter-
minologie hin, die auch zu Problemen in der Recht-
sprechung führe. Es ergebe sich die Notwendigkeit,
allgemein gültige Kriterien zu entwickeln, anhand
derer man die Konfliktpotentiale einschätzen könne.
Der Staat solle zwar neutral bleiben, aber angemes-
sen auf Rechtsverletzungen oder Verletzungen ge-
gen die Menschenwürde vorgehen. Was geistige Ma-
nipulation sei und wie sie verifiziert werden könne,
müûten noch Kriterien entwickelt werden. 274)

5.4.1.11 Fazit der parlamentarischen Berichte

In der methodischen Anlage, der Art und Weise des
Umgangs mit den Anzuhörenden, sowie der Defini-
tion des Untersuchungsgegenstandes ¹Sekteª und
den Konsequenzen für staatliches Handeln, sind die
einzelnen Berichte geprägt von kulturellen und juri-
stischen Besonderheiten eines jeden Landes.

Quantitative und qualitative Dimension

Gemeinsames Fazit der vorliegenden Berichte ist,
daû die quantitative sowie auch die qualitative Di-
mension des Phänomens schwer einschätzbar ist. Die
meisten Berichte kommen zu dem Schluû, daû die
bestehenden Gesetze weitgehend ausreichen ± mit
kleineren Ergänzungen ± um Probleme, die in dem
Zusammenhang mit neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Psychogruppen auftau-
chen, juristisch abzuarbeiten.

Die Beurteilung der Lehren der Gruppierungen wird
explizit aufgrund der Verfassungsartikel der einzel-
nen Länder, die Religions- und Gewissensfreiheit
garantieren, in den Berichten ausgeschlossen.

Rechtsverletzungen

Die Belange von Bürgern können unter bestimmten
Umständen geschädigt werden. Die Frage, ob der
Staat Gegenmaûnahmen ergreifen könne, wenn er
dies feststelle, wird unterschiedlich beantwortet. Die
Gerichtsentscheidungen in den letzten Jahren zeigen
deutlich, daû es Fälle gibt, in denen aus dem Umfeld
heraus strafbare Handlungen begangen werden (Be-
trügereien, Fälschungen, Körperverletzungen, Miû-
handlungen, Freiheitsberaubung). Die Berichte zei-
gen auch, daû in keinem Land Straftaten systema-
tisch in Verbindung mit der Zugehörigkeit zu einer
Gruppe erfaût werden. In der Bewertung der oben
gestellten Frage steht der Staat in dem Spannungs-
verhältnis zwischen dem Grundrecht der Religions-
und Gewissensfreiheit und konkreten gesellschaft-
lichen Gegebenheiten. Die europäischen Staaten
halten eine Reaktion auf das Phänomen für unerläû-
lich, aber in einer Form, die antidiskriminatorisch ist.
Eine spezielle ¹Anti-Sekten-Gesetzgebungª wurde
in den Parlamentsberichten, von den Teilnehmern
des ¹Internationalen Forumsª und von Seiten der ge-
hörten Wissenschaftler abgelehnt. Das vorhandene
rechtliche Instrumentarium wird für die juristische

268) A.a.O.
269) Vgl. Europäisches Parlament, Entwurf eines Berichts über

Sekten in der Europäischen Union, a.a.O.
270) A.a.O., S. 16.
271) A.a.O., S.9.
272) Vgl. Parliamentary Assembley of the Council of Europe,

Forty-Third Ordinary Session, Recommendation 1178
(1992) on sects and new religious movements, 1992.

273) Vgl. Council of Europe, Committee on Legal Affairs and
Human Rights, Sub-Committee on Human Rights, Sects in
Europe, Hearing held on 8 April 1997 in Paris (National
Assembly), 1997. 274) A.a.O., S. 15.
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Auseinandersetzung mit der Problematik als im we-
sentlichen ausreichend erachtet.

Begriffliche Bestimmung des Gegenstandsbereichs

Die parlamentarischen Berichte sowie auch die An-
hörungen der Experten zeigen die Schwierigkeiten
auf, den Untersuchungsgegenstand ¹Sekteª wissen-
schaftlich klar zu definieren.

So definiert der belgische Bericht den Begriff ¹Sekteª
überhaupt nicht. Dem Bericht angehängt ist aller-
dings eine Liste von Organisationen, die in dem Be-
richt erwähnt werden. Der niederländische Bericht
weist auf die Schwierigkeiten hin, die die Kommis-
sion mit dem Begriff hatte. Da der Terminus in den
Niederlanden eine stark negative Konnotation habe,
verzichtete man auf seine Verwendung. Auch der Be-
griff ¹Kultª erschien für die Arbeit nicht brauchbar.
Aufgrund dieser terminologischen Problematik be-
nutzt man den Begriff ¹Neue religiöse Bewegun-
genª. Im Gegensatz hierzu entwirft der französische
Bericht einen detaillierten Kriterienkatalog, mit dem
Gruppierungen unter dem Begriff ¹Sekteª eingeord-
net werden können: ¹Geistige Destabilisierung,
übermäûig hohe finanzielle Ansprüche, Bruch mit
dem ursprünglichen Umfeld, Beeinträchtigungen des
Gesundheitszustandes, Eingliederung der Kinder in
die Organisation, antisoziales Gerede, Verstöûe ge-
gen die öffentliche Ordnung, Konflikte mit der Justiz,
Unterwanderung der Wirtschaftskreisläufe, Infiltra-
tion der Staatsorganeª. 275) Der spanische Bericht ver-
wendet, trotz der negativen Konnotation, die mit dem
Begriff der Sekte auch in Spanien verbunden ist, den
Terminus ¹Sekteª. Als Begründung hierfür wird an-
geführt, daû der Begriff in Spanien so etwas wie Ver-
kehrsgeltung habe.

Die vorliegenden europäischen Berichte behandeln
im wesentlichen den Phänomenbereich der ¹soge-
nannten Sektenª. Nur der belgische Bericht befaût
sich auf zwei Berichtsseiten mit den ¹Therapeutenª.
Der vom Einsetzungsauftrag der deutschen Enquete-
Kommission noch mitbehandelte Bereich ¹Psycho-
gruppenª wird von den Berichten sonst nicht thema-
tisiert. Es scheint zudem so zu sein, daû der im Deut-
schen verwendete Begriff ¹Psychogruppeª im inter-
nationalen Sprachgebrauch nicht in diesem Sinne
verwendet wird. Der kanadische Sachverständige
des ¹Internationalen Forumsª machte darauf auf-
merksam, daû der englischsprachige Raum eher
¹Therapeutische Gruppeª oder, um den deutschen
Begriff besser zu treffen, von einer ¹Pseudotherapeu-
tischen Gruppeª spricht.

Auch die Teilnehmer des ¹Internationalen Forumsª
machten deutlich, daû es erhebliche Probleme mit
der Begriffsdefinition gebe. Eine Konkretisierung des
Begriffs wurde auch in der Anhörung nicht vorge-
nommen, sondern es wurde weithin mit einer aus
dem Alltagsverständnis abgeleiteten Begriffsbestim-
mung operiert.

Ebenso verwendeten die internationalen Experten
eine unterschiedliche Begrifflichkeit. Im englisch-

sprachigen wissenschaftlichen Raum hat sich die Be-
zeichnung ¹Neue religiöse Bewegungª durchgesetzt.
Eine Bezeichnung, wie sie auch von einem Teil der
europäischen Experten verwendet wird. Andere ver-
wenden auch weiterhin die Begriffe wie ¹Sekteª
oder ¹Kultª.

5.4.1.12 Umsetzung der parlamentarischen Berichte

Es ist aus den vorliegenden Informationen nur in ein-
geschränktem Maûe zu beurteilen, in welchem Maûe
die Handlungsempfehlungen, die die einzelnen
europäischen Kommission gegeben haben, in die
rechtliche und alltägliche Praxis umgesetzt worden
sind.

Die Empfehlung des sogenannten ¹Foster Reportsª
(¹Enquiry into the Practice and Effects of Sciento-
logyª, 1971), über Gesetze zur Kontrolle psycholo-
gisch orientierter Medizin nachzudenken, hat bisher
nicht zur Verabschiedung entsprechender Gesetze
geführt.

Nach Auffassung des niederländischen Experten sah
der Gesetzgeber in den Niederlanden nach den Er-
gebnissen des Berichts keine Veranlassung tätig zu
werden. Dies gelte für juristische Maûnahmen sowie
aus Sicht der Volksgesundheit und der des Kindes-
wohls. Der Gegenstand finde in der aktuellen De-
batte nur noch wenig Beachtung. Trotz des negativen
Lichtes, in dem die Sekten immer noch stünden, wer-
de auf die Politik kaum Druck ausgeübt, bestehende
Regelungen zu verschärfen. Die niederländische Be-
völkerung reagiere ebenso wie Bürger anderer Län-
der auf dieses Phänomen: skeptisch und besorgt. Die
niederländische Haltung sei so zu kennzeichnen:
Sekten stünden nicht über dem Gesetz; sie bekämen
den Raum, der ihnen als Ausdrucksform geistiger
Freiheit zukomme; zugleich habe man sich dafür ent-
schieden, diese Gruppierungen nicht durch eine be-
sondere Gesetzgebung zu stigmatisieren. Trotzdem
sei gerade in einem Klima der Toleranz Wachsamkeit
geboten.

Der spanische Bericht hat, nach Aussage von Prof.
Dr. del Pozo Alvarez, wenig Widerhall in der Politik
gefunden. Die politische Reaktion sei von ihm eher
als allgemein und ausweichend empfunden worden.
Auf parlamentarischer Ebene habe es nur wenige In-
itiativen im Hinblick auf die Umsetzung der Empfeh-
lungen gegeben. So seien in den Provinzen einzelne
Polizeibeamte für den Umgang mit der Problematik
besonders ausgebildet worden. Insbesondere seien
auch Fortbildungsveranstaltungen für Richter orga-
nisiert worden, damit diese besser auf die Rechte von
Kindern, bei denen auch sogenannte Sekten in ir-
gendeiner Weise beteiligt seien, eingehen können.
Die Anregungen, Bildungsinstitutionen und die For-
schung stärker einzubeziehen, spielten bis heute nur
eine untergeordnete Rolle.

Der belgische Bericht habe ± nach Auskunft der
Deutschen Botschaft in Brüssel ± zu einer Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit und auch der staatlichen
Stellen gegenüber dem Phänomen beigetragen. Die
von der Untersuchungskommission geforderte Beob-
achtungsstelle sei in der Zwischenzeit eingerichtet275) Vgl. Les sectes en France, a.a.O., S. 13.
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worden. Die Kommission wollte keinesfalls bewuût
oder auch unbewuût einen Zusammenhang herstel-
len zwischen gefährlichen Vereinigungen und ¹nurª
normalem unkonventionellem Verhalten. ¹Es sei nie
der Wille der Kommission gewesen, Verhalten zu
normieren oder den Moralapostel spielen zu wol-
lenª. 276) Welche längerfristigen Auswirkungen der
Bericht haben wird, bleibt abzuwarten.

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlungen des
französischen Berichts liegen derzeit ± bis auf die am
12. September 1996 eingerichtete und aus zwölf Mit-
gliedern bestehende interministerielle Beobach-
tungsstelle (Observatoire interministeriel) beim Pre-
mierminister (Mitglieder sind Senatoren, Psychiater,
Kommunalvertreter, Erziehungsbeauftragte, Vertre-
ter des Familienverbandes usw.) ± keine Erkennt-
nisse vor.

5.4.1.13 Folgerungen für die Diskussion
in Deutschland

Notwendige Analysen

Der sachverständige Strafrechtswissenschaftler nannte
als ersten Ansatzpunkt eine Analyse darüber, ob es in
ausländischen Regelungen gelungen sei, Tatbestände
im Bereich des Auûenwirtschaftsrechts, des Devisen-
kontrollrechts, des Steuer(straf)rechts so zu fassen, daû
z. B. Geldwäschegesetze besser griffen als sie es in
Deutschland tun. Damit könnten grundsätzlich auch
neue religiöse und ideologische Gemeinschaften und
Psychogruppen mit entsprechendem Gebaren erfaût
werden.

Prüfung des innerstaatlichen Strafrechts
mit internationalem Bezug

Das Internationale Strafrecht (Völkerrecht, Gesetz
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen)
halte bisher nichts Verwendbares für ¹Sektenfragenª
bereit; somit verbleibe das innerstaatlich definierte
Strafrecht mit internationalem Bezug, geregelt in
§§ 4±7 Strafgesetzbuch. Interessant könnten hier
sein: ¹Auslandstaten gegen inländische Rechts-
güterª (§ 5), ¹Auslandstaten gegen international ge-
schützte Rechtsgüterª (§ 6). Diskussionswürdig sei
z. B., ob der Subventionsbetrug (§ 6 Nr. 8) nicht auch
auf andere Formen finanzieller Ausbeutung ange-
wandt werden könnte, oder Straftaten wie die sexu-
elle Schädigung von Kindern damit erfaût werden
könnten. Hier mangle es aber an einer systemati-
schen Aufarbeitung.

5.4.1.14 Internationale Zusammenarbeit

Bislang erfolgte internationale Zusammenarbeit

Alle Experten sowie auch die parlamentarischen Be-
richte brachten zum Ausdruck, daû das Phänomen
neuer religiöser und ideologischer Gemeinschaften
und Psychogruppen ein globales Problem sei, das da-
her auch global angegangen werden müsse. Das
Europäische Parlament ¹ersucht den Rat alle Maû-

nahmen zu prüfen, vorzuschlagen und einzuleiten,
die auf eine wirksame Anwendung des im Rahmen
von Titel VI des EU-Vertrages (Maastricht-Vertrag)
vorgesehenen Instrumentariums und der bestehen-
den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft folgen, um
die illegale Tätigkeit der Sekten in der Union einzu-
dämmen und zu bekämpfen; (es) fordert den Rat auf,
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
und Drittstaaten mit dem Ziel, vermiûte Personen
ausfindig zu machen und ihre Wiedereingliederung
in die Gesellschaft zu erleichtern, zu fördernª. 277)

Der Präsident der Europäischen Kommission, Jac-
ques Santer, wies allerdings in einem Schreiben an
die Enquete-Kommission darauf hin, daû die Tätig-
keit der Enquete-Kommission der Bundesrepublik
Deutschland nicht unter die Gemeinschaftskompe-
tenzen, sondern, gemäû dem Subsidiaritätsprinzip,
unter die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten falle.
Der Berichtsentwurf über ¹Sekten in der Europäi-
schen Unionª stellt fest, ¹daû weder der Rat noch die
Europäische Kommission die Empfehlungen aufge-
griffen habenª 278), noch seien konkrete Schritte un-
ternommen worden. Die Parlamentarische Versamm-
lung des Europarates hat in ihrer Empfeh-
lung 1178 279) ebenfalls zur internationalen Zusam-
menarbeit aufgerufen.

Eine internationale politische Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet findet zur Zeit nicht statt. Zwar finden
in unregelmäûigen Abständen Anhörungen auf na-
tionaler und internationaler parlamentarischer Ebene
statt, eine sich daraus ergebende gemeinsame Linie
ist jedoch nicht zu erkennen. Die einzelnen Länder
setzen sich weitgehend isoliert mit dem Phänomen
auseinander. Am 11./12. Dezember 1997 fanden in
Paris deutsch-französische Gespräche zur gegenseiti-
gen Information zum Themenbereich ¹Neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psychogrup-
penª statt. Ergebnis des Treffens war, den bilateralen
Austausch fortzusetzen und die Kontakte auf der Ar-
beitsebene zu intensivieren.

Empfehlungen zur internationalen Zusammenarbeit

Der Ruf nach internationaler Zusammenarbeit wird
in zahllosen Gremien erhoben, die faktische Umset-
zung aber ist bisher kaum erfolgt.

Nach Prof. Dr. Passas stellt sich der Rahmen, inner-
halb dessen gehandelt wird und bisher gehandelt
werden kann, so dar, daû de facto eine Globalisie-
rung organisationellen und ökonomischen Handelns
vorliege, während de jure lediglich nationale Behör-
den existierten, die anfallende Probleme national re-
geln müûten. Prinzipiell gelte diese Situation für alle
dergestalt Handelnden. Diese asymmetrischen Ver-
hältnisse erzeugten jedoch Möglichkeiten der Ver-
brechensbegehung.

Beim hier vorliegenden Problemfeld neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-

276) 313/8±95/96, Chambre des ReprØsentants de Belgique,
a.a.O., S. 5.

277) Vgl. Europäisches Parlament, Entschlieûung zu Sekten in
Europa, a.a.O., S. 32.

278) Vgl. Europäisches Parlament, Entwurf eines Berichts über
Sekten in der Europäischen Union, a.a.O., S. 15.

279) A.a.O.
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pen fehle es z. B. schon daran, daû keine interna-
tional anerkannte Norm existiere, welche Formen
als religiöse Praktiken anzuerkennen seien und
dementsprechend Privilegien in Anspruch nehmen
könnten.

Er forderte die Schaffung von Gremien mit Normie-
rungsbefugnissen oder zumindest der Möglichkeit,
Interessen der Normierung formulieren und aufstel-
len zu können. Dazu bedürfe es jedoch der Bereit-
schaft, nationale Hoheitsbefugnisse an internationale
Organisationen abzugeben und mehr Akzeptanz ge-
genüber den damit entstehenden Kosten sowie Auf-
klärung über bestehende Risiken.

Voraussetzung, um dies der Öffentlichkeit deutlich
zu machen, seien objektive Studien über Schäden,
die durch bestimmte Verhaltensweisen verursacht
würden.

Bisher erfolge die internationale Rechtsverfolgung
oft ad hoc und auf der Basis persönlicher Freund-
schaften über Grenzen hinweg.

Die Enquete-Kommission stellt fest, daû ein interna-
tionaler Informationsaustausch und eine länderüber-
greifende Zusammenarbeit im Bereich der Probleme
mit neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen bislang nur in ersten
Ansätzen existiert. Entsprechende Kontakte zwi-
schen staatlichen Stellen verschiedener Länder sind
eher Ausnahmeerscheinungen. Gerade in Anbe-
tracht der Versuche bestimmter Gruppen (z. B. Mun-
Bewegung, Scientology), weltweit präsent zu sein,
oder des Auftretens problematischer Gruppierungen
in mehreren Ländern (z. B. Sonnentempler, Aum-
Shinri-Kyo) erscheint ein verstärkter Informations-
austausch nicht nur nützlich, sondern in hohem Ma-
ûe geboten. Die Enquete-Kommission ist der Über-
zeugung, daû sowohl im Bereich der Aufklärung, als
auch in Fällen von Rechtsverletzungen die Wirksam-
keit staatlicher Maûnahmen erheblich verbessert
werden kann, wenn grenzüberschreitend Informatio-
nen ausgetauscht und gemeinsame Vorgehenswei-
sen abgestimmt werden können.

Darüber hinaus ist es der Enquete-Kommission ein
wichtiges Anliegen, daû die Diskussion auf interna-
tionaler Ebene versachlicht und nicht mehr vor al-
lem von der Frage bestimmt wird, ob bestimmte
Gruppen Religionsfreiheit für sich in Anspruch neh-
men können oder nicht. Es muû unter Wahrung der
Freiheit der religiösen oder weltanschaulichen Über-
zeugung darauf hingewirkt werden, daû ± ähnlich
wie beim Verbraucherschutz ± über die bedenkli-
chen Risiken und Gefahren bestimmter Praktiken
und Ideologien diskutiert wird und die Belange
schutzwürdiger Opfer von staatlichen Stellen aufge-
griffen werden.

Aus der Sicht der Enquete-Kommission ist es ferner
wünschenswert, wenn auch die politischen Parteien,
Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, Kirchen und
andere Verbände bei internationalen Kontakten ins-
besondere zu ausländischen Partnerorganisationen
Frage- und Problemstellungen aus dem Bereich der
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen in ihre Beratungen einbeziehen.

5.4.2 Internationale Verflechtungen

Im Rahmen der Arbeit der Enquete-Kommission
kommt der Betrachtung internationaler Verflechtun-
gen von verschiedenen konfliktträchtigen Gruppen
Bedeutung zu. Im Gesamtzusammenhang ist aber
auch zu beleuchten, inwieweit aus dem Ausland
stammende neue religiöse oder ideologische Ge-
meinschaften und Psychogruppen in Deutschland
aktiv wurden. Nicht alle haben die gleichen interna-
tional festgefügten und miteinander verwobenen
Handlungsstrukturen.

Einige der konfliktträchtigen Gruppen asiatischen
(Ananda Marga, ISKCON, TM, Vereinigungskirche
u.a.m.) oder amerikanischen (vor allem Scientology)
Ursprungs haben eine weltweite Verbreitung, andere
sind regional, etwa auf den deutschsprachigen
Raum, d. h. Deutschland, Österreich, Schweiz, be-
grenzt (Fiat Lux, VPM u.a.).

Neben der Vereinigungskirche des Sun Myung
Moon ist wohl die konfliktträchtigste, weltweit agie-
rende international tätige Organisation Scientology
mit Hauptsitz in den USA. Wie bei keiner anderen
Organisation ist vom Gründer der Scientology-Orga-
nisation L. Ron Hubbard ein derartig weltweit umfas-
sendes Verbreitungsnetz aufgebaut und installiert
worden. Da die Anweisungen weltweit verbindlich
sind, gelten auch sämtliche Inhalte für die Bundesre-
publik Deutschland.

Seitdem sich deutsche Behörden und der Deutsche
Bundestag intensiv mit den gegen Scientology erho-
benen Vorwürfen befassen, hat sich die Scientology-
Organisation bemüht, die kritische Haltung in
Deutschland durch die Erzeugung internationalen
Drucks zu bekämpfen. Wie keine andere Gruppie-
rung nutzt die Scientology-Organisation hierfür ma-
terielle Ressourcen. Um die kritische Aufklärung
über Scientology in Deutschland zu be- und wenn
möglich irgendwann verhindern, benutzt die Scien-
tology-Organisation als Mittel die in der Weltöffent-
lichkeit verbreitete Behauptung, daû in Deutschland
Scientology und Religionen im allgemeinen in zu-
nehmenden Maûe staatlich unterdrückt und verfolgt
würden. Der deutsche Staat sei ± so die Propaganda ±
als verlängerter Arm der etablierten Kirchen zu se-
hen, der jede religiöse Abweichung überprüfe und
Menschen allein wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer
¹Minderheiten-Religionª diskriminiere. Nachprüfba-
re Tatsachen blieb die Organisation schuldig, statt
dessen dienten unzutreffende Behauptungen in einer
selbsterstellten Aufzählung als ¹Beweismittelª. Da
diese Vorgehensweise ohne Beispiel ist, wird hier die
internationale Desinformationskampagne dokumen-
tiert.

Internationale Gremien

Ausgehend von der oben beschriebenen Herange-
hensweise wurde Scientology mit entsprechenden
Eingaben bei internationalen Gremien wie der
OSZE-Konferenz, der UN-Menschenrechtskommis-
sion und dem Sonderberichterstatter der Vereinten
Nationen zu Fragen der religiösen Intoleranz vorstel-
lig. Immer wieder wurde betont, daû einzelne Mit-
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glieder von Scientology angeblich wegen ihrer blo-
ûen Zugehörigkeit zu dieser Organisation ¹verfolgtª
oder ¹diskriminiertª würden. Sowohl die OSZE-Kon-
ferenz als auch die UN-Menschenrechtskommission
haben in der Vorprüfung diese Behauptungen zu-
rückgewiesen. Von den genannten internationalen
Gremien hat lediglich der Sonderberichterstatter der
Vereinten Nationen zu Fragen religiöser Intoleranz in
früheren Berichten die scientologischen Vorwürfe
ungeprüft aufgeführt. Nach seinem Besuch in der
Bundesrepublik Deutschland 1997 und zahlreichen
Gesprächen u. a. mit dem Deutschen Bundestag, der
Bundesregierung und Landesregierungen hat sich
allerdings die Berichterstattung geändert. Nunmehr
wird festgestellt, daû die deutschen Maûnahmen le-
diglich dazu dienen, Bürger und die liberale demo-
kratische Ordnung zu schützen. Die Behauptungen
der Scientology-Organisation werden ausdrücklich
als ¹kindischª verworfen.

US-Politik

Neben diesen Versuchen, die Haltung inter- und su-
pranationaler Organisationen in ihrem Sinne zu be-
einflussen, führte die Scientology-Organisation eine
Kampagne in den USA mit dem Ziel, die Öffentlich-
keit und maûgebliche Kreise in Kongreû und Admini-
stration gegen die kritische Auseinandersetzung mit
der Scientology-Organisation in Deutschland zu mo-
bilisieren. Als Argument diente auch hier die Be-
hauptung, daû deutsche und auch amerikanische
Staatsbürger wegen ihrer bloûen Zugehörigkeit zu
einer Minderheitenreligion und insbesondere zu
Scientology diskriminiert und in ihren Bürgerrechten
nachhaltig verletzt würden. Diese Argumentation
macht sich dabei den Umstand zu Nutze, daû die ver-
fassungsrechtlichen Gegebenheiten in bezug auf die
Religionsfreiheit einerseits und die Rechte privater
und staatlicher Stellen andererseits in Deutschland
und in den USA auf sehr unterschiedlichen kulturel-
len und staatsrechtlichen Ansätzen beruhen, ohne
daû dies der breiten Öffentlichkeit beider Länder be-
kannt oder bewuût ist. Dazu zählt auch das unter-
schiedliche Verständnis von der Rolle des Staates
hinsichtlich seiner Fürsorgepflicht gegenüber den
Bürgern. All dies führte zu gewissen Erfolgen dieser
Kampagne, die gleichzeitig durch professionelle Lob-
byarbeit im Kongreû unterstützt wurde und wird.

Höhepunkt der Kampagne waren Anzeigen der
Scientology-Organisation in der New York Times
und der Washington Post im Herbst 1994 und 1996,
in denen der Bundesrepublik Deutschland vorgewor-
fen wurde, Mitglieder der Organisation ebenso zu
behandeln wie das nationalsozialistische Deutsch-
land die Juden bis hin zum Holocaust. Diese Anzei-
gen brachten zwar in der amerikanischen Öffentlich-
keit nicht den erwünschten Erfolg und riefen bei den
jüdischen Organisationen äuûerst scharfen Protest
hervor. Sie erregten gleichwohl weltweit Aufsehen
und Medieninteresse. Das gilt auch für den offenen
Brief von 34 Hollywood-Prominenten an Bundes-
kanzler Helmut Kohl vom 9. 1. 1997, in dem ebenfalls
eine Parallele zwischen der Verfolgung der Juden im
Dritten Reich und der angeblichen ¹Verfolgungª von
Scientologen in Deutschland gezogen wird. Von die-

sem Brief haben sich einige Unterzeichner mittler-
weile wieder distanziert.

Als Folge der intensiven und professionellen Lobby-
arbeit bei Kongreûabgeordneten und im Auûenmi-
nisterium erreichte Scientology jedoch, daû die Bun-
desrepublik Deutschland von den USA mehrfach we-
gen ¹religiöser Diskriminierungª von Scientologen in
teilweise scharfer Form kritisiert wurde. So haben
verschiedene Kongreûabgeordnete 1997 eine Resolu-
tion im Repräsentantenhaus eingebracht, in der
schwerwiegende Vorwürfe gegen Deutschland we-
gen religiöser und künstlerischer Diskriminierung er-
hoben wurden. In diesem mit groûer Eile betriebenen
Verfahren erhielt der deutsche Botschafter in den
USA keine Gelegenheit, vor den Abgeordneten zu
den Vorwürfen Stellung zu nehmen. In der Abstim-
mung lehnte aber das Plenum des Repräsentanten-
hauses die Resolution am 9. 11. 1997 mit einer deutli-
chen Mehrheit von 318 zu 101 Stimmen ab.

Eine Anhörung der ¹Commission on Security and
Cooperation in Europeª am 18. September 1997 un-
ter Vorsitz von Senator D'Amato war ebenfalls Ergeb-
nis der massiven Bemühungen der Scientology-Lob-
by. Zwar waren Fragen der generellen Religionsfrei-
heit in Europa das angegebene Thema, doch befaûte
sich die Kommission fast ausschlieûlich mit der Situa-
tion von Scientology in Deutschland. Prominenten
Scientologen wie John Travolta, Chick Corea und
Isaac Hayes wurde auf der Anhörung ein Forum ge-
schaffen, ihre Klagen gegen die Bundesrepublik
Deutschland massiv vorzutragen. Auch ein Vertreter
der Christlichen Gemeinde Köln erschien bei der An-
hörung und beklagte die angebliche Diskriminierung
seiner Vereinigung durch deutsche Behörden.280)
Das Finanzamt Köln hatte dem Verein die Anerken-
nung als gemeinnützig entzogen. Die Christliche Ge-
meinde Köln hat den Rechtsweg beschritten.

Beim 3. OSZE-Implementierungstreffen in Warschau
am 13. 11. 1997 kritisierte das Mitglied der US-Dele-
gation David Little die deutsche Haltung zu Sciento-
logy.

Auch wenn das amerikanische Auûenministerium
sich zwar immer von dem Vergleich zwischen der na-
tionalsozialistischen Politik gegenüber den Juden
und den deutschen Maûnahmen gegen Scientology
öffentlich distanziert hatte, beklagt der Menschen-
rechtsbericht des Auûenministeriums 1996 vermeint-
lich ausgrenzende Maûnahmen gegenüber Sciento-
logy allein wegen ihrer Zugehörigkeit zu dieser Or-
ganisation. In diesem Zusammenhang hat Scientolo-
gy eine Demonstration in Berlin initiiert, bei der eine
als Freiheitsstatue verkleidete Frau immer wieder in
den Blickpunkt gerückt wurde, so als ob Deutschland
nicht die Freiheiten gewähren würde, die in den
USA selbstverständlich seien.

Durch diese Kampagne haben sich weder deutsche
Behörden noch die Enquete-Kommission in irgendei-
ner Weise nötigen lassen. Gegen alle im Laufe dieser
¹konzertiertenª Aktion erhobenen Vorwürfe seitens
des amerikanischen Kongresses und des US-Auûen-

280) Inzwischen hat sich die Christliche Gemeinde Köln von
Scientology distanziert.
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ministeriums hat sich die Bundesregierung mit allem
Nachdruck verwahrt. Das Thema war auch Gegen-
stand unmittelbarer Gespräche zwischen Auûenmi-
nisterin und Auûenminister beider Länder.

5.4.3 Delegationsreise in die USA

Die Enquete-Kommission hat stets die auûenpoliti-
sche Komponente sowohl ihrer eigenen Arbeit wie
auch der deutschen Haltung zu Scientology im Blick
gehabt. Vor dem Hintergrund der im Herbst 1997 ge-
bündelt aufgetretenen Ereignisse beschloû die Kom-
mission, im Februar 1998 nach Washington zu reisen,
um dort die deutsche Haltung zu Scientology zu er-
läutern, Fehlwahrnehmungen zu korrigieren und
den amerikanischen Parlamentariern ebenso wie im
Auûenministerium ein realistisches Bild der eigenen
Arbeit zu vermitteln. Dies erschien besonders wich-
tig, um damit Vorurteile über eine vermeintliche Ein-
schränkung der Religionsfreiheit auszuräumen. Auch
wollte die Kommission auf ihrer Reise Informationen
über die Scientology-Organisation erhalten sowie Er-
fahrungen sammeln, wie Politik und Gesellschaft in
den USA mit dem Phänomen der neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und Psychogrup-
pen, speziell mit Scientology, möglichen Konflikten
sowie den Opfern umgeht.

Eine Delegation der Enquete-Kommission reiste vom
23. Februar±27. Februar 1998 nach Washington. Sie
führte Gespräche mit Kongreûabgeordneten, Vertre-
tern des Auûenministeriums, Vertretern der Helsinki-
Kommission, Vertretern jüdischer Organisationen,
Vertretern religiöser Minderheiten, Anwälten, Aus-
steigern und Angehörigen sowie Eltern- und
Informationsinitiativen.

In den Gesprächen mit Politikern und Vertretern des
Auûenministeriums wurden die politischen Strate-
gien Scientologys deutlich. Die Organisation hat sich
zum Ziel gesetzt, über Lobbyarbeit im amerikani-
schen politischen Raum Einfluû auf die deutsche Hal-
tung zu Scientology zu nehmen. Sie hat versucht, das
Thema der vermeintlichen religiösen Diskriminie-
rung von Scientologen in Deutschland zu einem The-
ma der bilateralen Beziehungen zu machen und so
über die Auûenpolitik ihre Lage in Deutschland zu
verändern. Nach ihrer Maxime, immer den ¹ruin
pointª des Gegners ausfindig zu machen und gegen
ihn zu verwenden, versucht Scientology auf die Ver-
brechen Deutschlands in der Zeit des Nationalsozia-
lismus abzustellen, um Deutschland im Ausland zu
diskreditieren. Die Existenz der Enquete-Kommis-
sion wurde von Scientology dahingehend umgedeu-
tet, daû in Deutschland religiöse Minderheiten insge-
samt überprüft und verfolgt würden. Die Religions-
freiheit in Deutschland ± so die Behauptung ± werde
nun allgemein nicht mehr gewahrt.

Gezielt hat sich Scientology für seine Lobbyarbeit vor
allem Vertreter von Minderheiten im Kongreû ge-
sucht, um ihre grundsätzlichen Bemühungen zum
Schutz von Minderheiten für sich auszunutzen. So
blieb die Argumentation dort nicht ungehört.

Auch die historisch bedingte Sorge der Amerikaner
um die Religionsfreiheit überhaupt konnte sich

Scientology zunutze machen. Denn in fast allen Ge-
sprächen mit Vertretern des amerikanischen Staates
wurde die Delegation mit der Sorge konfrontiert, daû
in Deutschland möglicherweise Einzelne wegen ihrer
Religionszugehörigkeit staatlicherseits verfolgt und
ausgegrenzt würden. Diese Sorge wurde auch von
Gesprächspartnern geäuûert, die nach eigener Be-
kundung keine Sympathie für Scientology hegten.
Daû Scientology gerade in den USA mit dem Streuen
eines solchen Verdachts Besorgnis hervorrufen kann,
ist angesichts der Entstehungsgeschichte der USA
nicht verwunderlich. So wurde gegenüber der Dele-
gation daher immer wieder betont, daû der amerika-
nische Staat von religiösen Dissidenten gegründet
worden sei, die als religiös Verfolgte Zuflucht gefun-
den hätten. Von daher sei die Religionsfreiheit ein
überaus hohes Gut, das es auf der ganzen Welt zu
schützen gelte. Auch eine zweite geschichtliche
Phase in den USA kam den Scientologen bei ihrer
Lobbyarbeit sicher zugute: Die McCarthy-Aera der
50er Jahre, in der Einzelpersonen wegen ihrer Zuge-
hörigkeit zu kommunistischen Gruppen verfolgt wur-
den, ist der Delegation von seiten der amerikani-
schen staatlichen Vertreter als weiterer Grund für die
Achtsamkeit gegenüber der Sanktionierung einzel-
ner benannt worden.

In den Gesprächen mit Kongreûabgeordneten und
dem Auûenministerium wurde evident, daû ein wei-
terer Teil der Hubbardschen Lehre über die Bekämp-
fung des Gegners strikt befolgt wird, nämlich auch
Unwahrheiten über den Feind zu konstruieren, wenn
es nützlich ist. So wurde die Delegation zu vermeint-
lichen Einzelvorfällen befragt, die nachweislich un-
wahr sind oder mit Vermutungen konfrontiert, die
auf falschen Darstellungen der Scientologen beru-
hen. So konnte die Delegation z. B. klar stellen, daû
niemals Kinder von Scientologen von öffentlichen
Schulen ausgeschlossen worden seien, daû Chick
Corea in Deutschland auftreten könne und dies wie
jeder andere Künstler auch tue und daû die Behaup-
tung John Travoltas, zu seinem Film ,Phenomenon'
sei ein Boykott-Aufruf erfolgt, eine gezielte Desinfor-
mation gewesen sei. Vielmehr sei das Hamburger
Filmfest 1996 mit dem Film ,Phenomenon' eröffnet
worden.

Die Delegation machte deutlich, daû die Religions-
freiheit in Deutschland nicht zur Disposition stehe.
Sie berichtete über ihre Arbeit und stellte klar, daû
nicht der Glauben des Einzelnen Thema der Kom-
mission sei, sondern daû der Deutsche Bundestag
aufgrund von zahlreichen Petitionen betroffener Bür-
ger sich zum Ziel gesetzt habe, die im Zusammen-
hang mit neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen aufgetretenen
Konflikte zu klären. Diese Klärung sei Ziel ihrer Ar-
beit, nicht die Erstellung einer ¹Schwarzen Listeª.

Die Delegation wies immer wieder darauf hin, daû
Scientology in Deutschland als totalitär ausgerichte-
ter Konzern eingestuft werde. Deutschland hege aus
seinen geschichtlichen Erfahrungen Wachsamkeit
gegenüber der Verletzung von Freiheitsrechten. Es
sei besonders sensibel gegenüber allen Formen von
Totalitarismus. Darüber hinaus werde die Sciento-
logy-Organisation in der Bundesrepublik Deutsch-
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land als politisch extremistische Bestrebung einge-
schätzt. Dafür lägen tatsächliche Anhaltspunkte vor.

Da infolge der gezielten Informations- und Desinfor-
mationspolitik Scientologys Wissenslücken über das
Vorgehen Scientologys in Deutschland selbst bestan-
den, hat die Delegation darüber aufgeklärt, daû
Scientology nie den Weg zum Bundesverfassungsge-
richt gewählt habe, um seine angebliche Religionsei-
genschaft abschlieûend klären zu lassen, daû Scien-
tology nie gegen die Beobachtung durch die Verfas-
sungsschutzbehörden geklagt und die Klage gegen
die bayerischen Maûnahmen bei der Einstellung im
öffentlichen Dienst zurückgezogen habe.

Desinformationspolitik betrieb Scientology auch
während des Besuchs der Delegation in Washington
und lieû beispielsweise verlauten, daû das Mitglied
der Enquete-Kommission, Frau Abgeordnete Renate
Rennebach, die Lehre Hubbards in Deutschland ver-
bieten lassen wolle, was die Delegation in ihren Ge-
sprächen richtig stellte. Strategisch reagierte Sciento-
logy auf den Besuch mit einer einberufenen Konfe-
renz zur Kritik an der Enquete-Kommission, an der
auch Vertreter religiöser Minderheiten teilnahmen.
Die von Hubbard vorgeschriebene Einschüchte-
rungstaktik des Gegners versuchte Scientology auch
gegenüber der Delegation anzuwenden. Eine Grup-
pe von scientologischen Demonstranten wartete vor
und nach jedem Termin auf die Delegation mit
Sprechchören, Transparenten und Kameras.

Die Kongreûabgeordneten, die ihre Sorge um die Be-
wahrung der Religionsfreiheit in Deutschland auf-
grund von scientologischen Eingaben zum Ausdruck
brachten, räumten ein, daû ihnen die Praktiken und
die Struktur der Organisation gänzlich unbekannt
seien. Auch die Existenz der Rehabilitation Project
Forces, die von Scientology-Aussteigern als Strafla-
ger bezeichnet werden, war nicht bekannt. Es ist
nicht abzusehen, ab wann sich amerikanische staat-
liche Stellen wie bereits früher 281) für die Organisati-
on interessieren werden. Gleichwohl betonten so-
wohl Kongreûabgeordnete wie auch Vertreter des
Auûenministeriums, daû die Organisation in den
USA nicht gut angesehen sei, und sie sich auch selbst
davon distanzierten. Aber die Gespräche mit der De-
legation der Enquete-Kommission müssen als erster
Schritt gewertet werden, auch die Kenntnisse über
Scientology auf amerikanischer Seite zu vertiefen.

Die Gesprächspartner berichteten, daû in der Öffent-
lichkeit der USA die Scientology-Organisation in der
letzten Zeit zunehmend kritisch wahrgenommen
werde. Besonders die Berichterstattung in den Me-
dien zu Scientology habe an kritischer Schärfe zuge-
nommen. Die dadurch eher feindlich gewordene

Stimmung basiere auf der Aufdeckung der Vorgänge
um die Steuerbefreiungen durch den Internal Reve-
nue-Service (Steuerbehörde), die Untersuchungen
zum Tod von Lisa McPherson sowie den Prozeû um
CAN, innerhalb dessen Verfahren Scientology CAN
bis zur Vernichtung der Existenz beklagt und
schlieûlich übernommen habe.

In den Gesprächen mit Anwälten, Aussteigern, An-
gehörigen und Informationsinitiativen wurden der
Delegation die bereits aus Deutschland bekannten
Vorwürfe gegen die Scientology-Organisation sehr
nachhaltig bestätigt. Vor allem wurde deutlich, daû
die Scientology-Organisation insbesondere in den
USA mit zwei unterschiedlichen Gesichtern auftritt.
Die helle, mit Hollywood-Prominenten sozial ange-
paût und scheinbar vorbildhaft zur Schau gestellte
Fassade von Glanz und Reichtum auf der einen und
die dunkle totalitäre Binnenstruktur auf der anderen
Seite einschlieûlich der Ausbeutung ihrer Mitglieder
und der massiven Bedrohung, Verfolgung und Ein-
schüchterung Andersdenkender.

Die Hollywood-Prominenz spielt eine besondere Rol-
le bei Scientology. Bestimmte Künstler dienen als
Werbeträger und werden strategisch im politischen
Raum eingesetzt. So konnte John Travolta nicht nur
im Kongreû, sondern auch im Weiûen Haus Deutsch-
land der vermeintlichen religiösen Diskriminierung
von Scientologen bezichtigen. Die Gesprächspartner
bestätigten die Einschätzung, daû die Scientology-
Organisation langfristige politische Pläne hege. Ihr
erklärtes Ziel sei ¹Clear Planetª, was eine scientolo-
gisch beherrschte Welt bedeute. In ihr dürften aus-
schlieûlich Scientologen regieren und hätten nur
Scientologen Bürgerrechte. Um dies zu erreichen,
würden Kritiker aggressiv und skrupellos bekämpft,
denn die scientologische ¹Ethikª dulde keine An-
dersdenkenden. Gegen die Praktiken der Bekämp-
fung von Kritikern und Ex-Mitgliedern richtete sich
heftige Kritik. Scientology versuche, in Ausnutzung
des amerikanischen Rechtssystems Kritiker gezielt
gesteuerten Prozeûlawinen auszusetzen, um sie
durch drohenden finanziellen Ruin zum Schweigen
zu bringen, da in den USA jeder Prozeûbeteiligte
seine Kosten tragen muû, auch wenn er das Verfah-
ren gewinnt. Aus Sorge vor den möglichen Folgen
gebe es daher in den USA nur wenige Anwälte, die
gegen die Organisation arbeiteten. Staatliche Hilfe
für Opfer gebe es nicht.

Dennoch laufen zur Zeit gegen Scientology einige
wesentliche Verfahren. Dazu gehören der in der
Öffentlichkeit stark beachtete Fall um den Tod der
Scientologin Lisa McPherson, Verfahren wegen
Copyright-Verletzungen seitens der Organisation,
das von CAN angestrengte Wiederaufnahmeverfah-
ren wegen Rechtsmiûbrauch sowie ein Schadenser-
satzprozeû, in dessen Verlauf die Struktur der mitein-
ander verbundenen scientologischen Organisations-
einheiten aufgedeckt werden könnte. Damit müûten
nach Einschätzung von Experten die ehemals erlang-
ten Steuerbefreiungen wieder verhandelt und gege-
benenfalls aberkannt werden.

Nach Aussagen von Betroffenen arbeitet Scientology
auch mit der Verleumdung der Gegner. Indem Ge-

281) So z. B. das Bundesgericht der Vereinigten Staaten von
Amerika für den District Columbia 1979 in der Strafsache
Nr. 78±401: Vereinigte Staaten von Amerika gegen Mary
Sue Hubbard und andere wegen verschiedener Gesetzes-
verletzungen (Verschwörung, Diebstahl von staatlichem
Eigentum, Beihilfe und Anstiftung, Irreführung der Justiz,
falsche Aussagen vor dem Untersuchungsschwurgericht,
Abhören von mündlicher Kommunikation, Einbruch, Bei-
hilfe und Anstiftung). Mary Sue Hubbard, dritte Ehefrau
des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard, zu dieser Zeit
Leiterin des Scientology-Geheimdienstes Guardians Office,
wurde u. a. zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.
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rüchte in der unmittelbaren Umgebung oder bei
Klienten ausgestreut würden, werde Einschüchte-
rung versucht. Zur Abwehr von Kritik und Erarbei-
tung von ¹Gegenmaûnahmenª unterhalte Scientolo-
gy seinen eigenen Geheimdienst, das ¹Office of Spe-
cial Affairsª (OSA). Ein Aussteiger, der selbst als ¹in-
telligence officerª für das OSA tätig war, berichtete,
daû zur Ausspähung der Gegner z. B. Telefon- und
Kreditkarten abgerufen und Flugtickets überprüft
und Privatdetektive zur Sammlung von Informatio-
nen eingesetzt würden. Alle Informationen münde-
ten in eine Akte über die betreffende Person.

Die Reise insgesamt wird von der Enquete- Kommis-
sion als erfolgreich beurteilt. Die Delegation hat
deutlich gemacht, daû sie keine Scientology-Kom-
mission und kein Untersuchungsausschuû zur Über-
prüfung des religiösen Bekenntnisses der deutschen
Bürgerinnen und Bürger ist. Sie hat festgestellt, daû
es zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
den USA völlige Übereinkunft gibt, daû niemand we-
gen seiner religiösen Zugehörigkeit diskriminiert
werden darf und klargestellt, daû dies in Deutsch-
land nicht passiert.

Es ist auch deutlich geworden, daû die Frage der Re-
ligionsfreiheit nur eine Facette in den bilateralen Be-
ziehungen ist und daû die amerikanischen Ge-
sprächspartner sowohl die Demokratie in Deutsch-
land als auch den deutschen Einsatz für die Einhal-
tung der Menschenrechte in der ganzen Welt hoch
einschätzen.

Der Umgang mit dem Phänomen der neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen ist in beiden Ländern verschieden. Er ba-
siert auf der unterschiedlichen Geschichte und der
unterschiedlichen Bewertung der Rolle des Staates.
Präventives Handeln des Staates zum Schutz des
Einzelnen vor unseriösen Praktiken einer Religions-
gemeinschaft wurde von den amerikanischen staat-
lichen Vertretern abgelehnt. Die Betroffenen aller-
dings hielten Aufklärung für die richtige staatliche
Maûnahme und lieûen die Delegation wissen, daû sie
sich durch die Arbeit der Enquete-Kommission und
das deutsche Vorgehen gegen Scientology ermutigt
und gestärkt fühlten. Darüber hinaus wurde von die-
sen Gesprächspartnern in den USA eindeutig bestä-
tigt, daû es sich bei Scientology um eine Organisation
handelt, die politische Ziele verfolgt.

5.5 Rechtliche Aspekte

5.5.1 Überblick über die Rechtsprechung

Bereits im Zwischenbericht ist die Enquete-Kommis-
sion an verschiedenen Stellen auf rechtliche Aspekte
im Zusammenhang mit neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Psychogruppen einge-
gangen 282). Der Auftrag der Kommission, ¹Grenzen
der Inanspruchnahme der grundgesetzlich garantier-
ten Religionsfreiheit durch neuere religiöse und welt-
anschauliche Bewegungen, sogenannte Sekten und

Psychogruppenª aufzuzeigen, machte auch eine
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung erfor-
derlich. Im folgenden wird nach einer kurzen Über-
sicht über die Rechtsprechung zu neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und Psychogrup-
pen auf rechtliche Schwerpunktthemen eingegan-
gen, auf welche die Kommission ein besonderes Ge-
wicht legt. Die Kommission hat ihre Kenntnisse über
Inhalte und Ergebnisse von Gerichtsverfahren einer-
seits aus Entscheidungen, welche der Bundesregie-
rung oder Sachverständigen der Kommission be-
kannt waren, andererseits aus in Veröffentlichungen
zitierten Entscheidungen sowie solchen Entschei-
dungen, die von Dritten, unter anderem Betroffenen-
und Elterninitiativen, übersandt wurden, bezogen.
An dieser Stelle ist keine vollständige Darstellung
der vorliegenden Rechtsprechung möglich. Vielmehr
sollen einerseits Entscheidungen, die Grundsätz-
liches zu Rechtsfragen im Bereich neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-
pen enthalten, und andererseits besondere Entschei-
dungen, die in der Öffentlichkeit diskutiert wurden,
dargestellt werden. So weit als möglich wurden auch
Entwicklungen der Rechtsprechung im Verlauf der
Diskussion um die neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen berück-
sichtigt.283)

Noch in den achtziger Jahren lag ein Schwerpunkt
der juristischen Diskussion um die neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und Psychogrup-
pen auf der Frage, ob es sich bei diesen Gemein-
schaften um Religionsgemeinschaften handelt. So
stellte Franz in seiner Übersicht zum Thema noch
Entscheidungen dar, in denen die Gerichte sich zur
Frage, ob einzelne Gruppierungen Religionsgemein-
schaften seien, äuûerten. Gleichzeitig griff er die da-
malige Diskussion auf, ob das alleinige Abstellen auf
das Selbstverständnis einer Gemeinschaft für die Be-
urteilung der Frage, ob eine Gruppe eine Religionsge-
meinschaft sei, ausreiche.284) Hier hat es inzwischen
durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts eine deutliche Weiterentwicklung gegeben.
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, daû
die Definitionsgewalt des staatsrechtlichen Religions-
begriffs, d. h. des Begriffs ¹Religionª in Art. 4 GG, ± als
Anwendung einer Regelung der staatlichen Rechts-
ordnung ± beim Staat, im Streitfall letztlich bei den
Gerichten liegt (BVerfG, Beschluû v. 5. Februar 1991,
2 BvR 263/86, in: Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts ± BVerfGE ±, Bd. 83, S. 341ff., Leit-
satz 1). Hierbei ist das Selbstverständnis der betroffe-
nen Gemeinschaft als Religionsgemeinschaft zu be-

282) Vgl. Deutscher Bundestag, Zwischenbericht der Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppen,
1997, BT-Drucksache 13/8170, S. 60 ff. und S. 83ff.

283) Eine ausführliche Darstellung der Rechtsprechung bis zum
Ende der achtziger Jahre findet sich bei Abel, R. B. u.a.:
¹Die Rechtsprechung zu neueren Glaubensgemeinschaf-
tenª, Hrsg. Aktion Psychokultgefahren e.V. Düsseldorf,
Verlag Norbert Potthoff, Krefeld, 1991 sowie bei Scholz, R.:
¹Probleme mit Jugendsektenª, Reihe Beck-Rechtsberater
im dtv.; zur neueren Entwicklung s. Abel, R. B.: ¹Die Ent-
wicklung der Rechtsprechung zu neueren Glaubensge-
meinschaftenª, in: Neue juristische Wochenschrift (NJW)
1996, S. 91ff. und Abel, R. B.: ¹Die aktuelle Entwicklung
der Rechtsprechung zu neueren Glaubensgemeinschaf-
tenª, in: NJW 1997, S. 426ff.

284) Vgl. Franz, W.: ¹Zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit
sogenannten Jugendreligionenª, in: Deutsches Verwal-
tungsblatt, 1987, S. 727 ff.
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rücksichtigen. Darüber hinaus sind indes auch objek-
tive Kriterien, unter anderem aus der Religionswis-
senschaft, hinzuzuziehen. Wesentlich ist dabei, daû
die Verpflichtung des Staates zu religiöser und welt-
anschaulicher Neutralität beachtet wird. Versuche,
die Garantien religiöser Freiheit aus der Perspektive
eines spezifisch christlichen Verständnisses auszu-
legen, stünden mit der Verfassung nicht in Einklang
(s. hierzu bereits Darstellung der Anhörung der Ver-
fassungsexperten im Zwischenbericht der Kommis-
sion, BT-Drucksache 13/8170, S. 13 f.).

Verfassungsrechtlich ist auch von Interesse, wann
eine Religionsgemeinschaft den Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts beanspruchen kann.
Die Verleihung der Körperschaftsrechte erfolgt auf-
grund von Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit
Art. 137 Abs. 5 der Weimarer Reichsverfassung. Hier-
zu hat es erst in den neunziger Jahren ein gericht-
liches Verfahren gegeben. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat entschieden, daû die Gemeinschaft der
Zeugen Jehovas die Körperschaftsrechte nicht be-
anspruchen können (BVerwG, Urt. v. 26. 6. 1997,
BVerwG 7 C 11.96, in: NJW 1997, 2396). Ausschlag-
gebend war hierfür, daû die Zeugen Jehovas jegliche
Teilnahme an staatlichen, demokratischen Wahlen
ablehnen und eine Beteiligung an Wahlen für unver-
einbar mit der Mitgliedschaft in ihrer Gemeinschaft
erachten. Da die Gemeinschaft die aus dem Demo-
kratieprinzip folgenden legitimen Ansprüche des
Staates an seine Bürger nicht anerkenne, könne sie
nicht verlangen, von ihm als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts und damit als sein Kooperationspartner
anerkannt zu werden (BVerwG a.a.O.). Hiergegen
hat die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt, die bisher nicht ent-
schieden ist. Die Klärung dieses Rechtsstreits könnte
auch für einige andere Gemeinschaften bedeutsam
sein. Im Einzelnen wird auf diese Problematik in
einem folgenden Kapitel eingegangen (s. Kapitel
5.5.3.2 und das darauf bezogene Sondervotum der
Arbeitsgruppe der Fraktion der SPD in der Enquete-
Kommission).

Neben der Frage, wann eine Gemeinschaft eine Reli-
gionsgemeinschaft ist und ob sie die Körperschafts-
rechte beanspruchen kann, ist auf zahlreichen
Rechtsgebieten die Frage von Bedeutung, welche
Tätigkeiten von der Religionsfreiheit geschützt sind
und inwieweit das Beamtenrecht, das Arbeitsrecht,
das Gewerberecht, das Vereinsrecht und andere
Rechtsnormen der jeweiligen Betätigung Grenzen
setzen.

So war in den achtziger Jahren im Streit, ob es Leh-
rern untersagt werden könne, an der Schule in Klei-
dung zu unterrichten, die sie als Bhagwan-Anhänger
zu erkennen gebe und im Unterricht die Mala, eine
zur Kleidung gehörende Holzkette, zu tragen. Nach-
dem in der Rechtsprechung geklärt wurde, daû das
Tragen der bhagwantypischen Kleidung und der
Mala untersagt werden kann, spielt dies Problem in
der Rechtsprechung keine Rolle mehr. Darüber hin-
aus weist Scholz darauf hin, daû im Herbst 1985 die
gruppen-internen Regeln, die Bhagwan-Anhängern
das Tragen einer Bekleidung in roten Farbtönen und
der sogenannten Mala vorschrieben, aufgehoben

worden seien.285) Speziell den öffentlichen Dienst be-
treffend ist in den neunziger Jahren die Frage auf-
getreten, ob es möglich ist, die Bewerber bei der
Einstellung nach einer Mitgliedschaft in der Scien-
tology-Organisation zu befragen. Diese Vorgehens-
weise einzelner Bundesländer war indes nach den
Erkenntnissen der Kommission bislang nicht Gegen-
stand gerichtlicher Entscheidungen.

Sind aus den achtziger Jahren nur wenige arbeits-
rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen bekannt, waren in den neunziger
Jahren verschiedene arbeitsrechtliche Fragestellun-
gen bei den Gerichten anhängig. Eine Darstellung
der Situation in den achtziger und Anfang der neun-
ziger Jahre findet sich bei Scholz. 286) Besonders
hervorzuheben ist die Grundsatzentscheidung des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 22.3.1995, Az.:
5 AZB 21/94 287), in der das BAG in bezug auf die
Scientology-Organisation unter anderem folgendes
feststellt:

± bei dieser Organisation handele es sich nicht um
eine Religionsgemeinschaft im Sinne von Artikel 4
Grundgesetz;

± die Organisation behandele ihre Mitarbeiter
¹menschenverachtendª.

Für die aktuelle Entwicklung wird auf die ausführli-
che Darstellung in einem späteren Kapitel verwiesen
(s.u., Kapitel 5.5.4.5).

Im Gaststättenrecht gab es in den achtziger Jahren
einige Verfahren, in denen die Betreibung von Disko-
theken durch Angehörige der damals als ¹Jugend-
sekteª bezeichneten Bhagwan/Osho-Bewegung im
Streit stand. Tendenziell läût sich feststellen, daû
die Behörden verpflichtet wurden, die Gaststätten-
erlaubnis zu erteilen. Weder konnten die Unzuverläs-
sigkeit des jeweiligen Geschäftsführers noch eine
unangemessene Beeinflussung der Gäste im Zusam-
menhang mit der Zugehörigkeit zur Bhagwan-Bewe-
gung festgestellt werden.288) In neuerer Zeit war dies
Problem nicht mehr Gegenstand gerichtlicher Aus-
einandersetzungen.

Noch aktuell ist die insbesondere im Zusammenhang
mit Scientology entstandene Auseinandersetzung
darüber, ob die Berufung darauf, eine Religionsge-
meinschaft zu sein, von der Verpflichtung zur Gewer-
beanmeldung befreit. Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts ist Gewerbe
im Sinne des Gewerberechts jede nicht sozial un-
wertige, auf Gewinnerzielung gerichtete und auf
Dauer angelegte selbständige Tätigkeit, ausgenom-
men Urproduktion, freie Berufe (freie wissenschaft-
liche, künstlerische und schriftstellerische Tätigkeit
höherer Art sowie persönliche Dienstleistungen, die
eine höhere Bildung erfordern) und bloûe Verwal-
tung und Nutzung eigenen Vermögens (BVerwG,

285) Vgl. Scholz, R.: ¹Probleme mit Jugendsektenª, S. 62.
286) Vgl. Scholz, R.: ¹Arbeits- und sozialrechtliche Probleme

durch Jugendsektenª, in: Zeitschrift für Sozialhilfe und
Sozialgesetzbuch, 1992, S. 618ff.

287) Vgl. NJW 1996, S. 143 (= Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
± NZA ± 1995, S. 823).

288) Vgl. Scholz, R.: ¹Probleme mit Jugendsektenª, S. 73 f.
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Beschluû vom 16. Februar 1995, BVerwG 1 B 205.93,
Nr. 3.a. m.w. N.). Eine so umschriebene Tätigkeit
bleibt nach der Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts auch dann gewerbliche Tätigkeit, wenn sie
nach dem Selbstverständnis des Betreibers eine
religiöse oder weltanschauliche Zielsetzung verfolgt.
Selbst wenn die wirtschaftliche Betätigung der Be-
schaffung der Mittel für eine Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft diene und damit dem
Schutz von Art. 4 GG unterfalle, könne dieser Schutz
nicht isoliert gesehen werden. Die Berufung auf Art. 4
GG rechtfertige keine Beeinträchtigung gleichwer-
tiger Rechtsgüter. Vielmehr seien die jeweils ein-
schlägigen allgemeinen Gesetze in einer die Grund-
rechte möglichst schonenden Weise anzuwenden
(BVerwG a.a.O.). Dementsprechend seien auch Ge-
fahren, die mit einer (auch) wirtschaftlichen Betäti-
gung einer von Art. 4 GG geschützten Gemeinschaft
verbunden seien, nicht mit einer einschränkenden
Definition des Grundrechtstatbestands, sondern da-
durch zu bewältigen, daû die für die betreffende Be-
tätigung einschlägigen allgemeinen Gesetze in der
bereits oben erwähnten Weise angewendet würden
(BVerwG, Beschluû vom 16. Februar 1995, BVerwG
1 B 205.93, Nr. 3.e). Hieraus folgend hat das Ober-
verwaltungsgericht Bremen in einer jüngeren Ent-
scheidung erklärt, soweit eine Religionsgemeinschaft
nach auûen im wirtschaftlichen Sinne werbend in
Erscheinung trete, müsse zwischen der Religions-
freiheit und gleichwertigen Grundrechtspositionen
Dritter ein angemessener Ausgleich hergestellt wer-
den. Die wirtschaftliche Betätigung einer Religions-
gemeinschaft unterliege hiernach der Pflicht zur
Gewerbeanmeldung (OVG Bremen, Urteil vom 25.2.
1997, OVG 1 BA 46/95). Unter Bezugnahme auf die
erwähnte Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts führt das Oberverwaltungsgericht Bremen aus,
die Gewerbeanmeldung sei wertneutral und beein-
trächtige die religiöse Betätigung jedenfalls nicht
nennenswert (OVG Bremen, a.a.O., S. 17).

Im Hinblick auf vereinsrechtliche Fragestellungen
ist zwischen der Diskussion über das Verbot von Reli-
gions- und Weltanschauungsgemeinschaften einer-
seits und dem Entzug der Rechtsfähigkeit einge-
tragener Vereine andererseits zu unterscheiden.
Zur Frage des Vereinsverbots wird in einem eigenen
Abschnitt Stellung genommen (s. Kap. 5.5.4.1).

In einem Verfahren betreffend die Entziehung der
Rechtsfähigkeit eines Scientology-Vereins hat im
November 1997 das Bundesverwaltungsgericht ent-
schieden. Nach § 43 Abs. 2 BGB kann einem Verein,
dessen Zweck nach der Satzung nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, die Rechts-
fähigkeit entzogen werden, wenn er einen solchen
Zweck verfolgt. Dementsprechend war in dem der
Entscheidung des BVerwG vorausgegangenen Ver-
fahren einem Verein, der nach seinem Selbstver-
ständnis den Charakter einer Religionsgemeinschaft
trug, die Rechtsfähigkeit wegen des Verfolgens wirt-
schaftlicher Zwecke entzogen worden. Das Ver-
waltungsgericht hatte die Klage abgewiesen, der
Verwaltungsgerichtshof indes den Bescheid und den
Widerspruchsbescheid aufgehoben und damit der
Klage stattgegeben. Das Bundesverwaltungsgericht

stellte die Verletzung von Bundesrecht durch die
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs fest und
wies die Sache zur erneuten Verhandlung und Ent-
scheidung zurück (BVerwG, Urt. v. 6. November 1997,
BVerwG 1 C 18.95). Es führte aus, Tätigkeiten eines
Vereins bildeten dann einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb, wenn es sich um planmäûige, auf
Dauer angelegte und nach auûen gerichtete, d.h.
über den vereinsinternen Bereich hinausgehende,
eigenunternehmerische Tätigkeiten handele, die auf
die Verschaffung vermögenswerter Vorteile zugun-
sten des Vereins oder seiner Mitglieder abzielten.
Komme indes zugunsten des Vereins das Neben-
zweckprivileg zum tragen, d.h. sei die unternehme-
rische Tätigkeit dem ideelen Hauptzweck des Ver-
eins zu- und untergeordnet und Hilfsmittel zu dessen
Erreichung, bleibe der Verein Idealverein (BVerwG,
a.a.O., S. 9). Anders sei der Sachverhalt zu beurtei-
len, wenn ein Verein seinen Mitgliedern als Anbieter
von Leistungen gegenüber trete, die unabhängig
von mitgliedschaftlichen Beziehungen üblicherweise
auch von anderen angeboten würden. So beschaf-
fene Vereine, wie z. B. Konsumvereine oder Buch-
clubs, seien auf einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb gerichtet (BVerwG, a.a.O., S. 10). Im Einzel-
fall hielt das BVerwG in tatsächlicher Hinsicht für
nicht ausreichend geklärt, welcher Art die Tätigkeit
des in Frage stehenden Vereins war. Jedenfalls blieb
nach Auffassung des Gerichts die Tatsache, daû der
Verein sich als Religionsgemeinschaft verstand, ohne
Bedeutung für die Entscheidung (BVerwG, a.a.O.,
S. 15). Der weitere Gang dieses Verfahrens wird für
den juristischen Umgang besonders mit der Sciento-
logy-Organisation bedeutsam sein.

Mit der Frage nach gewerblicher Betätigung hängt
auch die Problematik zusammen, ob Gruppierungen
für das Werben von Mitgliedern auf der Straûe durch
Ansprechen von Passanten u.ä. einer erlaubnispflich-
tigen Sondernutzung nachgehen. Hierzu hat es eine
Reihe von Gerichtsverfahren gegeben. Bereits Mitte
der achtziger Jahre hat das Bundesverfassungs-
gericht im Zusammenhang mit einer Gruppierung,
die für ihre Tätigkeit den Schutz der Religionsfreiheit
beanspruchte, entschieden, daû das Ansprechen von
Passanten, um ihnen nach Durchführung eines Per-
sönlichkeitstests Bücher und Dienstleistungen gegen
Entgelt anzubieten, vom verfassungsrechtlichen Be-
griff der Religionsausübung nicht mehr gedeckt
werde (BVerfG, Beschluû vom 29. Juli 1986, 1 BvR
476/86). Die Werbetätigkeit habe im konkreten Fall
keinerlei Wesensmerkmale aufgewiesen, die eine
Missionierungsabsicht zum Ausdruck gebracht hät-
ten. Die Beschwerdeführer beriefen sich insofern zu
Unrecht auf ihr Recht, ihre religiöse Überzeugung
verschweigen zu dürfen. Zwar werde ihnen dieses
Recht nicht bestritten, aber wer das grundrechtliche
Privileg der Religionsausübung in Anspruch neh-
men wolle, müsse seine religiösen Überzeugungen
zwangsläufig offenbaren (BVerfG, a.a.O.).

Das BVerwG hat darauf hingewiesen, soweit eine
vom Landesrecht als Sondernutzung qualifizierte
Straûennutzung als Ausübung des vorbehaltlos ge-
währleisteten Grundrechts der Glaubensfreiheit zu
werten sei, gälten dieselben bundesrechtlichen
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Grundsätze, die das Gericht in ständiger Rechtspre-
chung zur ebenfalls vorbehaltlos gewährleisteten
Kunstfreiheit für Fälle der Straûenkunst entwickelt
habe (BVerwG, Beschl. v. 4.7.1996, 11 B 23/96, in:
Neue Juristische Wochenschrift, 1997, S. 406ff., 407).
Das behördliche Kontrollverfahren der Sondernut-
zungserlaubnis sei grundsätzlich mit diesen Grund-
rechten vereinbar. Ergebe die Einzelfallprüfung, daû
die beabsichtigte Straûenbenutzung weder die durch
Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG im Kern geschützten
Rechte der Verkehrsteilnehmer, noch das Recht auf
Anliegergebrauch noch andere Grundrechte ernst-
lich beeinträchtige, so bestehe in aller Regel ein
Recht auf Erlaubniserteilung. Daû die Straûenbenut-
zung nicht nur ¹Missionierungª sondern auch den
Verkauf von Waren und Dienstleistungen bezwecke,
könne nach den konkreten Umständen des Falles für
die Beurteilung des Störungsgrades dieser Tätigkeit
im öffentlichen Verkehrsraum von Bedeutung sein.
Ohne Einfluû auf die Beurteilung seien indes bloûe
erwerbswirtschaftliche Motive, die in den konkreten
Umständen der Straûennutzung nicht hervorträten
(BVerwG, a.a.O:).

In einer Auseinandersetzung mit einem inhaltlich mit
Scientology im Zusammenhang stehenden Ver-
ein 289), der sich die Aufdeckung von Miûständen in
der Psychiatrie zum Ziel gesetzt hatte und nicht den
Schutz von Art. 4 GG beanspruchte, entschied das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), das Verteilen
von Informationsbriefen über Medikamente und
ähnliches an Passanten sei von Art. 5 Abs. 1 GG ge-
schützt. Eine Grundrechtsverletzung liege jedenfalls
darin, diese Betätigung als erlaubnispflichtig anzu-
sehen, wenn das anzuwendende Landeswegegesetz
keinen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis ein-
räume. Eine Auslegung und Anwendung des Wege-
gesetzes, die die Gestattung von Betätigungen der
Freiheit, Meinungen frei zu äuûern und zu ver-
breiten, in das freie Ermessen der Exekutive stelle,
sei mit Art. 5 Abs. 1 GG unvereinbar (BVerfG, Be-
schluû vom 18. Oktober 1991, 1 BvR 1377/91).

Strafrechtliche Verfahren sind nur vereinzelt bekannt
geworden, was auch an der Veröffentlichungspraxis
der Instanzgerichte liegt. Mitglieder der Gruppe um
¹Sant Thakar Singhª wurden Mitte der neunziger
Jahre wegen Miûhandlung von Schutzbefohlenen
verurteilt (Amtsgericht Starnberg, Urt. v. 29.11. 1994 ±
Datum der letzten mündlichen Verhandlung ±, Az. 3
Ds 21 Js 3205/93). Im Zusammenhang mit ¾uûerun-
gen und Veröffentlichungen ist es zu Verurteilungen
einzelner Scientologen wegen Beleidigungen gekom-
men. In einem Verfahren erfolgte die Verurteilung im
Zusammenhang mit der Verbreitung der Scientology-
Broschüre ¹Haû und Propagandaª (Landgericht Ham-
burg, Urteil vom 20. März 1995, 709 Ns 67/94). In
einem anderen Fall wurde ein hochrangiger Sciento-
loge ± Vizepräsident eines Scientology-Vereins und
langjähriger Pressesprecher ± wegen schwerer Be-
leidigung eines evangelischen Pastors verurteilt.
(Landgericht Hamburg, Urt. v. 16.12.1994, Az. 701
Ns 151/94). Ferner sind die Aktivitäten der Scientolo-

gy-Unterorganisation ¹Narcononª Gegenstand einer
Verurteilung wegen des Verstoûes gegen das Heil-
praktikergesetz gewesen, da insoweit ohne die er-
forderliche Erlaubnis Heilkunde ausgeübt wurde
(Amtsgericht Miesbach, Urteil vom 12. Januar 1995,
Cs 65 Js 21802/90). Im übrigen ist auf eine Verurtei-
lung zweier Scientologen wegen Steuerhinterzie-
hung hinzuweisen, die Steuerbeträge in Millionen-
höhe nicht abführten und dabei zugleich erhebliche
Geldsummen an die Scientology-Organisation zahl-
ten (Landgericht Rostock, Urteil vom 29. August 1994,
II KLs 13/94 (Hi)). In einem weiteren Verfahren wurde
ein Scientologe wegen Bedrohung verurteilt, nach-
dem er einem Kritiker angekündigt hatte, er werde
ihn umbringen (Amtsgericht Heidelberg, Urteil vom
28. November 1995, 7 Cs 15 Js 4193/95).

Öffentlich bekannt geworden ist der Streit um die
Kündigung von Konten der Scientology-Organisa-
tion durch die Postbank AG. Der Antrag der Sciento-
logy-Organisation auf Erlaû einer einstweiligen Ver-
fügung zur Fortführung der Konten bis zur Entschei-
dung in der Hauptsache war letztlich erfolglos. Das
Landgericht Stuttgart kam zu dem Ergebnis, die
Kündigung der Konten sei wirksam, da nicht er-
wiesen sei, daû es für die Scientology-Organisation
keine zumutbare gleichwertige Alternative gebe,
den bargeldlosen Zahlungsverkehr abzuwickeln
(Landgericht Stuttgart, Urteil vom 6. September 1996,
27 O 343/96).

Zivilrechtliche Verfahren gab es darüber hinaus
auch um die Rückzahlung von Geldleistungen, die
an eine Gruppierung gezahlt worden waren. Scholz
weist unter Bezugnahme auf Gerichtsentscheidun-
gen aus den achtziger Jahren darauf hin, die Recht-
sprechung sei in der Frage einer Zurückzahlungs-
pflicht für Kursgebühren und ähnliches eher zurück-
haltend.290) In jüngster Zeit ist einer Aussteigerin
aus der Scientology-Organisation vom Landgericht
Hamburg Prozeûkostenhilfe in einem Verfahren ver-
wehrt worden, in dem es um die Rückerstattung von
111 000 DM ging, die die Klägerin von 1987 bis 1992
an die Organisation gezahlt hatte (Landgericht Ham-
burg, Beschluû vom 5. Januar 1998, 330 O 169/97).
Zur Begründung führt das Gericht an, die beabsich-
tigte Rechtsverfolgung biete keine hinreichende
Aussicht auf Erfolg. Unter Verkennung entgegenste-
hender höchstrichterlicher Rechtsprechung geht das
Gericht überraschenderweise in der Begründung der
Entscheidung unter anderem von der fehlerhaften
Feststellung aus, die Scientology-Organisation sei
¹als Religionsgemeinschaft anerkanntª. Auch führt
es aus, das Ausnutzen einer besonderen seelischen
Zwangslage allein sei nicht ausreichend, um die
Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts aufgrund Sitten-
widrigkeit zu begründen. Der Presse 291) war zu ent-
nehmen, daû beabsichtigt ist, gegen die Entschei-
dung Beschwerde einzulegen.

Nicht alle Verfahren um die Rückzahlung von Lei-
stungen sind derartig erfolglos geblieben. So hat das
Landgericht München I die Scientology-Organisation
bereits 1993 zur Rückzahlung von 28 934,38 DM an

289) Zum Zusammenhang mit Scientology s. Abel, R. B.: ¹Die
Entwicklung der Rechtsprechung zu neueren Glaubens-
gemeinschaftenª, in: NJW 1996, S. 91 ff., S. 95.

290) Vgl. Scholz, R.: ¹Probleme mit Jugendsektenª, S. 47.
291) Hamburger Abendblatt vom 21. Januar 1998, Seite 12.
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ein ehemaliges Mitglied verurteilt (Urteil vom 9. No-
vember 1993, 28 O 23490/92). Das Gericht stellte fest,
die Scientology-Organisation habe bei dem Empfang
des Geldes gegen die guten Sitten verstoûen und sei
deshalb nach §§ 817, 138 Abs. 1 BGB zur Herausgabe
verpflichtet. Zwar sah das Gericht die Organisation
als ¹Kircheª an, stellte indes fest, daû der Kläger
sein Geld im Vertrauen darauf, daû es sich um wis-
senschaftlich abgesicherte Methoden handele, in
das Angebot der Organisation investiert habe. Der
Kläger habe sich von Anfang an auf die Schriften
Hubbards bezogen. Demgegenüber könne die Scien-
tology-Organisation nicht durchdringen mit dem Vor-
trag, die Wirksamkeit der Methoden sei maûgeblich
vom Glauben daran abhängig. Sei die ¹Kircheª die-
ser Auffassung, habe sie die Verpflichtung, jeden
Bewerber, der sich auf das Buch ¹Dianetikª beziehe
und die Wissenschaftlichkeit der Methode erwarte,
darauf hinzuweisen, daû der Erfolg der Methode
nicht auf dem Gebiet der Medizin sondern auf einem
nicht weiter nachprüfbaren Gebiet liege, das man als
Religion oder Weltanschauung bezeichnen dürfe
(Landgericht München I, a.a.O, S.10). Ein sittenwid-
riges Verhalten sei insbesondere darin zu sehen, daû
die Organisation die ¹Gläubigenª systematisch be-
dränge, sich zur Erreichung höherer Grade der Voll-
kommenheit von namhaften Geldbeträgen zu tren-
nen und diese der Organisation zuzuwenden, nach-
dem zuvor die ¹Gläubigenª unter Verwendung einer
Art Lügendetektor (E-Meter) veranlaût worden seien,
der Organisation ihre Lebensverhältnisse sowohl
finanzieller Art als auch des Seelenlebens umfassend
anzuvertrauen und hierüber Dossiers gefertigt wür-
den (Landgericht München I, a.a.O, S. 15). Nachdem
die Scientology-Organisation zunächst das Oberlan-
desgericht gegen diese Entscheidung angerufen
hatte, nahm sie sie schlieûlich weitgehend an.292) Ins-
gesamt läût sich nach wie vor feststellen, daû es
keine einheitliche Tendenz in der Rechtsprechung
zur Frage der Rückzahlung von Leistungen gibt.293)

Im Sorge- und Umgangsrecht hat sich eine Tendenz
herausgebildet, die aus der Darstellung im Zwi-
schenbericht zu den Anhörungen mit dem Thema
¹Zur Situation von Kindern und Jugendlichen in
sogenannten Sekten und Psychogruppenª deutlich
wird.294) Die bereits dort dargestellten Entscheidungs-
maûstäbe, wonach allein aus der Zugehörigkeit eines
Elternteils zu einer neuen religiösen oder ideologi-
schen Gemeinschaft oder Psychogruppe nicht auf
dessen Erziehungsunfähigkeit geschlossen werden
kann, sind auch vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte im Ergebnis bestätigt worden. Im
Streit stand die Übertragung der nachehelichen elter-
lichen Sorge auf eine Mutter, die Zeugin Jehovas war.
Der Oberste Gerichtshof von Österreich hatte die Ent-
scheidungen der unteren Instanzen aufgehoben und
die nacheheliche elterliche Sorge dem Vater übertra-
gen, da die Mutter den Zeugen Jehovas angehörte.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte

stellte fest, daû die Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofs gegen die Europäische Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ver-
stoûen habe. Ungeachtet anderer möglicher Gründe
für eine solche Entscheidung sei das Abstellen allein
auf die Religion nicht akzeptabel. Insbesondere stellte
der Europäische Gerichtshof eine Verletzung von
Art. 8 und 14 der Konvention fest (Entscheidung vom
23. Juni 1993, Case No. 15/1992/360/434). Entspre-
chend diesem Grundsatz, bei der Entscheidung über
das Sorge- und Umgangsrecht nicht inhaltlich auf die
Religionszugehörigkeit, sondern auf die Auswirkun-
gen von Erziehungsstilen auf das Kindeswohl abzu-
stellen, sind die Gerichte in den bisherigen Verfahren
zu unterschiedlichen Entscheidungen gekommen,
die stark einzelfallbezogen zu sehen sind. Hierzu
wird verwiesen auf die Darstellung im Zwischenbe-
richt der Kommission (Anhang zum Arbeitskreis 4,
¹Kindeswohl/Kindesmiûbrauchª, Teil A).

Schlieûlich betrifft eine kaum überschaubare Anzahl
von Gerichtsverfahren die Zulässigkeit von kritischen
¾uûerungen über Gruppierungen. Insbesondere ein-
zelne Gruppierungen haben sich in zahlreichen Ver-
fahren gegen ¾uûerungen über sie in staatlichen
Warnbroschüren, in Antworten der Bundesregierung
oder der Landesregierungen auf kleine oder groûe An-
fragen, in Zeitungen oder Zeitschriften, im Rundfunk
und Fernsehen, in Stellungnahmen der Kirchen oder
deren Weltanschauungsbeauftragten, in Büchern und
in ¾uûerungen von sonstiger Seite gewandt. Der Aus-
gang dieser Verfahren ist unterschiedlich, wobei Un-
terlassungsansprüche häufiger zurückgewiesen als
anerkannt werden. Die Gerichte messen in zivilrecht-
lichen Verfahren die strittigen ¾uûerungen an den all-
gemeinen Grundsätzen des ¾uûerungs- und Presse-
rechts. Die Mehrzahl äuûerungsrechtlicher Verfahren
führt deshalb nicht zum Erfolg, weil entweder ange-
griffene Tatsachenbehauptungen sich als belegbar
herausstellen, oder weil die angegriffene ¾uûerung
als grundrechtlich geschützte Meinungsäuûerung ein-
gestuft wird. Soweit sich Verfahren gegen unwahre
bzw. nicht beweisbare Tatsachenbehauptungen rich-
ten, können sie erfolgreich sein.

Die gleichen Grundsätze gelten allerdings auch für
den Rechtsschutz gegen unsachliche, beleidigende
und diffamierende ¾uûerungen einzelner Gruppen
gegen ihre Kritiker. Es ist in erster Linie die Sciento-
logy-Organisation, die kritische Gruppen und ein-
zelne Kritiker in zahlreichen, oft im Ausland herge-
stellten und vom Ausland aus verschickten Schmäh-
schriften persönlich angreift und herabzusetzen ver-
sucht. Dies entspricht den Handlungsanweisungen
des Gründers der Organisation, L. Ron Hubbard.

Auch hier stellt es sich für die Angegriffenen nicht
immer als leicht dar, gegen absichtsvoll zusammen-
gefügte Unterstellungen und negativ wirkende Asso-
ziationen (beispielsweise mit den Judenverfolgungen
im Dritten Reich) Unterlassungsansprüche durch-
zusetzen.

Soweit es um staatliche ¾uûerungen über neue reli-
giöse und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppen geht, wird auf die Darstellung zur staat-
lichen Informations- und Beratungsarbeit verwiesen
(s. Kap. 4.1).

292) Vgl. Bericht in ¹Der Spiegelª, Heft 37/1996, S. 62.
293) So auch schon Abel, R. B.: ¹Die Rechtsprechung zu neueren

Glaubensgemeinschaften in den Bereichen des Zivil- und
Finanzrechtsª, in: Abel, R. B. u. a.: ¹Die Rechtsprechung zu
neueren Glaubensgemeinschaftenª, S. 75 ff., S. 93.

294) Vgl. BT-Drucksache 13/8170, S. 24ff.
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5.5.2 Allgemeine Probleme bei rechtlichen
Auseinandersetzungen

Hier ist zu unterscheiden zwischen der Situation, daû

± Bürgerinnen/Bürger und juristische Personen ver-
suchen, Ansprüche gegen eine Gruppe durchzu-
setzen, und

± Gruppen versuchen, ihre Positionen mit juristi-
schen Mitteln zu verteidigen oder offensiv zu ver-
treten.

Auch wenn es keine statistischen Erhebungen gibt,
scheinen die letztgenannten Fälle zu überwiegen.

Dabei wird von den Gruppen häufig auf die Argu-
mentationslinie zurückgegriffen, daû an ihr jeweils in
Rede stehendes Verhalten wegen der durch Art. 4 GG
verbürgten Religionsfreiheit andere bzw. besondere
Maûstäbe anzulegen seien. So unterlägen beispiels-
weise kostenteure Dienstleistungen als religiöse
Handlungen nicht der Steuerpflicht. Eine solche
Argumentation trifft häufig auf ein Informationsdefi-
zit einerseits bei den Prozeûvertretern der jeweiligen
Gegenseite und andererseits bei den Richtern der da-
mit befaûten Instanzgerichte. Die Bedeutung des in
Anspruch genommenen Grundrechts der Religions-
freiheit führte daher bei Gerichten, aber auch bei
Verwaltungen immer wieder zu Auslegungsunsicher-
heiten und daraus folgend zu der Neigung, im Zwei-
fel zugunsten des ± sei es zu Recht oder zu Unrecht
in Anspruch genommenen ± Grundrechts zu ent-
scheiden.

5.5.2.1 Prozeûverhalten neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften
und Psychogruppen

Bei der Verfolgung ihrer Ziele, wozu auch die Unter-
drückung von Kritik und Einschüchterung der Kriti-
ker gehören kann, bedienen sich einzelne Gruppen
sehr nachhaltig der vom Rechtsstaat bereitgestellten
Möglichkeiten. Art und Umfang der juristischen Vor-
gehensweise entspricht in einigen Fällen den im
amerikanischen Rechtswesen und dort speziell im
Wirtschaftsrecht verbreiteten Methoden. Der strate-
gische Einsatz eines breiten rechtlichen Instrumen-
tariums als Bestandteil umfassender, offensiv oder
aggressiv ausgerichteter Expansionsmethoden ist,
zumindest im Zusammenhang mit ¹Religionª oder
¹Weltanschauungª, in der deutschen Gesellschaft
ungewohnt. Betroffene empfinden dieses prozeûfreu-
dige Verhalten nicht selten als Einschüchterung. Es
sind allerdings nur wenige Gruppen, die so vor-
gehen. Es sind in erster Linie Scientology bzw. Scien-
tologen, der Verein zur Förderung der Psychologi-
schen Menschenkenntnis, das Universelle Leben, die
Transzendentale Meditation und Osho/Bhagwan.
Dabei sind Gewichte und Intentionen unterschied-
lich verteilt. Die Transzendentale Meditation und
Osho/Bhagwan beschränken sich im Wesentlichen
auf die Abwehr insbesondere staatlicher ¾uûerun-
gen, während das Universelle Leben, aber vor allem
der Verein zur Förderung der Psychologischen Men-
schenkenntnis und Scientology darüber hinaus auch
sehr offensiv gegen Kritiker vorgehen. Diese sollen
daran gehindert werden, unerwünschte Informa-

tionen zu verbreiten. Für diese Zwecke stehen den
jeweiligen Gruppen offenbar ganz erhebliche Geld-
mittel zur Verfügung. So ist beispielsweise unwider-
sprochen davon die Rede, daû die International Asso-
ciation of Scientologists (IAS) über einen ± früher
ausdrücklich als ¹Kriegskasseª (war-chest) bezeich-
neten ± Geldfonds verfügt, der zur Finanzierung der
Bekämpfung von Kritikern eingesetzt wird. Nach
einer Handlungsanleitung des Gründers von Sciento-
logy, L. Ron Hubbard, sollen Prozesse nicht in erster
Linie geführt werden, um sie zu gewinnen, sondern
um den Gegner damit zu zermürben. Dieser Taktik
scheint Scientology in den USA zu folgen, wo die
Organisation systematisch versucht hatte, Kritiker
wie L. Wollersheim oder das Informationsnetzwerk
CAN durch immer neue Klagen finanziell auszublu-
ten. Kürzlich hat ein kalifornisches Gericht, gestützt
auf eine neue, gegen den Justizmiûbrauch gerichtete
kalifornische Gesetzgebung (¹Anti-SLAPPª) eine
scientologische Klage wegen rechtsmiûbräuchlicher
Klageerhebung abgewiesen.

Auch in Deutschland wurde und wird versucht, kriti-
sche Berichterstattung durch prozessuale Maûnah-
men zu verhindern. Abmahnschreiben, Klageandro-
hungen und Anträge auf Unterlassungsverfügungen
gehören zum Alltag gruppenkritischer Autoren und
Medien. Als vorteilhaft für die Gruppen erweist es
sich dabei, daû sie die für Prozesse eingesetzten Mit-
tel und personellen Ressourcen nicht betriebswirt-
schaftlich kalkulieren müssen, während auf Seiten
der Angegriffenen stets die Frage der wirtschaft-
lichen Vertretbarkeit auûergerichtlicher Auseinan-
dersetzungen oder gerichtlicher Verfahren und der
dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen gestellt
werden muû. Das gilt erst recht für Privatpersonen.
Daher ist die Feststellung vertretbar, daû die wirt-
schaftliche Stärke einiger Gruppen diesen spürbare
Vorteile in rechtlichen Auseinandersetzungen mit
Kritikern verschafft, und daû die Gruppen dies wis-
sen und auszunutzen versuchen. Zur Taktik gehört
auch der Versuch, kritische ¾uûerungen, die im Ver-
lauf öffentlicher oder nichtöffentlicher Veranstaltun-
gen zu erwarten sind, bereits im Vorfeld gerichtlich
unterbinden zu lassen, was von den Betroffenen als
versuchte Einschränkung ihrer Meinungs- und Rede-
freiheit empfunden wird. Über ähnliche juristische
Auseinandersetzungen wird auch im Zusammen-
hang mit Rundfunk- und Fernsehsendungen berich-
tet, die sich kritisch mit Gruppen auseinandergesetzt
haben. Es bleibt allerdings festzustellen, daû solche
Vorgehensweisen für nur wenige der angesproche-
nen Gruppen charakteristisch sind.

5.5.2.2 Typische Schwierigkeiten für einzelne
bei der rechtlichen Auseinandersetzung

Wie schon geschildert, sehen sich einzelne dadurch
vor Probleme gestellt, daû sie nicht immer über aus-
reichende Finanzmittel verfügen, um das Prozeû-
kostenrisiko eines sich möglicherweise über mehrere
Instanzen erstreckenden Verfahrens zu tragen. Um
es an einem Zahlenbeispiel deutlich zu machen: Das
Prozeûkostenrisiko 295) kann schon in einem einstwei-

295) Bei einem durchschnittlichen Ansatz von Gerichtskosten
und gesetzlichen Anwaltsgebühren beider Seiten.
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ligen Verfügungsverfahren auf Unterlassung über
zwei Instanzen bei einem für ein solches Verfah-
ren durchschnittlichen Streitwert 296) durchaus etwa
25000,± DM betragen 297). Dies sind für einzelne, aber
auch für Unternehmen wie z. B. Verlage, Beträge von
beachtlicher Gröûenordnung. Hinzu kann eine fakti-
sche Chancenungleichheit kommen, die sich daraus
ergibt, daû die Gruppen in aller Regel den Streitstoff
bereits kennen, ihre ¹Hausanwälteª mit den recht-
lichen Besonderheiten vertraut sind und sie über
eine Vielzahl einschlägiger Argumentationsmuster,
Schriftsätze, Dokumente usw. verfügen. Es wird da-
her häufig beobachtet, daû von Seiten der Gruppen
sehr rasch umfangreiche Schriftsätze mit einer Fülle
von Anlagen beigebracht und eingereicht werden
können, die von den Gerichten auch dann, wenn es
sich um wenig relevantes ¹Füllmaterialª handelt, zu-
nächst gelesen und gewürdigt werden müssen. Dem-
gegenüber sieht sich ein einzelner Bürger bzw. eine
einzelne Bürgerin, der bzw. die sich mit einer Grup-
pierung auseinandersetzen muû oder will, vor der
Schwierigkeit, zunächst geeignete und in dieser
Spezialmaterie versierte Rechtsvertretung zu er-
halten.

Problematisch stellen sich beispielsweise die Fälle
dar, bei denen Aussteiger versuchen, einen Teil der
eingezahlten, nicht selten fünf- oder sogar sechsstel-
ligen, Beträge zurückzuerhalten. Vielfach sind die
Aussteiger verarmt, nicht selten ver- oder sogar über-
schuldet und zunächst ohne festes Einkommen. Die
Verweisung auf die Möglichkeiten der Prozeûkosten-
hilfe hat nur begrenzten Wert. Auch wenn unterstellt
werden kann, daû die wenigen mit der Problematik
vertrauten Spezialanwälte auch für die (weit unter-
halb der üblichen Sätze liegenden) Prozeûkosten-
hilfegebühren tätig werden, so bewirkt die Prozeû-
kostenhilfe nur die Entlastung von eigenen Kosten
und Gebühren. Verliert jedoch die kostenarme Partei
den Prozeû, hat sie dem Gegner dessen volle Gebüh-
ren zu erstatten. Eine solche Erstattungspflicht kann
für eine ver- oder überschuldete Person ein unkalku-
lierbares und nicht zumutbares Risiko darstellen. In
solchen Auseinandersetzungen haben wirtschaftlich
starke Gruppen somit in rechtstatsächlicher Hinsicht
Vorteile, die von einzelnen Betroffenen als so groû
und so gravierend empfunden werden, daû bei ihnen
häufig die Vorstellung entsteht, gegenüber solchen
Gruppen faktisch rechtlos gestellt zu sein. Die an an-
derer Stelle dieses Berichtes erörterten Vorbehalte
gegenüber ¹Sektenª und ¹Psychogruppenª beruhen
auch auf dem Eindruck, gegenüber der wirtschaft-
lichen Potenz dieser Gruppen bei der Durchsetzung
juristischer Positionen finanziell unterlegen und ten-
denziell ohnmächtig zu sein.

Betrachtet man die Fälle, in denen ein einzelner ge-
genüber Gruppen sein Recht sucht, unterliegt der
einzelne als Kläger regelmäûig der Pflicht, die von
ihm behaupteten Tatsachen zu beweisen. Dies

scheint einfach, soweit urkundliche Belege existie-
ren. Wird freilich von einer Gruppe bzw. deren Mit-
gliedern die Richtigkeit bestritten, kann sich der ein-
zelne nicht selten in einer Beweisnot befinden: Für
gruppeninterne Vorgänge gibt es oft weder schrift-
liche Unterlagen noch neutrale Zeugen. Die in der
Gruppe verbleibenden Mitglieder werden in der Re-
gel nicht zu Gunsten eines Aussteigers aussagen, zu-
mal wenn, wie bei totalitär strukturierten Gruppen
wie z. B. Scientology, Ausstieg und Prozesse gegen
die Organisation als ein so ¹verabscheuungswürdi-
ges Verhaltenª oder sogar als ¹Verbrechenª gelten,
daû Anhänger sich daher legitimiert fühlen können,
zu Lasten des Ausgestiegenen vor Gericht die Un-
wahrheit zu sagen. Vor allem diese Beweisnot macht
es Ehemaligen auûerordentlich schwer, etwa die Vor-
aussetzungen der §§ 138 und 123 BGB (Sittenwidrig-
keit bzw. Täuschung und Drohung bei Vertrags-
schluû), die zur Nichtigkeit von Vereinbarungen
führen würden, in gerichtsverwertbarer Form zu be-
weisen. Die wenigen vorhandenen schriftlichen
Unterlagen sind häufig von der Gruppe selbst verfaût
und rechtlich unangreifbar formuliert. Informelles
Verhalten, z. B. die Ausnutzung einer Druck- oder
Schwächesituation, und dessen Auswirkung auf die
Entschlieûungsfreiheit des Betroffenen sind faktisch
kaum nachweisbar. Für den ahnungslosen Neuling,
etwa bei Management-Seminaren, sind geschickt
¹verpackteª Indoktrinationsversuche naturgemäû
nicht erkennbar. Später fällt es oft schwer, die einzel-
nen Elemente von Indoktrination als solche zu er-
innern und, worauf es hauptsächlich ankommt, auch
in gerichtsverwertbarer Form zu belegen.

Für diese Schwierigkeiten, gegenüber Gruppen
Recht zu bekommen, drei Beispiele:

± Im Arbeitsrecht beruft sich die Scientology-Orga-
nisation darauf, daû Arbeitsleistungen selbst dann,
wenn sie 65 Stunden pro Woche und mehr be-
tragen haben, nur als freiwillige Leistung zur
Ausbreitung des ¹scientologischen Glaubensª zu
bewerten und demnach nicht regulär zu vergüten
seien. Wegen der damit verbundenen Vorfrage, ob
der Kläger überhaupt als Arbeitnehmer einzu-
stufen und damit die Arbeitsgerichtsbarkeit zu-
ständig war, ging die Klage eines ehemaligen
Scientology-Mitarbeiters, der von der Organisa-
tion Arbeitslohn einzuklagen versuchte, zunächst
durch alle 3 Instanzen bis zum Bundesarbeits-
gericht, nachdem sich das Arbeitsgericht für unzu-
ständig erklärt hatte. Erst durch eine Grundsatz-
entscheidung wurde klargestellt, daû ein so Täti-
ger als Arbeitnehmer mit allen entsprechenden
Ansprüchen z. B. auf Sozialversicherung und Ur-
laub anzusehen ist. Der Prozeû konnte erst nach
dieser Entscheidung wegen der Höhe der Vergü-
tung vor dem Arbeitsgericht fortgeführt werden.
Er dauerte insgesamt mehrere Jahre, in denen der
Kläger seine durch die Zeit bei Scientology be-
dingten finanziellen Schwierigkeiten zu bewälti-
gen hatte.

± Im Bereich des Strafrechts ergeben sich zum Teil
ganz erhebliche Beweisschwierigkeiten. Verurtei-
lungen können nur dann ergehen, wenn ein Ge-
richt ohne vernünftige Zweifel Tatsachen feststel-

296) Ca. 60.000 DM.
297) Gesamtbetrag einschlieûlich Kosten des Gegners brutto in

dem Fall, daû der Gegner vollständig obsiegt. Im häufigen
Falle eines Vergleichs können die Kosten jeder Seite bei
ca. 10 000,± DM bis 15 000,± DM DM je nach Umfang des
Verfahrens liegen.
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len kann, die einen strafrechtlichen Vorwurf be-
inhalten. Staatsanwaltschaften können wiederum
nur dann Anklage erheben, wenn eine Verurtei-
lung bei vorläufiger Bewertung hinreichend wahr-
scheinlich erscheint. Häufig vorgebrachte Um-
stände wie die Erzeugung eines scheinbar unent-
rinnbaren psychologischen Drucks (sei es im Rah-
men einer Nötigung zu einem bestimmten Verhal-
ten, einer wucherischen Ausbeutung oder der Zu-
stimmung zu gesundheitsgefährdenden Prakti-
ken) lassen sich nur schwer nachweisen, zumal
wenn nur die Aussage des Ehemaligen allein
gegen mehrere Aussagen der Noch-Mitglieder
steht.

± Werden Kritiker in systematischer Weise durch
herabsetzende, gefälschte und/oder verleumderi-
sche ¾uûerungen angegriffen 298) und erstatten sie
deshalb Strafanzeige, wird dies von vielen Staats-
anwaltschaften nur als Bagatelle angesehen und
oft mangels öffentlichen Interesses eingestellt.
Dies wird von Seiten gruppenkritischer Bürger als
Versagung des Rechtsschutzes, als faktische Be-
einträchtigung ihrer Meinungs- und ¾uûerungs-
freiheit und gelegentlich auch als einseitige Partei-
nahme des Staates zu Gunsten finanzkräftiger,
klagefreudiger Gruppen angesehen.

5.5.3 Verfassungsrechtliche Situation

5.5.3.1 Artikel 4 Grundgesetz

In der Diskussion um neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen ist, wie gezeigt,
immer wieder Art. 4 des Grundgesetzes (GG) mit
seiner Verbürgung der Religions- und Bekenntnis-
freiheit von wesentlicher Bedeutung.

Art. 4 GG beinhaltet mit der Gewährleistung der
Freiheit des Glaubens und des Gewissens sowie des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses
(Art. 4 Abs. 1 GG) einerseits und der ungestörten
Religionsausübung (Art. 4 Abs. 2 GG) andererseits
drei zentrale Freiheiten. Die Freiheit des Glaubens
und des Gewissens gewährleistet zunächst inhaltlich
die innere Freiheit des einzelnen, das forum inter-
num. Mit der Gewährleistung der Bekenntnisfreiheit
geht die Regelung über dieses forum internum hin-
aus, indem die Freiheit des Bekenntnisses beinhaltet,
die eigenen Überzeugungen mitzuteilen. Der Schutz
der ungestörten Religionsausübung geht nach der
Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichts
systematisch in der Bekenntnisfreiheit auf. Den
Schutz des Grundrechts genieûen einmal religiöse
Gebräuche und kultische Handlungen. Der Schutz
kann aber ± wie die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur ¹Aktion Rumpelkammerª gezeigt
hat ± auch auf andere Bereiche übergreifen. In dieser
Entscheidung dehnte das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) die Religionsausübungsfreiheit im Zusam-

menhang mit dem Selbstverständnis der betroffenen
Konfession auf die Freiheit zur ungestörten karitati-
ven Betätigung aus (BVerfG, Beschl. v. 16. Oktober
1968, 1 BvR 241/66, in: Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts ± BVerfGE ± Bd. 24, S. 236ff.). In
einer späteren Entscheidung äuûerte sich das Gericht
zur Ausstrahlungswirkung des Grundrechts der
Glaubensfreiheit auf die strafrechtliche Beurteilung
einer unterlassenen Hilfeleistung (BVerfG, Beschl.
v. 19. Oktober 1971, 1 BvR 387/65, in: BVerfGE,
Bd. 32, S. 98 ff.). In dem Fall hatte der Beschwerde-
führer aus einer von seiner Frau geteilten Glaubens-
überzeugung heraus, das Gebet helfe mehr als das
Krankenhaus, nichts gegen die Entscheidung seiner
Frau, nicht in das Krankenhaus eingeliefert zu
werden, unternommen. Daraufhin war die Frau ver-
storben. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest,
daû mit der Verurteilung wegen unterlassener Hilfe-
leistung die Ausstrahlungswirkung von Art. 4 Abs. 1
GG verkannt worden sei. Dem Beschwerdeführer
könne nicht vorgeworfen werden, daû er es unter-
lassen habe, seine Frau entgegen seiner eigenen
Glaubensüberzeugung zur Aufgabe ihrer damit
übereinstimmenden Glaubensüberzeugung zu über-
reden (BVerfG, a.a.O., S. 109).

Aus diesen Entscheidungen kann indes keinesfalls
der Schluû gezogen werden, jedes mindestens vor-
geblich religiös motivierte Verhalten sei vor dem Hin-
tergrund von Art. 4 GG ohne Weiteres hinzunehmen.
Vielmehr hat das Bundesverfassungsgericht aus-
drücklich darauf hingewiesen, daû jedenfalls der
Miûbrauch der Religionsfreiheit verhindert werden
solle. Aus dem Aufbau der grundrechtlichen Wert-
ordnung, insbesondere der Würde der Person, er-
gebe sich, daû Miûbrauch namentlich dann vorliege,
wenn die Würde der Person anderer verletzt werde
(BVerfG, Beschl. v. 8. November 1960, 1 BvR 59/56,
in: BVerfGE, Bd. 12, S. 1 ff., S. 4.).

Wie bereits im Zwischenbericht dargestellt, kann die
Abgrenzung des Schutzbereichs der Religionsfreiheit
gegenüber anderen geschützten Formen der Willens-
betätigung schwierig sein. Von wesentlicher Bedeu-
tung ist auch an dieser Stelle, daû die Bestimmung
des Inhalts des Begriffs Religion als Anwendung
einer Regelung der staatlichen Rechtsordnung beim
Staat liegt, der gehalten ist, sich bei dieser Begriffs-
bestimmung neutral zu verhalten und die Bestim-
mung an objektiven Kriterien vorzunehmen (s.o.
Kapitel 5.5.1).

Wesentliches Merkmal der verfassungsrechtlichen
Regelung ist, daû Art. 4 GG keine geschriebene
Schrankenregelung enthält. Die herrschende Mei-
nung folgert hieraus, daû es in der Verfassung keinen
für Art. 4 GG gültigen Gesetzesvorbehalt gibt. In der
Anhörung der Enquete-Kommission wurde hierzu
vorgetragen, es gebe eine im Vordringen begriffene
Meinung in der Literatur, Art. 140 GG i.V.m. Art. 136
Abs. 1 Weimarer Reichsverfassung (WRV) als gülti-
gen Gesetzesvorbehalt anzusehen. Abgesehen von
dieser Diskussion ist jedoch unbestritten, daû das
Grundrecht verfassungsimmanenten Schranken un-
terliegt. Damit ist die Grenze der Religionsfreiheit im-
mer dann erreicht, wenn durch ihre Ausübung in
nicht hinnehmbarer Weise die verfassungsrechtlich

298) Die Scientology-Organisation bedient sich hierzu im Rah-
men des sogenannten ¹Freiwild"-Gesetzes eines in psycho-
logischer Kriegsführung geschulten, international agieren-
den Geheimdienstes (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesamt für Verfassungsschutz, Der Geheimdienst der
Scientology-Organisation ± Grundlagen, Aufgaben, Struk-
turen, Methoden und Ziele ±, 1998, S. 18ff., 61 ff.).
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geschützten Rechte anderer verletzt würden. Das be-
deutet, daû im Einzelfall eine Abwägung der wider-
streitenden Interessen im Lichte der Wertordnung
des Grundgesetzes erfolgen muû. Dabei ist es durch-
aus möglich, daû das Grundrecht aus Art. 4 GG hin-
ter höherrangigen Rechten anderer zurückzustehen
hat (z. B. Recht auf Leben oder körperliche Unver-
sehrtheit). Die oben dargestellten Gerichtsverfahren
wie auch die juristische Diskussion im Zusammen-
hang mit streitigen Rechtsfragen um neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psychogrup-
pen zeigen, daû es vor dem Hintergrund des gelten-
den Verfassungsrechts möglich ist, zufriedenstel-
lende Abgrenzungen zu den Rechten anderer im Ein-
zelfall zu treffen. Bereits in der Anhörung der Verfas-
sungsexperten am Anfang der Arbeit der Enquete-
Kommission wurde deutlich, daû die Experten die
Einführung eines Gesetzesvorbehalts für Art. 4 GG
für unangemessen hielten. Die Experten gaben zu
bedenken, ein Gesetzesvorbehalt hätte zur Folge,
daû jedes öffentliche Interesse nach dem Grundsatz
der Verhältnismäûigkeit zur Rechtfertigung des Ein-
griffs in die Religionsfreiheit genügen würde. Dies
hätte eine unnötige und unangemessene Einschrän-
kung der Religionsfreiheit zur Folge. Erst dort, wo
höherrangige Rechtsgüter bedroht oder verletzt sind,
kann gegebenenfalls staatliches Einschreiten gebo-
ten sein. Im übrigen unterliegen solche Aktivitäten,
die nur miûbräuchlich unter dem ¹Deckmantel der
Religionª stattfinden, selbstverständlich nicht dem
hervorgehobenen Schutz des Art. 4 GG.

Die Enquete-Kommission lehnt eine ¾nderung von
Art. 4 GG, etwa durch Übernahme der Verfassungs-
treueklausel aus Art. 5 Abs. 3 S. 2 GG oder durch
einen Gesetzesvorbehalt, ab. Eine solche ¾nderung
würde das falsche verfassungspolitische Signal ge-
ben, der Gesetzgeber wollte die grundgesetzlich ver-
bürgte Religionsfreiheit einschränken.

Eine solche ¾nderung ist aber auch überflüssig. Die
verfassungspolitische Diskussion hat ergeben, daû
auch ohne eine ¾nderung von Art. 4 GG die gelten-
den Verfassungsregelungen dem Gesetzgeber aus-
reichenden Handlungsspielraum lassen, um mög-
lichen Gefahren für die Bürger oder den Staat selbst
wirksam zu begegnen. Unstrittig ist, daû Art. 4 GG
verfassungsimmanenten Schranken unterliegt. Mei-
nungsunterschiede in der verfassungsrechtlichen
Diskussion etwa über eine neue Interpretation der in
der Verfassung enthaltenen Ansatzpunkte für eine
Schrankenziehung ändern an der grundsätzlichen
Haltung der Kommission nichts.

Das Verbot der Staatskirche in Art. 140 GG i.V.m.
Art. 137 Abs. 1 WRV hat eine grundsätzliche Tren-
nung von Staat und Kirche herbeigeführt. In der
Verfassungswirklichkeit hat sich vor diesem Hinter-
grund eine Kooperation von Staat und Kirche eta-
bliert. Der Einsetzungsauftrag der Enquete-Kommis-
sion umfaûte nicht die Frage nach einer generellen
Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und
Staat.

Die Enquete-Kommission sieht vor diesem Hinter-
grund keinen Bedarf, Art. 4 GG zu ändern oder zu er-
gänzen. Die Enquete-Kommission bekennt sich un-

eingeschränkt zu religiös-weltanschaulicher Freiheit,
Toleranz und Pluralität auf der Grundlage von Art. 4
GG. Der Staat hat sich grundsätzlich neutral zu ver-
halten gegenüber den religiösen und weltanschau-
lichen Überzeugungen seiner Bürger.

5.5.3.2 Körperschaftsrechte 299)

Gegenwärtige Rechtslage

Der durch Art. 140 GG in das Grundgesetz inkor-
porierte Art. 137 WRV bestimmt in seinem Abs. 4,
daû Religionsgesellschaften die Rechtsfähigkeit
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen
Rechts erwerben. Darüber hinaus bestimmt Abs. 5,
daû Religionsgesellschaften, die bei Inkrafttreten der
WRV bereits Körperschaften des öffentlichen Rechts
waren, diesen Status behalten. Ferner bestimmt die
Vorschrift: ¹Anderen Religionsgesellschaften sind
auf Ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn
sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglie-
der die Gewähr der Dauer bieten. Schlieûen sich
mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist
auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft.ª Nach Abs. 7 sind den Religionsgesell-
schaften die Vereinigungen gleichgestellt, ¹die sich
die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung
zur Aufgabe machenª.

Aufgrund dieser Vorschriften haben neben den soge-
nannten ¹Altkorporiertenª wie den christlichen Kir-
chen und den jüdischen Gemeinschaften eine Reihe
kleinerer Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften den Körperschaftsstatus erhalten, beispiels-
weise in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg so
verschiedene Gruppierungen wie etwa die Freireli-
giösen und die Mormonen. 300) Keine Körperschaft
des öffentlichen Rechts sind die Zeugen Jehovas. Ein
diesbezüglicher Antrag wurde von der Berliner Se-
natsverwaltung abgelehnt. Verwaltungsgericht und
Oberverwaltungsgericht Berlin gaben der auf Ver-
leihung der Körperschaftsrechte gerichteten Klage
statt; das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem
Urteil vom 26.6.1997 301) die Urteile der Vorinstanzen
aufgehoben und den Zeugen Jehovas die Körper-
schaftsrechte verweigert. Die Zeugen Jehovas haben
gegen dieses Urteil eine sehr ausführlich begründete
Verfassungsbeschwerde eingelegt. Es läût sich nicht
sicher vorhersehen, wie das Bundesverfassungs-
gericht entscheiden wird.

Hinsichtlich des Merkmals ¹Zahl der Mitgliederª
haben sich die jeweils zuständigen Verwaltungen
der Länder bundesweit auf eine Gröûenordnung von
zwei Promille der Bevölkerung verständigt.

299) S. hierzu auch das Sondervotum der Arbeitsgruppe der
SPD-Fraktion in der Enquete-Kommission ¹Sogenannte
Sekten und Psychogruppenª, S. 156.

300) Eine Übersicht gibt Solte in: Listl, J./Pirson, D.: Handbuch
des Staatskirchenrechts I, 2. Aufl., 1995, Seite 425ff. Die
neukorporierten Gemeinschaften haben danach durchweg
jeweils weniger als 100.000 Mitglieder.

301) BVerwG 7C 11.96, in: NJW 1997, S. 2396 mit Besprechung
von Abel, R. B., in: NJW 1997, S. 2370.
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Bedeutung der Körperschaftsrechte

Von Verfassungs wegen (Art. 137 Abs. 6 WRV/Art. 140
GG) sind die als Körperschaft des öffentlichen Rechts
anerkannten Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften zur Erhebung von Kirchensteuern be-
fugt, ein Recht, welches von den meisten, freilich
nicht von allen Körperschaften wahrgenommen wird.
Darüber hinaus gibt der Körperschaftsstatus das
Recht, von einem Kernbestand traditioneller öffent-
lich-rechtlicher Befugnisse Gebrauch zu machen. 302)

Inwieweit derartige Befugnisse (etwa zur Einrichtung
eines eigenen Beamtenverhältnisses) heute noch von
Bedeutung sind, wird unterschiedlich beurteilt. Aller-
dings muû man davon ausgehen, daû eine Organi-
sation mit der Verleihung der Körperschaftsrechte
insgesamt in eine andere Rechtssphäre versetzt wird,
die sich nachhaltig von der privatrechtlichen Organi-
sationsform unterscheidet und dadurch an Einfluû
und Ansehen gewinnen kann. So werden die Reli-
gionsgemeinschaften, die Körperschaft sind, bei der
Besetzung bestimmter Aufsichts- und Beratungs-
gremien berücksichtigt, beispielsweise bei Rund-
funkräten. Darüber hinaus läût sich absehen, daû sich
die Körperschaftsrechte vor dem Hintergrund des zu-
nehmend unübersichtlich werdenden Marktes an re-
ligiösen, weltanschaulichen und sonstigen Heilsange-
boten zu einer Art staatlichem Gütesiegel entwickeln,
dem die ¹Verbraucherª besonderes Vertrauen entge-
genbringen. Diese finanziellen und ideellen Vorteile
der Korporationsrechte scheinen erkannt worden zu
sein. Selbst die Zeugen Jehovas, die noch in den 60er
Jahren einen derartigen staatsnahen Status strikt ab-
gelehnt haben, legen nunmehr Wert darauf, wie die
sehr nachhaltige Prozeûführung belegt.

Das Problem

Damit stellt sich die Frage, ob jeder religiösen oder
weltanschaulichen Gemeinschaft, sofern sie über
eine bestimmte Dauer und einen bestimmten Mit-
gliederstand verfügt, der besondere Status einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts ohne Ansehen der
jeweiligen Glaubens- oder sonstigen Inhalte ver-
liehen werden muû. Der Weimarer Verfassungsgeber
hatte ursprünglich dieses offene Konzept im Auge
gehabt, dies freilich angesichts der Tatsache, daû sei-
nerzeit rund 98% der Bevölkerung in den christ-
lichen Kirchen organisiert waren und kleinere bzw.
neuere religiöse Gemeinschaften, zumeist christliche
Randgruppen, weder zahlenmäûig noch gesellschaft-
lich irgendeine Bedeutung hatten (abgesehen von
den aber zahlenmäûig ebenfalls eher marginalen
jüdischen Gemeinschaften). Diese soziologischen
Voraussetzungen haben sich nachhaltig geändert.
Das führt zu der Frage, ob der religiös neutrale Staat
des Grundgesetzes verpflichtet ist, jede weitere Ver-
einigung und Gemeinschaft durch die Verleihung
der Körperschaftsrechte als gleichsam offiziösen
Kooperationspartner anzuerkennen, wenn dieser nur
die Mindestzahl von etwa zwei Promille der Bevölke-
rung im jeweiligen Bundesland erreicht und auch
sonst eine bestimmte Dauer aufweist, wobei hierfür

nach vielfacher Ansicht bereits der Übergang in die
zweite Generation ausreicht. Diese Frage wird nach
überwiegender Meinung verneint. Nach fast einhel-
liger Auffassung im Schrifttum soll es bei der Frage,
ob die Körperschaftsrechte verliehen werden sollen,
nicht auf die bloû formale Beurteilung der ¹Gewähr
der Dauerª ankommen, sondern dieses Merkmal soll
durch weitere ungeschriebene Kriterien zur Beurtei-
lung der Körperschaftsfähigkeit ergänzt werden.
Welche diese ergänzenden Merkmale sein sollen,
ist freilich umstritten. Als gleichsam ¹mitgeschrie-
beneª Merkmale werden beispielsweise Rechtstreue,
Hoheitsfähigkeit, eine ¹allgemeine Anerkennungs-
würdigkeitª und vereinzelt sogar ¹eine positive
Grundeinstellung gegenüber dem Staatª gefordert.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in dem oben
bereits erwähnten Urteil zu den Zeugen Jehovas auf
den Standpunkt gestellt, daû der Staat von einer
Organisation, die die Körperschaftsrechte erstrebt,
Rechtstreue erwarten könne, wozu auch gehöre, daû
sich die um den Korporationsstatus bemühende Ge-
meinschaft in ihrem Handeln und Wirken innerhalb
der verfassungsimmanenten Grenzen hält. Notfalls
sei der Staat berechtigt, eine Gemeinschaft in die
Schranken der grundgesetzlichen Ordnung zurück-
zuweisen. Der Staat könne nicht verpflichtet sein,
eine Vereinigung durch Verleihung der Körper-
schaftsrechte zu unterstützen, wenn diese die in der
Verfassung stillschweigend vorausgesetzte und die
Förderung rechtfertigende Gemeinwohldienlichkeit
durch ihr tatsächliches Wirken widerlege. Im kon-
kreten Einzelfall versagte das Bundesverwaltungs-
gericht den Zeugen Jehovas den Körperschaftsstatus
deshalb, weil diese ihren Mitgliedern systematisch
untersagen, an Wahlen und damit an der fundamen-
talen Legitimation des demokratischen Staates teil-
zunehmen. Diese Auffassung ist nicht unumstritten
geblieben. So hat der Staatskirchenrechtler H. Weber
in einem sehr umfangreichen Gutachten, welches für
die Zeugen Jehovas in dem genannten Verfahren er-
stattet worden war, die entgegengesetzte Auffassung
ausführlich begründet. Es läût sich derzeit nicht abse-
hen, wie das Bundesverfassungsgericht sich zu den
aufgeworfenen Fragen verhalten wird. Sollte das Bun-
desverfassungsgericht das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts bestätigen, wäre damit für die Zukunft
Rechtssicherheit insoweit geschaffen, als nicht jede Or-
ganisation ungeachtet ihres Lebens und ihrer Lehre
die Verleihung der Körperschaftsrechte verlangen
könnte. Aufgrund der geschilderten herrschenden
Auffassung in der höchstrichterlichen Rechtsprechung
ist im Hinblick auf neue religiöse und ideologische Ge-
meinschaften und Psychogruppen eine ¾nderung oder
Ergänzung der Verfassung nicht erforderlich. Gleiches
gilt für einen diesbezüglichen Prüfauftrag.

5.5.4 Anwendung und/oder Erweiterung
des bestehenden Rechts

5.5.4.1 Vereins- und Steuerrecht

Vereinsrecht

In Art. 9 Abs. 2 GG heiût es u.a., daû Vereinigungen,
die sich gegen die verfassungsmäûige Ordnung rich-
ten, verboten sind. Die dazugehörigen Verfahrens-

302) Vgl. dazu Weber, H. in: Listl, J./Pirson, D.: Handbuch des
Staatskirchenrechts I, 2. Aufl., 1995, Seite 577.
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regeln (z. B. Ermittlungen, Anordnung und Vollzug
eines Verbots, Folgen für Vermögenswerte etc.) fin-
den sich im Vereinsgesetz von 1964. Das Vereins-
gesetz nimmt aber ausdrücklich in § 2 Abs. 2 Ziff. 3
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes aus. Da-
mit ist es möglich, daû als Vereine eingetragene
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
mit verfassungswidrigen Inhalten existieren, ohne
daû das im Vereinsgesetz für ein Verbotsverfahren
vorgesehene Instrumentarium anwendbar ist. Die
Lösung dieses Dilemmas ist in der Lehre umstritten;
klare Präzedenzfälle gibt es insoweit nicht. So wur-
de bei der Anhörung von Experten in der Kommis-
sion die Ansicht vertreten, daû ein Verbot religiöser
Gemeinschaften überhaupt nicht möglich sei. Das
Bundesverwaltungsgericht geht dagegen 303) wie
selbstverständlich davon aus, daû von allen Religi-
onsgemeinschaften kraft Verfassungsrecht ein Min-
destmaû an Rechtstreue verlangt werde, was sich
aus der Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 GG ergebe. Ge-
stützt wird dies auf eine Entscheidung (sog. Luden-
dorff-Entscheidung, betraf u. a. das Verbot des
¹Bundes für Gotterkenntnis e.V.ª, BVerwG-Urteil
vom 23. März 1971, BVerwG I C 54.66, in: BVerw-
GE, Bd. 37, S. 344ff.), bei der aber die Rechtslage
von 1961, also vor dem Inkrafttreten des Vereinsge-
setzes in seiner heutigen Fassung ausschlaggebend
war. In Anbetracht dieser unklaren Rechtslage hält
die Kommission eine Überprüfung für geboten, ob
Gesetzesänderungen möglich sind, die eine Anwen-
dung des gesetzlichen Instrumentariums des Ver-
einsrechts auch auf als Vereine eingetragene Religi-
onsgemeinschaften zulassen (s. hierzu die Hand-
lungsempfehlung der Kommission im Kapitel
6.2.3.3).

Steuerrecht

Mit dem öffentlichen Auftreten von Religionsgemein-
schaften ist häufig die Frage nach der steuerrecht-
lichen Gemeinnützigkeit verbunden. Der Status
der Gemeinnützigkeit wird von den Steuerbehörden
nach den Regeln von § 52 Abgabenordnung (AO)
verliehen, wenn die Tätigkeit einer Gemeinschaft
darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiel-
lem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu
fördern.

Die Enquete-Kommission ist der Ansicht, daû bei der
Verleihung der Gemeinnützigkeit die Möglichkeiten
der Kontrolle voll ausgeschöpft werden sollten, bei
der auch die Verfassungstreue, die innerverband-
liche Demokratie und die innerverbandliche Rechts-
struktur einer begünstigten Vereinigung zum Krite-
rium gemacht werden. Ein vom Staat durch Gemein-
nützigkeit geförderter Verein muû in seinen Zielen
und in seiner Verfassung rechtsstaatlichen und
demokratischen Grundsätzen entsprechen. Diese Be-
wertung deckt sich mit der im Steuerrecht vertre-
tenen Auffassung, daû ein Verein dann nicht gemein-
nützig sein kann, wenn sich seine Tätigkeit nicht

innerhalb der verfassungsmäûigen Ordnung be-
wegt. 304)

5.5.4.2 Heilpraktikergesetz

Geschichtliche Entwicklung

Mit dem staatlich geregelten Heilpraktikerberuf
steht der Bevölkerung in Deutschland neben der
¾rzteschaft ein Berufsstand zur Verfügung, der ± mit
Ausnahme einiger Beschränkungen ± ebenso wie die
¾rztegemeinschaft befugt ist, berufsmäûig die Heil-
kunde auszuüben, ein Berufsstand also, den es in
dieser Form, von einigen Spielarten in Nordeuropa
und einzelnen Schweizer Kantonen abgesehen, in
keinem anderen europäischen Land gibt. Dabei be-
ruht freilich die Existenz dieses Berufs in Deutsch-
land eher auf rechtshistorischen Zufälligkeiten, nach-
dem er ursprünglich im Jahre 1939 abgeschafft
werden sollte, andererseits die ursprünglich restrik-
tive Öffnungsklausel des Heilpraktikergesetzes nach
dem Inkrafttreten des Grundgesetzes für jedermann
einen Berufszugangsanspruch brachte.

Das Heilpraktikergesetz von 1939 hat die seit 1869
existierende Kurierfreiheit beseitigt, derzufolge ± so
damals das Reichsgericht ± jedermann ohne Rück-
sicht auf Kenntnisse, Fortbildung, Erfahrung, Ge-
schick, Verleihung etc. die Heilkunde ausüben
durfte. Das ± damalige reichs-, heute bundesrecht-
liche ± Heilpraktikergesetz war von folgenden Ent-
scheidungslinien geprägt:

a) Besitzstandswahrung für bereits tätige Laien-
behandler in dem Sinne, daû ihre Tätigkeit unter
Erlaubnisvorbehalt gestellt wurde, wobei die Er-
laubnis nur unter einer Reihe von subjektiven Zu-
lassungsvoraussetzungen erteilt werden konnte.
Seit 1941 war dazu auch das Bestehen der gesund-
heitsamtlichen Kenntnisüberprüfung erforderlich,
die keine Fachprüfung im üblichen Sinne ist, son-
dern auf die Abwehr von Gefahren für die Volks-
gesundheit im Sinne des ¹primum nil nocereª
(etwa: ¹jedenfalls nicht schadenª) gerichtet ist.

b) Neuzulassungen sollte es nur noch in besonders
begründeten Ausnahmefällen geben, ansonsten
sollte die nichtärztliche Heilkundeausübung zum
Aussterben gebracht werden.

c) Der Betrieb von Ausbildungsstätten für Laien-
behandler bzw. Heilpraktiker wurde als logische
Konsequenz dieser Konzeption verboten.

In der früheren Deutschen Demokratischen Republik
galt diese Rechtslage bis zur Wiedervereinigung fort,
sie wurde sogar im Jahre 1949 dadurch verschärft,
daû auch die ausnahmsweise Erteilung von Erlaub-
nissen abgeschafft wurde, während in der Bundes-
republik Deutschland genau das Gegenteil passiert
ist: Die ausnahmsweise Öffnungsklausel wurde im
Lichte des Grundrechts der Berufswahlfreiheit vom
Bundesverwaltungsgericht für verfassungswidrig ge-
halten mit der Folge, daû heute jedermann Anspruch
auf eine Heilpraktikererlaubnis hat, wenn er die

303) So in der Entscheidung zur Anerkennung der Zeugen
Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts; s. Kapitel
5.5.3.2.

304) Vgl. Klein, F./Orlopp, G.: Abgabenordnung, 4. Aufl., § 52
Anm. 2 unter Hinweis auf BFH, BStBl, S. 85, 106.

133

Drucksache 13/10950Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar08.3d 5. 8. 1998 07:37 S. 133



grundgesetzlich wirksamen Zulassungsvorausset-
zungen erfüllt.

Methodenvielfalt bei der Ausübung
des Heilpraktikerberufs

Von der Frage der Kurierfreiheit zu unterscheiden ist
die Frage der Methodenfreiheit. Diese hat das Heil-
praktikergesetz von vornherein unberührt gelassen.
Für den Heilpraktikerberuf hat dieser Aspekt des-
halb besondere Bedeutung, weil gerade er verschie-
denartigste Methoden para- bzw. alternativmedizi-
nischer Art pflegt, die nichts oder nur sehr wenig mit-
einander zu tun haben und die von der Natur- und
Erfahrungsheilkunde über die Homöopathie bis hin
zu esoterischen Heilverfahren reichen. Gerade des-
halb handelt es sich beim Heilpraktikergesetz um
ein sogenanntes Auffanggesetz, das sämtliche Arten
heilkundlichen Tuns, ob wissenschaftlich begründet
oder anerkannt oder nicht, erfaût und seinem Er-
laubnisvorbehalt unterwirft. Vor diesem Hintergrund
wird der Heilpraktikerberuf von der Rechtsprechung
auch als ¹inhomogenª bezeichnet.

Methodenfreiheit heiût, daû der Staat sich nicht in
die Frage der Behandlungsmethoden einmischt. Er
ist deshalb auch nicht befugt, Heilmethoden qua
Rechtsnorm als wirksam oder als unwirksam, als
mehr oder weniger nützlich zu qualifizieren. Dies zu
klären, ist vielmehr Sache der Wissenschaft. Dement-
sprechend ist die Haltung des Staates zu den heil-
praktikertypischen Heilweisen zwangsläufig indiffe-
rent, solange diese nur nicht erwiesenermaûen
schädlich sind. Methodenfreiheit ist indes für keinen
befugten Heilbehandler, sei dieser nun Arzt oder
Heilpraktiker, ein Freibrief, denn er darf von den ein-
geräumten öffentlich-rechtlichen heilkundlichen Be-
fugnissen nach straf- und zivilrechtlichen Sorgfalts-
regeln nur im Rahmen seines individuell-persön-
lichen Wissens und Könnens Gebrauch machen. Und
deshalb legt der Bundesgerichtshof an die Tätigkeit
des Heilpraktikers einen ähnlichen Sorgfaltsmaûstab
an wie an die Tätigkeit eines praktischen Arztes.

Hieraus folgt zwangsläufig, daû es für den Heilprak-
tiker keine einheitliche Berufsausbildung und da-
durch keine staatliche Ausbildungsregelung geben
kann. Denn der Heilpraktikerberuf ist untrennbar
mit den von ihm gepflegten vielfältigen Heilweisen
nicht schulmedizinischer Art verbunden. Wenn es
um die Diskussion des Berufsbildes Heilpraktiker
geht, dann geht es im gleichen Atemzug auch immer
um die Erhaltung dieser Heilweisen, allen voran die
Natur- und Erfahrungsheilkunde unterschiedlicher
Provenienz, die nicht auf einen methodischen Nen-
ner gebracht werden können. Zu diesen Heilweisen
gehören z. B. Homöopathie, klassische Naturheilver-
fahren und Verfahren auûereuropäischer Traditions-
medizin (Hydro- und Thermo-, Bewegungs-, Er-
nährungstherapie, Pflanzenheilkunde, Ordnungsthe-
rapie, anthroposophisch erweiterte Therapie und
chinesische Medizin mit Akupunktur, Akupressur,
Tai Ji, Qui Gong), aber auch Bach-Blütentherapie,
Geistheilung, Entspannungsverfahren und schlieû-
lich biologisch-technische Verfahren, die im Grenz-
bereich der Wissenschaftlichkeit angesiedelt sind.

Man spricht, um nicht von vornherein ein Werturteil
über die Verfahren abgeben zu müssen, von ¹unkon-
ventionellen medizinischen Methodenª.

Bei den von den Heilpraktikern angewendeten The-
rapieformen handelt es sich ± abgesehen von einem
Groûteil der klassischen Naturheilverfahren ± oft um
solche, deren Wirksamkeit naturwissenschaftlich
entweder nicht anerkannt oder bestritten ist. Hier be-
ginnt die Problematik, wenn der Staat im dringend
erforderlichen Verbraucherschutz regelnd tätig wer-
den will. Denn der Staat verfügt über keine von der
Wissenschaft unabhängige Sachkunde. Er muû sich
hier ganz allgemein am Stand der Wissenschaft
orientieren. In einer pluralen Gesellschaft ist es aber
auch strittig, wie im Heilbereich Wissenschaftlichkeit
zu definieren ist.

Die unkonventionellen medizinischen Methoden
sind stark verbreitet, zumal sich ihrer auch teilweise
die ¾rzteschaft bedient. Durch die unlängst eröffnete
grundsätzliche Möglichkeit einer kassenrechtlichen
Abrechnung für derartige Methoden durch die Neu-
fassung des § 135 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch V
(SGB V) im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Neu-
ordnung von Selbstverwaltung und Eigenverantwor-
tung in der gesetzlichen Krankenversicherung 305)
werden unkonventionelle Heilmethoden voraussicht-
lich noch weiter vordringen. Unter diesen Umstän-
den ist der Handlungsspielraum für den Staat, in
diesem Bereich einen effizienten Verbraucherschutz
sicherzustellen, insbesondere den Kunden vor Kur-
pfuscherei und Scharlatanerie zu schützen, eng.

Kundenschutz auf dem Markt unkonventioneller
und vorgetäuschter Heilmethoden

Immer wieder werden in der Öffentlichkeit Verfahren
diskutiert, die auf der Grundlage unterschiedlichster
Methoden Heilung bzw. Linderung von Krankheiten
versprechen sollen. Die von Einzelpersonen oder
von Gruppen angebotenen Leistungen reichen von
¹Hand-Auflegenª bis zum Versprechen, Krebs oder
Aids auf spirituellem Weg heilen zu können.

Häufig vermischt sich eine vorgeblich religiöse Heils-
botschaft mit psychologischen oder pseudopsycholo-
gischen Angeboten. Neben den auf dem gewerb-
lichen Lebensbewältigungshilfemarkt angebotenen
Leistungen zur angeblich besseren Lebensorientie-
rung und Persönlichkeitsentwicklung gibt es ein
ebenso unübersichtliches Angebot auf diesem
Heilungsmarkt. Die konfliktreichsten Gruppen ver-
mischen ihre Angebote bzw. bieten von der Bewälti-
gung von Geldproblemen bis hin zu Heilsverspre-
chen alles an. Nur davon zu sprechen, hier habe sich
neben der Schulmedizin eine Alternativ-Medizin ent-
wickelt, würde das Gesamtphänomen nicht erfassen.

Die Regelungen des Heilpraktikergesetzes haben in
der Vergangenheit im Zusammenhang mit der
Heilerszene zu den verschiedensten gerichtlichen
Auseinandersetzungen geführt. Die in der Enquete-
Kommission diskutierten Ansätze zum Bereich medi-
zinischer und psychotherapeutischer Problematik in

305) 2. GKV-NOG vom 23.6.1997, BGBl I, Nr. 42, S. 1520ff.
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den weltanschaulich/ideologischen Bewegungen ha-
ben bereits einen Niederschlag im Zwischenbericht
gefunden.

Um der bisherigen juristischen Auseinandersetzung
Rechnung zu tragen, muû auf die rechtliche Pro-
blemstellung im Heilpraktikergesetz eingegangen
werden.

Die Durchsetzung eines effizienten Kundenschut-
zes wird derzeit dadurch erschwert, daû in der
Rechtsprechung keine einheitliche Auffassung dar-
über besteht, was unter dem Begriff ¹Ausübung
der Heilkundeª im Sinne des Heilpraktikergeset-
zes zu verstehen ist. In der Rechtsprechung stehen
sich im wesentlichen zwei Ansichten gegenüber,
wie der Begriff ¹Ausübung der Heilkundeª auszu-
legen ist.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt in dieser Frage
auf objektive Aspekte ab, sogenannte objektive
Theorie. Danach setzt die erlaubnispflichtige Tätig-
keit ärztliche bzw. heilkundliche Fachkenntnisse vor-
aus. Dies gilt nach dieser Rechtsauffassung auch im
Hinblick auf das Ziel, die Art oder die Methode der
Tätigkeit sowie für die Entscheidung, ob mit einer
Behandlung begonnen werden darf (hierzu BVerwG
vom 10. 2. 1983, NJW 1984, 1414 m.w. Verweisun-
gen). Voraussetzung für die Erlaubnispflicht heil-
kundlicher Tätigkeit ist auûerdem, daû die in Aus-
sicht genommenen Behandlungen gesundheitliche
Schäden verursachen können. So geht das Bundes-
verwaltungsgericht davon aus, daû heilkundliche
Verfahren, die keine nennenswerten Gesundheits-
gefahren zur Folge haben, nicht unter die Erlaub-
nispflicht des Heilpraktikergesetzes fallen (hier
BVerwG, NJW 1970, 1987ff.). Nach dieser Auffas-
sung gibt es somit eine Ausübung unkonventioneller
Heilkunde, die nicht unter das Heilpraktikergesetz
fällt.

Der Bundesgerichtshof geht dagegen von einer
anderen Definition des Begriffs der ¹Ausübung der
Heilkundeª aus. In Strafverfahren wegen Verstoûes
gegen das Heilpraktikergesetz hat sich die vom Bun-
desgerichtshof entwickelte sogenannte ¹Eindrucks-
theorieª durchgesetzt. Der Bundesgerichtshof geht
maûgeblich vom subjektiven Empfinden eines
Patienten des Heilpraktikers/der Heilpraktikerin aus
(BGHSt 8, 237). Danach ist unter Ausübung der Heil-
kunde nach § 1 Heilpraktikergesetz jedes Handeln
zu verstehen, das bei den Behandelten den Eindruck
erweckt, ihnen Heilung oder Linderung zu verschaf-
fen. Entscheidend ist nach dieser Rechtsprechung
nicht, welche Heil- oder Behandlungsmethoden von
dem ¹Heilerª angewandt werden, sondern daû die
ausgeübte Tätigkeit auf Heilung oder Linderung von
Krankheiten, Schmerzen und Leiden abzielt. Aus-
übung von Heilkunde wird nach dieser Definition
auch immer dann vorliegen, wenn körperliche
Schmerz- und Leidenszustände durch vermeintliche
oder vorgetäuschte Kräfte geheilt werden sollen
(BGHSt 8, 237, 239).

Welche Risiken sich für Kunden aufgrund unkonven-
tioneller oder vorgetäuschter Heilverfahren ergeben
können, sei an folgenden Beispielsfällen aufgezeigt:

a) Das Auditing bei Scientology

Bereits in seinem Buch ¹Dianetikª spricht L. Ron
Hubbard von seiner Methode als Therapie. Von der
dort beschriebenen ¹Dianetikª leitet sich die Sciento-
logy-Therapie (¹Auditingª) ab und auch hier wird
von Linderung von körperlichen Schäden bzw. Be-
einträchtigungen gesprochen. Dem unbefangenen
Leser und evtl. späteren Kunden der Dianetik wird
also der Eindruck vermittelt, die Scientology-Organi-
sation könne mit Hilfe ihrer Technik seine Gesund-
heitsbeeinträchtigungen, seien diese nun real oder
nur empfunden, beseitigen.

Das ¹Auditingª kann als die zentrale Einwirkungs-
methode bei Scientology bezeichnet werden. Zum
besseren Verständnis ist es erforderlich, sich mit
den Grundzügen der Theorie des Gründers der
Scientology-Organisation L. Ron Hubbard vertraut
zu machen.

Nach L. Ron Hubbard ist der menschliche Geist ± der
Verstand ± einem groûen Computer ähnlich. Dieser
Verstand ± der sogenannte ¹analytische Mindª spei-
chert alle Wahrnehmungen in sogenannte Gedächt-
nisbanken, aus denen auf der sogenannten Zeitspur
(time-track) alles wieder abgerufen werden kann.
Nach dieser Theorie gibt es Zeiten sogenannter Be-
wuûtlosigkeiten, damit sind Erfahrungen gemeint, in
denen emotionale oder körperliche Schmerzen ent-
standen sind. Diese werden bei L. Ron Hubbard als
sogenannte ¹Engrammeª bezeichnet. Diese werden
angeblich gespeichert. Als Speicherelement gilt nach
L. Ron Hubbard der sogenannte ¹reaktive Mindª.
Dieser ¹reaktive Mindª gilt als an den Körper gebun-
den, ist damit vergänglich und wird negativ gesehen.
Während der ¹analytische Mindª, der sogenannte
¹Thetanª, grundsätzlich gut ist und als unsterblich
gilt.

Ziel der Hubbardschen Lehre ist es, den schlechten
¹reaktiven Mindª zu beseitigen, um den guten
¹analytischen Mindª zu befreien. Nach der Theorie
müssen die störenden ¹Engrammeª gelöscht werden.
Dies geschieht in der dianetischen Therapie
(Auditing) durch Wiederbeleben des sogenannten
¹Engrammesª, also der emotionalen oder körperlich
erlittenen Schmerzen in der Vergangenheit.

Ausgehend von diesem Ansatz sind alle Neurosen,
Psychosen, psychosomatische Leiden wie auch sozial
störende Verhaltensweisen stets als Probleme des
¹reaktiven Mindsª anzusehen (in der scientologi-
schen Sprache heiût dies ¹Abberrationenª). Da das
Auditing nun aber die Löschung der ¹Engrammeª er-
möglichen soll, verspricht diese Methode die Heilung
der genannten Leiden und Beschwerden (L. Ron
Hubbard: ¹Bei all ihrer Einfachheit bewirkt die Dia-
netik folgendes: (¼) Sie umfaût eine therapeutische
Technik, mit der alle nichtorganischen Geistesstörun-
gen und alle organischen psychosomatischen Leiden
mit der Gewiûheit völliger Heilung in beliebigen Fäl-
len behandelt werden könnenª, Dianetik, 8. Auflage,
S. 19).

Der/die zu ¹Auditierendeª wird durch einen/eine
in diesem scientologischen Verfahren ausgebildeten
¹Auditor/Auditorinª betreut. Es wird in der Organi-
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sation angestrebt, jeden Menschen, der Scientology
Kurse absolviert, auch zum/zur ¹Auditor/Auditorinª
auszubilden. Nach Angaben der Organisation dauert
die Ausbildung für die erste Stufe zum/zur ¹Auditor/
Auditorinª normalerweise drei Wochen. Man kann
also schon nach dieser kurzen Zeit ± wenn auch auf
unterster Ebene ± eine Ausbildung zum ¹Therapeu-
tenª erreichen.

Die beispielhafte Schilderung macht deutlich, daû
die Anwendung des ¹Auditingª, einer Art Konditio-
nierungsverfahren 306) wenn es zum Zwecke der
Heilung eingesetzt wird, Ausübung der Heilkunde
im Sinne des Heilpraktikergesetzes ist, folgt man der
¹Eindruckstheorieª des Bundesgerichtshofs. Da die
Auditoren in der Regel keine Zulassung nach dem
Heilpraktikergesetz haben, wären somit laufend Ver-
stöûe gegen das Heilpraktikergesetz organisations-
typisch (vgl. Kapitel 5.5.5.4). Hinzu kommt, daû beim
Einsatz von Auditing gegenüber weniger belast-
baren Personen mit Gesundheitsstörungen bis hin zu
ernstlichen Erkrankungen 307) und Suizidgefahr 308) zu
rechnen ist.

b) Der Bruno Gröning-Freundeskreis

Bei dem 1959 verstorbenen Bruno Gröning kann man
von einem klassischen ¹Wunderheilerª sprechen. Da
Gröning selbst mit Aussagen zitiert wird, er sei von
Gott gesandt, kann der heute bestehende ¹Bruno-
Gröning-Freundeskreisª als eine aus der christlich-
spiritistischen Tradition kommende Heilungsgemein-
schaft gelten. Die Gröning-Gruppen lehren, daû ein
Heilstrom den Menschen, der sich entsprechend
¹einstelltª, durchdringt. Diesen Heilstrom habe man
Bruno Gröning zu verdanken.

In die Schlagzeilen und in die gerichtliche Auseinan-
dersetzung geriet Bruno Gröning bereits 1954. Sei-
nerzeit gab es ein Verfahren gegen ihn wegen der
unerlaubten Ausübung der Heilkunde. Um weiter
tätig sein zu können, wurde er Heilpraktikergehilfe.
Bis heute werden auûerdem in den Bruno Gröning-
Gruppen angeblich von ihm aufgeladene Stanniol-
Kugeln geradezu verehrt. Dieser Umstand macht die
hohe Problematik des Heilungsglaubens in dieser
Gruppe deutlich. Gröning wurde aufgrund seiner
Tätigkeit 1958 wegen Verstoûes gegen das Heilprak-
tikergesetz zu einer Gefängnisstrafe mit Bewährung
verurteilt und zur Zahlung einer Geldbuûe verpflich-
tet. Daû die Bruno Gröning-Gruppen auch nach
seinem Tod 1959 nach wie vor in seinem Sinne tätig
sind, beweisen eine Fülle von Schriften über Bruno
Gröning. Problematisch ist im besonderen Maûe, daû

die Behauptung des Gründers ¹es gibt kein unheil-
barª völlig unkritisch übernommen wird.

Dadurch wird ein Heil- und Wunderglaube an Men-
schen herangetragen, der im extremsten Fall dazu
führen kann, medizinische Beratung im Krankheits-
fall nicht anzunehmen.

Da sich allem Anschein nach dem Bruno Gröning-
Freundeskreis auch ausgebildete ¾rzte anschlieûen,
kommt dieser Gruppe besondere Bedeutung zu. Ob
künftig, wie angekündigt, eine medizinische Über-
prüfung der behaupteten Heilungen nach anerkann-
ten wissenschaftlichen Standards erfolgen wird, muû
abgewartet werden.

c) Exkurs

Dachverband geistiges Heilen e.V.

Die in verschiedenen Facetten auftretenden Geist-
heiler haben sich zu einem Dachverband zusammen-
geschlossen, dem bis vor einiger Zeit auch der
Bruno-Gröning-Freundeskreis zugehörte.

Dabei sind sich die Personen und Gruppen offenbar
bewuût, daû sich ¹geistiges Heilenª in einer Span-
nung mit den Gesundheitsgesetzgebungen in der
Bundesrepublik Deutschland befinden kann. So gibt
der Dachverband eigens ein Rechtshandbuch für
Heiler heraus, in denen Ratschläge im Umgang mit
Behörden sowie Musterbriefe und Einschätzungen
zur Rechtslage veröffentlicht werden.

Bereits die Einleitung dieses Handbuches unter der
Überschrift ¹Praktische Anwendung des Heilprak-
tikergesetzesª zeigt, daû die Lücken des Heilprak-
tikergesetzes erkannt sind und weist darauf hin, wie
Handlungen möglichst ohne Rechtsfolgen bleiben
können. Unter dem Begriff ¹Juristische Wegbe-
schreibungª werden Ratschläge für das Heilen er-
teilt, ohne mit den Gesetzen in Konflikt zu geraten.
So z.B.:

¹Führen Sie ein Fahrtenbuch, indem Sie sich die
Ausgabe Ihrer Parole vom Patienten bestätigen las-
sen. Muster dafür finden Sie in diesem Buch. Damit
schaffen Sie Beweise für Ihr Auftreten. Selbstver-
ständlich darf das Fahrtenbuch nicht frisiert sein.
Dieses Muster enthält auch die Parole, die oben aus-
gegeben wurde. Die Adressen Ihrer Patienten sollten
Sie nicht unbedingt in das Formular oder in Ihre
Kartei aufnehmen. Dies wäre für jeden Staatsanwalt
eine Einladung, die Patienten allesamt zur Verneh-
mung zu ladenª 309).

Verbesserungsmöglichkeiten des Kundenschutzes
auf dem unkonventionellen Heilungsmarkt

Angesichts der wachsenden Methodenvielfalt im
heilkundlichen Bereich bestehen erhebliche Risiken,
daû Patienten versehentlich oder durch Heilschwind-
ler vorsätzlich falsch behandelt werden und hier-

306) Vgl. Kind, H.: Ausgewählte Zitate und Auszüge aus dem
Schrifttum von L. Ron Hubbard, Info-Sekta Zürich 1994,
S. 22.

307) Vgl. Mende, W./Nedopil, N.: Nervenärztliches Gutachen
vom 21. 12.1984 in der Verwaltungsstreitsache Landes-
hauptstadt München gegen Scientology-Vereinigung,
unveröffentlicht; Kind, H.: a.a.O., S. 24.

308) Vgl. Urteil der 13. Kammer des Tribunal de Grande Instance
de Lyon vom 22.11.1996 in Verbindung mit dem Beschluû
des Appellationsgerichts Lyon vom 28. Juli 1997; Schuch, F.:
Scientology: Erfahrungsbericht, in: Arbeitsgemeinschaft
der österreichischen Seelsorgeämter, Werkmappe ¹Sekten,
religiöse Sondergemeinschaften, Weltanschauungenª, Nr.
73/1995.

309) Zusammengefaût werden folgende Ratschläge erteilt: nicht
medizinisch aufzutreten, keine Diagnose abzugeben, keine
Erklärung zu geben, wie die Behandlung wirkt, keine
gezielte, individuelle Behandlung durchzuführen, keine
Reden zu halten, und eine schriftliche Bestätigung zu ge-
ben, daû keine medizinische Leistung angeboten wird.
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durch Schaden erleiden. Der Staat hat unter diesen
Umständen eine verstärkte Pflicht, den derzeit un-
übersichtlichen Markt der Heilmethoden zum Schutz
der Kunden transparent zu gestalten ± dies ist durch
die Schaffung eines Gesetzes zur gewerblichen
Lebensbewältigungshilfe für einen Teilbereich des
Marktes bereits beabsichtigt (vgl. Kap. 5.5.5.3 und
6.2.3.3.) ± und darauf hinzuwirken, daû für die einzel-
nen alternativen Heilmethoden auch Standards der
Qualitätssicherung entwickelt werden.

Einer Verbesserung des Kundenschutzes würde es
auch dienen, wenn der in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung bestehende Auslegungsstreit, was
Ausübung der Heilkunde im Sinne des Heilprak-
tikergesetzes ist, beigelegt würde. Die Enquete-
Kommission hält es für notwendig, eine Klarstellung
des Begriffs der Ausübung der Heilkunde im Heil-
praktikergesetz entsprechend der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs (BGHSt 8, S. 237) gesetzlich
zu verankern.

5.5.4.3 Gesetzliche Regelungen
zum Kindschaftsrecht

a) Gesetz über die religiöse Kindererziehung (RKEG)

Die Anhörung der Enquete-Kommission zum Thema
¹Situation von Kindern und Jugendlichen in soge-
nannten Sekten und Psychogruppen ± Teil III: Juristi-
scher Teilª vom 20. März 1997 hat bestätigt, daû das
Gesetz über die religiöse Kindererziehung (RKEG),
welches seit dem 1. Januar 1922 in Kraft ist, in der
Praxis der alltäglichen Rechtsanwendung keine
wesentliche Beachtung mehr findet. Ungeachtet der
noch heute aktuellen und begrüûenswerten inhalt-
lichen Wertungen des RKEG ist festzustellen, daû das
Gesetz für den Praktiker im Normalfall nicht mehr so-
fort greifbar ist, nachdem es in der für die Praxis gän-
gigsten Kommentierung des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) ± dem ¹Palandtª ± seit einigen Auflagen
weder im Gesetzeswortlaut noch mit aktueller Kom-
mentierung mit abgedruckt ist.

Inhaltlich bedarf es bei dem RKEG ± abgesehen von
den inzwischen überholten Aufhebungs- und Über-
gangsvorschriften der §§ 8ff. ± keiner ¾nderung.

Nachfolgend wird ein Überblick über die wichtigsten
Bestimmungen des RKEG gegeben:

± Anknüpfend an den bürgerlich-rechtlichen Eltern-
Begriff des BGB normiert § 1 RKEG neben dem
auf freier Einigung beruhenden Bestimmungs-
recht der Eltern in Fragen der religiösen Erzie-
hung auch die Abhängigkeit des Rechts der reli-
giösen Kindererziehung von der Berechtigung zur
Personensorge.

± Für den Fall fehlender Einigung verweist § 2
Abs. 1 RKEG die Sorgerechtsinhaber auf deren
Rechte und Pflichten aus §§ 1626 ff. BGB mit der
Folge des gesetzlich geforderten Einigungsver-
suchs beider sorgeberechtigter Elternteile (§ 1627
S. 2 BGB) bzw. des Antrags eines Elternteils beim
Vormundschaftsgericht, diese Entscheidung ihm
allein zu übertragen, sofern dies dem Kindeswohl
entspricht (§ 1628 Abs. 1 BGB).

± § 2 Abs. 2 RKEG beinhaltet ein Erfordernis der Zu-
stimmung auch des anderen Elternteils für den
Fall eines Bekenntniswechsels. Nach § 2 Abs. 3
RKEG kann bei Nichterteilung der Zustimmung
eine Vermittlung oder Entscheidung des Vor-
mundschaftsgerichts beantragt werden, welches
hierzu neben dem Kindeswohl auch die Zwecke
der Erziehung als maûgeblich zu beachten hat.

Die Bindung an eine Einigung über die religiöse Er-
ziehung bzw. an ein Zustimmungsbedürfnis des
anderen Elternteils erlischt jedoch nach dem noch bis
zum 30.6.1998 geltenden Recht für den Alleinsorge-
berechtigten nach der Scheidung. Das dann in Kraft
tretende Kindschaftsrecht erhält die gemeinsame
Sorge nach Scheidung grundsätzlich aufrecht, wenn
keine Alleinsorge beantragt ist.

Die religiöse Erziehung eines nichtehelichen Kindes
steht nach vorherrschender Auffassung allein der
nichtehelichen Mutter zu, mit Ausnahme der Fälle, in
denen ab dem 1.7.1998 von der Möglichkeit der be-
urkundeten gemeinsamen Sorge Gebrauch gemacht
wird.

± Ist ein allein- oder mitsorgeberechtigter Vormund
oder Pfleger bestellt, so greifen die Regelungen
des § 3 RKEG.

± Im Auûenverhältnis bestimmt § 4 RKEG die bür-
gerlich-rechtliche Unwirksamkeit von Verträgen
über die religiöse Kindererziehung.

± Dem Selbstbestimmungsrecht des Kindes wird
schlieûlich durch § 5 RKEG Genüge getan: Die
freie Wahl des religiösen Bekenntnisses ab vollen-
detem 14. Lebensjahr sowie kein Wechsel dessel-
ben gegen den Willen des Kindes mit Vollendung
des 12. Lebensjahres sind dort festgelegt.

± Von besonderem Interesse im Hinblick auf den
von der Enquete-Kommission zu behandelnden
Untersuchungsgegenstand ist schlieûlich die Re-
gelung des § 6 RKEG. Diese erstreckt den Rege-
lungsbereich ± in entsprechender Anwendung des
Gesetzes ± über den Bereich der religiösen Kinder-
erziehung im engeren Sinne hinaus auch auf die
Erziehung von Kindern in einer nicht bekenntnis-
mäûigen Weltanschauung.

± § 7 RKEG bestimmt die Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts bei Streitigkeiten aus dem
RKEG sowie dessen Einschreiten von Amts wegen
± bzw. ab dem 1.7.1998: Einschreiten des Fami-
liengerichts ± bei Gefährdung des Kindeswohls im
Sinne von § 1666 BGB (etwa durch miûbräuchliche
Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernach-
lässigung des Kindes, durch unverschuldetes Ver-
sagen der Eltern oder durch das Verhalten eines
Dritten). Hierzu zählen selbstverständlich auch
die Fälle selbstbestimmungsausschlieûender Ab-
hängigkeitsverhältnisse infolge der Wahl eines
bestimmten Bekenntnisses durch die Eltern.

b) Vereinheitlichung des Kindschaftsrechts
auf europäischer Ebene

Vor dem Hintergrund zunehmender ± gerade auch
religiös/weltanschaulich motivierter ± Fälle von Kin-
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desentführungen ins Ausland durch einen Elternteil
ergeben sich gravierende Probleme wegen des zu-
meist unterschiedlich ausgestalteten Kindschafts-
rechts. Vor allem die Regelungen auf dem Gebiet des
Sorgerechts bedürfen hier einer ± zumindest euro-
päischen ± Vereinheitlichung/Anpassung. Hierdurch
können Wertungsunterschiede vermieden werden,
die derzeit noch immer bei der gerichtlichen Durch-
setzung von Herausgabe- bzw. Sorge- und Um-
gangsrechtsbegehren auftreten und letztlich dem
Kindeswohl entgegenwirken.

5.5.4.4 Wucher

Rechtslage

Bei der Auseinandersetzung mit neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen tritt immer wieder die Frage auf, ob die
Dienstleistungs- oder Warenangebote solcher Grup-
pen gegen den Straftatbestand des Wuchers nach
§ 291 Strafgesetzbuch (StGB) verstoûen. 310)

Der insoweit relevante Teil der Vorschrift besagt, daû
Wucher begeht, wer die Zwangslage, die Unerfah-
renheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die er-
hebliche Willensschwäche eines Anderen dadurch
ausbeutet, daû er sich oder einem Dritten für eine
sonstige Leistung (§ 291 Abs. 1 Ziff. 3 StGB) Vermö-
gensvorteile gewähren läût, die in einem auffälligen
Miûverhältnis zu der Leistung stehen.

Nach Abs. 2 der Vorschrift liegt ein besonders schwe-
rer Fall insbesondere dann vor, wenn der Täter durch
die Tat einen anderen in wirtschaftliche Not bringt
oder die Tat gewerbsmäûig begeht.

Berichte von ehemaligen Mitgliedern verschiedener
Gruppen zeigen, daû sich Betroffene durchaus in
Situationen befinden können, die durch eine Atmo-
sphäre totaler Beeinflussung gekennzeichnet sind
und in denen psychische Schwächesituationen vor-
liegen, die finanziell ausgenutzt werden können.
Hier ist im Einzelfall zu prüfen, inwieweit der Schutz-
gedanke des § 291 StGB, der die materielle Aus-
beutung einer Schwäche des Opfers unter Strafe
stellt, eingreift.

Als Beispiele kommen in Betracht:

I Druck zum Kauf eines oder sogar zweier ¹E-Meterª
bei Scientology für jedes Mitglied. Materialwert des
wissenschaftlich wertlosen Gerätes ca. 500,± DM;
Verkaufspreise (Ende 1994) zwischen 5.168,± und
10.560,± DM (mit Zubehör).

I Verkauf von angeblichen Heilmitteln zu Preisen,
die entweder nicht dem Marktwert vergleichbarer,
anerkannter Heilmittel entsprechen oder die von
vornherein wertlos sind.

I Angebote von Kursen oder Seminaren mit groben
Miûverhältnissen zwischen Preis und tatsächlich
erbrachter Leistung.

I Verkauf von Anteilscheinen oder Geschäftsbeteili-
gungen ohne realen wirtschaftlichen Hintergrund,
z.B. allein aufgrund einer angeblich extremen Ge-
winnerwartung der Gruppe.

Der Wortlaut von § 291 StGB zeigt, daû die Vorschrift
sehr kasuistisch aufgebaut ist. Neben der Nennung
verschiedener Schwächesituationen, die wucherisch
ausgebeutet werden können, nennt das Gesetz aus-
drücklich einige typische Wuchergeschäfte (Miet-
und Kreditwucher, sowie Vermittlung eines Wucher-
geschäftes). Auch die Auslegung der einzelnen Tat-
bestandsmerkmale orientiert sich häufig an ent-
sprechenden Einzelfällen und ist dementsprechend
schwer überschaubar. Zur Klarstellung, daû gerade
auch der hier erörterte Problembereich der psychi-
schen Beeinflussung mit unter die Tatbestands-
merkmale fallen kann, die die besondere Schwäche-
situation des Opfers umschreiben, erscheint es
der Enquete-Kommission als Handlungsempfehlung
sinnvoll, eine Ergänzung des Gesetzeswortlautes wie
unter Kapitel 6.2.3.5 ausgewiesen, anzustreben. Die
vorgeschlagene Klarstellung des Gesetzestextes
macht deutlich, daû der Begriff der ¹Zwangslageª
nicht nur wirtschaftliche Zwangslagen umfaût, son-
dern auch persönliche Bedrängnis betrifft, die unter
anderem aufgrund psychischer Beeinflussung her-
vorgerufen wurde. Die Subsumption einer psychi-
schen Abhängigkeit unter den Begriff der ¹erheb-
lichen Willensschwächeª bleibt daneben ± wenn die
Voraussetzungen in der erforderlichen Intensität vor-
liegen ± unberührt.

Juristische Bewertung

Unumstritten in Lehre und Rechtsprechung ist, daû
Waren, Geschäftsanteile, Kurse, Seminare und son-
stige Dienstleistungen unter den Begriff der ¹sonsti-
gen Leistungª im Sinne von § 291 StGB fallen. Im
Hinblick auf das ¹auffällige Miûverhältnisª zwischen
Leistung und Gegenleistung wird die Bewertung an-
hand der für solche Leistungen üblichen Markwerte
vorgenommen. 311) Soweit (in Ermangelung eines
Marktes) kein Marktwert festgestellt werden kann,
wird gelegentlich auf einen ¹gerechten Preisª oder
¹angemessenen Gewinnª abgestellt, der anhand
individueller Gegebenheiten zu bestimmen sei. 312)
Überteuerte Angebote aus dem Bereich der neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen unterliegen insoweit den gleichen
Bewertungskriterien, wie sie in sonstigen Fällen des
Wuchers anzuwenden sind.

Problematisch ist für die hier zu diskutierenden Fälle
allein die Bewertung der Situation des Opfers, das
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Gruppe veranlaût wird, einen maûlos überhöhten
Preis für bestimmte Leistungen zu zahlen. Es ist zu310) Der bisherige § 302a StGB, der den Wucher unter Strafe

stellte, ist seit dem 20. 8. 1997 unverändert in § 291 StGB in
der Fassung des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption
vom 13.8.1997 (BGBl. I, Nr. 58, S. 2038ff.) übernommen
worden. Da zu der Neufassung bisher keine Kommen-
tierung vorliegt, beziehen sich die Literaturhinweise im
folgenden Text noch auf § 302a StGB alter Fassung.

311) Vgl. Tröndle, H.: Strafgesetzbuch und Nebengesetze,
48. Aufl., § 302a Rdn. 25 m. w. N.

312) Vgl. Stree in Schönke, A./Schröder, H.: Strafgesetzbuch
Kommentar, 25. Aufl., § 302a, Rdn. 18; BayObLG, NJW
1985, 873.
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überlegen, ob insoweit die Tatbestandsmerkmale der
¹Zwangslageª und/oder der ¹erheblichen Willens-
schwächeª vorliegen, die die Grundlage der mate-
riellen Ausbeutung des jeweiligen Opfers bilden.

a) Vorliegen einer Zwangslage

Denkbar wäre zunächst, die besondere Situation von
Mitgliedern in bestimmten neuen religiösen oder
ideologischen Gemeinschaften oder Psychogruppen
als Zwangslage zu begreifen, da sich das Opfer unter
dem Eindruck der vermittelten Heilslehre dazu ¹ge-
nötigtª sehen kann, die angebotenen, überteuerten
Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Unter einer ¹Zwangslageª im Sinne von § 291 StGB
wird eine Situation verstanden, in der das Opfer sich
in einer besonderen Bedrängnis befindet. Seit der
Neufassung der Wuchervorschrift durch das Erste
Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
(1. WiKG, 1976) besteht Einigkeit darüber, daû zum
einen die Ausbeutung einer wirtschaftlichen Be-
drängnis, unter den Begriff der Zwangslage fällt. 313)
Zum anderen soll eine Zwangslage aber auch
dann vorliegen, wenn Umstände anderer, also nicht
wirtschaftlicher Art, beim Opfer ein zwingendes Be-
dürfnis nach der wucherischen Leistung entstehen
lassen. 314)

Beispielsfälle für solche Zwangslagen sind:

I Forderung wucherischer Zinsen bei der ¹Umschul-
dungª fälliger Kredite (wirtschaftliche Zwangs-
lage) oder

I wucherischer Preis für sauberes Trinkwasser bei
Seuchengefahr infolge einer Überschwemmung
(andere Zwangslage).

Die Bestimmung einer Zwangslage im Sinne der
heutigen Gesetzesfassung geht damit über das
früher vom Gesetz festgelegte und in der Praxis als
zu eng empfundene Tatbestandsmerkmal der ¹Not-
lageª hinaus, worunter zumeist nur ¹dringende wirt-
schaftliche Notª verstanden wurde. 315) Dies ergibt
sich im übrigen auch daraus, daû das Hervorrufen
wirtschaftlicher Not nach dem aktuellen Gesetzes-
wortlaut als zusätzlicher Strafschärfungsgrund in
§ 291 Abs. 2 Ziff. 1 StGB ausdrücklich aufgenommen
wurde.

Die vorliegende Rechtsprechung und das wissen-
schaftliche Schrifttum zu § 291 StGB befassen sich
kaum mit Fällen von Zwangslagen, die nicht wirt-
schaftlicher Art sind. Nach Auffassung der Enquete-
Kommission ist es aber durchaus denkbar, daû durch
die Aktivitäten einer problematischen Gruppe auf
dem Gebiet der neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen eine vergleich-
bare, andere Zwangslage beim Bewucherten ent-
steht, in der er sich der wucherisch angebotenen Lei-
stung nicht entziehen kann. Erörterungen zu solchen
¹psychischen Zwangslagenª sind in Rechtsprechung
und Lehre bislang aber nicht ersichtlich.

b) Erhebliche Willensschwäche

Darüber hinaus ist es denkbar, die innerhalb einer
Gruppe geschaffenen Abhängigkeiten als ¹erheb-
liche Willensschwächeª desjenigen anzusehen, der
sich überteuerten, wucherischen Angeboten nicht zu
entziehen weiû.

Eine erhebliche Willensschwäche ist nach der allge-
mein anerkannten Auslegung von § 291 StGB dann
gegeben, wenn die Widerstandskraft, einem wuche-
rischen Angebot zu widerstehen, in so starkem Maûe
vermindert ist, daû dieser Schwächezustand den son-
stigen in § 291 StGB genannten Situationen (nämlich
Zwangslage, Unerfahrenheit oder Mangel an Urteils-
vermögen) gleichkommt. 316) Betroffen sind also psy-
chische Defizite des Bewucherten, die ihre Ursache
in seiner Person haben und die über die normale Ver-
führbarkeit z.B. durch verlockende Werbung hinaus-
gehen. 317) Diese Defizite müssen keinen Krankheits-
wert erreicht haben; in der Literatur werden aber
sehr häufig Fälle der erheblichen Willensschwäche
erörtert, in denen die Widerstandsfähigkeit des Be-
troffenen durch Suchterscheinungen (Drogen-, Alko-
hol- oder auch Spielsucht) herabgesetzt ist. 318)

Unter diesen Prämissen ist davon auszugehen, daû
eine erhebliche Willensschwäche infolge einer psychi-
schen Beeinflussung eines Menschen anzunehmen
sein kann: Wird die Entscheidungsfähigkeit einer Per-
son durch den Einfluû einer problematischen neuen
religiösen oder ideologischen Gemeinschaft oder
Psychogruppe in so weitgehendem Maûe eingeengt,
daû von einer freien Entscheidung für oder gegen die
Entgegennahme einer überteuerten Leistung nicht
mehr die Rede sein kann, so ist eine erhebliche Wil-
lensschwäche im Sinne von § 291 StGB naheliegend.
Ob die Beeinflussung des Betroffenen diese ± durch-
aus mit einer Sucht vergleichbare ± Qualität erreicht
hat, ist naturgemäû eine Frage des Einzelfalls.

Insgesamt kann daher gesagt werden, daû das An-
bieten von kraû überteuerten Leistungen durch eine
neue religiöse oder ideologische Gemeinschaft oder
Psychogruppe insbesondere im Rahmen von kom-
merziellen Kulten (vgl. Kapitel 5.3.4) und Gewinn-
erwartungssystemen (vgl. Kapitel 5.3.5) bereits nach
der jetzigen Gesetzeslage als Wucher bestraft wer-
den kann. Der auf die Person ausgeübte Druck kann
so stark sein, daû eine Zwangslage anzunehmen ist,
die zu materiellen Vorteilen ausgebeutet wird. Auch
kann die psychische Verfassung eines Betroffenen
so beeinträchtigt sein, daû von einer erheblichen
Willensschwäche ausgegangen werden muû.

Bisherige Praxis

Die Vorschrift des Wuchers führt in der strafrecht-
lichen Praxis eher ein Schattendasein. So weist die

313) Vgl. amtl. Begründung, BT-Drucksache 7/3441 S. 40.
314) Vgl. Stree, a.a.O., § 302a Rdn. 23.
315) Vgl. Kindhäuser, U.: Nomos Kommentar zum Strafgesetz-

buch, Stand Juni 1997, § 302 a, Rdn. 30.

316) Vgl. Stree, a.a.O., § 302a Rdn. 27; Bericht des Sonderaus-
schusses Strafrechtsreform, BT-Drucksache 7/5291 S. 20.

317) Vgl. Kindhäuser, U., in: Nomos Kommentar zum Strafgesetz-
buch, § 302a, Rdn. 34; amtl. Begründung in BT-Drucksache
7/3441 S. 41; Samson, in: Systematischer Kommentar zum
Strafgesetzbuch, Stand November 1997, § 302a, Rdn. 36.

318) Vgl. Schäfer/Wolf. in: Leipziger Kommentar, StGB, 11. Aufl.,
§ 302a StGB, Rdn. 21; Lackner, K.: Strafgesetzbuch, 22. Aufl.,
§ 302a Rdn. 8; Stree, a.a.O., § 302a Rdn. 27.
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polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 1993 bun-
desweit nur 454 Fälle eines Verstoûes gegen § 302a
StGB alter Fassung (§ 291 StGB neuer Fassung) auf.
Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, daû
eine Strafanzeige einer durch Wucher geschädigten
Person auch immer die unangenehme Offenbarung
eigener Unzulänglichkeit beinhaltet. Zugleich ist
denkbar, daû der Täter beim Opfer eine so starke
Abhängigkeit ausnutzt, daû das Opfer befürchten
muû, sich mit einer Strafanzeige noch weiter zu
schädigen 319). Es ist aber darauf hinzuweisen, daû
eine Strafverfolgung wegen Wuchers nicht von der
Stellung eines Strafantrages abhängig ist. Vielmehr
handelt es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt, bei
dem von Amts wegen zu ermitteln ist, wenn ein
Anfangsverdacht besteht. Dieser Aspekt ist bislang
nicht in ausreichendem Maûe hervorgehoben worden.

Wie bereits erwähnt, sind bislang keine Gerichts-
entscheidungen oder wissenschaftliche Stellungnah-
men zu dem speziellen Problem der wucherischen
Leistungen innerhalb neuer religiöser und ideologi-
scher Gemeinschaften und Psychogruppen veröffent-
licht worden. Die obige Darstellung hat aber gezeigt,
daû Fälle mit strafrechtlicher Relevanz durchaus vor-
kommen können. Die strafrechtliche Ermittlungs-
arbeit setzt in diesen Fällen immer voraus, daû auf
ausreichende Erkenntnisquellen zurückgegriffen
werden kann, die den Ermittlungsbehörden eine
fachgerechte Beurteilung insbesondere der oben dis-
kutierten Merkmale ¹Zwangslageª und ¹erhebliche
Willensschwächeª ermöglichen. Insoweit ist weitere
Aufklärungs- und Informationsarbeit nötig.

Die Erkenntnis, daû innerhalb einer bestimmten Grup-
pierung immer mit gleichen oder ähnlichen Methoden
auf Personen Einfluû genommen wird, kann zudem zu
einer Vereinfachung der Ermittlungsarbeit genutzt
werden. So könnte bei von Amts wegen eingeleiteten
Ermittlungen auf Zeugen zurückgegriffen werden, die
nicht den ersten Schritt der Strafanzeige getan haben.
Für Betroffene kann dies hinsichtlich ihrer Aussage-
bereitschaft von erheblicher Bedeutung sein.

5.5.4.5 Psychotherapeutengesetz

Bereits in ihrem Zwischenbericht hatte die Enquete-
Kommission auf die dringende Notwendigkeit der
Verabschiedung des Psychotherapeutengesetzes hin-
gewiesen. Damit eine angemessene Versorgung von
Menschen, die durch neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen sowie den
boomenden Psycho- und Esoterikmarkt geschädigt
wurden erfolgt, gibt sie die in Kap. 6.2.3.6 formulierte
Handlungsempfehlung.

5.5.4.6 Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche
Aspekte

Sozialversicherungsrechtliche Fragen wurden bereits
im Vorfeld der Enquete-Kommission in den Petitio-
nen zu einzelnen Gruppierungen angesprochen.

Nach der geltenden Rechtslage ist bei der Sozial-
versicherung von Personen danach zu unterscheiden,
ob sie Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder
Angehörige ähnlicher Gemeinschaften sind, oder ob
sie in einem gewöhnlichen Arbeitnehmerverhältnis
stehen.

Grundsätzlich besteht für alle Personen, die gegen
Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung be-
schäftigt sind, Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Beschäftigung ist jede
nicht selbständige Arbeit, insbesondere in einem
Arbeitsverhältnis, die in persönlicher Abhängigkeit
vom Arbeitgeber geleistet wird. Nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts liegt ein
Beschäftigungsverhältnis vor, wenn nach der Ge-
samtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles und
nach der Verkehrsauffassung eine persönliche Ab-
hängigkeit des Arbeitenden gegeben ist, die sich vor-
nehmlich in dessen Eingliederung in den Betrieb
bzw. dem Direktionsrecht des Arbeitgebers aus-
drückt.

Dies gilt auch für Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher
Gemeinschaften, während ihres Dienstes für die Ge-
meinschaft und während der Zeit ihrer auûerschuli-
schen Ausbildung (§ 1 Sozialgesetzbuch VI). In der
gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei
sind die zuletzt genannten Personen dann, wenn
ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft eine An-
wartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Ver-
sorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit sowie im
Alter gewährleistet und die Erfüllung der Gewähr-
leistung gesichert ist. Bei Ausscheiden aus einer
ordensähnlichen Gemeinschaft sind die ehemaligen
Mitglieder für die Zeit ihrer Tätigkeit in der Gemein-
schaft in der gesetzlichen Rentenversicherung nach-
zuversichern. Die nachzuversichernden Entgelte
müssen hier mindestens 40% der Bezugsgröûe be-
tragen. Die Bezugsgröûe orientiert sich am durch-
schnittlichen Arbeitsentgelt aller Rentenversicherten
im vorvergangenen Kalenderjahr.

In der Arbeitslosenversicherung werden satzungs-
gemäûe Mitglieder geistlicher Genossenschaften,
Diakonissen oder ähnliche Personen, die sich aus
überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggrün-
den mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen ge-
meinnützigen Tätigkeiten beschäftigen und aus ihrer
kraft Gesetzes (§ 27 Abs. 1 Nr. 4 SGB III) versiche-
rungsfreien Beschäftigung ausscheiden ± wie auch in
der gesetzlichen Krankenversicherung ± nicht nach-
versichert.

In der Krankenversicherung sind die bezeichneten
Personen dann versicherungsfrei, wenn sie sich aus
überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggrün-
den mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen ge-
meinnützigen Tätigkeiten beschäftigen und nicht
mehr als freien Unterhalt oder ein geringes Entgelt
beziehen, das nur zur Beschaffung der unmittelbaren
Lebensbedürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Klei-
dung und dergleichen ausreicht. Darüber hinaus sind
in der gesetzlichen Krankenversicherung versiche-
rungsfrei die Geistlichen der als öffentlich-rechtliche
Körperschaften anerkannten Religionsgesellschaf-

319) Vgl. Scheffler, U.: Zum Verständnis des Wuchers gemäû
§ 302a StGB, in: Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA),
1992, S. 1 ff., (S. 2 ff.); Schäfer/Wolff. in: Leipziger Kommen-
tar, S. 2 ff., StGB, 11. Aufl., § 302a Entstehungsgeschichte.
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ten, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fort-
zahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat erklärt, aus den dargelegten Grundsätzen
folge, daû Mitglieder neuer religiöser und ideolo-
gischer Gemeinschaften und Psychogruppen, soweit
sie wirtschaftlich verwertbare Arbeit leisteten,
grundsätzlich versicherungspflichtig seien. Die Ren-
tenversicherungsträger wollten im Rahmen der Be-
triebsprüfung versuchen, in Musterprozessen eine
Klärung auch darüber herbeizuführen, welches Ent-
gelt der Versicherung zugrunde zu legen sei, wenn
der Beschäftigte ein auffallend niedriges Entgelt
erhalte. Die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte führe derzeit ein Verfahren gegen eine Ge-
meinschaft, in dem die Nachforderung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen im Streit sei. Dieses Verfahren
sei noch nicht entschieden. Zur Durchsetzung von
Ansprüchen der Mitglieder neuer religiöser und
ideologischer Gemeinschaften und Psychogruppen
gegen die jeweilige Gemeinschaft sei darüber hinaus
festzustellen, daû es zunächst den Mitgliedern selbst
obliege, sich für die Verwirklichung ihrer Ansprüche
einzusetzen.

Im Zusammenhang mit arbeitsrechtlichen Fragestel-
lungen fällt auf, daû sowohl in der Rechtsprechung
als auch im Schrifttum die Auseinandersetzung
mit der Scientology-Organisation dominiert. Nach
der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, Scien-
tology nicht als Religionsgemeinschaft anzusehen
(Bundesarbeitsgericht, Beschluû vom 22.3.1995,
5 AZB 21/94, NJW 1996, 143) hat es Verfahren über
Kündigungen im Zusammenhang mit der Zugehörig-
keit zu Scientology und Verfahren betreffend die Er-
laubnis zur privaten Arbeitsvermittlung gegeben. In
der Frage der Kündigung von Personen, die Mitglied
bei der Scientology-Organisation waren, sind die
Gerichte zum Ergebnis gekommen, daû eine Kündi-
gung jedenfalls dann begründet ist, wenn das Ver-
halten der betroffenen Person im Einzelfall dies
rechtfertigt (s. hierzu Landesarbeitsgericht Berlin,
Urt. v. 11.6.1997, Az. 13 Sa 19/97 und Landesarbeits-
gericht Rheinland-Pfalz, Urt. v. 12.7.1995, Az. 9 Sa
890/93; in beiden Fällen führte das Verhalten der be-
troffenen Person im Einzelfall letztlich zur Bestä-
tigung der Kündigung, im letzteren Fall zur Kün-
digung eines Betriebsrates wegen Störung des
Betriebsfriedens durch Werbung für Scientology
während der Arbeitszeit). Fraglich ist, inwieweit be-
reits die Zugehörigkeit zu Scientology den Widerruf
einer Erlaubnis zur privaten Arbeitsvermittlung
rechtfertigt. 320)

Allgemein hat das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung darauf hingewiesen, eine Überwa-
chung der Einhaltung arbeitsvertraglicher oder tarif-
vertraglicher Ansprüche durch eine Behörde sowie
eine Sanktion oder Dokumentation von entsprechen-
den Verstöûen sehe das deutsche Arbeitsrecht nicht

vor. Allerdings würden Verstöûe gegen Vorschriften
des Arbeitsschutzrechts, z. B. des Arbeitszeitrechts,
von den Arbeitsschutzbehörden der Länder geahndet.

In einem Gespräch mit einem Vertreter des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung hat dieser
hervorgehoben, eine Legaldefinition der Begriffe
¹Arbeitsverhältnisª bzw. ¹Arbeitnehmerª gebe es in
der Bundesrepublik Deutschland nicht. Nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts liege ein
Arbeitsverhältnis vor, wenn aufgrund eines privat-
rechtlichen Vertrages Dienste in Leistung für einen
anderen erbracht würden. Ob persönliche Abhängig-
keit gegeben sei, sei unter Gesamtwürdigung der Um-
stände des Einzelfalles sowie nach der Verkehrsauf-
fassung festzustellen. Auûerdem sei die umfangreiche
Kasuistik des Bundesarbeitsgerichts zugrunde zu legen.

Ein weiteres Problem bestehe bei der Abgrenzung
eines Arbeitsverhältnisses von einer Betätigung auf
vereinsrechtlicher Grundlage. Vielfach beriefen sich
neue religiöse und ideologische Gemeinschaften und
Psychogruppen darauf, ihre Mitglieder erfüllten le-
diglich ihre vereinsrechtlichen Pflichten. Zwar sei in
der Rechtsprechung anerkannt, daû als Rechtsgrund-
lage für die Leistung von Diensten auch die Mitglied-
schaft in einem Verein in Betracht komme. Dies sei
unabhängig davon, welche Inhalte der Verein ver-
folge und ob es sich überhaupt um eine Religions-
oder Weltanschauungsgemeinschaft handele. Dabei
könne es auch um Leistungen in persönlicher Ab-
hängigkeit, also ein herkömmliches Arbeitsverhält-
nis, gehen. Die Qualifikation eines Vertrages zwi-
schen einer neuen religiösen oder ideologischen Ge-
meinschaft oder Psychogruppe und einem Beschäf-
tigten als Arbeitsverhältnis scheide nicht schon des-
halb aus, weil sich die Organisation darauf berufe,
hier liege ein vereinsmitgliedschaftliches Verhältnis
vor. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichtes dürfe die Begründung vereins-
rechtlicher Arbeitspflichten nicht zur Umgehung
zwingender arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen
führen. Eine solche Umgehung arbeitsrechtlicher
Schutzvorschriften nehme das Bundesarbeitsgericht
immer dann an, wenn dem zur Leistung abhängiger
Tätigkeit verpflichteten Vereinsmitglied keine Mit-
gliedschaftsrechte zustünden, die ihm eine Einfluû-
nahme auf den Verein ermöglichten. Auûerdem
könne eine Umgehung arbeitsrechtlicher Vorschrif-
ten dann vorliegen, wenn der Verein seinem in er-
heblichem Umfang zur Arbeit in persönlicher Ab-
hängigkeit verpflichteten Mitglied weder einen An-
spruch auf eine angemessene Vergütung noch einen
Anspruch auf Versorgung einräume. Bei Vereinen
mit wirtschaftlicher Zwecksetzung komme ohnehin
allein ein Arbeitsverhältnis in Betracht. Liege eine
dieser Konstellationen vor, die darauf abzielten, das
Arbeitsrecht zu umgehen, sei vom Bestehen eines
Arbeitsverhältnisses mit allen daraus folgenden Kon-
sequenzen auszugehen. Dieses habe auch das Bun-
desarbeitsgericht dazu veranlaût, in der erwähnten
Entscheidung zur Scientology-Organisation die Ent-
scheidung zu treffen, daû es sich um ein Arbeitsver-
hältnis handele.

Ein Problem bei Anbietern von Dienstleistungen, bei-
spielsweise bei Anbietern von Lebensbewältigungs-

320) Vgl. Darstellung bei Abel, R.B.: Die aktuelle Entwicklung
der Rechtsprechung zu neueren Glaubensgemeinschaften,
in: Neue Juristische Wochenschrift ± NJW ± 1997, S. 426 ff.,
(427).
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hilfe, besteht nach der Darstellung des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung darin,
daû die Anbieter scheinbar selbständig tätig seien,
aufgrund der tatsächlichen Situation jedoch als klas-
sische Arbeitnehmer neuer religiöser oder ideologi-
scher Gemeinschaften oder Psychogruppen ange-
sehen werden müûten. Diese Form der Scheinselb-
ständigkeit sei der Versuch, das Arbeitsrecht und das
Sozialversicherungsrecht mit den damit zusammen-
hängenden finanziellen Belastungen zu umgehen.
Scheinselbständige, die in persönlicher Abhängig-
keit Dienste leisteten, seien Arbeitnehmer, auch
wenn die mit ihnen geschlossenen Verträge unrichti-
ger Weise als Werkverträge, freie Dienstverträge
oder ähnlich bezeichnet würden, mit der Folge, daû
die arbeitsrechtlichen Vorschriften anzuwenden
seien. Die Abgrenzung zwischen echten Selbständi-
gen und Scheinselbständigen sei auch im Kontext
von neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen an den vom Bundes-
arbeitsgericht aufgestellten Kriterien vorzunehmen.
Dies sei nicht ganz unproblematisch, da hierbei nicht
mögliche besondere und psychische Abhängigkei-
ten, die im Zusammenhang mit neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen
auftreten könnten, berücksichtigt würden.

In den Fällen, in denen man davon ausgehen müsse,
daû die betreffenden Personen Arbeitnehmer seien,
liege eine besondere Problematik in der Entlohnung
der Mitarbeiter von neuen religiösen und ideolo-
gischen Gemeinschaften und Psychogruppen. Hier
ergebe sich aus arbeitsgerichtlichen Verfahren ins-
besondere aus dem süddeutschen Raum, daû Arbeit-
nehmer vielfach zu Beschäftigungen verpflichten
würden, die sie zeitlich voll in Anspruch nähmen und
jede andere Beschäftigung ausschlössen. Dabei
würden sie für ihre Tätigkeit eine extrem niedrige
Entlohnung erhalten. Grundsätzlich sei die Höhe des
Arbeitsentgelts von der vertraglichen Vereinbarung
abhängig. Dabei werde in der öffentlichen Diskus-
sion vielfach nicht beachtet, daû Anspruch auf ein
tarifvertragliches Entgelt nur ein Arbeitnehmer habe,
der selber tarifgebunden sei und dessen Arbeitgeber
tarifgebunden sei oder wenn es sich um einen allge-
mein verbindlichen Tarifvertrag handele. Nur dann
habe der Tarifvertrag unmittelbare und zwingende
Wirkung. Die einzelvertragliche Inbezugnahme eines
Tarifvertrages sei im Zusammenhang mit neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen eher die Ausnahme. Im Zusammen-
hang mit neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen bliebe damit der
Arbeitsvertrag auûerhalb des tarifrechtlichen Be-
reichs. In den Fällen, in denen das Miûverhältnis zwi-
schen der Leistung des Arbeitnehmers und der Ent-
lohnung extrem sei, so daû von der Nichtigkeit des
Arbeitsvertrages nach § 138 BGB wegen Sittenwid-
rigkeit oder Wucher auszugehen sei, greife § 612
BGB ein und es müsse das ortsübliche Arbeitsentgelt
für diese Beschäftigung gezahlt werden. In diesem
Fall orientiere man sich wiederum an den tariflichen
Arbeitsentgelten.

In den einzelvertraglichen Vereinbarungen falle auf,
daû vielfach gesetzliche Ansprüche, insbesondere

auf die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und auf
den gesetzlichen Mindesturlaub, gänzlich ausge-
schlossen oder eingeschränkt würden. Auch eine
solche Vereinbarung wäre nach § 134 BGB nichtig.
Da es sich um Individualansprüche handele, müsse
sie der jeweilige Arbeitnehmer persönlich einklagen.
Ein weiteres Problem sei die Überschreitung der
Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz. Dies
sei besonders dort problematisch, wo eine derartige
Drucksituation bestehe, daû die Leistung weit über
die höchstzulässige Arbeitszeit nach dem Arbeitszeit-
gesetz hinausginge. Hier bestünde die Möglichkeit,
durch die Gewerbeaufsichtsämter einzuschreiten,
Buûgelder zu verhängen oder in besonders schweren
Fällen auch Freiheitsstrafen zu erwirken.

Ein weiteres Problem sei die betriebsinterne Schu-
lung von Mitarbeitern. Die Gestaltung einer innerbe-
trieblichen Schulung sei prinzipiell Sache des Arbeit-
gebers. Allerdings habe der Arbeitgeber Schutz-
pflichten gegenüber den Arbeitnehmern betreffend
die Gesundheit und das allgemeine Persönlichkeits-
recht der Mitarbeiter. Ein rechtswidriges Verhalten
des Arbeitsgebers könne indes nur durch Anstren-
gung eines Verfahrens durch einzelne Arbeitnehmer
überprüft werden. Sinnvoll wäre nach Auffassung
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung hier eine Klarstellung, daû ein Arbeitnehmer
die Teilnahme an einer innerbetrieblichen Schulung
sowie deren Fortsetzung jederzeit ablehnen könne,
wenn die Schulung im Inhalt und der Methode sein
Persönlichkeitsrecht oder sonstige Rechte verletze.
Auch wäre eine Regelung hilfreich, wonach der
Arbeitnehmer nicht zum Stillschweigen über inner-
betriebliche Schulungen verpflichtet werden könne
und ein Recht zur Anzeige gegenüber den zuständi-
gen Behörden bekäme, wenn in der Schulung gegen
Grundrechte der Arbeitnehmer oder gegen Straf-
gesetze verstoûen werde oder der Arbeitnehmer zur
Verletzung der Rechte anderer aufgefordert werde.

Ein weiterer Problemkreis sei die Situation von An-
gehörigen neuer religiöser und ideologischer Ge-
meinschaften und Psychogruppen, wenn sie in Ar-
beitsverhältnissen auûerhalb der jeweiligen neuen
religiösen oder ideologischen Gemeinschaft oder
Psychogruppe beschäftigt seien. Bei vielen Arbeitge-
bern wachse das Bedürfnis, sich gegen die Einstel-
lung von Mitgliedern neuer religiöser oder ideologi-
scher Gemeinschaften oder Psychogruppen zu schüt-
zen. Dies betreffe insbesondere solche Organisatio-
nen, zu deren erklärten Zielen die Gewinnung von
Einfluû im Wirtschaftsleben gehöre. Zu den Mitteln,
mit denen der Arbeitgeber sich schützen könne,
gehöre zunächst die Befragung der Bewerber im
Einstellungsgespräch bzw. im Personalfragebogen
bzw. die Aufnahme entsprechender Erklärungen des
Arbeitnehmers in den Arbeitsvertrag. Das Fragerecht
sei nur dann als Mittel anerkannt, wenn der Arbeit-
geber einen berechtigtes und billigenswertes,
schutzwürdiges Interesse an der Beantwortung sei-
ner Fragen habe. Dies folge aus den Entscheidungen
des Bundesarbeitsgerichts. Ein entsprechendes Inter-
esse nehme das Bundesarbeitsgericht immer dann
an, wenn es um die Feststellung solcher Informatio-
nen gehe, die für die Feststellung der Eignung für den
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Arbeitsplatz erforderlich seien. So seien z.B. Fragen
nach der religiösen oder weltanschaulichen Prägung
dann anerkannt, wenn es um die Beschäftigung bei
sogenannten Tendenzträgern gehe. Im übrigen sei
jedoch die Frage nach der Religion oder Weltanschau-
ung unzulässig. Hier sei noch einmal darauf hinzu-
weisen, daû durch die Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts, Scientology nicht als Religions- oder
Weltanschauungsgemeinschaft anzusehen, die Frage
nach der Zugehörigkeit zu Scientology zulässig sei.
Auch die Zugehörigkeit zu Organisationen, die
keine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaf-
ten seien, sei in der Regel für die Eignung eines Be-
werbers für den jeweiligen Arbeitsplatz nicht maû-
geblich. Daher müsse man regelmäûig ein Recht des
Arbeitgebers, nach der Zugehörigkeit zu Vereinen
oder Organisationen zu fragen, verneinen. Zulässig
sei die Frage nur dann, wenn die Zugehörigkeit zu
einer ganz spezifischen Organisation für unvereinbar
mit der Tätigkeit in dem Unternehmen gehalten wer-
de. Für das Fragerecht der privaten Arbeitgeber sei
auch zu berücksichtigen, daû diese weitaus freier sei-
en, als die öffentlichen Arbeitgeber. In diesem Zusam-
menhang sei auch von Interesse, daû nach dem
Selbstverständnis von Scientology auf die Frage, ob
der Betreffende Scientologe sei, die Unwahrheit
gesagt werden dürfe. Dagegen dürfe auf die Frage,
ob die Technologie von L. Ron Hubbard angewendet
würde bzw. ob der Betreffende Mitglied der IAS
sei, ausschlieûlich die Wahrheit gesagt werden. Ein
Arbeitnehmer, der eine zulässige Frage des Arbeitge-
bers nach der Zugehörigkeit zu einer neuen religiösen
oder ideologischen Gemeinschaft oder Psychogruppe
falsch beantworte, müsse damit rechnen, daû der
Arbeitgeber ein Recht zur Anfechtung des Arbeits-
verhältnisses nach § 123 BGB habe. Eine weitere
Möglichkeit für den Arbeitgeber sei, als Anlage zum
Arbeitsvertrag oder im Arbeitsvertrag eine Zusiche-
rung vorzusehen, in der der Arbeitnehmer zusichern
müsse, nicht Mitglied einer entsprechenden Organi-
sation zu sein oder zu werden. Auch das komme
selbstverständlich nur insoweit in Betracht, als ein
Fragerecht des Arbeitgebers jeweils gegeben sei.
Während des Arbeitsverhältnisses sei die Frage nach
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation
eher zweifelhaft. Das Bundesarbeitsgericht lege
das Fragerecht im laufenden Arbeitsverhältnis sehr
restriktiv aus.

Zu Kündigungen von Mitgliedern neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-
pen allgemein sei aus der arbeitsgerichtlichen Recht-
sprechung bisher kein Fall bekannt geworden, wo-
nach allein die Zugehörigkeit zu einer neuen religiö-
sen oder ideologischen Gemeinschaft oder Psycho-
gruppe die Kündigung gerechtfertigt hätte. Vielmehr
müûten andere Merkmale hinzukommen, die die
Eignung für den jeweiligen Arbeitsplatz ausschlös-
sen. Eine Möglichkeit sei auûerdem die Druck-
kündigung in Fällen, in denen andere Beschäftigte,
Kunden oder andere Personen einen Druck ausübten
auf den Arbeitgeber, den Beschäftigten, der Mitglied
einer neuen religiösen oder ideologischen Gemein-
schaft oder Psychogruppe sei, zu entlassen, und der
Arbeitgeber keine andere Möglichkeit habe, diesen
Konflikt zu lösen, als durch Entlassung. Im übrigen

komme eine Kündigung dann in Betracht, wenn ein
Mitarbeiter sich aktiv im Sinne seiner Organisation
im Betrieb betätige und dadurch Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnisse an die Organisation verraten
habe, Betrügereien zugunsten der Organisation be-
gangen habe, oder während der Arbeitszeit bei den
anderen Beschäftigten des Unternehmens für die
Organisation geworben habe und dabei Mittel des
Arbeitgebers benutzt habe. Dazu gebe es zwei Ent-
scheidungen von Arbeitsgerichten, die mittlerweile
durch die Landesarbeitsgerichte Berlin und Rhein-
land-Pfalz bestätigt worden seien. Daû solche Kündi-
gungen zulässig seien, sei im übrigen nicht spezifisch
für das hier behandelte Problemfeld.

5.5.5 Neu zu schaffende Rechtsvorschriften

5.5.5.1 Einrichtung einer Stiftung im Bereich ¹Neue
religiöse und ideologische Gemeinschaften
und Psychogruppenª

Einleitung

Die Diskussion um immer wieder auftretende Proble-
me im Zusammenhang mit den neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen
hat bei der Diskussion innerhalb der Enquete-
Kommission dazu geführt, sich intensiv mit den not-
wendigen Anforderungen zur Aufklärungsarbeit,
aber auch zur möglichen Konfliktminimierung aus-
einander zu setzen.

Feststellbar ist, daû es sich um zahlreiche Konflikte
auf individueller, familiärer und gesamtgesellschaft-
licher Ebene handelt.

Die in der Bundesrepublik Deutschland tätigen
privaten Beratungs- und Informationsstellen bzw.
Selbsthilfegruppen stehen seit langer Zeit in der akti-
ven Betreuungs- aber auch Auseinandersetzungs-
ebene mit den problematischen Gruppen.

Bei der Anhörung zu Art. 4 GG wurde von den gela-
denen Sachverständigen zum Thema ¹Staatliche För-
derung privater Beratungsstellenª deutlich gemacht,
daû eine verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit
davon abhängt, wie die Beratungsstellen ihre Auf-
klärungsarbeit leisten.

Wie die nichtöffentliche Anhörung der ¹Beratungs-
und Informationsstellen für sogenannte Sekten und
Psychogruppenª vom 2.12.1996 ergeben hat, erach-
teten es auch die Vertreter der angehörten Stellen für
sinnvoll, eine Stiftung zu schaffen, die übergeordnet
Rechtshilfe und finanzielle Unterstützung für die
Beratungsstellen selber sowie für Aussteiger und
sonstige Betroffene leisten soll.

Form der Stiftung

Es sollte eine öffentlich-rechtliche Stiftung vom Bund
und von den Ländern gemeinsam gebildet werden.
Mit der Verknüpfung der Länder und des Bundes
wird politisch bundesweit die Notwendigkeit einer
gemeinsamen Herangehensweise dokumentiert. Ein
wissenschaftlicher Beirat sollte die Arbeit der Stif-
tung begleiten.
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Aufgaben der Stiftung

Die Stiftung sollte folgende Aufgabenfelder ab-
decken:

I Schaffung eines inhaltlich und finanziell qualifi-
zierten Rahmens für die mit der Thematik befaûten
Beratungsstellen;

I Anregung oder Durchführung von Forschungs-
arbeiten, selbständig oder durch Vergabe von Auf-
trägen;

I systematische Erfassung des bestehenden Mate-
rials in einer Bibliothek bzw. Publikation durch
neue Medien für die Allgemeinheit;

I Aufklärung der Öffentlichkeit durch Publika-
tionen, die selbst herausgegeben oder angeregt
werden;

I Erarbeitung und Durchführung von Fort- und Wei-
terbildungsprogrammen für mit der Thematik be-
faûte Personen;

I Aufarbeitung von einschlägiger, z. B. sozialpädago-
gischer und psychologischer Literatur zum Thema,
die in Form von Empfehlungshandreichungen an
die mit der Thematik befaûten Institutionen gege-
ben werden kann;

I Förderung des nationalen und internationalen
Austauschs beispielsweise durch Fachkongresse;

I Vermittlung zwischen den einzelnen mit der The-
matik befaûten Stellen sowie ggf. zwischen Einzel-
personen und Beratungsstellen;

I Beratung von Einzelpersonen und privaten Bera-
tungsstellen.

5.5.5.2 Einführung einer gesetzlichen Regelung
betreffend die staatliche Förderung privater
Beratungs- und Informationsstellen

Über die Rechtmäûigkeit staatlicher Förderung für
eingetragene Vereine, die sich kritisch mit den Zielen
und Aktivitäten neuer religiöser und ideologischer
Gemeinschaften und Psychogruppen auseinander-
setzen, hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
im Jahr 1992 entschieden.

Streitbefangen war im einen Fall die Förderung einer
Dachorganisation als Zusammenschluû von natürli-
chen Personen und Vereinen, die in Deutschland und
Österreich ansässig sind und sich mit Problemen der
sogenannten neureligiösen Bewegungen befassen
durch die Bundesrepublik Deutschland (BVerwG,
Urt. v. 27. März 1992, 7 C 21.90, in: Entscheidungen
des Bundesverwaltungsgerichts ± BVerwGE ± Bd. 90,
S. 112ff.); im zweiten Fall ging es um die städtische
Förderung eines Vereins, der als Träger der freien
Jugendhilfe unter anderem Aufklärung sowie Rat
und Hilfe für Betroffene im Zusammenhang mit
¹destruktiven Kultenª zur Verfügung stellt (BVerwG,
Urt. v. 27. März 1992, 7 C 28.90). In beiden Fällen
klagten von der Tätigkeit des jeweils geförderten
und beigeladenen Vereins betroffene eingetragene
Vereine gegen die Förderung.

In beiden Fällen erkannte das BVerwG, daû den Klä-
gern der Schutz des Art. 4 GG zukommt.

Im ersten Fall hat das BVerwG festgestellt, daû die
Beklagte durch die Förderung des beigeladenen Ver-
eins zielgerichtet in Grundrechte der Kläger eingreife.
Nach der Vereinssatzung des Beigeladenen sei es
das Vereinsziel, ¹religiösen und ideologischen Miû-
bräuchenª, die neuen religiösen Bewegungen unter-
stellt würden, entgegen zu treten und die Öffentlich-
keit hierüber aufzuklären. Dieses Vereinsziel solle
durch die staatliche Förderung unterstützt werden.

Für den zielgerichteten Eingriff in die Grundrechte
der Kläger durch die staatliche Förderung des Beige-
ladenen bedürfe die Beklagte einer Ermächtigungs-
grundlage. Anders als im Falle eigener ¾uûerungen
des Staates könne eine Ermächtigung nicht in der
Befugnis der Bundesregierung zur Öffentlichkeits-
arbeit gesehen werden. Diese Befugnis sei Ausdruck
ihrer Funktion als Organ der Staatsleitung und stelle
eine verfassungsunmittelbare Eingriffsermächtigung
dar. Demgegenüber sei die Förderung eines privaten
Vereins aus den Mitteln des Bundeshaushalts eine
(echte) Verwaltungstätigkeit des Bundes. Auch un-
terliege der Staat, wenn er sich selbst warnend über
das Wirken bestimmter Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften äuûere, hierbei im Interesse der
betroffenen Grundrechtsträger der Pflicht zur Zu-
rückhaltung und Sachlichkeit. Dieser rechtlichen
Bindungen könne er sich nicht dadurch entledigen,
daû er einen Verein fördere, dem seinerseits das
Grundrecht der Meinungsfreiheit ¾uûerungen bis an
die Grenze der Schmähkritik ermögliche. Die damit
den Staat treffende Pflicht, bei Förderungsmaûnah-
men der in Rede stehenden Art strikt auf Neutralität
zu achten sowie im Verhältnis der Grundrechtsträger
untereinander eine willkürliche oder unverhältnis-
mäûige Beschränkung des Grundrechts aus Art. 4
GG zu vermeiden, führe ebenfalls zum Erfordernis
einer speziellen gesetzlichen Ermächtigungsgrund-
lage (BVerwGE Bd. 90, S. 112ff., S. 124).

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, daû es an der er-
forderlichen Eingriffsermächtigung fehle und die
Bundesregierung nicht das Recht habe, den Beige-
ladenen institutionell oder bezogen auf Projekte im
Zusammenhang mit den Klägern zu fördern.

¾hnlich argumentierte das BVerwG auch im zweiten
Fall. Die Förderung des Beigeladenen berühre das
Grundrecht des Klägers auf ungestörte Ausübung
des religiösen Bekenntnisses. Der Beigeladene setze
sich, wie seine Publikationen und seine Aktivitäten
in der Vergangenheit gezeigt hätten, entsprechend
seiner Satzung mit dem Kläger kritisch bis ab-
wertend auseinander und die Beklagte unterstütze
ihn dabei durch die Fördermittel in Kenntnis dieser
Zielrichtung. Die Entscheidung über die Förderung
knüpfe an Inhalt und Zielrichtung der Arbeit des Bei-
geladenen an. Für die Förderung sei eine besondere
Rechtsgrundlage in Form eines Gesetzes erforder-
lich. Hieran fehle es, so daû die Förderung des Bei-
geladenen schon deshalb rechtswidrig sei.

Die Bundesregierung hat sich zu den Auswirkungen
dieser Entscheidungen schriftlich geäuûert.

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Claudia Nolte, MdB, hat der Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogrup-
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penª mit Schreiben vom 9. Oktober 1997 mitgeteilt,
die institutionelle Förderung des Beigeladenen im
Verfahren 7 C 21.90 sei mit Bescheid vom 16. Juli
1992 eingestellt worden.

Darüber hinaus habe das Ministerium vor dem Hin-
tergrund der dargestellten Entscheidungen einen
Gesetzentwurf erarbeitet, der die vom BVerwG gefor-
derte gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die
Förderung darstellen sollte. Vorgesehen sei gewesen,
§ 14 des Sozialgesetzbuchs VIII (SGB VIII; Kinder-
und Jugendhilfe) um einen Abs. 3 zu ergänzen mit
dem Wortlaut:

¹Im Rahmen der Angebote des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes sollen auch Maûnahmen
durchgeführt werden, die über Aktivitäten von Grup-
pierungen unterrichten und aufklären, von denen
Gefährdungen für junge Menschen ausgehen kön-
nen (Jugendsekten und Psychogruppen).ª

Die Bemühungen, eine gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage zur staatlichen Förderung privater Infor-
mations- und Beratungsstellen zu schaffen, seien bei
der Ressortabstimmung indes an erheblichen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken gescheitert. Nach den
Darstellungen in dem Schreiben der Bundesministe-
rin ist es aus verfassungsrechtlichen Gründen ge-
nerell ausgeschlossen, eine im Sinne der Urteile des
BVerwG erforderliche gesetzliche Grundlage für die
Förderung zu schaffen.

Die Enquete-Kommission hat sich eingehend mit der
Problematik der staatlichen Förderung von Informa-
tions- und Beratungsstellen befaût und hierzu auch
die Verfassungsrechtsexperten in der Anhörung am
12. Dezember 1996 befragt. 321) Dabei wurde einer-
seits von den Experten hervorgehoben, daû das
Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage für die För-
derung mit der Frage der mittelbaren Eingriffslatenz
durch die Förderung zusammenhinge. So könne den
Entscheidungen des BVerwG entnommen werden,
daû beispielsweise das bloûe Sammeln von Informa-
tionen durch den geförderten Verein nicht zu einem
Grundrechtseingriff führe. Abgesehen von der in der
Anhörung vertretenen, aber von der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts abweichenden Auf-
fassung, daû Art. 140 Grundgesetz (GG) in Verbin-
dung mit Art. 136 Abs. 1 Weimarer Reichsverfassung
einen gültigen Gesetzesvorbehalt für die Religions-
freiheit darstelle, wurden gegen eine gesetzliche
Regelung zur Förderung von privaten Informations-
und Beratungsstellen jedenfalls dann keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken erhoben, wenn diese
zum Schutz von durch Art. 2 Abs. 2 GG geschützen
Rechtsgütern erforderlich sei.

Um dieser Schutzpflicht zu genügen, sind auch sol-
che Regelungen nicht generell ausgeschlossen, die
Eingriffe in das nach herrschender Meinung schran-
kenlos gewährleistete Grundrecht der Religions- und
Bekenntnisfreiheit darstellen. In diesem Zusammen-
hang hat Herzog darauf hingewiesen, daû nach der
Rechtsprechung des BVerfG in vorbehaltlose Grund-
rechte in dem Umfang eingegriffen werden darf, in

dem dies zum Schutz solcher Rechtsgüter erforder-
lich ist, die in der Verfassung selbst verankert und
dem Staat zur Beachtung aufgegeben sind. So sei der
Staat nicht nur im Falle des Ritualmordes, sondern
auch bei Körperverletzungen und Freiheitsberau-
bungen im Rahmen eines Exorzismus zum Schutz
des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit ver-
pflichtet 322).

Nach den der Enquete-Kommission vorliegenden Er-
kenntnissen kann nicht davon ausgegangen werden,
daû die Anwendung physischer Gewalt in neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen generell ausgeschlossen ist. Viel-
mehr wurde bereits im Zwischenbericht der Kommis-
sion dargestellt, daû in den Anhörungen zur Situation
von Kindern und Jugendlichen in neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und Psychogrup-
pen auch Fälle von physischer Gewalt gegen Kinder
(körperliche Züchtigungen, Zwangsmeditation und
sexuelle Ausbeutung) geschildert wurden. Auch fan-
den sich in Anhörungen über die Situation erwachse-
ner Mitglieder von neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen Hinweise
auf mögliche Freiheitsberaubungen. Darüber hinaus
wurde über Meditationstechniken berichtet, die posi-
tive, im Einzelfall und unsachgemäû angewendet
aber auch sehr negative Auswirkungen für den Ein-
zelnen haben könnten. In der Öffentlichkeit haben
Fälle, in denen Mitglieder von neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen
Massenselbstmorde versucht oder begangen haben,
groûe Aufmerksamkeit erregt.

Vor diesem Hintergrund hält die Kommission es nicht
für ausgeschlossen, eine gesetzliche Regelung zu
finden, die es erlaubt, eine private Beratungs- und
Informationsstelle staatlich zu fördern, wenn sie
sachlich und unter Berücksichtigung der grundrecht-
lich geschützten Freiheit des Bekenntnisses und der
Religionsausübung die Öffentlichkeit oder Einzelne
über möglicherweise mit dem Eintritt in bestimmte
Gruppierungen verbundene Gefahren informiert und
über Ausstiegsmöglichkeiten berät (vgl. hierzu auch
die Handlungsempfehlung im Kapitel 6.2.2.2).

5.5.5.3 Gesetz zur Regelung der gewerblichen
Lebensbewältigungshilfe

In den vergangenen 20 Jahren hat sich in der Bun-
desrepublik Deutschland ein mittlerweile vollkom-
men unübersichtlicher ¹Psychomarktª gebildet, des-
sen Expansion immer weiter fortgeschritten ist. Nach
Erkenntnissen der Enquete-Kommission sind mittler-
weile ca. tausend Ansätze, Methoden, Techniken
und Verfahren auf diesem Markt zu erkennen. Die
Angebote zielen auf Heilung bei psychischen oder
psychosomatischen Störungen, Bewältigung von
Lebenskrisen, Veränderung der Lebenssituation,
Verbesserung der geistig-seelischen Fähigkeiten,
Steigerung der Durchsetzungsfähigkeit oder Kon-
fliktbewältigung und Selbstbehauptung. Auch Semi-
nare für Persönlichkeitstraining, die im Rahmen der

321) Vgl. Darstellung der Anhörung im Zwischenbericht der
Kommission, BT-Drucksache 13/8170, S. 17.

322) Vgl. Herzog, R., in: Maunz-Dürig, Kommentar zum Grund-
gesetz, Stand 1996, Art. 4 Rdnr. 112.
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betrieblichen Personalentwicklungsarbeit sehr ge-
schätzt werden, zählen zu diesem Psychomarkt. Für
diese Angebote wird mittlerweile in der Verkehrs-
sprache der Begriff Lebensbewältigungshilfe benutzt.

Die Anbieter stammen aus völlig unterschiedlichen
Bereichen. Auf dem Markt arbeiten esoterische Grup-
pen, Geistheilergemeinschaften und Neuoffenbarer
mit Erlebnis- und Heilungsangeboten, exotische bzw.
fremdreligiöse Gemeinschaften mit Erlebnis-, Medi-
tations- und Heilungsangeboten, sogenannte Psycho-
gruppen mit Angeboten für die Persönlichkeitsent-
wicklung und sogenannten Erfolgskursen sowie eine
unüberschaubare Anzahl von Einzelanbietern. Eben-
so unübersichtlich ist die Bandbreite von Methoden
und Kombinationen aus verschiedenen Methoden,
die angeboten werden. Nach Erkenntnissen der En-
quete-Kommission, die durch die in Auftrag gegebe-
ne Untersuchung über den alternativen Lebenshilfe-
markt gestützt werden, arbeiten die Anbieter mit
einem Konglomerat vielfacher Methoden, die zumeist
aus verschiedenen Bereichen stammen. Hierzu gehö-
ren unzählige Körpermethoden, bewuûtseinsverän-
dernde Techniken, kreative Methoden, esoterische
Heil- oder Deuteverfahren. Daneben existieren rela-
tiv klar umrissene Methoden und Schulen. Die Zahl
der Methoden entwickelt sich ständig weiter. Für den
Konsumenten ist eine Orientierung auf diesem
unüberschaubaren Markt weder auf der inhaltlichen
noch der finanziellen Seite möglich.

So haben sich in der letzten Zeit auch Klagen der
Verbraucher gemehrt, die auf negative Persön-
lichkeitsveränderung, schädliche Gesundheitsfolgen
und finanzielle Übervorteilung abzielen. Dies liegt
auch an der fehlenden Transparenz der Angebote,
die dem Verbraucher ermöglichen würde, sich vor
dem Vertragsabschluû mit einem kommerziellen
Dienstleistungsanbieter über die Qualifikation der
Anbieter, die angewandten Methoden, Dauer der
Kurse und finanzielle Verpflichtungen zu informie-
ren. Bei der Schaffung der Transparenz kann und soll
es nicht um die Zerschlagung eines Marktes gehen,
der das Spiegelbild eines gesellschaftlichen Bedürf-
nisses nach Programmen zur Lebensbewältigungs-
hilfe ist und somit entsprechend der ständig steigen-
den Nachfrage eine Funktion in der Gesellschaft er-
füllt. Dennoch bedarf der einzelne Konsument einer
Verbraucherschutzregelung, die den Konsumenten
in die Lage versetzt, sich vor dem Vertragsschluû
über die möglichen Folgen zu orientieren und eine
auf diesen Kenntnissen aufgebaute Entscheidung für
sich selbst zu treffen.

Unerforscht sind auch typische Risikoprofile von
Methoden und Techniken, so daû es geschädigten
Kunden nahezu unmöglich ist, Lebensbewältigungs-
helfer für eine Schädigung aufgrund eines Kunstfeh-
lers haftbar zu machen. Aus diesem Grund muûte
auch die im Entwurf für ein gewerbliches Lebens-
bewältigungsgesetz ursprünglich vorgesehene Be-
weiserleichterung für die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen durch geschädigte Kun-
den entfallen.

Die Enquete-Kommission empfiehlt den Anbietern
auf dem Psychomarkt zum Schutz ihrer Kunden eine

ständige Überprüfung ihrer Angebote auf Verträg-
lichkeit und Sicherheit auch bezüglich ungewollter
Nebenwirkungen durch den Gebrauch anerkannter
Qualitätssicherungsverfahren in Psychotherapie und
psychosozialer Praxis, um das gesundheitliche Ge-
fahrenpotential zu minimieren.

Da die Enquete-Kommission der Auffassung ist, daû
das geltende Recht oft keinen wirksamen Schutz der
Betroffenen gewährleistet, befürwortet sie, wie in
Ziffer 6.2.3 ausgeführt, die Schaffung eines Gesetzes
zur Regelung der gewerblichen Lebensbewälti-
gungshilfe.

5.5.5.4 Einführung einer strafrechtlichen
Verantwortlichkeit für juristische Personen
und Personenvereinigungen

Nach derzeitiger bundesdeutscher Rechtslage gibt es
keine Möglichkeit, juristische Personen und Perso-
nenvereinigungen strafrechtlich zur Verantwortung
zu ziehen. Das geltende Strafrecht knüpft an das
individuelle Verschulden an, die Strafe setzt indivi-
duelle Schuld voraus.

Im Bereich der neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen ergeben sich
dort Probleme, wo Mitglieder von Gruppierungen
Straftaten begehen, die mit der Zugehörigkeit zur
Gruppe und der konkreten Aufgabe des Mitglieds
zusammenhängen. So ist es zum Beispiel im Hinblick
auf die Drogenrehabilitationseinrichtung ¹Narcononª
zur Verurteilung eines Verantwortlichen wegen des
Verstoûes gegen das Heilpraktikergesetz gekommen.
Die Art der Behandlung bei ¹Narcononª richtet sich
aber nach Regelungen und Methoden, die aufgrund
von internen Anweisungen der Scientology-Organi-
sation vorgegeben sind. Verurteilungen dieser Art
können nach dem deutschen Strafrecht jedoch stets
nur individuelle Mitglieder treffen, auch wenn sie
nach den Vorgaben und entsprechend der Lehre
einer Vereinigung gehandelt haben.

In diesem Fall wie auch in anderen Fällen, in denen
einzelne Verantwortliche strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen wurden, waren entsprechend der
Gesetzeslage hinsichtlich der Strafzumessung auch
die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des
jeweils Beschuldigten zu berücksichtigen. Dies führt
in Einzelfällen dazu, daû sich Geldstrafen an sehr ge-
ringen Einkünften orientieren müssen, obwohl die
entsprechende Straftat im Auftrag oder jedenfalls im
Interesse einer möglicherweise sogar internationalen
und wirtschaftlich starken Organisation begangen
wurde.

Darüber hinaus führt diese Rechtslage dazu, daû es
für die in Frage stehenden Organisationen möglich
wird, in der Öffentlichkeit zu argumentieren, die
erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe richteten sich
nicht gegen die Organisation selbst, vielmehr han-
dele es sich um ein bedauerliches Fehlverhalten
Einzelner. Dieses Argumentationsmuster zeigte sich
beispielsweise im Zusammenhang mit einer staats-
anwaltlichen Durchsuchung von Räumlichkeiten der
Scientology-Organisation in München wegen des
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Verdachts u.a. des Verstoûes gegen das Heilprakti-
kergesetz.

Dieser kurze Überblick zeigt, daû der Bereich der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Personenver-
einigungen von Relevanz für den Problemkreis der
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen ist.

Die Einführung einer strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit für juristische Personen und Personenverei-
nigungen war Gegenstand der Konferenz der Justiz-
ministerinnen und -minister im Sommer 1997 und
eines internationalen Kolloquiums des Freiburger
Max-Planck-Instituts für ausländisches und interna-
tionales Strafrecht Anfang Mai 1998.

Zu diesem Problem liegt ein erster Diskussionsent-
wurf des hessischen Ministeriums der Justiz und für
Europaangelegenheiten vor. Wie der Bundesminister
der Justiz mit Schreiben vom 18. November 1997 mit-
geteilt hat, wird das Bundesministerium der Justiz
sich aus rechtsvergleichender und europarechtlicher
Sicht mit dem Problemfeld befassen. Darüber hinaus
hat der Bundesjustizminister mitgeteilt, daû das
Thema Gegenstand der Arbeit der Kommission zur
Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems sein
wird. 323) Die Antwort der Bundesregierung auf die
groûe Anfrage der SPD-Fraktion (BT-Drsucksache
13/9682) zu diesem Komplex liegt noch nicht vor.

Auch wenn die bisherige Diskussion zunächst den
Bereich der Unternehmenskriminalität betrifft, so
zeigen sich doch Parallelen zum Themenbereich der
Enquete-Kommission. Zum einen können bei neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen Situationen bestehen, in denen das
einzelne Mitglied aufgrund der Befolgung der Lehre
und der Praktiken der Gruppe in strafrechtliche Kon-
flikte gerät; zum anderen sind ± wie im Wirtschafts-
bereich ± Konstellationen denkbar, in denen ein
organisiertes Zusammenspiel vieler Einzelpersonen
stattfindet, welches bei strafrechtlich relevanten Fol-
gen die persönliche Einzelverantwortung der Han-
delnden nicht mit der für eine Verurteilung erforder-
lichen Sicherheit erwarten läût.

Daher spricht sich die Enquete-Kommission für die
weitere Beratung und Prüfung aus, um adäquate
Regelungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit

juristischer Personen und Personenvereinigungen zu
erreichen (vgl. Kapitel 6.2.2.4).

5.5.5.5 Schaffung eines selbständigen
Straftatbestandes der Veranstaltung
sogenannter Pyramidenspiele

Seit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
22.10.1997 (5 StR 223/97) 324) ist zwar geklärt, daû
das Organisieren von sogenannten Pyramidenspielen
(vgl. Kap. 5.3) als verbotene progressive Kunden-
werbung (§ 6c Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb) zu bestrafen ist. Dennoch empfiehlt es sich,
entsprechend dem österreichischen Recht einen selb-
ständigen Straftatbestand für die Veranstaltung von
Pyramiden- bzw. Kettenspielen zu schaffen.

Das In-Gang-Setzen und die Organisierung derarti-
ger Gewinnspiele unter unlauterem Einsatz ver-
haltenspsychologischer Beeinflussungstechniken zur
Gewinnung von Mitspielern hat sich zu einem
ernsten Problem entwickelt. 325) Durch das In-Gang-
Setzen und das Betreiben derartiger Spiele werden
Millionenschäden verursacht und Bürger nicht selten
in den Ruin getrieben.

Durch § 6c UWG werden die Pyramidenspiele als
ein Sonderfall progressiver Kundenwerbung beim
Waren- und Dienstleistungsverkauf eher zufällig
erfaût. Deshalb war es bis zur Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs auch strittig, ob die Veranstaltung
derartiger Pyramidenspiele überhaupt unter § 6c
UWG fällt. Von der derzeitigen Fassung des § 6c
UWG geht daher keine klare Warnfunktion aus. Nur
einem Rechtskundigen ist es derzeit möglich, Pyra-
midenspiele unter diese Vorschrift zu subsumieren.

Hinzu kommt, daû derzeit nur Nichtkaufleute durch
§ 6c UWG geschützt werden. Eine Differenzierung
zwischen Nichtkaufleuten und Kaufleuten bei der
Veranstaltung von Pyramidenspielen erscheint nicht
gerechtfertigt. Die Beteiligung von Kaufleuten an
einem Pyramidenspiel hat keinen geringeren Un-
rechtsgehalt als die von Nichtkaufleuten.

Zur Prävention sollten im gesetzlichen Tatbestand
die verschiedenen verbotenen Beteiligungsnormen,
nämlich das In-Gang-Setzen, die Werbung oder eine
sonstige Förderung beschrieben werden. Schlieûlich
sollten auch unterschiedliche Strafandrohungen
nach Schwere des angerichteten Schadens geschaf-
fen werden. Systeminitiatoren, die u.U. einen Millio-
nengewinn machen, entfalten in der Regel eine er-
heblich höhere kriminelle Energie, als Spielteilneh-
mer, die auf einer unteren Stufe weitere Mitspieler
angeworben haben. Dem trägt die Strafandrohung in
§ 6c UWG derzeit keine Rechnung. Zu prüfen ist
auch, ob der neue Tatbestand in das Strafgesetzbuch
aufgenommen werden sollte.

323) Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sind
im übrigen bereits durch den Rechtsakt des Rates vom
19. Juni 1997 über die Ausarbeitung eines zweiten Proto-
kolls zum Übereinkommen über den Schutz der finanziel-
len Interessen der Europäischen Gemeinschaft aufge-
fordert, eine ggf. auch strafrechtliche Verantwortlichkeit
juristischer Personen im Zusammenhang mit bestimmten
Straftatbeständen einzuführen (vgl. Amtsblatt der EG
Nr. 97/C 221/02). Art. 3 und 4 des zweiten Protokolls verlan-
gen von den Mitgliedstaaten, Maûnahmen zu treffen, nach
denen eine juristische Person insbesondere im Zusammen-
hang mit Betrug, Bestechung und Geldwäsche verantwort-
lich gemacht werden kann.

324) NJW 1998, S. 390ff.
325) Vgl. Willingmann, NJW 1997, S. 2932.

147

Drucksache 13/10950Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar08.3d 5. 8. 1998 07:38 S. 147



6. Stellungnahme und Handlungsempfehlungen

6.1 Stellungnahme der Enquete-Kommission zu
dem gesamtgesellschaftlichen Phänomen
der neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen 326)

In zweijähriger Arbeit (Mai 1996 bis Mai 1998) hat
die Enquete-Kommission des Deutschen Bundesta-
ges ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª die im
deutschen Sprachraum quantitativ wie qualitativ bis-
lang intensivste Analyse des Phänomens der neuen
religiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen durchgeführt. Diese bezog sich auf
die neuen religiösen und ideologischen Gemein-
schaften und Psychogruppen, d.h. auf den organi-
sierten, fest institutionalisierten Teil des Phänomens,
wie auf das notwendig miteinzubeziehende, oft infor-
melle Umfeld, den sogenannten Psychomarkt, den
Markt und die Angebote der Lebensbewältigungs-
hilfe, Mischformen zwischen (vorgeblich) religiös,
weltanschaulich und ideologischer Zielsetzung und
Wirtschaftsbetrieb, schlieûlich Strukturvertriebe. Pri-
märer Gegenstand der Analyse waren die in diesem
Zusammenhang auftretenden Gefahren und Kon-
flikte. Diese sollten erhoben werden, um das hier lie-
gende Gefahrenpotential realistisch einschätzen und
Maûnahmen der Information und Prävention, des
Schutzes und der Hilfe initiieren zu können.

Die Resultate der Enquete-Kommission knüpfen viel-
fach an frühere Untersuchungen und Berichte staat-
licher Stellen (Berichte der Bundesregierung und der
Länder) und gesellschaftlicher Gruppen (Kirchen,
Gewerkschaften etc.) an und wollen diese fortführen.
Als Folge des problem- und konfliktbezogenen An-
satzes der Enquete-Kommission findet keine Auf-
listung der Gruppen statt.

Die Ergebnisse lassen sich sehr komprimiert so formu-
lieren: Das zahlenmäûig eher als gesellschaftliche Min-
derheit einzuschätzende Phänomen der neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen zeigt ein die quantitative Dimension beträcht-
lich übersteigendes Konfliktpotential, dessen Ursache
vor allem die Qualität, d.h. Zustandekommen, Aus-
maû, Zielsetzung und Folgen hier stattfindender Bin-
dungen und daraus resultierender Lebensverbindlich-
keiten ist. Einzelne Gruppen weisen darüber hinaus
ein hohes politisches Konfliktpotential auf.

Dabei läût sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit
hoher Sicherheit sagen:

Die individuell und im sozialen Nahbereich festzu-
stellenden, aus solchen Bindungen und Verbindlich-

keiten resultierenden Konflikte dominieren bei wei-
tem. Dies betrifft Ehe und Familie, Eltern-Kinder-Ver-
hältnis, körperliche und psychische Gesundheit,
finanzielle Verpflichtungen etc. Die hier auftretenden
Konflikte sowie deren Implikationen und Konse-
quenzen haben auch rechtliche ± in selteneren Fällen
strafrechtliche ± Aspekte. Solche Bindungen im Be-
reich neuer religiöser und ideologischer Gemein-
schaften und Psychogruppen samt genanntem Um-
feld kommen in aller Regel nicht einseitig zustande,
d.h. nicht allein als Folge unter Umständen manipu-
lativer Werbe- und Konversionsstrategien von Grup-
pen und deren Protagonisten. Menschen suchen und
finden hier Antworten auf individuelle und soziale
Lebensprobleme und Sinnfragen und lassen sich des-
halb auf mehr oder minder intensive Bindungen und
Verbindlichkeiten ein. Dabei überwiegen die zeitlich
begrenzten Engagements gegenüber Dauerbindun-
gen. Die hier liegenden Probleme und Gefahren kön-
nen beträchtlich sein, es muû jedoch auch der indivi-
duelle und soziale Zugewinn, den Menschen erfah-
ren (können), mit in Betracht gezogen werden.

Ein zentrales Ergebnis der Arbeit der Enquete-Kom-
mission in diesem Zusammenhang ist, daû es keine
spezifische ¹Sektenbiographieª gibt. Vielmehr muû
für das Verständnis der Zuwendung zu neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen die gesamte individuelle Lebensgeschichte
betrachtet werden. Es ist festgestellt worden, daû mit
der Einmündung in derartige Gemeinschaften eine
lebensgeschichtliche Problematik mit unterschied-
lichem Erfolg bearbeitet wird. Ein Schlüsselwort in
diesem Sinn ist die ¸Passung`.327) Solche lebensge-
schichtlich relevanten Aspekte müssen in der öffent-
lichen Diskussion stärker berücksichtigt werden.

Ein eigenes Thema sind Kinder und Jugendliche in
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen. Ohne die Probleme einer engen,
rigiden und abschlieûenden Sozialisation zu verken-
nen, muû man sich vor Pauschalurteilen hüten. Fer-
ner gilt auch hier das Elternrecht der religiösen Erzie-
hung, und keineswegs können einseitig moderni-
sierte Erziehungs- und Lebenskonzepte gegenüber
traditional motivierten begünstigt werden.328) Zum
Eingriff bei realer psychischer oder physischer Ge-
fährdung von Kindern reicht das vorhandene recht-
liche Instrumentarium. Es muû freilich besser be-
kannt sein und auch angewendet werden.329)

Die nicht zu bestreitenden religiösen und weltan-
schaulichen Motive und Implikationen der Zugehö-
rigkeit zu neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen begrenzen staat-
liches Handeln. Der Staat hat gemäû der in Artikel 4326) S. hierzu das Sondervotum der Mitglieder der Arbeits-

gruppe der SPD-Fraktion in der Enquete-Kommission
¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª Ursula Caberta
y Diaz, Alfred Hartenbach MdB, Dr. habil. Hansjörg Hem-
minger, Renate Rennebach MdB, Gisela Schröter MdB,
Dr. Bernd Steinmetz, Prof. Dr. Hartmut Zinser, S. 398.

327) Vgl. auch Kap. 3.6 sowie den Anhang.
328) Vgl. auch Kap. 5.2.
329) Vgl. auch Kap. 5.5.4.3.
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Grundgesetz festgeschriebenen Neutralität und Tole-
ranz die Entscheidung und das Bekenntnis des ein-
zelnen zu seinem Glauben zu respektieren. Aller-
dings ist er zum Handeln verpflichtet, wo grundle-
gende Rechte seiner Bürgerinnen und Bürger verletzt
werden. Darüber hinaus kann und sollte der Staat in
präventiver Weise über mögliche Gefahren aufklä-
ren.330)

Auch zeitlich oder vom Umfang des individuellen
Engagements her begrenzte Bindungen und Ver-
bindlichkeiten, etwa bei Angeboten des ¹Psycho-
marktsª und der Lebensbewältigungshilfe, können
weitreichende Konsequenzen z. B. psychischer oder
finanzieller Natur haben. Ohne Pauschalierung ist
festzuhalten, daû zumindest ein Teil der in soge-
nannten ¹Psychogruppenª praktizierten oder auf
dem Psychomarkt angebotenen Techniken und
Therapien erhebliche Eingriffe in die menschliche
Psyche darstellen können, so daû entweder auf
Grund der Problematik der Techniken und Thera-
pien selbst oder auf Grund ungekonnter Praxis Men-
schen seelischen und körperlichen Schaden erleiden
können.

Die Annahme einer ¹Sekten-Konversionª durch
eigene ¹Psychotechnikenª wie ¹Gehirn-, Seelen-
wäscheª oder ¹Psychomutationª ist zugunsten brei-
ter angelegter Modelle aufzugeben 331). Gleichwohl
kann es im Zusammenhang der Zugehörigkeit zu
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften
und Psychogruppen zu Formen massiver psychoso-
zialer Abhängigkeit kommen, zumal wenn dies
durch bestimmte Techniken und Therapieformen ge-
fördert wird. In diesem Zusammenhang sind zwar die
Eigenaktivität und Selbstbestimmung des einzelnen
nicht aufgehoben, sie können aber massiv überlagert
werden. Zumal labile, vulnerable und prämorbide
Personen können hier besonders gefährdet sein.

Gezielt kriminelles Handeln und Verhalten ist fest-
stellbar und wird durch die massive Innen-Auûen-
spannung mancher Gruppen im Sinn einer poten-
tiellen oder latenten Kriminogenität begünstigt, ist
aber gegenüber den angesprochenen Konflikten im
individuellen und sozialen Nahbereich sekundär.

Nur ein Teil der neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen ist massiv kon-
fliktträchtig. Hierbei ist auch die Dynamik der Grup-
penentwicklungen mit zu berücksichtigen, entweder
in Richtung Öffnung, Veralltäglichung etc. oder in
Richtung Abschlieûung, Radikalisierung etc. Die
Enquete-Kommission konnte sich bei ihren Gruppen-
anhörungen ein Bild davon machen, daû bei einigen
in der Vergangenheit regelmäûig als hoch proble-
matisch angeführten Gruppen Prozesse der Verände-
rung und Öffnung zumindest initiiert und auf den
Weg gebracht sind. Hier ist die weitere Entwicklung
abzuwarten. Auf jeden Fall ist vor einer undifferen-
zierten Fortschreibung einmal getroffener Zuordnun-
gen zu warnen. Es können allerdings auch bei weni-
ger konfliktträchtigen Gruppen einschneidende Kon-
flikte von beträchtlicher Lebensrelevanz auftreten,

z. B. im Zuge von religiös-weltanschaulichen Kon-
versionsprozessen und daraus resultierenden Verän-
derungen im Leben Einzelner und von Gemein-
schaften.

Bezüglich der laut Einsetzungsbeschluû hier beson-
ders zu untersuchenden Gruppenstrukturen, Aktivi-
täten und Ziele ist festzustellen, daû diese zunächst
und grundsätzlich nicht aus dem Rahmen von Reli-
gionen, religiöser Gruppen, Weltanschauungsge-
meinschaften, aber auch anderer gesellschaftlicher
Gruppen fallen. Es kann dem zumal religiösen und
weltanschaulichen Gruppen eigenen Anspruch auf
Verbindlichkeit in der Lebensführung, der damit u. U.
verbundenen besonderen Ausprägung von Autorität,
Tradition etc., eine latente Konfliktträchtigkeit eig-
nen, die freilich als an sich unproblematisch anzuse-
hen ist. Die Kumulierung solcher Merkmale, etwa
starkes Autoritätsgefälle, massive Innen-Auûen-
Spannung (¹Isolationª und ¹Insulationª), ¹dissidente
Weltanschauungenª und ¹deviante Lebensformenª,
die Herausbildung totalisierender Gegen- und Sub-
kulturen, kann eine beträchtliche Konfliktverschär-
fung bewirken. Für die Aktivitäten und Ziele gilt
dies, wenn eine deutliche Differenz besteht zwischen
vorgegebenen und realen, u. U. verdeckt verfolgten
Zielen 332). Eine in diesem Sinn besonders ausge-
prägte, quasi notorische Konfliktträchtigkeit kann
Anlaû staatlicher Warnungen und Präventivmaûnah-
men sein. Der Rekurs auf konkrete Einzelfälle bleibt
jedoch unverzichtbar. Sie erfordern u. U. staatliches
Eingreifen.

Im Phänomen der neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen samt for-
mell-informellen Umfeld und in den hier festzustel-
lenden Konflikten zeigt sich in zum Teil konzentrier-
ter Form gesellschaftlich-kultureller Wandel im Be-
reich von Werten, Überzeugungen, Traditionen, reli-
giös-weltanschaulichen Zugehörigkeiten, Optionen
und Angeboten. Diese als Folge von Modernisierung
stattfindenden und sich zum Teil beschleunigenden
Veränderungen bedeuten für einzelne und für Grup-
pen zum Teil erhebliche Orientierungsschwierigkei-
ten. Hier liegt eine beträchtliche Herausforderung
für alle gesellschaftlich relevanten Gruppen (Kirchen
und Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Ver-
bände, Parteien), Hilfe zu geben, die geistige und
politische Auseinandersetzung zu führen.333)

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellen gesamtgesell-
schaftlich gesehen die neuen religiösen und ideologi-
schen Gemeinschaften und Psychogruppen keine
Gefahr dar für Staat und Gesellschaft oder für gesell-
schaftlich relevante Bereiche. Die hier zu beobach-
tenden Aktivitäten einiger Radikalorganisationen je-
doch lassen Wachsamkeit, ggf. staatliche Gegenmaû-
nahmen angezeigt sein.

In diesem Zusammenhang sind besonders Angebote
des Psycho- und Lebenshilfemarktes zu sehen, Semi-
narangebote zu Persönlichkeitsentwicklung, Unter-
nehmens- und Managementberatung, Strukturver-
triebe und Multi-Level-Marketing-Firmen mit den
sogenannten ¹Schnellball-Systemenª als deren kras-

330) Vgl. auch Kap. 2 und 4.1.
331) Vgl. auch Kap. 3.6 sowie den Anhang und bes. Kap. 5.1.

332) Vgl. auch Kap. 3.3.
333) Vgl. auch Kap. 3.1.
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seste Form. Die Übergänge zwischen neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen und Trainingsschulungs- oder Direktver-
triebsunternehmen können flieûend sein.

Eine Sonderrolle in vielfacher Hinsicht kommt
Scientology zu. Einerseits gibt es hier Aspekte, die
mit eben genannten Elementen übereinstimmen, wo
also Scientology ein besonders profiliertes Beispiel
auch sonst anzutreffender Gegebenheiten ist. Auf
der anderen Seite fällt Scientology doch soweit aus
dem üblichen Rahmen, daû zumindest teilweise eine
gesonderte Wahrnehmung angezeigt scheint. Inso-
weit können die hier festgestellten Aspekte nicht
auf andere Gruppen übertragen werden. Für die
Enquete-Kommission ist Scientology keine religiöse
Gruppe.

In Konkretisierung der gegebenen Einschätzung der
Situation und in Weiterführung der vor allem im vor-
igen Kapitel diskutierten rechtlichen Gesichtspunkte
gibt die Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten
und Psychogruppenª die folgenden Handlungsemp-
fehlungen.

6.2 Handlungsempfehlungen

6.2.1 Verfassungsrechtliche Situation

6.2.1.1 Artikel 4 Grundgesetz

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Deutschen
Bundestag, Artikel 4 GG weder zu ändern noch zu
ergänzen.

6.2.1.2 Körperschaftsrechte 334)

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Deutschen
Bundestag, Artikel 140 GG/Artikel 137 Abs. 5 WRV
weder zu ändern noch zu ergänzen.

6.2.2 Neu zu schaffende Rechtsvorschriften

6.2.2.1 Gesetz zur Einrichtung einer Stiftung

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 14. Deut-
schen Bundestag, eine Stiftung als Stiftung des
öffentlichen Rechts mit den in Kapitel 5.5.5.1 aufge-
führten Aufgaben unter finanzieller Beteiligung von
Bund und Ländern einzurichten.

6.2.2.2 Einführung einer gesetzlichen Regelung
betreffend die staatliche Förderung privater
Beratungs- und Informationsstellen

Die Kommission teilt nach den in Kapitel 5.5.5.2 dar-
gestellten Ergebnissen der Anhörung der Verfas-
sungsexperten nicht die Auffassung der Bundesre-
gierung, daû eine gesetzliche Grundlage für die För-
derung privater Informations- und Beratungsstellen
grundsätzlich verfassungsrechtlich ausgeschlossen
ist. Für den Staat kann sich unmittelbar aus Grund-
rechten eine Verpflichtung ergeben, ein geschütztes

Rechtsgut, insbesondere Leben und körperliche Un-
versehrtheit, vor rechtswidrigen Verletzungen durch
Dritte, auch Private, zu bewahren.335)

Die Kommission fordert daher den 14. Deutschen
Bundestag auf, eine gesetzliche Regelung zu schaf-
fen, die die Möglichkeit der direkten staatlichen För-
derung von privaten Institutionen ausdrücklich eröff-
net und zuläût.

6.2.2.3 Gesetz zur Regelung der gewerblichen
Lebensbewältigungshilfe

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Deutschen
Bundestag, in der nächsten Legislaturperiode ein
Gesetz über die Verträge auf dem Gebiet der ge-
werblichen Lebensbewältigungshilfe auf der Grund-
lage des vom Bundesrat eingebrachten Entwurfs
(BT-Drucksache 13/9717) zu beraten und als Bundes-
gesetz zu beschlieûen.

6.2.2.4 Einführung einer strafrechtlichen
Verantwortlichkeit für juristische Personen
und Personenvereinigungen

Die Enquete-Kommission stellt fest, daû sich die
rechtspolitische Diskussion in diesem Feld noch in
den Anfängen befindet. Der vorliegende Diskussions-
entwurf (s. Kapitel 5.5.5.4) und die ausstehende Ant-
wort der Bundesregierung auf die Groûe Anfrage der
SPD-Fraktion (BT-Drucksache 13/9682) werden vor-
aussichtlich noch eingehender Beratungen bedürfen.

Die Kommission empfiehlt daher dem 14. Deutschen
Bundestag, die Einführung gesetzlicher Regelungen
zu beraten, die die strafrechtliche Verantwortlichkeit
juristischer Personen und Personenvereinigungen
betreffen und die Verhängung von Strafen, Maûre-
geln oder anderen Sanktionen gegen kriminelle Un-
ternehmen, Vereine oder sonstige Personenzusam-
menschlüsse ermöglichen.

6.2.2.5 Schaffung eines selbständigen
Straftatbestandes der Veranstaltung
von sogenannten Pyramidenspielen

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 14. Deut-
schen Bundestag, angesichts der Zunahme der ge-
meinschädlichen Pyramidenspiele (s. Kap. 5.5.5.5)
einen neben § 6c UWG selbständigen Straftatbe-
stand für Initiatoren und Teilnehmer an derartigen
Spielen zu schaffen.

6.2.2.6 Einbeziehung von Strukturvertrieben
in die Gesetzgebung
für Finanzdienstleistungsvermittler
und Versicherungsvermittler

Die Enquete-Kommission regt an, bei den anstehen-
den Beratungen des 14. Deutschen Bundestages zu

334) S. hierzu Sondervotum der Arbeitsgruppe der SPD-Fraktion
in der Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und
Psychogruppenª, S. 395.

335) Vgl. Hesse, K.: Bedeutung der Grundrechte, in: Benda, E./
Maihofer, W./Vogel, H-J. (Hrsg.), Handbuch des Verfas-
sungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage,
Berlin u.a., 1994, § 5 Rdnr. 50.
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dem vom Bundesrat eingebrachten ¹Entwurf eines
Gesetzes zur Ausübung der Tätigkeit als Finanz-
dienstleistungsvermittler und als Versicherungsver-
mittler sowie zur Einrichtung eines Beirats beim Bun-
desaufsichtsamt für das Kreditwesenª (BT-Druck-
sache Nr. 13/9421 v. 29. 1. 1998) zu prüfen, inwieweit
der Anwendungsbereich des Gesetzes auf Struktur-
vertriebs- und Multi-Level-Marketing-Systeme er-
weitert werden kann. Neben dem im Gesetzentwurf
genannten ¹grauen Kapitalmarktª hat sich, wie oben
(s. Kapitel 5.3) geschildert, ein unübersichtlicher Ver-
triebsmarkt entwickelt, der sich nicht nur auf den
Finanzdienstleistungsbereich beschränkt. Es sollte
erreicht werden, daû die Rechtsunsicherheit für Be-
troffene verringert wird.

6.2.3 Anwendung und/oder Erweiterung
des bestehenden Rechts

6.2.3.1 Tätigkeit des Bundesverwaltungsamtes
im Bereich ¹Neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppenª

Die Enquete-Kommission empfiehlt der Bundesregie-
rung, die Übertragung des folgenden Aufgabenge-
bietes in Form einer eigenständigen Norm im Gesetz
über die Errichtung des Bundesverwaltungsamtes
(BVAG) entsprechend der bisherigen Systematik auf-
zunehmen:

Das Bundesverwaltungsamt ist Informations- und
Dokumentationsstelle unter der Bezeichnung ¹neue
religiöse und ideologische Gemeinschaften und
Psychogruppenª.

Das Bundesverwaltungsamt hat hierbei insbesondere
folgende Aufgaben:

1. Sammlung und Auswertung von Materialien, die
für die Entwicklung im Bereich ¹neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppenª einschlieûlich der mit diesen rechtlich,
wirtschaftlich oder in deren religiöser oder ideolo-
gischer Zielsetzung verbundenen Organisationen
oder Vereinigungen von Bedeutung sind,

2. Information der Dienststellen des Bundes und der
Länder sowie aller Auskunfts- und Beratungsstel-
len von Körperschaften oder Anstalten des öffent-
lichen Rechts oder von (privatrechtlichen) Stellen,
die sich die Fürsorge für Betroffene von ¹neuen re-
ligiösen und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppenª zur Aufgabe gemacht haben,
über den Bereich ¹neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppenª,

3. Aufklärung der Öffentlichkeit und Fachöffentlich-
keit über die Gefahren im Bereich ¹neue religiöse
und ideologische Gemeinschaften und Psycho-
gruppenª durch Informationsschriften und ande-
res.

6.2.3.2 Vereins- und Steuerrecht

Die in Kapitel 5.5.4.1 aufgezeigte unklare Rechtslage
im Vereinsrecht bedarf einer Präzision.

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission dem
14. Deutschen Bundestag, durch entsprechende

¾nderungen im Vereinsrecht sicherzustellen, daû
das Wirken auch von Religionsgemeinschaften nicht
gegen das Grundgesetz gerichtet sein darf. Hierbei
wird zu prüfen sein, ob die Herausnahme von Reli-
gionsgemeinschaften aus dem Anwendungsbereich
des Vereinsgesetzes (§ 2 Abs. 2 Ziff. 3 VereinsG) zu-
künftig ganz entfallen kann.

Zudem muû sichergestellt werden, daû eine Begün-
stigung von Vereinen z. B. durch Anerkennung der
steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit ein Mindestmaû
von Verfassungs- und Rechtstreue voraussetzt.

6.2.3.3 Heilpraktikergesetz

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 14. Deut-
schen Bundestag, eine klare Definition der Heil-
kunde im Heilpraktikergesetz mit der folgenden For-
mulierung vorzunehmen:

§ 1 (2) Heilpraktikergesetz: ¹Ausübung von Heilkun-
de im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder ge-
werbsmäûig vorgenommene Tätigkeit zur Feststel-
lung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Lei-
den oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn
sie im Dienste von anderen ausgeübt wird. Dabei
reicht es aus, daû bei dem Behandelten der Eindruck
erweckt wird, die Tätigkeit ziele darauf ab, eine Hei-
lung oder zumindest eine Linderung der genannten
Beschwerden zu erreichen.ª

Die Enquete-Kommission regt die Prüfung an, die
Einführung eines Straftatbestandes des ¹Heilschwin-
delsª in die Betrugsvorschriften des StGB vorzuneh-
men. Eine entsprechende Vorschrift sollte ± als Klar-
stellung der bereits vorhandenen Regeln ± die Fälle
erfassen, in denen über die Wirksamkeit von Heilme-
thoden getäuscht wird.

Auûerdem ist zu prüfen, ob einheitliche Zulassungs-
voraussetzungen für die Erlaubnis der Heilkunde-
ausübung geschaffen werden können. Derzeit er-
scheint es nicht hinreichend gewährleistet zu sein,
daû Heilpraktiker bei ihrer Zulassung die erforder-
liche Qualifikation nachweisen müssen.

6.2.3.4 Gesetzliche Regelungen zum
Kindschaftsrecht

a) Gesetz über die religiöse Kindererziehung
(RKEG) und Kindschaftsrecht im Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB)

Als einzige inhaltlich neue Ergänzung im Kind-
schaftsrecht empfiehlt die Enquete-Kommission dem
14. Deutschen Bundestag, im Rahmen der Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) über die
Personensorge dort eine Gesetzesnorm neu einzufü-
gen, die in Anlehnung an den Wortlaut von § 1631
Abs. 2 BGB (gesetzliche Einschränkung von Erzie-
hungsmaûnahmen im Rahmen des Personensorge-
rechts) ein Verbot ausspricht sowohl für entwürdi-
gende Praktiken und Techniken im Zusammenhang
mit religiöser Betätigung als auch für Praktiken und
Techniken, die die Gesundheit oder das psychische
Wohlbefinden des Kindes erheblich beeinträchtigen.
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Darüber hinaus bedarf es keiner Neukodifizierung,
denn das RKEG gilt gemäû Artikel 123 Abs. 1, 125
Nr. 1 GG als Bundesrecht bis heute fort. Begrifflich,
sachlich und systematisch knüpft das RKEG grund-
sätzlich an das Recht der Personensorge gemäû den
§§ 1626 ff. BGB an.

Im Ergebnis müssen im Hinblick auf das RKEG ledig-
lich die Anwendungsdefizite behoben werden. Hier-
für sieht es die Enquete-Kommission als ausreichend
an, daû bei den entsprechenden juristischen Fachver-
lagen eine zentralere Plazierung des RKEG in den
gängigen Gesetzessammlungen erfolgt.

b) Vereinheitlichung des Kindschaftsrechts
auf europäischer Ebene

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 14. Deut-
schen Bundestag, die Bundesregierung damit zu be-
auftragen, auf europäischer Ebene Richtlinien zur
Vereinheitlichung des Kindschaftsrechts, insbeson-
dere zur gegenseitigen Anpassung der Sorgerechts-
regelungen, zu initiieren.

6.2.3.5 Wucher

a) Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 14. Deut-
schen Bundestag, zur Klarstellung der bereits jetzt
erfaûten Fälle der Ausbeutung der besonderen
Situation Betroffener in neuen religiösen und ideo-
logischen Gemeinschaften und Psychogruppen,
die Vorschrift von § 291 StGB folgendermaûen zu
ändern:

¹Wer die wirtschaftliche, psychische oder eine
sonstige Zwangslage, die Unerfahrenheit, den
Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche
Willensschwäche eines anderen dadurch ausbeu-
tet, daû ¼ª

Eine Ausweitung des unter § 291 StGB fallenden
strafbaren Handelns ist damit nicht verbunden.

b) Im Zusammenhang mit Aktivitäten neuer religiö-
ser und ideologischer Gemeinschaften und Psy-
chogruppen kann es zu wucherischen Geschäften
kommen, bei denen die psychische Lage Betroffe-
ner ausgenutzt wird und sie materiell geschädigt
werden. Die Strafverfolgungsorgane sind darauf
hinzuweisen, daû die Ermittlungen wegen ent-
sprechender Straftaten nicht erst bei Vorliegen
einer Anzeige eines Geschädigten aufzunehmen
sind. Bereits wenn aus anderen Quellen, wie z.B.
aus Presseberichten oder aus Mitteilungen von Be-
ratungsstellen, hinreichende Anhaltspunkte für
Straftaten nach § 291 StGB zu entnehmen sind,
müssen Ermittlungen von Amts wegen aufgenom-
men werden.

c) Die Strafverfolgungsbehörden sind durch eine ge-
zielte Aufklärungs- und Informationsarbeit besser
über die Situation von Menschen in neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen zu informieren, um im Einzelfall eine
sachgerechte Beurteilung (gerade auch psychi-
scher Zusammenhänge) vorzunehmen zu können.

6.2.3.6 Psychotherapeutengesetz

Die Enquete-Kommission begrüût, daû es nach über
20jähriger Beratung gelungen ist, das Psychothera-
peutengesetz sowohl im Deutschen Bundestag wie
auch im Bundesrat zu verabschieden. Sie fordert den
Gesetzgeber auf, darauf zu achten, daû die Intentio-
nen des Gesetzgebers nicht durch die Ausführungs-
verordnungen der Approbationsbehörden und Zulas-
sungsausschüsse konterkariert werden.

Darüber hinaus ist sicherzustellen, daû eine ausrei-
chende psychotherapeutische Versorgung mit wis-
senschaftlich anerkannten Methoden gerade auch
für die Behandlung von Psychomarkt-Opfern, Esote-
rikgeschädigten und Aussteigern aus neuen religiö-
sen und ideologischen Gemeinschaften und Psycho-
gruppen gewährleistet wird. Eine Methodenvielfalt
mit theoretisch fundierten und bisher in der Praxis
bewährten Psychotherapieansätzen sollte sicherge-
stellt sein.

6.2.4 Beobachtung der Scientology-Organisation
durch den Verfassungsschutz

Bereits in ihrem Zwischenbericht hat die Enquete-
Kommission deutlich gemacht, daû sie die Beobach-
tung der Scientology-Organisation durch das Bun-
desamt und die Landesämter für Verfassungsschutz
begrüût. Diese Maûnahmen sollten weiterhin fortge-
setzt werden.

6.2.5 Internationale Zusammenarbeit

Die Enquete-Kommission fordert die Bundesregie-
rung auf, auf der Regierungs- und der Fachminister-
ebene für einen verstärkten internationalen Informa-
tionsaustausch zum Problembereich der neuen reli-
giösen und ideologischen Gemeinschaften und Psy-
chogruppen zu sorgen. Auf europäischer Ebene emp-
fiehlt sich dabei auch die Prüfung, ob in Zusammen-
arbeit mit den Gremien der Europäischen Union
durch die Einrichtung einer zentralen Informations-
stelle wichtige Maûnahmen ± wie z.B. die Auswer-
tung von grenzüberschreitenden Aktivitäten oder die
staatliche Aufklärungsarbeit ± besser koordiniert
werden können. Soweit strafrechtlich relevante Akti-
vitäten betroffen sind, sollte der Informationsaus-
tausch über Europol erfolgen.

Die Enquete-Kommission fordert den 14. Deutschen
Bundestag auf, im Rahmen der Arbeitskontakte zu
parlamentarischen Gremien anderer Staaten und in-
ternationaler Organisationen Beratungen über das
Problemfeld der neuen religiösen und ideologischen
Gemeinschaften und Psychogruppen einzubeziehen,
um auch auf dieser Ebene für einen besseren Infor-
mations- und Meinungsaustausch Sorge zu tragen.

6.2.6 Einheitlicher Umgang mit neuen religiösen
und ideologischen Gemeinschaften und
Psychogruppen in der Europäischen Union

Die Bundesregierung wird aufgefordert, in der Euro-
päischen Union auf einen einheitlichen Umgang mit
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dem Phänomen neuer religiöser und ideologischer
Gemeinschaften und Psychogruppen hinzuwirken.

6.2.7 Okkultismus/Satanismus

Da die bestehenden Gesetze für Probleme im Zusam-
menhang mit Okkultismus/Satanismus (u.a. Körper-
verletzung, Nötigung, Jugendschutz) nach Ansicht
der Enquete-Kommission ausreichen, wird im gesetz-
geberischen Bereich kein Handlungsbedarf gesehen.
Die Gesetze sollten allerdings konsequent angewen-
det werden.

Im übrigen empfiehlt die Enquete-Kommission im
nichtkommerziellen Bereich des Okkultismus:

I Aufklärungsveranstaltungen für Lehrer, Erzieher,
Multiplikatoren in Schulen, Jugendzentren, Bera-
tungsstellen, Jugendhelfer, Polizei usw. unter Be-
rücksichtigung der rasch wechselnden Erschei-
nungsformen in der Jugendkultur und unter Er-
wachsenen,

I Einrichtung von Jugendfreizeitstätten mit einem
für Jugendliche sinnvollen und erreichbaren Frei-
zeitangebot,

I Schaffung von Dezernaten mit Schwerpunkt für
Straftaten mit okkultem Hintergrund bei den Straf-
verfolgungsbehörden und entsprechender Aus-
und Weiterbildung der Beamten,

I Fortsetzung der Auswertung der vorliegenden In-
formationen im Bereich Okkultismus/Satanismus
durch die Landeskriminalämter.

Auch im kommerziellen Bereich bilden die bestehen-
den Gesetze im Strafrecht und Wirtschaftsrecht (z.B.
Wucher) eine hinreichende Grundlage. Das Gesetz
zur Regelung der gewerblichen Lebensbewälti-
gungshilfe wird die bestehenden Lücken füllen.

Darüber hinaus empfiehlt die Enquete-Kommission:

I Aufklärung zu leisten. In der Faszination am
Okkultismus zeigen sich häufig auch die Wünsche,
¾ngste und Bedürfnisse der Menschen, die für
viele anders keine Befriedigung erhalten. Staatli-
ches Handeln ist hier sicherlich nur begrenzt mög-
lich, aber es bleibt eine Aufgabe, Lebenszusam-
menhänge zu schaffen, die die Menschen vor Ver-
einsamung, Hilflosigkeit und vor allem Arbeitslo-
sigkeit schützen.

I Eine gezielte Forschungsförderung zu Fragen nach
den Ursachen der Beteiligung an okkulten Prakti-
ken.

6.2.8 Bildung und Weiterbildung

Die Enquete-Kommission empfiehlt im Bereich der
Bildung und Weiterbildung Maûnahmen, wie in Ka-
pitel 4.3 angegeben.

6.2.9 Forschungsförderung

Die Enquete-Kommission empfiehlt der Deutschen
Forschungsgemeinschaft DFG (Bonn), einen interdis-
ziplinären Forschungsverbund zu den Themen

I neue religiöse und ideologische Gemeinschaften

I Psychogruppen bzw. Psychokulte in der Gegen-
wart

I neuzeitliche Esoterik, freie Spiritualität der Gegen-
wart

zu initiieren.

Beteiligt werden sollten die Sozial-, Kultur- und Hu-
manwissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaf-
ten, die Religionswissenschaft, Theologie und Medi-
zin sowie die Rechtswissenschaft. Das Ziel wäre die
Etablierung bzw. die Intensivierung der Grundlagen-
forschung in den genannten Bereichen.

Die Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern, bei
den Universitäten und Hochschulen darauf hinzuwir-
ken, daû deren Aufmerksamkeit für die Forschungs-
themen ¹neue religiöse und ideologische Gemein-
schaften sowie Psychogruppenª steigt, so daû durch
entsprechende Ausschreibungen und Stellenbeset-
zungen in den betreffenden Fakultäten Kapazität für
die Erforschung dieser Themen geschaffen wird.

Im Bereich der angewandten Forschung, der Umset-
zung von Ergebnissen der Grundlagenforschung für
die Praxis, fehlt es ebenso wie in der Grundlagenfor-
schung bisher an systematischer Förderung. Hier wä-
ren auch die Fachhochschulen anzusprechen. Dabei
sind insbesondere folgende förderungswürdige Fel-
der angewandter Forschung zu nennen:

I pädagogische Konzepte für die Aufklärung und
Prävention innerhalb und auûerhalb des Bildungs-
wesens,

I psychologische und sozialtherapeutische Konzepte
für die Beratung und die Rehabilitation Betroffe-
ner,

I juristische Klärung von zahlreichen in der Praxis
anstehenden Rechtsfragen,

I soziologische Konzepte für die Kommunikation mit
radikalen Gemeinschaften, für die Förderung ihrer
Integration und der Konfliktentschärfung (Kon-
fliktmanagement),

I Evaluationsforschung zur Effektivität von konven-
tionellen und unkonventionellen therapeutischen
und heilerischen Verfahren (s. Kap. 3.5.4),

I Curriculare Berücksichtigung des Themas ¹Le-
bensbewältigungª in den akademischen Studien-
gängen Medizin, Psychologie und anderen profes-
sionellen Heildisziplinen (s. Kap. 3.5.4),

I interdisziplinäre Forschung zu Gefährdungspoten-
tialen, die durch die Kombination eingriffsintensi-
ver psychologisch wirksamer Methoden und Tech-
niken, ihrer unprofessionellen Anwendung, prekä-
ren Elementen von Gruppenkulturen und -organi-
sationen sowie vulnerablen individuellen Prädis-
positionen entstehen (s. Kap. 5.1),

I Epidemiologische Studien über die Häufigkeit
der Inanspruchnahme von psychologisch wirksa-
men oder bewuûtseinsverändernden Techniken
bzw. Maûnahmen und ihrer Nebenwirkungen
(s. Kap. 5.1.6),

I Forschung zur sozialen, ethischen und rechtlichen
Bewertung von rationalisierter und instrumentell
betriebener Persönlichkeitsformung (s. Kap. 5.1.8),
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I Forschung zur Verbreitung und Ausbreitung unse-
riöser Angebote im Bereich der Persönlichkeits-
entwicklung und -modifikation in der betrieb-
lichen Weiterbildung, bzw. zur Attraktion des
betrieblichen Rahmens für solche Angebote.
(s. Kap. 5.1.11),

I Sozialwissenschaftliche Forschung zur Gewinnung
von quantitativen und qualitativen Erkenntnissen
über die Auswirkungen auf Betriebsklima und
innerbetriebliche Herrschaftsausübung und -siche-
rung im Gefolge des Einsatzes von Sozialtechni-
ken, Persönlichkeits- und Managementtrainings in
Unternehmen (s. Kap. 5.1.11),

I die Situation von Kindern und Jugendlichen in
neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaf-
ten und Psychogruppen. 336) Von besonderer Be-
deutung wären empirische wissenschaftliche Stu-
dien zu Erziehungs ± und Lebenssituationen von
Kindern und Jugendlichen, die in diesen Gruppen
und Milieus aufwachsen (s. Kap. 5.2),

I Erforschung der Phänomene des ¹rituellen Miû-
brauchsª (s. Kap. 5.2),

I wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen zu
verschiedenen Auswirkungen auf die Wirtschaft
(s. Kap. 5.3),

I Dogmatische und rechtstatsächliche Aufarbeitung
zu ausländischen Regelungen im Bereich der soge-
nannten Geldwäsche, finanzieller Ausbeutung
oder Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen
(s. Kap. 5.4),

I interdisziplinäre Erforschung der Frage, ob es im
Gefolge typischer Risikoprofile bei der Anwen-
dung von psychologisch wirksamen Methoden
und Techniken, einem Helfer zurechenbare Ursa-
chen für Gesundheitsschädigungen in Therapie
und Lebensbewältigungshilfe gibt, auf die ein ge-
schädigter Kunde in einem Haftungsprozeû einen
Anscheinsbeweis für ein schuldhaftes Verhalten
des Helfers stützen kann (s. Kap. 5.5.5.3),

I interdisziplinäre humanwissenschaftliche Forschung
zu den Phänomenen der sogenannten Pyramiden-
spiele, nämlich die Klärung der Gefahren autoritär
geführter Strukturvertriebe sowie des exzessiven
Einsatzes verhaltenspsychologischer Beeinflussungs-
und Sozialtechniken (s. Kap. 5.5.5.5),

I Forschung zu einer weiteren Klärung der Spezifik
biographischer, lebensthematischer Hintergründe

für neue religiöse, weltanschauliche Milieus und
Psychogruppen (s. Anhang).

6.2.10 Transparenz des Psychomarkts

Die Enquete-Kommission hält es für erforderlich, daû
die Angebote des Psychomarktes objektiv beschrie-
ben und zum Zwecke der Transparenz für den Ver-
braucher bewertet werden. Heilkundliche Standesor-
ganisationen, Verbraucherschutzzentralen usw. wer-
den gebeten, solche Bewertungen vorzunehmen. Sie
sollten dabei staatliche Unterstützung erhalten.

6.2.11 Konfliktreduzierung

Da es im Interesse des Staates und der Gesellschaft
liegt, daû Konflikte zwischen neuen religiösen und
ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen
und ihrer sozialen Umwelt begrenzt und im Rahmen
des bestehenden Rechts ausgetragen werden, hat die
Enquete-Kommission für die unter Kap. 6.2.2.1 befür-
wortete Stiftung als ein Aufgabenfeld die Mediation
zwischen Konfliktpartnern empfohlen.

6.2.12 Keine weitere Verwendung
des Begriffes ¹Sekteª

In Anbetracht der in Kapitel 2 dargestellten Unschär-
fe und Miûverständlichkeit des Begriffes der ¹Sekteª
hält es die Enquete-Kommission für wünschenswert,
wenn im Rahmen der öffentlichen Auseinanderset-
zung mit neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen auf die weitere
Verwendung des Begriffes ¹Sekteª verzichtet würde.
Insbesondere in Verlautbarungen staatlicher Stellen
± sei es in Aufklärungsbroschüren, Urteilen oder Ge-
setzestexten ± sollte zukünftig die Bezeichnung
¹Sekteª vermieden werden.

Statt dessen schlägt die Kommission vor, ± ähnlich
wie in diesem Bericht ± eine differenzierte Terminolo-
gie zu verwenden, auch wenn diese in Anbetracht
weiterer wissenschaftlicher Befassung mit dem Pro-
blembereich nur vorläufigen Charakter haben sollte.

6.2.13 Berichtspflicht der Bundesregierung

Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 14. Deut-
schen Bundestag, die Bundesregierung durch Be-
schluû zu verpflichten, jeweils 2 Jahre und 4 Jahre
nach Verabschiedung dieses Endberichts einen Be-
richt über die Umsetzung der dort ausgesprochenen
Handlungsempfehlungen vorzulegen.

336) Eine Auflistung einzelner Forschungsthemen, diesen Kom-
plex betreffend, befindet sich im Zwischenbericht der Kom-
mission, BT-Drucksache 13/8170, S. 27.
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Sondervoten

Sondervotum der Kommissions-Mitglieder Dr. Jürgen Eiben,
Prof. Dr. Werner Helsper, Dr. Angelika Köster-Loûack, MdB,
Prof. Dr. Hubert Seiwert zu Kapitel 4.2.1
¹Informations- und Beratungsbedarf bei nichtstaatlichen Stellenª

In der Verhältnisbestimmung zwischen Selbsthilfe-
gruppen, ehrenamtlicher Hilfe/Beratung und profes-
sioneller Beratungstätigkeit im Feld neuer religiöser
und ideologischer Gemeinschaften und Psychogrup-
pen muû deutlicher zwischen Kompetenz- und Zu-
ständigkeitsbereichen differenziert werden. So sind
die aufgeführten Stärken und Vorteile der ¹Laienª-
und ¹Selbsthilfeª zugleich auch Problemzonen, für
die geklärt werden muû, wie Überforderungen, Mit-
agieren, die Verwicklung in Konfliktdynamiken oder
auch mögliche Instrumentalisierungen von Rat- und
Hilfe-Suchenden vermieden werden können. Nur
wenn dieses Verhältnis geklärt wird, kann die Selbst-
und Laienhilfe ihre Möglichkeiten realisieren und
ausschöpfen, ohne selbst verstärkt in der Gefahr zu
stehen, konstitutiv zur Problemerzeugung ± gegen
eigene Intentionen ± beizutragen oder in Konfliktzu-
sammenhängen unreflektiert mit zu agieren. Analo-
ge Gefahren bestehen prinzipiell auch für das profes-
sionelle Handeln; für deren Vermeidung oder zumin-
dest Minimierung sind umfassende Vorkehrungen
professioneller Selbstkontrolle und Fremdreflexion
notwendig.

Diese Gefahren gelten weniger für eher alltagsnahe
Ratschläge und Unterstützungsleistungen, sondern
mehr für die Involvierung in weltanschauliche Kon-
flikte und in die Beratung und Stützung lebens-
geschichtlich stark belasteter Betroffener.

Wenn für Professionelle hohe Standards der Absti-
nenz, der (Selbst-)Reflexion, der Balance von Nähe
und Distanz sowie systematischer ¹Fremdreflexionª
zu Recht eingefordert werden, so muû für Laien- und
Selbsthilfe ± die ja häufig starke Involvierung, Betei-
ligung und analoge Erfahrungen der dort Aktiven
beinhaltet ± über flankierende Formen der Stabilisie-

rung, der (Selbst-)Reflexion und einer ¹Beratung der
Beraterª nachgedacht werden.

Dazu bedarf es einer Zusammenarbeit und gegensei-
tigen Bezugnahme von Professionellen und Selbst-
hilfegruppen, so daû Professionelle die Feldnähe und
-Erfahrung der Laien- und Selbsthilfe nutzen und
diese ihrerseits die professionellen Kompetenzen für
ihre Unterstützung und die Fremdreflexion ihrer
Tätigkeit aufgreifen können. Laien- bzw. Selbsthilfe
und Professionelle stehen somit in einem ergänzen-
den, kooperativen Verhältnis.

Der vorliegende Text (Kap. 4.2, insbesondere der Ab-
schnitt Laienhilfe) erweckt in einigen Formulierun-
gen den Eindruck einer einseitigen Hervorhebung
der Stärken der Selbsthilfe, ohne gleichermaûen auf
potentielle Problem- und Fehlerzonen dieser Tätig-
keit und ihrer Grenzen einzugehen. Genau dies aber
ist für eine langfristige Stärkung dieser alltagsnahen
Unterstützungsnetze ebenso erforderlich, wie ein
Ausbau und eine Strukturierung des professionellen
Beratungsangebotes.

Die einseitige Hervorhebung der Stärken der Laien-
und Selbsthilfe ohne eine gleichermaûen reflektierte
Kommentierung der Probleme kann dazu beitragen,
dieses Selbsthilfefeld ± gegen die eigenen Absich-
ten ± zu diskreditieren oder zumindest nicht im Sinne
kritischer Unterstützung zu fördern. Denn es muû
langfristig gerade im Interesse von Betroffeneninitia-
tiven sein, die möglichen Problemzonen der eigenen
Unterstützungs- und Beratungstätigkeit reflektiert
einzubeziehen. Dies ist im kooperativen Zusammen-
spiel mit einem strukturierten und ausgebauten pro-
fessionellen Beratungsangebot im Feld neuer religiö-
ser und ideologischer Gemeinschaften und Psycho-
gruppen sicherlich einfacher zu leisten.
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Sondervotum der Arbeitsgruppe der SPD-Fraktion in der Enquete-Kommission
¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª zu Kapitel 5.5.3.2 (Körperschaftsrechte)
und der dazugehörenden Handlungsempfehlung, Kapitel 6.2.1.2

Die Kommissionsmitglieder Ursula Caberta y Diaz,
Alfred Hartenbach, Dr. habil. Hansjörg Hemminger,
Angelika Mertens, Renate Rennebach, Gisela Schrö-
ter, Dr. Bernd Steinmetz, Prof. Dr. Hartmut Zinser
(Arbeitsgruppe der SPD-Fraktion) stimmen dem Ka-
pitel 5.5.3.2 (Körperschaftsrechte) und der dazuge-
hörenden Handlungsempfehlung unter Punkt 6.2.1.2
nicht zu. Im Hinblick auf die zukünftige Anerken-
nung von Religionsgemeinschaften als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts halten sie es vielmehr für
geboten, die folgende verfassungsrechtliche Über-
prüfung zu empfehlen:

Dem Deutschen Bundestag wird empfohlen, in der
14. Wahlperiode Artikel 140 des Grundgesetzes
daraufhin zu überprüfen, ob eine ausdrückliche
Aufnahme der Kriterien der Rechtstreue und der
Loyalität gegenüber dem demokratisch verfaûten
Staat als Voraussetzungen für die Anerkennung
einer Religionsgemeinschaft als Körperschaft des
öffentlichen Rechts angebracht ist.

Begründung

1. Nach dem Wortlaut der Verfassung (Artikel 140
Grundgesetz (GG) in Verbindung mit Artikel 137
Absatz 5 der Weimarer Reichsverfassung (WRV))
ist einer Religionsgesellschaft derzeit dann der
Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts zu
verleihen, wenn sie ¹durch ihre Verfassung und
die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauerª
bietet. Der vom Bundesverwaltungsgericht am
27. Juni 1997 entschiedene Prozeû (Az.: 7 C 11/96,
BVerwG NJW 1997, 2396) um die Anerkennung
der Zeugen Jehovas hat gezeigt, daû hier ein Prä-
zisierungsbedarf besteht, der möglicherweise nicht
allein den Entscheidungen der obersten Gerichte
überlassen werden kann. In der Begründung des
Urteils wird über den Wortlaut der Verfassung
hinaus festgestellt, daû es weitere, ungeschrie-
bene Anerkennungsvoraussetzungen wie die der
¹Rechtstreueª (a.a.O. S. 2397) und der ¹in der
Verfassung stillschweigend vorausgesetzten und
die Förderung rechtfertigende Gemeinwohldien-
lichkeitª (a.a.O. S. 2398) gibt. Jener Prozeû mit
seinen unterschiedlichen Instanzurteilen und ver-
schiedene Diskussionen auch in der Enquete-
Kommission haben gezeigt, daû diese ¹unge-
schriebenenª und ¹stillschweigend vorausgesetz-
tenª Grundsätze sehr unpräzise sind. Es be-
darf einer verfassungsrechtlichen Überprüfung, ob
die ¹verfassungsimmanenten Grenzenª (a.a.O.
S. 2397) der Religionsfreiheit zumindest für die
Religionsgesellschaften explizit ausgeführt wer-
den müssen, die den Status einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts beantragen.

2. Körperschaften des öffentlichen Rechts werden im
Falle der Religionsgesellschaften mit einem ¹Privi-
legienbündelª, darunter auch staatlichen Hoheits-
rechten, ausgestattet. Es ist aber nicht vertretbar,
daû Religionsgesellschaften, deren Lehren und
Wirken auch nur in wesentlichen Teilen mit der
Grundwerteordnung des GG nicht vereinbar sind,
diese Privilegien und staatlichen Hoheitsrechte
verliehen werden. Im öffentlichen Recht muû der
Staat von Religionsgesellschaften, die den beson-
ders herausgehobenen Status einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts erwerben wollen, Rechts-
und Verfassungstreue und die Bereitschaft, die
verfassungsmäûige Ordnung mitzutragen, verlan-
gen. Das Wirken der Religionsgesellschaften mit
öffentlich-rechtlichem Körperschaftsstatus darf
auch nicht dem ¹Sinn und Zweck widersprechen,
der nach der verfassungsrechtlichen Regelung
dem angestrebten Korporationsstatus zugrunde-
liegtª (a.a.O. S. 2397). Der Staat ist nicht verpflich-
tet, eine Religionsgemeinschaft zu privilegieren,
deren Tätigkeit mit den Grundwerten der Verfas-
sung nicht übereinstimmt.

3. Die Arbeitsgruppe der SPD-Fraktion in der Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psycho-
gruppenª teilt nicht die Auffassung der Mehrheit
der Kommission, wonach es eine herrschende
höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem Be-
reich gibt, die eine verfassungsrechtliche Überprü-
fung in der oben vorgeschlagenen Weise entbehr-
lich machen würde. Vielmehr ist insoweit nur die
bereits genannte Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichtes zu der Gemeinschaft der Zeugen
Jehovas ergangen; andere höchstrichterliche Recht-
sprechung zu dem dort aufgeworfenen Problem ist
nicht ersichtlich. Die Vorinstanzen hatten genau
gegenteilig entschieden und waren der Auffassung,
daû die Zuerkennung des Körperschaftsstatus' nicht
an ¹ungeschriebenenª Voraussetzungen scheitern
sollte. Auch in der wissenschaftlichen Literatur wird
der Problembereich nicht einhellig beurteilt. Daher
ist der Verfassungsgesetzgeber aufgerufen, die noch
aus der Weimarer Reichsverfassung stammenden Vor-
aussetzungen für die Zuerkennung des Körperschafts-
status' einer zeitgemäûen, verfassungsrechtlichen
Überprüfung zu unterziehen. Dies gilt auch in An-
betracht der von der Gemeinschaft der Zeugen
Jehovas eingelegten Verfassungsbeschwerde, deren
Ausgang ± wie die Mehrheit der Kommission zutreffend
konstatiert ± völlig offen ist.

4. Da in Art. 137 Abs. 5 S. 1 WRV festgestellt ist, daû
¹Religionsgesellschaften . . . Körperschaften des
öffentlichen Rechts (bleiben), soweit sie solche bis-
her warenª, bezieht sich der vorgeschlagene Prüf-
auftrag nur auf die Fälle, in denen Religionsgesell-
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schaften den Status einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts neu beantragen. Die tradierten Kir-
chen, ihr Rechtsstatus, ihre innere Ordnung und
damit der Verfassungskompromiû von 1848, 1919
und 1949 bleiben unberührt. Insoweit wird kein
Zweifel an der Rechts- und Verfassungstreue und
der Bereitschaft, die verfassungsmäûige Ordnung
mitzutragen, der öffentlich-rechtlich verfaûten Kir-
chen geäuûert; im Gegenteil ist festzustellen, daû
diese wesentlich zur Verfassungswirklichkeit des
Grundgesetzes beigetragen haben und beitragen.
Der vorgeschlagene Prüfauftrag trägt lediglich der
geschichtlich gewachsenen Situation, die von der
Kommission nicht zur Debatte zu stellen ist, Rech-
nung.

5. Es ist an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen,
daû durch den vorgeschlagenen Prüfauftrag der
Status solcher religiöser Gemeinschaften nicht be-
rührt wird, die keinen Antrag auf Anerkennung
als Körperschaft des öffentlichen Rechts stellen.
Das mit einer Anerkennung als Körperschaft des
öffentlichen Rechts verliehene Privileg enthält
aber eine solche Qualität, daû es nicht durch Ver-
allgemeinerung und Verleihung an alle Gemein-
schaften ausgehöhlt werden darf.

Im übrigen würde eine Ausgestaltung der An-
erkennungsvoraussetzungen zugleich auch ein
klares Angebot des Staates zur Kooperation mit
religiösen Gemeinschaften darstellen.

Sondervotum der Mitglieder der Arbeitsgruppe der SPD-Fraktion in der Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª Ursula Caberta y Diaz,
Alfred Hartenbach, MdB, Dr. habil. Hansjörg Hemminger, Renate Rennebach, MdB,
Gisela Schröter, MdB, Dr. Bernd Steinmetz und Prof. Dr. Hartmut Zinser
zu Kapitel 6.1 ¹Stellungnahme zu dem gesamtgesellschaftlichen Phänomen
der neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppenª

Die Diskussion um konfliktreiche neue religiöse und
ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen
hat unter verschiedenen Aspekten seit den 60er Jah-
ren immer wieder stattgefunden. Bis Anfang der 90er
Jahre wurde dem Phänomen in seiner gesamt-
gesellschaftlichen Dimension zu wenig Bedeutung
beigemessen und vor allem die individuelle Seite in
den Vordergrund gerückt.

Die Diskussion um einzelne Gruppen ging in der
Regel von den in diesen Gemeinschaften vorhande-
nen Praktiken und Wertvorstellungen aus. Daraus
resultieren die u.a. im Endbericht der Enquete-Kom-
mission behandelten Konflikte.

Als erste gesellschaftliche Institutionen nahmen die
evangelische und katholische Kirche das Problem
wahr. Die Gesamtproblematik wurde jedoch häufig
auch von diesen nicht erkannt. In der Institutionali-
sierung von Weltanschauungsbeauftragten wurde
bis heute das adäquate Mittel seitens der Kirchen ge-
sehen, dem Phänomen zu begegnen. Je nach Beset-
zung und finanzieller Ausstattung dieser kirchlichen
Institutionen reichte und reicht die Auseinanderset-
zung mit dem Phänomen von individueller Beratung
bis hin zu öffentlichen Stellungnahmen auch zum ge-
samtgesellschaftlichen Kontext.

Die staatliche Auseinandersetzung mit verschieden
konfliktreichen Gruppen hat ± abgesehen von der
einen oder anderen Berichterstattung an Landespar-
lamente ± erst später eingesetzt. Einer der Hauptgrün-
de, daû die gesamtgesellschaftliche Problematik in
Deutschland erst relativ spät erkannt wurde, liegt dar-
an, daû die (konflikthaften) Vorkommnisse als indivi-
duelle Schicksale von Einzelnen verstanden wurden.

Festgestellt wird, daû die Problematik der konflikt-
trächtigsten Gemeinschaften ein gesamtgesellschaft-

liches Thema ist. Ablenkungsmanöver von den Ge-
meinschaften ± die auch häufig durch die Medien
transportiert werden ±, Verharmlosung durch Nicht-
betroffene oder Schlechtinformierte dürfen die Dis-
kussion nicht davon abbringen, daû seit ca. Mitte der
80er Jahre verschiedene Gruppen nicht nur Indivi-
duen mit ihrer Lehre ¹beglückenª wollen, sondern
daû zudem die konflikttträchtigsten Gruppen darauf
abzielen, in Deutschland ihre Wertvorstellungen zur
politischen Grundlage zu etablieren.

Die genaue Differenzierung der Lehren und Praktiken
der einzelnen neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaften und Psychogruppen, unabhängig von
den durch sie verursachten, z.T. tragischen Einzel-
schicksalen, muû neben der notwendigen weiteren
Aufklärung durch kirchliche und private Institutionen
auch Aufgabe des Staates sein.

Die immer wieder in der Öffentlichkeit beschwo-
rene Diskussion über die Politikverdrossenheit in
Deutschland hat bisher zu wenig berücksichtigt, daû
viele Menschen sich auf die scheinbar in der Gesell-
schaft bestehenden Machbarkeitsmechanismen für
ihre persönlichen, individuellen Wünsche verlassen
haben. Seit der sich spätestens ab Anfang der 90er
Jahre ergebenden Umbruchsituation stellen viele
fest, daû sie persönlich an ihre Grenzen stoûen. Sie
machen dafür häufig das politische System bzw. die
dieses System tragenden Institutionen dafür verant-
wortlich. Zahlreiche neue religiöse und ideologische
Gemeinschaften und Psychogruppen bieten für indi-
viduelle oder auch gesamtgesellschaftliche Probleme
nur vermeintliche oder irreführende Lösungen an.
Oft kommt die Bindung an diese Gruppen einem
Rückzug aus dem politischen System und Leben
gleich.
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Die politische Diskussion des Rückzugs oder der Ab-
wendung von den in der Gesellschaft etablierten Ver-
haltensweisen beschränkt sich zu häufig auf die
Wahrnehmungsmuster, die bis Anfang der 80er Jahre
gültig waren. Die gesellschaftlichen Veränderungen
haben dazu geführt, daû viele Menschen sich von
den überlieferten Formen und Institutionen abwen-
den und sich statt dessen politischen, religiös-weltan-
schaulichen oder sonstigen Extremen anschlieûen.
Dies kann als Bedrohung der demokratischen Stabili-
tät wahrgenommen werden. Wertvorstellungen, die
über neue religiöse und ideologische Gemeinschaf-
ten und Psychogruppen Einfluû auf Handlungen von
Menschen nehmen, sollten deshalb ebenso als eine
Form der politischen und gesellschaftlichen Verwei-
gerung erkannt werden. Diese stimmen in den ex-
tremsten Fällen weder mit den vornehmlich christlich

geprägten Werten und Normen in unserem Land
überein, noch mit den im Grundgesetz verankerten
Vorstellungen, die vor allem von der Politik zu vertei-
digen sind. Dieser Widerspruch muû in der politi-
schen Diskussion zukünftig einen höheren Stellen-
wert erhalten. Sonst sind eine weitere Ausbreitung
der konfliktträchtigen Gruppen im Bereich neuer
religiöser und ideologischer Gemeinschaften und
Psychogruppen zu befürchten und in der Folge wei-
tere gesamtgesellschaftliche Probleme.

Die Enquete-Kommission hat sich mit den wesent-
lichen Aspekten des Gesamtphänomens befaût. Die
daraus resultierenden Handlungsempfehlungen
sind die Minimalforderungen, die kurzfristig drin-
gend umgesetzt werden müssen. Forschung und
Politik bleiben zugleich zu weiteren Schritten auf-
gefordert.

Sondervotum der Kommissions-Mitglieder Prof. Dr. Ralf-Bernd Abel,
Ursula Caberta y Diaz, Dr. Jürgen Keltsch, Prof. Dr. Hartmut Zinser zum Endbericht

Der Endbericht bedarf der Ergänzung, weil ein
wesentlicher Dienstleistungsbereich, der heute von
den Kunden auf dem Psychomarkt in Anspruch
genommen wird, nicht ausreichend problematisiert
wurde. Es handelt sich um den Bereich ¹Mind
Machines und Neues Lernenª.

Der Experte L. Berger 1) beschreibt Mind Machines
als ¹elektronische Meditationshelferª, die mittels
Licht, Ton und Farbe, mit magnetischen Feldern und
bioelektrischen Impulsen Einfluû auf das Bewuûtsein
nehmen. Meditation, autogenes Training seien die
klassischen (aber zeitraubenden) Techniken, Mind
Machines und mentale Trainingssysteme erlaubten
ähnliche Effekte in einer ungleich kürzeren Zeit. Der
Einsatz technischer audiovisueller Stimulation führte
zu: Flexibilität im Denken, Übersicht über komplexe
Zusammenhänge, Überwachung der Komplexität im
Mentalen als Antwort auf die Vielschichtigkeit der
Aufgaben, reichhaltigem Fühlen und Intuition als
komplementäre Ergänzung von Logik und Analytik,
Erkennen und Erfahren unterschiedlicher Bereiche
des Bewuûtseins und der damit verbundenen beson-
deren Fähigkeiten und Qualitäten.

B. Sherman/P. Judkins 2) erwarten den Einsatz der
sogenannten virtuellen Realität (Cyberspace), die
durch Computer kreiert ist, auch im psychotherapeu-
tischen Bereich. Bereits heute werden im Internet
psycho-kybernetische Trainingsprogramme zu thera-
peutischen Zwecken angeboten.

Es soll hier nicht diskutiert werden, welche Auswir-
kungen der Einsatz dieser Technologien auf das Be-

wuûtsein hat und welche Lerneffekte aufgrund der
Interaktion zwischen Mensch und Maschine bewirkt
werden. Gezeigt werden soll, daû wir es hier mit
einem Phänomen zu tun haben, das unsere traditio-
nelle Unterscheidung von Geist (Bewuûtsein) einer-
seits und Natur andererseits gänzlich sprengt. Das
menschliche Bewuûtsein verschmilzt gewissermaûen
mit einer technischen Prothese, die es verändert und
angeblich stärkt, ihm sogar auch spirituelle Erfah-
rung ermöglichen soll.

Unbezweifelbar ist, daû durch diese Mensch-Maschi-
ne-Interaktion ein erheblicher manipulativer Einfluû
auf unser Bewuûtsein ausgeübt wird. Inneres und
äuûeres Verhalten können hierdurch nachhaltig ver-
ändert werden. Bei labilen Personen kann es auch zu
psychischen Störungen mit psychiatrischem Krank-
heitswert kommen.

Würde aus den derzeitigen Experimenten mit Mind
Machines eine die Gesellschaft ergreifende Bewegung
werden, die ihr Glück und Heil in der Benutzung dieser
Bewuûtseinsmaschinen sähe, verlieûen wir den Be-
reich herkömmlicher Religion, Weltanschauung und
Ideologie als lebensgestaltende Form und Wirkung
unserer eigenen Innerlichkeit. Anstelle von Glauben
und weltanschaulicher Überzeugung als Basis für
unsere Lebensgestaltung würden Naturwissenschaft
undTechnik,verkörpertdurchdasLernlabor,alsneues
Glücks- und Heilserzeugungssystem treten.

Im Lernlabor würden wir nach diesem neuen Para-
digma dann unseren Geist entsprechend neuester
technologischer Entwicklung in der Gehirn-Bewuût-
seinsforschung in seiner Kapazität wie die Software
eines Computers verbessern. J. Habermas 3) hat be-
reits 1968 eine derartige Entwicklung vorausgesehen
und als Kennzeichen der Postmoderne beschrieben.

1) Berger, L., Neues Lernen braucht das Land ± Mind Machines
und Neues Lernen, in: Lehmann, R. G. (Hrsg.), Weiterbildung
und Management. Planung, Praxis, Methoden, Medien,
Landsberg Lech 1994.

2) Sherman, B./Judkins, P.: Virtual Reality, Cyberspace ± Com-
puter kreieren synthetische Welten, Bern/München 1993.

3) Habermas, J.: Technik und Wissenschaft als ¹Ideologieª,
Frankfurt am Main 1968.
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Ein Hauptvertreter dieses neuen technologischen
Menschenbildes ist Scientology. Nimmt man das
Mensch-Maschine-Modell L. Ron Hubbards ernst,
wie er es in seinem Buch Dianetik ausgeführt hat
± vergleiche den Einsatz eines Lügendetektors als
Biofeedbackgerät und das ingenieurtechnische Ver-
ständnis vom Menschen ± gehört Scientology in den
postmodernen Bereich, der Technik und Naturwis-
senschaft als Ideologie benutzt, und nicht, wie von
den Religionswissenschaftlern weltweit bis heute be-
hauptet wird, in den Bereich von Religion als Glaube.
Nach dem eigenen Selbstverständnis Hubbards sieht
er sich als Psychoingenieur, der mit Ingenieurtechnik
den Mensch-Computer neu programmiert und die
aus perfekt funktionierenden Mensch-Computern
zur Megamaschine geformte Gesellschaft sozial-
kybernetisch steuert.

Wo sind aber derartige Psycho- und Sozialingenieure
einzuordnen? Sie gehören sicherlich nicht in den Be-

reich der religiösen Seelsorge, aber auch nicht in den
Formenkreis (geistespsychologischer) Psychothera-
pie, sondern in den Bereich der Verhaltensmodifika-
tion (Verhaltenspsychologie).

Dieser Paradigmenwechsel in unserem Selbstbild
vom Menschen, der mit dem Übergang zu Wissen-
schaft und Technik als Ideologie verbunden ist, hat
eventuell tiefgreifendere Auswirkungen als jeder
Weltanschauungs- und Ideologiewechsel früherer
Zeiten. Denn hierdurch wird unser derzeit gültiges
zivilreligiöses Menschenbild, das im Menschen eine
sich selbstbestimmende Person mit Menschenwürde
sieht, ersetzt durch ein Menschenbild, das den Men-
schen mit einer Maschine gleichsetzt, die im Lern-
labor zum richtigen Funktionieren gebracht werden
muû. Anstelle von Sinnsuche ist höchstes Ziel die
Erreichung perfekter Funktion. Nicht mehr ¹Erkenne
dich selbst!ª ist Leitidee, sondern ¹Funktioniere opti-
mal und ökonomisch!ª

Sondervotum der Arbeitsgruppe der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
in der Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª,
Dr. Angelika Köster-Loûack, MdB, und Prof. Dr. Hubert Seiwert zum Endbericht
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Vorbemerkungen

Wir stimmen dem Endbericht der Enquete-Kommis-
sion des Deutschen Bundestages ¹Sogenannte Sek-
ten und Psychogruppenª nicht zu, weil wir aufgrund
der der Kommission vorliegenden Erkenntnisse zu
einer anderen Bewertung des Untersuchungsgegen-
standes als die Kommissionsmehrheit kommen. Des-
halb geben wir auch andere Handlungsempfeh-
lungen. Wir schlieûen uns allerdings insbesondere
folgenden Abschnitten des Mehrheitsberichtes an:
3.5 Psychomarkt, soweit es um die Darstellung der
Ergebnisse der Studie geht; Abschnitt 5.2 Kinder und
Jugendliche in neuen religiösen Bewegungen und
Psychogruppen. Wir schlieûen uns auch der Darstel-
lung der von der Kommission in Auftrag gegebenen
Gutachten zu den ¹Einstiegswegen und Mitglied-
schaftsverläufen in sogenannten Sekten und Psycho-
gruppenª an. Dieser Teil ist dem Mehrheitsbericht
als Anhang beigefügt.

Nicht zustimmen können wir dem Gesamttenor des
Mehrheitsberichtes. Wir halten es für notwendig, bei
der Analyse scharf zwischen neuen religiösen Bewe-
gungen und religiösen Minderheiten (¹sog. Sektenª)
einerseits, sowie ¹Psychogruppenª und ¹Psycho-
marktª andererseits zu unterscheiden. Die Vermi-
schung dieser Bereiche trägt nicht zur notwendigen
Differenzierung bei. Eine darüber hinausgehende
Ausweitung des Gegenstandsbereichs auf bestimmte
wirtschaftliche Vertriebsformen (¹Strukturvertriebeª,
¹Multi-Level-Marketingª) ist nach unserer Auffas-
sung im Kommissionsauftrag nicht enthalten.

Nach dem Beschluû des Deutschen Bundestages ist
die Kommission ¹zu den durch neuere religiöse und
weltanschauliche Bewegungen, sogenannte Sekten
und Psychogruppen, entstandenen Problemenª ein-
gesetzt. Damit ist der Untersuchungsgegenstand ein-
deutig auf den Bereich ¹neuere religiöse und weltan-
schauliche Bewegungenª begrenzt. 4)

Bei der Bewertung der der Kommission vorliegenden
Erkenntnisse über neue religiöse Bewegungen kön-
nen wir uns dem Bericht der Kommissionsmehrheit
nicht anschlieûen. Dies gilt insbesondere für die
Bewertung der Ergebnisse der von der Kommission in
Auftrag gegebenen Forschungen und Gutachten und
den daraus zu ziehenden Folgerungen. Diese For-
schungsergebnisse zeigen übereinstimmend, daû von
neuen religiösen und weltanschaulichen Bewegun-
gen in der Regel keine Gefahren ausgehen, die über
das hinausgehen, was in vergleichbaren sozialen Kon-
texten zu beobachten ist. Angesichts in der Öffentlich-
keit bestehender Befürchtungen halten wir dies für
das wichtigste Ergebnis der Kommissionsarbeit.

Dieser grundsätzliche Befund bedeutet jedoch nicht,
daû in diesem Bereich nicht gesellschaftliche Kon-
flikte auftreten können und auch auftreten. Die
Mehrzahl dieser Konflikte liegt nach den vorliegen-
den Ergebnissen allerdings im Bereich dessen, was
in einer pluralistischen Gesellschaft an gesellschaft-
lichen Konflikten üblich ist. Wo es zu Miûbräuchen
und Gesetzesübertretungen kommt, müssen die für
alle geltenden Gesetze angewandt werden.

Die Vielzahl der von der Kommissionsmehrheit be-
schlossenen Handlungsempfehlungen kann den Ein-
druck vermitteln, daû im Bereich neuerer religiöser
und weltanschaulicher Bewegungen erhebliche Pro-
bleme bestünden, die über das hinausgehen, was
auch in anderen Bereichen der Gesellschaft zu beob-
achten ist. Dies widerspricht nach unserer Auffas-
sung den tatsächlichen Erkenntnissen der Kommis-
sion. Die von der Kommissionsmehrheit vorgeschla-
genen gesetzgeberischen Handlungsempfehlungen
wie die ¾nderung des Vereins- und Steuerrechts, die
Verschärfung des Wucherparagraphen, die staatliche
Förderung privater Beratungsstellen und ein Gesetz
zur Lebensbewältigungshilfe sind für uns nicht nach-
vollziehbar. Wir haben deshalb gegen die meisten
Handlungsempfehlungen zur Schaffung neuer oder
¾nderung bestehender Gesetze gestimmt oder uns
enthalten. Soziale Konflikte lassen sich nicht durch
Gesetze vermeiden oder beilegen. Dies gilt in beson-
derem Maûe für Konflikte im Bereich von Religion
und Weltanschauung, wo der Staat zu strikter Neu-
tralität verpflichtet ist. Es ist jedoch Aufgabe des
Staates zu gewährleisten, daû die Konflikte im Rah-
men der bestehenden Rechtsordnung ausgetragen
werden.

Es ist ferner das Recht und die Pflicht des Staates, die
Öffentlichkeit sachgerecht und neutral über Pro-
bleme zu informieren, die im Bereich neuer religiöser
Bewegungen bestehen. Die Arbeit der Kommission
hat gezeigt, daû dabei ein hohes Maû an Differenzie-
rung notwendig ist. Auf diese Weise kann zur Ver-
minderung bestehender Konflikte und Vorurteile bei-
getragen werden.

Unsere eigenen Handlungsempfehlungen betreffen
Maûnahmen zur Konfliktreduzierung, zur Gründung
einer Stiftung, zur Forschungsförderung, zur Organi-
sation von Beratungsstellen, Empfehlungen zur Selbst-
kontrolle der Anbieter von Lebensbewältigungshilfe
und zur Veröffentlichung der von der Enquete-Kom-
mission in Auftrag gegebenen Gutachten.

Die Kommission hat sich eingehend mit der Sciento-
logy-Organisation befaût. Dabei wurden zahlreiche
Informationen vorgelegt, die darauf hindeuten, daû
diese Organisation Ziele verfolgt und Praktiken an-
wendet, die politisch und moralisch abzulehnen sind.
Darauf muû mit den Mitteln des Rechtsstaates ange-
messen reagiert werden. Die im Zusammenhang mit
Scientology bestehenden Probleme müssen dazu
konkret benannt werden. Nur so kann das Miûver-
ständnis vermieden werden, es handele sich dabei
um Probleme, die allgemein im Bereich neuer religiö-
ser Bewegungen und sog. Psychogruppen bestehen.
Wir sind deshalb in unserem abweichenden Votum
auf Scientology gesondert eingegangen.

I. Einleitung

1. Gegenstand der Kommissionsarbeit

Der Beschluû zur Einsetzung der Enquete-Kommis-
sion bestimmt den Gegenstand der Untersuchung als
¹neuere religiöse und weltanschauliche Bewegun-4) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3.
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gen, sogenannte Sekten und Psychogruppenª. 5) Die
Kommission hat sich bei ihrer Arbeit mit einem
breiten Spektrum von religiösen, weltanschaulichen,
therapeutischen, wirtschaftlichen und sozialen Er-
scheinungen der Gegenwart befaût. Im einzelnen
lassen sich die behandelten Bereiche wie folgt be-
stimmten:

(1) ¹neue religiöse Bewegungenª, d.h. Religionen
nichtchristlichen Ursprungs sowie christliche Ge-
meinschaften auûerhalb der katholischen Kirche, der
evangelischen Landeskirchen und des Arbeitskreises
christlicher Kirchen;

(2) der ¹Psychomarktª, worunter nicht schulmedizi-
nisch oder in sonstiger Form wissenschaftlich be-
gründete Therapiemethoden, Kurse zur Entwicklung
persönlicher Fähigkeiten, Angebote der Lebens-
bewältigungshilfe, Meditations- und Yogakurse und
ähnliches verstanden wurde;

(3) ¹Psychogruppenª, womit Gruppen gemeint zu
sein scheinen, die sich um bestimmte Anbieter auf
dem ¹Psychomarktª bilden;

(4) Okkultismus/Esoterik, d.h. der Glaube an Kräfte
und Erscheinungen, die wissenschaftlicher Untersu-
chung nicht zugänglich sind, und damit verbundene
Praktiken, soweit sie auûerhalb religiöser Traditionen
vorkommen;

(5) ¹Strukturvertriebeª und andere Vertriebsformen
des Direct-Marketings.

Aufgrund des im Einsetzungsbeschluû gegebenen
Auftrages hat sich die Kommission überwiegend mit
solchen Aspekten des Gegenstandsbereiches befaût,
von denen angenommen wurde, daû sie als gefähr-
lich für den einzelnen, die Gesellschaft oder den
Staat gelten können oder mit Konflikten verbunden
sind. Den übrigen Aspekten wurde vergleichsweise
geringe Beachtung geschenkt.

Bei der Arbeit der Kommission wurde deutlich, daû
der Untersuchungsgegenstand so heterogen ist, daû
sich verallgemeinernde Aussagen nicht treffen las-
sen. Der Schwerpunkt der Kommissionsarbeit lag
jedoch auf neuen religiösen und weltanschaulichen
Bewegungen, die umgangssprachlich als ¹Sektenª
bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang hat
sich die Kommission vor allem mit der Scientology-
Organisation befaût, die in der Öffentlichkeit in be-
sonderem Maûe umstritten ist. Die Kommission hat
die Scientology-Organisation allerdings nicht als
neue religiöse Bewegung eingestuft. 6)

Soweit neue religiöse Bewegungen Gegenstand der
Kommissionsarbeit waren, ist das Ergebnis, daû keine
Informationen darüber vorliegen, die es rechtfertigen
würden, neue religiöse Bewegungen allgemein als
ein gesellschaftliches Problem oder gar eine Gefahr
zu bezeichnen. Allerdings wurde auch deutlich, daû
einige neue religiöse Bewegungen Anlaû zu zum Teil
heftigen Konflikten geben. Wie bei allen Konflikten

unterscheiden sich die Angaben der Beteiligten über
Ursachen und Verlauf der Konflikte beträchtlich. Es
ist deshalb notwendig, die Tatsachen sehr sorgfältig
zu ermitteln, um nicht einseitig die Sichtweise einer
der Konfliktparteien zu übernehmen.

2. Informationsquellen

Die Kommission hat sich bei der Tatsachenermittlung
auf eine Reihe unterschiedlicher Informationen ge-
stützt. Die wichtigsten Informationsquellen sind im
folgenden genannt.

± Einerseits wurden ehemalige Mitglieder neuer
religiöser und weltanschaulicher Bewegungen,
der Scientology-Organisation und eines Struktur-
vertriebes angehört, die diesen Bewegungen und
Organisationen überwiegend kritisch gegenüber-
standen. Es lagen der Kommission ferner zahlrei-
che Schriften vor, die sich kritisch und warnend
mit neuen religiösen Bewegungen und mit der
Scientology-Organisation befassen, sowie interne
Dokumente dieser Organisation.

± Andererseits wurden auch Vertreter einiger neuer
religiöser und weltanschaulicher Gemeinschaften
angehört, die naturgemäû ein anderes Bild zeich-
neten. 7) Einige neue religiöse Bewegungen und
einige Freikirchen gaben auûerdem schriftliche
Stellungnahmen ab.

± Ebenfalls angehört wurden Vertreter staatlicher,
kirchlicher und privater Beratungs- und Informati-
onsstellen. Deren Einschätzung war uneinheitlich.
Da bei der Beratung in erster Linie Fälle behandelt
werden, in denen Probleme und Konflikte be-
stehen, standen diese Aspekte im Vordergrund.
Einige der angehörten privaten Beratungsstellen
waren selbst an juristischen Konflikten in diesem
Bereich beteiligt. 8)

± Der Kommission standen ferner mündliche und
schriftliche Stellungnahmen und Berichte staat-
licher Stellen, insbesondere der Bundesregierung,
der Landesregierungen und der Landeskriminal-
ämter, sowie im staatlichen Auftrag erstellte Gut-
achten zur Verfügung. Hinzu kommen amtliche
Berichte aus dem Ausland und des Europaparla-
ments sowie Gerichtsentscheidungen.

± Die Kommission hat auûerdem eigene wissen-
schaftliche Untersuchungen in Auftrag gegeben.
Ferner wurden zu einigen Themen Wissenschaft-
ler und andere Sachverständige angehört. Von
den sachverständigen Kommissionsmitgliedern
wurden darüber hinaus publizierte Forschungs-
ergebnisse und eigene Forschungen in die Kom-
missionsarbeit eingebracht.

Trotz der Vielzahl der Informationsquellen war es
schwierig, gesicherte Tatsachen zu ermitteln. Sowohl
die Darstellungen der Kritiker neuer religiöser Bewe-

5) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3.
6) Die Frage, ob die Scientology-Organisation als neue religiöse

oder weltanschauliche Bewegung, als Psychogruppe oder als
reines Wirtschaftsunternehmen einzustufen sei, wurde nicht
abschlieûend geklärt.

7) Die Vertreter der Scientology-Organisation und des Vereins
für psychologische Menschenkenntnis erschienen zwar zu
den Anhörungen, waren jedoch nicht zur Beantwortung von
Fragen bereit.

8) Es handelt sich dabei um Unterlassungsklagen, die gegen
private Beratungsstellen angestrengt wurden.
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gungen als auch die Selbstdarstellungen dieser Be-
wegungen müssen ernst genommen werden. Sie sind
jedoch naturgemäû subjektiv und in hohem Maûe
interessengeleitet. Es wurden der Kommission aller-
dings zahlreiche Dokumente zu den Aktivitäten der
Scientology-Organisation vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund kommt amtlichen Auskünf-
ten und wissenschaftlichen Untersuchungen ein be-
sonderes Gewicht zu. Die von der Kommission in
Auftrag gegebenen Gutachten und Forschungen bie-
ten ein im Vergleich zu den übrigen Informations-
quellen detaillierteres und zugleich methodisch kon-
trolliertes Bild neuer religiöser Bewegungen. 9) Zu-
gleich machen sie allerdings auch deutlich, daû noch
erheblicher wissenschaftlicher Forschungsbedarf be-
steht, um bestehende Kenntnislücken zu schlieûen.

II. Darstellung der Untersuchungsergebnisse

1. Erkenntnisse zum Bereich neue religiöse
Bewegungen

Erkenntnissen der Kommission über neue religiöse
Bewegungen kommt deshalb besonderes Gewicht
zu, weil in der öffentlichen Diskussion in erster Linie
diese Bewegungen und Gemeinschaften mit dem Be-
griff ¹Sekteª assoziiert werden. Auch im Beschluû
zur Einsetzung der Enquete-Kommission werden
¹sogenannte Sektenª mit ¹neueren religiösen Bewe-
gungenª gleichgesetzt. 10) Die in Deutschland quanti-
tativ bedeutendsten und in der Öffentlichkeit be-
kannteren neuen religiösen Bewegungen werden im
folgenden Abschnitt genannt.

a) Quantitative Aspekte

Bei der Einschätzung der quantitativen Dimension
sog. Sekten und Psychogruppen ist es wichtig, zwi-
schen den oben genannten Teilbereichen zu unter-
scheiden.

Die Ergebnisse einer von der Enquete-Kommission in
Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage sind in

dieser Hinsicht wenig aufschluûreich. Danach be-
zeichneten sich in Deutschland 0,5% der Befragten
als Mitglieder einer neuen religiösen oder welt-
anschaulichen Bewegung, 0,7% bezeichneten sich
als einer solchen Bewegung nahestehend. Hochge-
rechnet auf die Gesamtbevölkerung entspricht dies
340.000 bzw 497.000 Personen. 11) Es ist jedoch un-
klar, was die Befragten unter ¹neue religiöse und
weltanschauliche Bewegungª verstanden haben. In
den wenigen Antworten, die die betreffende Bewe-
gung spezifizieren, werden so unterschiedliche Ge-
meinschaften wie die Anthroposophische Gesell-
schaft, Baptisten, buddhistische Gemeinschaften,
Scientology und Zeugen Jehovas genannt. Da der
benutzte Fragebogen ¹neue religiöse und weltan-
schauliche Gemeinschaftenª durch Merkmale wie
¹Meditationen, spirituelles Training, Energiearbeit,
Lebensberatungskurse usw.ª erläutert und nach Teil-
nahme an Veranstaltungen und Kursen gefragt
hat, 12) wurde auch der Bereich mit eingeschlossen,
der oben als ¹Psychomarktª bezeichnet wurde. 13)
Die ermittelten Zahlen sind deshalb unbrauchbar,
um die quantitative Dimension der Mitgliedschaft in
neuen religiösen und weltanschaulichen Bewegun-
gen zu bestimmen.

Ein ungefähres Bild der Mitgliedsstärke neuer reli-
giöser Bewegungen läût sich aufgrund von Selbstaus-
künften gewinnen. 14) Danach haben zwei bereits
ältere Gemeinschaften mehr als 100.000 Mitglieder
(Neuapostolische Kirche: 400.000; Zeugen Jehovas:
166.000). Mehr als 10.000 Mitglieder haben zwei
Gemeinschaften (Mormonen: 36.000; Christen-
gemeinschaft: ca. 10.000). 15) Alle anderen Gemein-
schaften haben weniger als 10.000 Mitglieder. Von
den Gemeinschaften, die erst in den letzten Jahr-
zehnten in Deutschland aufgetreten sind, liegen Zah-
len vor für: ISKCON: 5.000, davon 500 ¹Einge-
weihteª; Vereinigungskirche: 850; Fiat Lux: 700. Für
die Gemeinschaft Universelles Leben und die Osho-
Bewegung wird die Zahl der Mitglieder bzw. Freunde
auf jeweils etwa 6.000 geschätzt. Die Schätzungen für
Gruppierungen wie Ananda Marga, Sahaja Yoga,
Brahma Kumaris, Holosophische Gesellschaft bewe-
gen sich jeweils zwischen 200 und 500 Mitgliedern. 16)

9) Es handelt sich um folgende Gutachten und Forschungsbe-
richte: Beratungsdienst für Sekten- und Weltanschauungs-
fragen beim Bischöflichen Generalvikariat Aachen: Bera-
tungsbedarf und auslösende Konflikte im Fallbestand einer
sogenannten Sektenberatung anhand von Fallkategorien
und Verlaufsschemata; Burkard Gladigow: Durch welche
Merkmale läût sich religiöse Abhängigkeit bestimmen?;
Gerhard Hellmeister und Wolfgang Fach: Evaluation des
Anbieter- und Verbrauchermarktes bei Psychotechniken,
Psychomarkt und Esoterikszene; Sebastian Murken: Soziale
und psychische Auswirkungen der Mitgliedschaft in neuen
religiösen Bewegungen unter besonderer Berücksichtigung
der sozialen Integration und psychischen Gesundheit; Beate
Roderigo: Zur Qualifizierung von Beratungsarbeit im Span-
nungsfeld sogenannter Sekten und Psychogruppen: Krite-
rien und Strategien; Heinz Streib, Werner Fuchs-Heinritz,
Albrecht Schöll und Winfried Veeser: Aussteiger, Konver-
tierte und Überzeugte ± kontrastive biographische Analysen
zu Einmündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg in bzw. aus
religiös-weltanschaulichen Milieus oder Gruppen.

10) Der Deutsche Bundestag setzt gemäû § 56 seiner Geschäfts-
ordnung (GO-BT) eine Enquete-Kommission zu den durch
neuere religiöse und weltanschauliche Bewegungen, soge-
nannte Sekten und Psychogruppen, entstandenen Proble-
men ein. (Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3).

11) Vgl. den Zwischenbericht der Enquete-Kommission, S. 33
bis 36 (Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, Drucksache
13/8170, vom 7. 7. 97).

12) Der Fragebogen ist im Zwischenbericht der Enquete-Kom-
mission auf S. 109f. abgedruckt.

13) Meditationen, spirituelles Training, Energiearbeit, Lebens-
beratungskurse usw. werden in der Regel von Personen oder
Institutionen angeboten, die keiner neuen religiösen Bewe-
gung angehören. Auch aus diesem Grund konnte die Frage,
welche Gruppe diese Veranstaltung oder Kurse angeboten
hat, von den meisten Befragten nicht beantwortet werden.
Mehr als zwei Drittel machte dazu keine Angaben.

14) Die folgenden Zahlen sind einer Statistik entnommen, die
im Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Welt-
anschauungsfragen abgedruckt ist (Materialdienst der
EZW, 1998, Nr. 4, S. 125±127).

15) Hinzu kommen verschiedene evangelische Freikirchen, die
jedoch üblicherweise nicht als neue religiöse Bewegungen
angesehen werden.

16) Die Angaben für Universelles Leben, Osho-Bewegung, An-
anda Marga, Brahma Kumaris und Holosophische Gesell-
schaft basieren auf der Statistik: Religionsgemeinschaften in
Deutschland: Mitgliederzahlen des Religionswissenschaft-
lichen Medien- und Informationsdienstes (REMID), die im
Internet veröffentlicht wurde.
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b) Individuelle Aspekte:
Konversion, Mitgliedschaft und ¹Ausstiegª

In der internationalen wissenschaftlichen Literatur
liegt eine Reihe von Forschungsergebnissen vor, die
über die Bedingungen und Folgen der Mitgliedschaft
in neuen religiösen Bewegungen Aufschluû geben.
Um einen Überblick über den Forschungsstand zu
erhalten, hat die Kommission ein Gutachten über
¹Soziale und psychische Auswirkungen der Mitglied-
schaft in neuen religiösen Bewegungen unter beson-
derer Berücksichtigung der sozialen Integration und
psychischen Gesundheitª in Auftrag gegeben.17) Die
Studie berücksichtigt in erster Linie quantitative em-
pirische Untersuchungen, die es gestatten, aus einer
gröûeren Anzahl von Personen allgemeine Rück-
schlüsse zu ziehen. Im Unterschied dazu wurde bei
einem ebenfalls von der Kommission in Auftrag gege-
benen empirischen Forschungsprojekt ¹Aussteiger,
Konvertierte und Überzeugteª18) ein qualitativer
Ansatz gewählt, der die subjektiven Erfahrungen der
Befragten und ihren biographischen Hintergrund
zum Ausgangspunkt der Analyse macht. Ein weiteres
Gutachten über ¹Beratungsbedarf und auslösende
Konflikte im Fallbestand einer sog. Sektenberatung
anhand von Fallkategorien und Verlaufsschemataª19)
liefert empirische Informationen über Fälle, in denen
die Mitgliedschaft in einer neuen religiösen Bewe-
gung zu Konflikten geführt hat, zu deren Bewältigung
eine kirchliche Beratungsstelle aufgesucht wurde.

Im Unterschied zum Zwischenbericht 20) konnte die
Kommission somit für den Endbericht auf eine empi-
rische Basis zurückgreifen, die es erlaubt, ein fun-
diertes und differenziertes Bild der Mitgliedschaft in
neuen religiösen Bewegungen zu gewinnen. Zwar
muû eingeräumt werden, daû auch diese Forschungs-
ergebnisse keineswegs den grundsätzlichen Mangel
an empirischer Forschung im deutschsprachigen
Raum beheben; jedoch ist damit eine Grundlage
gegeben, die in ihren wesentlichen Elementen als
wissenschaftlich gesichert angesehen werden kann.

Obwohl die Arbeiten unterschiedliche methodische
Ansätze und Fragestellungen verfolgen, sind ihre
Ergebnisse in hohem Maûe übereinstimmend. Im
folgenden werden die Ergebnisse im thematischen
Zusammenhang referiert. Dabei wird extensiv aus
den Berichten zitiert, um ein möglichst authentisches
Bild der Forschungsergebnisse zu vermitteln. Dies er-
scheint uns auch deshalb notwendig, weil bislang
ungeklärt ist, ob und in welcher Form diese For-
schungsergebnisse veröffentlicht werden.

(1) Konversionen zu neuen religiösen Bewegungen
(¹Einstiegswegeª) 21)

In der Einleitung zu ihrer Untersuchung über Aus-
steiger, Konvertierte und Überzeugte beschreiben
die Autoren eine verbreitete Interpretation des ¹Ein-
stiegsª in eine neue religiöse Bewegung und die
damit verbundenen Probleme:

¹In der Literatur zum Thema trifft man auf eine
Vielzahl theoretischer Begriffe und Ansätze, die
den Beitritt zu einer ¸sogenannten Sekte und Psy-
chogruppe` aus dem Blickwinkel der besonderen
Techniken und Strukturen der Gruppierungen be-
trachten. Sie verstehen die werdenden Mitglieder
¸destruktiver Kulte` [¼] als ¸Opfer` verschiedener
Manipulationsmethoden verbunden mit betrügeri-
schen Verschleierungsversuchen seitens der Grup-
pierung. Allen Theorien gemeinsam ist, daû sie das
Schwergewicht der Erklärung auf die Beeinflus-
sungstechniken und die totalitäre Struktur der
Gruppe legen.ª [¼] [Die vermuteten ¸Psychotech-
niken`] ¹werden beschrieben als Methoden, die
zum Teil schwerwiegende Folgen für die physische
und psychische Gesundheit und die personale
Identität der Betroffenen haben bzw. zu Abhängig-
keit führen und eine Gefahr für die Gesellschaft
darstellen.

Die oftmals unter dem Stichwort ¸Brainwashing`
[¸Gehirnwäsche`]-These zusammmengefaûten Er-
gebnisse dieser Arbeiten werden in der wissen-
schaftlichen Debatte sowohl methodisch als auch
inhaltlich kritisiert und z.T. widerlegt. Die Übertra-
gung des ursprünglich aus der Untersuchung von
Kriegsgefangenen entwickelten Modells auf ¸soge-
nannte Sekten und Psychogruppen` erscheint
grundsätzlich fragwürdig. [¼] Die beschriebenen
Folgen lassen sich empirisch kaum nachweisen
bzw. in eindeutig kausalen Zusammenhang mit
der Mitgliedschaft deuten, die Untersuchungen
weisen grundsätzliche methodische Mängel auf
und die beschworenen Gefahren sind angesichts
der absoluten Zahlen der Mitglieder, der Stagna-
tion der Zuwächse und der hohen Austrittsraten
wenig überzeugend.ª 22)

Die ¹Manipulationstheseª wurde auch in den Unter-
suchungen der Autoren nicht bestätigt. ¹Gewalttä-
tige Vereinnahmungsversuche haben wir in keinem
Fall festgestellt. Manipulative Vereinnahmungsver-
suche gingen nicht über das Maû hinaus, wie es in
vergleichbaren Konfliktsituationen des sozialen All-
tags üblich ist.ª 23) Es gibt keinen einzigen empiri-
schen Hinweis darauf, daû eine Person gegen ihren
eigenen Willen gleichsam in eine neue religiöse
Bewegung ¹hineinmanipuliertª wurde. Alle Unter-

17) Erstellt von Dr. Sebastian Murken. Im folgenden wird nach
dem unveröffentlichten Manuskript zitiert.

18) Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte. Kontrastive Ana-
lysen zu Einmündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg in
bzw. aus neureligiösen und weltanschaulichen Milieus
und Gruppen sowie radikalen christlichen Gruppen der
ersten Generation, von Prof. Dr. Werner Fuchs-Heinritz,
Dr. Albrecht Schöll, Prof. Heinz Streib, Ph.D. und Pfr. Wil-
fried Veeser. Zitiert wird nach den unveröffentlichen Einzel-
berichten und der von den vier Autoren gemeinsam verant-
worteten zusammenfassenden Darstellung und Einleitung.

19) Erstellt durch Informations- und Beratungsdienst des Refe-
rates für Sekten- und Weltanschauungsfragen im Bistum
Aachen (Bearbeiter: H. Herbert Busch, Dr. Hermann-Josef
Beckers und Detlev Poweleit). Zitiert nach dem unveröffent-
lichten Bericht (März 1998).

20) Bundestagsdrucksache 13/8170.

21) Einstieg und Ausstieg sind in der öffentlichen Diskussion
gebräuchliche Bezeichnungen für die Konversion zu bzw.
Das Verlassen einer neuen religiösen Bewegung. Im Einset-
zungsbeschluû der Enquete-Kommission ist entsprechend
von Einstiegswegen die Rede, weshalb dieser Terminus hier
genannt wird.

22) Fuchs-Heinritz, W., Schöll, A., Streib, H., Veeser, W.: Aus-
steiger, Konvertierte und Überzeugte ..., Zusammenfassen-
de Darstellung und Einleitung, S. 6 des unveröffentlichten
Berichts.

23) Ebd. S. 3.
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suchungen kommen übereinstimmend zu dem Er-
gebnis, daû die Hinwendung zu einer neuen religiö-
sen Bewegung als ein Prozeû gedeutet werden muû,
an dem der potentielle Konvertit aktiv beteiligt ist
und den er nicht als ¹Opferª passiv erleidet. Ob es
im Falle eines Erstkontaktes zu einer Konversion
kommt, hängt entscheidend davon ab, in welchem
Maûe die Bedürfnisse des potentiellen Konvertiten
mit dem spezifischen Angebot der jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaft korrelieren:

¹Die Attraktivität des Kultangebotes ist direkt
durch die Bedürfnisstruktur der suchenden Perso-
nen gekennzeichnet. Die Erwartungen der Klien-
ten des BSW [Informations- und Beratungsdienst
für Sekten und Weltanschauungsfragen im Bistum
Aachen] reichen von ¸Verbesserung der Lebens-
qualität` über ¸Lösung persönlicher Probleme`, ¸Er-
wartung von Halt und Geborgenheit` bis zur ¸Faszi-
nation von Eigenschaften des oder der Kult-
führer`.ª 24)

Die notwendige Entsprechung von individuellen Be-
dürfnissen und jeweiligem Angebot, wird von den
Wissenschaftlern häufig als ¹Passungª bezeichnet:

¹Die beschriebene Bedürfnis-Kult-Passung ent-
wickelt sich, wie die Beratungsgespräche zeigen,
zu Beginn des Kontaktes zur Gruppe aufgrund der
Wechselwirkung zwischen persönlichen Bedürfnis-
sen einerseits und den Angeboten des Kultes ande-
rerseits.ª 25) ¹Ohne Affinität zwischen Bedürfnissen
des Einzelnen und Angeboten des Kultes ist, wie
die Beratungen zeigen, eine Konversion wenig
wahrscheinlich,ª 26)

Da eine Passung zwischen den Bedürfnissen des ein-
zelnen und dem spezifischen Angebot der jeweiligen
Gemeinschaft in hohem Maûe vom Zufall abhängig
ist, ist es nicht überraschend, ¹daû von denjenigen
Personen, die von einer NRB [neuen religiösen Bewe-
gung] Kenntnis erhalten, mit ihr in Kontakt kommen
oder sogar ein erstes Angebot einer Gruppe wahr-
nehmen, nur die allerwenigsten Personen tatsächlich
Mitglied werden.ª 27) Damit wird deutlich, daû die
Rekrutierung zu einer neuen religiösen Bewegung
kein passives Geschehen ist, dem der einzelne sich
nicht entziehen kann. Vielmehr ist der Rekrut aktiv
am Prozeû beteiligt, indem er die Annäherung ent-
weder weiter betreibt oder sie abbricht.

¹Die Entscheidung zur Mitgliedschaft ist meistens
ein allmählicher Prozeû: Die Konversion zu einer
NRB [neuen religiösen Bewegung] ist keine Alles-
oder-Nichts-Reaktion. Die Annäherung erfolgt all-
mählich, schrittweise und über einen längeren
Zeitraum. Dies betonen übereinstimmend alle em-
pirischen Untersuchungen.ª 28)

Keine der von der Kommission in Auftrag gegebenen
Studien konnte die Vermutung bestätigen, daû der
¹Einstiegª in eine neue religiöse Bewegung durch
die Anwendung bestimmter ¹Psychotechnikenª in-
duziert werde, die die Entscheidungsfreiheit oder Zu-
rechnungsfähigkeit der Konvertiten ausschalten oder
reduzieren.

Gezielte Anwerbung von Mitgliedern durch neue
religiöse Bewegungen ist für den Beitritt quantitativ
von untergeordneter Bedeutung, wie die Untersu-
chungen übereinstimmend feststellen:

¹Den wichtigsten Einfluû bei der Rekrutierung ha-
ben nicht Fremde auf der Straûe, sondern Bekann-
te: Der Kontakt mit einer NRB erfolgt in der über-
wiegenden Mehrzahl aller Fälle durch ¸significant
others`, d.h. Angehörige des eigenen sozialen Net-
zes wie Freunde, Familienmitglieder oder Nach-
barnª. 29)

¹Auffallend ist, daû der Kontakt zur weltanschauli-
chen Gruppierung hauptsächlich in privaten Kon-
taktaufnahmen (44%) in schulischen bzw. berufli-
chen Kontexten (38%) zustande kam. Kontakte im
familiären Bereich (8%) und Anwerbung durch
den Kult (10%) werden deutlich seltener angege-
ben.ª 30)

(2) Mitgliedschaftsverläufe in neuen religiösen Be-
wegungen

Die Studien kommen übereinstimmend zu dem Er-
gebnis, daû ± ähnlich wie bei der Konversion ± der
Verlauf der Mitgliedschaft in einer neuen religiösen
Bewegung entscheidend bestimmt wird vom Grad
der ¹Passungª zwischen den individuellen Bedürf-
nissen und den Angeboten der Gruppe. Dabei ist zu
berücksichtigen, daû sich dieses Verhältnis im Laufe
der Mitgliedschaft ändern kann. Sowohl die Bedürf-
nisse des einzelnen Mitglieds können sich als Folge
von Entwicklungsprozessen verändern als auch die
Struktur und das Angebot der Gruppe. Dadurch
kann eine zunächst gegebene hohe Passung sich ver-
ringern oder wegfallen. Eine Mitgliedschaft, die ur-
sprünglich als hilfreich und förderlich für die eigene
Entwicklung erlebt wurde, wird dann einengend und
entwicklungshemmend. Es können deshalb keine
allgemeinen Aussagen über die Folgen einer Mit-
gliedschaft für den einzelnen gemacht werden, son-
dern es müssen verschiedene mögliche Konstellatio-
nen unterschieden werden.

Ausgangspunkt und Voraussetzung für die Konversi-
on sind zunächst ein Mindestmaû an Entsprechung
zwischen den individuellen Problemlagen und Be-
dürfnissen des Individuums einerseits und dem
wahrgenommenen Angebot der religiösen Gemein-
schaft:

¹Eine Kultkarriere kann verstanden werden als der
Versuch, aktualisierte oder latente innere bzw.
äuûere Konflikte abzubauen, zu kanalisieren oder
zu vermeiden, da die prinzipiell dem Individuum

24) Informations- und Beratungsdienst des Referates für Sekten-
und Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen: Beratungs-
bedarf und auslösende Konflikte ..., S. 11, vgl. auch S. 32.

25) Ebd., S. 25.
26) Ebd., S. 31.
27) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-

gliedschaft ..., S. 30.
28) Ebd., S. 31.

29) Ebd., S. 30.
30) Informations- und Beratungsdienst des Referates für Sekten-

und Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen: Beratungs-
bedarf und auslösende Konflikte ..., S. 33.
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zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglich-
keiten entweder nicht entwickelt oder blockiert
sind. In diesem Prozeû des Bewältigungsversuches
werden Gefühle der Angst, der Aggression oder
der Spannung gemildert.ª 31)

Allerdings ist keineswegs sicher, daû die Bedürfnisse
und Erwartungen, die der Konvertit mit der Mitglied-
schaft verbunden hat, auch tatsächlich erfüllt wer-
den.

¹Über die Frage, ob und wie die Zuwendung und
die ¸Karriere` problemverstärkend oder heilsam im
Sinne einer Progression verläuft, entscheidet das
Ausmaû der Passung zwischen dem Gruppenprofil
und den Problemdispositionen der Individuen.ª
¹In welcher Weise individuelle Problemlagen und
Lebensthemen bearbeitet werden, liegt weniger an
der Verfaûtheit der Milieus und Gruppen als viel-
mehr am Passungsverhältnis zwischen Individuen
und den Gruppen. Offensichtlich hängt es nicht
zuletzt von den individuellen Ressourcen und
Handlungsspielräumen ab, die ein Subjekt in die
religiöse bzw. esoterische Karriere mitbringt, was
mit ihm in diesen Milieus geschieht, und nicht
allein vom Milieu oder der Gruppe.ª 32)

Es ist deshalb in hohem Maûe vom Einzelfall abhän-
gig, wie sich die Mitgliedschaft in einer neuen reli-
giösen Bewegung auswirkt. Dabei ist zu berücksich-
tigen, daû die einzelnen Menschen ihre jeweils eige-
ne Lebensgeschichte mit einbringen und die Mit-
gliedschaft einer neuen religiösen Bewegung keinen
Bruch, sondern eine Fortsetzung der eigenen Le-
bensgeschichte bedeutet:

¹Will man den Menschen im Umgang mit den je-
weiligen Gruppierungen gerecht werden, so muû
die gesamte Lebensgeschichte berücksichtigt wer-
den. Der Bearbeitung des Lebensthemas im Kon-
text der Gruppe sind andere Bearbeitungskontexte
vorausgegangen. Was in einer isolierten Betrach-
tung als Besonderes der jeweiligen Gruppenkultur
wahrgenommen wird, kann sich in der Analyse der
gesamten Lebensgeschichte als Wiederholung von
Mustern herausstellen, mit denen das Lebensthe-
ma bereits in anderen Kontexten (Familie, Partner-
schaft etc.) bearbeitet wurde.ª 33) ¹Die je eigene
Problematik eines Lebensthemas bedingt den un-
terschiedlichen Zugriff auf eine Gruppe, da von je-
dem Individuum je eigene Kontexte der Gruppe in
einen Zusammenhang mit dem Lebensthema ge-
stellt werden.ª 34)

Die Mitgliedschaft in einer neuen religiösen Be-
wegung gestaltet sich in Abhängigkeit von der Per-
sönlichkeitsstruktur des einzelnen Mitgliedes somit

unterschiedlich. Was von auûen mitunter als homo-
genes Milieu gleichgerichteter ¹Sektenmitgliederª
erscheint, erweist sich beim Blick auf die einzelnen
Menschen als differenziert und individualisiert:

¹Die Probanden haben ± unabhängig von der
Offenheit bzw. Geschlossenheit des Milieus ± ihre
je eigenen Bezüge zur Gruppe und zur Auûenwelt
geschaffen und damit unterschiedliche Bedingun-
gen hergestellt, wie sie ihr lebenspraktisches Pro-
blem bearbeiten.ª 35)

Die individuellen Unterschiede der Personen machen
verständlich, daû auch die Mitgliedschaftsverläufe
individuell verschieden sind. Die Frage, ob und wie
lange eine Person Mitglied einer neuen religiösen
Bewegung bleibt, ist in erster Linie von ihr selbst ab-
hängig und weniger von der Struktur der Gruppe:

¹Zwischen Bleibern und Aussteigern zeigen sich in
Bezug auf die Bearbeitung des Lebensthemas
keine Unterschiede. Bleiber haben das lebensprak-
tische Problem, das sie mit der Gruppe in Verbin-
dung bringt, entweder für sich befriedigend gelöst
oder sie bearbeiten es noch im Kontext der Gruppe.
Aussteiger dagegen konnten entweder das indivi-
duelle lebenspraktische Problem nicht lösen und
haben die Gruppe deshalb gewechselt. [¼] Oder
die Gruppe wurde von Aussteigern als Moratorium
benutzt, so daû das Lebensthema überhaupt bear-
beitbar wurde. Nach einer für sie befriedigenden
Lösung haben sie die Gruppe wieder verlassen
und sind in die Alltagswelt zurückgekehrt.ª 36)

(3) Rückzug aus neuen religiösen Bewegungen
(¹Ausstiegª)

Die bisher referierten Ergebnisse haben schon deut-
lich gemacht, daû der ¹Ausstiegª aus einer neuen reli-
giösen Bewegung keineswegs ungewöhnlich ist, son-
dern zu den Optionen gehört, nach denen sich der
Verlauf der Mitgliedschaft gestaltet. Die verbreitete
Auffassung, daû es nahezu unmöglich sei, eine neue
religiöse Bewegung aus eigener Kraft wieder zu ver-
lassen, läût sich empirisch nicht bestätigen.

¹Die Mitgliedschaft in NRB ist in der Regel relativ
kurz und kann unter Umständen als eine Durch-
gangsphase angesehen werden.ª ¹Der von prak-
tisch nahezu allen Autoren berichtete hohe Durch-
lauf in NRB mit relativ geringen Zeiten der Mit-
gliedschaft spricht gegen die These, daû einmal
gewonnene Mitglieder nicht mehr in der Lage
sind, sich aus eigener Energie wieder zu lösen.ª 37)

Allerdings bedeutet der Ausstieg aus einer neuen
religiösen Bewegung ¹oft eine intensive Krise, die mit
einer umfassenden Labilisierung verbunden ist, da
die eigene Identität in Frage gestellt sein kann und
Gedanken, Gefühle und Beziehungen neu orientiert
werden müssen.ª 38) Dabei ist zu beachten, daû ins-
besondere in Fällen längerer Mitgliedschaft in einer
neuen religiösen Bewegung die sozialen Kontakte

31) Informations- und Beratungsdienst des Referates für Sekten-
und Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen: Beratungs-
bedarf und auslösende Konflikte ..., S. 10.

32) Fuchs-Heinritz, W., Schöll, A., Streib, H., Veeser, W.: Aus-
steiger, Konvertierte und Überzeugte ..., Zusammenfas-
sende Darstellung und Einleitung, S. 3 des unveröffentlich-
ten Berichtes.

33) Schöll, A.: Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte ± kon-
trastive Analyse zu Einmündung, Karriere, Verbleib und
Ausstieg in bzw. aus fernöstlichen Gruppen, Bewegungen
und Organisationen (unveröffentlichter Bericht), S. 55.

34) Ebd., S. 56.

35) Ebd., S. 57.
36) Ebd., S. 56.
37) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-

gliedschaft ..., S. 36.
38) Ebd., S. 37.
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sich häufig auf Mitglieder der betreffenden Gruppe
konzentrieren, in Extremfällen sogar beschränken.
Die Gruppe zu verlassen bedeutet in diesen Fällen
nicht nur eine Distanzierung von ihren religiösen
und weltanschaulichen Inhalten, sondern vor allem
auch die Aufgabe des bisherigen sozialen Bezugs-
systems. Es handelt sich also um einen tiefgreifenden
biographischen Einschnitt, der sowohl von inneren
als auch äuûeren Unsicherheiten begleitet sein kann.

¹Stark konflikthafte Ablösungsprozesse von ent-
sprechenden Gruppen gehen nach unseren Daten
insbesondere darauf zurück, daû diejenigen, die
sich ablösen wollen, innerlich noch zwiespältig der
Gruppe verbunden sind.ª 39)

Der Rückzug aus einer religiösen Gemeinschaft, so-
fern er aus eigenem Entschluû erfolgt, setzt voraus,
daû ein weiterer Verbleib in der Gruppe als be-
lastend oder nachteilig erfahren wird. Die mit der
Mitgliedschaft verbundenen Erwartungen oder Hoff-
nungen haben sich nicht erfüllt oder sind durch an-
dere Aspekte überlagert worden. Der ¹Ausstiegª
kann unter diesen Umständen die durch die mit der
Mitgliedschaft verbundenen negativen Erfahrungen
beenden, allerdings ist es möglich, daû zugleich auch
wieder die Problemkonstellationen virulent werden,
deren Lösung von der Mitgliedschaft (vergeblich)
erwartet wurde:

¹Eine Kultkarriere kann verstanden werden als der
Versuch, aktualisierte oder latente innere bzw.
äuûere Konflikte abzubauen oder zu vermeiden.
Es geht zumeist darum, Gefühle von Ohnmacht,
Angst, Aggression oder Spannung abzumildern
bzw. zu kanalisieren. Aufgrund dieses ¸psychi-
schen Nutzens` der Kultzugehörigkeit ist Ablösung
± selbst bei zweifelnden Mitgliedern ± schwierig.
Wenn die tieferen Gründe seiner Kultkarriere nicht
angesprochen und bearbeitet werden, bleibt er
ggf. trotz Lösung vom Kult weiterhin gefährdet.ª 40)

Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen
muû davon ausgegangen werden, daû die psychischen
Belastungen und Krisen, die mit dem Verlassen einer
neuen religiösen Gemeinschaft verbunden sind, zum
Teil erheblich sind. Dabei wirken verschiedene Fak-
toren, deren Bedeutung nur im jeweiligen Einzelfall
bestimmt werden kann. Allerdings gilt hier wie auch
in anderen Zusammenhängen, daû keine Verallge-
meinerungen möglich sind. Krisenhaften Ausstiegs-
prozessen stehen andere gegenüber, die unproble-
matisch sind. So wird in der Studie zu randkirch-
lichen Gruppen zusammengefaût:

¹Auffällig war die Beobachtung, daû es bei ein-
zelnen Pbn [Probanden] in allen Pbn-Gruppen
mehrfache Einstiegs- und Ausstiegsverläufe gab.
D.h., diese Personen waren vor dem Hintergrund
ihrer biographischen und persönlichkeitsbeding-
ten Strukturen auf der Suche nach einer möglichst

hohen Passung. In diesem Rahmen erscheint ein
Ausstieg jeweils relativ undramatisch. Der oft
kurzzeitige Verbleib (wenige Monate bis ca. zwei
Jahre) und sogar die Ausstiegserfahrung werden
in der Regel in die eigene Biographie konstruktiv
integriert.ª 41)

Diese Beobachtung wird auch in anderen Untersu-
chungen bestätigt. Mehrfache Einstiegs- und Aus-
stiegsverläufe in bzw. aus unterschiedlichen religiö-
sen oder ¹spirituellenª Gruppierungen sind keines-
wegs ungewöhnlich. Ein Autor bezeichnet diese
Form religiöser Biographieverläufe als Typus des
¹akkumulativen Häretikersª:

¹[I]m Fall des akkumulativen Häretikers wird
¸Wahl` ± auch vom Individuum selbst ± als Auswahl
verstanden, und auûerdem meist als selektive Aus-
wahl, die also bei weitem nicht alle Details einer
Religionstradition übernehmen muû. [¼] Der
akkumulative Häretiker begibt sich von einem
religiös-spirituellen Milieu ins nächste und kann
dabei auch verschiedenste Initiationsrituale voll-
ziehen.ª 42)

Auch vor dem Hintergrund der relativ hohen Durch-
laufquote, die für die Mehrzahl derjenigen, die einer
neuen religiösen Bewegung beigetreten sind, eine
Verweildauer von weniger als zwei Jahren bedeu-
tet, 43) kann der ¹Ausstiegª als ein zwar für den ein-
zelnen unter Umständen sehr belastender, aber im
Gesamtkontext relativ normaler Prozeû angesehen
werden.

Es lagen der Kommission keine Informationen
darüber vor, die darauf hindeuteten, daû Personen,
die eine neue religiöse Bewegung verlassen wollten,
daran mit Gewalt oder anderen ungesetzlichen
Methoden gehindert wurden. 44) Es lagen auch keine
Belege dafür vor, daû einzelne neue religiöse Bewe-
gungen einen Austritt von Mitgliedern und Anhän-
gern unmöglich zu machen suchen.

39) Fuchs-Heinritz, W., Schöll, A., Streib, H., Veeser, W.: Aus-
steiger, Konvertierte und Überzeugte ..., Zusammenfassen-
de Darstellung und Einleitung, S. 3 des unveröffentlichten
Berichts.

40) Informations- und Beratungsdienst des Referates für Sekten-
und Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen: Beratungs-
bedarf und auslösende Konflikte ..., S. 31.

41) Veeser, W.: Empirische Forschungsarbeit für die Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª zum
Thema ¹Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte ± kon-
trastive Analysen zu Einmündung, Verbleib und Ausstieg in
bzw. aus radikalen christlichen Gruppen der ersten Genera-
tion. Zitiert nach dem unveröffentlichten Bericht, S. 52.

42) Streib, H.: Abschluûbericht über das empirische For-
schungsprojekt: Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte.
Kontrastive Analysen zu Einmündung, Karriere, Verbleib
und Ausstieg in bzw. aus neureligiösen und weltanschau-
lichen Milieus und Gruppen sowie radikalen christlichen
Gruppen der ersten Generation mit besonderer Berücksich-
tigung der Milieus und Organisation christlich-fundamen-
talistischer Prägung, zitiert nach dem unveröffentlichten
Bericht, S. 5 (H.i.O.). Als Beispiel für diesen Typus wird ein
Fall geschildert, in dem eine Person im Laufe von 20 Jahren
u.a. folgende Gruppen und Milieus durchlaufen hat: Me-
ditationsgruppen, Bhagwan-Gruppe, Bioenergetikgruppe,
Selbsterfahrungsgruppe, Psychologische Therapie, Sciento-
logy, evangelisch-charismatische Gruppe (S. 29).

43) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen ..., S. 36.
44) Aussteiger aus der Scientology Organisation haben vor der

Enquete-Kommission berichtet, sie seien gewaltsam am
Ausstieg gehindert worden. Es muû jedoch nochmals betont
werden, daû Scientology hier nicht zu den neuen religiösen
Bewegungen gezählt wird und weiter unten eingehend
behandelt wird.
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c) Einzelne Themenbereiche

(1) ¹Psychotechnikenª, Manipulation und Abhän-
gigkeit, psychische Gesundheit

Nach den Ergebnissen der von der Kommission in
Auftrag gegebenen Untersuchungen kann nicht da-
von ausgegangen werden, daû der Eintritt in die
kleine Religionsgemeinschaft durch den manipula-
tiven Einsatz von Techniken der sozialen Kontrolle
und psychischen Destabilisierung verursacht wird.
Diese Ergebnisse erlauben zwar keine generalisier-
baren Aussagen über alle religiösen Randgruppen,
sie zeigen jedoch, daû es verfehlt wäre, den Einsatz
manipulativer ¹Psychotechnikenª als wesentlichen
Faktor für die Akkulturation und den Verbleib in
marginalen Religionsgemeinschaften anzusehen.
Dies bedeutet, daû in der Öffentlichkeit verbreitete
Befürchtungen, wonach die als ¹Sektenª bezeich-
neten neuen religiösen Bewegungen Menschen
gegen ihren Willen in Abhängigkeit bringen und
halten, nicht bestätigt werden können. Damit ist
eine gewisse Entdramatisierung des Komplexes
¹Psychotechnikenª und ¹mentale Destabilisationª
gegeben.

Dies vorausgeschickt, muû jedoch auch festgestellt
werden, daû die Mitgliedschaft in strikten Religions-
gemeinschaften mit hohen Ansprüchen an die indivi-
duelle Lebensführung für die betreffenden Personen
Bindungen schafft, die je nach Standpunkt auch als
Abhängigkeit interpretiert werden können. Je enger
der Zusammenhalt der Gruppe und je stärker die Ab-
grenzung nach auûen, desto intensiver gestaltet sich
die Bindung an die jeweilige Gemeinschaft. Dies gilt
nicht nur für religiöse Gemeinschaften und Gruppen.
Die Mitgliedschaft bedeutet eine Anerkennung der
gruppeninternen Regeln, deren Einhaltung durch
Mechanismen der gruppeninternen sozialen Kon-
trolle unterstützt wird. Aus der Auûenperspektive
können die Einpassung in gruppeninterne Hier-
archien und die Befolgung spezifischer Regeln der
Lebensführung zumal dann als Abhängigkeit inter-
pretiert werden, wenn die gruppenspezifischen
Wertvorstellungen deutlich von denen des Betrach-
ters abweichen und auf Ablehnung stoûen. Von den
Betroffenen dagegen werden diese Bindungen in der
Regel nicht als unerwünschte Einschränkung der
persönlichen Freiheit wahrgenommen.

Wie weit soziale Bindungen als Abhängigkeit ge-
deutet werden, hängt also nicht zuletzt von der
Bewertung der sozialen Gruppe ab, zu der diese
Bindungen bestehen. Analog dazu werden auch die
Prozesse der Persönlichkeitsveränderung, die mit
dem Eintritt in eine neue religiöse Gemeinschaft ver-
bunden sein können, sehr unterschiedlich interpre-
tiert. Was aus der Auûensicht als Aufgabe von Auto-
nomie oder Verlust eines adäquaten Wirklichkeits-
verständnisses (¹Realitätsverlustª) erscheinen kann,
kann aus der Innensicht als spirituelle Selbstfindung
und Gewinn tieferer Erkenntnisse gesehen werden.
Schlieûlich können auch bestimmte Formen strikter
Lebensführung, die in manchen religiösen Gemein-
schaften befolgt werden (z.B. extensive Meditation,
Gebete, Gottesdienste, Fasten, Unterweisungen,
streng geregelter Tagesablauf), je nach Standpunkt

als Mittel zur Förderung der religiösen und spirituel-
len Entwicklung oder als Techniken zur psychischen
Destabilisierung interpretiert werden.

Isoliert betrachtet stellen weder die intensive Bin-
dung an eine religiöse Gemeinschaft noch die damit
verbundenen Prozesse der Persönlichkeitsprägung
und die Befolgung gruppenspezifischer Lebensfor-
men ein gesellschaftliches Problem dar, solange
diese Bindungen freiwillig eingegangen werden und
auch wieder gelöst werden können. Diese Voraus-
setzung ist nach den vorliegenden Erkenntnissen in
der Regel gegeben. 45)

Allerdings darf nicht übersehen werden, daû die mit
einer engen Gruppenbindung gegebenen Möglich-
keiten der sozialen Kontrolle und Beeinflussung
grundsätzlich auch miûbraucht werden können.

¹In allen sozialen Strukturen, die durch Abhängig-
keitsverhältnisse und intensive emotionale Bezie-
hungen gekennzeichnet sind, ist die Möglichkeit
von absichtlichem Miûbrauch einerseits und/oder
einer möglichen negativen Verarbeitung anderer-
seits gegeben. So liegen entsprechende Erfah-
rungsberichte zu vielen Institutionen vor, z. B. zu
den groûen christlichen Kirchen, dem Schulwesen,
der Psychiatrie, der Psychotherapie, dem Militär,
der Ehe oder abhängigen Arbeitsverhältnissen.ª 46)

Im Falle religiöser Gemeinschaften ist zu berücksich-
tigen, daû die Anerkennung religiöser Autoritäten
mit der Bereitschaft zu Gehorsam und Unterordnung
verbunden sein kann. In neuen und kleinen reli-
giösen Gruppierungen mit weitgehend informellen
Strukturen, in denen eine institutionalisierte Kontrol-
le religiöser Autorität fehlt, ist die Gefahr des Macht-
miûbrauchs erheblich gröûer als in Organisationen,
die in staatliche oder groûkirchliche Strukturen ein-
gebunden sind. Dies gilt vor allem dann, wenn die
betreffenden Gruppen nach auûen abgeschlossen
und damit externer sozialer Kontrolle entzogen sind.

In welchem Ausmaû Miûbräuche vorkommen, läût
sich nicht bestimmen. Es gibt keinen Hinweis darauf,
daû Miûbräuche in neuen religiösen Bewegungen
häufiger wären als in vergleichbaren sozialen Struk-
turen. ¹Aufgrund der Ergebnisse aus den biographi-
schen Interviews ist es insgesamt nicht einleuchtend,
von ¸Sekten` zu reden. Man kann auch nicht prinzi-
piell von einer ¸radikalen` oder ¸gefährlichen` Gruppe
sprechen.ª 47) Die Mechanismen und Prozesse der
sozialen und emotionalen Beeinflussung, Kontrolle
und Bindung liegen im Rahmen dessen, was auch in
anderen engen Gruppenbeziehungen zu beobachten
ist. Von den Beteiligten werden diese Prozesse in der
Regel nicht oder erst nach einer erfolgten Distan-

45) ¹Der von praktisch nahezu allen Autoren berichtet hohe
Durchlauf in NRB mit relativ geringen Zeiten der Mitglied-
schaft spricht gegen die These, daû einmal gewonnene Mit-
glieder nicht mehr in der Lage sind sich aus eigener Energie
wieder zu lösen.ª (Murken, S.: Soziale und psychische Aus-
wirkungen der Mitgliedschaft ..., S. 47).

46) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-
gliedschaft ..., S. 25.

47) Fuchs-Heinritz, W., Schöll, A., Streib, H., Veeser, W.: Aus-
steiger, Konvertierte und Überzeugte ..., Zusammenfassen-
de Darstellung und Einleitung, S. 3 des unveröffentlichten
Berichts.
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zierung von der Gruppe als Manipulation oder Ab-
hängigkeit interpretiert. Aber es muû zugleich auch
festgestellt werden, daû die Gefahr des Miûbrauchs
der Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen, in nach
auûen abgeschlossenen Gruppen deutlich gröûer ist
als in Gruppen, die ein höheres Maû an Transparenz
aufweisen und damit einer externen sozialen Kon-
trolle unterliegen.

Der Kommission lagen keine empirischen Befunde
vor, die die Annahme einer besonderen Form ¹psychi-
scher Abhängigkeitª in neuen religiösen Bewegun-
gen begründen würde. Es gibt keine Hinweise auf
das Vorliegen von ¹religiöser Abhängigkeitª. Ins-
besondere lagen keine empirischen Belege vor, die es
rechtfertigen würden, bei den Mitgliedern neuer reli-
giöser Bewegungen Symptome wie ¹Willenlosigkeitª,
¹Realitätsverlustª oder ¹Aufhebung der für alle gel-
tenden moralischen Grundsätzeª zu konstatieren. 48)

Die Untersuchung zum Beratungsbedarf und den
auslösenden Konflikten bei der ¹Sektenberatungª
kommt zu dem Ergebnis, daû die psychischen Kon-
flikte von um Beratung nachsuchenden Mitgliedern
neuer religiöser Bewegungen auf anderen Ebenen
liegen:

¹Wie die Grafik verdeutlicht, sind es überwiegend
Identitätsprobleme und familiäre Probleme, (je
23 Nennungen), die unsere Klienten in die Be-
ratungsstelle führen. In diesem beiden Feldern
werden auch am häufigsten erhebliche Probleme
als auslösende Faktoren benannt (11 bzw. 9 Nen-
nungen). Nimmt man die Fragen aus dem Bereich
Partnerschaft (12/3) und aus dem privaten Umfeld
(10/1) hinzu, so zeigt sich, daû es im wesentlichen
Beziehungsfragen sind, die für den Klienten eine
Hilfe von auûen erforderlich machen. Probleme
aus dem beruflichen Umfeld der Klienten spielen
demgegenüber mit 13 (10/3) Nennungen nur eine
vergleichweise geringe Rolle.ª 49)

Es gibt keine Hinweise darauf, daû die psychischen
Probleme, die bei einigen Mitgliedern neuer religiö-
ser Bewegungen konstatiert wurden, durch die Mit-
gliedschaft ausgelöst wurden, wenngleich dies im
Einzelfall nicht ausgeschlossen werden kann. Häufi-
ger scheinen jedoch Fälle zu sein, in denen die Mit-
gliedschaft als Katalysator oder Fokus für unabhängig
von der Mitgliedschaft bestehende Probleme wirkt:

¹Im Verlauf des Beratungsprozesses veränderte
sich für die Klienten in signifikanter Weise ihre
Perspektive zu den angegebenen Problemen und
ihre Fähigkeit zu konstruktivem Umgang mit den-
selben. [¼] In allen Beratungsprozessen zeigte
sich, daû der Kultkontext im Vordergrund stand,
bis die Klienten in der Lage waren, sich ihren eige-
nen Problemen und deren Lösung zuzuwenden.
Ab diesem Zeitpunkt trat die Kultproblematik
völlig zurück.ª 50)

Es muû hier berücksichtigt werden, daû die empiri-
sche Basis der zitierten Studie nicht breit genug ist,
um die Ergebnisse zu verallgemeinern. Zwar kommt
auch die Auswertung quantitativer Untersuchungen
zu dem Ergebnis: ¹Eine generelle Schädlichkeit
durch die Mitgliedschaft in einer NRB [neuen religiö-
sen Bewegung] läût sich nicht nachweisen. 51) Es wird
jedoch darauf hingewiesen, daû wissenschaftliche
Längsschnittstudien fehlen, die Aufschluû darüber
geben, ob bestimmte Persönlichkeitsauffälligkeiten
bei Mitgliedern neuer religiöser Bewegungen der
Mitgliedschaft vorausgehen, oder sogar für sie prä-
disponieren, oder ob sie als Folge der Mitgliedschaft
gesehen werden müssen. 52)

¹Es gibt Hinweise auf einen gehäuften Anteil von
Personen mit einer prämorbiden Persönlichkeit.
D.h. mehrere Studien finden bei Mitgliedern in
NRB eine Vorgeschichte mit traumatischer Kind-
heit und neurotischer Entwicklung. Diese Personen
scheinen sich durch die Mitgliedschaft in einer
NRB oft psychisch und sozial zu stabilisieren.ª 53)

Es ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, daû
sich keine allgemeinen Aussagen über die psychi-
schen Folgen einer Mitgliedschaft in einer neuen
religiösen Bewegung machen lassen. Während einer-
seits negative Folgen wie die Verstärkung bestehen-
der psychischer Probleme nicht ausgeschlossen
werden können, kann andererseits auch auf positive
Effekte verwiesen werden. 54) Nahezu alle der von
Murken ausgewerteten psychometrischen Studien
an einer gröûeren Stichprobe aktiver Mitglieder einer
neuen religiösen Bewegung bestätigen die Hypo-
these, daû die Mitgliedschaft zu einer Verbesserung
des psychosozialen Befindens beitragen kann. In ver-
schiedenen Untersuchungen werden u.a. genannt:
Beendigung illegitimer Drogeneinnahme, Reduktion
von Angst und Depression, Stabilisierung des
Lebenssinns. Zwar können aus diesen quantitativen
Untersuchungen keine Prognosen für einzelne Mit-
glieder abgeleitet werden. Sie lassen jedoch ¹die
Vermutung zu, daû die klare, oft rigide Struktur NRB

48) Vgl. Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der
Mitgliedschaft ..., S. 47.

49) Informations- und Beratungsdienst des Referates für Sekten-
und Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen: Beratungs-
bedarf und auslösende Konflikte ..., S. 11, vgl. auch S. 31.

50) Ebd., Kurzdarstellung der Ergebnisse, Punkte 9 und 10.

51) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-
gliedschaft..., S. 39.

52) Ebd., S. 40.
53) Ebd., S. 47.
54) Es sei in diesem Zusammenhang auf eine empirische Unter-

suchung verwiesen, die zwar nicht von der Kommission in
Auftrag gegeben wurde, die jedoch unter Beteiligung eines
Kommissionsmitgliedes durchgeführt und ausgewertet
wurde: Zinser, H., Schwarz, G., Remus, B.: Psychologische
Aspekte neuer Formen der Religiosität, Tübingen 1997. Ei-
nige der für die Autoren unerwarteten Ergebnisse seien hier
referiert: ¹Im Vergleich zur zusammengefaûten Stichprobe
der Nicht- und traditionell-Religiösen zeigt sich die Stich-
probe der Esoteriker und Neureligiösen lebenszufriedener.
[...] Die Stichprobe der Esoteriker und Neureligiösen ist stär-
ker leistungsorientiert als die Stichprobe der Nichtreligiö-
sen. Am schwächsten leistungsorientiert ist die Stichprobe
der traditionell-Religiösen. [...] Die Stichprobe der Esoteriker
und Neureligiösen ist weniger gehemmt und weniger
aggressiv als die Stichprobe der Nicht- und traditionell-Reli-
giösen. [...] Körperliche Beschwerden werden in der Stich-
probe der Esoteriker und Neureligiösen weniger beklagt als
in der Stichprobe der Nicht- und traditionell-Religiösenª
(S. 40 f.). Die Autoren räumen allerdings ein, daû die
genannten Unterschiede statistisch nicht signifikant seien,
weil die Stichproben zu klein seien. Die Ergebnisse sind vor
dem Hintergrund anderer Studien jedoch durchaus plau-
sibel.

168

Drucksache 13/10950 Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar10.3d 5. 8. 1998 07:43 S. 168



[neuer religiöser Bewegungen] in Zeiten von Krisen,
mangelnder Ich-Identität und sozialer Isolierung
einen wichtigen Beitrag zur Überwindung dieser
Schwierigkeiten leisten können. Möglicherweise
wird das Angebot NRB jedoch mit zunehmender
Entwicklung von Ich-Identität, sozialer Sicherheit
und Wunsch nach Individualisierung zunehmend
einschränkend und hinderlich. Was ursprünglich
hilfreich und strukturierend war, wird dann ein-
engend und entwicklungshemmend erlebt. 55)

Die Forschungsergebnisse zeigen somit, daû eine
höchst differenzierte Betrachtung notwendig ist,
wenn es um die psychischen und persönlichkeits-
prägenden Einflüsse neuer religiöser Bewegungen
geht. Merkmale ¹psychischer Abhängigkeitª, wie
¹starke Fremdbestimmung alltäglicher Lebensvoll-
zügeª, ¹stereotype Reaktionen in der Kommunika-
tion mit Auûenstehenden bezüglich der Gemein-
schaft, der man angehörtª oder ¹ungewöhnliche
Konformitätª erweisen sich als einseitige und irrefüh-
rende Charakterisierungen:

¹[D]em allgemeinen Vorurteil entgegenlaufend ha-
ben wir eine ganz[e] Reihe von Fällen in unserem
Sample, bei denen im Kontext der fundamentalisti-
schen Milieus und Gruppen eine transformierende
Bearbeitung stattgefunden hat, die etwa zu gröûe-
rem Selbstbewuûtsein, verstärkter Selbstbehaup-
tung und differenzierten Zugangs- und Umgangs-
weisen ± auch mit Religion und religiösen Vor-
stellungen ± geführt hat.ª 56)

(2) Kinder in neuen religiösen Bewegungen

Bei Personen, die sich einer neuen religiösen Bewe-
gung zuwenden, handelt es sich in der Regel um Er-
wachsene, wobei die Altersstruktur je nach Gruppe
zu variieren scheint. Die früher gebräuchliche
Bezeichnung ¹Jugendreligionenª ist insofern irrefüh-
rend. Allerdings scheint in vielen Gemeinschaften
die Gruppe derjenigen, die zum Zeitpunkt des Ein-
tritts zwischen achtzehn und fünfundreiûig Jahre alt
sind, deutlich überrepräsentiert zu sein.

Bei der Beurteilung der Folgen einer Mitgliedschaft
sind deshalb Kinder, die bereits durch ihre Eltern in
eine neue religiöse Bewegung sozialisiert wurden,
von den Mitgliedern zu unterscheiden, die aufgrund
eigener Entscheidung Mitglied wurden.

In den Fällen, in denen eine Person bereits als Kind
in eine neue religiöse Bewegung sozialisiert wird,
kann jedoch durch eine rigide religiöse Erziehung
die Bewältigung bestimmter Entwicklungsaufga-
ben erschwert werden (z. B. Ablösung von Eltern-
haus, Entwicklung der psychosexuellen Identität
oder berufliche Orientierung). 57)

Die Enquete-Kommission hat sich mit dem Komplex
¹Kinder in neuen religiösen Bewegungen und Psycho-
gruppenª eingehend befaût und die Ergebisse in Ab-
schnitt 5.2. des Berichts der Kommissionsmehrheit dar-
gelegt. Wir schlieûen uns diesem Teil des Berichts an.

(3) Konflikte in und mit neuen religiösen Bewegungen

Die verfügbaren empirischen Daten haben gezeigt,
daû verallgemeinernde Aussagen über neue religiöse
Bewegungen nur sehr beschränkt möglich sind. Die
von der Kommission in Auftrag gegebenen Unter-
suchungen widersprechen in vieler Hinsicht dem in
der Öffentlichkeit bestehenden Bild neuer religiöser
Bewegungen. Insbesondere werden Befürchtungen
nicht bestätigt, die Mitgliedschaft in einer neuen
religiösen Bewegung werde in der Regel durch die
Anwendung von ¹Psychotechnikenª gegen den
Widerstand der Beteiligten herbeigeführt und wirke
sich negativ auf die psychische Gesundheit der Mit-
glieder aus. Es wurde deutlich, daû die Mitgliedschaft
in einer neuen religiösen Bewegung als Teil einer
jeweils individuellen Biographie gesehen werden muû
und die Wechselwirkung zwischen Individuum und
Gruppe je nach Konstellation unterschiedliche Konse-
quenzen haben kann ± positive wie negative.

¹Es gibt keinen vernünftigen Zweifel daran, daû die
Mitgliedschaft in NRB [neuen religiösen Bewe-
gungen] für einzelne Mitglieder zur traumatischen
Erfahrung mit äuûerst ungünstigen Folgen für ihre
psychische Organisation und ihr soziales Leben wer-
den kann.

Die Frage, die sich jedoch stellt, ist, ob diese nega-
tiven Erfahrungen als Ausdruck einer generellen
¸Destruktivität` der betreffenden Gruppe verstanden
werden müssen, oder ob die jeweilige Person-Um-
welt-Interaktion die Erfahrungen der betreffenden
Personen verständlich machen.ª 58)

Konflikte im Zusammenhang mit neuen religiösen
Bewegungen waren ein zentrales Thema der Kom-
missionsarbeit. Dabei wurde die Bedeutung interak-
tiver Prozesse einerseits und gruppenspezifischer
Merkmale andererseits unterschiedlich bewertet. Es
ist offensichtlich, daû eine sachgerechte Analyse von
Konflikten und Konfliktpotentialen nur möglich ist,
wenn alle Konfliktbeteiligten und ihre Beziehung
zueinander in Betracht gezogen werden. Erst vor die-
sem Hintergrund lieûe sich die relative Bedeutung
einzelner Faktoren beurteilen. Der Interpretations-
ansatz, Konfliktpotentiale einseitig in bestimmten
Merkmalen neuer religiöser Bewegungen zu sehen,
erscheint uns methodisch fragwürdig. 59)

55) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-
gliedschaft ..., S. 42±44, Zitat S. 44.

56) Streib, H.: Abschluûbericht über das empirische For-
schungsprojekt: Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte.
Kontrastive Analysen zu Einmündung, Karriere, Verbleib und
Ausstieg in bwz. aus neureligiösen und weltanschaulichen
Milieus und Gruppen sowie radikalen christlichen Gruppen
der ersten Generation mit besonderer Berücksichtigung der
Milieus und Organisationen christlich-fundamentalistischer
Prägung, zitiert nach dem unveröffentlichten Bericht, S. 8.

57) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-
gliedschaft ..., S. 41.

58) Murken, S.: Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-
gliedschaft ..., S. 25 (H. i.O.).

59) ¹Der Versuch, sich einen möglichst objektiven Überblick
über die Probleme und Konflikte zu verschaffen, führt un-
weigerlich zu der Feststellung, daû diese nicht allein von den
Gruppierungen, die man generalisierend als ¸Sekte` bezeich-
net, verursacht werden. Das Wort ¸Spannungsfeld` weist im
Gegenteil darauf hin, daû es sich um einen dynamischen
Prozeû zwischen zwei Polen handelt.ª (Roderigo, B.: Gutach-
ten ¹Zur Qualifizierung von Beratungsarbeit im Spannungs-
feld sogenannter Sekten und Psychogruppen: Kriterien und
Strategienª im Auftrag der Enquete-Kommission ¹Soge-
nannte Sekten und Psychogruppenª des Deutschen Bundes-
tages, April 1998, S. 5, Hervorhebungen im Original).
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(a) Konflikte zwischen Mitgliedern und der Gruppe

Soweit zu dieser Frage Forschungsergebnisse
vorliegen, bestätigen sie die Bedeutung interaktiver
Beziehungen für die Konfliktanalyse:

¹Die Begegnung mit den als radikal, bzw. rand-
christlich eingestuften Gruppen [¼] machte deut-
lich, daû zwar einzelne konfliktträchtige Merk-
male erkennbar waren, diese aber in aller Regel
auch bei anderen weltanschaulichen Gemein-
schaften oder rigiden sozialen Milieus (z. B. auto-
ritären Vereinsstrukturen oder das Individuum
einschränkenden Abhängigkeitsstrukturen durch
strenge Hierarchien) zu finden wären. Dies be-
deutet nicht, daû es insbesondere für die einzel-
nen Aussteiger nicht erhebliche Konfliktlagen im
Rahmen ihres Dekonversionsprozesses gegeben
hätte. Allerdings offenbarten diese Prozesse
Handlungsbestände und Strukturen im Individu-
um, die ± von einzelnen Aussteigern sogar selbst
so interpretiert ± als mitverursachend und domi-
nant zu werten sind.ª 60)

Dieselbe Untersuchung legt es in der Zusammenfas-
sung nahe, in religiösen Gemeinschaften auftretende
Konflikte in einem weiteren gesellschaftlichen Kon-
text zu sehen:

¹Soweit dies mit den in dieser Untersuchung an-
gewandten Methoden und bei den tangierten
randkirchlichen Gemeinschaften sichtbar werden
konnte, sind die beobachtbaren gruppeninternen
Konflikte im Rahmen von Ausstiegsprozessen
und die manipulativen Gruppendynamiken z. B.
beim Erstkontakt oder dem Akkulturationsprozeû
prinzipiell keine anderen als in vielen alltäg-
lichen sozialen Situationen. Beziehungskonflikte
gibt es auch in Familien und in der Abhängigkeit
von rigiden Arbeitgebern. Komplizierte und trau-
matische Trennungsprozesse von Ehepaaren
scheinen ähnliche Spuren zu hinterlassen wie
belastende Ausstiege aus randkirchlichen Grup-
pen. Ebenso ist anzunehmen, daû säkulare so-
ziale Milieus mit einer eindeutigen Befehl-Gehor-
sam-Struktur oder Situationen mit starken finan-
ziellen oder anderweitigen Abhängigkeitsverhält-
nissen ein ähnliches psychisches Erleben provo-
zieren.ª 61)

Auch hier wird man die Ergebnisse nicht ohne weite-
res verallgemeinern können. In Anbetracht der Tat-
sache, daû darüber hinausgehende oder anderslau-
tende Forschungsergebnisse der Kommission nicht
vorlagen, können diese Befunde allerdings auch
nicht übergangen werden. Jedoch müssen neben
den Forschungsergebnissen auch andere Informa-
tionsquellen berücksichtigt werden. Dazu gehören
insbesondere Berichte von ehemaligen Mitgliedern
neuer religiöser Bewegungen, die zum Teil in

Büchern und in den Medien veröffentlicht wurden.
Die Kommission hat auch einige ¹Aussteigerª ange-
hört. Diese Berichte geben naturgemäû die subjek-
tive Wahrnehmung und Interpretation der Konflikte
durch einzelne Betroffene wieder und lassen sich
deshalb noch weniger verallgemeinern als die me-
thodisch kontrollierten wissenschaftlichen Unter-
suchungen. Auf diese Problematik wird in einem der
Forschungsberichte hingewiesen:

¹Eine Art eigene Gattung stellen sogenannte Er-
fahrungsberichte ehemaliger Mitglieder dar [¼].
Diese geben wichtige Hinweise auf mögliche Ge-
fahren und Belastungen oder auch Strukturen und
Prozesse innerhalb der Gruppen, aber sie vernach-
lässigen oftmals die immer auch vorhandenen posi-
tiven lebensgeschichtlichen Bedeutungen im
Zusammenhang mit der geschilderten Erfahrung,
wenn sie zum Instrument der Bewältigung und
Legitimation des eigenen Lebensverlaufs in Form
einer Anklageschrift werden.ª 62)

Zur Klärung der Konfliktstrukturen und -verläufe
stellen diese Berichte ohne Zweifel eine wichtige
Quelle dar. Allerdings wird man sie mit den Wahr-
nehmungen und Interpretationen der anderen Seite
kontrastieren müssen, d.h. den jeweiligen religiösen
Gemeinschaften und Gruppen. Diese schwierige
Aufgabe konnte von der Kommission nicht in Angriff
genommen werden. Insofern besteht in diesem Punkt
noch erheblicher Klärungsbedarf.

(b) Konflikte mit Familienmitgliedern

In der Öffentlichkeit wird nicht selten der Vorwurf er-
hoben, durch die Mitgliedschaft in einer neuen
religiösen Bewegung würden Familien zerstört,
insbesondere Kinder von ihren Eltern entfremdet.
Die Kommission konnte dieser Frage nicht im Detail
nachgehen. Es wurde jedoch eine Mutter angehört,
die ihre Erfahrungen berichtete.

Ohne Zweifel ist es für viele Eltern belastend, wenn
ihre erwachsenen Kinder sich einer neuen religiö-
sen Bewegung zuwenden, für die sie wenig Ver-
ständnis haben und die unter Umständen in der
Öffentlichkeit als ¹Sekteª bezeichnet wird. Die Be-
lastung wird verstärkt, wenn damit ein Konflikt zwi-
schen Eltern und ihren Kindern verbunden ist, der
u.U. zu einer Distanzierung oder gar zum Abbruch
der Beziehungen führt. Wie bei allen familiären
Konflikten, deren Dynamik oft über Jahrzehnte ent-
standen ist, ist es schwierig, die zugrundeliegenden
Ursachen und Strukturen zu bestimmen. Wechsel-
seitige Schuldzuweisungen sind die Regel. Es las-
sen sich allenfalls im konkreten Fall die Konfliktver-
läufe untersuchen, Verallgemeinerungen sind un-
möglich. 63)

60) Veeser, W.: Empirische Forschungsarbeit für die Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª
zum Thema ¹Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte ±
kontrastive Analysen zu Einmündung, Verbleib und Aus-
steig in bzw. aus radikalen christlichen Gruppen der ersten
Generation.ª Zitiert nach dem unveröffentlichten Bericht,
S. 6.

61) Ebd.

62) Fuchs-Heinritz, W., Schöll, A., Streib, H., Veeser, W.: Aus-
steiger, Konvertierte und Überzeugte ..., Zusammenfas-
sende Darstellung und Einleitung, S. 4, Anm. 3.

63) Einen Überblick über die für Eltern durch die Konversion ih-
rer Kinder zu einer neuen religiösen Bewegung auftreten-
den Probleme und die unterschiedlichen Reaktionsweisen
bietet Barker, E.: New religious movements. A practical
introduction. London 1995 (5. Auflage mit ¾nderungen),
S. 93±100.
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Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse über die Bio-
graphieverläufe von Mitgliedern neuer religiöser Be-
wegungen wird man in Rechnung stellen müssen,
daû in vielen Fällen familiäre Spannungen und
psychische Belastungen bereits vor der Konversion
vorliegen und oft bis in die Kindheit zurückreichen.
Gestörte Beziehungen sind sowohl für die Eltern als
auch für die Kinder belastend. Soweit sich dies auf-
grund der vorliegenden Erkenntnisse sagen läût,
wird man die Ursachen dafür jedoch häufiger in
der jeweiligen familiären Konstellation als in spezi-
fischen Strukturen neuer religiöser Bewegungen
suchen müssen. Mit Bezug auf neue religiöse Bewe-
gungen östlicher Prägung wird dazu in einem Bericht
vermerkt:

¹Enttäuschungen von Seiten betroffener Eltern über
gestörte Beziehungen zu ihren Kindern wandeln sich
oft in Aggressionen, die sich auf die Gruppen richten,
in denen sich die erwachsenen Kinder engagieren.
Bestenfalls können über entsprechende medienwirk-
same Aktionen von Seiten der organisierten Eltern
die Gruppen in legitimatorische Schwierigkeiten
gebracht werden. Die Bearbeitung der Beziehungs-
probleme steht aber weiterhin aus und wird nach
jeder öffentlichen Aktion um so dringender.ª 64)

Es ist auch hier zu beachten, daû gestörte Beziehun-
gen zwischen Familienangehörigen, die sich im Zu-
sammenhang mit der Mitgliedschaft in einer neuen
religiösen Bewegung artikulieren, gestörte Bezie-
hungen sind, für die in der Regel nicht einseitig eine
der Parteien verantwortlich gemacht werden kann.
So verfehlt es wäre, die Ursachen dafür nur in der
Mitgliedschaft zu suchen, so irreführend wäre es an-
dererseits, allein im Verhalten der Eltern das aus-
lösende Problem zu sehen.

(c) Konflikte mit Kirchen

Die öffentliche Wahrnehmung neuer religiöser Bewe-
gungen wurde vor allem in den siebziger und achtzi-
ger Jahren in hohem Maûe durch kirchliche Sekten-
beauftragte geprägt. Auch heute noch sind kirchliche
Sektenbeauftragte wichtige Akteure in der öffent-
lichen Diskussion. Die oft ± keineswegs immer ± sehr
kritische Haltung der Kirchen zu neuen religiösen
Bewegungen hat mitunter zum Teil heftige Konflikte
ausgelöst. Einige dieser Konflikte wurden und wer-
den mit rechtlichen Mitteln ausgetragen.

Auch hier wird man berücksichtigen müssen, daû
Konflikte als Interaktion zwischen den Beteiligten
verstanden werden müssen. Einseitige Interpretatio-
nen, die etwa die kritische Haltung der Kirchen allein
als Ausdruck einer religiösen und weltanschaulichen
Konkurrenz interpretieren, dürften der Sachlage
nicht gerecht werden. Es fehlt allerdings völlig an
gesicherten und verwertbaren Erkenntnissen über
die Verläufe und Strukturen dieser Konflikte. Die
Kommission hat sich damit auch nicht befaût.

(d) Gesetzesverstöûe

Der Kommission lagen keine Hinweise darauf vor,
daû Gesetzesverstöûe durch neue religiöse Bewe-
gungen oder ihre Mitglieder häufiger vorkommen als
in anderen sozialen Kontexten. Soweit sich einzelne
neue religiöse Bewegungen wirtschaftlich betätigen,
wurde auf Verstöûe gegen das Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht verwiesen, ohne daû dies doku-
mentiert wurde. 65) Sie scheinen sich im Rahmen des-
sen zu bewegen, was auch in anderen Wirtschafts-
bereichen zu verzeichnen ist. 66) Genauere Informa-
tionen lagen nicht vor. Konflikte mit dem Strafrecht
wurden nur in einem Fall bekannt. Es handelt sich
dabei um einen Fall von Kindesmiûhandlung durch
einen Vater, der ein Kleinkind zu stundenlanger
Meditation zwang. Belege für vermutetes ¹krimino-
genes Verhaltenª einzelner neuer religiöser Bewe-
gungen in der Bundesrepublik Deutschland lagen
der Kommission nicht vor.

(4) Wirtschaftliche Aktivitäten

Es liegen keine genaueren Informationen über die
wirtschaftlichen Aktivitäten neuer religiöser Bewe-
gungen oder ihrer Mitglieder vor. Die meisten Mit-
glieder neuer religiöser Bewegungen dürften berufs-
tätig, in der Ausbildung, als Hausfrauen tätig, selb-
ständig oder freiberuflich tätig sein. Einige sind
sicher erwerbslos. Einige wenige neue religiöse Be-
wegungen unterhalten eigene kleinere oder mittel-
ständische Wirtschaftsbetriebe, in denen vorwiegend
Mitglieder beschäftigt sein dürften. Die Zahl der
hauptberuflichen Mitarbeiter, die sich ganztägig der
Arbeit in den neuen religiösen Bewegungen widmet,
scheint allgemein gering zu sein, wobei deutliche
Unterschiede zwischen einzelnen Gemeinschaften
bestehen. Allerdings liegen auch hierzu keine ge-
naueren Informationen vor.

Bei den wirtschaftlichen Betätigungen neuer religiö-
ser Gemeinschaften handelt es sich in der Bundesre-
publik Deutschland um ein mit ökonomischen Kate-
gorien nicht greifbares Randphänomen. 67) Die Erhe-
bungen der Enquete-Kommission haben keine empi-
rische Bestätigung für die These geliefert, die bun-
desdeutsche Wirtschaft werde durch religiöse Min-
derheiten (¹Sektenª) ¹unterwandertª. Sofern Vor-
würfe dieser Art in der Öffentlichkeit konkretisiert
werden, scheinen sie sich ausschlieûlich auf
die Scientology Organisation zu beziehen, die von
der Kommission nicht als neue religiöse Bewegung
eingestuft wurde. Darauf wird unten näher einge-
gangen.

Die Enquete-Kommission hat mehrere Wirtschafts-
verbände nach den ökonomischen Aktivitäten reli-
giöser Minderheiten befragt. Die befragten Ver-
bände sind nicht in der Lage, konkrete Angaben zur

64) A. Schöll, Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte ± kon-
trastive Analyse zu Einmündung, Karriere, Verbleib und
Ausstieg in bzw. aus fernöstlichen Gruppen, Bewegungen
und Organisationen (unveröffentlichter Bericht), S. 49.

65) Belegt ist allerdings ein Fall im Zusammenhang mit Sciento-
logy, der im vorliegenden Kontext jedoch nicht relevant ist,
da hier nur neue religiöse Bewegungen im Sinne des Ver-
ständnisses der Kommission behandelt werden. Auf Sciento-
logy wird in einem eigenen Abschnitt unten eingegangen.

66) Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit und
Sozialordnung, Arbeitsunterlage 13/289.

67) Darauf deutet auch die von der Enquete-Kommission in-
itiierte Befragung von Wirtschaftsverbänden hin.

171

Drucksache 13/10950Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar10.3d 5. 8. 1998 07:44 S. 171



wirtschaftlichen Bedeutung religiöser Minderheiten
in ihren Bereichen zu machen. Die Antworten blei-
ben insgesamt sehr vage. Es werden keine empirisch
überprüfbaren Fakten zum Einfluû religiöser Minder-
heiten in der Wirtschaft genannt. Eine gewisse Sen-
sibilisierung für dieses Thema scheint es aber durch
Berichte in den Massenmedien zu geben.

Die in Veröffentlichungen von ¹Sektenkritikernª er-
wähnten Anhaltspunkte und Schätzungen von
Marktanteilen, Umsatz- und Beschäftigungszahlen
sowie der Branchenkonzentration deuten darauf hin,
daû Unternehmen, die mit neuen religiösen Bewe-
gungen verbunden sind, eine randständige Erschei-
nung sind. Was als ¹Wirtschaftsimperiumª apostro-
phiert wird, entspricht nach den üblichen ökonomi-
schen Kategorien einem mittelständischen Betrieb. 68)
Wenn die wirtschaftlichen Betätigungen religiöser
Minderheiten mit denen der Groûkirchen verglichen
werden, müssen sie ebenfalls als unbedeutend ange-
sehen werden.

Soweit wirtschaftliche Aktivitäten gewerbsmäûig be-
trieben werden, unterliegen sie den einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen. Es gibt keine Infor-
mationen darüber, daû dabei grundsätzlich andere
Probleme bestünden als in anderen Wirtschaftsbe-
trieben. Einige neue religiöse Bewegungen haben
allerdings in Stellungnahmen an die Kommission
erklärt, daû ihre Mitglieder zuweilen berufliche oder
geschäftliche Nachteile haben, wenn bekannt wird,
daû sie einer als ¹Sekteª bezeichneten neuen religiö-
sen Bewegung angehören.

Es wurde in der Kommission darauf hingewiesen,
daû die Entlohnung von Mitgliedern, die für neue
religiöse Bewegungen tätig sind, häufig unter dem
Tariflohn liege. Dabei ist freilich zu beachten, daû es
in religiösen Gemeinschaften, einschlieûlich der
groûen Kirchen, nicht ungewöhnlich ist, Arbeitskraft
und Zeit für die Gemeinschaft einzusetzen, ohne
dafür nach den Maûstäben der normalen Arbeitsge-
sellschaft angemessen finanziell entlohnt zu werden.
Auch ehrenamtliche Tätigkeit ist in Religionsgemein-
schaften allgemein verbreitet. Gleichwohl können
persönliche und gesellschaftliche Probleme auftre-
ten, wenn ein Mitglied eine religiöse Gemeinschaft
verlassen will und während seiner Tätigkeit nicht
oder nicht hinreichend sozialversichert war. Informa-
tionen darüber, in welchem Ausmaû dieses Problem
auftritt, lagen der Kommission nicht vor.

Nach Auskunft des Bundesministeriums für Arbeit
und Sozialordnung sind die ehemaligen Mitglieder
geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher Ge-
meinschaften für die versicherungsfreie Zeit in der
gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern.
In der Arbeitslosenversicherung ist für diese ehema-
ligen Mitglieder keine Nachversicherung vorgese-

hen. Vergleichende Untersuchungen zur arbeits- und
sozialrechtlichen Lage von Beschäftigten in Amts-
kirchen und bei religiösen Minderheiten liegen dem
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
nicht vor.

d) Analyse nach den Vorgaben des
Einsetzungsbeschlusses

Der Deutsche Bundestag hat die Kommission be-
auftragt, auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse
zu einer Reihe von Fragen Stellung zu nehmen. Im
folgenden werden diese Fragen behandelt, soweit es
sich um den Bereichªneuere religiöse Bewegungenª
handelt, die im Einsetzungsbeschluû mit ¹soge-
nannte Sektenª gleichgesetzt werden. Die im Einset-
zungsbeschluû als ¹neuere weltanschauliche Bewe-
gungenª erläuterten ¹Psychogruppenª werden in
einem anderen Abschnitt behandelt.

(1) Analyse von Zielen, Aktivitäten und Praktiken
der in der Bundesrepublik Deutschland agierenden
neuen religiösen Bewegungen 69)

Auch ohne daû die Kommission sich damit näher be-
faût hat, kann und muû zunächst festgestellt werden,
daû die dominierenden Ziele, Aktivitäten und Prakti-
ken neuer religiöser Bewegungen in Deutschland re-
ligiöser Art sind. Im einzelnen bestehen allerdings
beträchtliche Unterschiede, weil die verschiedenen
neuen religiösen Gemeinschaften sich an unter-
schiedlichen Traditionen orientieren. Die Mehrzahl
der auf über 600 geschätzten Gruppen dürfte dem
Christentum zuzurechnen sein, es bestehen jedoch
auch Gemeinschaften, die sich an buddhistischen,
hinduistischen, muslimischen, ostasiatischen, natur-
religiösen oder antiken Traditionen orientieren, so-
wie synkretistische Neubildungen.

Wie in allen religiösen Gemeinschaften umfassen die
Aktivitäten und Praktiken auch neuer religiöser
Gemeinschaften in der Regel gemeinsame Kultver-
anstaltungen, also religiöse Aktivitäten im engeren
Sinne, sowie eine Vielzahl anderer Aktivitäten, die
der Pflege des Gemeinschaftslebens, dem Aufbau
und Unterhalt der organisatorischen Strukturen oder
der Sicherung der finanziellen Ressourcen dienen.
Im Vergleich zu den groûen Kirchen ist das Gemein-
deleben in der Regel intensiver, sind persönliche
Kontakte zwischen Mitgliedern häufiger und die Be-
reitschaft zum Engagement und persönlichen Einsatz
höher. Ebenfalls im Unterschied zu den groûen Kir-
chen besteht bei vielen neureligiösen Gemeinschaf-
ten eine starke Bereitschaft, den Glauben öffentlich
zu bekennen und auch die alltägliche Lebensfüh-
rung nach religiösen Grundsätzen zu gestalten.
Damit im Zusammenhang steht bei einigen Gemein-
schaften eine mehr oder weniger ausgeprägte Mis-
sionstätigkeit mit dem Ziel, andere Menschen vom
Wert oder der Wahrheit der eigenen Religion zu
überzeugen.

68) So sollen etwa die Zeugen Jehovas mit Druck und Vertrieb
von Zeitschriften und Büchern einen jährlichen Überschuû
von 144 Millionen DM erzielen (K.-H. Eimuth, ¹Sekten als
Wirtschaftsunternehmenª, in: A. Christ; S. Goldner (Hg.),
Sekten in der Wirtschaft. Wie man sich vor Scientology
schützen kann. Frankfurt a.M., o.J., S. 45. Andere religiöse
Gemeinschaften ± mit Ausnahme der groûen Kirchen ± er-
reichen wegen ihrer deutlich geringeren Mitgliederzahlen
nicht annähernd gleiche finanzielle Umsätze.

69) Die folgenden Abschnitte lehnen sich in der Formulierung
der Fragestellungen eng an den Wortlaut des Einsetzungs-
beschlusses an. Vgl. Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3.
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Zu den einzelnen Unterpunkten:

(a) ¹die von diesen Organisationen ausgehenden
Gefahren für den einzelnen, den Staat und die
Gesellschaft erfassenª

Nach den der Kommission zugänglichen Infor-
mationen gehen von den Organisationen der in
Deutschland bestehenden neuen religiösen Bewe-
gungen keine Gefahren für den einzelnen, den Staat
oder die Gesellschaft aus. Wie die oben beschriebe-
nen Erkenntnisse zeigen, kann jedoch die Mitglied-
schaft in einer neuen religiösen Bewegung für den
einzelnen unter Umständen zum Auslöser psychi-
scher Krisen werden. Die Mitgliedschaft kann auch
zum Auslöser familiärer Konflikte werden. Diese Risi-
ken werden in einem Gutachten deutlich artikuliert:

¹Das Risiko einer Kultmitgliedschaft besteht für
den ¸direkt Betroffenen` in einer möglichen negati-
ven Reaktion zwischen Persönlichkeitsdisposition
und Kultangebot, für den ¸indirekt Betroffenen` in
der mit der Konversion verbundenen Belastungen
und Einflüssen in seinem sozialen System.ª 70)

Die Risiken bewegen sich nach übereinstimmendem
Urteil der Gutachter im Rahmen dessen, was auch in
anderen sozialen Kontexten beobachtet werden
kann. Dies bedeutet nicht, daû die für den einzelnen
daraus unter Umständen resultierenden Probleme
vernachlässigt werden können. Wie in anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen, in denen persönliche Pro-
bleme auftreten können (z. B. Partnerschaft, Familie)
ist auch hier die Gesellschaft in der sozialen Pflicht,
geeignete Beratungsmöglichkeiten und Hilfestellun-
gen zur Bewältigung persönlicher Probleme gravie-
render Art zu bieten.

Es muû jedoch auch festgestellt werden, daû es
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann,
daû einzelne neue religiöse Gemeinschaften, insbe-
sondere kleinere, wenig institutionalisierte Gruppen,
Fehlentwicklungen nehmen, die zu akuten Gefähr-
dungen ihrer Mitglieder führen können. Zu verwei-
sen ist etwa auf Tötungsdelikte bzw. Selbsttötungen
der Sonnentempler in der Schweiz und in Kanada
sowie auf die Suizide von Mitgliedern der Gruppe
Heaven's Gate in den USA. Es gelten hier ähnliche
Bedingungen wie in anderen engen emotionalen
Bindungen, wie etwa Familien, wo in bestimmten
Konstellationen ebenfalls akute Gefährdungen auf-
treten können. In Deutschland sind solche Fälle
bisher nicht bekannt. Sie sind auch nicht prognosti-
zierbar.

(b) ¹die offenen und verdeckten gesellschaftspoliti-
schen Ziele dieser Organisationen aufarbeitenª

Neben den oben skizzierten religiösen Zielen lassen
sich keine ¹offenen gesellschaftspolitischen Zieleª
erkennen, jedenfalls auf der Basis der verfügbaren
Informationen. Dabei ist freilich zu beachten, daû
religiöse Ziele unter Umständen deutliche gesell-
schaftspolitische Implikationen besitzen. Dies ergibt

sich daraus, daû durch Religionen in der Regel be-
stimmte Werte und ethische Normen definiert wer-
den. Vor allem ± nicht nur ± in vielen christlich orien-
tierten Gemeinschaften wird Werten wie Familie und
Ehe groûe Bedeutung beigemessen und bestehen
relativ strikte Vorstellungen hinsichtlich der Sexual-
moral. Hier besteht ein gewisses Spannungsverhält-
nis zu den Normen und Praktiken der gesellschaft-
lichen Umwelt. Insofern einzelne Gruppierungen das
Ziel verfolgen, die eigenen Werte und Moralvorstel-
lungen in der Gesellschaft zu propagieren, kann
man also von einem gesellschaftspolitischen Ziel
sprechen.

Einzelne Gemeinschaften versuchen, bestimmte Le-
bens- und teilweise auch Wirtschaftsformen im
eigenen Kreis zu verwirklichen. Soweit diese Wirt-
schaftsformen intern anders organisiert sind als die
kapitalistische Marktwirtschaft, kann man auch hier
von gesellschaftspolitischen Zielen sprechen.

Grundsätzlich kann aber auch jede Missionstätigkeit
als Ausdruck eines gesellschaftspolitischen Zieles
angesehen werden. Denn Ziel der Mission ist es, die
eigenen religiösen und damit auch moralischen Vor-
stellungen zu verbreiten. Religiöse Normen können
dabei durchaus in Spannung zu den rechtlichen Nor-
men der Gesellschaft treten. Dies ist z. B. der Fall,
wenn aus religiösen Gründen der Schwangerschafts-
abbruch abgelehnt wird und (offen oder verdeckt)
das gesellschaftspolitische Ziel verfolgt wird, die
Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu
verhindern. Die Kommission war nicht in der Lage,
diese moralischen und damit implizit politischen Vor-
stellungen zu untersuchen, da dies einen erheblichen
Forschungsaufwand bedeuten würde.

(c) ¹nationale wie internationale Verflechtungen
der Organisationen darstellenª

Einige der in der Öffentlichkeit bekannteren neuen
religiösen Bewegungen sind erst nach Gründung der
Bundesrepublik nach Deutschland gekommen, zu-
meist aus den oder über den Umweg der Vereinigten
Staaten (z. B. ISKCON, Vereinigungskirche). Andere
bestehen in Deutschland seit vielen Jahrzehnten, ha-
ben aber ihren Ursprung und oft auch ihre Zentren
im Ausland (z. B. Zeugen Jehovas, Mormonen). Ein
Teil ist in Deutschland entstanden und hat Anhänger
im benachbarten Ausland oder auch auûerhalb Euro-
pas (z. B. Universelles Leben, Fiat Lux). Viele der
öffentlich weniger bekannten randkirchlichen Ge-
meinden unterhalten mehr oder weniger enge Bezie-
hungen und Netzwerke, die auch Auslandskontakte
umfassen.

Diese Situation entspricht weitgehend dem, was in
einer Zeit zunehmender Globalisierung zu erwarten
ist. Daû Religionsgemeinschaften ihre Zentrale im
Ausland haben, ist allerdings keineswegs ein aus-
schlieûlich neuzeitliches Phänomen. Es ist auch nicht
ungewöhnlich, daû durch Religionsgemeinschaften
Geld ins Ausland transferiert wird. Es lagen der Kom-
mission keine Informationen vor, die es nahelegen
würden, die internationalen Verflechtungen neuer
religiöser Bewegungen anders zu bewerten als die
der groûen Kirchen.

70) Informations- und Beratungsdienst des Referates für Sekten-
und Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen, Beratungs-
bedarf und auslösende Konflikte ¼, Kurzdarstellung der
Ergebnisse, Punkt 14.
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(d) ¹Grenzen der Inanspruchnahme der grund-
gesetzlich garantierten Religionsfreiheit durch
neuere religiöse und weltanschauliche Bewe-
gungen, sogenannte Sekten und Psychogruppen,
aufzeigenª

Es bestand in der Kommission weitgehende Einmü-
tigkeit in der Auffassung, daû die grundgesetzlich
garantierte Religionsfreiheit nur durch verfassungs-
immanente Schranken begrenzt wird. Dies bedeutet,
daû andere, gleichwertige Verfassungswerte nicht
unter Berufung auf die Religionsfreiheit verletzt
werden können.

(2) Gründe für die Mitgliedschaft in neuen reli-
giösen Bewegungen und für die Ausbreitung solcher
Organisationen

Soweit es um die Gründe für die Mitgliedschaft in
neuen religiösen Bewegungen geht, liefern die von
der Kommission in Auftrag gegebenen Untersuchun-
gen relativ gute und detaillierte Auskünfte. Sie wur-
den oben im Abschnitt Individuelle Aspekte: Konver-
sion, Mitgliedschaft und ¹Ausstiegª zusammenge-
faût. Diese Ergebnisse können kaum weiter verdich-
tet werden, ohne daû notwendige Differenzierungen
verloren gehen. Mit dieser Einschränkung könnte
man sehr allgemein formulieren, daû Personen Mit-
glied einer neuen religiösen Bewegung werden, weil
das von der betreffenden Gemeinschaft bereitge-
stellte Angebot ihnen attraktiv erscheint. Sie bleiben
Mitglied, wenn und solange ihre damit verbundenen
Erwartungen erfüllt werden. Ist dies nicht oder nicht
mehr der Fall, distanzieren sie sich in der Regel von
der betreffenden Gemeinschaft, was oft schon nach
relativ kurzer Zeit geschieht.

Hinsichtlich der Gründe für die Ausbreitung neuer
religiöser Bewegungen ist zunächst festzustellen,
daû keine gesicherten Informationen darüber vor-
liegen, ob und in welcher Hinsicht neue religiöse Be-
wegungen sich in Deutschland ausbreiten. Soweit es
sich um bekanntere Gemeinschaften handelt, die seit
vielen Jahren in der Öffentlichkeit genannt werden
(z. B. Vereinigungskirche, ISKCON, Family) scheinen
die Mitgliederzahlen zu stagnieren, wenn nicht deut-
lich rückläufig zu sein. Auch bei den seit Jahrzehn-
ten in Deutschland bestehenden neueren Religionen
wird man kaum von einer weiteren Ausbreitung
sprechen können. Andererseits gibt es Hinweise dar-
auf, daû die Zahl der religiösen Gemeinschaften zu-
nimmt. Allerdings liegen zu diesen quantitativen Fra-
gen insgesamt der Kommission keine zuverlässigen
Informationen vor. Solange ungeklärt ist, ob und in
welcher Hinsicht neue religiöse Bewegungen sich
ausbreiten, ist es auch nicht möglich, Gründe dafür
zu benennen. Es werden hier somit erhebliche
Defizite der religionssoziologischen Forschung in
Deutschland erkennbar.

Zu den einzelnen Fragen:

(a) ¹untersuchen, welche Einstiegswege und Ver-
läufe der Mitgliedschaft typisch sindª

Die Erkenntnisse zu den Komplexen ¹Einstiegª und
¹Mitgliedschaftª in eine neue religiöse Bewegung

wurden oben dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse
sind:

¹Eine typische biographische ¸Sektendisposition`
konnte in den Untersuchungen nicht belegt
werden.ª 71)

¹Es gibt weder den typischen Einstiegsprozeû noch
den typischen Ausstiegsprozeû.ª 72)

¹Es ist eine Frage der ¸passenden` Bearbeitungs-
weisen und Bearbeitungsmöglichkeiten, ob ein
Proband in einem Milieu oder einer Gruppe länger
verweilt, diese wechselt oder wieder verläût.ª 73)

Verallgemeinerungen sind also nicht möglich.

(b) ¹aufklären, welche gesellschaftlichen und poli-
tischen Bedingungen ursächlich für eine ver-
stärkte Bereitschaft sind, sogenannten Sekten
und Psychogruppen beizutretenª

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daû keines-
wegs eindeutig geklärt ist, ob und in welchem Sinne
gegenwärtig eine verstärkte Bereitschaft besteht,
neuen religiösen Bewegungen beizutreten. Das Auf-
treten jeweils neuer religiöser Bewegungen ist eine
historisch durchaus normale Erscheinung. Im Mittel-
alter und der Neuzeit wurden Formen abweichender
Religiosität als ¹Ketzereiª oder ¹Häresieª bezeich-
net, in der Neuzeit dann zunehmend als ¹Sektenª.
Einen knappen Abriû des Sektenwesens seit der
Reformation gibt Helmut Obst:

¹Lutheraner, Reformierte und Anglikaner konnten,
wenn auch auf bestimmte Gebiete begrenzt, ihre
staatliche Anerkennung als ¸Kirchen` durchsetzen,
blieben freilich in den Augen der römisch-katho-
lischen Kirche Sekten, Vereinigungen von Häreti-
kern.

Keine juristische Anerkennung fanden die Gemein-
schaften am linken Rand der Reformation, die Täu-
fer, Schwenkfelder und Antitrinitarier. Sie wurden
von allen groûen Religionsparteien verfolgt, waren
für alle Häretiker. Religiöse Toleranz gab es, abge-
sehen von wenigen örtlich und zeitlich begrenzten
Ausnahmen, nicht. Dennoch, die religiöse Grup-
penbildung nahm, versteckt und offen, innerhalb
und auûerhalb der Konfessionskirchen seit der Re-
formation zu. Einen fruchtbaren Nährboden bildete
der mystische Spiritualismus. Im Protestantismus
wurde der Pietismus als umfassende Erneuerungs-
bewegung in seiner separatistischen Spielart zum
Ausgangspunkt freier Gemeinden und Freikirchen.
Offiziell war für religiöse Auûenseiter, sieht man
von den Niederlanden ab, in Europa kein Platz. Ihr
Refugium wurde Nordamerika. Hier konnten sie
sich entfalten, hier entstand schon sehr früh die für
die Neuzeit charakteristische religiöse Pluralität.

Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation
waren nach dem Westfälischen Frieden von 1648
nur Katholiken, Lutheraner und Reformierte

71) W. Fuchs-Heinritz, A. Schöll, H. Streib, W. Veeser, Ausstei-
ger, Konvertierte und Überzeugte ¼, Zusammenfassende
Darstellung und Einleitung, S. 2.

72) Ebd.
73) Ebd.
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reichsrechtlich geschützt. Allen anderen religiösen
Bekenntnissen wurde die Duldung versagt. Ihre
Geschichte ist deshalb, wie die Historie der Täufer-
bewegung zeigt, durch blutige Verfolgung und
Unterdrückung bestimmt.ª 74)

Vor dem Hintergrund von Repression und Ver-
folgung ist es verständlich, daû in der frühen Neuzeit
die Bereitschaft, einer neuen religiösen Gemein-
schaft ± einer ¹Sekteª ± beizutreten, durch die damit
verbundenen persönlichen Nachteile begrenzt wur-
de. In Deutschland wurde erst im 19. Jahrhundert
eine faktische Tolerierung und erst mit der Weimarer
Reichsverfassung von 1919 eine rechtliche Gleich-
stellung religiöser Minderheiten erreicht.

Mit dem Wegfall staatlicher Unterdrückung nahm
seit dem 19. Jahrhundert auch die Ausbreitung neuer
religiöser Gemeinschaften zu. Gleichzeitig wurden
vor allem aus dem angelsächsischen Raum neue reli-
giöse Gemeinschaften nach Deutschland eingeführt.
Das Spektrum dieser in der Mehrzahl christlich ge-
prägten neuen religiösen Bewegungen, die seit dem
19. Jahrhundert in Deutschland auftraten und sich
ausbreiteten, ist auûerordentlich breit. 75)

Da auch das Bonner Grundgesetz die Religionsfrei-
heit garantiert, können sich in der Bundesrepublik
Deutschland religiöse Minderheiten ungehindert
entfalten. Zu den im 19. und frühen 20. Jahrhundert
entstandenen oder nach Deutschland gebrachten
Gemeinschaften kamen insbesondere seit den
sechziger Jahren neue religiöse Bewegungen nach
Deutschland, die sich an anderen als christlichen
Traditionen orientieren. Das Interesse an östlichen
Religionen und Weisheitslehren berührte sich teil-
weise mit einer allgemeinen Kritik an bestimmten
Formen der modernen Zivilisation, wie sie sich u.a.
in der New-Age-Bewegung artikulierte. Parallel
dazu verloren die groûen Kirchen sowohl an Mit-
gliedern als auch an intellektuellem Einfluû in der
Gesamtgesellschaft.

Zusammenfassend kann man feststellen: Die wahr-
scheinlich wichtigste gesellschaftliche und politische
Bedingung für die seit dem 19. Jahrhundert ver-
stärkte Bereitschaft, sich neuen religiösen Bewegun-
gen zuzuwenden, liegt in der verfassungsmäûigen
Garantie der Religionsfreiheit. Als weitere Faktoren
wären zu nennen: der Rückgang des Einflusses der
groûen Kirchen sowie damit im Zusammenhang die
Pluralisierung der Lebensformen und Sinndeutun-
gen, wie sie in modernen Gesellschaften allgemein
zu beobachten ist. Soweit es um die allgemeinen
Rahmenbedingungen für das Entstehen und die Wei-
terentwicklung neuer religiöser Bewegungen in der
Bundesrepublik Deutschland geht, verweisen wir auf
Abschnitt 3.1 des Berichts der Kommissionsmehrheit,
dem wir uns insofern anschlieûen.

(c) ¹feststellen, welche Anwerbungs- und Rekru-
tierungsstrategien von diesen Organisationen
verfolgt werdenª

Zu der Frage der Anwerbungs- und Rekrutierungs-
methoden liegen keine verallgemeinerungsfähigen
Erkenntnisse vor. Die verschiedenen neuen religiö-
sen Bewegungen unterscheiden sich stark hinsicht-
lich der Bedeutung, die sie aktiver Mission beimes-
sen und auch hinsichtlich der Missionsmethoden.
Ganz offensichtlich unterscheiden sie sich auch stark
hinsichtlich des Missionserfolges.

Allgemein läût sich allerdings feststellen:

¹Die Rekrutierung zu einer NRB ist kein passives
Geschehen, bei dem der Rekrut einer dominieren-
den Macht ausgesetzt ist, sondern er ist aktiv am
Prozeû der Mitgliedschaft beteiligt. Diese erfolgt in
der Regel über einen längeren Zeitraum über
mehrere Stufen der Annäherung. Längst nicht jede
Person, die sich auf eine erste Begegnung mit einer
NRB einläût, wird auch Mitglied.ª 76)

Für Deutschland liegen keine empirischen Forschun-
gen vor, die sich mit der Frage der Bedingungen und
des Erfolges von Missionsversuchen neuer religiöser
Bewegungen befassen. Aus dem angelsächsischen
Raum gibt es jedoch eine Fülle von wissenschaft-
lichen Untersuchungen, die deutlich machen, daû
die Rekrutierung neuer Mitglieder in der Mehr-
zahl der Fälle über bestehende persönliche Kontakte
und Netzwerke geschieht, durch Freunde und Be-
kannte. 77) Dieser Befund wurde auch durch die von
der Kommission in Auftrag gegebenen Untersuchun-
gen bestätigt, wie oben dargelegt wurde.

Als empirisch gut gesichert kann auch gelten, daû
das im engeren Sinne religiöse Angebot neuer
religiöser Gemeinschaften (z. B. religiöser Kult und
Unterweisung) nicht der wichtigste Faktor für die
Attraktivität einer Gruppe ist. Wichtiger sind die Be-
ziehungen und der persönliche Kontakt zwischen
den Mitgliedern. Nur wenn ein neues Mitglied
befriedigende Beziehungen mit anderen Gruppen-
mitgliedern aufbaut, wird es in der Gruppe bleiben.
Die Integration neuer Mitglieder verläuft dabei nicht
prinzipiell anders als in anderen Gruppen.

(d) ¹Vorschläge erarbeiten, auf welche Weise ver-
hindert werden kann, daû Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Unternehmen, Verbände und Interes-
senvertretungen unbewuût in solche Organi-
sationen hineingezogen bzw. von diesen miû-
braucht werdenª

Der Kommission lagen keine Informationen vor, die
es nahelegen würden, daû Bürgerinnen und Bürger
sowie Unternehmen, Verbände und Interessenvertre-
tungen unbewuût in neue religiöse Bewegungen hin-
eingezogen bzw. von diesen miûbraucht werden.74) Helmut Obst, Auûerkirchliche religiöse Protestbewegungen

der Neuzeit. Berlin 1990, S. 20.
75) Vgl. dazu u.a. H. Obst, Apostel und Propheten der Neu-

zeit. Gründer christlicher Religionsgemeinschaften des
19./20. Jahrhunderts, Berlin 1990; U. Gäbler, ¹Auferste-
hungszeitª. Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts,
München 1991; U. Linse, Barfüûige Propheten. Erlöser der
zwanziger Jahre, Berlin 1983.

76) Murken, Soziale und psychische Auswirkungen der Mit-
gliedschaft ¼, S. 46.

77) Einen Überblick über Rekrutierungsmethoden geben
R. Stark und W. S. Bainbridge, ¹Networks and Faith: Inter-
personal Bond and Recruitment to Cults and Sectsª, in: dies.,
The Future of Religion, Berkeley 1985, S. 307±324.
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Es ist im Einzelfall nicht auszuschlieûen, daû Per-
sonen beim Erstkontakt mit einer neuen religiösen
Bewegung nicht hinreichend über die betreffende
Gemeinschaft informiert werden. Allerdings ist es
nicht bekannt und von der Sache her auch unwahr-
scheinlich, daû eine Person Mitglied wird, ohne sich
dessen bewuût zu sein. Es muû hier wieder auf die
der Kommission vorliegenden Erkenntnisse verwie-
sen werden, wonach die Annäherung an eine neue
religiöse Bewegung als ein interaktiver Prozeû zu se-
hen ist, an dem das neue Mitglied aktiv beteiligt ist.

Auf die grundsätzlich in allen sozialen Strukturen
vergleichbarer Art gegebenen Möglichkeiten von
Konflikten und Miûbräuchen wurde oben hingewie-
sen. Die Möglichkeiten einer allgemeinen Prävention
erscheinen gering. Die Probleme sind hier ähnlich
wie etwa bei Konflikten und Fehlleistungen in Fami-
lien. Es ist jedoch möglich und notwendig, durch ein
entsprechendes Angebot an Beratung für die Betrof-
fenen Hilfe zu bieten.

Soweit es sich bei Miûbrauchsfällen um kriminelle
Handlungen handelt, sind die Staatsanwaltschaften
zuständig.

2. Erkenntnisse zum Bereich ¹Psychomarktª
und ¹Psychogruppenª

Neben neuen religiösen Bewegungen waren der
¹Psychomarktª und ¹Psychogruppenª zentrale Ge-
genstände der Kommissionsarbeit. Dieser Bereich
geht deutlich über die im Einsetzungsbeschluû ge-
nannten ¹neueren weltanschaulichen Bewegungenª
hinaus und überschneidet sich damit allenfalls in
Randzonen. Ebenfalls geringe Schnittmengen be-
stehen zum Bereich ¹neuere religiöse Bewegungenª.

a) Abgrenzung und quantitative Aspekte

Die im Auftrag der Enquete-Kommission unternom-
mene Analyse ¹Anbieter und Verbraucher auf dem
Psychomarktª versteht darunter ¹unkonventionelle
Heil- und Lebenshilfemethodenª wie Massage- und
Entspannungstechniken, Natur- und Pflanzenheil-
kunde, Homöopathie und Akupunktur sowie medita-
tive Techniken und esoterische Verfahren wie Astro-
logie. 78) Im engeren Sinne wird man unter ¹Psycho-
marktª vor allem alternative Therapieverfahren aus
dem Bereich ¹New Ageª und ¹Esoterikª verstehen,
jedoch fehlt es an einer genauen Abgrenzung. Zum
Psychomarkt werden auch die zahlreichen Buch-
publikationen in diesem Bereich gezählt, die 7±10%
aller Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt aus-
machen sollen. 79) Es liegen keine Informationen vor
über die Zahl der Anbieter von Therapien und Kur-
sen auf dem Psychomarkt. Die Nutzungshäufigkeit
alternativer Verfahren wird für Deutschland mit 46%
der Bevölkerung (Stand 1992) angegeben, internatio-
nal liegt sie zwischen 20 und 50%. 80)

Die Nutzer des ¹Psychomarktesª sind in der Regel
nicht in Gruppen organisiert. Soweit jedoch die An-
bieter organisiert sind oder bestimmte Formen der
Therapie oder Persönlichkeitsentwicklung nicht indi-
viduell, sondern in Gruppensitzungen angewandt
werden, kann man von ¹Psychogruppenª sprechen.
Eine genauere Abgrenzung wurde von der Kommis-
sion nicht vorgenommen. Der Kommission lagen
keine Informationen über die Zahl der Psychogrup-
pen oder ihrer Mitglieder vor. Allerdings wird in der
Regel die Scientology Organisation zu den Psycho-
gruppen gezählt.Die gegenwärtige Zahl der Mitglie-
der der Scientology Organisation wird auf 6.000 81)
bis 10.000 82) geschätzt.

b) Ergebnisse der Untersuchung zum ¹Psychomarktª

Die Ergebnisse der von der Kommission in Auftrag
gegebenen Untersuchung ¹Anbieter und Verbrau-
cher auf dem Psychomarktª sind in den Abschnitten
3.5.1 und 3.5.2 des Berichtes der Kommissionsmehr-
heit dargestellt. Wir schlieûen uns diesem Teil des
Berichtes an.

Soweit es um die Diskussion von ¹Problemen, Gefah-
ren und negative Erfahrungenª und ein ¹Fazitª geht
(Abschnitte 3.5.3 und 3.5.4) handelt es sich nicht um
Ergebnisse der erwähnten Untersuchung.

Wir teilen jedoch die Auffassung der Kommissions-
mehrheit, daû die Ergebnisse der in Auftrag gegebe-
nen Untersuchung allein keine ausreichende Basis
für eine allgemeine Beurteilung des ¹Psychomark-
tesª sind und daû ein erheblicher Forschungsbedarf
besteht. Dabei wird es notwendig sein, zu einer deut-
lichen Differenzierung der unter dem Sammelbegriff
¹Psychomarktª subsumierten Angebote und Metho-
den zu gelangen. Die Tatsache, daû mehr als 80%
der befragten Nutzer alternativer Lebenshilfe subjek-
tiv zufrieden waren, erlaubt keine Rückschlüsse auf
die Wirksamkeit einzelner Methoden und Verfahren.
Umgekehrt erlaubt der Hinweis, daû es auch ¹pro-
blematische Erfahrungenª gebe, auch keine Rück-
schlüsse auf den Gesamtbereich des ¹Psychomark-
tesª. Der Kommission lagen keine Erkenntnisse vor,
die es rechtfertigen würden, Formen alternativer
Therapien und Lebenshilfe grundsätzlich für risiko-
reicher zu halten als konventionelle Therapieformen.
Allerdings scheint es weitgehend an klaren professio-
nellen Standards und Transparenz zu fehlen, so daû
im Einzelfall durchaus Risiken bestehen können, die
für die Klienten nicht hinreichend erkennbar sind.

Die Forschung wird sich ebenso mit den offen-
sichtlich überwiegend positiven Erfahrungen wie mit
den möglicherweise bestehenden Risiken befassen
müssen.

c) Ergebnisse der Untersuchung zu ¹Psychogruppenª

Ein Teilprojekt des Forschungsprojektes ¹Aussteiger,
Konvertierte und Überzeugteª hat sich mit dem Be-

78) G. Hellmeister und W. Fach: Anbieter und Verbraucher auf
dem Psychomarkt. Eine empirische Analyse. Im Auftrag der
Enquete-Kommission ¹Sog. Sekten und Psychogruppenª,
unveröffentlichtes Manuskript, S. 3±5.

79) Vgl. ebd., S. 10 f.
80) Ebd., S. 5.

81) Nach der REMID-Statistik.
82) Nach Erkenntnissen des Hamburger Verfassungsschutzes

liegt die Mitgliederzahl der Organisation ¹deutlich unter
10.000ª (Reuter, 10. 4. 1998 ± 10:54).
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reich ¹Psychokulte/Esoterikª befaût. 83) Dabei wur-
den biographische Interviews mit aktiven oder ehe-
maligen Mitgliedern bzw. Teilnehmern folgender
Gruppierungen und Seminarveranstalter geführt:
Ayahuasca, Bruno-Gröning-Kreis, Hannes Scholl,
Kontext, Landmark, Life Coaching, Quadrinity Pro-
zess, Silva Mind, The Natale Institute (TNI), Zentrum
für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (ZEGG).84)
Gemeinsam ist diesen Gruppen, daû sie verschiedene
Formen von (psychischer oder physischer) Therapie
oder Lebenshilfe anbieten. Die zugrundeliegenden
theoretischen und weltanschaulichen Annahmen un-
terscheiden sich zum Teil erheblich, basieren jedoch
in der Regel auf Annahmen, die nicht wissenschaft-
lich oder schulmedizinisch begründet sind. In diesem
Punkt bestehen deutliche Überschneidungen mit
dem nicht in Gruppen organisierten ¹Psychomarktª
und zur ¹Esoterikª.

Allerdings muû festgestellt werden, daû der Grad der
Organisation der meisten untersuchten ¹Psycho-
kulteª sich deutlich von dem der neuen religiösen
Bewegung unterscheidet. Von einer ¹Mitgliedschaftª
im eigentlichen Sinne kann in den meisten Fällen
nicht gesprochen werden:

¹Einige Seminarveranstalter regen zwar die Bil-
dung von Bekanntschaftsgruppen von Absolven-
ten an, aber einen klaren Mitgliedschaftsstatus
gibt es nur bei wenigen Gruppierungen (vor allem
Bruno Gröning), also auch kein klares Ende dieses
Status (¸Ausstieg`).ª 85)

¹Die Begriffe ¸Einsteiger`, ¸Aussteiger` o.ä. sind
nur für wenige Gruppierungen angemessen. Die
meisten Begegnungen mit einer Gruppierung bzw.
einem Seminarveranstalter können nicht nach dem
Bilde des Mitgliedschaftsstatus beschrieben wer-
den.ª 86)

Es ist deshalb auch nur mit Einschränkung möglich,
die ¹Einmündungª in eine dieser ¹Psychokulteª, mit
der Konversion zu einer neuen religiösen Bewegung
zu vergleichen:

¹In keinem Fall liegt eine Konversion im Sinne ei-
nes umfassenden Übergangs zu einem neuen
Denk- bzw. Glaubenssystem vor. In einigen Inter-
views werden zwar in der Lebensgeschichte seit
der Kindheit und Jugend die Voraussetzungen für
die heutige Welt- und Lebensanschauung hervor-
gehoben [¼], es fehlt aber die ¸Umkehr` ganz.ª 87)

Allerdings besteht eine gewisse Parallele zur Konver-
sion zu religiösen Bewegungen in dem Befund, daû
die Begleitumstände und Motive, die zur Hinwen-
dung zu einem ¹Psychokultª führen, in hohem Maûe

vom jeweiligen Einzelfall abhängen und Verallge-
meinerungen schwer möglich sind. Auf der Basis der
biographischen Interviews und ihrer Analyse unter-
scheidet die Untersuchung verschiedene Typen des
Zugangs bzw. der ¹Einmündungª:

A. ¹aus Interesse, lernbereitª

B. ¹auf der Suche nach Therapieª

C. ¹hingeschickt, veranlaût oder unter Druckª

D. ¹auf der Suche nach einem Platz im Lebenª

E. ¹um die Erfahrung mit anderen Interaktions-
partnern zu teilenª

F. ¹auf der Suche nach Lebensgestaltungskraftª 88)

Es ist bemerkenswert, daû bis auf Typ C, in dem der
Zugang auf Veranlassung oder unter Druck einer an-
deren Person, z. B. eines Familienmitgliedes (denkbar
wäre aber auch etwa die Veranlassung eines Arbeit-
gebers), erfolgt, die Beteiligten in der Regel aktiv und
bewuût die Beziehung eingehen. Die Untersuchung
belegt nicht die Annahme, daû Personen von den
Gruppen oder Anbietern gleichsam gegen ihren Wil-
len zur Teilnahme ¹verführtª oder ¹verleitetª würden:

¹In keinem Fall wird jemand in eine Gruppierung
¸hineinmanipuliert`, niemand wird ¸übertölpelt`.
Der Typ C ¸hingeschickt, veranlaût oder unter
Druck` wird ja nicht von der Gruppierung hingezo-
gen, sondern von nahen Interaktionspartnern sei-
nes sozialen Feldes hingeschoben. Die problemati-
schen biographischen Folgen bei Typ C entstehen
(wahrscheinlich) weniger wegen Lehre und Praxis
der Gruppierung, sondern eher als Folge der Be-
ziehungsdynamik zu jenen nahen Interaktionspart-
nern, die den Druck ausübten.ª

¹In keinem Fall ist die Begegnung mit einer Grup-
pierung usw. marktförmig (¸Psychomarkt`) zustan-
de gekommen. Immer waren es signifikante Ande-
re, mindestens entferntere Bekannte, die die Auf-
merksamkeit auf das Angebot gelenkt haben.ª 89)

Diese Konstellation ähnelt der, die bei der Annähe-
rung an neue religiöse Bewegungen festgestellt
würde. Der Befund zeigt, daû gezielte Anwerbung
von Personen offenbar nur eine untergeordnete Be-
deutung für die Wahrnehmung des Angebotes eines
¹Psychokultesª besitzen.

Andererseits konnte auch die Vermutung nicht be-
stätigt werden, daû bestimmte biographische Kon-
stellationen Personen gleichsam dazu prädisponie-
ren, sich ¹Psychokultenª zuzuwenden:

¹Trotz intensiver Suche konnte keine biographi-
sche Konstellation (etwa Orientierungsprobleme in
der Schule, bei der Berufsfindung, bei der Partner-
suche; Versuch, aus sozialer Isolierung herauszu-
kommen) ermittelt werden, die allen Fällen eines
Typus gemeinsam wäre, die gemeinsame Voraus-
setzung für die Einmündung in eine Gruppierung
bildete. Die Gründe bzw. Auslöser dafür, ob je-
mand bei einer Gruppierung usw. bleibt oder nicht,
sind demgemäû (vermutlich) nicht gesamtbiogra-
phischer Art, sondern aus den hier zentral gemach-
ten Prozeûformen erklärbar. [¼]

83) Werner Fuchs-Heinritz, unter Mitarbeit von Renate Kolven-
bach und Charlotte Heinritz, Bericht über das Teilprojekt
¹Psychokulte/Esoterikª im Forschungsprojekt ¹Aussteiger,
Konvertierte und Überzeugte ± Kontrastive Analysen zu Ein-
mündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg in bzw. aus «neu-
religiösen» und weltanschaulichen Milieus oder Gruuppen,
durchgeführt im Auftrage der Enquete-Kommission ¹Soge-
nannte Sekten und Psychogruppenª des Deutschen Bun-
destages. 31.12.1997, unveröffentlicht.

84) Ebd., S. 7±11 mit Kurzcharakterisierung.
85) Ebd., S. 12.
86) Ebd., S. 59.
87) Ebd., S. 60.

88) Ebd., S. 11.
89) Ebd., S. 60.
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Jenseits dieses Ergebnisses finden sich jedoch, die
Typen in gewisser Weise übergreifend, in 10 von
15 Fällen Hinweise auf starke Störungen des Sozia-
lisationsprozesses, genauer: der Identitätsentwick-
lung im Verhältnis zu den Eltern.ª 90)

Wegen der in der Untersuchung angewandten
Methoden ist es nicht möglich, diese Ergebnisse im
quantitativen Sinne zu interpretieren und beispiels-
weise Aussagen zur statistischen Häufigkeit be-
stimmter Konstellationen zu machen. Auûerdem er-
laubt es die empirische Basis dieser Untersuchung
nicht, die Folgen der Teilnahme an Seminaren oder
der Mitgliedschaft in Gruppen dieser Art allgemein
zu bestimmen. Es lagen der Kommission auch keine
anderen empirischen Forschungsergebnisse vor, die es
gestatten würden, zu dieser Frage generalisierende
Feststellungen zu treffen. ¾hnlich wie beim Komplex
¹Psychomarktª ist auch der Bereich ¹Psychokulteª
oder ¹Psychogruppenª höchst heterogen. Es besteht
ein erheblicher Bedarf an empirischen Untersuchun-
gen, die sich mit einzelnen Therapieformen und
Gruppierungen befassen. Der Begriff ¹Psychogrup-
penª suggeriert eine Einheitlichkeit und Vergleich-
barkeit, die nach den vorliegenden Informationen in
der Praxis nicht zu bestehen scheint.

d) Analyse nach den Vorgaben des
Einsetzungsbeschlusses

Es muû hier nochmals betont werden, daû mit den
Begriffen ¹Psychomarktª und ¹Psychogruppeª ein
kaum überschaubares Spektrum unterschiedlicher
Methoden, Verfahren, Veranstaltungen sowie theore-
tischer und weltanschaulicher Annahmen verbunden
wird. Zu den ¹Psychogruppenª wird auch die Scien-
tology Organistion gerechnet. Dies trägt dazu bei,
daû mit dem Begriff ± ähnlich wie mit dem Begriff
¹Sekteª ± im öffentlichen Sprachgebrauch über-
wiegend negative Assoziationen verbunden werden.
Da die Scientology Organisation in vieler Hinsicht
eine Sonderstellung einnimmt, wird sie in einem
eigenen Abschnitt behandelt und hier nicht berück-
sichtigt.

(1) Analyse von Zielen, Aktivitäten und Praktiken
der in der Bundesrepublik Deutschland agierenden
Psychogruppen

Es geht hier um die Untersuchung der von ¹diesen
Organisationen ausgehenden Gefahrenª, ihre ¹offe-
nen und verdeckten gesellschaftspolitischen Zieleª,
ihre ¹nationalen und internationalen Verflechtun-
genª und die ¹Grenzen der Inanspruchnahme der
grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheitª. 91)

Soweit dies aufgrund der der Kommission vorliegen-
den Erkenntnisse festgestellt werden kann, kann
man bei vielen, wenn nicht bei den meisten Psycho-
gruppen nur bedingt von ¹Organisationenª spre-
chen. Die Sozialform ist zumeist die einer Beziehung
von Anbieter, Therapeut oder Lehrer zu Klienten.
Im Unterschied zu neuen religiösen Bewegungen,
wo Gruppenbildung und die persönlichen Beziehun-

gen zwischen den Mitgliedern eine wichtige Rolle
spielen, sind in den meisten Psychogruppen die
Beziehungen der Klienten untereinander weniger
bedeutend. Allerdings wird in einigen Fällen ange-
regt, daû die Klienten auch auûerhalb der Kurse
private Kontakte zueinander aufbauen und unterhal-
ten, so daû es auch zu Gruppenbildungen kommen
kann. Jedoch scheinen solche Fälle die Ausnahme zu
sein.

Die relativ lose Bindung der Klienten an die Anbieter
oder Lehrer macht es schwierig, die genauen Gren-
zen der ¹Organisationenª zu bestimmen. Die Lehrer
einer bestimmten Methode oder Tradition können
untereinander Netzwerke unterhalten oder sogar for-
male Vereinigungen und Organisationen. Soweit
dies aufgrund der verfügbaren Informationen er-
kennbar ist, verfolgen solche Netzwerke und Organi-
sationen keine im engeren Sinne politischen Ziele.
Es ist auch nicht erkennbar, daû von diesen Organi-
sationen Gefahren für den einzelnen, den Staat oder
die Gesellschaft ausgehen. Davon zu unterscheiden
ist selbstverständlich die Frage, ob von den ange-
wandten Methoden möglicherweise Risiken für die
Klienten ausgehen.

Es liegen keine Informationen darüber vor, wie groû
die Zahl der Anbieter ist, die einer formalen Vereini-
gung oder Organisation angehören. Ebensowenig ist
bekannt, wieviele Anbieter ohne eine solche Anbin-
dung arbeiten. Hinsichtlich der ¹internationalen Ver-
flechtungenª kann jedoch festgestellt werden, daû
viele, wenn nicht die meisten der angebotenen Me-
thoden der Persönlichkeitsentwicklung auch auûer-
halb Deutschlands bekannt sind und benutzt wer-
den. Insofern besteht auch ein internationaler Aus-
tausch, über dessen Intensität jedoch nichts gesagt
werden kann. In einigen, anscheinend sehr wenigen,
Fällen bestehen allerdings formale Organisationen,
die international aktiv sind.

Die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit und
ihre Grenzen sind im Zusammenhang mit ¹Psycho-
gruppenª von geringer Bedeutung. Abgesehen von
der Scientology Organisation erheben die als ¹Psy-
chogruppenª klassifizierten Anbieter von Therapien
und Persönlichkeitsentwicklung in der Regel nicht
den Anspruch, Religionen zu sein. Soweit einige von
dritter Seite als religiöse Bewegungen bezeichnet
werden, wird diese Klassifizierung in der Regel
von den betreffenden Organisationen zurückgewie-
sen.92)

(2) Gründe für die Mitgliedschaft in einer Psycho-
gruppe und für die Ausbreitung solcher Organisa-
tionen 93)

Wie dargelegt, kann man bei ¹Psychogruppenª nur
mit Einschränkung von ¹Mitgliedernª sprechen, da
es sich in der Regel um Beziehungen zwischen Leh-
rern und Klienten handelt. In einigen Fällen kommt
es allerdings auch zu Gruppenbildungen mit Mit-
gliedschaft.

90) Ebd., S. 57.
91) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3, Abschnitt III.1.

92) So zum Beispiel von Vertretern der Transzendentalen Medi-
tation und Landmark bei den Anhörungen.

93) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3, Abschnitt III.2.
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Es lagen der Kommission keine Informationen über
typische ¹Einstiegswege und Verläufe der Mitglied-
schaftª vor, die über das hinausgehen, was oben als
Ergebnis der empirischen Untersuchung beschrieben
wurde. Dies bedeutet, daû es keine typischen Ein-
stiegswege und Mitgliedschaftsverläufe gibt. Glei-
ches gilt für ¹Anwerbungs- und Rekrutierungsstrate-
gienª, die eine geringe Bedeutung bei der Einmün-
dung in Psychogruppen zu besitzen scheinen. Die
Frage, ¹welche gesellschaftlichen und politischen
Bedingungen ursächlich für eine verstärkte Be-
reitschaft sindª, einer Psychogruppe ¹beizutretenª,
konnte von der Kommission nicht geklärt werden.
Soweit es um die allgemeinen Rahmenbedingungen
für das Entstehen und die Weiterentwicklung neuer
religiöser und weltanschaulicher Gruppen und Be-
wegungen geht, verweisen wir auf Abschnitt 3.1
des Berichts der Kommissionsmehrheit, dem wir uns
insofern anschlieûen.

Es lagen auch keine Informationen darüber vor, die
darauf hindeuten, daû ¹Bürgerinnen und Bürger so-
wie Unternehmen, Verbände, Interessenvertretun-
gen und andere Institutionen unbewuût in solche
Organisationen hineingezogen bzw. von diesen miû-
braucht werdenª. 94)

e) Zwischenresümee

Es kann festgestellt werden, daû eine generalisieren-
de Betrachtung von ¹Psychomarktª und ¹Psycho-
gruppenª nicht geeignet ist, bestehende Gefahren
und Risiken zu beschreiben. Die hohe Komplexität
und Heterogenität des Gegenstandes erlauben es
weder, die in einzelnen Bereichen zweifellos be-
stehenden Risiken als typisch anzusehen, noch die
ebenso zweifellosen positiven Erfahrungen und
Möglichkeiten einseitig in den Vordergrund zu stel-
len. Die vorliegenden Erkenntnisse erlauben keine
Generalisierung in irgendeiner Richtung. Aus der
Tatsache, daû keine Hinweise darauf vorliegen, daû
von bestimmten Organisationen eine Gefahr aus-
gehe, kann nicht geschlossen werden, daû die ange-
wandten Methoden und Verfahren risikolos seien. Es
kann aufgrund der vorliegenden Informationen auch
nicht ausgeschlossen werden, daû einzelne Anbieter
über eine nur ungenügende Qualifikation in den an-
gewandten Methoden verfügen. Die extreme Un-
übersichtlichkeit dieses Bereiches macht es geradezu
wahrscheinlich, daû auch unseriöse Anbieter hier
tätig sind. Allerdings erlaubt dies nicht den weiterge-
henden Schluû, alle oder die Mehrzahl der Anbieter
seien unseriös oder nicht qualifiziert. Es liegt im
Interesse sowohl der Nutzer als auch der Anbieter,
daû professionelle Qualifikationskriterien und berufs-
ethische Konventionen erarbeitet werden, die geeig-
net sind, für höhere Transparenz zu sorgen und das
Risiko vermindern, an unseriöse Anbieter zu geraten.

Die vorliegenden Erkenntnisse haben auch gezeigt,
daû es notwendig ist, neue religiöse Bewegungen
und den Psychomarkt bzw. Psychogruppen klar
voneinander zu unterscheiden. Sowohl nach dem je-
weiligen Selbstverständnis als auch in ihrem tatsäch-
lichen Erscheinungsbild unterscheiden sich die

beiden Bereiche beträchtlich. Auch die jeweils be-
stehenden Probleme sind nicht gleichgelagert. So ist
insbesondere darauf hinzuweisen, daû im Bereich
Psychomarkt/Psychogruppen explizite Angebote an
Therapie und Persönlichkeitsentwicklung gemacht
werden und dazu bestimmte Techniken angewandt
werden. Damit ist das Risiko einer unsachgemäûen
Anwendung und vielleicht auch des Miûbrauchs die-
ser Techniken gegeben. Bei den meisten neuen reli-
giösen Bewegungen spielen dagegen explizite Tech-
niken zur Veränderung der subjektiven Befindlich-
keit keine oder nur eine geringe Rolle (etwa in Form
von Meditation). Etwaige Persönlichkeitsverände-
rungen sind hier in der Regel eine Folge der Grup-
penbeziehung. Risiken bestehen deshalb in erster
Linie darin, daû es zu Spannungen der Sozialbezie-
hungen innerhalb der Gemeinschaft oder mit Auûen-
stehenden kommt.

f) Scientology

Die Scientology Organisation nimmt in der öffent-
lichen Diskussion um sogenannte Sekten und Psycho-
gruppen einen in vieler Hinsicht besonderen Platz ein.
Dies gilt einmal in quantitativer Hinsicht: Über keine
andere Organisation oder Bewegung aus diesem Be-
reich wird in den Medien so häufig berichtet wie über
Scientology; keine andere ist so häufig Anlaû für An-
fragen bei Beratungsstellen. 95) Es gilt aber auch in
qualitativer Hinsicht: Gegen keine andere Organisa-
tion oder Bewegung werden so massive Vorwürfe bis
hin zu kriminellen und verfassungsfeindlichen Aktivi-
täten erhoben wie gegen Scientology; und keine an-
dere Organisation hat auf Kritik in ähnlich aggressiver
und überzogener Weise reagiert wie Scientology. Der
insbesondere in den Vereinigten Staaten aber auch in
Deutschland geführte Propagandafeldzug, in dem die
Situation von Scientology in der Bundesrepublik mit
der der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus ver-
glichen wurde, offenbart nicht nur eine rücksichtslose
Bereitschaft zur Desinformation, sondern belegt zu-
gleich eine ausgeprägte Neigung, Konflikte konfron-
tativ auszutragen. All dies macht es notwendig, Scien-
tology gesondert zu betrachten. Es kann nicht darauf
verzichtet werden, die mit dieser Organisation ver-
bundenen Konflikte und Probleme zu thematisieren.
Zugleich wäre es aber auch nicht sachgerecht, dies in
die Darstellung der neuen religiösen Bewegungen
und Psychogruppen zu integrieren, weil damit der
Eindruck befördert würde, es handele sich dabei um
Konflikte und Probleme, die tendenziell auch bei an-
deren Gruppierungen bestehen.

(1) Allgemeine Informationen; Organisation und
Mitgliedschaft

Die Kommission hat sich eingehend mit der Sciento-
logy Organisation befaût. Dabei wurde davon ausge-

94) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3.

95) Etwa ein Drittel der Anfragen beim Informations- und Bera-
tungszentrum Sekten/Psychokulte (IDZ) in Köln im Jahr
1997 bezog sich auf Scientology. Beate Roderigo: Gutachten
¹Zur Qualifizierung von Beratungsarbeit im Spannungsfeld
sogenannter Sekten und Psychogruppen: Kriterien und
Strategienª im Auftrag der Enquete-Kommission ¹soge-
nannte Sekten und Psychogruppenª des Deutschen Bun-
destages. Unveröffentlicht, April 1997, S. 25.
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gangen, daû es sich trotz der Selbstbezeichnung
¹Scientology Kircheª nicht um eine Religionsgemein-
schaft oder neue religiöse Bewegung handele, ohne
daû jedoch diese Frage im Detail behandelt wurde.
Für die von der Kommission im Zusammenhang mit
Scientology behandelten Themen ist diese Frage
auch sekundär, weil es nicht um die Analyse und Be-
wertungen religiöser oder weltanschaulicher Lehren,
sondern in erster Linie um Praktiken der Organisa-
tion ging.

Die Informationen der Kommission stützen sich in
erster Linie auf die Auskünfte der sachverständigen
Mitglieder, auf Dokumente der Scientology Organi-
sation, die Aussagen von angehörten ¹Aussteigernª
und wissenschaftlichen Sachverständigen, Stellung-
nahmen amtlicher Stellen sowie auf allgemein zu-
gängliche Informationen wie Presseberichten. Ver-
treter der Scientology Organisation wurden zu einer
Anhörung der Enquete-Kommission eingeladen, wa-
ren dabei jedoch nicht zur Beantwortung von Fragen
bereit. Auûerdem hat ein Teil der Kommissionsmit-
glieder während einer Reise in die USA Gespräche
mit zahlreichen Personen geführt, die dort mit Scien-
tology befaût sind.

Nach der von der Kommission gebrauchten Termino-
logie wird man Scientology als ¹Psychogruppeª be-
zeichnen können. Dafür spricht, daû Angebote von
Kursen oder Techniken, mit denen die eigene Per-
sönlichkeit entwickelt werden kann, ein wesent-
liches Element sind. ¾hnlich wie bei vielen anderen
¹Psychogruppenª ist es schwierig, klare Grenzen der
¹Mitgliedschaftª zu ziehen. Selbst die wiederholte
Teilnahme an Kursen begründet allein keinen Mit-
gliedschaftsstatus. Die Teilnehmer verlassen in der
Regel auch nicht ihr normales soziales Umfeld. Dane-
ben gibt es aber auch Personen, die gegen Entgelt
oder auch unentgeltlich für die Organisation arbei-
ten. Bei diesem ¹Personalª kann man von einem mit-
gliedschaftsähnlichen Status sprechen, zumal dann,
wenn damit die formale Mitgliedschaft in einer
rechtsfähigen Organisation verbunden ist. Der Kom-
mission lagen keine Informationen darüber vor, in
welchem Maûe solche formellen Mitgliedschaften in
Deutschland bestehen. Vor diesem Hintergrund sind
Zahlenangaben über die Anzahl der Mitglieder
grundsätzlich wenig aussagekräftig, solange nicht
spezifiziert wird, was als Kriterium der Mitgliedschaft
gilt. Im Verfassungsschutzbericht 1997 wird die Zahl
der Mitglieder auf ¹deutlich unter 10.000ª ge-
schätzt. 96)

Im Unterschied zu den meisten anderen Psychogrup-
pen ist die Scientology Organisation in hohem Grad
formal organisiert. Die Organisation ist deutlich hier-
archisch und bürokratisch geprägt und international
vernetzt. Sitz der Zentrale ist Los Angeles. Wie weit
die formalen Strukturen der Administration auch in
der Praxis umgesetzt und funktionsfähig sind, läût
sich nicht allgemein sagen. Nach den der Kommis-
sion vorgelegten Informationen kann jedoch davon
ausgegangen werden, daû dies in der Regel der Fall
ist. Dafür spricht auch die erkennbar hohe Abstim-
mung zwischen den Aktivitäten in Deutschland und

den Vereinigten Staaten, die in der erwähnten Propa-
gandakampagne deutlich wurde.

Ebenfalls im Unterschied zu den meisten anderen
Psychogruppen sind die theoretischen und welt-
anschaulichen Grundlagen, auf denen die in den
Kursen angebotenen Techniken beruhen, in hohem
Maûe ausgearbeitet, und zwar in den Schriften von
L. Ron Hubbard. Ein Teil der Lehren und metaphysi-
schen Spekulationen ist nicht allgemein zugänglich,
sondern wird (offiziell) nur nach Durchlaufen ver-
schiedener vorbereitender Kurse in den ¹höheren
Stufenª des Systems gelehrt. Die Kommission hat
sich mit diesen Lehren nicht befaût.

Die Kommission hat sich nicht mit den ¹Gründen für
die Mitgliedschaft in [¼] und für die Ausbreitungª 97)
der Scientology Organisation befaût. Soweit dies aus
anderen Quellen erkennbar ist, scheinen die Mit-
gliedschaftsverläufe ähnlich vielfältig zu sein wie in
anderen Psychogruppen. In einer älteren soziologi-
schen Untersuchung werden drei Typen von Motiven
unterschieden, die Personen zu einer Annäherung an
Scientology veranlassen. 98) Ebenso werden auch ver-
schiedene Gründe angeführt, die zu einem ¹Aus-
stiegª führen. Auch publizierte Erfahrungsberichte
ehemaliger Scientology-Anhänger zeigen, daû der
¹Ausstiegª keineswegs grundsätzlich konflikthaft
erfolgt oder von ¹Psychoterrorª begleitet ist. 99) Aller-
dings ist unbezweifelbar, daû die Organisation auf
öffentliche Kritik in vielen Fällen äuûerst aggressiv
reagiert.

(2) Politische Aspekte

Die Erkenntnisse der Kommission gehen nicht we-
sentlich über das hinaus, was aufgrund von Presse-
veröffentlichungen und Berichten amtlicher Stellen
bereits allgemein in der Öffentlichkeit bekannt
ist. 100) Auf der Basis bestimmter ¾uûerungen in den
Schriften Hubbards sowie interner Dokumente ist die
Mehrheit der Landesverfassungsämter 1997 zu dem
Schluû gelangt, daû tatsächliche Anhaltspunkte für
verfassungsfeindliche Bestrebungen der Organisa-
tion vorliegen. Die Konferenz der Innenminister hat
auf ihrer Sitzung am 5./6. Juni 1997 festgestellt, daû
damit die Voraussetzungen für eine Beobachtung
durch die Verfassungsschutzbehörden gegeben sind.
Im Verfassungsschutzbericht 1997 werden diese An-
haltspunkte wiederholt, ohne daû darüber hinausge-
hende Erkenntnisse beschrieben werden. 101) Da die
Verfassungsschutzbehörden ¹nach Jahresfristª der

96) Verfassungsschutzbericht 1997, S. 183.

97) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3, Punkt III.2.
98) Roy Wallis: The road to total freedom: a sociological analysis

of Scientology. London, 1976. S. 166±171. Zu den Prozessen
der Konversion und Mitgliedschaft vgl. auch Harriet White-
head: Renunciation and reformulation: A study of conver-
sion in an American sect. Ithaca, NY, 1987.

99) Vgl. Elke Nitsche: Alptraum Scientology. Berlin 1995; Mi-
chael Dönz, Im Netz von Scientology vestrickt ... und wie es
mir gelang, mich zu befreien. Frankfurt am Main 1994.

100) Siehe z.B. Die Scientology-Organisation ± Gefahren, Ziele
und Praktiken. Herausgegeben im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom
Bundesverwaltungsamt, Köln, 3. aktualisierte Auflage, o.J.;
Innenministerium Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Sciento-
logy ± eine Gefahr für die Demokratie. Eine Aufgabe für
den Verfassungsschutz? Düsseldorf 1996.

101) Verfassungsschutzbericht 1997, S. 183±186.
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Konferenz der Innenminister über die Ergebnisse der
Beobachtung berichten sollen, ist davon auszugehen,
daû in Kürze genauere Informationen zur Frage ver-
fassungsfeindlicher Bestrebungen der Scientology
Organisation vorliegen werden. Der Kommission
lagen keine Informationen vor, von denen anzuneh-
men wäre, daû sie nicht auch den Verfassungsschutz-
behörden zugänglich sind.

Unabhängig von der Frage vermuteter verfassungs-
feindlicher Bestrebungen wurden einzelne Praktiken
der Scientology Organisation behandelt. Die Kom-
mission wurde durch die Aussagen von Zeugen und
Sachverständigen darüber informiert, daû die Scien-
tology Organisation im Ausland (USA, Groûbritan-
nien, Dänemark) straflagerähnliche Einrichtungen
unterhalte (¹Rehabilitation Project Forceª), in denen
Mitglieder miûhandelt und ihrer Freiheit beraubt
würden. Nach diesen Berichten kommt es zu syste-
matischen Verstöûen gegen Menschenrechte. Wir
halten es für dringend geboten, die Regierungen der
betreffenden Staaten auf geeignetem Weg zu veran-
lassen, diesen Berichten nachzugehen. Es liegen
keine Hinweise auf vergleichbare Einrichtungen in
Deutschland vor. Auch nach Presseberichten, die sich
auf den Leiter des Hamburger Landesamtes für Ver-
fassungsschutz berufen, gibt es gegenwärtig keine
Erkenntnisse über strafbare Handlungen des als Ge-
heimdienst der Scientology Organisation angesehe-
nen ¹Office of Special Affairsª (OSA). Allerdings
würden Kritiker und Aussteiger mit ¹Psychoterrorª
verfolgt. 102)

(3) Wirtschaftliche Aspekte

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Scientology Or-
ganisation verdienen besondere Beachtung. Nicht
nur die sehr hohen Gebühren für die Teilnahme an
Kursen, sondern auch der Anspruch mit den ¹Tech-
nologienª Hubbards zum wirtschaftlichen Erfolg zu
finden, spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle.
Die Verbindung einer deutlich kommerziellen Orien-
tierung mit einem weltanschaulich-metaphysischen
Überbau haben in der Öffentlichkeit plakative Cha-
rakterisierungen wie ¹Kapitalismus als Religionª 103)
provoziert. Dem entsprechen auch der hohe Erfolgs-
und Wachstumsdruck, der in Scientology-nahen Un-
ternehmen bestehen soll, sowie die damit verbun-
dene Auswahl von Mitarbeitern nach Kriterien der
Effizienz und Leistungsfähigkeit im Sinne der Unter-
nehmensziele.

Von der Kommission befragte Fachleute wiesen dar-
auf hin, daû der Scientology Organisation nahe-
stehende Personen lokal zumindest in der Immobi-
lienbranche Einfluû ausüben. Dabei sollen in einigen
Städten Makler bei der Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen mit rabiaten Methoden auf
Mieter Druck ausgeübt haben. Scientology nahe-
stehende Unternehmen sollen nicht nur im Immobi-
lienbereich, sondern auch in der Personal- und
Managementschulung tätig sein. Über die Schulun-

gen ± so wird unterstellt ± kann die Organisation über
Multitplikatoren Einfluû in Unternehmen gewinnen.
In welchem Ausmaû dies in der Bundesrepublik
Deutschland geschehen ist, ob es sich um ein bedeut-
sames oder marginales Phänomen handelt, ist auch
nach den Befragungen von Verbandsvertretern
durch die Enquete-Kommission nicht geklärt. Reprä-
sentative empirische Befunde zu dieser Frage liegen
nicht vor.

Angelika Christ und Steven Goldner kommen in
ihrer Untersuchung ¹Scientology im Managementª
zu dem Ergebnis, daû es für einen ¹Aufkauf der Wirt-
schaftª durch Scientology keine Anzeichen gebe. Die
von der Organisation erzielten Überschüsse seien of-
fensichtlich nicht so groû, daû damit investiert und
gute Aktienpakete gekauft werden könnten: ¹Die
jährlichen Einnahmen des Unternehmens Sciento-
logy betragen in Deutschland vielleicht 55 Millionen
DM [¼] Für ein mittelständisches Unternehmen wäre
dies ein hübsches Sümmchen, zu einem Konzern
reicht es nicht ganz.ª 104)

Auch die von einem Unternehmerverband vorge-
nommene Untersuchung unter Verbandsmitgliedern
deutet in der gesamtwirtschaftlichen Sicht auf eine
eher randständige Rolle der wirtschaftlichen Aktivi-
täten der Scientology Organisation hin. 105) Die mit
200 bis 300 (1995) und 500 (1997) geschätzte Zahl der
von Scientology in Deutschland kontrollierten Firmen
weist vor dem Hintergrund von insgesamt etwa drei
Millionen Unternehmen auf eine begrenzte gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung hin. 106)

Die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer
(ASU) hat ± wie sie der Enquete-Kommission mitteilt ±
zu Scientology ihre 7.000 Mitglieder nach ¹relevan-
ten Erkenntnissen aus eigenen Unternehmen oder
dem beruflichen Umfeldª befragt. Als Reaktion auf
diese Umfrage haben sich zehn Mitglieder gemeldet.
In zwei Fällen wurde dabei vermutet, daû der bran-
chennnahme Kontakt zu Personen, die Scientology
nahestehen sollen, mit wirtschaftlichen Schäden ver-
bunden war.

Dies bedeutet allerdings nicht, daû der Kontakt zu
Scientology für einzelne Unternehmen oder Personen
risikolos wäre. In einem der Enquete-Kommission be-
kannten Unternehmen soll der interne Konflikt mit
einem von Scientology beeinfluûten Geschäftsführer
für das Unternehmen existenzbedrohende Ausmaûe
angenommen haben. Der Geschäftsführer soll im
eigenen Unternehmen versucht haben, scientologi-
sches Gedankengut wie die Pflicht zur Schulung von
Beschäftigten nach Hubbard`schen Methoden durch-

102) ¹Hamburg warnt vor Scientology-Geheimdienstª, Reuter,
10. 4. 1998 ± 10:54.

103) Andreas Platthaus: ¹Kapitalismus als Religionª, in Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 24. 10. 1997.

104) Angelika Christ und Steven Goldner: Scientology im Ma-
nagement. Düsseldorf 1996, S. 98 und 96.

105) Eine dazu bei allen Mitgliedern des Bundes der Selbständi-
gen in Baden-Württemberg 1996 durchgeführte Befragung
erbrachte eine Rücklaufquote von 1,4%. Dies kann nicht als
eine statistisch verwertbare Zufallsstichprobe gewertet
werden. Vgl. Roger Schenk: Unterwanderung durch Scien-
tology: Schutzmaûnahmen für Unternehmen. Herausgeber:
Bund der Selbständigen Baden-Württemberg e.V., Stuttgart
1997.

106) Vgl. H.-J. Kerner u.a.: Statusgutachten ¹Gefährdungspo-
tentiale von Scientologyª (Kurzfassung), Institut für Krimi-
nologie der Universität Tübingen, o.J. (1997), S. 71 f.
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zusetzen und dem Betrieb unrealistisch hohe Wachs-
tumsziele vorzugeben.

Da Scientology in der Bundesrepublik einen sehr
schlechten Ruf hat, kann es für Unternehmen exi-
stenzbedrohend sein, mit dieser Organisation öffent-
lich in Verbindung gebracht zu werden, selbst wenn
es sich um haltlose Gerüchte handelt.

(4) Zwischenresümee

Die Kommission hatte nicht die Aufgabe und auch
nicht die Möglichkeit, die gegen die Scientology
Organisation gerichteten Vorwürfe im einzelnen zu
überprüfen. Die Vorwürfe sind jedoch teilweise so
gravierend, daû ihnen durch die zuständigen Behör-
den nachgegangen werden sollte. Dies gilt insbeson-
dere für die erwähnten straflagerähnlichen Einrich-
tungen im Ausland, in denen nach Aussagen von An-
wälten und Aussteigern auch deutsche Staatsbürger
festgehalten werden. 107) Soweit es um Vorwürfe kri-
minellen Handelns geht, ist es Aufgabe der Strafver-
folgungsbehörden, für Aufklärung zu sorgen. Der
Ausbreitung des Gedankengutes von L. Ron Hub-
bard und den darin enthaltenen demokratiefeind-
lichen Elementen kann jedoch nur durch Information
der Öffentlichkeit begegnet werden sowie dadurch,
daû die freiheitlichen Werte der Verfassung in der
Bevölkerung nachhaltig gefestigt werden.

Die vorliegenden Informationen machen zugleich
deutlich, daû Scientology alles andere als typisch ist.
Scientology ist weder mit den neuen religiösen Be-
wegungen noch mit ¹Psychogruppenª im allgemei-
nen vergleichbar. Zumindest die in der öffentlichen
Diskussion im Vordergrund stehenden Kritikpunkte,
wie der Vorwurf verfassungsfeindlicher Bestrebun-
gen und des Strebens nach wirtschaftlicher und poli-
tischer Macht lassen sich nicht in gleicher Weise
gegen andere ¹Psychogruppenª oder neue religiöse
Bewegungen richten. Auch die offen gegen die Bun-
desrepublik Deutschland gerichtete Propaganda im
Ausland, insbesondere den Vereinigten Staaten, hat
keine Parallele. Es ist deshalb notwendig, bestehen-
den Tendenzen entgegenzuwirken, Scientology als
beispielhaft für die mit sogenannten Sekten und
Psychogruppen verbundenen Probleme und Kon-
flikte anzuführen.

2. Okkultismus und Esoterik; Satanismus;
Strukturvertriebe

a) Okkultismus/Esoterik

Die Kommission hat sich auch mit dem Bereich
Okkultismus bzw. Esoterik befaût, worunter der
Glaube an die Wirkung verborgener, der sinnlichen
Wahrnehmung entzogener Kräfte und Mächte, an
die Wirkung von Glücksbringern, Wunderheilern,
Astrologie, Pendeln und Tarot-Karten verstanden
wurde. Damit ist einerseits ein Bereich abgedeckt,
der umgangssprachlich zuweilen als ¹Aberglaubeª
bezeichnet wird. Andererseits werden zum Okkultis-

mus auch nichtschulmedizinische Praktiken wie
Homöopathie und Akupunktur gerechnet. 108)

Unter ¹Okkultismusª bzw. dem alternativ gebrauch-
ten Begriff ¹Esoterikª werden somit höchst unter-
schiedliche Praktiken verstanden, deren gemein-
samer Nenner darin besteht, daû sie mit Vorstellun-
gen verbunden sind, die naturwissenschaftlich nicht
bestätigt werden können. Dies haben sie mit jedem
religiösen Glauben gemein. Obwohl es aus der
Sicht einer wissenschaftlich-rationalistischen Weltan-
schauung gute Gründe geben mag, esoterische oder
religiöse Glaubenssysteme zu kritisieren, war es
nicht Aufgabe der Kommission, zu diesem welt-
anschaulichen Konflikt Stellung zu nehmen.

b) Satanismus

Okkultismus und Esoterik schlieûen an Traditionen
an, die bis in die Antike zurückreichen und durch
Personen wie Paracelsus (1493±1541) und Jacob
Boehme (1575±1624) bis in die Neuzeit hinein be-
trächtlichen geistesgeschichtlichen Einfluû ausüb-
ten. 109) Davon scharf zu trennen ist der Satanismus,
bei dem es sich um ein relativ runges Phänomen der
Neuzeit, insbesondere des 19. und 20. Jahrhunderts,
handelt. Die verschiedenen Formen des Satanismus
grenzen sich durch das Symbol ¹Satanª dezidiert
vom Christentum ab, während okkulte und esote-
rische Vorstellungen historisch und zeitgenössisch
teilweise mit christlichen Traditionen verbunden
sind.

Die mit dem Thema ¹Satanismusª assoziierten Grup-
pierungen und Gruppen sind äuûerst vielgestaltig.
Öffentlich wahrnehmbar und von den Medien viel-
fach aufgegriffen ist insbesondere der synkretistische
¹Jugendsatanismusª. Kaum öffentlich wahrnehmbar
sind dagegen die Formen des organisierten Satanis-
mus, bei dem es sich in Deutschland um ein nicht
quantifizierbares Randphänomen handelt. 110)

In der Öffentlichkeit haben Medienberichte über
Straftaten mit satanistischem Hintergrund Aufsehen
erregt. Die Enquete-Kommission hat deshalb die
Landeskriminalämter zu Straftaten befragt, die im
Kontext von satanistischen Praktiken stehen können.
Nach diesen Auskünften werden Straftaten mit sata-
nistischem Hintergrund in den meisten Bundes-
ländern nicht gesondert erfaût. Die lokalen Kriminal-
ämter müssen allerdings ¹wichtige Ereignisseª mel-
den. Dieses Kriterium erfüllen nach Auffassung des
LKA Brandenburg Straftaten ¹mit satanistischem
Hintergrund auf Friedhöfen und in Kirchenª regel-
mäûig. Ob derart ¹wichtige Ereignisseª in allen Bun-
desländern erfaût werden, ist der Kommission nicht
bekannt.

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat
1995 eine systematische Auswertung von möglichen

107) Vgl. auch AFP vom 4. 7. 1997 ± 14:13: ¹Wissenschaftler:
Scientology hat Straflager in USA und Englandª.

108) Vgl. Otto Prokop und Wolf Wimmer: Der moderne Okkultis-
mus. Parapsychologie und Paramedizin, Magie und Wis-
senschaft im 20. Jahrhundert. 2. Aufl., Stuttgart 1987.

109) Vgl. Antoine Faivre: Access to Western Esotericism. New
York: State University Press, 1994.

110) Zu den Formen des zeitgenössischen Satanismus siehe
Massimo Introvigne und Eckhard Türk: Satanismus. Zwi-
schen Sensation und Wirklichkeit. Freiburg 1995.
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Straftaten im Zusammenhang mit Okkultismus und
Satanismus vorgenommen, bei der auch Vorkomm-
nisse in anderen Bundesländern berücksichtigt wur-
den. Der Bericht kommt zu folgender zusammenfas-
sender Bewertung:

¹Abschlieûend ist festzustellen, daû nach den hie-
sigen Erkenntnissen das Thema Satanismus und
damit zusammenhängender Straftaten in der
Öffentlichkeit, bedingt durch die reiûerische und
teilweise unsachliche Darstellung in Medien, zur
Zeit überbewertet wird. Satanismus stellt sich dem-
nach ± berücksichtigt man die Hinweise auf ver-
einzelte schwerwiegende Straftaten, die bislang
nicht verifiziert werden konnten ± wenn überhaupt
mehr als qualitatives denn als quantitatives Pro-
blem dar.

Nach übereinstimmender Einschätzung von krimi-
nalpolizeilichen Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeitern scheint die Anzahl der Delikte, die dem
¸Pubertäts-Satanismus` durch Jugendliche zuzu-
rechnen sind, zu steigen.ª

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkennt-
nisse sei ¹zur Zeitª kein konkreter bzw. koordinierter
Handlungsbedarf von Seiten der Strafverfolgungsbe-
hörden zu erkennen. Allerdings sei es notwendig,
daû ¹alle Aktivitäten und Strömungen in diesem Um-
feld ± vor allem im Hinblick auf die mögliche Gefähr-
dung Jugendlicher ± besonders sorgfältig beobachtet
werdenª. 111)

Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt das Lan-
deskriminalamt Baden-Württemberg:

¹Die Einrichtung spezieller Meldedienste erscheint
unter Berücksichtigung der qualitativen und quan-
titativen Ausprägung dieses Phänomens derzeit
nicht erforderlich.

Unter kriminologischen Gesichtspunkten kann
nach hiesiger Einschätzung davon ausgegangen
werden, daû es sich bei den aufgeführten Strafta-
ten oftmals um sogenannte ¸Jugendverfehlungen`
und somit um zeitlich begrenzte Delinquenz han-
delt, die bei zunehmender Persönlichkeitsausbil-
dung der Tatverdächtigen an Bedeutung verlieren
dürfte.ª 112)

Die kriminalpolizeilichen Erkenntnisse widerspre-
chen teilweise den Erkenntnissen von Sektenbera-
tungsstellen. Auch wenn sich in vielen Fällen ein
vermuteter Bezug von Straftaten mit satanistischen
Vorstellungen und Praktiken nicht nachweisen läût,
erscheint angesichts öffentlicher Besorgnis eine sorg-
fältige Beobachtung dieses Bereichs angebracht.

Ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen
Ausprägungen dieses ¹Jugendsatanismusª mit ¹neue-
ren religiösen und weltanschaulichen Bewegungen,
sogenannten Sekten und Psychogruppen,ª 113) ist

nach unserer Auffassung aus den der Kommission
vorgelegten Informationen nicht ersichtlich. Es lagen
der Kommission keine Erkenntnisse über organi-
sierte Formen des Satanismus in Deutschland und
damit verbundene Straftaten vor.

c) ¹Strukturvertriebeª

Die Enquete-Kommission hat sich auch mit verschie-
denen wirtschaftlichen Vertriebsformen, sog. Struk-
turvertriebs- und Multi-Level-Marketing-Systeme,
befaût. 114) Dabei wurde deutlich, daû manche dieser
Unternehmen mit unlauteren Mitteln zu arbeiten
scheinen. Hier scheint ein Handlungsbedarf im Be-
reich des Wirtschafts- und Wettbewerbsrechtes zu
bestehen.

Die der Kommission vorgelegten Informationen ge-
ben nach unserer Auffassung keinen Anlaû, diese
Wirtschaftsbetriebe als ¹neuere religiöse und welt-
anschauliche Bewegungen, sogenannte Sekten und
Psychogruppen,ª 115) anzusehen oder einen Zusam-
menhang mit neuen religiösen und weltanschau-
lichen Bewegungen anzunehmen.

III. Bewertung der Erkenntnisse

Das Auftreten neuer religiöser und weltanschauli-
cher Bewegungen ist eine normale Erscheinung in
modernen Staaten, in denen Religion und Glaube
keiner staatlichen Kontrolle unterliegen. Die Plurali-
tät moderner Gesellschaften, in denen Meinungsviel-
falt und das Recht auf eigenverantwortliche Lebens-
gestaltung einen hohen Stellenwert besitzen, bringt
es mit sich, daû dem einzelnen ein hohes Maû an Ent-
scheidungsfreiheit eingeräumt wird. Die Hinwen-
dung zu neuen religiösen Bewegungen ist Ausdruck
dieser Entscheidungsfreiheit. Gleiches gilt für das
Interesse an neuen und nichtkonventionellen Metho-
den der Persönlichkeitsentwicklung, der Therapie
und der Selbsterfahrung. Diesem Bedürfnis ent-
spricht der ¹Psychomarktª mit seinen kaum zu über-
schauenden Angeboten.

1. Schwierigkeiten der Bewertung in religiösen und
weltanschaulichen Konflikten

Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen ist auch
hier die Freiheit zu selbstverantwortlichem Handeln
verbunden mit dem Risiko falscher Entscheidungen.
Die Freiheit des einzelnen ist unlösbar verbunden
mit der Verantwortung für das eigene Handeln. Die
Bewertung dieser Risiken ist nicht leicht. Die Frage,
in welchem Maûe der Staat oder die Gesellschaft per-
sönliche Risiken aufheben oder abschwächen kön-
nen und sollen, führt in Bereiche, in denen unter-
schiedliche politische und sozialethische Positionen
aufeinandertreffen. Auf der einen Seite steht das
Ideal des freien und selbstverantwortlichen Bürgers,
der in der Lage ist, die Folgen seines Handelns abzu-

111) Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen: Sonderauswer-
tung ¹Okkultismus/Satanismusª ± Hintergründe, Strafta-
ten, Bewertung, April 1995, S. 40 f.

112) Stellungnahme des Landeskriminalamt Baden-Württem-
berg vom 30. 7. 97 (Material 13/0163), S. 4.

113) Vgl. Einsetzungsbeschluû, Bundestagsdrucksache 13/4477,
S. 3.

114) Zu Einzelheiten siehe Abschnitte 5.3.3 und 5.3.4 des Berich-
tes der Kommisionsmehrheit, auf den wir insofern verwei-
sen.

115) Einsetzungsbeschluû, Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3.
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schätzen und die Verantwortung dafür zu tragen.
Auf der anderen Seite steht die Überzeugung, daû es
ein Gebot sozialer Fürsorge des Staates ist, Men-
schen davor zu bewahren, sich Gefahren auszuset-
zen, deren Reichweite sie möglicherweise selbst
nicht beurteilen können. Eine Überzeichnung der er-
sten Sichtweise führt zum Verlust sozialer Solidarität.
Eine Überzeichnung der zweiten Position bringt Be-
vormundung.

Bei der Bewertung der Risiken, die mit religiösen
und weltanschaulichen Bewegungen und Gemein-
schaften möglicherweise verbunden sind, kommt
eine weitere Schwierigkeit hinzu: Auûenwahrneh-
mung und Innenwahrnehmung sind in der Regel
verschieden. Was von auûen als Risikio erscheint,
das die Gefahr des Wirklichkeitsverlustes und der
psychischen Abhängigkeit birgt, erscheint von innen
als Chance, sich selbst und die Welt besser zu verste-
hen und in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu
erleben. Hier treffen Überzeugungen aufeinander,
die zutiefst weltanschaulich geprägt sind. Zu ignorie-
ren, daû Konflikte mit neuen religiösen und weltan-
schaulichen Bewegungen auch Konflikte zwischen
verschiedenen Überzeugungen, Wertvorstellungen
und Weltverständnissen sind, hieûe ein wesentliches
Element der sozialen Wirklichkeit aus den Über-
legungen auszublenden.

Vor diesem Hintergrund ist Zurückhaltung geboten.
Der Staat muû sich seiner Grenzen bewuût sein. Er
kann nicht entscheiden, was nützlich oder schädlich
für den einzelnen ist, wenn nützlich und schädlich
eine Frage der Weltanschauung oder des religiösen
Glaubens ist. Und er kann nicht Partei ergreifen,
wenn in der Gesellschaft über diese Frage gestritten
wird. Dies ist nicht leicht, denn die Vertreter des
Staates sind selbst Teil dieser Gesellschaft mit eige-
nen Überzeugungen und Wertvorstellungen. Doch
der Staat ist der Staat aller Bürger. ¹Niemand darf
wegen seines Geschlechtes, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen und politischen Anschauun-
gen benachteiligt oder bevorzugt werdenª (Art. 3
Abs. 3 GG). In gesellschaftlichen Konflikten, in
denen auch die Vertreter des Staates und des Volkes
einen eigenen Glauben, eigene religiöse und poli-
tische Anschauungen haben, stellt dies hohe An-
forderungen.

Soweit der Staat überhaupt veranlaût ist, sich mit sol-
chen Konflikten zu befassen, ist deshalb Beschrän-
kung notwendig. Der Staat kann und muû gewähr-
leisten, daû die Gesetze eingehalten werden. Der
Staat kann und muû Menschen helfen, die nach Hilfe
suchen und ihrer bedürfen. Aber der Staat muû
unparteiisch bleiben. Er kann und darf sich nicht die
Argumente einer Partei zueigen machen und die der
anderen Seite vernachlässigen. Und er kann sein
Urteil nur auf das stützen, was er als gesicherte Tat-
sachen erkannt hat.

Der Deutsche Bundestag hat die Enquete-Kommis-
sion eingesetzt, um die ¹durch neuere religiöse und
weltanschauliche Bewegungen, sogenannte Sekten
und Psychogruppen, entstandenen Problemeª zu
untersuchen, insbesondere ¹die zunehmende gesell-

schaftliche Bedeutung des Entstehens und der Aus-
breitung dieser Organisationen sowie die durch sie
hervorgerufenen Gefahren und Konflikteª. 116) Im fol-
genden werden die Ergebnisse der Kommissionsar-
beit zu den durch neuere religiöse und weltanschau-
liche Bewegungen hervorgerufenen Gefahren und
Konflikten aus unserer der Sicht zusammengefaût.
Dabei werden ausdrücklich Bereiche ausgeklam-
mert, die nicht als neuere religiöse und weltanschau-
liche Bewegungen gelten, insbesondere ¹Struktur-
vertriebeª und wirtschaftliche Vertriebssysteme. Es
wird auch die Scientology Organisation ausgenom-
men, weil sie ± wie oben dargelegt ± in vieler Hin-
sicht einen Sonderfall darstellt und deshalb geson-
dert behandelt wird.

2. Konflikte um neue religiöse und weltanschauliche
Bewegungen

In einem freiheitlichen Staatswesen kann und darf es
niemandem verwehrt sein, Überzeugungen, Wertvor-
stellungen und Lebensformen, die er für falsch hält,
zu kritisieren. Und es darf niemandem verwehrt wer-
den, den kritisierten Überzeugungen, Wertvorstel-
lungen und Lebensformen gleichwohl anzuhängen.
Diese Konflikte können und müssen ausgehalten
werden, solange sie im Rahmen der Rechtsordnung
ausgetragen werden. In einer pluralistischen Gesell-
schaft, deren wirtschaftliche, politische und kultu-
relle Dynamik in hohem Maûe auf Konkurrenz und
Wettstreit beruht, wäre es unangemessen, Konflikte
grundsätzlich als gesellschaftliches Problem zu defi-
nieren.

Daû im Zusammenhang mit neuen religiösen und
weltanschaulichen Bewegungen Konflikte bestehen,
ist unbezweifelbar. Dabei sind grundsätzlich zwei
Konstellationen zu unterscheiden: 1. Konflikte zwi-
schen neuen religiösen und weltanschaulichen Be-
wegungen bzw. ihren Mitgliedern und Auûenstehen-
den, 2. Konflikte innerhalb neuer religiöser und welt-
anschaulicher Bewegungen.

Die erstgenannte Konstellation ist die gesellschaftlich
bei weitem bedeutendere. Als Konfliktgegner und
Kritiker neuer religiöser und weltanschaulicher Be-
wegungen treten insbesondere auf: Vertreter der
Amtskirchen, vor allem Beauftragte für Sekten- und
Weltanschauungsfragen, Eltern- und Betroffenenini-
tiativen und andere private Organisationen, einzelne
Eltern und Angehörige von Mitgliedern neuer reli-
giöser und weltanschaulicher Bewegungen, einige
ehemalige Mitglieder und schlieûlich einige Journa-
listen. In einigen Fällen treten auch staatliche Stellen
als Konfliktpartei auf.

Die Konfliktkonstellation ist gekennzeichnet durch
ein Gemenge antagonistischer Interessen und Welt-
anschauungen sowie persönlicher Betroffenheit. Die
Konflikte sind für die Beteiligten, insbesondere für
die persönlich Betroffenen (auf beiden Seiten), oft
gravierend und schmerzhaft. Gleichwohl stellen
diese Konflikte kein grundsätzliches gesellschaft-
liches Problem oder gar eine Gefahr für die Gesell-
schaft dar. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Kon-

116) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 3.
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flikte mit rechtsstaatlichen Mitteln und im Rahmen
der Rechtsordnung ausgetragen werden. In den mei-
sten Fällen scheint dies der Fall zu sein. Wo nicht, ist
staatliche Intervention notwendig. Die Gesetze dafür
sind vorhanden.

Für die zweite Konstellation gilt prinzipiell Analoges.
Auch Konflikte innerhalb neuer religiöser und welt-
anschaulicher Bewegungen können nicht grundsätz-
lich als Problem gesehen werden. Es sind Konflikte,
wie sie auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten
an der Tagesordnung sind. In einem der der Kommis-
sion vorgelegten Berichte wird dies deutlich formu-
liert: ¹Die beobachteten Zusammenhänge dieser Un-
tersuchung legen es nahe, die Konfliktpotentiale und
die tatsächlich entstehenden Konflikte in Analogie
zu anderen gesellschaftlichen Gruppen und Bezie-
hungsstrukturen zu sehen, die sich durch soziale
Nähe, intensive Interaktion, hierarchische Abhängig-
keitsverhältnisse oder durch konkrete Erwartungs-
und Hoffnungsprofile auszeichnen. So wurde immer
wieder die Gruppenzugehörigkeit in weltanschau-
lichen Milieus mit Ehe- und Familienstrukturen ver-
glichen.ª 117)

Konflikte allein sind kein gesellschaftliches Problem,
das staatliche Intervention erforderte. Aber Konflikte
können Indikatoren sein für soziale Probleme, die
unter Umständen Intervention erfordern. Es ist des-
halb notwendig, die konkreten Vorwürfe zu unter-
suchen, die von den Konfliktparteien gegeneinander
erhoben werden. Auf dieser Basis läût sich dann ein
gegebenenfalls bestehender Handlungsbedarf beur-
teilen.

a) Gegen neue religiöse und weltanschauliche
Bewegungen erhobene Vorwürfe

Im Bericht der Kommissionsmehrheit sind die gegen
neue religiöse und weltanschauliche Bewegungen
erhobenen Vorwürfe unter dem Gesichtspunkt
der ¹Konfliktpotentialeª zusammengestellt (Ab-
schnitt 3.3.5). Am Beispiel der Konfliktpotentiale läût
sich die Schwierigkeit erkennen, weltanschauliche
Konflikte zu bewerten. Auf die Hauptvorwürfe soll
deshalb hier eingegangen werden unter der Frage-
stellung, ob sich daraus staatlicher Handlungsbedarf
ergibt, und unter Berücksichtung der tatsächlichen
Erkenntnisse der Kommission:

(a) Vorwurf der Verfolgung verfassungswidriger
Ziele: Es lagen der Kommission keine Informationen
vor, die belegen würden, ¹daû neue religiöse und
weltanschauliche Bewegungen gesellschaftliche Ver-
änderungen anstreben, die mit dem demokratischen
Rechtsstaat nicht vereinbar sind, z. B. die Aufhebung
der Gleichheit der Geschlechter und aller Menschen
[vor dem Gesetz] durch die Einführung eines Kasten-
systemsª in Deutschland. Insofern läût sich daraus
kein staatlicher Handlungsbedarf begründen.

(b) Vorwurf von Gesetzesverstöûen: Es lagen Infor-
mationen vor, die auf Verstöûe gegen das Arbeits-
und Sozialversicherungsrecht hindeuten, ohne daû
dies im einzelnen geklärt wurde. Grundsätzlich ist es
eher unwahrscheinlich, daû nicht auch durch Mit-
glieder neuer religiöser und weltanschaulicher Be-
wegungen Gesetzesverstöûe begangen werden. Da
Gesetze, gegen die verstoûen wird, bereits bestehen,
liegt kein staatlicher Handlungsbedarf vor.

(c) Vorwurf totalitärer innerer Machtverhältnisse:
Es lagen der Kommission keine Belege dafür vor, daû
neue religiöse Bewegungen ¹die verfassungsmäûi-
gen Rechte der Mitglieder einschränken oder beseiti-
genª. In diesem Fall läge ein klarer Gesetzesverstoû
vor, der staatlich geahndet werden müûte. Daû in
neuen religiösen und weltanschaulichen Gruppen
und Gemeinschaften interne Machtstrukturen be-
stehen, kann als gesichert gelten. Es besteht in dieser
Hinsicht kein Unterschied zu anderen Gruppen. Es
wurde in der Kommission nicht geklärt, wann Macht-
verhältnisse als ¹totalitärª zu bezeichnen sind. Hin-
weise darauf, daû Machtausübung mit physischen
Zwangsmaûnahmen verbunden wäre, lagen nicht
vor.

(d) Vorwurf des negativen Einflusses religiöser und
weltanschaulicher Lehren: Soweit dies aufgrund der
von der Kommission in Auftrag gegebenen wissen-
schaftlichen Untersuchungen feststellbar ist, läût sich
ein negativer Einfluû der in neuen religiösen und
weltanschaulichen Bewegungen vertretenen Lehren
auf die physische oder psychische Gesundheit der
Mitglieder nicht feststellen. Insofern kann auf die
Darstellung dieser Ergebnisse im Abschnitt ¹Indivi-
duelle Aspekte: Konversion, Mitgliedschaft und
¸Ausstieg`ª verwiesen werden. Unbezweifelbar ist,
daû die Lehren einiger neuer religiöser und weltan-
schaulicher Bewegungen aus der Sicht anderer Welt-
anschauungen als falsch gelten und so als ¹Ideologi-
sierungª oder ¹Realitätsverlustª gedeutet werden
können. Dies ist ein in weltanschaulichen und politi-
schen Konflikten nicht ungewöhnlicher Vorwurf und
begründet keinen staatlichen Handlungsbedarf.

(e) Vorwurf der Provokation von Konflikten zur För-
derung der Binnensolidarität: Es ist nicht unwahr-
scheinlich, daû zuweilen solche Motive bestehen,
wenngleich dafür der Kommission keine Belege vor-
lagen. Es handelt sich hier um allgemein bei vielen
Gruppen ± z. B. bei politischen Parteien ± zu beob-
achtende Strategien, die keinen staatlichen Hand-
lungsbedarf begründen.

(f) Vorwurf, religiöser Ziele mit wirtschaftlicher
Tätigkeit zu vermischen oder als Vorwand für wirt-
schaftliche und politische Ziele zu benutzen: Es la-
gen Hinweise vor, daû einige neue religiöse Bewe-
gungen auch wirtschaftlich aktiv sind. Auch gewerb-
liche Anbieter von Kursen zur Persönlichkeitsent-
wicklung und Lebenshilfe sind wirtschaftlich tätig.
Die Verfolgung wirtschaftlicher und politischer Ziele
bedarf in einer freiheitlichen Gesellschaft keines Vor-
wandes. Für die wirtschaftliche Betätigung auch von
religiösen und weltanschaulichen Organisationen
bestehen Gesetze, so daû hier kein Handlungsbedarf
besteht.

117) Wilfried Veeser: Empirische Forschungsarbeit für die
Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psycho-
gruppenª zum Thema ¹Aussteiger, Konvertierte und Über-
zeugte ± kontrastive Analysen zu Einmündung, Verbleib
und Ausstieg in bzw. aus radikalen christlichen Gruppen
der ersten Generation. Zitiert nach dem unveröffentlichten
Bericht, S. 38.
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Die angeführten Beispiele verweisen auf einige
grundsätzliche Probleme bei der Beurteilung. Zu-
nächst ist festzustellen, daû die Tatsache, daû der
Kommission keine Erkenntnisse vorlagen, die es ge-
statten würden, erhobene Vorwürfe als Tatsachen an-
zusehen, nicht bedeutet, daû sie als grundsätzlich
unzutreffend oder gar unbegründet gelten müûten.
Es kann beispielsweise nicht ausgeschlossen wer-
den, daû es Fälle gibt, in denen physische Gewalt an-
gewendet wurde oder wird. 118) Grundsätzlich spricht
nichts für die Annahme, daû im Kontext neuer reli-
giöser und weltanschaulicher Bewegungen weniger
häufig gegen Gesetze verstoûen wird als in anderen
sozialen Kontexten oder daû die Mitglieder weniger
anfällig für Fehlleistungen und Irrtümer seien als an-
dere Menschen. Es spricht aber auch nichts für die
Annahme, daû Gesetzesverstöûe, Fehler und Irr-
tümer häufiger vorkämen als in der übrigen Gesell-
schaft. Der Kommission lagen jedenfalls keine Er-
kenntnisse vor, die diese Annahme nahelegen wür-
den.

Es wäre deshalb nicht sachgerecht, wenn Vorwürfe,
die vielleicht in dem einen oder dem anderen Fall zu-
treffen mögen, kumuliert und auf diese Weise neue
religiöse und weltanschauliche Bewegungen als so-
zialer Problembereich identifiziert würden. Die Ar-
beit der Kommission hat gezeigt, daû soziale Proble-
me durchaus vorkommen, vor allem im privaten Be-
reich. Aber sie hat nicht gezeigt, daû die Probleme
häufiger oder grundsätzlich anderer Art wären als in
vergleichbaren sozialen Kontexten.

Es ist notwendig, soziale Probleme konkret zu be-
nennen, wenn sie gelöst werden sollen. Die von der
Kommission in Auftrag gegebenen Untersuchungen
haben gezeigt, daû es in der Regel nicht richtig ist,
die Ursachen der beobachteten Probleme einseitig
in den Strukturen oder Lehren neuer religiöser oder
weltanschaulicher Bewegungen zu sehen. Vielmehr
muû die jeweils spezifische Beziehung zwischen
Individuum und Gruppe berücksichtigt werden, die
entweder ¹passenª kann oder auch nicht. Die Lö-
sung von Probleme dieser Art wird erschwert, wenn
ihre Ursache in den einigen neuen religiösen und
weltanschaulichen Bewegungen zugeschriebenen
Konfliktpotentialen gesucht wird. In dem der Kom-
mission vorgelegten Gutachten zur Beratungssitua-
tion ist auch klar zum Ausdruck gebracht worden,
daû professionelle Beratung in der Regel andere
Wege geht: ¹In allen Beratungsprozessen zeigte
sich, daû der Kultkontext im Vordergrund stand, bis
die Klienten in der Lage waren, sich ihren eigenen
Problemen und deren Lösung zuzuwenden. Ab die-
sem Zeitpunkt trat die Kultproblematik völlig zu-
rück.ª 119)

Die Bewertung der gegen neue religiöse und weltan-
schauliche Bewegungen erhobenen Vorwürfe muû

die komplexe Struktur von Konflikten berücksichti-
gen. Es entspricht der Lebenserfahrung, daû Kon-
fliktparteien sich wechselseitig für die Konflikte ver-
antwortlich machen und der Gegenseite ¹Konflikt-
trächtigkeitª bescheinigen. Man wird deshalb die er-
hobenen Vorwürfe sorgfältig auf ihren tatsächlichen
Gehalt prüfen müssen. Und man wird die Gegenseite
hören müssen.

b) Gesellschaftliche Konflikte und Minderheitenschutz

Die gegen neue religiöse und weltanschauliche Be-
wegungen erhobenen Vorwürfe werden in der Regel
von den Vertretern dieser Gemeinschaften als unzu-
treffend zurückgewiesen. In einem Fall (ISKCON)
wurde eingeräumt, daû niemand ± auch die Mitglie-
der der eigenen Gemeinschaft nicht ± ohne Fehler
sei, und es notwendig sei, diese abzustellen, wenn
sie erkannt würden. Andererseits wurde von Vertre-
tern neuer religiöser und weltanschaulicher Be-
wegungen auch Kritik an der Gegenseite geübt. Ins-
besondere gegen einige kirchliche, staatliche und
private Beratungs- und Informationsstellen wurde
der Vorwurf erhoben, durch unsachliche Kritik Kon-
flikte zu provozieren oder zu verschärfen. Ferner
wurde beklagt, daû in den Medien häufig ein ver-
zerrtes oder falsches Bild vermittelt werde, was zu
einem gesellschaftlichen Klima der Ablehnung und
Diffamierung neuer religiöser und weltanschaulicher
Bewegungen beitrage.

Auch hier gilt, was bereits oben zur Struktur von
Konflikten festgestellt wurde. Die Schuldzuweisun-
gen sind in der Regel wechselseitig. Die Kommis-
sion war nicht in der Lage, die von den Vertretern
neuer religiöser und weltanschaulicher Minder-
heiten erhobenen Vorwürfe auf ihren tatsächlichen
Gehalt hin zu überprüfen. Sie war auch nicht in der
Lage, die gegen neue religiöse und weltanschau-
liche Bewegungen erhobenen Vorwürfe in dieser
Hinsicht zu überprüfen. In beiden Fällen bestehen
Konfliktpotentiale, d.h. die Möglichkeit, daû Kon-
flikte auftreten, sofern die in den jeweils erhobenen
Vorwürfen genannten Bedingungen tatsächlich ge-
geben sind.

Für die Bewertung der Konflikte ergeben sich daraus
Schwierigkeiten. Was ist ± um ein Beispiel zu geben
± gefährlicher: die Konfliktpotentiale, die sich daraus
ergeben, daû eine religiöse oder weltanschauliche
Bewegung mit starkem Sendungsbewuûtsein auftritt
und Feindseligkeit gegenüber ihrer Umwelt an den
Tag legt; oder die Konfliktpotentiale, die sich daraus
ergeben, daû eine Gruppe von ¹Sektengegnernª mit
starkem Sendungsbewuûtsein auftritt und Feind-
seligkeit gegenüber neuen religiösen Bewegungen
an den Tag legt? Offenbar ist es schwer, wenn nicht
unmöglich, aus der Feststellung potentieller Gefah-
ren Rückschlüsse auf tatsächliche Gefahren oder
Miûstände zu ziehen. Dies kann nur unter Hinzuzie-
hung konkreter Erkenntnisse geschehen, die Auf-
schluû darüber geben, ob und in welchem Umfang
mögliche Konstellationen auch tatsachlich auftreten
und Gefahren verursachen.

Die Enquete-Kommission hat deshalb empirische
Forschungen veranlaût, die zur Klärung dieser Frage

118) Es kann hier auf die bekannten Fälle im Ausland verwiesen
werden, insbesondere Sonnentempler, Heaven`s Gate und
Aum Shinrikyo. Nach Presseberichten gibt es in Deutsch-
land Fälle, bei denen im Zusammenhang mit Exorzismen
physische Gewalt angewandt wurde.

119) Informations- und Beratungsdienst des Referates für Sek-
ten- und Weltanschauungsfragen im Bistum Aachen, Bera-
tungsbedarf und auslösende Konflikte ..., Kurzdarstellung
der Ergebnisse, Punkt 10.
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beitragen können. 120) Die Ergebnisse waren insofern
überraschend, als nicht erkennbar wurde, daû von
neuen religiösen und weltanschaulichen Bewegun-
gen Gefahren für die Mitglieder ausgehen. Diese
Ergebnisse sind nicht repräsentativ. Allerdings er-
brachte auch eine ebenfalls von der Enquete-Kom-
mission in Auftrag gegebene Auswertung repräsen-
tativer Studien 121) das gleiche Ergebnis. Selbstver-
ständlich erlauben diese Ergebnisse keine Rück-
schlüsse auf Einzelfälle. Es sind jedoch die einzigen
methodisch gesicherten Ergebnisse, die der Kommis-
sion vorlagen. Wir können sie bei der bewertenden
Bestandsaufnahme nicht vernachlässigen. Sie bedeu-
ten, daû ± soweit dies anhand der von der Kommis-
sion in Auftrag gegebenen Untersuchungen beurteilt
werden kann ± von neuen religiösen und weltan-
schaulichen Bewegungen keine Gefahren für den
einzelnen ausgehen.

Dies heiût nicht, daû es nicht Fälle gibt, in denen im
Kontext einer neuen religiösen Bewegung Gefahren
für einzelne bestehen. In jedem sozialen Kontext gibt
es Fälle, in denen einzelne gefährdet sind. Ange-
sichts einer öffentlichen Diskussion, in der Befürch-
tungen bestehen, sogenannte Sekten und Psycho-
gruppen, d.h. neuere religiöse und weltanschauliche
Bewegungen, seien generell für den einzelnen ge-
fährlich und ihre Ausbreitung stelle insofern ein ge-
sellschaftliches Problem dar, halten wir es jedoch für
notwendig, die Bewertung anders zu akzentuieren
als die Kommissionsmehrheit. Denn das aus unserer
Sicht bemerkenswerteste Ergebnis der Kommissions-
arbeit ist der Befund, daû die in der Öffentlichkeit be-
stehenden Befürchtungen nicht bestätigt werden
konnten.

Wir halten es deshalb für wichtig, dieses Ergebnis zu
betonen, weil es uns notwendig erscheint, in der
öffentlichen Diskussion zu beobachtenden Tenden-
zen entgegenzuwirken, neue religiöse und weltan-
schauliche Bewegungen als soziale Störfaktoren an-
zusehen. Religiöse und weltanschauliche Minderhei-
ten, und darum handelt es sich hier, sind Teil dieser
Gesellschaft. Ihre Mitglieder sind Bürger und Bürge-
rinnen dieses Staates. Sie haben deshalb einen
Anspruch darauf, daû das in der Öffentlichkeit be-
stehende Bild korrigiert wird, wenn sich dies aus der
Arbeit der Kommission ergibt. Viele Vertreter neuer
religiöser Minderheiten haben die Besorgnis geäu-
ûert, daû durch die öffentliche ¹Sektenªdiskussion
religiöse Minderheiten sozial stigmatisiert werden.
Ihre Erfahrungen und Befürchtungen müssen ebenso
ernst genommen werden wie die derjenigen, die
neuen religiösen und weltanschaulichen Bewegun-
gen kritisch gegenüberstehen.

c) Resümee

Wir halten es auch für notwendig festzustellen, daû
die Problemdefinition, von der alle Fraktionen des
Deutschen Bundestages (einschlieûlich derjenigen,
die wir vertreten) bei der Einsetzung der Enquete-
Kommission ausgegangen sind, in vielen Punkten
nicht bestätigt werden konnte. Es konnte nicht be-
stätigt werden, daû die Entstehung und Ausbreitung
neuer religiöser und weltanschaulicher Bewegungen
ein ¹anwachsende[s] vielschichtige[s] Gefährdungs-
und Konfliktpotentialª 122) bedeutet. Es besteht des-
halb auch keine Veranlassung, von Seiten des Staa-
tes nach Möglichkeiten zu suchen, durch die verhin-
dert werden soll, daû sich Menschen neuen religiö-
sen und weltanschaulichen Bewegungen zuwenden;
oder durch die gefördert werden soll, daû Menschen
solche Gemeinschaften wieder verlassen. Der Staat
muû sich darauf beschränken, in konkreten Fällen
Menschen zu helfen, wenn Hilfe notwendig ist.

Solange sich neue religiöse und weltanschauliche
Bewegungen im Rahmen und unter Beachtung der
Rechtsordnung entfalten, ist dies kein Problem der
öffentlichen Ordnung. Religiöse und weltanschauli-
che Konflikte, die sich in diesem Zusammenhang
entzünden, können und müssen im vorstaatlichen
Raum ausgetragen werden. Der Staat kann seine
Aufgabe, die Rechte aller Bürger zu schützen, nur er-
füllen, wenn er sich in diesen Konflikten neutral ver-
hält und die Beachtung der bestehenden Gesetze ge-
währleistet.

Die bestehenden Konflikte sind ein Indiz dafür, daû
der gegenwärtige Prozeû des beschleunigten sozia-
len und ökonomischen Wandels und die damit ver-
bundenen Spannungen und Unsicherheiten, auch
kulturelle Veränderungsprozesse in Gang gesetzt
hat. Religion und Weltanschauung sind davon nicht
ausgeschlossen. Die Globalisierung auch der kultu-
rellen Beziehungen und die Pluralisierung der Le-
bensformen innerhalb der Gesellschaft sind Enwick-
lungen, die man unterschiedlich bewerten, aber
kaum unterbinden kann. Dies kann zu Konflikten
führen. Mit allen Veränderungen sind immer auch
Risiken verbunden. Aber sie bedeuten auch Chan-
cen. Die Vielfalt und die Konkurrenz unterschiedli-
cher Religionen und Weltanschauungen ± alter wie
neuer ± bieten für den einzelnen die Chance, sich frei
und selbstverantwortlich zu entscheiden; und für die
Gesellschaft bieten sie die Chance eines offenen Dis-
kurses, der es erlaubt, sich in kritischer Auseinander-
setzung mit den Überzeugungen Andersdenkender
der eigenen Position zu vergewissern. Diese Chan-
cen sollten nicht geringer geschätzt werden als die
Risiken.

3. Scientology

Es wurde im darstellenden Teil bereits erläutert, daû
die Scientology Organisation in vieler Hinsicht eine
Sonderstellung innerhalb der neuen religiösen und
weltanschaulichen Bewegungen einnimmt. Dies wird
auch darin ersichtlich, daû die Kommission diese
Organisation nicht als neue religiöse Bewegung ein-

120) Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte. Kontrastive
Analysen zu Einmündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg
in bzw. aus neureligiösen und weltanschaulichen Milieus
und Gruppen sowie radikalen christlichen Gruppen der
ersten Generation, von Prof. Dr. Werner Fuchs-Heinritz, Dr.
Albrecht Schöll, Prof. Heinz Streib, Ph.D. und Pfr. Wilfried
Veeser.

121) Dr. Sebastian Murken, Soziale und psychische Auswirkun-
gen der Mitgliedschaft in neuen religiösen Bewegungen
unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Integration
unnd psychischen Gesundheit. 122) Bundestagsdrucksache 13/4477, S. 1.
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gestuft hat und ungeklärt blieb, ob man von einer
weltanschaulichen Bewegung sprechen könne.
Allerdings hat die Kommission es nicht als ihre Auf-
gabe angesehen, die Frage der Einordnung als reli-
giöse oder weltanschauliche Bewegung, als ¹Psycho-
gruppeª oder Wirtschaftsunternehmen im einzelnen
zu behandeln, weil dies für die Arbeit unerheblich
war.

Es wurde oben auch ausführlich dargelegt, daû der
Kommission zahlreiche Informationen vorlagen, die
Anlaû zur Besorgnis und Kritik geben. Besonders
gravierend sind dabei aus unserer Sicht die Berichte
über straflagerähnliche Einrichtungen im Ausland, in
denen es zur Verletzung von Menschenrechten kom-
men soll. Diese wie auch viele andere der gegen
Scientology erhobenen Vorwürfe haben keine Paral-
lele bei anderen neuen religiösen und weltanschau-
lichen Bewegungen. Aus diesem Grund halten wir es
für geboten, Scientology getrennt zu behandeln.
Nach unserem Eindruck bezieht sich der gröûte Teil
der öffentlichen Kritik und Besorgnis, die im Zusam-
menhang mit ¹Sektenª artikuliert werden, auf Scien-
tology. Die öffentliche Wahrnehmung des ¹Sekten-
problemsª wird dominiert durch die Wahrnehmung
von Scientology. Da aber Scientology weder reprä-
sentativ noch typisch für neue religiöse und weltan-
schauliche Bewegungen und ¹Psychogruppenª ist,
sondern im Gegenteil höchst untypisch, besteht die
Gefahr schwerwiegender Miûverständnisse. Reli-
giöse und weltanschauliche Minderheiten könnten
allgemein dem Verdacht ausgesetzt werden, ähn-
liche Strukturen aufzuweisen wie Scientology.

Die gegen die Organisation erhobenen Vorwürfe
sind so gravierend, daû sie mit allen rechtsstaatlichen
Mitteln aufgeklärt werden müssen. Es ist unerklär-
lich, daû Berichte über straflagerähnliche Einrichtun-
gen in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
(Groûbritannien und möglicherweise Dänemark) und
in den USA vorliegen, ohne daû es bisher gelungen
ist, bei den Regierungen der betreffenden Staaten
eine Klärung der Sachlage zu erwirken. Es muû auch
geklärt werden, ob in Deutschland durch Scientology
gravierende Rechtsverletzungen begangen wurden
oder werden. Das rechtsstaatliche Instrumentarium
hierzu ist vollständig vorhanden und es sollte auch
genutzt werden.

Dies ist eine Herausforderung für den Rechtsstaat,
weil für jeden Bürger die allgemeine Unschuldsver-
mutung gilt. Dies gilt auch für Mitglieder und die
Organisation von Scientology. Es liegt deshalb nicht
nur im Interesse der Öffentlichkeit, daû vermutete
Straftaten aufgeklärt und verfolgt werden, sondern
auch im Interesse der Verdächtigten. Staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungen dienen auch dem Schutz
vor unbegründeten Verdächtigungen. Hier besteht
möglicherweise ein Handlungsbedarf bei den Straf-
verfolgungsbehörden.

Soweit die Kritik an der Scientology Organisation
sich nicht gegen vermutete ungesetzliche Handlun-
gen, sondern gegen das propagierte Welt- und Men-
schenbild richtet, sind die staatlichen Handlungs-
möglichkeiten begrenzt. Grundsätzlich darf es nie-
mandem verwehrt sein, sich Gedanken zueigen zu

machen, die von der Mehrheit miûbilligt werden.
Soweit dies Vorstellungen und Lehren betrifft, die
den Werten und Normen der Verfassung oder dem
ethischen Grundkonsens der Gesellschaft widerspre-
chen, ist jedoch eine offensive Auseinandersetzung
damit notwendig. Dies erfordert eine umfassende
Information der Öffentlichkeit sowie die Festigung
der freiheitlichen und demokratischen Werte des
Grundgesetzes.

4. Zum Problem der psychischen Destabilisierung
und Manipulation

Bei den Diskussionen innerhalb der Kommission
wurde immer wieder das Problem möglicher psychi-
scher Manipulation mittels sog. Psychotechniken be-
handelt. Dies war deshalb notwendig, weil in der Öf-
fentlichkeit häufig der Eindruck besteht, daû Men-
schen sich nicht selbst für die Mitgliedschaft in einer
neuen religiösen Bewegung entscheiden, sondern
fast willenlos in ihre Fänge geraten und mit Hilfe
subtiler Techniken ihrer Entscheidungsfreiheit be-
raubt werden. Alle von der Kommission in Auftrag
gegebenen Untersuchungen kommen zu dem Ergeb-
nis, daû diese Annahme nicht bestätigt werden kann.
Wir verweisen hier insofern auf die Darstellung der
Forschungsergebnisse im Abschnitt ¹Individuelle
Aspekte: Konversion, und ¸Ausstieg`ª. Es gibt keine
Belege dafür, daû in neuen religiösen Bewegungen
Techniken der sozialen Kontrolle und psychischen
Beeinflussung angewandt würden, die sich von de-
nen anderer Gruppen und Gemeinschaften unter-
scheiden.

Anders stellt sich das Problem der Psychotechniken
bei ¹Psychogruppenª dar, deren explizites Ziel es ist,
bei den Klienten Veränderungen der Persönlichkeit
oder psychischen Befindlichkeit zu erreichen. Dies
entspricht auch dem Wunsch der Klienten, die sich
solchen Gruppen zuwenden, weil sie einen Bedarf an
Verbesserung der eigenen psychischen Situation ver-
spüren und entsprechende Erwartungen haben. Hier
kommt es ± ähnlich wie in der Psychotherapie und
teilweise auch in der Pädagogik ± zur Anwendung
bestimmter Methoden und Techniken, die eine Ent-
wicklung in der gewünschten Richtung fördern sol-
len. Damit ist insofern eine prekäre Situation gege-
ben, als der Therapeut oder Lehrer möglicherweise
Entwicklungen fördern kann, deren Konsequenzen
der Klient nicht abschätzen kann. Der Klient muû
deshalb dem Lehrer oder Therapeuten in hohem
Maûe vertrauen. Vertrauen aber kann grundsätzlich
auch miûbraucht werden. Es lagen der Kommission
keine Informationen darüber vor, ob und in welchem
Maûe es in diesem Bereich zu Miûbräuchen kommt.
Gleichwohl erscheint es sinnvoll und notwendig, dar-
auf hinzuwirken, daû möglichen Fehlentwicklungen
durch die Entwicklung, Kodifizierung und Überwa-
chung professioneller Standards entgegengewirkt
wird.

Darüber hinaus wurde in der Kommission das sehr
viel grundsätzlichere Problem angesprochen, das
sich aus den Möglichkeiten einer gezielten Beein-
flussung und Konditionierung von Menschen ergebe.
Solche Techniken würden bei Persönlichkeitstrai-
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nings angewandt, beispielsweise im Bereich der Ma-
nagementschulung, um die individuelle Leistungsfä-
higkeit zu erhöhen. Sie würden aber auch von man-
chen ¹Strukturvertriebenª und bei bestimmten Ver-
kaufsstrategien eingesetzt, um die Kritikfähigkeit
herabzusetzen. Es bestehe die Gefahr, daû verhaltens-
psychologisch begründete Techniken der Beeinflus-
sung in Zukunft noch in erheblich gröûerem Umfang
eingesetzt würden und damit Menschen manipuliert
würden.

Da keine Hinweise darauf vorlagen, daû solche Tech-
niken in neuen religiösen und weltanschaulichen Be-
wegungen angewandt werden, hat sich die Kommis-
sion damit nicht weiter befaût. Allerdings wurde von
einem Kommissionsmitglied darauf hingewiesen,
daû die in der Scientology Organisation benutzten
Trainingsmethoden in diesem Kontext zu sehen
seien. Genauere Informationen lagen der Kommis-
sion nicht vor.

5. Zusammenfassung der Bewertung

Auf der Basis der verfügbaren Informationen kom-
men wir zu dem Ergebnis, daû von neuen religiösen
und weltanschaulichen Bewegungen allgemein in
Deutschland keine Gefahren für den einzelnen, die
Gesellschaft oder den Staat ausgehen. Die für den
einzelnen im Zusammenhang mit einer Mitglied-
schaft in einer neuen religiösen oder weltanschau-
lichen Bewegung festgestellten Risiken bewegen
sich im Rahmen dessen, was auch in anderen engen,
emotional geprägten Gruppen und Beziehungen zu
beobachten ist.

Es ist unverkennbar, daû im Zusammenhang mit
neuen religiösen und weltanschaulichen Bewegun-
gen zahlreiche Konflikte aufgetreten sind und noch
bestehen. Ein Groûteil dieser Konflikte bezieht sich
auf den innerfamiliären Bereich. Soweit dies aus den
verfügbaren Informationen ersichtlich ist, müssen
diese Konflikte in der Regel vor dem Hintergrund
familiärer Beziehungsstörungen interpretiert werden.

Es bestehen ferner deutliche Konflikte im Bereich
der öffentlichen Auseinandersetzung. Einige neue
religiöse und weltanschauliche Bewegungen werden
in den Medien und durch öffentliche ¾uûerungen
zum Teil heftig kritisiert. Mit dem abwertenden Be-
griff ¹Sektenª werden neue religiöse Bewegungen
und religiöse Minderheiten allgemein gesellschaft-
lich stigmatisiert.

Die verfügbaren Informationen erlauben es nach un-
serer Auffassung nicht, bestehende Konflikte als ein-
seitig durch neue religiöse und weltanschauliche Be-
wegungen verursacht zu beschreiben. Konflikte sind
interaktive Prozesse, deren Ursachen und Verläufe in
jedem Einzelfall bestimmt werden müssen.

Grundsätzlich halten wir familiäre und gesellschaft-
liche Konflikte, die im Rahmen der Rechtsordnung
ausgetragen werden, nicht für eine Bedrohung der
öffentlichen Ordnung, die staatliche Intervention er-
forderte. Jedoch halten wir es für notwendig, daû ein
staatliches Beratungsangebot besteht, das Hilfe bei
der Bewältigung persönlicher oder familiärer Kon-
flikte bietet.

Ohne Zweifel gibt es auch im Bereich neuer religiö-
ser und weltanschaulicher Bewegungen persönliche
Fehlleistungen und Rechtsverletzungen. Es ist je-
doch nicht ersichtlich, daû sie häufiger aufträten als
in vergleichbaren sozialen Kontexten. Im gesamtge-
sellschaftlichen Zusammenhang können sie nicht als
für den Bereich typisch angesehen werden.

Es ist notwendig, Fehlentwicklungen, dort wo sie
auftreten, konkret zu benennen. Eine allgemeine Zu-
schreibung zum Bereich ¹sogenannte Sekten und
Psychogruppenª fördert die Tendenz, vermutete oder
tatsächliche Miûstände bei einer Gruppierung zum
Anlaû einer grundsätzlichen Kritik an neuen religiö-
sen und weltanschaulichen Bewegungen zu neh-
men.

Aufgrund dieser Einschätzung halten wir die be-
stehenden Gesetze für ausreichend, um auf im Ein-
zelfall auftretende Probleme und Konflikte angemes-
sen zu reagieren. Unsere Handlungsempfehlungen
enthalten deshalb nur Maûnahmen, die keine ¾nde-
rung bestehender oder Einführung neuer Gesetze er-
fordern.

IV. Handlungsempfehlungen

1. Konfliktreduzierung und Förderung religiöser
und weltanschaulicher Toleranz

Die Ergebnisse der von der Enquete-Kommission in
Auftrag gegebenen Untersuchungen haben gezeigt,
daû Konflikte mit und in neuen religiösen und welt-
anschaulichen Bewegungen nicht einseitig der einen
oder anderen Konfliktpartei zugeschrieben werden
können. Die in diesem Zusammenhang auftretenden
Auseinandersetzungen strahlen häufig ± mitunter
durch mediale Vergröberungen ausgelöst ± über den
Kreis der unmittelbar in Konflikte verwickelten Be-
teiligten hinaus. Diese Konflikte können zu lang an-
dauernden, verhärteten rechtlichen Auseinanderset-
zungen eskalieren, die individuelle Sorgerechts-
fragen in Familien ebenso wie den Status der Ge-
meinnützigkeit von Gemeinschaften betreffen kön-
nen. Es ist in pluralistischen Gesellschaften grund-
sätzlich unvermeidbar, daû gesellschaftliche Kon-
flikte auftreten. Es stellt sich allerdings die Frage, ob
diese Konflikte nicht in einer dialogbereiten Weise
ausgetragen werden sollten, ohne die Einrichtungen
der überlasteten Justiz in Anspruch nehmen zu
müssen.

Wir schlagen deshalb vor, von gesellschaftlichen
Kräften getragene Vermittlungsstellen (Mediations-
stellen) einzurichten. Sie könnten einem ¹Runden
Tischª vergleichbar den organisatorischen Rahmen
für einen Dialog bilden, mit dem konfliktentschärfen-
de Lösungen in religiösen Angelegenheiten ange-
strebt werden. Mediationsstellen sind idealtypisch
betrachtet konstruktive Formen der Konfliktrege-
lung, die von den Betroffenen nicht nur passiv hinge-
nommen, sondern auch aktiv mitgetragen werden.
Dabei gibt es allerdings in keinem Bereich die Ga-
rantie, daû Konflikte durch Vermittlung gelöst wer-
den können. Dies trifft auch für religiöse Spannun-
gen zu, die heterogene Ursachen wie die Rivalität

189

Drucksache 13/10950Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar10.3d 5. 8. 1998 07:46 S. 189



verschiedener Glaubensrichtungen oder die unter-
schiedliche normative Orientierung zwischen den
Generationen haben können.

Mit Mediationsstellen vergleichbare Einrichtungen
gibt es bereits im Ausland, oder sie sind dort Gegen-
stand von Diskussionen. 123) In Groûbritannien sind
die groûen Religionsgemeinschaften ebenso wie bei-
spielsweise die Organisation der Baha`i im ¹Inter-
faith-Networkª vertreten. Die dieser Einrichtung an-
gehörenden Gruppierungen haben sich auf gemein-
same Ziele verständigt: Sie setzen sich für Toleranz
und gegenseitiges Verständnis ein. Sie wollen reli-
giöse Konflikte eindämmen und religiös begründete
Miûbräuche und Fehlentwicklungen verhindern.
Wenn eine Gruppe im Interfaith-Network mitwirkt,
signalisiert sie der Öffentlichkeit, daû sie sich mit den
erwähnten Zielsetzungen identifiziert.

In Frankreich ist im Zusammenhang mit religiösen
und weltanschaulichen Minderheiten eine ¹Inter-
ministerielle Beobachtungsstelleª eingerichtet wor-
den. Sie ist dem Premierminister zugeordnet und mit
Juristen, Soziologen und Vertretern anderer Bereiche
interdisziplinär besetzt. Die französische Bischofs-
konferenz hat vorgeschlagen, in diese ¹Beobach-
tungsstelleª auch Vertreter der groûen Religionsge-
meinschaften wie Christentum, Judentum, Islam,
Buddhismus sowie Vertreter weltanschaulicher
Gruppen, Humanwissenschaftler und Vertreter von
Selbsthilfegruppen aufzunehmen.

In Deutschland arbeiten bereits zahlreiche Kirchen
im Sinne der christlichen Ökumene in der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zusammen.
Es wäre wünschenswert, wenn den Mediationsstel-
len auûer diesen Organisationen auch andere reli-
giöse und weltanschauliche Gemeinschaften und
beispielsweise Selbsthilfegruppen Betroffener sowie
Religionswissenschaftler und Juristen angehören
würden. Dabei könnte durch die Zugehörigkeit oder
den Gaststatus ausgedrückt werden, daû sich Orga-
nisationen im Sinne der Zielsetzungen der Media-
tionsstelle verändern können.

Wir schlagen insofern den betroffenen gesellschaft-
lichen Kräften vor, in einen Dialog mit dem Ziel ein-
zutreten, Konflikte abzubauen, in diesem Zusam-
menhang bereits informell bestehende Ansätze aus-
zubauen 124) und dafür den geeigneten organisatori-
schen Rahmen im Sinne von Mediationseinrichtun-
gen zu schaffen.

Es ist darüber hinaus die Aufgabe des Staates, ein
Klima religiöser und weltanschaulicher Toleranz zu
fördern. Wir teilen die Auffassung des Sonderbericht-
erstatters der Vereinten Nationen, Abdelfattah Amor,
daû der Staat ± unabhängig vom tagespolitischen Ge-
schehen ± eine aktive Rolle spielen muû, um ¹ein Be-
wuûtsein für die Werte der Toleranz und Nicht-diskri-
minierung im Bereich von Religion und Glauben zu
entwickelnª. 125) Wir empfehlen den staatlichen Stel-
len, die Aufklärung über möglichen Miûbrauch und
Gefahren, die im Zusammenhang von religiösen und
weltanschaulichen Bewegungen bestehen können,
und die Förderung der Toleranz gegenüber diesen
Gruppierungen als gleichrangige Ziele zu behan-
deln.

2. Verzicht auf den Begriff ¹Sekteª in staatlichen
¾uûerungen

Wenn religiöse und weltanschauliche Gemeinschaf-
ten öffentlich mit dem abwertenden Begriff ¹Sektenª
klassifiziert werden, kommt dies einer Anklage und
einer Verurteilung gleich. Dies gilt zwar nicht im un-
mittelbar juristischen Sinne, aber in der gesellschaft-
lichen Wahrnehmung. Eine als ¹Sekteª bezeichnete
religiöse und weltanschauliche Gemeinschaft ist
gesellschaftlicher Ablehnung oder gar Verachtung
ausgesetzt. Sie wird in der öffentlichen Diskussion
häufig als generell gefährlich und bedrohlich wahr-
genommen. Dies gilt auch dann, wenn sich diese
Organisation und ihre Mitglieder rechtlich und mora-
lisch nichts zuschulden haben kommen lassen.

Mehrere kleine religiöse und weltanschauliche Be-
wegungen haben der Enquete-Kommission mitge-
teilt, daû sie durch allgemeine Warnungen vor ¹Sek-
tenª oder vor einzelnen Gruppierungen herabgesetzt
werden. Dabei zeigt sich, daû negative Zuschreibun-
gen, die mit dem Sektenbegriff verbunden sind, oft
auch auf religiöse und weltanschauliche Gemein-
schaften bezogen werden, die nicht gemeint sind.
Dies kann dazu führen, daû den Mitgliedern dieser
Gruppierungen im privaten und beruflichen Bereich,
gelegentlich auch im Verkehr mit Behörden, Nach-
teile entstehen.

Wir empfehlen, in staatlichen Verlautbarungen eben-
so wie in gesellschaftlichen Publikationen auf Begrif-
fe wie ¹Sekteª oder ¹sogenannte Sekteª zu verzich-
ten. Es sollten abwertende Verallgemeinerungen ver-
mieden werden, die das gesamte Spektrum religiöser
und weltanschaulicher Minderheiten unter einen un-
zulässigen Generalverdacht stellen.

Für die Zwecke der neutralen Beschreibung und
Analyse sind deshalb die Bezeichnungen ¹neue reli-
giöse Gemeinschaftenª oder ¹neue religiöse Be-
wegungenª sowie ¹neue weltanschauliche Bewe-

123) Wir beziehen uns im folgenden auf eine Darstellung, die
von dem Sachverständigen der Enquete-Kommission ¹So-
genannte Sekten und Psychogruppenª, Hans Gasper,
stammt.

124) In Hessen wird ein ¹Runder Tischª von Vertretern der
Evangelischen Akademie, des Arbeitskreises Weltanschau-
ungsfragen der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, von
Theologen und Religionswissenschaftlern sowie einem So-
ziologen vorbereitet. Als Gesprächspartner sind unter an-
derem die Zeugen Jehovas, die Mormonen und die Hare
Krishna-Bewegung vorgesehen. Vgl. Huth, Fritz, Bera-
tungsbedarf im Umfeld von religiösen und weltanschau-
lichen Gemeinschaften unter besonderer Berücksichtigung
professioneller Anforderungen an die Beratung, Gutachten
für die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, März
1998, S. 31.

125) United Nations, Economic and Social Council, Commission
on Human Rights, Fifty-fourth session. Item 18 of the provi-
sional agenda, Implementation of the Declaration on the
Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination
based on Religion or Belief, Rapport submitted by Mr.
Abdelfattah Amor, Special Rapporteur, in accordance with
Commission on Human Rights Resolution 1996/23, Adden-
dum: Visit to Germany, 22. December 1997 (E/CN.4/1998/6/
Add. 2), S. 26.
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gungenª vorzuziehen. Soweit es im Zusammenhang
mit der staatlichen Informationsarbeit angezeigt ist,
Warnungen auszusprechen, sollte grundsätzlich dar-
auf verzichtet werden, dies in allgemeiner Form zu
tun. Stattdessen sollten die jeweils konkret gemein-
ten Fälle benannt werden.

3. Einrichtung einer Stiftung

Wir empfehlen die Einrichtung einer Stiftung. Ihre
Aufgabe soll sein, fundierte Kenntnisse über neue
religiöse und weltanschauliche Bewegungen zu
gewinnen und zu verbreiten. Sie soll Konflikte im
Zusammenhang mit neuen religiösen und weltan-
schaulichen Gemeinschaften untersuchen und gege-
benenfalls moderieren. Die Stiftung soll Informatio-
nen über diese Organisationen dokumentieren und
Maûnahmen mit dem Ziel fördern, Konflikte zu ver-
meiden oder zu vermindern.

Wir plädieren für eine Stiftung als Einrichtung des
öffentlichen Rechts unter finanzieller Beteiligung von
Bund und Ländern. Dabei soll die Stiftung frei sein,
Zuwendungen von Dritten annehmen zu können.

Der Stiftungsidee liegt die Absicht zugrunde, daû der
in Glaubens- und Weltanschauungsfragen neutrale
Staat in gesellschaftlichen Konflikten eine vermit-
telnde, Spannungen abbauende Rolle spielen sollte.
In der Zusammensetzung der Gremien der Stiftung
muû sich deshalb widerspiegeln, daû auch Vertreter
neuer religiöser und weltanschaulicher Gemein-
schaften in den gesellschaftlichen Dialog einbezogen
werden.

Dem Stiftungsrat sollten auûer den Vertretern von
Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat auch
sachverständige Wissenschaftler und die Repräsen-
tanten gesellschaftlich relevanter Organisationen an-
gehören: Dazu zählen wir in diesem Zusammenhang
die Katholische Kirche, die EKD, Freikirchen, die
Jüdische Gemeinde, die Islamische Gemeinschaft,
neue religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften,
Betroffeneninitiativen und den Deutschen Presserat.

Der Stiftung sollten neben einer vom Stiftungsrat zu
wählenden Geschäftsführung auch Fachbeiräte an-
gehören. Ihre Aufgaben sollen in den Bereichen For-
schungsarbeiten, Auslandsarbeit, Qualifizierungs-
maûnahmen und Konfliktmoderation bestehen.

4. Forschungsförderung

Wer sich in Deutschland mit religiösen und weltan-
schaulichen Minderheiten befaût, ist dem generellen
Problem konfrontiert, ein sehr komplexes Spektrum
mit einer unzureichenden Informationslage über-
schauen zu müssen. Viele in der Öffentlichkeit über
diese Organisationen kursierenden Informationen
stellen keine gesicherten Tatsachenerkenntnisse,
sondern Meinungsäuûerungen dar, die von Gegnern
neuer religiöser Gemeinschaften oder auch von die-
sen Bewegungen selbst verbreitet wurden. Es fehlt in
Deutschland an einer systematischen, methodisch

fundierten Überprüfung dieser Informationen unter
Berücksichtigung der internationalen Forschungs-
ergebnisse.

Es ist aufgrund der unzureichenden wissenschaft-
lichen Fundierung für die interessierte Öffentlichkeit
auûerordentlich schwierig, zuverlässige Informa-
tionen über einzelne Religionsgemeinschaften zu er-
halten. Wenn Fehlinformationen verbreitet werden,
können diese für die Mitglieder der betroffenen Reli-
gionsgemeinschaften gravierende Konsequenzen bis
hin zur Beeinträchtigung des Grundrechts auf unge-
störte Religionsausübung haben. Umgekehrt können
aber auch individuelle Risiken beim Kontakt mit be-
stimmten Gruppen bestehen, wenn über sie falsch in-
formiert wird. Für staatliche Stellen, die die Öffent-
lichkeit informieren, ergibt sich insofern eine erhöhte
Sorgfaltspflicht und die Notwendigkeit, den in
Deutschland bestehenden unzureichenden Informa-
tionssstand zu verbessern.

Die wissenschaftliche Debatte zum Phänomen neuer
religiöser und weltanschaulicher Gemeinschaften
wird in Deutschland häufig auf der Basis der viel um-
fassenderen Forschungslage in den USA und in
Groûbritannien geführt. Es ist angesichts der unter-
schiedlichen kulturellen, sozialen und politischen Be-
dingungen aber nicht unproblematisch, diese For-
schungsergebnisse auf die deutsche Situation zu be-
ziehen. Es bedarf insofern in Deutschland eigenstän-
diger Forschungsanstrengungen.

Wir schlagen deshalb vor, bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft einen interdisziplinären Förde-
rungsschwerpunkt ¹Neue religiöse und weltan-
schauliche Bewegungenª anzuregen. Auch im Rah-
men der Strukturplanung an Universitäten sollte die-
ses Forschungsgebiet angemessen berücksichtigt
werden.

5. Beratungsstellen

Persönliche und familiäre Konflikte und Krisen, die
bei Mitgliedern neuer religiöser Gemeinschaften
oder ihren Angehörigen auftreten können, sind mit-
unter für die Betroffenen in so hohem Maûe bela-
stend, daû sie nach professioneller Hilfe suchen. Die
von der Enquete-Kommission in Auftrag gegebenen
Untersuchungen haben gezeigt, daû die Konflikte
nur unter Berücksichtigung der jeweils individuellen
biographischen Situation analysiert und gelöst wer-
den können. Dabei stellt die aktuelle oder ehemalige
Mitgliedschaft in einer neuen religiösen oder weltan-
schaulichen Gemeinschaft zwar einen wichtigen
Faktor dar, sie kann jedoch in der Regel nicht als die
Ursache der jeweils bestehenden Probleme angese-
hen werden. Dies wird bei der Beratung zu berück-
sichtigen sein.

¹Eine ganzheitliche, für alle Lebensbereiche offene
Beratung ist günstiger als ein Hilfsangebot, das sich
fast ausschlieûlich auf die unmittelbare Gruppen-
erfahrung fixiert. Nur so wird es möglich sein,
unter Absehung persönlicher oder gesellschaftlicher
Stereotypen oder Projektionen gegen randkirchliche
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Gruppen im Sinne der sozialen und biographischen
Wirklichkeit zu beraten und zu begleitenª. 126) Zu
einer in der Sache ähnlichen Einschätzung kommt
Beate Roderigo in dem ebenfalls von der Enquete-
Kommission in Auftrag gegebenen Gutachten ¹Zur
Qualifizierung von Beratungsarbeit im Spannungs-
feld sogenannter Sekten und Psychogruppen: Krite-
rien und Strategienª. Dabei wird auch darauf hinge-
wiesen, daû eine gute Kenntnis der besonderen Si-
tuation in religiösen und weltanschaulichen Gemein-
schaften in der Regel unverzichtbar ist. Dies wird
auch in dem Gutachten des Informations- und Bera-
tungsdienstes des Referates für Sekten- und Weltan-
schauungsfragen im Bistum Aachen betont. Gleich-
zeitig wird jedoch vermerkt, ¹daû der Aufwand, der
nötig wäre, um weltanschaulich fundiert beraten zu
können, in keinem vernünftigen Verhältnis zu der zu
erwartenden Zahl der Nachfragen stehtª. 127)

Wir empfehlen deshalb, die psychologische Beratung
im Umfeld neuer religiöser und weltanschaulicher
Bewegungen in die allgemeine psycho-soziale Bera-
tung einzubeziehen. Dabei sollte eine enge Zusam-
menarbeit mit Fachleuten bestehen, die in den Berei-
chen Religion, Esoterik und ¹Psychogruppenª über
entsprechendes Hintergrundwissen verfügen. 128) In
diesem Zusammenhang kommt auch den Beratungs-
stellen der Kirchen eine wichtige Funktion zu.

Wir halten es ferner für notwendig, daû die Bera-
tungstätigkeit deutlich von der Informationstätigkeit
getrennt wird. Die Beratung muû hinsichtlich der
Bewertung neuer religiöser und weltanschaulicher
Bewegungen neutral sein.

Eine staatliche Förderung privater Informationsstel-
len lehnen wir grundsätzlich ab. Soweit es aus staat-
licher Sicht notwendig ist, die Öffentlichkeit über
neue religiöse und weltanschauliche Gemeinschaf-
ten zu informieren, kann dies nur in staatlicher Ver-
antwortung geschehen. Eine Delegierung dieser
Aufgaben und damit auch der Verantwortung an pri-
vate Stellen halten wir für politisch und rechtlich
nicht vertretbar. Die Information über religiöse Ge-
meinschaften durch den Staat muû immer vor dem
Hintergrund des Grundrechts auf ungestörte Reli-
gionsausübung erfolgen. Dazu bedarf es einer beson-
deren Sorgfalt und Verantwortung. Sie kann deshalb
nicht an private Informationsstellen delegiert wer-
den.

6. Selbstkontrolle statt Gesetz zur Lebens-
bewältigungshilfe

Der Bundesrat hat im vergangenen Jahr einen Ge-
setzentwurf zur ¹gewerblichen Lebensbewältigungs-
hilfeª vorgelegt. 129) Mit diesem Begriff sind entgeltli-
che Dienstleistungen gemeint, mit denen die seeli-
sche Befindlichkeit oder die geistig-seelischen Fähig-
keiten von Menschen ¹festgestellt oder verbessertª
werden sollen. Die vorgesehene gesetzliche
Regelung soll Verbraucher vor übereilt abgeschlosse-
nen und nachteilig wirkenden Vertragsabschlüssen
schützen. Die Nutzer dieser Leistungen sollen zudem
vor der ¹miûbräuchlichen Anwendung von Techni-
ken, mit denen Bewuûtsein, Psyche und Persönlich-
keit manipuliert werden könnenª, bewahrt werden.

Es wird angenommen, daû das Gesetz zur Lebensbe-
ratung für private Dienstleister wie beispielsweise
Therapeuten, Yoga- und Meditationslehrer, Astrolo-
gen, Mal- und Farbtherapeuten, Kinesiologen und
Personaltrainer gelten wird. ¾rzte, Psychiater, Heil-
praktiker, Volkshochschulen oder die groûen Amts-
kirchen werden grundsätzlich nicht zum Geltungs-
bereich dieses Gesetzes gezählt. Dies gilt offenbar
auch dann, wenn sie die gleichen Verfahren wie die
erwähnten privaten Dienstleister anwenden.

Nicht nur die betroffenen Anbieter, 130) auch die Bun-
desregierung 131) und die Evangelische und die Ka-
tholische Kirche 132) haben sich in ihren Stellungnah-
men mit der vorliegenden Bundesrats-Initiative kri-
tisch auseinandergesetzt. Wir teilen diese Kritik und
lehnen eine gesetzliche Regelung auf dem Gebiet
der Lebensbewältigungshilfe ab.

Es ist nach unseren Informationen bislang nicht
belegt, daû für den Bereich der privaten Lebens-
beratung ¹miûbräuchlich angewandte manipulative
Technikenª und nachteilige Vertragsabschlüsse für
die Nutzer charakteristisch sind. Die Bundesregie-
rung hat im Zusammenhang mit einer parlamenta-
rischen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
erklärt, daû ihr nicht bekannt ist, in welcher Weise
und in welchem Ausmaû durch gewerbliche Lebens-
beratung ausgelöste Schädigungen auftreten. 133)

126) Veeser, W., Empirische Forschungsarbeit für die Enquete-
Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psychogruppenª,
Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte, Projektteil I:
Attraktivität radikaler christlicher Gruppen der ersten Ge-
neration, S. 54.

127) Beratungsbedarf und auslösende Konflikte im Fallbestand
einer sog. Sektenberatung anhand von Fallkategorien und
Verlaufsschemata, S. 49.

128) Zu den Einzelheiten vgl. Huth, F.: Beratungsbedarf im Um-
feld von religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften
unter besonderer Berücksichtigung professioneller Anfor-
derungen ..., a.a.O. und Roderigo, B., Zur Qualifizierung
von Beratungsarbeit im Spannungsfeld sogenannter Sekten
und Psychogruppen: Kriterien und Strategien, Gutachten
im Auftrag der Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten
und Psychogruppenª, 1998.

129) Entwurf eines Gesetzes über Verträge auf dem Gebiet der
gewerblichen Lebensbewältigungshilfe, Gesetzentwurf des
Bundesrates, Drucksache 351/97 vom 19. 12. 97.

130) Vgl. Sonderregeln für ¹gewerbliche Lebensberatungª sind
kontraproduktiv! Unterschriftenaktion der Magazine in der
Interessengemeinschaft Lebenskunst, ohne Datum.

131) Vgl. Stellungnahme der Bundesregierung vom 27. 1. 98 zu
dem Gesetzentwurf des Bundesrates für ein Gesetz über
Verträge auf dem Gebiet der gewerblichen Lebensbewälti-
gungshilfe.

132) Vgl. Gemeinsame vorläufige Stellungnahme des Bevoll-
mächtigten des Rates der Evangelischen Kirche bei der
Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Ge-
meinschaft und des Kommissiariats der deutschen Bischöfe
zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Rechtsbezie-
hungen zwischen Anbietern bzw. Anbieterinnen und Hilfe-
suchenden auf dem Gebiet der gewerblichen Lebens-
bewältigungshilfe, ohne Datum. (Diese Stellungnahme
bezieht sich auf die erste Bundesrats-Drucksache 351/97
vom 13. 5. 97).

133) Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Groûe Anfrage
der Abgeordneten Angelika Köster-Loûack und der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Verbraucherschutz in
der gewerblichen Lebensbewältigungshilfe (Psychomarkt),
Drucksache 13/9100 vom 18. 11. 97, S. 6.
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In einer von der Enquete-Kommission ¹Sogenannte
Sekten und Psychogruppenª in Auftrag gegebenen
Untersuchung haben sich die Nutzer unkonventio-
neller Heil- und Lebenshillfe-beratung zu den an-
gewandten Methoden überwiegend ± zu mehr als
80 Prozent ± zufrieden geäuûert. Dieser Befund wird
auch durch Studien in verschiedenen Ländern bestä-
tigt. 134) Wir betrachten es als problematisch, daû mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf ein Zwei-Klassen-
Recht eingeführt würde: Staat und Amtskirchen hät-
ten in der Konkurrenz mit privaten Lebensberatern
und religiösen Minderheiten einen privilegierten
Status. 135) In der Praxis unter Umständen identische
oder vergleichbare Leistungen würden unterschied-
lichen vertragsrechtlichen Bedingungen unterliegen.
Es ist nicht schlüssig zu argumentieren, Amtskirchen
und Staat handelten per se ideell oder karitativ, wäh-
rend private Anbieter und religiöse Minderheiten
unter dem Generalverdacht stünden, vorrangig un-
lautere materielle Ziele zu verfolgen. 136)

Wir teilen auch den Einwand, daû mit dem Ent-
wurf des Bundesrates nicht hinreichend abgegrenzt
werden kann, auf welche Verträge der vorliegende
Entwurf eines Sondergesetzes anwendbar sein soll.
Es ist ebenso nicht möglich, zwischen seriösen und
unseriösen Anbietern zu unterscheiden. Die vor-
geschlagenen Regelungen zum Rücktritts- und
Widerrufsrecht würden die Planungssicherheit auf
der Seite der Anbieter unangemessen beeinträchti-
gen.

Die Zielsetzung der Bundesrats-Initiative, Hilfe-
suchende bzw. Verbraucher vor übereilten und un-
vorteilhaften Vertragsabschlüssen zu schützen, er-
scheint uns grundsätzlich sinnvoll. Wir sehen aller-
dings in dem vorgesehenen Sondergesetz ein un-
taugliches Instrument. Wir schlagen deshalb vor, daû
die Anbieter auf dem ¹Psychomarktª ± soweit das
noch nicht geschehen ist ± über Verbände bzw. Stan-
desorganisationen selbsttätig Qualitätsstandards ent-

wickeln und sich über Ethik-Konventionen verstän-
digen. 137)

7. Veröffentlichung von Gutachten und
Forschungsergebnissen

Wir appellieren an den Deutschen Bundestag, zeit-
gleich mit der Veröffentlichung des Endberichts der
Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten und Psy-
chogruppenª auch die von der Kommission in Auf-
trag gegebenen Gutachten und Forschungsergebnis-
se zu veröffentlichen. Dabei muû die wissenschaftli-
che Zitierfähigkeit gewährleistet werden.

Es handelt sich um folgende Gutachten und For-
schungsberichte:

1) Informations- und Beratungsdienst des Referates
für Sekten- und Weltanschauungsfragen im Bi-
stum Aachen: ¹Beratungsbedarf und auslösende
Konflikte im Fallbestand einer sogenannten Sek-
tenberatung anhand von Fallkategorien und Ver-
laufsschemataª

2) Fuchs-Heinritz, Werner; Schöll, Albrecht; Streib,
Heinz; Veeser, Wilfried: ¹Aussteiger, Konvertierte
und Überzeugte ± kontrastive Analysen zu Ein-
mündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg in bzw.
aus neureligiösen und weltanschaulichen Milieus
oder Gruppen sowie radikalen christlichen Grup-
pen der ersten Generationª

3) Gladigow, Burkhard: ¹Durch welche Merkmale
läût sich religiöse Abhängigkeit bestimmen?ª

4) Hellmeister, Gerhard; Fach, Wolfgang: ¹Anbieter
und Verbraucher auf dem Psychomarkt. Eine em-
pirische Analyseª

5) Murken, Sebastian: ¹Soziale und psychische Auswir-
kungen der Mitgliedschaft in neuen religiösen Be-
wegungen unter besonderer Berücksichtigung der
sozialen Integration und psychischen Gesundheitª

6) Roderigo, Beate: ¹Zur Qualifizierung von Bera-
tungsarbeit im Spannungsfeld sogenannnter Sek-
ten und Psychogruppen: Kriterien und Strategienª

134) Hellmeister, G., Fach,W.: Anbieter und Verbraucher auf
dem Psychomarkt. Unveröffentlichte empirische Analyse
im Auftrag der Enquete-Kommission ¹Sogenannte Sekten
und Psychogruppenª, unveröffentlichter Bericht, S. 10 und
23f.

135) Besier, G.: Religionsgesetze durch die Hintertür. Wie Staat
und Kirchen den Psychomarkt aufräumen möchten, Focus
vom 11. 8. 97

136) Es ist umstritten, ob die Regelungen des Gesetzes für die
Amtskirchen nicht gelten werden. Auch diese bieten ihre
Beratungen häufig ¹entgeltlichª an. Vgl. Gemeinsame
vorläufige Stellungnahme des Rates der Evangelischen
Kirche ¼, a.a.O., S. 1.

137) Einzelne Anbieter wie die Gesellschaft der Lehrer der F.M.
Alexander-Technik e.V., (G.L.A.T.), einer körperbezogenen
pädagogischen Methode, haben sich bereits über berufs-
ethische Richtlininien verständigt. Vgl. Berufsethische
Richtlinien der G.L.A.T., Freiburg, Fassung vom 14. 7. 1996.
Die in der Interessengemeinschaft Lebenskunst zusam-
mengeschlossenen Magazine haben erklärt, daû sie ¹jeg-
liche Bestrebungen von alternativen und freien Therapeu-
ten, Heilern, Lehrern und Lebensberatern unterstützen,
sich in Verbänden zusammenzuschlieûen und durch eigene
Satzungen und Regeln Miûbrauch und Falschberatung zu
verhindernª. Vgl. Sonder-regeln für ¹gewerbliche Lebens-
beratungª sind kontraproduktiv! ¼, a.a.O., S. 2.
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Anhang

Zum Forschungsprojekt ¹Aussteiger, Konvertierte und Überzeugte ± kontrastive biographische Analysen zu
Einmündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg in bzw. aus religiös-weltanschaulichen Milieus oder Gruppenª

I. Zusammenfassung

Im folgenden handelt es sich um eine von den For-
schern autorisierte Zusammenfassung des For-
schungsprojekts:

Gemeinsamkeiten in den Ergebnissen der vier Teil-
projekte

1. Die für alle Teilprojekte gemeinsame Ausgangs-
frage, ob sich ¹Bleiberª und ¹Aussteigerª in ihren
biographischen Hintergründen und Verlaufsfor-
men deutlich unterscheiden lassen, wird von den
Teilprojekten verneint oder zumindest relativiert.
Diese Kontrastierung hat sich nicht als die markan-
teste erwiesen. Dies ergibt sich zum einen bereits
aus der Differenziertheit der Gruppen- und Organi-
sationsstrukturen in den unterschiedlichen Milieus.
Auf der einen Seite stehen die esoterischen Milieus
und sogenannten Psychokulte. Dort ist nur bei
wenigen Gruppen ein klarer Mitgliedsstatus fest-
zustellen, da sich in bestimmten Strömungen dieses
Feldes teilweise keine festen Gruppen bilden,
damit auch keine ¹Einmündungenª oder ¹Zugehö-
rigkeitenª im eigentlichen Sinne entstehen. Somit
kann für diese Segmente auch nicht sinnvoll von
¹Ausstiegª gesprochen werden. Für fernöstliche
Gruppierungen und Milieus finden sich sowohl
hohe Grade der Gruppenorganisation, als auch
offenere Formen der Partizipation an Angeboten.
Auf der anderen Seite stehen Gruppen mit christ-
lich-fundamentalistischer Prägung bzw. radikale
christliche Gruppen der ersten Generation, die stär-
ker zu Geschlossenheit nach auûen und einer stär-
keren Organisiertheit ihrer Mitglieder neigen. Für
diesen Teilausschnitt ist die Kategorisierung von
¹Bleibernª und ¹Aussteigernª bedeutsamer. Im
Milieu christlich-fundamentalistischer Gruppen
findet sich mit dem ¹traditionsgeleiteten Typusª
darüber hinaus eine Form der schicksalhaften,
frühen religiösen Einsozialisation, die lebensge-
schichtlich bestätigend beibehalten oder intensi-
vierend fortgeschrieben wird. Hintergrund ist hier
eine deutlich abgeschirmte religiöse Enklave. Auch
für diese Form kann nicht sinnvoll von Einstieg oder
von ¹Bleibernª gesprochen werden, da Zugehörig-
keit hier von Kindheit an konstitutiv ist. Dieser
traditionsgeleitete Typus wird nur für dieses Milieu
formuliert, dürfte aber ± je deutlicher sich für die
anderen untersuchten Milieus ebenfalls längere
kulturelle Tradierungen ergeben ± auch dort anzu-
treffen sein. Neben dieser Relativierung der Unter-
scheidung von Aussteigern und Bleibern durch
die Differenziertheit der Milieus ergibt sich eine
zweite, noch wesentlichere Infragestellung dieser

Konstratierungslinie: Es lassen sich keine typischen
Bleiber- und Aussteigerbiographien differenzieren,
sondern sowohl für ¹Bleiberª wie für ¹Aussteigerª
lassen sich analoge Problemlagen oder lebensge-
schichtliche Konstellationen feststellen. Entschei-
dend dafür, ob es zu einer langfristigen sozialen
Verortung in einer Gruppe kommt oder diese mehr
oder weniger schnell verlassen wird, ist die ¹Pas-
sungª zwischen biographischen Konstellationen,
dem in den meisten Teilprojekten als ¹Lebens-
themaª bezeichneten zentralen biographischen
¹Anliegenª der jeweiligen Person und den Mög-
lichkeiten, die die Gruppe für die Artikulation, die
Bearbeitung oder Realisierung dieser Lebens-
thematik bereitstellen kann. Wer länger bleibt, hat
sein lebenspraktisches Problem entweder individu-
ell befriedigend gelöst, es stillgestellt oder aber be-
arbeitet es noch im Kontext der jeweiligen Gruppe.
Wer die Gruppe wieder verlassen hat, konnte
entweder sein biographisches Anliegen dort nicht
lösen oder aber hat dort in der Bearbeitung seines
Lebensproblems eine Möglichkeit gefunden, die es
ihm erlaubt, die Gruppe wieder zu verlassen. D.h.
auch eine Person kann ± mit einem identischen bio-
graphischen Anliegen oder Lebensthema ± solange
sie auf der Suche nach einer optimalen Passung
zwischen Person und Gruppe ist, ¹Aussteigerª aus
Gruppen sein und schlieûlich ± nach erfolgreicher
Suche ± zum ¹Bleiberª werden. Und umgekehrt
kann die Beheimatung in einer Gruppe etwa durch
Veränderungen in der Gruppe selbst relativiert
werden und somit ein ¹Bleiberª ± mit dem identi-
schen Anliegen, das ihn einst langfristig in diese
Gruppe einmünden und ¹bleibenª lieû ± zum ¹Aus-
steigerª werden. Die Vorstellung, daû sich ¹Sek-
ten-Aussteigerª grundlegend von denjenigen un-
terscheiden, die in neuen religiösen, weltanschau-
lichen Zusammenhängen und Psychogruppen
verbleiben, muû gegenüber deutlich feststellbaren
Gemeinsamkeiten gründlich relativiert werden.

2. Diese Überlegungen leiten direkt zu einem zen-
tralen Ergebnis aller Teilprojekte über: Für das Ver-
ständnis der Einmündung in neue religiöse, welt-
anschauliche Zusammenhänge und Psychogrup-
pen muû die gesamte Lebensgeschichte betrachtet
werden. Hier lassen sich generell biographische
¹Grundmusterª oder Problemlagen, die sogenann-
ten ¹Lebensthemenª herausarbeiten, die für den
gesamten Lebenslauf bedeutsam bzw. strukturie-
rend sind und häufig bis in die Kindheit zurück-
reichen: etwa Suche nach Einbindung und Zuge-
hörigkeit, Suche nach Strukturierung und Halt,
Wünsche nach Aufwertung und Einzigartigkeit,
nach Neuem und Selbsterweiterung etc. Dieses
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jeweilige Bündel lebenspraktischer Fragen, Proble-
me und Herausforderungen bringt das Individuum
in unterschiedliche, teilweise parallele oder aufein-
anderfolgende soziale Zusammenhänge ein und
versucht diese darin zu bearbeiten und zu realisie-
ren. Dies gilt auch für die Annäherung an religiöse,
weltanschauliche Zusammenhänge bzw. Psycho-
gruppen. Der Kontext der Gruppe bzw. des jewei-
ligen Milieus bietet nun jeweils ein spezifisch aus-
geformtes Feld, das für die jeweilige biographische
Lebensthematik unterschiedliche Möglichkeiten
bereit stellt, diese Lebensthematik zur Geltung
zu bringen, zu artikulieren bzw. zu bearbeiten.
Das Lebensthema wird, wie die biographischen
Portraits zeigen, in der Regel so lange bearbeitet,
bis sich eine wesentlich bessere oder befriedigende
Lösung bzw. ¹Passungª zwischen biographischen
Mustern und Gruppe herstellen läût. Dabei erge-
ben sich deutliche Hinweise, daû je enger und
unflexibler die Gruppenorientierungen und -anfor-
derungen sind und je weniger interne Spielräume
des Verhaltens zugelassen werden, die Passung
zwischen Lebensthema und Gruppenstruktur
enger sein muû, um eine optimale Balance zu fin-
den. Diese Passung kann sich ± wenn eine deutliche
Affinität von Gruppe und biographischer Lebens-
thematik vorliegt ± in harmonischen, bei span-
nungsreichen Konstellationen aber auch in mehr
oder weniger konfliktreichen Formen vollziehen.

3. Dieses Ergebnis, daû das Zusammenspiel zwi-
schen biographischen Hintergründen, Lebens-
thematik und Gruppen bedeutsam für Einmün-
dung, Verortung und Ausstieg aus derartigen
Gruppierungen und Strömungen ist, weist deut-
lich auf einen Eigenanteil der Individuen hin.
Damit wird von allen vier Teilprojekten über-
einstimmend eine eindimensionale ¹Manipula-
tionsª- oder ¹Verführungstheseª zurückgewiesen.
In keiner der rekonstruierten Biographien waren
Gewalt, Manipulation oder ¹Übertölpelungª das
dominante Muster für die Einbindung in die
jeweilige Gruppe. Die Hinweise auf manipulative
Gruppendynamiken ± soweit es im Rahmen bio-
graphischer Analysen überhaupt zulässig ist, auf
Gruppenprozesse zu schlieûen ± scheinen eher
auch für andere soziale Zusammenhänge relevant
und keineswegs spezifisch für neue religiöse Be-
wegungen, Gruppen oder Psychokulte zu sein.
Selbst bei jenen Typen, in denen deutlich hetero-
nome Rahmungen vorliegen ± im esoterisch-psy-
chokultischen Milieu etwa die Form einer Suche
nach Therapie (Typ B) oder der durch Druck oder
Beeinflussung durch signifikante Andere erfolgen-
den Einmündung (Typ C) ± sind immer noch eige-
ne Intentionen, eigene Entscheidungs- und Aktivi-
tätsanteile der Individuen festzustellen. Auch in
solchen Fällen, in denen der jeweiligen Gruppe
ein Manipulationsvorwurf gemacht wird, läût sich
durch die biographische Rekonstruktion verdeut-
lichen, daû die Manipulationsthematik auch ein
grundlegender Bestandteil der Weltdeutung und
der Lebensthematik der Individuen ist.1) Diese

Ergebnisse sind nun nicht so zu verstehen, als soll-
ten damit die einzelnen vollends für problema-
tische oder destabilisierende Verläufe und Erfah-
rungen in den jeweiligen Gruppen verantwortlich
gemacht oder ihnen gar die ¹Schuldª zugewiesen
werden. Aber die Vorstellung, daû es vor allem
manipulative Strategien, gezielt eingesetzte ¹Psy-
chotechnikenª bzw. abhängig machende Beein-
flussungsformen seien, die Menschen gegen ihren
Willen zu hilflos ausgelieferten, fremdgesteuerten
Objekten der jeweiligen Gruppen machten, muû
angesichts der zahlreichen rekonstruierten Biogra-
phien aus heterogensten Milieus sowie mit unter-
schiedlichsten Verläufen und Erfahrungen deut-
lich zurückgewiesen werden. Vielmehr kann für
jede der rekonstruierten Biographien ein kom-
plexes Zusammenspiel zwischen Lebensthematik
und biographischen Verlaufsformen der Indivi-
duen einerseits und den Vorgehensweisen und
Angeboten der jeweiligen Gruppen andererseits
herausgearbeitet werden. Auch für stark kon-
flikthafte bzw. destabilisierende Ablösungs- oder
Ausstiegsprozesse verdeutlichen die biographi-
schen Rekonstruktionen der vier Teilprojekte, daû
die Individuen noch ambivalent an die Gruppe
gebunden sind, so daû entsprechende Beeinflus-
sungen von seiten der Gruppen auch dadurch ihre
bindende Wirkung erst entfalten können.

4. Viel deutlicher als zwischen Aussteigern und
¹Bleibernª lassen sich relevante Kontrastierungen
für unterschiedliche Verläufe in den Gruppie-
rungen sowie für die biographischen Folgen, die
Kosten oder Möglichkeiten für die Individuen
herausarbeiten. Dabei muû die Vorstellung, daû es
vor allem dekompensierende, regressive oder
destabilisierende Konsequenzen für die Indivi-
duen sind, die sie in neuen religiösen Bewegun-
gen, Gemeinschaften und Psychogruppen erlei-
den, deutlich relativiert werden. Vielmehr zeigt
sich eine groûe Bandbreite unterschiedlicher Ver-
läufe. Neben destabilisierenden Formen kann es
zu einer sistierenden, befriedigenden Passung,
aber auch zu deutlichen Formen der Transformati-
on und Weiterentwicklung im Rahmen derartiger
Gruppierungen und Milieus kommen. Zu welchen
Varianten es kommt, hängt vor allem auch damit
zusammen, welche biographischen Belastungen
und Problematiken, welche individuelle Ressour-
cen, Bewältigungs- und Handlungsmöglichkeiten
die Individuen in die Gruppenzusammenhänge
einbringen, welche Handlungsmöglichkeiten die
jeweiligen Milieus eröffnen und ± wie schon skiz-
ziert ± zu welchen Passungen zwischen Individuum
und Gruppenstruktur es kommt. Hinweise auf
destabilisierende Verläufe und Konsequenzen zei-
gen sich in radikalen christlichen Gruppen etwa in
der Form, daû durch die Veränderung von Gruppen
eine erreichte ¹Passungª fragil wird, die Verände-
rung durch das Individuum aufgrund seiner
biographischen Struktur nicht mitvollzogen wer-
den kann und dadurch dramatische und desta-
bilisierende Dekonversationsprozesse eingeleitet
werden. Ebenfalls problematisch können sich Aus-
stiegsprozesse dann vollziehen, wenn biographisch
starke Belastungen und psychopathologische

1) Vgl. hierfür etwa die vorhergehende Darstellung zu Biogra-
phien im Rahmen fernöstlicher Gruppierungen und Milieus.
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Strukturen (z.B. starke ¾ngste, Depressionen,
Minderwertigkeitsgefühlte etc.) auf seiten des
Individuums vorliegen. Wenn die Hoffnung auf
Konfliktlösung und kompensatorische Stabilisie-
rung dadurch besonders gefördert wird, daû ein
Zusammenspiel verzerrter individueller Wahrneh-
mungen und entgegenkommender übersteigerter
Erzeugung von ¹Heilungsª-Erwartungen durch
die Gruppe entsteht, kann es bei anschlieûen-
den Enttäuschungen zu besonders dramatischen,
destabilisierenden Dekonversionen kommen. Da-
neben treten aber auch Dekonversationstypen auf,
in denen die Ein- und Ausmündungsprozesse
Bestandteil individueller Sinnsuche und Bewälti-
gungen sind, die zu produktiveren Formen der
¹Passungª führen. Auch in christlich fundamenta-
listischen Milieus zeigen sich neben sistierenden
oder dekompensierenden Formen (insbesondere
für den traditionsgeleiteten Typus und abge-
schwächt für den Monokonvertiten) produktive
und transformierende Erfahrungen im Umgang
mit den jeweiligen Gruppen, auch wenn sie beim
akkumulativen Häretiker in der Ambivalenz wie-
derkehrender Enttäuschungen bei der Suche nach
einer lebensthematischen Lösung produktiven
Bearbeitungsformen schwanken, also auch dort
nicht krisenfrei sind. Neben dekompensierenden
und krisenanfälligen Typen ergeben sich auch für
das esoterische, psychokultische Milieu deutliche
Hinweise auf transformierende, relativ krisenfreie
biographische Verläufe. Dies gilt vor allem für den
Typus A (¹aus Interesse, lernbereitª), für den eine
aktive, selbstbestimmte Annäherung an die Grup-
pen und Auseinandersetzung mit ihnen kennzeich-
nend ist. Ein ähnliches Spannungsverhältnis zeigt
sich auch für das fernöstliche Milieu: So zeigen sich
in jenen Formen, die als ¹Rückgriff auf symbioti-
sche Gesinnungsgemeinschaftenª gekennzeichnet
werden, eher sistierende, stagnierende Konstella-
tionen, indem dort zur Stabilisierung auf Bekanntes
zurückgegriffen wird und in der Stillstellung von
Offenheit fest Verortung gesucht wird. In den
unterschiedlichen Varianten einer ¹autonomen
Lebensführungª in den Gruppen oder in Auseinan-
dersetzung mit ihnen zeigen sich aber auch deut-
lich transformierende biographische Entwicklun-
gen, die zu einer Stärkung lebenspraktischer
Autonomie führen. Besonders eindringlich zeigen
sich derartige unterschiedliche Möglichkeiten dar-
in, wie etwa verschiedene Mitglieder von Hare
Krishna (ISKCON) diese Gruppe vor dem Hinter-
grund ihrer Biographie und Lebensthematik unter-
schiedlich nutzen, erfahren und ihre Leben inner-
halb der Gruppe ausgestalten: So wird in zwei
Fällen die Gruppe als Rückzug auf eine symbioti-
sche, zyklische Religiosität vor lebenspraktisch
autonomen Entscheidungszwängen genutzt, wobei
die Suche nach einer symbiotischen Geschlossen-
heit in einem Fall auch nach dem Ausstieg aus Hare
Krishna in der anschlieûenden Ehe fortgesetzt wird.
Demgegenüber zeigt sich in einem anderen Bei-
spiel, wie innerhalb der Gruppe Spielräume für
eine Gemeindeorientierung genutzt werden und
lebenspraktisch autonome Potentiale gegenüber
den einengenden Kindheits- und Jugenderfahrun-
gen gewonnen werden können.

5. Ein weiteres zentrales Ergebnis im Vergleich der
Teilprojekte ist, daû es eine groûe Vielfalt unter-
schiedlich ausgeformter Biographien, Lebens-
themen und Hintergründe bei denjenigen gibt,
die sich in neuen religiösen, weltanschaulichen Mi-
lieus und Psychogruppen aufhalten oder aufgehal-
ten haben. Es konnten keine für alle gültigen, typi-
schen biographischen Merkmale, Erfahrungen
oder sozialen Randbedingungen herausgearbeitet
werden. Zwar zeigen sich bei einer Vielzahl der
Fälle krisenhafte Zuspitzungen lebensthemati-
scher Probleme seit Kindheit und Jugend, so daû es
zu quasi-therapeutischen Hoffnungen auf Stabili-
sierung oder Nachsozialisation gegenüber den
Gruppen kommt. Aber auch diese krisenhaften
Formen sind keineswegs zu generalisieren. Viel-
mehr zeigen sich auch deutlich krisenfreie und kei-
neswegs durch Leidensprozesse gekennzeichnete
biographische Verläufe. Zudem gibt es deutliche
Hinweise, daû die biographischen Hintergründe
und Lebensthematiken keineswegs typisch für
diese Gruppen und Milieus sein müssen, was sich
exemplarisch daran verdeutlichen läût, daû die
Bearbeitung dieser biographischen Anliegen vor
Einmündung oder nach Verlassen der Gruppen
auch in anderen sozialen Kontexten erfolgt ist.
Zudem ergeben sich für den Vergleich zwischen
Individuen, die radikalen christlichen Gruppen der
ersten Generation angehören und einer ¹Kontroll-
gruppeª von Individuen, die landes- bzw.
freikirchlich orientiert sind, keine Hinweise auf
deutliche Kontraste. Eine typische biographisch
verankerte Disposition für neue religiöse Ge-
meinschaften und Psychogruppen ist ebensowenig
feststellbar wie eine typische ¹Sektenbiographieª.

6. Aus diesen Ergebnissen sind direkte Schluûfolge-
rungen für die Beratungsgestaltung möglich. Zum
einen zeigt sich bei einem Teil der Fälle, daû hier
kein direkter Beratungsbedarf besteht, da es zu
keinen besonders eskalierenden Konflikten oder
starken biographischen Krisen im Zusammenhang
mit Einmündung, Verbleib oder Austritt aus
Gruppen kommt. Vor dem Hintergrund der her-
ausgearbeiteten Komplexität und Vielfalt der bio-
graphischen Problemkonstellationen und der ent-
scheidenden Relevanz der Lebensthematik aber läût
sich für jene Fälle, in denen aufgrund krisenhafter
und konflikthafter Zuspitzungen ein deutlicher Be-
ratungsbedarf entsteht, folgern, daû die Beratung
keineswegs auf die Gruppenzugehörigkeit oder den
Ausstieg begrenzt werden darf. Die Problematik
einer derartigen Beratung wird dann schlaglichtar-
tig deutlich, wenn berücksichtigt wird, daû in einem
Teil der interpretierten Fälle die lebensgeschicht-
liche Problematik mit dem Ausstieg aus der Gruppe
nicht ¹erledigtª war, sondern in anderen sozialen
Zusammenhängen relevant blieb und weiter bear-
beitet werden muûte. Von daher müûte die Beratung
in einem umfassenden Sinne psychosoziale Bera-
tung sein, die einzelfallorientiert die biographischen
Muster, die Persönlichkeitsentwicklung, die indivi-
duellen Dispositionen und Problemkonstellationen
einbezieht. Voraussetzung ist eine solide Feldkom-
petenz, etwa gründliche Kenntnisse über Religion,
neue religiöse Gruppen und Bewegungen, Psycho-
gruppen etc.
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Vergleich der Typologien

Beim bisherigen Stand der Auswertung konnte für
jedes untersuchte Milieu eine Typologie biographi-
scher Verläufe erarbeitet werden, die durch interne
Kontrastierungen die Vielfalt biographischer Ver-
läufe, Zugänge und biographischer Folgen für die
einzelnen Milieus verdeutlicht. Im Anschluû daran
wäre nun ein zusammenfassender Vergleich und
eine Kontrastierung der rekonstruierten biographi-
schen Typologien über die Milieus hinweg sinnvoll.
Diesem Vorhaben sind beim gegenwärtigen Stand
der Auswertung 2) deutliche Grenzen gesetzt. So be-
ziehen sich alle vier Typologien auf die biographi-
schen Prozeûstrukturen, pointieren aber jeweils
spezifische Dimensionen, anhand derer die Typolo-
gie erstellt wird. So tauchen zwar alle Dimensionen
in den jeweiligen Typologien auf 3), aber es stehen
teilweise andere Dimensionen im Vordergrund, die
die Typenbildung anleiten. Im Teilprojekt zu funda-
mentalistisch-christlichen Strömungen sind es unter-
schiedliche Formen der Einmündung, der Zugangs-
und Adaptionsweisen, die zu einer Unterscheidung
von drei Typen führen. Im Teilprojekt des esoterisch,
psychokultischen Milieus stehen ebenfalls Arten des
Zugangs im Mittelpunkt. Im Teilprojekt, das sich mit
fernöstlichen Milieus beschäftigt, ist es das jeweilige
Verhältnis der Individuen zur lebenspraktischen
Autonomie, das die Typendifferenzierung anleitet.
Für den Bereich randchristlicher Gruppen ist es die
Passung zwischen Biographie, Lebensthema und
Gruppe sowie das Ausmaû der Flexibilität bzw. die
Enge der jeweiligen Gruppe, wodurch die Typologie
strukturiert wird. Durch diese unterschiedliche Di-
mensionierung ist zur Zeit eine gruppenübergreifen-
de Typologie noch nicht konstruierbar.

So wäre es bedeutsam, danach zu fragen, ob es spezifi-
sche biographische Verlaufs- oder Einmündungstypen
gibt, die nur in einem Milieu auftreten oder ob in spezi-
fischen Milieus vor allem bestimmte Lebensthemen im
Vordergrund stehen. Dies wäre bedeutsam für eine ab-
gesicherte Differenzierung zwischen unterschiedli-
chen Ausformungen neuer religiöser und weltanschau-
licher Milieus. Hier ergeben sich Hinweise: Der ¹tradi-
tionsgeleitete Typusª kommt in dieser Form nur im fun-
damentalistisch-christlichen Milieu vor. Hier bleibt zu
überprüfen, ob dies mit religiösen Tradierungen zu-
sammenhängt, die in dieser Form vor allem im Kontext
christlicher Milieus auftreten und dies für andere, rela-
tiv traditionslose Milieus zumindest noch nicht gilt. Die
Form eines Rückzugs in symbiotische Gesinnungsge-
meinschaften mit zyklischer Religiosität kommt in die-
ser Form nur im fernöstlichen Milieu als Typus vor. Hier
bleibt zu überprüfen, ob derartige symbiotisch, einbin-
dungsorientierte Lebensthematiken vor allem in die-
sem Milieu vorliegen und Einmündungen strukturie-
ren und motivieren.

In allen Milieu-Typologien ± darauf wurde schon ver-
wiesen ± finden sich auch Typen, die für einen ¹offe-
nerenª, ¹produktiverenª und ¹transformatorischenª
Umgang mit den Gruppen und entsprechende bio-
graphische Prozeûverläufe stehen: z.B. der akkumu-
lative Häretiker, der interessegeleitete, lernbegierige
Typus, die unterschiedlichen Formen einer autono-
men Lebensführung, etwa als Realisierung eines
kleinen gegenläufigen Prinzips in einem Gruppenzu-
sammenhang oder die Möglichkeit, sich mit Hilfe
eines opponierenden alternativen Deutungssystems
von einem als heteronom erfahrenen biographisch
früheren (kindlich-jugendlichen) Deutungssystem
abzusetzen.

Offene Fragen und weiterer Forschungsbedarf

Neben diesen relativierenden Hinweisen bleiben
auch im Anschluû an die vorgelegten Ergebnisse der
Teilprojekte Fragen offen.

So wird deutlich, daû der methodische Zugang der
biographischen Rekonstruktion keine Aussagen über
die Binnenrealität, die interaktive, soziale Realität
von Gruppen und Milieus, von betrieblichen oder
organisatorischen Zusammenhängen (etwa im psy-
chokultischen Bereich) erlaubt. Zwar gibt es in
den Teilprojekten Hinweise etwa auf eher enge oder
offene Gruppen, auf unterschiedliche Passungsmög-
lichkeiten zwischen Lebensthemen und jeweiliger
Gemeinde4), finden sich für das fernöstliche Milieu
Hinweise auf Veränderungen in bestimmten Grup-
pen. Insgesamt aber bleibt festzuhalten, daû dies
keine Aussagen über die jeweilige Gruppenrealität
sind, sondern Aussagen darüber, wie aus der Per-
spektive unterschiedlicher biographischer Verläufe
und lebensthematischer Hintergründe Gruppen und
Milieus erscheinen können und welche Relevanz sie
für biographische Prozesse gewinnen können. Dar-
über sind allerdings Erkenntnisse zu gewinnen, wie
unterschiedlich Gruppen je nach biographischem
Hintergrund erfahren werden und welche heteroge-
nen Erfahrungsräume Gruppen und Milieus je nach
biographischem Hintergrund darstellen können.

Hier wäre es nun wichtig, weitere Forschungen an-
zusetzen, die sowohl die Gruppen bzw. Milieus in
Interaktionsfeldstudien untersuchen und diese zu
biographischen Studien in Beziehung zu setzen. Dies
wäre vor allem auch bedeutsam für die weitere Klä-
rung der Frage nach dem Zusammenhang von Mani-
pulation und Beeinflussung seitens der Gruppen und
den biographischen Thematiken und individuellen
Ressourcen im Rahmen biographischer Prozesse.
Hierzu sind ± trotz der vorliegenden deutlichen Rela-
tivierungen der Manipulationsthese ± die Aussagen
aus den biographischen Rekonstruktionen allein
noch nicht hinreichend.

Wichtig wäre auch eine weitere Klärung der Spezifik
biographischer, lebensthematischer Hintergründe für
neue religiöse, weltanschauliche Milieus und Psycho-
gruppen. Das deutliche Ergebnis, daû sich im Durch-

2) Es ist darauf hinzuweisen, daû jedes Teilprojekt an der Aus-
wertung der Daten, teilweise auch unter Einbezug weiterer
Erhebungen, weiter arbeiten wird. Hier sind Systematisie-
rungen und Ausdifferenzierungen zu erwarten, die auch
in umfassendere Publikationen münden werden, die die
Grundlage für eine vergleichende Kontrastierung der Typo-
logien erheblich verbessern können.

3) Vgl. hierzu etwa die Unterscheidung von drei Dimensionen
im Teilprojekt zum fundamentalistisch-christlichen Milieu,
die jeweils in Beziehung zu den rekonstruierten Biographien
gesetzt werden.

4) Vgl. etwa den Fall von Frau Fischer in der Darstellung des
Teilprojektes zu radikalen christlichen Gruppen der ersten
Generation.
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gang durch die biographischen Verläufe keine gene-
relle ¹Sektendispositionª oder ¹-biographieª ergibt,
könnte weiter überprüft und dadurch validiert werden,
daû maximale Kontrastierungen mit biographischen
Verläufen aus religiös und weltanschaulich distanzier-
ten bzw. fernstehenden Milieus durchgeführt würden.

II. Teilprojekt ¹Attraktivität radikaler christlicher
Gruppen der ersten Generationª

Dipl.-Theologe Wilfried Veeser, Pfarrer der Evange-
lischen Landeskirche in Württemberg

An dieser Stelle soll in knapper Form der ausführ-
liche Forschungsbericht zusammengefaût und in
seinen Hauptlinien und Ergebnissen dargestellt
werden. Dies geschieht in vier Schritten:

1. Zum Forschungsauftrag und der Methodik

2. Beobachtungen und Ergebnisse

3. Ein ¹typischerª Fall: Frau Fischer

4. Zusammenfassung

1. Zum Forschungsauftrag und der Methode

1.1 Ausgangsfrage

Dem Forschungsauftrag liegt die Ausgangsfrage zu
Grunde: Was bewegt Menschen, bzw. welche er-
kennbaren biographischen und persönlichkeitsbe-
dingten Strukturen stehen hinter dem Verhalten, sich
an ¹radikale christliche Gruppenª der ersten Genera-
tion zu binden, sich dort zu beheimaten, bzw. wieder
auszusteigen? Daraus resultiert die weitergehende
Frage: Dominieren beim Aufbau der Bindung bzw.
beim Vorgang der Akkulturation manipulative Hand-
lungsmuster der Gruppen oder spezifische Befind-
lichkeiten dieser Menschen, die eine Bindung bzw.
Beheimatung als weithin autonomen Versuch der
Problemlösung, als Sozialisationsvorgang usw. er-
scheinen lassen?

Um auf diese und vergleichbare Fragen gesicherte
Antworten zu erhalten, formulierte die Enquete-
Kommission den in der gemeinsamen Einleitung der
vier Forschungsprojekte genannten Forschungsauf-
trag.

1.2 Zum untersuchten Feld

Aufgrund verschiedener Auskünfte bei kirchlichen
und staatlichen Weltanschauungsstellen wurde ver-
sucht, auf einzelne als ¹radikalª eingestufte rand-
kirchliche Gruppen der ersten Generation zuzuge-
hen, um Interviewpartner für das Forschungsprojekt
zu akquirieren. Das Anliegen stieû nur bei wenigen
dieser Gruppen auf strikte Ablehnung. Meistens
zeigten sie eine recht hohe Bereitschaft zur Koopera-
tion. Dies lieû frühzeitig ahnen, daû die diagnosti-
zierte ¹Radikalitätª einer Gruppe zumindest auf der
Ebene persönlicher Kontakte und im Erleben ihrer Mit-
glieder differenzierter zu sehen ist. Nachdem zunächst
mit Mitgliedern und Mitarbeitern solcher Gruppen
qualitative Interviews durchgeführt wurden, bestätigte
sich diese Vermutung v.a. bei einigen pfingstlich/cha-

Übersicht über die Interviewpartner 5)

Verbleiber: A-Gemeinde Frau Adler

(stark heiligungsorien-
tiert mit hohem Kon-
formitätsdruck, stark
missionarisch)

Frau Braun

Herr Carstens

Herr Etzel

D-Gemeinde Frau Claus

(stark heiligungsorien-
tiert mit hohem Kon-
formitätsdruck)

Herr Geiger

Aussteiger: A-Gemeinde (s.o.) Frau Fischer

Frau Haug

Frau Jung

Herr Gölz

D-Gemeinde (s.o.) Herr Heinrich

Herr Jakob

Kontroll-
gruppe:

S-Gemeinde Herr Ernst

(evangelische
Freikirche)

S-Gemeinde Frau Ernst

(evangelische
Freikirche)

K-Gemeinde Herr Decker

(landeskrichliche
Gemeinschaft)

Evangelische
Landeskirche

Frau Thiele

M-Gemeinde Frau Schäfer

(charismatisch
freikirchliche
Gemeinde)

L-Gemeinde Herr Walter

(charismatisch
freikirchliche
Gemeinde)

5) Für ihre Mitarbeit an diesem umfangreichen Forschungspro-
jekt sei folgenden Personen herzlich gedankt:
± den Interviewpartnern, die ihre Lebensgeschichte erzählt

haben,
± Frau Neumann und Frau Zieker für die Transkriptionsar-

beiten,
± Herrn Bittner, Herrn Krase, Frau Riwar und Frau Veeser für

ihre Mitarbeit bei den Fallanalysen.
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rismatischen Gruppen. Die dort geführten Interviews
lieûen nach ersten Analysen kaum auf exzessive mani-
pulative Gruppenprozesse oder erhebliche Konfliktfel-
der schlieûen. Weitere Interviews wurden mit Mitglie-
dern solcher Gruppen geführt, die sich auch während
dieser Vorlaufphase noch als extrem darstellten. Aus
den dadurch gewonnenen Daten kamen insgesamt
sechs Insiderinterviews zur vertieften Auswertung.
Diese Probanden (Pbn) stammten aus zwei stark heili-
gungsorientierten Gruppen, die in der Frage der Zu-
sammenarbeit mit Christen anderer Denominationen
keine ¹ökumenische Weiteª 6) zeigten (A-Gemeinde,
D-Gemeinde). Gleichzeitig gelang es, mit sechs Aus-
steigern aus diesen Gruppen Kontakt aufzunehmen
und diese zu interviewen. Die sechs Interviewpartner
der Kontrollgruppe stammten aus landeskirchlich und
freikirchlich geprägten Gemeinschaften mit deutlich
wahrnehmbarer ¹ökumenischer Weiteª.

Mit allen Interviewpartnern wurde zusätzlich der
Persönlichkeitsstrukturtest (PST) von M. Dieterich
(1997) durchgeführt, so daû es möglich wurde, die
dort erkennbaren Strukturen als Kontextwissen in
die Analyse der Interviewdaten mit einzubeziehen
und sie zusätzlich zu kontrastieren (s.Übersicht auf
Seite 198).

1.3 Zur Methodik

Neben den Ausführungen zur Methodik im gemein-
samen Teil der vier Forschungsprojekte ist hier in be-
sonderer Weise der ¹psychologische Persönlichkeits-
testª zu beschreiben.

Beim Einbezug eines empirischen Verfahrens zur Mes-
sung der Persönlichkeitsstrukturen der untersuchten
Pbn war folgende Frage zu beantworten: Welches
quantitative Testverfahren zur Ermittlung der Persön-
lichkeitsstruktur des Menschen ist so breit angelegt,
daû es sowohl veränderbare als auch unveränderliche
Aspekte differenzieren kann? Weiterhin sollte von die-
sem Instrumentarium verlangt werden, daû es die bio-
graphisch beobachtbaren Strukturen, wie sie im Kon-
text von Konversionen und Dekonversionen zu erwar-
ten waren, von den Ergebnissen her nicht statisch ei-
nengt oder die Interpretation der qualitativen Inter-
views nicht paradigmatisch präfiguriert.

Die Wahl fiel auf ein mehrstufiges Testverfahren von M.
Dieterich (Persönlichkeitsstrukturtest [PST] 1997), wel-
ches drei verschiedene Ebenen der Persönlichkeits-
strukturen (differenziert nach dem Ausmaû der Verän-
derungsmöglichkeit) unterscheidet und dabei vorhan-
dene und bewährte empirische Instrumente zur Mes-
sung der Persönlichkeit aufnimmt. Durch diese Diffe-
renzierung von drei Ebenen der Persönlichkeit sind
Aussagen zur Stabilität der unterschiedlichen Persön-
lichkeitsstrukturen möglich. Dies lieû erwarten, daû
sich diese Strukturen in einem unterschiedlichen Aus-
maû in der biographischen Erzählung zeigen und nach-
weisbar sind. Sie fungieren gleichsam als mehr oder

weniger konstante, transformierbare oder eben auch
als veränderbare Lebensthemen, die mit dem jeweili-
gen sozialen Kontext interagieren.

Im einzelnen werden von Dieterich folgende Persön-
lichkeitsdimensionen beschrieben (1997, 46ff., 72 ff.,
138ff.):

Er unterscheidet bei der Beschreibung der Persön-
lichkeitsstruktur zwischen den Wesenszügen, der
Grundstruktur und der Tiefenstruktur des Menschen.
Mit der untenstehenden Abbildung versucht Diete-
rich, dies modellhaft zu verdeutlichen. Es sind drei

konzentrische Kreise. Der äuûerste Kreis entspricht
den Wesenszügen, demjenigen Anteil der Persön-
lichkeit, der von anderen wahrnehmbar ist, der den
Menschen nach auûen hin kennzeichnet und bei-
spielsweise zu Sympathie oder Antipathie führen
kann. An diesen Wesenszügen kann man arbeiten,
d.h. sie sind durch ein gezieltes Förderprogramm
(sofern dies notwendig sein sollte) veränderbar. Die
Wesenszüge können sowohl durch eine entspre-
chende Umgebung (Arbeitsplatz, Familie usw.) als
auch durch den Einfluû der ¹tieferª liegenden
Grundstruktur bzw. Tiefenstruktur entstanden sein.
Der zweite Kreis, die sog. Grundstruktur, ist im
Unterschied zu den Wesenszügen nicht direkt sicht-
bar und kann von den Wesenszügen auch deutlich
verschiedene Ausprägungen haben. So ist es durch-
aus möglich, daû man z.B. bei den Wesenszügen eine
hohe Ausprägung der Kontaktorientierung zeigt ±
und bei der Grundstruktur deutliche Ausprägungen
einer Introversion vorliegen. Die Grundstruktur ist
zumeist im Laufe der Jahre entstanden und deshalb
viel stabiler als die Wesenszüge. Die Tiefenstruktur
gib Aufschluû über Anteile der Persönlichkeitsstruk-
tur, die in früher Kindheit erworben bzw. teilweise
auch vererbt worden sind. Sie ist so stabil, daû eine
¾nderung nicht angestrebt werden sollte. Auch hier
gilt, daû sich ihre Ausprägungen von denen der
Grundstruktur und den Wesenszügen deutlich unter-
scheiden können. Solche Unterschiede erklären oft-
mals gewisse Spannungen im Leben, sie sind aber
durchaus üblich.

Dieterich griff bei der Entwicklung seines Persönlich-
keitsstrukturtests auf vorhandene Verfahren zurück.

± Bei den Wesenszügen auf die 16 Persönlichkeits-
faktoren (16 PF) von Schneewind u.a. (1986).

± Bei der Grundstruktur auf das Eysenck-Persönlich-
keitsinventar (EPI) (vgl. Eggert, 1983) und bei den
Items auf Elemente des Freiburger Persönlich-
keitsinventars (FPI-R) (vgl. Fahrenberg 1983). Es
werden die Dimensionen Extraversion (introver-

6) Zur Definition von ¹ökumenisch weitª, bzw. ¹flexibelª vgl.
die Begriffsbestimmungen unter Ziff. 2.1. Ein relativ niedri-
ger Konformitätsdruck impliziert ein gewisses Kritikpotential
durch abweichende Meinungen in der Gruppe, bzw. ermög-
licht eine teilweise Akzeptanz von Christen anderer Traditio-
nen trotz dogmatisch vertretenem Absolutheitsanspruch.

file: F:\opi\fein
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tiert bis extravertiert) und Neurotizismus oder
Emotionalität (stabil bis instabil oder flexibel/emo-
tional) beschrieben. Die Grundstruktur kann zum
einen durch die länger andauernde Einwirkung
(Lernprozesse) der korrelierenden Wesenszüge
entstehen, jedoch in weit gröûerem Maû durch
Anlage bzw. frühkindliche Prägung. Zielgerichtete
¾nderungen erfordern sehr viel Zeit.

± Bei der Tiefenstruktur: Zu ihrer Ermittlung kom-
men eher schlieûende Verfahren in Betracht (wie
z.B. qualitative Interviews, durch die Struktur-
analysen biographischer Verläufe möglich wer-
den). Mit seiner Eigenentwicklung für diesen An-
teil der Persönlichkeit versucht Dieterich dennoch
¹einen kleinen Spalt zur Tiefenstruktur auf empiri-
schem Wegeª zu öffnen (154). Dieterich rezipiert
das tiefenpsychologische Persönlichkeitsmodell
von F. Riemann, welches sich sprachlich wie auch
im Blick auf die Operationalisierung für ein sol-
ches Verfahren am ehesten eignet, jedoch ohne
dessen pathologische Dimension der Beschrei-
bung. Riemann geht von ¹depressivenª, ¹schizoi-
denª, ¹zwanghaftenª und ¹hysterischenª Aspek-
ten aus. Dieterich drückt diese Grundstrebungen
durch die Dimensionen ¹Distanz ± Näheª mit dem
Gegensatzpaar ¹sachlich ± warmherzigª, sowie
¹Veränderung ± Stabilitätª mit dem Gegensatz-
paar ¹unkonventionell ± korrektª aus (vgl. 156).

Es war zu erwarten, daû das biographische Material
im Kontext einer intensiven Gruppenbeziehung kon-
krete Wesenszüge widerspiegeln kann, die sich aber
erst im Rahmen der Konversion und der Akkultura-
tion entwickelt haben dürften. Insofern ein bereits vor
der Konversion erkennbarer Wesenszug als Lebens-
thema praktische Relevanz besaû, könnte sich ein
solcher im neuen sozialen Milieu wandeln. Dagegen
ist bei den Grundstrukturen und vor allem bei den
Tiefenstrukturen damit zu rechnen, daû diese sich
über die gesamte Biographie hinweg zeigen, wobei
sie je nach Interaktionslage mit der Gruppe transfor-
miert werden können, z.B. Hingabe und Nähe in der
Tiefenstruktur in unterschiedlichen sozialen Milieus:
Nähebeziehungen zu Lehrern und soziale Engage-
ments in der Schulzeit, ehrenamtliche Engagements
in Vereinen oder sozialen Gruppen in der Adoleszenz
und schlieûlich nach der Konversion in einer christ-
lichen Gemeinschaft starkes Engagement im Sinne
christlicher Nächstenliebe.

Analysen biographischer Interviews ohne Einbezug
der empirisch meûbaren Persönlichkeitsstrukturen
als Kontextwissen haben ergeben, daû diese Persön-
lichkeitsdimensionen in der Regel dennoch als
Lebensthemen sichtbar wurden. Damit konnte die
Sorge in bezug auf das Methodische, durch den Ein-
bezug der quantitativ ermittelten Persönlichkeits-
struktur quasi ein der biographischen Wirklichkeit
nicht entsprechendes Deuteparadigma an das quali-
tative Interview künstlich heranzutragen, entkräftet
werden. Im Gegenteil. Das Einbeziehen dieses Kon-
textwissens erleichterte vielmehr die Interpretationen
insofern, als von vorne herein mit solchen Strukturen
zu rechnen war und diese tatsächlich in redundanter
Weise jeweils in mehreren Sequenzen aufgefunden
werden konnten.

2. Einzelbeobachtungen und Ergebnisse

2.1 Ein dynamisches Passungsmodell zur Erklärung
der Einstiegs- und Verbleibsprozesse, der Beheima-
tungswahrscheinlichkeit, der Konfliktpotentiale und
der Fluktuation in christlichen Gemeinschaften

Die durchgeführten Analysen des biographischen
Materials sowie der Persönlichkeitsstrukturprofile in
den drei Pbn-Gruppen im Feld christlicher Gemein-
schaften lassen ± über spezifische Typenbildungen
hinaus ± auf ein dynamisches Passungsmodell zur
Erklärung der Einstiegs- und Verbleibsprozesse, der
Beheimatungswahrscheinlichkeit, der Konfliktpoten-
tiale und der Fluktuation in christlichen Gemein-
schaften schlieûen. Weiter hat sich im Verlauf der
Kontrastierungen gezeigt, daû sich die Biographie-
verläufe sowie die Persönlichkeitsstrukturen von
Menschen in evangelikalen und charismatisch/
pfingstlichen Gemeinschaften randkirchlicher oder
eben landeskirchlicher/freikirchlicher Provenienz
nicht wahrnehmbar unterscheiden 7), daû sie viel-
mehr auf der Ebene des erkennbaren Erlebens relativ
groûe ¾hnlichkeiten aufweisen. Zwar lassen sich bei
Einsteigern, Aussteigern oder Verbleibern verschie-
dene Prozesse beschreiben. Die Dynamik dieser
Prozesse ist jedoch bei allen sehr ähnlich. Aufgrund
dieser Beobachtungen könnte man vermuten, daû
dieses vorliegende Passungsmodell für christliche
Gemeinschaften überhaupt, womöglich sogar ± zu-
mindest in Einzelfällen ± auch für andere religiös
bzw. quasi-religiös geprägte Milieus zutreffen könnte.

Begriffsbestimmungen

Enge, inflexible vs. weite, flexible Gruppe: Mit den
Begriffen ¹engª und ¹weitª sowie ¹inflexibelª und
¹flexibelª werden in diesem Zusammenhang zwei
Dimensionen des Angebotsprofils einer christlichen
Gemeinschaft beschrieben:

(1) Die Erkennbarkeit bzw. die Dominanz eines
spezifischen (dogmatischen, ideologischen oder
glaubensstilmäûigen) Gruppenprofils.

(2) Das Ausmaû des Konformitätsdrucks auf das
einzelne Mitglied, mit dem die entsprechende Grup-
penkultur einen umfassenden Anspruch auch auf die
Privatsphäre des einzelnen erhebt und Abweichun-
gen sanktioniert.

Eine hohe Flexibilität der Gruppe, bzw. Weite ist
dann zu konstatieren, wenn die Gruppenkultur ein
kaum wahrnehmbares oder relativ weites, d.h. ein
von miteinander konkurrierenden Ideen bestimmtes
Profil aufweist bzw. sie evtl. vorhandene ideologische
Ansprüche allenfalls sprachlich artikuliert, diese aber
nicht operationalisiert oder gar vom einzelnen einfor-
dert. Dies führt in der Regel dazu, daû sich
unterschiedliche Menschen mit teils sich widerspre-
chenden Bedürfnissen in einer solchen Gruppe be-
heimaten können, ohne daû alle Strukturen unmittel-

7) Auf der Ebene des Persönlichkeitsstrukturtests zeigten sich
zwar tatsächlich Unterschiede (s.u.); diese tangieren jedoch
nicht die für alle Pbn gültige und ähnlich verlaufende biogra-
phische Entwicklungsdynamik, sondern tragen zur materiel-
len Erklärung der jeweiligen Einstiegs-, Verbleibs- oder Aus-
stiegsprozesse bei.
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bar einem spezifischen Profil entsprechen müssen
(vgl. z.B. die volkskirchliche Pluralität in theologi-
scher Hinsicht und bei Glaubensstilfragen).

Eine sehr geringe Flexibilität der Gruppe, bzw. Enge
liegt dann vor, wenn eine Gruppenkultur ein deut-
lich erkennbares und enges, d.h. für den religiös
Interessierten nicht diskutierbares, homogenes Profil
aufweist, dieses in konkreten Handlungsanweisun-
gen operationalisiert wird und Abweichungen vom
System der Gemeinschaftsnorm sanktioniert werden
(Konformitätsdruck). Oftmals erhebt eine solche
Gruppe einen ausgeprägten Absolutheitsanspruch,
durch welchen sie zu einer ¹heilsnotwendigeª Nor-
men setzenden Gröûe avanciert. Dies führt in der
Regel dazu, daû sich in solchen Gruppen Menschen
mit ähnlichen biographischen oder persönlichkeits-
bedingten Strukturen und Bedürfnissen beheimaten,
da die Gruppenkultur die Angleichung der Personen
an die Gruppe einfordert (vgl. Forderungen nach
Veränderung des ¹Charaktersª, der Schlafgewohn-
heiten, der sozialen Kontakte usw.).

Hohe Passung vs. niedrige Passung: Mit dem Begriff
Passung wird der beobachtete Umstand beschrieben,
daû die Beheimatung von Menschen in spezifischen
Gruppen aufgrund einer hohen Übereinstimmung
ihrer dominanten biographischen oder persönlich-
keitsbedingten Strukturen mit der spezifischen
Gruppenkultur erfolgt. Eine relative Passung liegt
auch dann vor, wenn für die nicht unmittelbar zur
Gruppenkultur passenden biographischen und per-
sönlichkeitsbedingten Strukturen und Bedürfnisse
gruppeninterne Nischen oder gruppenexterne Be-
zugssysteme gefunden werden, in denen das Grup-
penmitglied seine strukturell bedingten Bedürfnisse
hinreichend befriedigen kann.

Beheimatungswahrscheinlichkeit: Die Wahrschein-
lichkeit der Beheimatung eines Menschen in einer
christlichen Gemeinschaft, d.h. sein relativ dauerhaf-
ter Verbleib in diesem religiösen Milieu hängt von
dem Grad der Passung seiner biographischen und
persönlichkeitsbedingten Strukturen zu dem Profil
der Gruppe und umgekehrt ab. Je mehr diese Struk-
turen des religiös Interessierten zu einer spezifischen
Gruppenkultur passen, wird er dort verbleiben, bzw.
bei Nichtpassung den Konversions- bzw. Akkultura-
tionsprozeû abbrechen. Auch die umgekehrte Per-
spektive ist möglich: Je mehr die Gruppenkultur zu
den Strukturen des potentiellen Konvertiten paût,
desto höher ist die Beheimatungswahrscheinlichkeit.
Dies schlieût andere Faktoren, die ebenfalls Einfluû
auf die Beheimatungswahrscheinlichkeit haben kön-
nen, nicht aus: z.B. intellektuelle Plausibilität der
Lehre, kommunikatives Geschick oder Ungeschick
der Gruppenleiter, soziale Anreize im Sinne eines
vertrauten gesellschaftlichen Milieus, berufliche und
finanzielle Anreize, persönliche Anreize (nicht selten
sind wohl erotische Beziehungen im Spiel, die wie-
derum auch als eine biographische Struktur gewertet
werden könnten) usw. Es wird jedoch von einer
zentralen Bedeutung der Passung im obigen Sinn
ausgegangen.

Konfliktpotential: Mit Konfliktpotential wird der
Sachverhalt bezeichnet, daû durch spezifische grup-

penbedingte oder biographische bzw. persönlich-
keitsbedingte Auslösefaktoren in der Interaktion zwi-
schen dem Individuum und der Gemeinschaft unter-
schiedlich starke interne oder externe biographie-
relevante Konfliktfelder entstehen können. Einerseits
birgt eine enge und inflexible Gruppenkultur durch
Absolutheitsanspruch und/oder Konformitätsdruck
(s.o.) auf den Einzelnen Konfliktpotentiale in sich.
Andererseits kann die mangelnde Passung der bio-
graphischen oder persönlichkeitsbedingten Struktu-
ren des Einzelnen trotz hoher Motivation zum Ver-
bleib mittelfristig zu Konflikten und zu Dekonver-
sionsprozessen führen. Je inflexibler (s.o.) sich eine
Gemeinschaft in ihrem Angebotsprofil zeigt und je
geringer die Passung beim Einzelnen ist, desto leich-
ter können Konfliktfelder und damit einher gehende
Ausstiegsprozesse entstehen.

Fluktuation: Fluktuation bedeutet, daû durch das
¹augenscheinlicheª und zunächst attraktiv wirkende
Ausgangsprofil einer Gemeinschaft (vgl. z.B. das
Versprechen gelingender Beziehungen in einer sub-
jektiv als fremd erlebten Umwelt) zwar relativ viele
Menschen zu weiteren Kontakten stimuliert werden,
infolge der Inflexibilität der Gemeinschaft sich je-
doch nur solche Biographieträger beheimaten, die
eine hohe Passung in ihren biographischen oder per-
sönlichkeitsbedingten Strukturen aufweisen. Je in-
flexibler (s.o.) sich z.B. eine nach auûen hin missio-
narisch offene Gemeinschaft zeigt, desto häufiger
miûlingen Akkulturationsprozesse, weil die Struktu-
ren der Gruppe und des Individuums nicht passen.
Dies führt zu einer stärkeren Fluktuation. Bei inflexi-
blen Gemeinschaften, die weniger missionarisch ex-
travertiert agieren, ist zu vermuten, daû sie sich viel-
mehr selbst reproduzieren (Groûfamilie als Norm)
und so relativ weniger Fluktuation aufweisen. Dies
dürfte mit dem Umstand zusammenhängen, daû bei
solchen Sozialisationsprozessen Teile der Gruppen-
kultur zu einem festen strukturellen Bestandteil der
Biographie geworden sind (vgl. Religion und spezifi-
sche Glaubensstile als Lebensthema und -norm).

2.2 Zur Dominanz biographischer Strukturen und
Lebensthemen in allen Pbn-Gruppen

Alle untersuchten Personen, auch diejenige Pbn-
Gruppe, die im randkirchlichen Bereich religiöse
Orientierung suchten, wurden in aller Regel von zu-
meist unbewuûten Strukturen und Lebensthemen
bestimmt. Diese fungieren als Prinzipien, die das
Handeln der Pbn im Rahmen des Konversionsprozes-
ses, des Verbleibs oder der Dekonversion stark struk-
turieren und bestimmen. Auch wenn man in der
Regel für das konkrete Handeln multikausale Zu-
sammenhänge annehmen muû (z.B. ökonomische
und systemische Aspekte etc.) werden diese wahr-
nehmbaren Lebensthemen, bzw. Strukturen im bio-
graphischen Verlauf und in der Beziehungsgestal-
tung zu den jeweiligen Gruppen dominant. Sie schei-
nen den Menschen auch in seiner religiösen Orien-
tierung nachhaltig zu bestimmen. Aus anderen psy-
chologischen oder psychotherapeutischen Perspekti-
ven werden diese unbewuûten Lebensthemen auch
als ¹Lebensstilª (individualpsychologisch), allgemein
¹Übertragungenª oder ¹Projektionenª, ¹Lebens-
skriptª (transaktionsanalytisch) bezeichnet. Selbst
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dann, wenn ein Pb bewuûte eigenständige Erklä-
rungsmodelle für seinen Ein- oder Ausstieg ent-
wickelt und in deren Paradigma spezifische kogni-
tive Aspekte zur Begründung seines Verhaltens ins
Feld führt (z.B. eine bestimmte, als attraktiv empfun-
dene Lehre einer Gruppe), dominieren jene Struktu-
ren oder Lebensthemen die Entwicklung; die Kogni-
tionen passen sich in aller Regel an diese an (im
Sinne der Auflösung kognitiver Dissonanzen). Diese
Strukturen und Lebensthemen bestimmen und prä-
gen auch ganz wesentlich die Interaktionen zur
Gruppe und mögliche Konfliktfelder bei Unpassun-
gen ± unabhängig davon, ob es sich um eine enge,
inflexible oder eine weite, flexible Gruppe handelt
(s.o.).

2.3 Suche nach einer möglichst hohen Passung

Es ist bei allen Pbn-Gruppen beobachtbar, daû es zu
mehrfachen Einmündungen und Konversionen, zu
unterschiedlichen Akkulturationsprozessen, Dekon-
versionen und neuen religiösen Orientierungen kom-
men kann, bis der einzelne Pb entsprechend seiner
(zumeist unbewuûten) biographischen und persön-
lichkeitsbedingten Strukturen und Lebensthemen
eine hohe Übereinstimmung (Passung) zwischen sich
und seinen Bedürfnissen einerseits und der Grup-
penkultur andererseits spürt, fühlt, erlebt, glaubt.
Die Analyse der vorliegenden biographischen Inter-
views führen zu dem Eindruck, als suche ein Pb so
lange, als experimentiere und teste er, bis er eine für
sich befriedigende Passung findet, durch die er in
umfassendem Sinn Identität gewinnt, weil das Set-
ting einer Gruppe ein Höchstmaû an Kongruenz und
Konformität mit den eigenen Zielen ermöglicht.
Dabei scheint es aus sozialwissenschaftlicher Per-
spektive prinzipiell sekundär zu sein, ob diese Pas-
sung in einer religiösen oder in einer säkularen
Gruppe gefunden wird. Gerade die beobachtbaren
Prozesse des Einstiegs, Verbleibs oder Ausstiegs
scheinen den Pbn zu ermöglich, spezifische Lebens-
themen, Entwicklungslinien und Verhaltensweisen
zu bearbeiten, weiter zu bringen, abzustoppen oder
ganz neu zu initiieren. Dabei hat die Gruppe zumeist
eine Art katalysatorischen Effekt.

2.4 Manipulative Gruppenelemente oder
Evidenzerlebnisse scheinen eher sekundär zu sein

In den erkennbaren Interaktionsprozessen scheinen
manipulative Elemente eher von sekundärer Bedeu-
tung zu sein. Sie erscheinen zwar auf der Bewuût-
heitsebene z.B. im Rahmen von Dekonversionspro-
zessen als Argumentationshilfen, die das jeweilige
Handeln oder Nichthandeln begründen sollen. Für
die eigentlichen Entscheidungsprozesse spielen sie
jedoch eine eher nachgeordnete Rolle.8) Diese Beob-
achtung gilt auch umgekehrt. Bei geglückten Kon-
versionen und Akkulturationen spielen beispiels-
weise die Gruppenlehre, die gewonnene Tugend, die

beanspruchte Ethik, v.a. aber die diversen Evidenz-
erlebnisse z.B. im Sinne spiritueller Erfahrungen auf
der Bewuûtheitsebene eine wichtige Rolle. Aber
faktisch stellen sie sehr häufig Operationalisierungen
dar, die die Bedürfnisse der latenten Strukturen be-
stätigen, verstärken oder überhaupt erst ermöglichen
und weiter entwickeln. Ein Beispiel: Dienen und Hin-
gabe haben eine hohe Wertigkeit im Normsystem
christlicher Gemeinschaften. Ein stark warmherziger
und altruistischer Mensch dient jedoch unbewuût,
bzw. auf der Ebene dieser Bedeutungsstrukturen
deshalb, weil er seine tiefsitzende Angst vor Isola-
tion, Einsamkeit und vor sozialer Distanz zu vermei-
den sucht. Im Normsystem seiner Gemeinschaft ge-
winnt er durch sein Handeln jedoch einen tugend-
haften Status. Womöglich fungiert er als ein soziales
Modell und dient als Beispiel für Selbstlosigkeit,
ohne daû er selbst oder die Gruppe wahrnehmen,
daû dahinter womöglich schlichte, aber mächtige
biographische oder persönlichkeitsbedingte Struktu-
ren stehen, die ein solches Verhalten bedingen und
fördern.

2.5 Dekonversionstypen

Im Blick auf die Dekonversionsprozesse lassen sich
nach dem vorliegenden Datenmaterial und aus der
Perspektive qualitativer Deutekategorien zumindest
drei unterschiedliche Dekonversionstypen beschrei-
ben:

2.5.1 Konversion und Dekonversion als Durchgangs-
stadium eines biographischen Handlungs-
schemas im Rahmen individueller Sinnsuche und
Bewältigungshandelns

Der Dekonversionsprozeû ± und damit auch die in
dieser Gruppe erfolgte Konversion ± stellt eine
Zwischenstation auf dem Weg religiöser Sinnsuche
dar. Diese wird ± teils vom Betroffenen intentional
initiiert ± solange vollzogen, bis der Pb einen passen-
den Bezugsrahmen und ein passendes religiöses Set-
ting findet, in dem er sich zumindest mittelfristig
dauerhaft beheimaten kann.

In einem solchen Kontext stellen sich Ausstiege meist
relativ undramatisch dar. Zwar gehen auch diese mit
Konflikten und Frustrationen einher, sie sind aber in
ihrer Intensität nicht höher zu bewerten, als andere
intentional eingeleitete Handlungsaktivitäten wie
Trauerprozesse durch vollzogene Beziehungsabbrü-
che usw. Auffällig ist, daû diese Gruppe von Ausstei-
gern ihren Ausstiegsprozeû nur teilweise, aber nicht
durchgängig im Opfer-Täter-Paradigma 9) deutet;
ihnen gelang es vielmehr, diesen Prozeû weitestge-
hend in die eigene Biographie zu integrieren. Dies
führt in der Regel zu differenzierenden Bewertungen
der bisherigen Gruppenmitgliedschaft (im Sinne
einer Gewinn- und Verlustrechnung). Kommt es in
der argumentativen Darstellung dieser Betroffenen
dennoch zu negativen paradigmatischen Einschät-
zungen, kann sich im gegenwärtig gültigen sozialen
Umfeld z.B. eine alternative Aussteigergruppe zei-
gen, an welcher der Aussteiger partizipiert und zu

8) Allerdings ist einschränkend zu berücksichtigen, daû bei den
untersuchten christlichen, randkirchlichen Gruppen geziel-
tes Einwirken mit psychologischen bzw. psychotherapeu-
tischen Methoden, wie es von sogenannten ¹Psychokultenª
berichtet wird, kaum vorkommt. Weiteren Aufschluû gibt hier-
zu der Forschungsbericht von Herrn Prof. Fuchs-Heinritz.

9) Damit ist gemeint, daû die Gruppe z.B. als ein manipulieren-
der und kontrollierender Täter angesehen und der Konvertit
oder der Aussteiger als Opfer gedeutet wird.
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deren Norm dieses Opfer-Täter-Paradigma gehören
kann. Dieses bietet für den Biographieträger eine
zunächst plausible Deuteperspektive für sein Aus-
stiegshandeln.

2.5.2 Dekonversion im Sinne eines ¹institutionellen
Ablaufmustersª, in dessen Rahmen die Anpassung
der Ich-Identität an eine vom Biographieträger
nicht mehr beeinfluûbare und verwandelte Gruppe
als Institution miûlingt

Als sehr dramatisch und konfliktträchtig zeigen sich
Dekonversionen nach einem jahrelangen Verbleib in
der Gruppe. Bestand zwischen den biographischen
Strukturen des Biographieträgers und der Gruppen-
kultur, bzw. einem konkreten sozialen Bezugsrahmen
innerhalb einer Gruppe, weitestgehende Homöostasie
und damit eine hohe Passung, wurde das Ungleich-
gewicht und der daraus entstehende Konflikt nicht
durch ¹Unpassungenª seitens des Biographieträgers
oder durch den bisherigen Grad der Inflexibilität
einer Gruppe stimuliert, sondern durch einen unvor-
hersehbaren und für den Verbleiber nicht aufhalt-
samen Wandlungsprozeû der Gruppe selber, den der
Biographieträger aufgrund seiner Konsistenz nicht
mitvollziehen wollte oder aufgrund seiner spezifi-
schen Prägung nicht mitvollziehen konnte. Die Aus-
lösebedingungen sowie die Reaktionsmechanismen
sind vergleichbar mit ähnlichen alltäglichen Prozes-
sen (vgl. strukturell bedingte Veränderungen der Ar-
beitswelt mit Selektionsprozessen, denen bewährte
Mitarbeiter trotz ihres jahrzehntelangen Einsatzes
zum Opfer fallen). In diesem Kontext erleben sich die
betroffenen Pbn sehr stark als Opfer. Die bisher ver-
traute Gruppe kann ihnen durch den Veränderungs-
prozeû nicht mehr gerecht werden. Die individuelle
Symptomatik der Aussteiger kann Tendenzen auf-
weisen, die an eine Anpassungsstörung erinnern.

2.5.3 Dekonversion als Bestandteil eines
psychopathologischen Prozeûverlaufs

Bei deutlich wahrnehmbaren teils prämorbiden
psychopathologischen Symptomen (z.B. neurotische
Störungen wie ¾ngsten, Depressionen, ausgeprägten
Minderwertigkeits- und Überwertigkeitskonflikten)
verläuft der Ausstiegsprozeû konform zum pathologi-
schen Befinden. Vielfach erschien die Gruppenkultur
mit ihrem spezifischen Profil beim Erstkontakt aus
der Perspektive psychopathologischer Wahrneh-
mungsverzerrung des Pb als Anbieter von Konflikt-
lösungen. Oder der Pb hoffte, daû die Gruppe ihm
katalysatorisch bei der Bewältigung seiner spezifi-
schen Defizite oder Störungen helfen würde. Die
Wahrnehmungsverzerrung auf Seiten des Konver-
titen kann durch einen korrespondierenden Mangel
an Realitätsbezug in der Gruppenkultur bestärkt
werden, z.B. überzogene Vorstellungen von durch
den Glauben möglichen Charakteränderungen, von
Glaubensheilungen usw.

Doch wie im Rahmen alltäglicher Prozesse verzerrte
Wahrnehmungsmuster mit der tatsächlichen Realität
konfrontiert werden und sich Chancen zur Korrektur
bieten, sind solche Vorgänge auch in den Interaktio-
nen des Pb mit seiner religiösen Gruppe feststellbar.
Eskalieren diese ohnehin bestehenden prämorbiden

psychischen Konflikte aufgrund einer höheren Vul-
nerabilität, darf dies nicht nur einem rigiden Grup-
penmilieu zugeschrieben werden, zumal es in dersel-
ben Gruppe gleichzeitig und unabhängig von den
Konfliktlagen mit der Auûenwelt zu hilfreichen Inter-
aktionen zwischen dem Individuum und der Gruppe
kommen kann, die zur Bewältigung einer persön-
lichen Lebenskrise beitragen. Es ist von einem Bezie-
hungsverhältnis auszugehen, in welchem auch der
Konvertit Verantwortung für sein Verhalten trägt,
durch das er auf die durchaus bestehenden Verände-
rungs- bzw. Hilfsangebote der Gruppe eingeht oder
nicht. Diese ¹therapeutischenª Effekte entsprechen
oftmals einem Handeln aufgrund eines gesunden
Menschenverstandes wie es sich auch in beliebigen
anderen Alltagserfahrungen zeigen kann. Allerdings
konnte auch beobachtet werden, daû ein spezifisches
christliches Paradigma (z.B. Gott muû heilen) ¹sinn-
volleª Handlungsweisen im Sinne eines ¹gesunden
Menschenverstandesª gerade in der Begegnung mit
psychisch gestörten Menschen verhindert. Es feh-
len häufig klar erkennbare Bewältigungsstrategien
(Coping) und entsprechende Handlungskompeten-
zen.

Dieser Zusammenhang verpflichtet die Diagnostik,
nicht nur anamnestisch, sondern auch stark biogra-
phisch Strukturen zu erheben. Dekonversionen in
diesem Kontext zeigen sich konfliktreich und teil-
weise dramatisch, wobei diese Dramatik oftmals vor
allem mit dem vorhandenen psychischen Gesamt-
zustand der Persönlichkeit zu tun haben kann,
selbst dann, wenn die religiös enge oder inflexible
Gruppe 10) als unmittelbarer Stimulus fungiert.

2.6 Zusammenfassende Bemerkungen
zum Persönlichkeitsstrukturtest (PST) 11)

Von allen tangierten Gemeinden stellt sich die A-Ge-
meinde in ihrer Gruppenkultur, d.h. in ihren Erwar-
tungen an das einzelne Mitglied, in ihrem Werte-
und Normsystem, in den intensiven Interaktionspro-
zessen, in der Struktur und im Ablauf von religiösen
Erfahrungen am profiliertesten dar. D.h., daû die A-Ge-
meinde eine eindeutige und spezielle Angebots- und

10) Wobei es sich genauso um rigide, stark Streû erzeugende
Gruppen im säkularen Kontext (z.B. Gruppen in der Berufs-
welt) handeln könnte.

11) Was sich auf der Ebene der biographischen Strukturen, der
Frage nach der Bearbeitung von Lebensthemen usw. ge-
zeigt hat, wird durch die kontrastiven Beobachtungen zum
Persönlichkeitsstrukturtest weiter bestätigt und ergänzt.
Diesen zusammenfassenden Bemerkungen liegen die Er-
gebnisse des Persönlichkeitsstrukturtestes (PST, s.o.) zu-
grunde. Dabei ist n = 36. Davon sind 9 Verbleiber bzw. In-
sider (vier A-Gemeinde, fünf D-Gemeinde); 11 Aussteiger
(vier A-Gemeinde, zwei D-Gemeinde, fünf sonstige rand-
kirchliche Gemeinden mit auffälligen Konfliktpotentialen);
16 Pbn aus der Kontrollgruppe (neun evangelikal und sieben
pfingstlich/charismatisch geprägt). Die Pbn-Zahl ist nach
den Kriterien quantitativer empirischer Verfahren zu klein,
um gesicherte Vergleiche in quantitativer Hinsicht vorneh-
men zu können. Allerdings lassen die beobachteten Häu-
fungen der Pbn insbesondere gegenüber der Normalpopu-
lation aber auch innerhalb der Pbn-Gruppen auf Tendenzen
schlieûen, deren quantitative Absicherung zwar noch aus-
steht, deren jeweilige Richtung jedoch in der Regel durch
qualitative Beobachtungen in den Interviewdaten bestätigt
wurde ± sofern zu diesen Themen entsprechende Sequen-
zen nachgewiesen werden konnten.
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Verhaltensstruktur zeigt, zu der sie ihre Mitglieder
anleitet und auch die Details dieses Verhaltens ein-
fordert. Im Blick auf die Aussteiger aus der A-Ge-
meinde ist zu sagen, daû sie in einzelnen Wesens-
zügen, jedoch eklatant in der Grundstruktur von den
für diese Gemeinde typischen Persönlichkeitsprofilen
abweichen.

Diese Beobachtung läût vermuten, daû bei einem
spezifizierten Angebotsprofil einer Gruppe die Inter-
essenten ebenso spezifische Merkmale aufweisen
müssen 12). Damit ist ein Prinzip beschrieben, welches
auch sonst in gesellschaftlichen Selektionsprozessen
gilt (vgl. allein die psychologischen Eignungskrite-
rien zur Ausübung verschiedener Berufe oder Aufga-
benstellungen wie beispielsweise beim Flugzeugfüh-
rer). Dies erklärt z.B. die enorm hohe Fluktuation
innerhalb der A-Gemeinde. Anfängliche Begeiste-
rung für den alternativen Glaubensstil wird alsbald
mit den konkreten Erwartungen der Gruppe kon-
frontiert. Selbst wenn Interessenten an ihrem ¹Cha-
rakterª arbeiten wollen und diese Veränderungspro-
zesse zur Gruppenkultur gehören, ist dies nicht be-
liebig möglich. Es mögen sich zwar einzelne Wesens-
züge und aufgrund einer hohen Veränderungsbereit-
schaft auch Teile der Grundstruktur an das Erwar-
tungsprofil anpassen. Doch eine dauerhafte Verände-
rung der Persönlichkeitsstrukturen ist u.a. nur unter
der Bedingung eines sehr hohen Leidensdrucks (wie
beispielsweise in dichten ambulanten oder statio-
nären therapeutischen Settings oder spezifischen
dauerhaften beruflichen Milieus, die aus welchen
Gründen auch immer nicht verlassen oder umstruk-
turiert werden können und vom Betroffenen Anpas-
sungsleistungen abverlangen) möglich.

Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten randkirch-
lichen Pbn-Gruppe bildet sich demzufolge am auf-
fälligsten in der Grundstruktur ab. In den Wesens-
zügen, aber auch in der Tiefenstruktur partizipieren
die Pbn dieser Gruppen an den sonst für Menschen
aus allen untersuchten christlichen Milieus auffälli-
gen Häufungen, wenngleich sich innerhalb dieser
leichte Verschiebungen beobachten lassen.

Ist die Tiefenstruktur oder die Grundstruktur eines
Pb stark ausgeprägt, zeigen sie sich im Rahmen des
Akkulturationsprozesses als dominant. Um so pas-
sender muû sich das Angebotsprofil der Gruppe ver-
halten, soll dieser Akkulturationsprozeû gelingen, da
sich die Grund- und Tiefenstrukturen der Pbn für
Veränderungen als sehr widerständig zeigen. Im Ver-
gleich zur Tiefenstruktur und Grundstruktur stellen
sich Lebensstilaspekte im Rahmen der Konversion
und der Akkulturation flexibler dar. Ein Lebensstil
kann leichter in Handlungsnischen eines externen
Bezugsrahmens oder gruppeninterner Strukturen
ausagiert werden. Tiefenstrukturen und Grundstruk-
turen erfordern dagegen eine höhere Passung und

können nur mit Mühe in Nischenaktivitäten behei-
matet werden.

Je weniger die Tiefenstruktur vom Mittelwert ab-
weicht, desto mehr dominieren im Konversions- und
Akkulturationsprozeû andere Persönlichkeitsmerk-
male, bzw. biographische Strukturen oder Lebensstil-
aspekte und andere Lebensthemen.

3. Ein ¹typischer Fallª: Frau Fischer

Durch das o.g. dynamische Passungsmodell wird es
möglich, die verschiedenen biographischen und per-
sönlichkeitsbedingten Verläufe der Pbn im Rahmen
ihres Erstkontaktes zu den Gruppen, des Einstiegs,
des Verbleibs oder des Ausstiegs zu verdeutlichen.
Exemplarisch geschieht dies am Beispiel von Frau
Fischer.

Frau Fischer ist zum Zeitpunkt des Interviews 28 Jah-
re alt und ledig. Sie studierte Medizin und arbeitet
als ¾rztin. Die Pb ist in der evangelischen Landes-
kirche aufgewachsen und konfirmiert worden. Zwar
findet sie in dieser Tradition einen ersten Bezug zum
Glauben, kontrastiert diesen aber zu einem bewuû-
ten praktizierten Christsein.

Die Erziehungsatmosphäre beschreibt die Pb einer-
seits als sehr behütet und geborgen. Auf der anderen
Seite erinnert sie jedoch eine strenge Erziehung, ins-
besondere im Vergleich zu ihrer jüngeren Schwester.
Da diese jüngere Schwester sehr krank war, wurde
der Pb eine Mitverantwortung übertragen (Hilfe bei
den Hausaufgaben, beim Aufbau des Freundeskrei-
ses, der Integration der Schwester in der Peergroup
usw.). Dies empfand sie jedoch als belastend und in
gewisser Weise in Konkurrenz zu ihren eigenen Be-
dürfnissen nach eigenständigen Auûenbeziehungen
zu Gleichaltrigen ohne die Schwester. Als Konfir-
mandin entwickelte sie eigene religiöse Interessen
und machte erste eigenständige Glaubenserfahrun-
gen durch die Mitarbeit in einer Jugendband. Sie
fühlte sich mit dem Pastor ihrer Gemeinde solida-
risch, der aufgrund seiner politischen Überzeugun-
gen und seines Arbeitsstils (Durchführung von Frei-
zeiten) nicht anerkannt wurde und unter Druck
stand.

In ihrer Jugendzeit erlebte die Pb durch ihre Eltern
starken Druck.

± Der Vater wollte, daû sie die gleiche Ausbildung
absolviert wie er.

± Die Eltern mischten sich in eine Freundschaft ein
und erzwangen deren Auflösung: ¹da haben sie
mich also auch ihn wie mich völlig unter Druck ge-
setztª.

Erstkontakt und Konversion

Für die Zeit vor ihrer Konversion berichtet die Pb, daû
sie mit 19 ihr Studium in G-Stadt aufgenommen hat,
ohne einen engeren Kontakt zu einer christlichen
Gemeinde zu haben. Allerdings konnte sie mit einer
Kommilitonin (evangelische Freikirche) hilfreiche
Gespräche führen und fand weitere Anstöûe zum
Glauben. Noch mit 19 wechselte sie den Studien-
gang, was für sie einen ziemlichen Schock bedeu-

12) Vor dem Hintergrund einer persönlichkeitspsychologischen
Untersuchung von Menschen in religiösen Bewegungen
und der Esoterik anhand des Freiburger Persönlichkeits-
inventars (FPI) und des Fragebogens zu Kompetenz- und
Kontrollüberzeugungen (FKK) kommen Zinser, Schwarz
und Remus (1997) zu ähnlichen Überlegungen: ¹Aufgrund
ihrer Persönlichkeitsstruktur ¸wählen` Personen die für sie
adäquate Orientierungª (S. 47).
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tete. Aus diesem Grunde zog sie nach Groûstadt und
konzentrierte sich auf das Studium. Anfangs hatte sie
kaum Kontakte, nur nach Hause. Schlieûlich suchte
die Pb Verbindung zu einer landeskirchlichen Ge-
meinschaft, wurde dort aber nicht warm. Noch wäh-
rend des Studiums nahm die Pb partnerschaftliche
Beziehungen zu zwei Nichtchristen auf, was sie ins-
gesamt als starke Krise und als traumatisch erlebte.
Einerseits suchte sie diese Kontakte. Andererseits
kollidierten diese mit ihrer christlichen Ethik, da sie
sich mit Nichtchristen liierte und das erste Verhältnis
zugunsten des zweiten Verhältnisses abbrach (was
sie aufgrund ihrer Gewissensbindung an die Bibel
als ¹Sündeª und unmoralisch empfand). Aufgrund
dieser Beziehungskollisionen konzentrierte sie sich
auf den Abschluû des Studiums und nur noch auf die
zweite Beziehung, trotz aller ethischen Bedenken.
Als jedoch dieser Mann sie verlieû, erlebte sie sich
als orientierungslos.

Nach dem Abbruch der Beziehung und dem Ex-
amensstreû wurde die Pb eines Tages beim Warten
auf die U-Bahn von einer Frau (A-Gemeinde, eine
stark heiligungsorientierte Gemeinschaft) auf ihren
Glauben hin angesprochen. Sie lieû sich mehrmals
zu dieser Frau und in die Gottesdienste und Bibel-
kreise der A-Gemeinde einladen.

Sie fühlte sich von verschiedenen Punkten der A-Ge-
meinde angesprochen:

± die menschlichen Beziehungen (gleichaltrige Mit-
glieder, teilweise gemeinsame Interessen)

± die Leute waren unternehmungslustig, was bei aller
Planung dieser Aktionen für die Pb attraktiv wirkte

± Pb fand Antworten auf ihre Fragen nach dem Sinn
des Lebens

Etwa ein halbes Jahr lang besuchte sie vermehrt die
Veranstaltungen der A-Gemeinde, machte dann aber
¹einen groûen Bogenª um sie und verzog nach Über-
see gegen den Willen der Leiter, da Pb noch kein
Mitglied geworden war. Im Rahmen eines zweimona-
tigen Praktikums in Übersee besuchte sie auch dort
die A-Gemeinde. Die engeren Kontakte zu diesen
Menschen sowie insbesondere die Begegnung mit
einer Frau, die ein bestimmtes Bibelwort zitierte und
erklärte, halfen ihr, ihren Glauben wieder auf-
zunehmen: ¹Diese Worte rührten mich an und mir
wurde klar, wie groûartig diese Verheiûung ist und
daû sie auch für mich bestimmt ist.ª Zurückblickend
beschreibt die Pb die spezifische Wirkung der A-Ge-
meinde auf ihre Lebenssituation damit, daû sie sich
so weit von Gott entfernt glaubte, daû sie sich ¹von
einer ¸gemäûigten` Gemeinde nicht angezogen ge-
fühlt hätte, es muûte vielleicht etwas Extremes und
sehr Lebendiges kommen, damit ich überhaupt zu
Gott finden konnteª.

Zum Ausstieg

Noch während ihres Überseeaufenthaltes löste sich
die Pb von dieser A-Gemeinde. Schon in Groûstadt
fiel ihr der Druck in dieser Gemeinde auf. Weiter ge-
wann sie den Eindruck, als wolle man sie ¹ködernª.
Sie stieû sich daran, daû die eingesetzten Menschen
Autorität beanspruchten, die sie aufgrund ihrer In-

kompetenz nicht verdienten. Auûerdem ärgerte sie
sich über die starke Kontrolle (Anrufe bei fehlender
Präsenz). Sie lehnte den Absolutheitsanspruch der
A-Gemeinde ab. Irritiert haben sie auch das starke
Drängen zum Eintritt, der mit Taufe verbunden war,
die Kritik der Gruppe an ihrem Plan, nach Übersee
zu gehen (Unterstellung von egoistischen Motiven),
wovon sie sich jedoch nicht abbringen lieû. In der
A-Gemeinde in Übersee nahm die Pb zwar wahr, daû
diese etwas freier war. Allerdings machte sie ähnliche
Druckerfahrungen und erlebte eine starke Hierarchie.

± Als ein Leiter bei einer Freizeitveranstaltung zu
spät kam, wartete die Gruppe anderthalb Stunden
und war nicht zu einer Revision des ursprüng-
lichen Planes ohne den Leiter bereit. Als dieser
dann doch noch kam, gab es keine Entschuldi-
gung.

± Stark hat sie ein persönlicher Bericht einer 17jähri-
gen Frau berührt, die wohl in der A-Gemeinde
aufgewachsen war, dort ausbrechen wollte, aber
schlieûlich aufgrund eines starken Drucks seitens
der Eltern und der Gemeinde reintegriert wurde.

± Ein weiterer Grund für ihre Entscheidung zum
Ausstieg war die Erwartung, daû jeder, der eine
zeitlang in der A-Gemeinde war, auf der Straûe
¹Menschen fischenª sollte, gleich, ob dies den Be-
treffenden lag oder nicht.

Neuorientierung

Der Ausstieg aus der A-Gemeinde bedeutete für die
Pb nicht die Aufgabe ihrer religiösen Orientierung,
sondern die Suche nach einer anderen Gemeinde,
was sie nach ihrer Rückkehr aus Übersee sofort tat.
Sie wollte Menschen treffen, die die Bibel ernst neh-
men, die liebevoll sind und bei denen sie sich gebor-
gen fühlen konnte. Schon in der A-Gemeinde hatte
die Pb geschätzt, daû man eingeladen und überallhin
mitgenommen wurde, daû man Kontakt fand und
persönlich angesprochen wurde. Über eine Arbeits-
kollegin stieû die Pb schlieûlich zu einer evangelika-
len freikirchlichen B-Gemeinde, schloû sich dort an
und arbeitet dort mit.

Lebensthemen und biographische Strukturen

¹Druckerfahrungenª als Lebensthema

In einem Brief, den sie nach dem Interview an den
Autor schrieb, berichtet die Pb davon, wie diese Be-
gegnung bei ihr weitere Reflexionsprozesse in Gang
gesetzt habe. Gerade bei der Frage nach Lebenspha-
sen, in denen vergleichbar zur A-Gemeinde ähnliche
¹Druckª-Situationen auftraten, resümiert sie: ¹Mir ist
aber durch das Interview bewuût geworden, wie häu-
fig und intensiv Druck in meinem Leben eine Rolle
gespielt hat und auch noch spielt. Ich neige dazu,
mich selber unter Druck zu setzen oder mich unter
Druck setzen zu lassen. Daran möchte ich zukünftig
arbeiten.ª

Druckerfahrung und daraus sich ergebende Verhal-
tensreaktionen und Interaktionsmuster stellen eine
markante erfahrungsdominante Struktur dar, deren
Transformation in den unterschiedlichen Lebenspha-
sen deutlich erkennbar ist (s.o.).
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Z.B. in der Adoleszenz

Im Rahmen ihrer Argumentation für den Ausstieg
aus A-Gemeinde in Übersee, erzählte die Pb eine er-
hellende Situation (s.o.): den Bericht einer 17jährigen
Frau, die aufgrund des starken Drucks durch die
Eltern und die A-Gemeinde in Übersee den Ausstieg
nicht schaffte, sondern reintegriert wurde. Der Text
läût den Schluû zu, daû die Pb hier den Mechanismen
starker Übertragung folgte. Offensichtlich erinnerte
diese junge Frau die Pb an ihre eigene Drucksitua-
tion aufgrund der elterlichen Einmischung in die
Frage der Berufswahl und der ersten eingegangenen
Liebesbeziehung. So empfand die Pb für jene Erzäh-
lerin ein tiefes Mitgefühl: ¹also sie ¼ setzten mich
(die 17jährige, Verf.) eben unter Druck` ¼ also ihre
Eltern (atmet laut aus) ¼ und äh ¼ sie hat es dann
eben nicht geschafft rauszukommen`, und ist dann
wieder- also voll integriert worden ¼ in die Gemeinde.
(sehr leise)ª. Wie an anderen Stellen des Interviews
signalisiert das heftige oder laute Ausatmen deutlich
wahrnehmbare innere Erregung und Spannung. So
läuft der Spannungsbogen dieses Satzes exakt paral-
lel zur eigenen Lebensgeschichte: Der Versuch, sich
gegen den elterlichen Willen durchzusetzen, das
Nachgeben, schlieûlich das Hinnehmen und die Fru-
stration des eigenen Scheiterns. Die Pb deutet diesen
Vorgang vor der Folie des eigenen biographischen
Prozesses bis in die Intonation des Satzes und mit
unübersehbaren körpersprachlichen Signalen des
innerlichen Mitleidens als problematisch. In ihrer Er-
zählung durchlebt die Pb ihre eigene Adoleszenz-
krise nach.

Gab die Pb bei der Berufswahl dem elterlichen Druck
nach, fand sie hinsichtlich ihrer Beziehungswünsche
einen Ausweg aus dem elterlichen Drucksystem,
indem sie die bereits erwähnten Beziehungen ein-
ging.

In der B-Gemeinde

Die Umbruchsituation der evangelikalen B-Gemein-
de (Aufbau einer Tochtergemeinde) führt zu einer
starken zeitlichen und kräftemäûigen Beanspru-
chung der Pb. Allerdings bewältigt sie diesen Druck,
indem sie die Perspektiven der anderen übernimmt,
die ebenso unter Druck stehen und zu denen sie
selbst solidarisch handeln will. Zum anderen sieht sie
auch ein Ende dieses Zustandes, indem sich immer
mehr Menschen in dieser B-Gemeinde beheimaten
und sich die Lasten verteilen.

Fazit zum Problemkreis ¹Druckª

Auf Druck jeder Art reagiert die Pb höchst sensibel
und abwehrend. Es gibt allerdings Druckerfahrun-
gen, die die Pb kognitiv zuordnen und demzufolge in
das eigene Verhalten und Erleben integrieren kann.
Dann fungieren Streûsituationen aufgrund eigener
Normen, Erwartungshaltungen oder ¹objektiverª
Notlagen im sozialen Beziehungsfeld als ¹Eustreûª,
d.h. als Anregung, das Unausweichliche zu tragen
und anzunehmen.

Lebensthema: ¹Gabenorientiertª leben

Der Wunsch der Pb ist es, nach ihren Gaben zu le-
ben. Damit meint sie, daû eine Gemeinde darauf ach-
ten soll, was ihre jeweiligen Mitglieder an Kompeten-
zen und Fähigkeiten einbringen. Die Pb sieht für sich
nicht die ¹Gabeª des ¹Evangelisierensª und erlebte
von daher die Forderung der A-Gemeinde als sehr
schwierig. ¹So bin ich einfach nicht vom Wesen` also
das ¼ kann ich irgendwie nicht` ¼ so, ich kann gut
und gerne mit der Musik; das fällt mir ganz leicht`,
aber ¼ jetzt nicht so unbedingt in Worten. Jetzt in- ..
daû ich (atmet tief durch) jetzt ¼ mich ja, ¼ vor an-
dern jetzt da äh ¼ erzähleª. Ihr beständiger Wunsch
bleibt es, in einer Gemeinde beheimatet zu sein, in
die sie von ihren Gaben her ¹hineinpaûtª.

Lebensthema: Umgang mit Macht und Bestimmen

Um die Interaktionsprozesse mit Mitgliedern der
A-Gemeinde und den Ausstiegsprozeû hinreichend
erfassen zu können, ist es notwendig, sich auch die
Geschwisterrolle einer Erstgeborenen, die noch dazu
ausdrücklich elterliche Verantwortung zugewiesen
bekam (s.o.), zu verdeutlichen 13). Der Interviewtext
läût klar erkennen, wie die erlernte dominante Rolle
einer Erstgeborenen mit den Versuchen gleichaltri-
ger Gruppenmitglieder der A-Gemeinde, die Verhal-
tensweisen und Denkweisen der Pb zu bestimmen,
kollidiert. Vor allem dann, wenn in solchen Interak-
tionen nicht Echtheit vorherrscht, sondern für die Pb
durchschaubare und auf Macht gerichtete Kommuni-
kationsprozesse im Vordergrund stehen, die primär
auf Gehorsam abzielen.

Persönlichkeitsbedingte Strukturen

Sachorientierung (Wesenszug)

Diese Tendenz trat im Interviewtext sehr offensicht-
lich zu Tage und stellt zusammen mit der Introversion
der Grundstruktur einen wichtigen Grund dafür dar,
daû die Pb in der A-Gemeinde nicht verblieben ist.
Der ganze Gemeinde- und Glaubensstil der A-Ge-
meinde ist auf intensive Kontaktnahme gerichtet.
Kam dies der leichten Warmherzigkeit womöglich
entgegen, kollidierte der Erwartungsdruck der A-Ge-
meinde an dieser Stelle ganz eindeutig mit den Mög-
lichkeiten der Pb.

Selbstbehauptung (Wesenszug)

Die leicht überdurchschnittliche Tendenz zur Selbst-
behauptung gehört zur biographischen Erfahrung

13) Erstgeborene neigen nicht nur dazu, sich als gute Beobach-
ter, Theoretiker, strebsame Menschen und vielleicht etwas
konservativ zu zeigen (wobei das letztere bei der Pb zumin-
dest durch den Interviewtext nicht belegbar ist), sondern es
spielt permanent die Frage nach der Macht, nach dem Be-
stimmen im Geschwisterkreis eine wichtige Rolle. Zwar kön-
nen im Rahmen des erlernten sekundären Bezugssystems
qualifizierte und sozial anerkannte Interaktionsmuster für
dererlei Konfliktsituationen erworben werden, die zu kon-
struktiven Auseinandersetzungen führen können. Dennoch
bleibt das primäre Verhaltensmuster erhalten und dominiert
gerade in Zeiten der Orientierungslosigkeit. Diese Aus-
sagen sind natürlich nur dann gültig, wenn die Eltern nicht
systematisch gegen eine solche Tendenz erziehen.
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der Pb. So stand die Pb unter moralischem Druck, als
ihr seitens der A-Gemeinde der Wunsch, nach Über-
see zu gehen, als Egoismus ausgelegt wurde. Den-
noch vermochte sie sich durchzusetzen. Auch in an-
deren Situationen widersprach die Pb der Gruppen-
norm.

Introversion (Grundstruktur)

Im Bereich der Grundstruktur bestätigte sich im Rah-
men der Auseinandersetzung mit der A-Gemeinde
die leichte Tendenz der Pb zur Introversion. Mehr-
fach kam es zu Kollisionen:

± Wie alle Mitglieder der Gemeinde sollte die Pb
missionarisch auf der Straûe tätig werden. Dies
kollidierte sehr stark mit ihren ¹Gabenª (s.o.).

± Ein Grund für die erfolgreiche Akkulturation in
der B-Gemeinde lag in dem Umstand, daû diese
Gruppe die Pb mit ihren ¹Gabenª akzeptiert hat
und dies zu einer relativ starken Passung führte.

± Die Pb unterscheidet sich selbst nachdrücklich
auch von anderen Mitgliedern der B-Gemeinde,
die beispielsweise eher enthusiastisch nach auûen
gehen und sich in aller Öffentlichkeit betend, sin-
gend oder handelnd darstellen können, während
sie selbst sich Aufgaben widmet, in denen sie sich
kontrollierter verhalten kann.

Einzelheiten des PST für Frau Fischer (s. Anlage, S. 236)

Die Offenheitsskala zeigt, daû die Pb zwar eine
leichte Tendenz in Richtung verschlossen, bzw. sozial
erwünscht zeigt, das Ergebnis (4) aber dennoch die
Testauswertung ohne Einschränkung zuläût 14).

Bei den Wesenszügen ist allein das abstrakte Denken
auf dem 4% Niveau. Deutliche Tendenzen gibt es
nur noch bei der Unkonventionalität (8), der Unbe-
fangenheit (3) und der inneren Gespanntheit (8).

In der Grundstruktur ist die Pb etwas im Quadranten
Introvertiert-Stabil (4/4). Die Tatsache, daû die Pb in
den Wesenszügen eine leichte Tendenz zur Sach-
orientierung zeigt, könnte dafür sprechen, daû sie in
der Grundstruktur bei einer Irrtumswahrscheinlich-
keit von 61 womöglich noch stärker in Richtung der
Introversion neigt, was sich in den Analysen des In-
terviews bestätigt hat. Was sich hier in den Wesens-
zügen und der Grundstruktur als kongruent erweist,
ist in der Tiefenstruktur leicht gegenläufig. Es zeigen
sich leichte warmherzige Anteile (6). Der durch-
schnittliche Summenwert auf der U-Achse (32) führt
die Pb von 1,5 korrekt bis 6,5 unkonventionell. Dies
bedeutet, daû die Pb neben ausgeprägten korrekten
Anteilen auch deutlich unkonventionelle Verhaltens-
weisen im Sinne der Tiefenstruktur offenbaren kann.
Insgesamt sind die Ergebnisse der Tiefenstruktur
jedoch als mittelwertig (Warmherzigkeit 6/Korrekt 4)
zu interpretieren, so daû allenfalls von leichten Ten-
denzen gesprochen werden kann, zumal der Sum-
menwert auf der W-Achse relativ niedrig ausfällt.

Von den sechs möglichen Zusammenhängen zur
W-Achse zeigen nur zwei eine leichte gegenläufige
Tendenz (Sachorientiert und Selbstbehauptung),
während die Vertrauensbereitschaft und die Un-
befangenheit der WZ die leichte Warmherzigkeit be-
stätigen.

Nur zwei der in Frage kommenden sechs möglichen
Zusammenhänge zeigen relevante, und zwar zur
leichten Korrektheit gegenläufigen Werte: Die deut-
liche Tendenz zur Unkonventionalität in den Wesens-
zügen und die leichte Tendenz zum Selbstvertrauen.

Diese Darstellungen lassen den Schluû zu, daû die
Pb nach auûen hin vermutlich stärker sachbezogen,
sich selbst vertrauend, durchsetzungsfähig und un-
konventionell wirkt oder sich so darstellen will (vgl.
Offenheitsskala, 4), als dies ihren Bedürfnissen aus
der Tiefenstruktur entspricht. Als mögliche Ursache

14) Hierzu muû allerdings bemerkt werden, daû die Reliabilität
des Verfahrens mit zunehmenden Werten auf der Offen-
heitsskala zunimmt.

Bei den sozialen Orientierungen ergibt sich die fol-
gende Gegenüberstellung:

Wesenszüge:
Sachorientierung
(leichte Tendenz, 4)

Grundstruktur:
Introvertiert
(leichte Tendenz, 4)

Tiefenstruktur:
Warmherzig
(leichte Tendenz, 6)

Die Zusammenhänge zwischen der Tiefenstruktur
und den Wesenszügen, soweit sie auffällig sind, las-
sen sich wie folgt darstellen:

Tiefenstruktur:
Sachlich

Tiefenstruktur:
leicht warmherzig (6)

Sachorientiert
(leichte Tendenz, 4)

Selbstbehauptung
(leichte Tendenz, 7)

Vertrauensbereitschaft
(leichte Tendenz, 4)

Unbefangenheit
(deutliche Tendenz, 3)

Die Zusammenhänge zwischen der U-Achse und den
Wesenszügen ergeben folgende Gegenüberstellung:

Tiefenstruktur:
leicht korrekt (4)

Tiefenstruktur:
Unkonventionell

Unkonventionalität
(deutliche Tendenz, 8)

Selbstvertrauen
(leichte Tendenz, 4)
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können hierbei entsprechende Lebensstilüberzeu-
gungen oder andere biographische Strukturen ver-
mutet werden.

Allerdings muû nochmals betont werden, daû die
meisten Werte im Mittelbereich liegen, d.h., daû die
Pb von ihrer Persönlichkeitsstruktur her eher einem
mittleren Maû folgt und sich vor diesem Hintergrund
nur wenig von der Normalpopulation unterscheidet.

Zusammenfassung

Der vorliegende biographische Verlauf vor dem Hin-
tergrund von Einstieg und Ausstieg in religiöse
Gruppen wird nachhaltig durch mindestens drei
Strukturen und Lebensthemen dominiert:

± Kritische Auseinandersetzung mit Pbn einengen-
den Drucksituationen, deren Vermeidung und Eli-
minierung.

± Vermeidung von Aktivitäten, die den Introver-
sionsbedürfnissen entgegenstehen.

± Konfliktlagen aufgrund der Inanspruchnahme
oder der Ausübung von Macht insbesondere
durch Peers gegenüber der Pb oder anderen, ohne
daû die Pb als Subjekt beteiligt ist.

Es ist festzuhalten, daû das spezifische Angebotspro-
fil der A-Gemeinde eine katalysatorische Wirkung
auf die Bewältigung einer akzidentiellen Lebenskrise
der Pb hatte, ohne daû der Akkulturationsprozeû in
diese Gemeinde zum Abschluû kam. Sowohl das Ein-
lassen auf das Angebot der A-Gemeinde als auch der
Ausstieg aus dieser Gruppe hatte ¹heilendeª, thera-
peutische Effekte für die Pb.

Der Persönlichkeitsstrukturtest konnte durch seine
internen Korrelationen trotz der überwiegend mittle-
ren Werte auf einen im Datenmaterial relevant ge-
wordenen Aspekt hinweisen. Es zeigte sich die
latente Struktur eines eher sachbezogenen bzw. in-
trovertierten Verhaltens, welches in die verschiede-
nen Lebensphasen transformiert wurde.

Die Analysen machten auch deutlich, daû im vor-
liegenden Fall im Vergleich zu sonstigen religiösen
Gruppen zwar eine Tendenz zu spezifischen Grup-
pendynamiken oder manipulativen Interaktionsmu-
stern beim Erstkontakt und den weiteren biographi-
schen Entwicklungen zu finden ist, insgesamt jedoch
der Eigenanteil der Pb beim Einstieg und Ausstieg
deutlich überwiegt.

Im Interaktionsprozeû zwischen der Pb und der
A-Gemeinde wurde sichtbar, daû das spezifische An-
gebotsprofil eine nur ungenügende Passung seitens
der Pb fand. Zwar war es ihr möglich, einen konkre-
ten Lebenskonflikt im Rahmen des Erstkontaktes
und der anfänglichen Akkulturation konstruktiv zu
bearbeiten. Sie profitierte auch spirituell zumindest
von der A-Gemeinde in Übersee. Doch gelang es ihr
nicht, dominante biographische und persönlichkeits-
bedingte Strukturen, bzw. Lebensthemen im Milieu
der A-Gemeinde zur Passung und damit zur Behei-
matung zu bringen. Dies zog zwangsläufig den Aus-
stieg aus der A-Gemeinde und den Einstieg in eine
neue Gemeinde, zu der sie paût, nach sich.

4. Zusammenfassung

1. Menschen, die bewuût in randkirchliche Grup-
pen, in etablierte Freikirchen oder Landeskir-
chen einsteigen, dort verbleiben oder aber solche
Milieus wieder verlassen, scheinen dabei sehr
stark von biographischen und persönlichkeitsbe-
dingten Strukturen und Lebensthemen bestimmt
zu werden. Diese Strukturen und Lebensthemen
werden sowohl in qualitativen Interviews als auch
in psychologischen Persönlichkeitstests sichtbar.

Beispiele für solche Strukturen oder Lebensthe-
men: Warmherzigkeit ± kann ein schon seit der
Jugendzeit bestehender hoher Altruismus auch
in der Gruppe gelebt werden? Lebensziel Familie
± bietet die Gruppe das Forum, um z.B. dieses
Lebensziel mit sozialer Unterstützung und Kon-
trolle wagen zu können? Korrektheit ± findet der
Pb im Milieu der Gruppe klar strukturierte Nor-
men und Werte, durch die er sein Verhalten über-
prüfen kann?

2. Bei den Konversions-, Karriere- und Dekonver-
sionsprozessen zeigte sich, daû von mehreren kon-
stanten Faktoren im Sinne eines dynamischen
Passungsmodells ausgegangen werden muû:
Der Enge/Inflexibilität vs. Weite/Flexibilität einer
spezifischen Gruppe einerseits und der niedrigen
vs. hohen Passung des Konvertiten andererseits.
Je inflexibler das Profil einer Gemeinschaft ist und
je mehr sie darauf besteht, daû jedes Mitglied z.B.
ähnlich handelt, denkt und fühlt, desto mehr müs-
sen in bezug auf den Konvertiten dessen Struktu-
ren und Lebensthemen passen. Wenn einzelne,
weniger dominante Strukturen keine Passung
zum Gemeindeprofil finden, entscheidet über den
dauerhaften Verbleib offenbar die Frage, ob für
diese Strukturen intern oder extern ¹Nischen-
plätzeª gefunden werden können oder nicht.

Ein Beispiel: Die Gruppenkultur fordert wöchent-
lich drei straûenmissionarische Einsätze von ihrem
Mitglied. Der Betroffene ist jedoch aufgrund seiner
starken Introversion und Sachlichkeit nicht in der
Lage, ein solches Verhalten dauerhaft durchzuhal-
ten. Er profitiert aber persönlich aufgrund seiner
starken Minderwertigkeitsgefühle von der Exklu-
sivität der Gruppe. Dann scheint ein Verbleib nur
in dem Fall zu gelingen, wenn er für seine starken
Rückzugsbedürfnisse aufgrund der Introversion
und Sachlichkeit eine Nische findet, z.B. in der
Funktion als verantwortlicher Mitarbeiter in der
Technik, was ihm den unmittelbaren Kontakt zu
fremden Menschen erspart.

3. Auffällig war die Beobachtung, daû es bei einzel-
nen Pbn in allen Pbn-Gruppen mehrfache Ein-
stiegs- und Ausstiegsverläufe gab. D.h., diese
Personen waren vor dem Hintergrund ihrer bio-
graphischen und persönlichkeitsbedingten Struk-
turen auf der Suche nach einer möglichst hohen
Passung. In diesem Rahmen erscheint ein Ausstieg
jeweils relativ undramatisch. Der oft kurzzeitige
Verbleib (wenige Monate bis ca. zwei Jahre) und
sogar die Ausstiegserfahrungen werden in der Re-
gel in die eigene Biographie konstruktiv integriert.
Pbn scheinen bei solchen Verläufen zu experimen-
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tieren, bis sie in einer bestimmten Gruppe eine
möglichst befriedigende Passung erleben.

Beispiel: Bereits nach wenigen Monaten erkannte
ein Pb, daû die randkirchliche Gruppe nicht der
passende Platz für ihn darstellte. Allerdings genoû
er es als Quasi-Verbleiber, die verantwortliche
Elite mit eher häretischen, von der Gruppenideolo-
gie abweichenden Gedanken zu konfrontieren
und in diesem Beziehungsverhältnis eine exklu-
sive Sonderrolle einzunehmen. Nach ca. einem
Jahr beendete er seinen ¹Testª und verlieû die
Gruppe endgültig. In der anschlieûenden Ausstei-
gergruppe erschien er offenbar als einer, der die
ehemalige Gruppe ziemlich genau durchschaut
und sie souverän getestet hat. Dadurch nahm er
erneut eine beeindruckende Sonderrolle ein und
transformierte damit sein auffälliges Lebensthema
starker Überwertigkeit und der religiösen Sinn-
suche.

4. Soweit dies mit den in dieser Untersuchung ange-
wandten Methoden und bei den tangierten rand-
kirchlichen Gemeinschaften sichtbar werden
konnte, sind die beobachtbaren gruppeninternen
Konflikte im Rahmen von Ausstiegsprozessen und
manipulative Gruppendynamiken z.B. beim Erst-
kontakt oder dem Akkulturationsprozeû prinzipiell
keine anderen als in vielen alltäglichen sozialen
Situationen. Beziehungskonflikte gibt es auch in
Familien und in der Abhängigkeit von rigiden Ar-
beitgebern. Komplizierte und traumatische Tren-
nungsprozesse von Ehepaaren scheinen ähnliche
Spuren zu hinterlassen wie belastende Ausstiege
aus randkirchlichen Gruppen. So scheinen für die
Frage des Einstiegs, des Verbleibs oder des Aus-
stiegs in randkirchlichen Gemeinschaften manipu-
lative Techniken eher sekundär zu sein.

Beispiel: In kurz aufeinander folgenden Sequen-
zen berichtet ein Pb einerseits von dem hohen Pre-
stigegewinn durch die Exklusivität der Gruppe
und durch seine Zugehörigkeit zu deren Elite. An-
dererseits stellt er nach dem schmerzvollen und
über mehrere Monate andauernden Ausstiegspro-
zeû seinen Jahre zurückliegenden Einstieg als
manipulativ dar (ªgefischtª oder ¹gefangenª wer-
den). Selbstverständlich sind solche manipulativen
Methoden bei der Akquirierung von Mitgliedern
(wie auch bei zweifelhaften oder unmoralischen
Anwerbungen von Kunden im Alltagsleben) beob-
achtbar. Aber der Pb nahm diese zugunsten des
erwarteten und über mehrere Jahre erhaltenen
Gewinns zustimmend in Kauf.

5. Man kann nach den vorliegenden Analysen und
aus der Perspektive der Pbn nicht prinzipiell von
einer ¹radikalenª oder ¹gefährlichenª Gruppe
sprechen, selbst dann nicht, wenn zweifelsfrei be-
schwerliche und problematische gruppeninterne
oder externe Konflikte bestehen. In allen tangier-
ten Pbn-Gruppen waren sowohl gruppeninterne,
traumatische Konflikte zwischen dem Individuum
und der Gruppe, als auch heilsame und geradezu
therapeutische Interaktionsprozesse und zwar auf
allen Ebenen des Einstiegs, des Verbleibs und des
Ausstiegs beobachtbar. Über die Frage, ob und
wie diese Begegnungen traumatisch und konflikt-

trächtig oder heilsam und im Sinne einer Progres-
sion verlaufen, entscheidet vielmehr das Ausmaû
der Passung zwischen dem Gruppenprofil und den
Strukturen und Lebensthemen seitens des Konver-
titen.

Beispiele: Auf der einen Seite war zu beobachten,
daû ein spezifisches randkirchliches Gruppen-
milieu als Auslösebedingung für eine psychische
Krise ± allerdings aufgrund einer hohen prämorbi-
den Vulnerabilität ± fungierte und psychische Auf-
fälligkeiten im Rahmen des Akkulturations- und
Ausstiegsprozesses eskalierten. Andererseits bot
dieses rigide Erwartungsprofil der Gemeinde für
andere Pbn das Setting, in dem sie spezifische Stö-
rungen überwinden konnten (z.B. soziale ¾ngste
durch kognitiv-therapeutische Aspekte: Du kannst
das! Gott macht Dich stark! Vertraue und handle!
Etc.).

6. Nach der Kontrastierung ist davon auszugehen,
daû die Menschen in allen drei Pbn-Gruppen (Ein-
steiger, Aussteiger, Kontrollgruppe) vor dem Hin-
tergrund der prinzipiellen Wirksamkeit dominan-
ter biographischer oder persönlichkeitsbedingter
Strukturen und Lebensthemen nicht zu unter-
scheiden sind. Es gibt nach den vorliegenden Da-
ten keine typische ¹Sektenbiographieª oder ¹Sek-
tenpersönlichkeitª. Somit ist es aus sozialwissen-
schaftlicher Perspektive zwar formal richtig, von
sogenannten Einsteigern, Verbleibern und Aus-
steigern in randkirchlichen Gruppen zu sprechen.
Inhaltlich ist diese statische Beschreibung jedoch
problematisch und bildet die soziale Wirklichkeit
nur unzureichend ab. Im Grunde ist ± und hiervon
bleiben religiöse, kirchliche oder andere gesell-
schaftliche Perspektiven unberührt ± aus dieser
Perspektive auch der Begriff ¹Sekteª für die tan-
gierten randkirchlichen Gemeinschaften eher pro-
blematisch und wird der sozialen Wirklichkeit der
einzelnen Individuen nur unzureichend gerecht.

7. Am Ende dieser Betrachtungen drängt sich eine
Konsequenz für die Begegnung mit Verbleibern
und v.a. mit Aussteigern auf: Jede Form der Bera-
tung sollte zuerst ganzheitlich, d.h. auch unter
Einbeziehung biographischer und persönlichkeits-
bedingter Strukturen und Lebensthemen sowie
religiöser Fragestellungen, diagnostizieren und
dann erst therapeutisch helfen. Eine ganzheitliche,
für alle Lebensbereiche offene Beratung ist günsti-
ger als ein Hilfsangebot, das sich fast ausschlieû-
lich auf die unmittelbaren Gruppenerfahrungen
fixiert. Nur so wird es möglich sein, unter Ab-
sehung persönlicher oder gesellschaftlicher Stereo-
typen oder Projektionen gegenüber randkirchlichen
Gruppen im Sinne der sozialen und biographischen
Wirklichkeit zu beraten und zu begleiten.
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III. Teilprojekt ¹Biographieverläufe in
christlich-fundamentalistischen Milieus
und Organisationenª

Prof. Dr. Heinz Streib, Universität Bielefeld

In diesem Forschungsprojekt, das an der Universität
Bielefeld als Drittmittelprojekt etabliert wurde 15),
wurden kontrastive Analysen über Biographiever-
läufe erarbeitet, d.h. den Einstiegsprozeû, den Ver-
bleib und den Ausstiegsprozeû in bzw. aus christlich-
fundamentalistischen Milieus und Organisationen
untersucht. Aus einem Pool von 22 geführten Inter-
views wurden in einem ersten Selektionsprozeû 12
ausgewählt und transkribiert, um diese nach rekon-
struktiv-hermeneutischen Methoden für die qualita-
tive Interpretation narrativer Interviews zu analysie-
ren und kontrastiv zu vergleichen.16) Die analytische
Aufmerksamkeit war dabei gerichtet auf die Bezie-
hung zwischen der ¸religiösen Karriere` und der Bio-
graphie ¸rückwärts` (motivationale Bedingungen des

Einstiegs und der Zugehörigkeit) und ¸vorwärts` (bio-
graphische Folgen zwischen Transformation, Sistie-
rung und Dekompensation) und dabei besonders
fokussiert auf die Veränderung und Kontinuität der
Persönlichkeit, der Lebenszufriedenheit, der Hand-
lungsfähigkeit, der Identität angesichts möglicher-
weise tiefgreifender Konversions- und Transforma-
tionsprozesse des Einstiegs, des Verbleibens und ggf.
des Ausstiegs.

Die nun folgende Zusammenfassung der Ergebnisse
stützt sich auf die einzelnen Fallanalysen, die zum
Verständnis der Ergebnisse vorauszusetzen wären,
hier aus Platzgründen leider nicht vorgestellt werden
können.

Als eines ihrer wichtigsten Ergebnisse zielt qualita-
tive empirische Forschung, die mit narrativen Inter-
views arbeitet, auf eine Typisierung der Biographie-
verläufe. Diese ergibt sich aus dem kontrastiven Ver-
gleich der Fälle. Bei der Analyse der Interviews
haben wir, wie dies auch die eben skizzierte Fokus-
sierung der analytischen Aufmerksamkeit nahelegt,
auf drei Ebenen oder Dimensionen geachtet:

± auf die Dimension der Zugangs- und Adaptions-
weisen (Dimension a)

± auf die Dimension der biographischen Folgepro-
zesse und Bearbeitungsweisen (Dimension b) und

± auf die Dimension der motivational-biographi-
schen Bedingungen (Dimension g).

Die Typisierung, die in unseren Untersuchungen
christlich-fundamentalistischer Biographien im Mit-
telpunkt steht und drei elementare Typen unter-
scheidet, nimmt die Zugangs- und Adaptionsweisen
(Dimension a) christlich-fundamentalistischer Reli-
giosität zum zentralen Ausgangspunkt und sucht
dann nach typischen Relationen zu anderen Dimen-
sionen: besonders zur Dimension der biographischen
Folgeprozesse (Dimension b), aber auch zur Dimen-
sion der motivational-biographischen Bedingungen
(Dimension g).

1. Drei Typen christlich-fundamentalistischer
Biographieverläufe

Wenn man bei der Lektüre der Interviews darauf
achtet, wie die interviewten Personen zu ihrer jewei-
ligen fundamentalistisch-religiösen Orientierung ge-
kommen sind, wie sie in ihr Milieu gefunden haben,
was sie dabei geleitet hat und darauf, wie oft sie ggf.
Orientierung und Milieu gewechselt haben, gewinnt
man den Eindruck, daû es dabei gravierende Unter-
schiede gibt. Nach dem Kriterium der Zugangs- und
Adaptionsweisen konnte aus dieser Beobachtung eine
grundlegende Typisierung entworfen werden, nach
der die einzelnen Fälle kontrastiert werden können:

A) Da ist zum ersten der traditionsgeleitete Typus
(Typ A), der durch familiale oder milieubezogene
mono-kulturelle Religiosität geprägt ist und seine
enkulturative Einfügung als gutes Schicksal oder
göttliche Fügung hinnimmt. Fallcharakteristika
sind also folgende:

± Eine prägende, meist familiale, religiöse Sozia-
lisation ist vorhanden.

15) Für das Führen und die Analyse der Interviews hatte ich die
Mitarbeit einer Reihe von interessierten und qualifizierten
WissenschaftlerInnen ± überwiegend promovierende und
post-doc-Leute aus der Soziologie, der Psychologie und der
Theologie ± gewonnen. Auf Werkvertragsbasis arbeiteten
u.a. mit: S. Grenz, Köln; Dr. M. Hoof, Witten; K. Keller, Biele-
feld; Dr. M. Utsch, Hannover/Berlin; A. Wyschka, Gelsen-
kirchen. Ihnen sei an dieser Stelle sehr herzlich für die
zeitaufwendige Mitarbeit an den Interpretationsgruppen
(Kleingruppen) und an der Erarbeitung von Fallanalysen ge-
dankt. Für die teils mühevollen Transkriptionsarbeiten geht
der Dank besonders an S. Lipka, G. Ortmeyer und A. Grenz.
Für Mitarbeit bei der Büro-Koordination danke ich Herrn
D. Debrow, für die Verwaltung der Tonbänder und Tran-
skripte Frau E. Kaptain, die beide als studentische Mitarbei-
terInnen tatkräftig Hand anlegten.

16) Methodologisch sind wir in erster Linie nach dem Interpreta-
tionsverfahren für narrative Interviews von F. Schütze vorge-
gangen, das mit dem sequenzanalytischen Verfahren von
U. Oevermann kombiniert wurde. (Zur Frage der Methodo-
logie siehe auch die gemeinsam verantwortete Einleitung zu
den vier Forschungsprojekten). Die Interpretationssitzun-
gen in der Kleingruppe wurden tonbandprotokolliert und
sind so zusammengefaût in den Auswertungstext mit einge-
flossen.
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± Die religiöse Sozialisation bestimmt die Zu-
gangsweisen zu und die Adaptionsweisen an
die fundamentalistische religiöse Orientierung.

± Fundamentalistisch konvertieren heiût hierbei:
die überkommene Religiosität, die familial oder
milieubezogen vorgängige religiöse Sozialisa-
tion, konfirmatorisch bestätigen oder intensi-
vierend fortschreiben.

± Alternative religiöse Orientierungen kommen
kaum oder nur marginal in den Blick.

± In der Regel wird man davon ausgehen dürfen,
daû Ausgangspunkt für die fundamentalisti-
sche Religions-Adaption des traditionsgeleite-
ten Typs bereits die (zumindest subjektiv) ab-
geschirmte religiöse Enklave ist.

Bei diesem Typus des schicksalhaft in eine be-
stimmte Religion Hineinsozialisierten kann man
eine weitere Unterscheidung danach vornehmen,
wann in der Lebensgeschichte die schicksalhafte
Enkulturation in fundamentalistische Religion
stattgefunden hat. Eine frühe, familial bedingte
Einfügung ist zu unterscheiden von einer in der
späten Kindheit, in der Adoleszenz oder im frühen
Erwachsenenalter erfolgten. Weil sie nach der frü-
hen Kindheit stattgefunden hat, muû eine solche
kollektive Einfügung nicht weniger schicksalhaft
sein und zur Traditionsgeleitetheit führen; den-
noch wird es mit zunehmendem Alter unwahr-
scheinlicher, daû eine Orientierung übernommen
wird, ohne daû die Wahrnehmung von Alternati-
ven und damit der Wahlcharakter der Entschei-
dung deutlicher ins Blickfeld gerückt sein müûten
und ernsthaft erwogen worden sind. Charakteri-
stisch für den traditionsgeleiteten Typ ist, daû der
subjektive Horizont ± und auch meist der des Mi-
lieus ± weitgehend geschlossen und traditionsbe-
stimmt ist und dem Subjekt etwaige Alternativen,
die es vor eine Markt- und Wahlsituation stellen
würden, kaum oder gar nicht in den Blick geraten
oder ausgeblendet werden.

B) Von diesem ersten traditionsgeleiteten Typ heben
sich zwei weitere Typen ab, die beide als häre-
tische oder dem Wahlzwang unterworfene Typen
bezeichnet werden können. Mit ¸Häresie` ist hier
nicht eine Orientierung gemeint, die von der offi-
ziell gültigen abweicht, abtrünnig wird und dar-
um mit Sanktionen belegt werden muû, sondern
im Sinne von P. Berger 17) schlicht eine der tradi-
tionalen entgegengesetzte, moderne Adaptions-
weise von Religion gemeint, die der urspüngli-
chen Bedeutung des griechischen Wortes folgend
den Zwang zur Wahl auch in bezug auf Religion
behauptet.

Die erste Variante bezeichne ich als Mono-Kon-
vertit (Typ B). Die Fallcharakteristika des Mono-
Konvertiten sind folgende:

± Eine familiale religiöse Primärsozialisation ist
nicht erkennbar oder unerheblich.

± Der Mono-Konvertit ist sich der Alternativen
und des Pluralismus in Sachen Religion durch-
aus bewuût, hat auch das eine oder andere
möglicherweise wahrgenommen oder bereits
geprüft.

± Der Mono-Konvertit verschreibt sich jedoch ein
für allemal in seinem Leben einer bestimmten
religiösen Orientierung ± jedenfalls möchte er
seine Entscheidung als eine solch singuläre
verstehen und verstanden wissen. Konversion
zu fundamentalistischer Religiosität heiût also
hier: ¸Entscheidung für ...`.

± Konversion zu fundamentalistischer Religiosi-
tät heiût darum auch zugleich: Entscheidung
gegen die bisherige religiöse Orientierung und
Auffassung.

Fundamentalistische Ideologie überblendet die
prinzipielle Beliebigkeit der Wahl wie die im
Grunde unbestreitbare Tatsache, daû die Orien-
tierung der eigenen fundamentalistischen Gruppe
nur eine Variante im pluralistischen Angebot der
Religionen ist. Diese Überblendung geschieht
durch eine autoritative Überhöhung der eigenen
Orientierung, die durch Theorien der Wörtlich-
keit, etwa der Verbalinspiration, eine Absolutheit
beansprucht, die moderne Natur- und Geisteswis-
senschaft ± und damit besonders auch die Theo-
logie ± weit in den Schatten stellt. Daher ist es
verständlich, daû auch der fundamentalistische
Mono-Konvertit den Wahlcharakter seiner Ent-
scheidung bald verdrängt und sich der Meinung
hingibt, daû die eben erworbene die einzig wahre
Religion sei.

C) Der dritte Typ fundamentalistischen Biographie-
verlaufs hebt sich kontrastiv von den anderen
beiden Typen ab: der akkumulative Häretiker
(Typ C). Über den häretischen Zugangs- und Ad-
aptionsmodus des Mono-Konvertiten geht dieser
leicht unterscheidbar darüber hinaus, daû die
Wahl nicht nur auf eine religiöse Orientierung
fällt. Daran, was hier ¸Wahl` heiût, kann der Un-
terschied expliziert werden: Im Fall des Mono-
Konvertiten wird diese Wahlentscheidung als mo-
no-direktionale, mono-kulturelle und einmalige
aufgefaût, als Entscheidung für ein bestimmtes,
eher geschlossenes und viele Lebensbereiche be-
stimmendes Religionssystem; im Fall des akku-
mulativen Häretikers wird ¸Wahl` ± auch vom In-
dividuum selbst ± als Auswahl verstanden und
auûerdem meist als selektive Auswahl, die also
bei weitem nicht alle zu einer Religionstradition
gehörende Details übernehmen muû. Als Fallcha-
rakteristika können die folgenden genannt wer-
den:

± Der akkumulative Häretiker begibt sich von
einem religiös-spirituellen Milieu ins nächste
und kann dabei auch verschiedenste Initia-
tionsrituale vollziehen.

± Konversion bedeutet Aufnahmeritus, Initiations-
ritual in eine bestimmte religiöse Orientierung,
die durchaus auch mehrfach vollzogen werden
kann.

17) P. Berger: The Heretical Imperative, Garden City; New York
1979.
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± Kognitive Widersprüche zwischen diesen ver-
schiedenen Religionstraditionen werden wenig
wahr-, zumindest nicht sehr ernst genommen.

± Offene religiöse Milieus werden bevorzugt.

± Familiale religiöse Sozialisation ist unerheblich
und in der Regel nicht erkennbar.

Der akkumulative Häretiker kann in seinem Ad-
aptionsprozeû verschiedenste religiöse und spiri-
tuelle Traditionen zugleich akzeptieren oder ¸be-
leihen` ± und er tut dies unter Vernachlässigung
kognitiver, theologischer, dogmatischer Wider-
sprüche zwischen diesen. In einigen Fällen wer-
den dabei die verschiedenen religiös-traditiona-
len Anleihen und Angebote explizit in einer onto-
logischen Rahmentheorie verbunden; bei anderen
ist eine eher vage erahnte Klammer in Gestalt
einer impliziten ¸Theorie` erkennbar, die die
Suchbewegung leitet.

Der akkumulative Häretiker differenziert sich
noch einmal in zwei Untertypen: einerseits in den
sequentiell-akkumulativen Häretiker, der ± teils
rastlos und verhältnismäûig schnell ± von einer
Orientierung zur nächsten wechseln kann, also
die eine Orientierung (weitgehend) hinter sich
läût, ehe er die nächste übernimmt; andererseits
in den synchron-akkumulativen Häretiker, der
polytrop genug ist, um zeitgleich an verschiede-
nen Orientierungen, Weltanschauungen und Ri-
tualen teilzuhaben, und bei dem die Ignoranz
gegenüber den teils gravierenden kognitiven
Widersprüchen besonders auffällig wird. Der ak-
kumulative Häretiker, besonders der synchron-
akkumulative, bevorzugt die offenen religiösen
Milieus, die ± unbeschadet eines harten funda-
mentalistischen ± Kerns für weite Peripherie-
bereiche des Lebens und Lebensstils groûen sub-
jektiven Spielraum lassen.

Soweit hat diese Typisierung einzig das Kriterium
der Zugangs- und Adaptionsweisen (Dimension a)
beansprucht, die Typisierungsaspekte der anderen
Dimensionen blieben unberücksichtigt. Dies soll nun
geschehen, doch ist sogleich zu notieren, daû die an-
deren beiden Dimensionen, die der biographischen
Folgeprozesse (Dimension b) und die der motivatio-
nalen Hintergründe (Dimension g) in unserem Ana-
lyseprozeû nicht zu einer eigenen Typologie geführt
haben. Sie wurden statt dessen als ± etwas beschei-
denere ± Frage nach den Verbindungslinien zwi-
schen den verschiedenen Dimensionen behandelt,
also als Fragen an die Fälle wie diese: Gibt es be-
stimmte biographische, etwa familial-frühkindliche
Erfahrungen, die den traditionsgeleiteten Typus prä-
gen? Lassen sich motivationale Grundmuster identifi-
zieren, die zu den Typen des Häretikers, einmal zum
Mono-Konvertiten, ein andermal zum akkumulativen
Häretiker führen? Sind typische prozeûuale Verläufe
der Bearbeitung und typische biographischen Folgen
für die einzelnen Typen zu erkennen?

Hier ist zunächst grundsätzlich und einschränkend
zu notieren, daû selbst wenn wir bestimmte motiva-
tionale Grundstrukturen für die Affinität zu einem
bestimmten Typus identifizieren können, ein Kausal-
itätsschluû von dieser motivationalen Grundstruktur

auf die Affinität zu einem bestimmten Typus nicht
zulässig ist. Solch psychologisch-deterministische
Aussagen lassen die Fallanalysen nicht zu. Und
selbst wenn wir bestimmte Bearbeitungswege und
biographische Folgen für die einzelnen Typen identi-
fizieren können, kann damit noch lange nicht den
Typen ± oder gar den entsprechenden Milieus ± kau-
sal-deterministisch und generalisierend die Zukunft
vorausgesagt werden. Doch zur kontrastiven Profilie-
rung der drei Typen gegeneinander sind die Bezüge
zu den motivationalen Hintergründen und zu den
biographischen Folgeerscheinungen interessant und
aussagekräftig.

2. Das motivationale Profil der Typen christlich-
fundamentalistischer Biographieverläufe

Im eben ausgeführten Sinne können die Einstiegs-
oder Zugehörigkeitsmotive zu einer weiteren Diffe-
renzierung der Typisierung herangezogen werden.
Wie sich aus den Fällen ergibt, ist die Ebene der
motivational-biographischen Bedingungen (Dimen-
sion g) durchaus relevant.

Hier spielen vor allem Prägungen eine Rolle, die das
Subjekt (noch) nicht zufriedenstellend verarbeiten
und in die Biographie einarbeiten konnte und die im-
mer wieder ± teilweise pertinent ± die Aufmerksam-
keit und Energie absorbieren. Solche Prägungen be-
zeichne ich ± etwa mit G. Noam 18) ± als Lebensthe-
men. Lebensthemen gehen auf ± teils traumatische ±
Erfahrungen in der bisherigen Biographie zurück,
die auch als Selbstspannungen (W. Helsper) bezeich-
net werden.19) In einigen unserer Fälle sind beispiels-
weise erkennbar:

± frühe Erfahrungen des Verlusts von Inklusion und
Beheimatung (etwa durch frühen Tod oder Tren-
nung eines Elternteils),

± Defiziterfahrungen bedingungsloser Geborgen-
heit und Anerkennung,

± Erfahrungen, ein unerwünschtes Kind zu sein,

± schmerzliche Erfahrungen mit Tod und Trauer
oder

± traumatisierende Erfahrungen mit Macht und Ohn-
macht

Diese Erfahrungen haben allem Anschein nach die
psychischen Ressourcen, die den Versuchspersonen
verfügbar waren, überfordert und treten wiederholt
in der Biographie ± und in der biographischen Erzäh-
lung der Interviews ± auffällig in Erscheinung.

Lebensthemen sind freilich nicht allein in frühkind-
lichen Erfahrungen und Prägungen festzumachen,
sondern können auch in der Adoleszenz und im Er-
wachsenenalter entstehen. Sie können dennoch oft
als Niederschlag früherer Lebensthematik gedeutet

18) G.G. Noam: ¹Selbst, Moral und Lebensgeschichteª, in:
Moral und Person, hrsg. v. Edelstein, W., Nunner-Winkler,
G. & Noam, G., Frankfurt/M. 1993, 171±199.

19) W. Helsper: Selbstkrise und Individuationsprozeû. Subjekt-
und sozialisationstheoretische Entwürfe zum imaginären
Selbst in der Moderne, Opladen 1989.
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werden. Als typische Beispiele können hier akute
Krisenerfahrungen des frühen und mittleren Erwach-
senenalters angeführt werden, von denen unsere
Interviewees uns berichtet haben und die sie erzähle-
risch in den Zusammenhang mit dem Beginn ihrer
religiösen Suchbewegung oder ihrer Konversion
stellen:

± Suizidversuche (zwei unserer Interviewees berich-
ten von einem eigenen Suizidversuch in der Ado-
leszenz)

± die Krise einer Ehescheidung

± die bedrängende Erfahrung der unheilbaren
Krankheit und des Sterbens der eigenen Mutter.

In der fundamentalistisch-religiösen Orientierung, so
die Beobachtung, wird eine Kompensation für sol-
chermaûen pertinente Lebensthemen gesucht. Wird
diese Kompensation in der neuen religiösen Orientie-
rung gefunden, entsteht verständlicherweise eine
starke Affinität. Je erfolgreicher die Kompensation
geleistet werden kann, desto stärker entwickeln sich
auch die Kräfte, die zum Verbleiben führen. Dies ist
auch im Blick auf die Ausstiegsprozesse relevant;
Ausstieg bedeutet ja ein Verlassen der mehr oder
weniger erfolgreichen Bearbeitungsstrategien für die
Lebensthemen.

Dennoch ist noch einmal vor einem kausal-determi-
nistischen Miûverständnis zu warnen: Nicht alle, die
den frühen Verlust eines Elternteils erlitten haben,
und nicht alle, die Gefühlskälte, Unerwünschtheit
und elterliche Brutalität ertragen muûten, konvertie-
ren später in fundamentalistische Milieus; und nicht
jede Ehescheidung resultiert in christlich-fundamen-
talistischer Konversion.

Aber interessant ist eines der Ergebnisse des kon-
trastiven Vergleichs: Wenn wir die Fälle danach
durchsehen, welche Bezüge zwischen der fundamen-
talistischen Konversion, bzw. der Fundamentalismus-
affinität einerseits und den Lebensthemen und Kri-
senerfahrungen andererseits bestehen, fällt auf, daû
wir derartige Bezüge vor allem in den Erzählungen
der beiden häretischen Typen, des Mono-Konvertiten
und des akkumulativen Häretikers finden, während
solche Bezüge in den biographischen Interviews des
traditionsgeleiteten Typs weitgehend fehlen. Für die
Konversion des traditionsgeleiteten Typs gehen der-
artige lebensthematisch-motivationale Bezüge auch
aus der Sequenz- und der Erzählanalyse nicht hervor.
Der Bezug auf motivationale Bedingungen und Le-
bensthemen ist für die Kontrastierung der Fälle also
aussagekräftig und führt zu deutlicherer Profilierung.

Wie ist dieser Kontrast zu erklären? Eine umfassende
und abschlieûende Erklärung kann hier nicht gege-
ben werden; es bleibt manches offen für weitere For-
schung. Aber es kann die These gewagt werden, daû
der Unterschied zwischen dem traditionsgeleiteten
Typ einerseits und den beiden häretischen Typen an-
dererseits entlang einer Kontrastlinie verläuft, die
(soziologisch gesprochen) Milieu- und Traditionsbin-
dung von Erlebnisorientierung,20) die (psychologisch

gesprochen) kognitions-, überzeugungs- und moralo-
rientierte von emotions- und bedürfnisorientierten
Beweggründen und die (psychoanalytisch gespro-
chen) Über-Ich-Impulse von Wünschen und Es-Im-
pulsen unterscheidet.

3. Das generative Profil der Typen christlich-
fundamentalistischer Biographieverläufe

Zur weiteren Differenzierung können die drei Typen,
die ja entsprechend der Dimension der Zugangs-
und Adaptionsweisen differenziert werden, auf die
Dimension der Bearbeitungsmodi und somit der bio-
graphischen Folgeprozesse (Dimension b) bezogen
werden. Prinzipiell steht das ganze Spektrum von
Möglichkeiten offen: von Transformation über Sistie-
rung bis zu Dekompensation. Mögliche Bildungspro-
zesse, Lernchancen und Transformationsprozesse
stehen der Gefahr des Stillstands und der psychi-
schen oder sozialen Dekompensation gegenüber. Im
Rahmen der fundamentalistischen Orientierung, in
fundamentalistischen Milieus können Problematiken
und Lebensthemen, die zur Lösung anstehen, mit
einem Zuwachs oder einem Schwund von Hand-
lungsfähigkeit bearbeitet werden. Dies hat ein-
schneidende biographische Folgen.

Die Wege der Transformation von Religion lassen
sich im Rahmen eines Modells der Transformation re-
ligiöser Stile 21) interpretieren: Besonders deutlich be-
gegnen uns solche Transformationsprozesse, wenn
individuierende und reflektierende Zugangs- und
Umgangsweisen mit Religion neu entdeckt oder
wieder zum vorherrschenden Orientierungsmuster
werden.22) Dies führt ± (zunächst) unbeschadet des
beharrlichen Festhaltens am Kernbestand der funda-
mentalistischen Ideologie ± zum Widerstand gegen-
über der Unterordnung unter die Lehr- und Regel-
Autorität der Hierarchie der jeweiligen Gruppe, ob
diese sich Apostel, ¾lteste oder Pastoren nennen.
Der Ausstieg aus der fundamentalistischen Gruppe
ist in solchen Transformationsverläufen freilich meist
die unvermeidliche Konsequenz.

Wenn man unser Material nach solchen Bearbei-
tungswegen und biographischen Folgeentwicklun-
gen durchsieht, entdeckt man bald, daû alle drei Va-
rianten vorkommen. In einigen Fällen ist eine De-
kompensation erkennbar, in vielen Fällen wird die
Ausgangsproblematik, die für die Zuwendung zur

20) Vgl. G. Schulze: Die Erlebnisorientierung. Kultursoziologie
der Gegenwart, Frankfurt; New York 1992.

21) Vgl. H. Streib: ¹Religion als Stilfrage. Zur Revision struk-
tureller Differenzierung von Religion im Blick auf die
Analyse der pluralistisch-religiösen Lage der Gegenwartª,
in: Archiv für Religionspsychologie, Bd. 22 Göttingen 1997,
48±69; Ders.: ¹Fundamentalismus als religiöser Stilbruchª
(Antrittvorlesung an der Universität Bielefeld, Mai 1997),
http://www.tgkm.uni-bielefeld.de/theologie/dozent/streib/
antritt.htm; Ders.: ¹Religious Transformation Processes in
the Context of Fundamentalist Milieus and Organizationsª
(Paper for the World Congress of Sociology 1997 in Köln), to
be published in: E. Scheuch & D. Sciulli (eds.): Annals of
the International Institute of Sociology, Vol. 7, vorläufig er-
reichbar unter: http://www.tgkm.uni-bielefeld.de/theologie/
dozent/streib/köln.htm.

22) Vgl. dazu auch: J.W. Fowler: Stages of Faith. The Psychology
of Human Development and the Quest for Meaning, San
Francisco 1981, [Übersetzung ins Deutsche: Stufen des
Glaubens. Die menschliche Entwicklung und die Suche
nach Sinn, Gütersloh 1991].
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entsprechenden fundamentalistischen Gruppe ding-
fest zu machen war, unbearbeitet perpetuiert, also
sistiert. Doch dem allgemeinen Vorurteil entgegen-
laufend haben wir eine ganze Reihe von Fällen in
unserem Sample, bei denen im Kontext der funda-
mentalistischen Milieus und Gruppen eine transfor-
mierende Bearbeitung stattgefunden hat, die etwa zu
gröûerem Selbstbewuûtsein, verstärkter Selbstbe-
hauptung und differenzierteren Zugangs- und Um-
gangsweisen ± auch mit Religion und religiösen Vor-
stellungen ± geführt hat.

Lassen sich die transformierenden Biographieverläu-
fe bestimmten Typen zuordnen? Ist dies in bestimm-
ten Typen gehäuft zu finden? Die Zuordnung ist hier
nicht ganz so kontrastiv wie für die im vorangehen-
den Abschnitt dargestellten Bezüge, aber Tendenzen
sind deutlich erkennbar: Transformationsprozesse
sind beim traditionsgeleiteten Typ wenig oder über-
haupt nicht zu verzeichnen, wohl aber beim Mono-
Konvertiten und gehäuft beim akkumulativen Häreti-
ker. Dies kann bereits durch die Art und Weise der
Einmündung des traditionsgeleiteten Typs ins funda-
mentalistische Milieu erklärt werden: wer schicksal-
haft und traditionsgebunden in eine fundamentalisti-
sche Organisation gekommen ist, wird dort aller Vor-
aussicht nach weniger Handlungsspielraum und Ent-
wicklungschancen vorfinden; wer dagegen eher
selbstbestimmt ± und eher erlebnis- und bedürfnis-
orientiert ± konvertiert ist wie die Häretiker, hat eher
Chancen der Transformation. Auch im Blick auf die
Ausstiegsprozesse wird erkennbar, daû, wer schick-
salhaft ± in welchem Alter auch immer ± in eine be-
stimmte fundamentalistische Religiosität eingefügt
wurde, unter gröûeren Mühen, unter gröûeren
Schmerzen seinen Ausstieg vollzieht. Groûe Enttäu-
schung, Ablehnung und Haû sind dann häufig anzu-
treffen. Beim Typus des Mono-Konvertiten treten sol-
che Erscheinungen eher etwas abgeschwächt, aber
immer noch erkennbar auf. Diese Mühen und Trau-
matisierungen liegen vermutlich auch darin begrün-
det, daû die Affinität des schicksalhaft eingefügten
traditionsgeleiteten Typs (und nur wenig abge-
schwächt des Mono-Konvertiten) sich auf eher ge-
schlossene Gruppen oder Organisationen, soge-
nannte high-tension groups 23) fundamentalistischer
Prägung richtet. Dagegen bevorzugen besonders ak-
kumulative Häretiker eher die offene Gruppe, das
wenig-geschlossene Milieu, das nicht zwingend die
Übernahme der Totalität der Weltanschauungsvor-
stellungen, dogmatischen Sätze, Rituale und Regeln
verlangt, sondern neben einem ± allerdings zwingen-
den ± Minimalkonsens ziemlich viel Spielraum läût.
Dies erleichtert den Transformationsprozeû wie den
Ausstieg.

4. ¸Thomas` ± der pointierte Fall eines
akkumulativen Häretikers

Zur Pointierung sei wenigstens ein interessanter
Fall vorgestellt, in dem akkumulativ-häretische und
transformatorische Züge zutage treten. Der Fall

¸Thomas` markiert freilich einen kontrastiven Eck-
punkt unserer Typologie und es ist darauf hinzuwei-
sen, daû sich auch ganz anders gelagerte Fälle in un-
serem Sample finden. Thomas wurde dennoch für
eine Kurzvorstellung ausgewählt, weil in seiner Bio-
graphie zwei der auffälligeren Ergebnisse unserer
Untersuchung deutlich werden: 1. Wir beobachten
einen neuen Typ der Aneignung von religiösen
Angeboten, einen, wie man sagen könnte, neuen
religiösen Sozialisationstyp: den akkumulativen
Häretiker; 2. Es sind nicht ausschlieûlich Dekompen-
sationsprozesse, sondern auch Lern- und Transforma-
tionsprozesse innerhalb der neureligiösen und christ-
lich-fundamentalistischen Milieus möglich und be-
sonders die akkumulativen Häretiker haben hier
gute Voraussetzungen. Beides ist im Fall Thomas gut
erkennbar.

Thomas ist Jahrgang 1949 und zur Zeit des Inter-
views 48 Jahre alt. Er erlebt seine Jugend- und Aus-
bildungszeit Ende der 60er und in den 70er Jahren in
einer norddeutschen Groûstadt. Nach dem Abitur
nimmt Thomas ein Lehramtsstudieum (Sekundar-
stufe II, Biologie) auf und absolviert danach das Refe-
rendariat. Der Lehrerberuf jedoch bleibt ihm ver-
schlossen, vielmehr schlägt er sich mit verschiedenen
Gelegenheits-Jobs wie Taxifahren, Wochenmarktver-
kauf usw. immerhin 20 Jahre durch. Zur Zeit des In-
terviews lebt er mit einer Frau, deren zwei Kindern
sowie einem weiteren acht Monate alten gemein-
samen Kind zusammen. Aus der religiösen Biogra-
phie von Thomas möchte ich einige Stationen kurz
zusammenfassen und anhand von Interviewzitaten
nachzeichnen.

Thomas' Erzählung darüber, warum er, wie er sagt,
¹bestimmte Gruppierungen oder sektenähnliche
oder fundamentalistische Gruppen gesucht oder ge-
fundenª habe, beginnt in der Zeit seines Studiums,
als er durch einen Wohngemeinschafts-Mitbewohner
Meditation kennenlernt und seine ¹Suche nach mehr
Intensität, nach ner bestimmten Befreiung von Bela-
stungenª auf Meditationsformen richtet.

Jahre später, Thomas hatte das Studium abgeschlos-
sen, kommt er über einen Freund in Kontakt zu
Bhagwan. Er berichtet: ¹Ich glaub ich war jetzt in der
Referendarzeit öh es ging dem Ende zu es war also
sehr viel Druck also man muûte jedenfalls so die Sa-
chen bestehen und und (holt Luft) da s- sehnte ich
mich so und der machte so befreiende öh Meditation
bei Bhagwan (...) und öh davon hatt ich so gehört der
ging auf n Bauernhof und (holt Luft) ja machte solche
solche Meditation dynamische Meditation ...ª Und
aufgrund eigener Erstbegegnungen sagt er sich: ªjo
Mensch das machst du auch da möchtest du auch, ir-
gendwas loswerden. (...) war natürlich auch ne ge-
wisse Neugier (holt Luft) diese Asiatische Meditation
öh (holt Luft) und das daû so mit dynamisch und dann
Stille das war mir irgendwie sympathisch.ª

Thomas bleibt 3 bis 4 Jahre im Kontext der Bhag-
wan-Bewegung und lebt in dieser Zeit in verschiede-
nen Kommunen im süddeutschen Raum. Für das Ver-
lassen dieses Milieus führt Thomas zwei Gründe an:
erstens, daû die Ideologie der Bhagwan-Anhänger
ihm zu eng geworden sei und er sich zu sehr einge-

23) Vgl. W.S. Bainbridge: The Sociology of Religious Move-
ments, New York 1997.
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bunden und unterdrückt fühlte und zweitens, daû
Sexualität für ihn mit Treue verbunden war und er
mit offener Sexualität nicht zurecht kam.

Nach einigen Jahren, Thomas war inzwischen wie-
der zurück in seine norddeutsche Heimatstadt gezo-
gen, nachdem ihn seine Freundin, die nach Indien
ging, verlassen hatte und er zurückgezogen im
Schwarzwald lebend ein älteres Bauernehepaar ver-
sorgte, findet Thomas über eine alte Freundin Kon-
takt zu einer Gruppe, die er Bioenergetik-Gruppe
nennt, die aber in Wahrheit eine extreme Form von
gruppendynamischen Experimenten darstellt. Er be-
richtet darüber: ¹... und da machten wir denn harte
Übungen fasten eingeschlossene Gruppe fünfzig
sechzig Leute in eine Turnhalle einschlieûen für eine
Woche (holt Luft) drei Tage nichts essen und ni- also
drei Tage nichts trinken (holt Luft) und eine Woche
nichts essen (holt Luft) Tag und Nacht durchmachen
nicht schlafen .. öh also richtige I- freiwillige Inter-
nierung, sozusagen ...ª Auûer diesem jährlich statt-
findenden Workshop, so berichtet er, ¹machte man
einmal in der Woche oder zweimal solche Übungen
abends in soner Gruppeª. Trotz dieser negativen
Schilderungen im Rückblick hat Thomas auch
schöne Erlebnisse in Erinnerung behalten: ¹Man
feiert Feste man feiert Silvester das ist ne groûe
Familie (holt Luft) man kennt sich man tanzt zusam-
men man .. erlebt viel also, da wieder diese Gruppe
war man massiert sich zusammen man (holt Luft)
könnte auch vielleicht öh ne Partnerin finden (holt
Luft) öh (atmet aus) ja also das ist das was einen
ziehtª.

Nach dem Tod des Gruppenleiters verläût Thomas
diese Gruppierung und lebt einige Jahre ein etwas
ruhigeres Leben, er singt in einem evangelischen
Kirchenchor, lebt vom Taxifahren und von Marktge-
schäften. Da trifft er auf der Straûe Scientology-Wer-
ber und macht einen Persönlichkeitstest. Und ± im
Gegensatz zu einem Bekannten, der nach kurzer
Teilnahme die Organisation ganz schnell wieder ver-
lassen hat, berichtet Thomas über sich: ¹Ja ich mach-
te denn diese Tests und blieb da irgendwie hängen
obwohl ich eigentlich gar nicht hinwollte (...) (holt
Luft) aber als ich da war hab ich gesagt, na was ist n
[...] an denen dran denn dann hat mich auch sone ge-
wisse Neugier gepackt und natürlich diese (holt Luft)
dieser Wunsch wieder nach diesem, (schnalzt) öh Er-
lösung Befreiung von der Vergangenheit von einer
sehr belastenden Vergangenheit. ... ja das wars und
die versprachen mir da etwas. die machten auch ne
Art Therapie (...) die Anfangserfahrung ist natürlich n
eine Hilfe eine Befreiung erstmal (holt tief Luft) öh
wenn man n gewisses Defizit in seinem Leben, Leben
spürt.ª

Thomas erzählt, daû er mit einer distanziert-pragma-
tischen Grundhaltung zu Scientology hingegangen
ist: ¹ist interessant genau was kann was könnt ihr mir
bietenª, sagt er und ¹ihr wollt was über Geld was
könnt ihr mir bieten, so so bin ich darangegangen äh
mit immer dieser Reserve guck mal .. guckenª. In der
Tat erfährt Thomas in dieser Gruppierung eine Be-
freiung von einem kindlichen Fall-Trauma in inten-
siver therapeutischer Bearbeitung und weiû dies lo-
bend immer noch zu erwähnen. Thomas setzt sich im

Interview intensiv mit seiner Scientology-Mitglied-
schaft auseinander und streicht immer wieder das
unangenehme Durchschautwerden durch den Lügen-
detektor heraus. Das ist ihm aber offensichtlich nicht
so lästig geworden, daû er die Gruppe selbständig
verlassen hat.

Denn dies gelingt ihm erst in einer weiteren Etappe
seiner religiösen Karriere; und diese beginnt wieder-
um zufällig: ¹Dann las ich irgendwie mal Gospel-
meeting dann bin ich dahingegangen und das war
eben [...] eine freie Evangelische Kirche [...] in der In-
nenstadt (schnalzt) und da bin ich hingegangen ...ª
Von einer ihm sehr sympathischen jungen Frau, die
Thomas von ihren Jesus-Erfahrungen und der Hilfe
durch ihren Glauben erzählt, fühlt sich Thomas so
sehr angesprochen, daû er wieder hingeht. Die Er-
fahrungsdichte steigert sich durch die Atmosphäre in
dieser Gospelkirche. Thomas erzählt: ¹...tanzende
lockere Menschen erhobene Hände oder auch sin-
laut singend und öh nicht nur so wie ich vorher so
mit- mitgesungen habe nur (holt Luft) also man sang
[...] es war eine Atmosphäre da es roch sogar nach
Schweiû dacht ich huch was ist denn hier los wie im
Bodybuildinginstitut warum riecht das hier so; öhm,
jedenfalls hat mich diese, diese Atmosphäre so um-
gehauen daû ich aufs Klo muûte weil ich dachte da
kann ich ja nicht einfach losheulen.ª Erst auf Emp-
fehlung einer Frau, die er dort kennenlernt und die
ihm die Scientology-Bewegung als gefährliche Sekte
vor Augen führt, entschlieût sich Thomas, am folgen-
den Tag ein Abschiedsgespräch zu führen, einen
Scheck zu sperren und die Scientology-Angebote nie
wieder zu besuchen.

Zur Zeit des Interviews ist Thomas' Leben und seine
Religiosität in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Er
lebt mit einer Frau zusammen und die beiden haben
auûer den von ihr mitgebrachten Kindern zusammen
ein acht Monate altes gemeinsames Kind. Thomas
macht sich Gedanken um die religiöse Erziehung der
Kinder, liest ihnen aus der Kinderbibel vor, redet von
Verantwortung in der Familie und Treue in der Part-
nerschaft und kann in einer biblisch-theologischen
Sprache sowohl seine charismatische Zeit als auch
die Bhagwan-Zeit begründet ablehnen. Anhand des
Paulus-Zitates, ein Gefangener Christi zu sein, kann
er ausführen, daû er sich dagegen entschieden habe,
Gefangener Christi zu sein: ¹Insofern bin ich öh
wenn das n Christ und wenn ich das jetzt als Christ
begreife dann bin ich keiner mehr. also ich bin kein
Jünger Jesu in dem Sinne. (holt Luft) öh .. ich würde
aber jetzt nicht sagen Christentum das ist das
Schlimmste was es gibt sondern ich würde sagen daû
da ich hab ja gesagt da hab ich Befreiung erlebt ich
hab aber auch gesagt (holt Luft) öh kann aber auch
sagen bei dieser, Se- wo ich wirklich sage ne Sekte
die Scientology [wie?] hat mir das geholfen und bei
Bhagwan hat mir das geholfen denn bei jeder und
ich hab ne gute Freundin die sagt (holt Luft) ich hab
überall mir son Pünktchen rausgezogen von den An-
throposophen das von Bhagwan das und das (holt
Luft) öh .. [...] ...man sammelt ja so mosaikhaft auch
öh seine Lebenserfahrung und (holt Luft) Erkenntnis
und und mhm (holt Luft) und öh da hab ich überall
was gelernt und möchte das nicht missen (holt Luft)
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und öh das sch- Schlechte würd ich einfach sagen
sind öh ... sind einfach die Gruppenzwänge wenn
man denen erliegt und wenn die zu stark werden
wenn die .. die Persönlichkeit vereinnahmen.ª

Abschlieûend ein paar Bemerkungen zur Einord-
nung der religiösen Lebensgeschichte von Thomas
im Rahmen meiner Typologie. Thomas ist ein typi-
scher Fall eines akkumulativen Häretikers, der in
seiner bunten religiösen Karriere, in seinem Religi-
onstourismus, der durch Meditationsgruppen, durch
Bhagwan-Gruppen und -kommunen, durch eine
harte Form von Gruppendynamik, durch Scientolo-
gy-Angebote und schlieûlich durch eine charisma-
tische Gemeinde führt, keinen Schaden genommen
hat. Sein eigenes Resümee, ¹ich hab mir überall so
ein Pünktchen rausgezogenª, deckt sich mit unserer
Erzählanalyse. Dekompensation ist nicht erkennbar,
Thomas hat viel profitiert, gelernt, in der Bearbei-
tung seiner Lebensthemen eine Transformation
durchgemacht ± an erster Stelle dies, daû er mit dem
illusionären Hunger nach bedingungslosem Geliebt-
werden nun weit realistischer umgehen kann und
sich bereits im Vorfeld von Gruppenzwängen fern-
hält. Folgendes Urteil über den Fall Thomas ist
durch den Interviewtext gerechtfertigt: die Lebens-
thematik von Thomas, sowohl seine Suche nach
bedingungslosem Geliebtwerden, als auch seinem
vehementen Sträuben gegen Gruppenzwänge, hat
sich transformieren und bearbeiten lassen im Rah-
men seiner akkumulativ-häretischen Wanderbewe-
gungen, die ihn doch immerhin 20±25 Jahre seines
Lebens beschäftigt haben.

5. Zusammenfassung

Wenn man also bei der Fallanalyse und der Kon-
trastierung, wie wir es getan haben, nicht nur auf die
Zugangs- und Umgangsmodi (Dimension a), sondern
auch auf die Bearbeitungsmodi und die biographi-
schen Folgeprozesse (Dimension b) achtet und beide
aufeinander bezieht, kommen nicht nur Dekompen-
sationsprozesse (wie dies die Gefährlichkeitshypo-
these pauschal allen fundamentalistisch-religiösen
und Psycho-Gruppen in Gefahr ist zu bescheinigen)
in den Blick. Es fällt ebenso die nicht-dekompensie-
rende Sistierung der eigentlich zur aktiv-handeln-
den Bearbeitung anstehenden Problematiken und
Lebensthemen auf. Und diese Sistierung führt nicht
selten zu weitgehender subjektiver Lebenszufrieden-
heit der Individuen. Es treten jedoch auch Prozesse
der Transformation zu gröûerer Selbständigkeit zu-
tage.

Daû sich die Prozesse der Dekompensation vs. Trans-
formation darüber hinaus auch noch unterschiedlich
auf die Fälle verteilen, war nicht von vornherein zu
erwarten. Es kann aufgrund der Fallanalysen die Be-
hauptung gewagt werden, daû der traditionsgeleitete
Typ christlich-fundamentalistischer Biographiever-
läufe eher zur Dekompensation 24) oder Sistierung 25)
neigt. Wenn sich in Biographien des traditionsgelei-

teten Typs ± auch inmitten von high-tension groups
als Reaktion auf die dort empfundene Einengung ±
transformatorische Entwicklungen anbahnen,26) dann
setzen diese zentrifugale Kräfte frei, die konsequen-
terweise zum Ausstieg führen.

Es kann weiter die Behauptung gewagt werden, daû
der Typ des Mono-Konvertiten zu Sistierung und zu
Transformation neigt. Transformation ist hier als
selbstbewuûter Erwerb kognitiver Überlegenheit 27),
als Ich-Stärkung und Selbstbewuûtheit, die den Auto-
ritätspersonen der Gemeinde standhalten kann 28)
oder als alltagspragmatische Abmilderung der reli-
giösen Ansprüche 29) erkennbar.

Es kann schlieûlich die Behauptung gewagt werden,
daû im Gegensatz vor allem zum traditionsgeleiteten
Typ die akkumulativen Häretiker für die transforma-
torische Bearbeitung mit positiven biographischen
Folgen und für Transformationsprozesse offen sind.
Auch wenn freilich beim akkumulativen Häretiker
prinzipiell beides möglich ist, die Sistierung der
Lebensthematik und deren transformatorische Bear-
beitung, haben wir in unserem Sample zwei gewich-
tige Fälle gefunden,30) in denen sich eher eine trans-
formatorische Bearbeitung nachweisen läût und
einen,31) in dem eine Transformation nicht zu erken-
nen ist. Allerdings dürfen die Mühen der Bearbei-
tung ihrer pertinent virulenten Lebensthematik nicht
verkannt werden, für die wieder und wieder in einem
neuen Milieu eine Lösung erhofft wird. Nicht zu
übersehen ist auch eine Ambivalenz des Typus des
akkumulativen Häretikers: die Ambivalenz zwischen
kompensatorischen religiösen Angeboten, die wieder
und wieder in Enttäuschung enden, einerseits, und
der progressiven und kreativen Bearbeitung der
Lebensthematik andererseits, die sich schlieûlich
dem Teufelskreis permanenter Suchbewegungen
entwindet.

Unsere Untersuchung sollte Erkenntnisse darüber er-
möglichen, wie im christlich-fundamentalistischen
Milieu das Handeln der Individuen sowie ihre Be-
dürfnisse nach Sinn und Gestaltung mit den Gruppe-
nangeboten und -strukturen zusammenwirken. Als
biographisch-qualitative Interviewstudie hat sie da-
bei besonders die Subjektivität, die subjektiven Ver-
arbeitungs- und biographischen Gestaltungsmög-
lichkeiten in den Blick bekommen und konnte in den
Fallanalysen solche Subjektivität identifizieren ±
auch Subjektivität, die als Transformationspotential
inmitten der fundamentalistischen Milieus selbst sich
bilden kann. Die Fallanalysen geben somit auch zu
der Vermutung Anlaû, daû es nicht zuletzt von psy-
chischen Ressourcen und Bearbeitungsmöglichkei-
ten abhängt, die sich ein Subjekt angeeignet hat und
in die fundamentalistisch-religiöse Karriere mit-
bringt, was mit ihm oder ihr im fundamentalistischen
Milieu geschieht, und nicht nur vom Milieu oder der
Gruppe selbst.

24) Vgl. die Fallanalysen ¸Sarah` und ¸Helene & Kurt`.
25) Vgl. die Fallanalysen ¸Ruth`, ¸Daniela` und ¸Waltraud`.

26) Wie bei ¸Sarah`, sowie bei ¸Helene & Kurt`.
27) Vgl. die Fallanalyse ¸Monika`.
28) Vgl. die Fallanalyse ¸Ute`.
29) Vgl. die Fallanalyse ¸Hilde`.
30) Vgl. die Fallanalysen ¸Thomas` und ¸Christian`.
31) Vgl. die Fallanalyse ¸Ulla`.
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IV. Teilprojekt ¹Aussteiger, Konvertierte und
Überzeugte ± kontrastive Analysen zu
Einmündung, Karriere, Verbleib und Ausstieg
in bzw. aus fernöstlichen Gruppen,
Bewegungen und Organisationenª

Dr. Albrecht Schöll, Comenius-Institut Münster

1. Einleitung

Die Arbeit untersucht Biographien und Karrieren von
aktiven und ehemaligen Mitgliedern aus fernöst-
lichen Gruppierungen, insbesondere aus jenen Orga-
nisationen, die ab Mitte der 60er Jahre im Westen
auftraten und damals unter dem Begriff der ¸Jugend-
religionen` subsumiert wurden. Sie sorgten für eine
anhaltende und konfliktgeladene öffentliche Diskus-
sion. Damals ist das Bild entstanden von einem Ju-
gendlichen, der von heute auf morgen seine Ausbil-
dung bzw. seinen Beruf sowie alle Kontakte zu seiner
Familie und zu Freunden abbricht und spurlos in
einer mysteriösen Sekte verschwindet, um Jahre da-
nach als seelisches und körperliches Wrack wieder
aufzutauchen und der Ursprungsfamilie zur Last zu
fallen. Die vorliegende Untersuchung will eine etwas
differenziertere Datenlage vorlegen als es dieses zu-
gegebenermaûen überzeichnete Bild der Karriere
eines Menschen in sog. Jugendreligionen nahelegt.
Damit wäre ein erstes Interesse der Untersuchung
genannt: Die möglichst differenzierte Darstellung des

individuellen Verlaufs der Biographie von Menschen,
die Mitglieder in diesen Gruppen sind oder waren.

Ein weiteres Interesse ist durch den kontrastiven Ver-
gleich unterschiedlicher biographischer Verläufe ge-
geben. Es geht um Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede von Lebenläufen in unterschiedlichen reli-
giös-spirituellen Gruppen, die sich zu einem Zeit-
punkt im Westen etabliert haben, als diese Gesell-
schaften unter einem forcierten Modernisierungs-
druck standen. Weiter interessieren die Verände-
rungs- und Transformationsprozesse von langjähri-
gen Mitgliedern im Vergleich zu Mitgliedern, die nur
kurze Zeit in der Gruppe verbracht haben. Schlieû-
lich wird nach Gemeinsamkeiten und Unterschiede
von Bleibern, Umsteigern und Aussteigern gefragt.

2. Zum methodischen Vorgehen

Von Anfang bis Mitte 1997 wurden insgesamt 25 nar-
rative Interviews 32) von eineinhalb bis zweistündiger
Dauer mit Personen durchgeführt, die Mitglied in
einer fernöstlichen Gruppe sind bzw. waren. Davon
wurden nach den bereits genannten kontrastiven
Merkmalen der Gruppenzugehörigkeit, Dauer der
Zugehörigkeit und der Unterscheidung nach Bleiber,
Aussteiger und Umsteiger zwölf Interviews ausge-
wählt. Weitere Merkmale wie Alter, Geschlecht,
Schulbildung etc. wurden in die Kontrastierung nicht
systematisch einbezogen, da sie für den Vergleich
selbst wenig aussagekräftig sind.

In der Tabelle sind die Interviews im Überblick dargestellt: 33)

Gruppe Bleiber/Bleiberin Aussteigerin Umsteigerin

Hare Kirshna Sigurd Lenzig (25, 22, 3)*)
Gertrud Fabian (41, 27, 14)*)

Lara Klein (30, 27, 1)*)

Vereinigungskirche Maria Zeller (25,19, 6)*)
Ellen Hofmeister (44, 21, 23)*)
Niklas Hofmeister (48, 26, 21)*)

Osho-Bewegung Gernot Biehl (47, 32, 15)*)
Ma Samvoda (37, 19, 18)*)

Ananda Marga Anna Sommer (34, 22, 8)*)

Brahma Kumaris Kerstin Heller (45, 35, 2)*)

Brahman Kumaris
(Splittergruppe)

Helga Simon
(41, 39, 2 Monate) *)

Transzendentale
Meditation

Lisa Kalles
(42, 41, 1)*)

*) Erste Zahl : Alter der Person; zweite Zahl: Alter bei Eintritt in die Gruppe; dritte Zahl: Dauer der Mitgliedschaft in Jahren

32) Vgl. F. Schütze 1987
33) Ich möchte an dieser Stelle allen Personen danken, die sich zu einem Interview bereit erklärt und ihre Lebensgeschichte erzählt

haben. Probleme ergaben sich bei den Aussteigern, da nur wenige Personen aus dieser Kategorie zu einem biographischen In-
terview bereit waren. Aus diesem Grund konnten nur vier Aussteigerinnen und eine Umsteigerin in der Auswertung berück-
sichtigt werden.
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Die transkripierten Interviews wurden nach
sequenz- und erzählanalytischen Verfahren ausge-
wertet (Oevermann 1979, Schütze 1987). Ziel der
Auswertung war die Rekonstruktion sowohl der Fall-
struktur als auch der Lebensgeschichte, die in der
Falldarstellung aufeinander bezogen werden. 34)

3. Lebensthemen

Die Untersuchung fragt nach den Vorstellungen von
lebenspraktischem Handeln und Konzepten der Le-
bensführung, die hinter bestimmten religiösen Enga-
gements stehen. Insbesondere in der Moderne, in
der sich das Verhältnis zwischen Religion und Indivi-
duum zugunsten des Individuums verschoben hat,
kommt der Religion eine spezifische Funktion zu, um
Fragen der praktischen Lebensgestaltung zu bear-
beiten. Der Modus der Bearbeitung dieser Fragen
hat sich im Vergleich zu traditionell christlichen Kon-
zepten der Lebensführung gewandelt (vgl. Schöll
1992) hin zu Orientierungsmustern und Modi der An-
eignung von Sinn, die eigens auf die Moderne zuge-
schnitten sind, sozusagen für das moderne Leben ¸er-
funden` wurden (Schöll/Fischer 1994, Schöll 1996).
Im Kontext der Untersuchung geht es konkret um die
Frage, welche lebenspraktischen Fragen und Proble-
me mit Hilfe fernöstlicher Religiosität und Spirituali-
tät bearbeitet werden. Das Interesse richtet sich auf
das ¸realitätsverarbeitende Subjekt` und seine Le-
bensgeschichte im Kontext von Gruppen, die eine
fernöstliche Spiritualität und Religiosität unterschied-
lichen Couleurs vertreten. Die Untersuchung setzt
also nicht primär an der Rekonstruktion von Gruppen-
kulturen und -milieus und deren Wirkung auf das
Subjekt an, obwohl diese Frage nicht ausgeklammert
wird, da in den Interviews auch dieser Bezug von In-
dividuum und Gruppenkultur thematisiert wird.

Allgemein betrachtet geht es um die vom Probanden
geleistete Zuschreibung eines Zusammenhangs von
Lebensgeschichte und Religion. In den Fallanalysen
wurden mit Hilfe von religiösen Symboliken und in
religiös sich definierenden Milieus individuelle ¸Le-
bensthemen` bearbeitet.35) Darunter werden lang-
fristig angelegte lebenspraktische Probleme und
Herausforderungen verstanden, aber auch existen-
tielle Sinnfragen und Sinnentwürfe. Lebensthemen
und Selbstspannungen zeigen sich als wiederho-
lende Muster der Weltsicht, Muster von Beziehungen
und Handlungen, die in verschiedenen Lebenskon-
texten und Lebensphasen virulent werden. Sie indu-
zieren einen Druck zur Veränderung, insbesondere
wenn Menschen von relativ geschlossenen Milieus in
sich ausdifferenzierende und pluralisierte Lebens-
welten wechseln, in denen ein geschlossenes Le-
bensführungskonzept auf Dauer nicht durchzuhalten
ist und der Druck zur individuellen Begründungsver-

pflichtung des Handelns und der entsprechenden
Lebensführungskonzepte in ganz massiver Weise zu-
nimmt. In jedem der zwölf Fälle konnte ein indivi-
duelles Lebensthema rekonstruiert werden. Als Bei-
spiel soll hier das Lebensthema von Anna Sommer
dargestellt werden.

Anna Sommer reagiert in der Adoleszenz auf die Er-
wartungen ihres Vaters. Sie soll dessen bürgerliches
Weltbild und den entsprechenden Lebensstil über-
nehmen. In der Familie hat sie ein Defizit an Gemein-
schaft und Anerkennung erlebt. Es fehlt ihr an
Selbstvertrauen, um sich von den Eltern abzulösen
und ein autonomes Leben zu beginnen. Demgegen-
über reagiert sie auf die Zumutungen des Vaters, in-
dem sie ihm eine alternative Weltsicht und Praxis
¸demonstriert©. Es fehlen ihr aber die Perspektiven
für die Gestaltung der Alternative, da es ausschlieû-
lich um die Demonstration geht, was das Gegenteil
von Gestaltung impliziert. In dieser Beziehung findet
kein Ablösungsprozeû statt, sondern sie macht sich
extrem abhängig von ihrem Vater, indem sie ihm das
Gegenteil seines Lebensführungskonzeptes und sei-
ner Überzeugungen ¸beweisen` muû. Neben der fa-
milial angelegten Genese des lebenspraktischen Pro-
blems von Anna Sommer kommt ein milieubedingter
Kontext dazu. Denn stellvertretend über die Person
des Vaters reagiert sie auf die Zumutungen und An-
sprüche einer hierachisch und autoritär auftretenden
bürgerlichen Gesellschaft, der sie eine alternative
Gesellschaftsform entgegensetzen will. Sie weiû, was
sie nicht will, hat aber (noch) keine Perspektiven ent-
wickelt von dem, was sie konkret zu realisieren ge-
denkt. Insofern ist sie auf normative Vorgaben von
Alternativen angewiesen, die sie bei Ananda Marga
findet.

Die Genese dieses jeder Biographie eigenen Lebens-
themas reicht oft zurück in die Jugendphase und
Kindheit. Es kann beobachtet werden, daû die dort
erworbenen und erlernten Muster des Umgangs mit
dem Lebensthema bis ins Erwachsenenalter perpe-
tuiert werden. Ein Wechsel der Lebenssituation ist oft
der Auslöser für eine Dynamisierung des Lebensthe-
mas, das sich dann zu einer Lebenskrise steigern
kann, weil das Problem mit den bisherigen Mustern
nicht mehr gelöst werden kann und der Rekurs auf
bisherige Muster den Zugang zum Lebensthema
über neuartige Lösungsstrategien verschlieût. In die-
ser Krisensituation ist es im Einzelfall aber auch mög-
lich, daû sich dem Individuum neue Zugangsweisen
und andere Konzepte der Lebensbewältigung über
den gesteigerten Handlungsdruck in einer Krise er-
öffnen.

Das Lebensthema wird entweder von den Interview-
ten selbst mit dem Eintritt in eine Gruppe in Zusam-
menhang gebracht oder dieser Zusammenhang kann
aus dem Interviewtext erschlossen werden. Die Pro-
banden greifen bestimmte Aspekte der Gruppen auf,
etwa eine spezifische Praxis, Beziehungskonstellatio-
nen, Religiosität oder Weltbilder, um auf dieser Folie
ihr individuelles Lebensthema und die aufgrund von
Selbstspannungen resultierenden Problemlagen zu
bearbeiten. Die breite Palette unterschiedlicher
lebensgeschichtlicher und soziokultureller Bedeu-
tungen und Sinnentwürfe, die die Individuen mit den

34) Bearbeitet wurden die Fallanalysen von Sabine Grenz (Ger-
not Biel, Ma Sanvoda), Walter Krappatsch (Kerstin Heller),
Johannes Sabel (Sigurd Lenzig), Andrea Wyschka (Anna
Sommer, Lisa Kalles) und dem Autor (Getrud Fabian, Maria
Zeller, Ellen Hofmeister, Niklas Hofmeister, Lara Klein,
Helga Simon).

35) Vgl. Noam (1983). Der Begriff des Lebensthemas schlieût
sich sehr gut auch an Überlegungen an, die Helsper (1993)
in seinem Konzept der ¸Selbstspannung` formuliert hat.
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Lösungsangeboten der Gruppen in Zusammenhang
bringen, wird hier thematisiert. Erst durch diese Zu-
schreibungsprozesse avancieren diese Milieus und
Gruppen für die Individuen zu bedeutsamen Kontex-
ten. ¹Über eine solche interaktive Perspektive, die
die Sinn- und Bedeutungsmuster einbezieht, werden
die Individuen nicht nur als passive Opfer bestimm-
ter, klar vorgezeichneter ¸Täterkreise© erkennbar,
sondern als soziale Ko-Konstrukteure ihrer Lebens-
geschichte und ihrer sozialen Verflechtungen.ª 36)

4. Modi der Bearbeitung von Lebensthemen ±
Versuch einer Typologie

Im kontrastiven Vergleich der zwölf Fallanalysen
wurden drei verschiedene Modi der Bearbeitung der
Lebensthemen im Kontext der fernöstlichen Gruppen
ausgemacht.

a) Modus des Rückzugs in symbiotisch gelagerte
Gesinnungsgemeinschaften

Menschen sind unter bestimmten Lebensbedingun-
gen überfordert, ihr Leben eigenständig in Auseinan-
dersetzung mit sozialen Situationen und konkreten
Menschen zu gestalten. Sie bringen die gesteigerte
Individuierung und Entscheidungsfreiheit nicht mehr
mit dem Entscheidungs- und Problemdruck ange-
sichts gesteigerter Begründungsrationalität zusam-
men. In dem Spannungsfeld von Entscheidungsfrei-
heit und -druck suchen sie einen Ausweg, indem sie
auf traditionelle Sinnentwürfe zwar zurückgreifen,
diese aber zum Zweck von Ganzheitsvorstellungen
in einen künstlich inszenierten Raum der Einheit ein-
bauen. In diesem Fall können sich zwei widerspre-
chende, jedoch strukturell gleichsinnige regressive
Lösungsversuche einstellen, die empirisch auch mit-
einander kombiniert vorkommen.

(1) In der einen Variante versuchen Individuen, sich
vom Individuierungs- und Problemdruck durch eine
Rückkehr zu tradierten religiösen Weltbildern zu
entlasten. Dabei werden jene Weltbilder bzw. eine
eklektische Zusammenstellung von Weltbildern be-
vorzugt, die den Glauben an den Charakter der
zyklisch-magischen Wiederholung garantieren. An-
gesichts einer erlebten Überforderung in der Alltags-
welt haben die zyklischen Muster eine entlastende
Funktion (Eliade 1986, Schöll 1992).

(2) In der anderen Variante suchen Menschen Ent-
lastung durch die unvermittelte Ausrichtung der
eigenen Lebensführung an wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Es findet eine Art der Selbst-Subsum-
tion unter die Geltung theoretischer Sätze der Wis-
senschaften statt, wobei den Wissenschaften ¸prakti-
sche Relevanz` im Sinne der direkten Anwendbarkeit
auf die Ausgestaltung eines moralisch-ethisch besse-
ren Lebens unterstellt wird. Wertentscheidungen
werden hier subsumtionslogisch mit wissenschaftli-
chen Mitteln getroffen und mit Hilfe deduktiven
Schlieûens abgesichert.

In beiden Varianten konnte der Modus des Rückzugs
in symbiotisch gelagerte Gesinnungsgemeinschaften
in den Fallanalysen rekonstruiert werden. Die Va-
rianten können auch miteinander kombiniert vor-
kommen.

Trotz unterschiedlicher Ausgangslagen ± Lara Klein
ist Aussteigerin und Sigurd Lenzig ist Einsteiger ±
versuchen beide, sich vom Individuierungs- und Pro-
blemdruck durch einen Zugriff auf zyklisch struktu-
rierte Religiosität zu entlasten. Sie suchen diese Reli-
giosität in symbiotisch gelagerten Gesinnungsge-
meinschaften, die innere Weite und Entfaltungsmög-
lichkeiten bei äuûerer Geschlossenheit versprechen.
Auf diese Weise wurde in beiden Fällen der Kontext-
bezug zu Hare Krishna hergestellt.

Bei Lara Klein ist es die Suche nach einer der Mutter-
Kind-Symbiose analogen Struktur, die sie mit Hare-
Krishna in Kontakt bringt. Aufgrund des in einem
symbiotischen System nicht möglichen Aushandelns
von unterschiedlichen Erwartungen und Wünschen
der beteiligten Personen und dem Zwang zur Präsen-
tation von Einzigartigkeit wechselt sie das System.
Dadurch kann sie dem Erwartungsdruck der Mutter
entfliehen. Sie benützt die Hare-Krishna-Gruppe als
neues holistisches System, in das sie sich einnisten
kann und das ihr eine Lebensweise garantieren soll,
die unbelastet ist von den Widerständigkeiten der
realen Welt. Autonomie hat für sie einen hohen Wert.
Allerdings ist diese Autonomie instrumentell gene-
riert, da in einem geschlossenen System alles mög-
lich erscheint und die zu realisierenden Optionen
weder in Aushandlungsprozessen mit Dritten abge-
stimmt werden noch sich lebenspraktisch bewähren
müssen. Insofern findet bei ihr ein Wechsel zwischen
geschlossenen Systemen statt. Nach dem Austritt aus
der Hare Krishna-Gruppe setzt sich der Wechsel in
derselben Logik in der Ehe fort, bei der der Ehemann
zum Garanten wird für die Stabilität des geschlosse-
nen Systems.

Gernot Biel, der sich der Osho-Bewegung ange-
schlossen hat, favorisierte die zweite Variante, die
Entlastung sucht durch die unvermittelte Ausrich-
tung der eigenen Lebensführung an wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und Theorien. Es ist ihm gelun-
gen, diesen Modus mit seiner Sannyaskarriere in
Verbindung zu bringen und schlieûlich beides wie-
der zurückzuführen in das geschlossene Lebensmi-
lieu, in dem er als Kind aufgewachsen ist.

In beiden Varianten wird die widersprüchliche Ein-
heit von Entscheidungszwang und Begründungsver-
pflichtung, die die Autonomie sozialen Handelns
ausmacht, einseitig aufgelöst in Richtung eines hand-
lungsentlasteten Einheitsraum, der keinen bzw.
einen entlastenden Bezug herstellen muû zu den
Widerständigkeiten und Anforderungen der Realität.
Über den Rückzug versucht das Individuum, eine for-
cierte, durch Sozialität nicht mehr begrenzte Autono-
mie zu erreichen. Die Konstellation setzt eine Verwei-
gerung von Lebenspraxis voraus. Die Verweigerung
wird dadurch hergestellt, indem der auf der Hand-
lungsebene geforderte Entscheidungszwang aufge-
hoben wird durch die Reduktion der prinzipiell noch
offenen, weil unbekannten Handlungsoptionen in

36) Jürgen Eiben und Werner Helsper in ihrem Antrag an die
Enquete-Kommission zu diesem Forschungsprojekt.
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Bekanntes, das durch die wissenschaftliche Theorie
bzw. die Wiederkehr des Bekannten im zyklisch be-
stimmten religiösen Weltbild abgedeckt erscheint.
Die Offenheit von Welt wendet sich zwangsläufig in
eine in sich geschlossene, innerhalb derer jedoch
wieder alles möglich und selbstbestimmt steuer- und
regelbar erscheint. Die Austauschbeziehungen zur
umgebenden Gesellschaft werden auf ein Minimum
eingeschränkt, so daû aufgrund des fehlenden le-
benspraktischen Tests dieser Lebensweise die quasi-
wissenschaftliche und religiöse Begründungsbasis
zumindest eine Zeit lang aufrechterhalten werden
kann.

In diesem Raum ist einerseits alles vorgegeben, zu-
gleich werden die Optionen nicht durch die Realität
beschränkt, weil sie nicht realisiert werden müssen.
Alles ist neu und zugleich doch alles vertraut. In die-
sen Systemen werden Emergenzen entweder unter-
drückt oder über Rückgriff auf bereits Bekanntes be-
arbeitet.

b) Stellvertretende Deutung von Lebenspraxis
und Delegation von lebenspraktischen
Entscheidungen an ein übergeordnetes System

Als zweiter Modus wurde die stellvertretende Deu-
tung von Lebenspraxis und Delegation von lebens-
praktischen Entscheidungen an ein übergeordnetes
System ausgemacht. Damit wird eine Lösungsstrate-
gie charakterisiert, die praktische Entscheidungen
des Lebens, die nur vom Individuum selbst entschie-
den werden können, an ein normatives Regelsystem
delegiert. Das Individuum verweigert sich mehr oder
weniger der Aufgabe, selbstreferentiell eine je eige-
ne Biographie zu entwerfen und zu realisieren. Stell-
vertretende Deutung von Lebenspraxis wird i.d.R. in
einem heteronomen Bezugssystem und in einem
Raum extremer Privatisierung realisiert.

Es kann dann der Fall eintreten, daû Menschen zwar
auf die Delegation von Entscheidungen angewiesen
sind, aber zugleich die heteronome Struktur als
zwanghaft und als ihre Autonomie einschränkend er-
leben. Der Mensch ist dann in einer paradoxen Falle
gefangen. Denn er wird sich aus den heteronomen
Bedingungen befreien wollen, ohne sich davon lösen
zu können. Andererseits ist auch vorstellbar, daû sich
das Individuum in das als entlastend wahrgenom-
mene heteronom strukturierte System einnistet und
sich mit dieser Lebensweise zufrieden gibt.

Der Modus der Delegation von Lebenspraxis korre-
liert mit der Tendenz des Rückzugs aus dem Alltag in
mehr oder weniger geschlossene Milieus. An der Bio-
graphie von Maria Zeller kann gezeigt werden, wie
sich die betreffende Person in ein heteronom struktu-
riertes System einnistet und dadurch ihr lebensprak-
tische Problematik für sich befriedigend löst. Mit der
stellvertretenden Deutung ihrer Lebenspraxis ver-
spricht sie sich zugleich eine aus dem übergeordeten
System abgeleitete Einzigartigkeit ihres Lebens bei
gleichzeitigem Verweis auf ihre Normalität der Le-
bensführung.

Maria ist mit der Vereinigungskirche die Verbindung
der Darstellung einer über Gesinnung repräsentier-

ten Einzigartigkeit mit der Erfüllung ihrer Wünsche
unter gleichzeitiger Delegation von eigenständig zu
organisierender Lebenspraxis an Dritte gelungen.
Ihre Biographie erhält Sinn über die besondere
Repräsentation von Einzigartigkeit, die aber nicht
eigenständig erarbeitet wurde, sondern sich aus
einem normativen System ableitet. Maria kann ein
¸normales` Leben eines Erwachsenen führen, ohne
dabei erwachsen werden zu müssen. Sie muû ihre
Ursprungsfamilie nicht verlassen, denn auch ihre
Eltern haben sich zusammen mit ihr von Mun ¸seg-
nen` lassen. Eltern und Tochter sind Teil der groûen
Familie, die von Mun als ¸Übervater` bestimmt wird
und an den alle lebenspraktischen Fragen delegiert
werden können.

Dieser Modus wurde auch in anderen Fallanalysen
entdeckt, allerdings als zeitlich begrenzte Phase des
Lebenslaufs, der in einen anderen Modus der Bear-
beitung des Lebensthemas transformiert wurde.

Mit der Delegation von Lebenspraxis an Dritte findet
so wie beim Rückzug in symbiotische Gesinnungsge-
meinschaften eine einseitige Auflösung der wider-
sprüchlichen Einheit von Entscheidungszwang und
Begründungsverpflichtung statt. Die Begründung ist
bereits in einem normativen Regelsystem vorgege-
ben und die Entscheidung läût sich daraus ableiten
bzw. wird von einer dritten Person stellvertretend für
die betroffene Person vorgenommen.

c) Modus einer autonomen Lebensführung

Der in der Moderne strukturell angelegte Zwang zu
einer autonomen Lebensführung erlaubt die ¸gültige`
Bearbeitung des Lebensthemas letztlich nur unter
Bedingungen einer Lebenspraxis, die die wider-
sprüchliche Einheit von Entscheidungszwang und
Begründungsverpflichtung über soziales Handeln
konkret einlöst. Es bedarf eines Subjekts, das in der
Spannung dieser widersprüchlichen Einheit mit sich
identisch bleibt und zugleich eigenständig handelt.
Das bedeutet, daû sich das Individuum mit sich und
seiner Umwelt auseinanderzusetzen in der Lage ist
und die Verantwortung für die Folgen und Konse-
quenzen seines Handelns übernehmen kann.

Eine autonome Lebensführung ist nicht in der hier
beschriebenen idealtypischen Weise zu realisieren.
Jeder Mensch schafft sich seine eigenen ihn ent-
lastenden Bezüge und sucht Räume des Rückzugs.
Von Bedeutung ist, wie er diese Bezüge gestaltet und
in welcher Intensität sie gelebt werden.

Eine autonome Lebensführung kann sowohl inner-
halb als auch auûerhalb der untersuchten Gruppen
realisiert werden. Es kommt darauf an, welchen Be-
zug das Individuum zwischen seinem Lebensthema
und der Gruppe herstellt und wie dieser Kontext ge-
staltet wird. Dabei ist von besonderem Interesse der
Prozeû von Veränderungen und Transformationen,
die Innovations- und Dynamisierungspotentiale, die
schlieûlich eine (relative) autonome Lebensführung
ermöglichen.

Es war ein langer und schwerer Weg, den Menschen
gegangen sind, bis sie für sich den Modus einer auto-
nomen Lebensgestaltung im Sinne einer eigenver-
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antworteten und selbstgestalteten Lebensführung
gefunden haben. Betrachtet man die Lebensge-
schichte der Probanden als Ganzes so wird sichtbar,
daû eine autonome Lebensgestaltung oft unter ein-
geschränkten Bedingungen begonnen und sich der
Referenzrahmen schrittweise ausgeweitet oder trans-
formiert hat. Das Individuum hat als realitätsverar-
beitendes Subjekt in jedem Referenzrahmen Autono-
miechancen, nur werden diese Chancen unter unter-
schiedlichen Bedingungen jeweils anders aktiviert.

Die Fähigkeit zu einer autonomen Lebensgestaltung
kann erworben werden in einem System, in dem die
Lebensführung durch moralische Regeln und Vorga-
ben bestimmt wird. Dem Individuum werden Frei-
heitsgrade nur innerhalb der Systemgrenzen zuge-
sprochen. Sowohl Maria Zeller handelt innerhalb
dieser von ihr gewollten Grenzen als auch Ellen Hof-
meister, die an dem ¸durchgehenden groûen Prinzip`
einer normativ vorgegebenen Rahmung festhält,
aber mit dem ¸kleinen gegenläufigen Prinzip` über
eine autonome Gestaltung ihrer Praxis Entwicklun-
gen und Innovationen in gröûerem Ausmaû indu-
ziert. Überschreitet das Individuum aber die System-
grenzen, so wird es, wie bei Anna Sommer der Fall,
zum Häretiker.

Autonomie kann auch erworben werden, indem
einem System, von dem sich das Individuum abgren-
zen will, ein alternatives System entgegengesetzt
wird. Das führt in der Regel zum Kampf zwischen
zwei moralischen Systemen. Für die betroffenen
Menschen treten hier Überzeugungen in den Vorder-
grund, die gegenüber dem jeweils anderen System
zu vertreten sind. Diese anders gelagerte Referenz
zeigt sich bei Anna Sommer, die geradezu unter
Zwang dem bürgerlichen Weltbild des Vaters ein
eigenes alternatives System entgegensetzen muû. Im
Gegensatz zu Gertrud Fabian scheitert sie aber letzt-
lich an dem Versuch, eine selbstgestaltete Alterna-
tive in Reaktion auf den Vater zu ¸demonstrieren`.

Gertrud Fabian gestaltet ihre Lebenspraxis autonom
innerhalb der Hare Krishna-Bewegung. Sie sucht
eigenständig nach Lösungen für anstehende Fragen
und Probleme und in ihrem favorisierten Konzept der
Gemeindebildung macht sie Übergänge ausfindig
zwischen Religion und Gesellschaft. Sie gestaltet das
Leben von sich und ihrer Familie autonom, auch
wenn sie Entlastung sucht über die Orientierung an
den vier Prinzipen und sich in der täglichen Medita-
tion aus ihrem Alltag zurückzieht. In diesem spiri-
tuellen Raum findet sie sogar einen Lebensstil, der
einen spielerischen Zugang zu Menschlichkeit eröff-
net und der im Gegensatz steht zum Zwang einer in
ihrer Kindheit erfahrenen Nächstenliebe, die sich nie
selbst genügen kann. Gertrud F. gelingt die Gestal-
tung einer Alternative zu einem System, das unter
dem Zwang steht, Nächstenliebe praktizieren zu
müssen. Mit Hilfe ihres Konzepts der Selbstverwirk-
lichung, das sich in ¸Wohlgesonnenheit` gegenüber
den Menschen und der Welt Ausdruck verleiht, ge-
lingt ihr ein Lebensstil, bei dem tätige Hilfe aus dem
spielerischen Umgang mit dem Religiösen ent-
springt. Nicht vernachlässigt werden darf allerdings
der Umstand, daû sie zugleich ihre Alltagspraxis in
eigener Regie gestaltet. Ihr Lebenskonzept ist anders

strukturiert als jenes von Lara Klein, die allein daran
interessiert scheint, sich in symbiotische Räume und
Beziehungsstrukturen zurückzuziehen.

Das leitet über zum dritten Referenzrahmen des Er-
werbs von Autonomie. Autonomes Handeln vollzieht
sich über eine Indifferenz gegenüber moralischen
und ideologischen Systemen in direkter Auseinan-
dersetzung mit der konkreten Lebenspraxis. Das
schlieût eine Reflektion der Optionen, die diese Pra-
xis bietet, mit ein. Es findet eine Verlagerung statt
von den moralischen Vorgaben eines Systems zu
einem Prozeû der Aneignung und Gestaltung einer
Realität, die selbst als widerständig erfahren wird.
Lebenspraxis muû in diesem Fall autonom gedeutet
und gestaltet werden, ohne die Möglichkeit des
Rückgriffs auf ein Deutungssystem, das das indivi-
duelle Handeln erst legitimiert. In diesem Modus
werden sich Menschen keinen normativ vorgegebe-
nen Alternativen mehr beugen, sondern frei werden
in den Entscheidungen, indem sie sich direkt mit der
Widerständigkeit der Lebenspraxis auseinanderset-
zen. In dieser Hinsicht kann Anna Sommer von sich
sagen:

Ich bin unabhängig von dem, ... was äuûerlich so
aussehen könnte, daû es das und das wär. Ich ge-
brauche auch das Wort ¹Spieûerª nicht mehr, weil,
ich denk mal, meine Kollegen oder Gleichgesinn-
ten von damals würden mich heute als Spieûer be-
zeichnen, und das ist für mich jetzt vollkommen
gehaltlos dieses Wort und diese ganze Denkweise.
Und ich ... versuche dem zu folgen, was ich spür,
was für mich gut ist. Ob das bürgerlich ist oder
ausgeflippt ist, ist völlig egal.

Bei Lara Klein hat sich der Modus der Bearbeitung
ihres Lebensthemas auch nach dem Ausstieg aus der
Krishna-Bewegung nicht geändert. Was die Gruppe
leisten sollte, wird auf die Partnerschaft übertragen.
Ihr Ehepartner wird zum Garanten eines Systems,
das sich durch äuûere Geschlossenheit bei innerer
Weite auszeichnet. Wir wollen nun abschlieûend be-
trachten, wie sich über die Bearbeitung des Lebens-
themas im Kontext einer Gruppe neuartige Lösungs-
strategien erschlieûen, mit denen die Individuen in
einem anderen Modus als bisher ihren Alltag und
Lebenspraxis gestalten können. Es wird nach Bedin-
gungen gefragt, die zu einer Transformation des Mo-
dus der Bearbeitung führen. Diese Transformation
kann ¸plötzlich`, etwa in einer Krise, eintreten ± so
wie bei Helga Simon ± oder in einem jahrelangen
kontinierlichen Prozeû mit mehreren Anläufen ± so
wie bei Anna Sommer und Kerstin Heller.

Dieser Prozeû zu einer autonomen Gestaltung von
Lebenspraxis soll am Beispiel der der Fallanalyse von
Helga Simon dargestellt werden.

Helga Simon's lebenspraktische Problematik ist ge-
kennzeichnet von einem Defizit an Vertrauen und
Selbstbewuûtsein und einer dadurch nicht ungestört
verlaufenden Autonomieentwicklung. Sie hat in ihrer
Kindheit wenig Geborgenheit, soziale Nähe und Zu-
wendung erfahren. Darauf deuten mehrere Indikato-
ren in ihrer Lebensgeschichte: Die Scheidung der
Eltern, die massive Angst vor einer endgültigen Kün-
digung dieser Beziehung durch den Selbstmordver-
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such der Mutter und das Fehlen von Bezugsperso-
nen, die eine auf Vertrauen basierende Beziehung
herstellen und die Entwicklung zu einer ¸autonomen,
mit sich identischen Person` zu fördern in der Lage
gewesen wäre.

Dieses Defizit sucht sie zu kompensieren über die In-
stallation eines äuûeren Rahmens, der ihr den fehlen-
den inneren Halt im Leben geben soll. So sehr sie die
Rahmung auch benötigt, erfährt sie ihn zugleich als
massive Kontrolle über ihr Leben und als Verlust an
Autonomie.

Aufgrund der spezifischen Sozialisationsbedingun-
gen ist Helga nicht in der Lage, die Suche nach
Ganzheit (Geborgenheit, soziale Nähe, Zuwendung)
zu vermitteln mit ihrem Anspruch nach Autonomie.
Der Ausschlieûlichkeitsbezug zwischen Ganzheit
und Autonomie ist logisch angelegt und kann von
Helga lebenspraktisch nicht in der Gestalt einer
widersprüchlichen Einheit miteinander verbunden
werden.37)

Ihre Ehe sollte den Rahmen abgeben, um Geborgen-
heit und Zuwendung auf Dauer zu etablieren. Bald
erfährt sie die Rahmung jedoch als ein Kontroll-
system, das sie in ihrem Anspruch auf Autonomie
massiv einschränkt. Schlieûlich trennt sie sich von
ihrem Partner, erringt dadurch wieder neue Frei-
heitsräume in Richtung Autonomie, jedoch auch
einen massiven Verlust an Geborgenheit und ¸Ganz-
heit`. Ein Rest von ¸Ganzheit` bleibt allerdings erhal-
ten über die langfristig angelegten Beziehungen zu
ihren beiden Töchtern. Sie ist im weiteren Verlauf
ihrer Lebensgeschichte nie bereit, diese Beziehung
aufzugeben.

Nach der Trennung beginnt sie, sich mit esoterischen
Ganzheitsmodellen zu beschäftigen und kommt in
diesem Zusammenhang in Kontakt mit einer Splitter-
gruppe von Brahma Kumaris. Sie verläût ihr Zu-
hause, um im Zentrum dieser Gruppe in Teneriffa
das zu finden, was ihr in ihrem bisherigen Leben ver-
wehrt wurde.

Sehr bald muû sie erkennen, daû auch in dieser Ge-
meinschaft ihr lebenspraktisches Problem nicht ge-
löst wird. Denn als Bedingung der ersehnten Ganz-
heitserfahrung wird von ihr die Verabschiedung von
allen bisherigen Lebensbezügen ± insbesondere die
Trennung von ihren Kindern ± verlangt und eine to-
tale Unterwerfung unter eine Gottheit in der kon-
kreten Gestalt der Sektenführerin, die sich als
Mutter der Welt ausgibt. Zudem wird in der Gruppe
ein freier Liebesring in Form von freier Sexualität
praktiziert, das ihrem Bedürfnis nach Nähe und Ge-
borgenheit in langfristig angelegten Beziehungen
widerspricht. Erneut wird Helga vor die Alternative
gestellt: Entweder die Erfahrung von Ganzheit unter
Verzicht auf Autonomie oder die Vertreibung aus der
Ganzheit in die isolierte Autonomie. Damit würde
sich das Drama ihrer Kindheit (Selbstmordversuch
der Mutter) wiederholen: Sie wäre ganz auf sich

selbst gestellt und der Bezugsperson verlustig gegan-
gen. Sie steht unter dem Zwang, auf die Erwartun-
gen ihres Umfeldes eingehen zu müssen, obwohl die
Erfüllung dieser Erwartungen die Fremdbestimmung
ihres Selbst miteinschlieût.

Das Leben unter den Bedingungen des forciert ge-
schlossenen Systems der Gruppe wird für Helga sehr
bald unerträglich. Der Ausweg, nach Hause zurück-
zukehren, ist ihr verwehrt, da sich dadurch das Dra-
ma nur noch steigern würde. Insofern ist sie gezwun-
gen, sich mit ihrem lebenspraktischen Problem aus-
einanderzusetzen und es einer Lösung zuzuführen.
Sie gerät in eine Krise, die sich bis zur Handlungsun-
fähigkeit steigert. So ist sie nicht mehr in der Lage,
sich in ein Hotel ¸einzuchecken`. Mehrmals verläût
sie die Gruppe und kehrt danach wie unter Zwang
¸reumütig` in den Schoû der Gruppe zurück. Diesen
Zwang zur Rückkehr angesichts fehlender Alternati-
ven schreibt sie den ¸übernatürlichen Fähigkeiten`
der Sektenführerin zu. Auf dem Höhepunkt der Krise
kommt es zu einem offenen Kampf zwischen Helga
und der Sektenführerin. Helga wird vor die Alterna-
tive gestellt: Entweder ihr Leben ganz dem ¸Babba`
zu übergeben oder die Gruppe sofort zu verlassen.
Beide logisch sich ausschlieûenden Optionen sind ihr
verwehrt, denn in beiden Fällen würde sie sich für
ein System der totalen Kontrolle entscheiden müssen.
Im ersten Fall für das geschlossene System der Grup-
pe und im zweiten Fall für das Abhängigkeitssystem
ihres Zuhauses, dem sie durch den Beitritt in die
Gruppe gerade entflohen ist.

Angesichts dieser alternativlosen Entweder-Oder-
Entscheidung in der Gestalt eines Ultimatums, ent-
scheidet sie sich nicht hundertprozentig für Babba.
Damit gibt sie ± zunächst von ihr unbemerkt ± dem
Ultimatum eine in Nuancen andere Bedeutung, in-
dem sie nicht mehr ausschlieûlich auf die an sie ge-
stellten Erwartungen eingeht, sondern anfängt, den
alternativlosen Optionen einen eigenen Sinn zu ge-
ben. Sie hält die Option offen, in der Gruppe zu blei-
ben, allerdings unter der Bedingung, sich nicht total
für Babba entscheiden zu müssen. Das bedeutet für
Helga konkret, daû sie die Beziehung zu ihren Töch-
tern nicht aufzugeben bereit ist.

Die Sektenführerin kann von ihrem Ultimatum nicht
abrücken, sonst würde sie vor der Gruppe ihre Auto-
rität verlieren. Sie verlängert aber die Frist bis zur
endgültigen Entscheidung nochmals bis zum näch-
sten Morgen. In dieser für sie horrenden Nacht be-
schlieût Helga S. ein Spiel zu spielen und die Sekten-
führerin mit ihrer eigenen Taktik zu schlagen. Am
nächsten Morgen übergibt sie scheinbar ihr Leben
dem Babba, lebt noch einige Zeit in der Gruppe
und bereitet heimlich ihre Abreise nach Deutschland
vor.

In diesem Spiel, das sie erst zu spielen in der Lage
ist, nachdem sie gegen ihre bisherigen verpflichten-
den Regeln verstoûen hat, macht sie eine Erfahrung,
die ihr hilft, ihr Ausschlieûlichkeitsproblem praktisch
zu lösen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie die an sie
herangetragenen Erwartungen als absolute Gröûen
betrachtet, auf die im Modus einer Entweder-Oder-
Logik eingegangen werden muûte. An diesem

37) Das lebenspraktische Problem ist analog angelegt zur
Problematik von Lisa Kalles. An den beiden Fällen können
die unterschiedlichen Lösungsstrategien und Bearbeitungs-
modi nachvollzogen werden.
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Abend hatte Helga aber die Erfahrung gemacht, daû
selbst einem Ultimatum eine etwas andere Bedeu-
tung zugesprochen werden kann, die den Setzer des
Ultimatums zwingt, den auf die beiden Optionen ein-
geschränkten Entscheidungsspielraum zu erweitern.
Sie hat erfahren, daû lebenspraktisches Handeln in
jeder Situation Freiheitsgrade erlaubt, indem der
Situation eine eigene Bedeutung zugesprochen wird,
die mit der vorgegebenen Bedeutung nicht unbe-
dingt übereinzustimmen braucht, die aber sowohl
einen Anschluû an die Vorbestimmtheit ermöglicht,
zugleich aber neue Optionen eröffnet. Helga S. hat in
dieser Nacht wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem
Leben bewuût ihre eigene Mitte lebenspraktischen
Handelns erfahren und entdeckt.

Von dieser Mitte aus wird es möglich, auf Vorgege-
benheiten nicht nur zu reagieren, sondern diese in
einem kommunikativen Diskurs mitzugestalten. Bis-
her war das Ausschlieûlichkeitsproblem immer bezo-
gen auf Erwartungen, die an sie herangetragen und
denen sie zu entsprechen hatte. War bisher der
Fokus ihrer Wahrnehmung auf die Erfüllung von Er-
wartungen gerichtet, so hat sich jetzt die Perspektive
gewandelt in Richtung einer Fokussierung des Inter-
esses auf die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten die-
ser Erwartungen. Helga betrachtet die Welt mit
einem neuen Selbstbewuûtsein, weil sie bei sich
selbst angekommen ist und von dort aus die Welt neu
in den Blick bekommt.

Die Lösung ihres lebenspraktischen Problems ist
allerdings nicht zu sehen in der fortgesetzten Täu-
schung anderer, vielmehr in der Erfahrung der Of-
fenheit von Optionen, die in einer ausweglos erschei-
nenden Situation selbst das Handlungsmuster der
Täuschung erlauben, ohne sich selbst ¸untreu` zu
werden und die eigene Authentizität zu verlieren.
Handeln aus der Lebensmitte heraus bedeutet, daû
man an den Perspektiven von Autonomie und Ganz-
heit zugleich festhalten kann, ohne sie allerdings
endgültig zu realisieren. Hatte Helga bisher Ganz-
heit immer auûerhalb ihrer selbst gesucht und von
Anderen erwartet, daû ihr Liebe und Vertrauen ent-
gegengebracht wird, so entdeckt sie jetzt, daû sie die
Ganzheit, die sie sucht, nur bei sich selbst finden
kann, nämlich indem sie entsprechende Beziehun-
gen eingeht und sie eigenständig in gegenseitiger
Bezugnahme gestaltet. In dieser Art der Gestaltung
von Beziehungen muû sie sich weder aufgeben, noch
ist sie den Erwartungen und Vorgaben der Anderen
willkürlich ausgeliefert. Helga hat in der Auseinan-
dersetzung mit Helen L. Selbstbewuûtsein und
Selbstvertrauen erworben.

Diese tiefgreifende Erfahrung und die veränderte
Sichtweise führen nach ihrer Rückkehr nach
Deutschland auch zu veränderten Beziehungen so-
wohl zu ihrer Ursprungsfamilie als auch zu ihrem
ehemaligen Mann und zu ihren Kindern.

Helga Simon hat unter dem Druck einer Lebenskrise
für sich eine neuartige Lösungsstrategie gefunden,
um ihr Lebensthema gültig zu bearbeiten. Die sich
gegenseitig ausschlieûende Sehnsucht nach ¸Ganz-
heit` und die Gestaltung ihrer Praxis in autonomer
Regie bringt sie jetzt in ihrer Person zusammen. Sie

hat erkannt, daû Erwartungen anderer nicht über-
erfüllt werden müssen. Selbst unter den Bedingun-
gen eines Ultimatums kann den Optionen eine eigene
Bedeutung zugesprochen werden und damit die
übermächtige Fremdbestimmung über eigenständi-
ges Handeln unterlaufen werden.

Die Essenz ihres Lernprozesses in Auseinanderset-
zung mit Helene L. und ihrer Gemeinschaft faût sie
gegen Ende des Interviews so zusammen:

... und habe die Selbstfindung im wahrsten Sinne
des Wortes erfahren. Also, daû ich keinen anderen
Menschen dazu brauche, sondern daû es wichtig
ist, mit mir selber, was die Selbstfindung einfach
ausdrückt, klar zu kommen. Und äh, ja, seitdem
geht's mir wirklich gut. (I 557)

Diese Aussage ist ein deutliches Indiz, daû Helga S.
das Ausschlieûlichkeitsdilemma, das sie von Kindheit
an in Form einer Defiziterfahrung begleitete, in für
sie befriedigender Weise gelöst hat. Zur Lösung die-
ses Problems hat die Gruppe, wenn auch unbeab-
sichtigt, einen unverzichtbaren Beitrag geleistet.
Diese Einschätzung soll keineswegs die Machtan-
sprüche und Unterwerfungsstrategien der Gruppe
legitimieren, sie will vielmehr darauf verweisen, daû
sich Konflikte und Problemlagen, die das individuelle
Leben bestimmen, nicht auf Dauer unterdrücken las-
sen, sondern einer Lösung entgegenstreben, und sei
es unter den Bedingungen, die eine autoritär struktu-
rierte Gruppe vorgibt.

Die Probanden haben sich in einem krisenhaften und
langen Prozeû einen mehr oder weniger autonomen
Modus der Lebensgestaltung angeeignet. Die bio-
graphischen Verläufe haben gezeigt, daû dieses Ziel
nicht direkt erreicht wurde, sondern über den Um-
weg eines Moratoriums, in dem das Lebensthema
und die Selbstspannungen in einem entlastenden
und zugleich in neuer Weise belastenden Milieu be-
arbeitet werden. In allen Fällen konnte aber gezeigt
werden, daû unter den Bedingungen von Pluralisie-
rung und Individualisierung Lebenssinn letztlich
nicht einfach vorfindlich und als religiös Vorgegebe-
nes übernommen werden kann. Vielmehr ist er je-
dem Mensch zur ¸Selbstkonstruktion` aufgegeben.
Diese Art der Praxis unterscheidet sich sowohl vom
Konzept der Delegation von Lebenspraxis ± denn die
Konstruktion von Lebenssinn und die Gestaltung des
eigenen Lebens ist nicht an Dritte abzugeben ± als
auch vom Konzept des Rückzugs in symbiotisch gela-
gerte Gesinnungsgemeinschaften ± denn Lebenssinn
läût sich nur gewinnen in Auseinandersetzung mit
konkreten lebenspraktisch-sozialen Bezügen.

5. Generelle Aspekte und Beobachtungen

Neben zahlreichen Einzelaspekten, die in der zusam-
menfassenden Darstellung nicht berücksichtigt wer-
den können, sollen abschlieûend neun generelle
Aspekte und Beobachtungen thematisiert werden.

1. Will man den Menschen im Umgang mit den je-
weiligen Gruppen gerecht werden, so muû die ge-
samte Lebensgeschichte berücksichtigt werden.
Der Bearbeitung des Lebensthemas im Kontext
der Gruppe sind andere Bearbeitungskontexte
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vorausgegangen. Was in einer isolierten Betrach-
tung als Besonderes der jeweiligen Gruppenkultur
wahrgenommen wird, kann sich in der Analyse
der gesamten Lebensgeschichte als Wiederholung
von Mustern herausstellen, mit denen das Lebens-
thema bereits in anderen Kontexten (Familie, Part-
nerschaft etc.) bearbeitet wurde.

2. Das Lebensthema kann stellvertretend in einer
religiösen Gruppe bearbeitet werden, weil es am
Ort seiner Genese ¸blockiert` ist. Es haben sich in
den Fallanalysen mindesten drei Arten der ¸Ver-
lagerung` gezeigt:

± Das lebenspraktische Problem wird in die Grup-
pe verlagert mit dem Ziel, die Entwicklungs-
dynamik und den Lösungsdruck stillzulegen.
Das Problem soll eingefroren werden (Beispiele
dafür sind Lara Klein und Sigurd Lenzig).

± Die Gruppe wird als Moratorium benutzt, um
das Problem unter anderen Bedingungen erst
bearbeitbar zu machen (Beispiele dafür sind
Ma Samvoda und Anna Sommer).

± Schlieûlich kann eine Gruppe als gestalterisches
Mittel eingesetzt werden, um das Lebensthema
zu entfalten (siehe Gertrud Fabian).

3. Die je eigene Problematik eines Lebensthemas be-
dingt einen unterschiedlichen Zugriff auf eine
Gruppe, da von jedem Individuum je eigene Kon-
texte der Gruppe in einen Zusammenhang mit
dem Lebensthema gebracht werden. Die Hare
Krishna-Gruppe stellt sich für Lara K. zuerst als
Einheitsraum dar, danach als Manipulationsin-
stanz, für Sigurd L. als Schutzraum und für Ger-
trud F. als Gestaltungsraum. ¾hnlich unterschied-
lich wird von Maria Zeller, Niklas und Ellen
Hofmeister die Vereinigungskirche kontextuiert.

4. Zwischen Bleibern und Aussteigern zeigen sich in
bezug auf die Bearbeitung des Lebensthemas
keine Unterschiede. Bleiber haben das lebens-
praktische Problem, das sie mit der Gruppe in Ver-
bindung bringen, entweder für sich befriedigend
gelöst oder sie bearbeiten es noch im Kontext der
Gruppe. Aussteiger dagegen konnten entweder
das individuelle lebenspraktische Problem nicht
lösen und haben die Gruppe deshalb gewechselt.
Das war bei Lara Klein der Fall, die von Hare
Krishna in eine Partnerschaft gewechselt ist, die
erneut symbiotische Strukturen zeigt. Mit dem
Ausstieg und Wechsel hat sie ihr lebensprakti-
sches Problem nicht gelöst, sondern erneut stillge-
legt. Es ist zu erwarten, daû die implizite Dynamik
des Lebensthemas zu erneuten Wechseln des Mi-
lieus führen wird. Oder die Gruppe wurde von
Aussteigern als Moratorium benutzt, so daû das
Lebensthema überhaupt bearbeitbar wurde. Nach
einer für sie befriedigenden Lösung haben sie die
Gruppe wieder verlassen und sind in die Alltags-
welt zurückgekehrt. Typisch für letzteren Verlauf
sind die Fallanalysen von Anna Sommer, Helga
Simon und Kerstin Heller. Auch in der Biographie
von Ma Samvoda und Niklas Hofmeister zeigt
sich ein ähnlicher Verlauf, auch wenn beide die
Gruppe nicht verlassen, sondern zu ihr Distanz ge-
wonnen haben.

5. In der Bearbeitung des Lebensthemas sind zwei
diametral sich unterscheidende Lösungsstrategien
auszumachen.

Im ersten Fall wird eine Lösung gesucht über den
Rückgriff auf Bekanntes. Gerade in Krisen wird
man versuchen, das Problem mit jenen Mitteln,
Strategien und Routinen zu lösen, die sich in der
Vergangenheit bewährt haben. Im Modus des
Rückzugs in symbiotisch gelagerte Gesinnungs-
gemeinschaften und der Delegation von Lebens-
praxis wird diese Lösungsstrategie bevorzugt. Sie
kann noch gesteigert werden, indem man die
eigene Praxis unter eine wissenschaftliche Theorie
oder religiöse Lehre subsumiert, um daraus die Si-
cherheiten und den Halt für das Leben abzuleiten.

Im zweiten Fall wird eine Lösung gefunden, indem
die Person eine für sie neuartige Entdeckung
macht. Das spezifische Merkmal einer Krise ist es,
daû Routinen, Überzeugungen und bisher be-
währte Handlungsmuster nicht mehr greifen, aber
eine überzeugende Lösung noch nicht in Sicht ist.
In der Fallanalyse von Helga Simon konnte ge-
zeigt werden, daû erst in der Steigerung der Krise
eine Lösung entdeckt wurde, die das seit ihrer
Kindheit virulente lebenspraktische Problem bear-
beitbar machte, weil sie es urplötzlich aus einer
anderen Perspektive betrachten konnte.

6. Die Probanden haben ± unabhängig von der
Offenheit bzw. Geschlossenheit des Milieus ± ihre
je eigenen Bezüge zur Gruppe und zur Auûenwelt
geschaffen und damit unterschiedliche Bedingun-
gen hergestellt, wie sie ihr lebenspraktisches Pro-
blem bearbeiten.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich Lara Klein
auch in Zukunft symbiotisch geschlossene Sy-
steme suchen, die ein Leben in innerer Weite
sichern unter weitestgehendem Verzicht auf die
Widerständigkeit der Realität. Die Partnerschaft,
die Lara eingegangen ist, enthält aber auch die
Chance der konkreten Bearbeitung ihrer Proble-
matik und damit eine Lösung in Richtung einer
direkten Auseinandersetzung mit lebenprakti-
schen Belangen.

Als Ellen Hofmeister sich in England in einen Stu-
denten verliebte, hätte sie die Chance zu einem
autonomen Leben in einer langfristig angelegten
Partnerschaft ergreifen können. Damals hatte sie
jedoch keine Bezüge zur Alltagsrealität, so daû die
Geliebtenrolle transformiert wurde in eine inner-
halb des Regelwerks der Vereinigungskirche
akzeptierte Mutter-Sohn-Rolle.

Bei Niklas Hofmeister waren aufgrund seiner be-
ruflichen Tätigkeit in Deutschland die Übergänge
in die Auûenwelt offener. Er konnte sich über Er-
folg und Bewährung im Beruf in die Alltagswelt
integrieren und wurde zugleich kritischer gegen-
über einem System, das die Praxis über Ableitung
aus Theorien zu bestimmen suchte.

7. In allen Fällen, in denen die Gruppe als Morato-
rium benutzt wurde und eine Auseinandersetzung
mit der Alltagspraxis, sei es über den Beruf oder
soziale Beziehungen, stattgefunden hat, konnte
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das lebenspraktische Problem befriedigend gelöst
werden. Betrachtet man den Gesamtverlauf dieser
Biographien, so ist eine Veränderung des Bearbei-
tungsmusters eingetreten, die den Individuen er-
laubt haben, ihre Lebenspraxis angemessener,
d.h. mit weniger Leidensdruck zu gestalten.

In den Erzählungen der Probanden ist zudem
deutlich geworden, daû sich auch die Gruppen in
den letzten 25 Jahren gewandelt haben. In der
Gründungsphase waren andere Strategien und
Verhaltensmuster vorherrschend als heute. Gabi
Fabian hat in ihrer Biographie überzeugend dar-
gestellt, wie sich die Hare Krishna-Gruppe gewan-
delt hat von einer Religion, die ausschlieûlich in
der Geschlossenheit eines Ashrams praktiziert
wird zu einer Religion, die bestrebt ist, sich in die
Gesellschaft zu integrieren und das Konzept der
Gemeindebildung favorisiert.

Auch die Vereinigungskirche scheint sich von
einer Agitationsreligion ohne inhaltlichen und
sozialen Problembezug und ohne Geselligkeits-
potential (Schöll 1992, S.245 und Zwischenbericht
der Enquete-Kommission 1997, S.99) gewandelt
zu haben zu einer Kirche, die Konzepte der Ge-
meindebildung mit Merkmalen der individuellen
Entwicklung, der Kontinuität und Vernetzung un-
terstützt. Zumindest in der Erzählung von Ellen
Hofmeister über die Arbeit in ihrer Gemeinde
kann dieser Innovationsprozeû nachvollzogen
werden. Auch die Transformationsleistungen von
der Agitationsreligion in London zu gemeindebil-
denden Strukturen in Deutschland wurden im
Lebenslauf von Ellen H. sichtbar.

8. Massive manipulative Vereinnahmungsstrategien
von Seiten der Gruppen konnten in den Fallanaly-
sen nicht festgestellt werden.

In zwei Interviews wird den Gruppen Manipula-
tion vorgeworfen. Lara Klein äuûert den Mani-
pulationsvorwurf gegenüber Hare Krishna erst, als
sie die Gruppe verlassen hat und aus entgegenge-
setzter Perspektive im Raster eines dualistischen
Schemas ihre Zeit bei dieser Gruppe beurteilt. Ge-
gen diese Sichtweise sprechen die folgenden
Sachverhalte:

± Von den Leitern der Gruppe wird ihr der
Wunsch abgeschlagen, sofort ganz in den
Tempel zu ziehen und dadurch jeden Kontakt
zur Auûenwelt abzubrechen.

± Manipulation ist Teil der Sicht ihrer Wirklich-
keit. Sie fühlt sich von jeder gesellschaftlichen
Institution wie der Kirche und Politik etc. mani-
puliert.

± In der Fallrekonstruktion wird deutlich: Ihr Ma-
nipulationsvorwurf ist eine Reaktion auf den
Umstand, daû sie aufgrund mangelnden Selbst-
bewuûtseins zu einer autonomen Gestaltung
ihrer Lebenspraxis (noch) nicht in der Lage ist.

Schon eher kann von manipulativen Tendenzen
von Seiten der Sektenführerin im Fall von Helga
Simon gesprochen werden. Helga Simon verbin-

det den Manipulationsverdacht mit telepathischen
Fähigkeiten der Sektenführerin. In der Fallrekon-
struktion konnte aber nachgewiesen werden, daû
die manipulative Beeinflussung Ausdruck ihres
lebenspraktisch angelegten Dilemmas war. Nach-
dem sie ihre Problematik gelöst hatte, löste sich
zugleich auch der wahrgenommene Einfluû der
Sektenführerin auf ihr Leben auf.

Wenn sachhaltig von Manipulation gesprochen
wird, muû im Einzelfall nachgewiesen werden,
daû der von den Probanden hergestellte Zusam-
menhang der Bearbeitung des Lebensthemas mit
den Angebotsstrukturen der Gruppe einseitig von
Seiten der Gruppe miûbraucht wird. Das ist dann
der Fall, wenn der von Individuen hergestellte
Kontext von der Gruppe einseitig für eigene
Zwecke ausgenutzt wird.

9. Enttäuschungen von seiten betroffener Eltern über
gestörte Beziehungen zu ihren Kindern wandeln
sich oft in Aggressionen, die sich auf die Gruppen
richten, in denen sich die erwachsenen Kinder
engagieren. Bestenfalls können über entsprechen-
de medienwirksame Aktionen von Seiten der or-
ganisierten Eltern die Gruppen in legitimatorische
Schwierigkeiten gebracht werden. Die Bearbei-
tung der Beziehungsprobleme steht aber weiter-
hin aus und wird nach jeder öffentlichen Aktion
umso dringender.
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V. Teilprojekt ¹Psychokulte/Esoterikª
im Forschungsprojekt ¹Aussteiger,
Konvertierte und Überzeugte ± kontrastive
Analysen zu Einmündung, Karriere, Verbleib
und Ausstieg in bzw. aus ¸neureligiösen` und
weltanschaulichen Milieus oder Gruppenª

Prof. Dr. Werner Fuchs-Heinritz, Fernuniversität Ge-
samthochschule Hagen, unter Mitarbeit von Renate
Kolvenbach MA und Dipl.-Päd. Charlotte Heinritz.

Fragestellungen, Ziele

Die Ziele dieses Teilprojekts ¹Psychokulte/Esoterikª
sind folgendermaûen verabredet worden:

¹Kontrastierungen zwischen ¸Aussteigern` und ¸Ver-
weilern`; Eruierung verschiedener Bleibe- und Aus-
stiegsmotive; Vergleiche in den ¸Aussteiger-` und ¸Ver-
weilergruppen`; Feststellung individueller Dispositio-
nen in Zusammenhang mit Gruppenangeboten und
-strukturen aufgrund biographischer Verläufe.

Allgemein: Über die subjektiv-lebensgeschichtlichen
Bedeutungsstrukturen Aussagen über ¸Aussteiger`
und ¸Verweiler` für die unterschiedlichen religiösen
Milieus zu erlangen, Formen und Verläufe von Ver-
weilbiographien herauszuarbeiten und damit Er-
kenntnisse darüber zu gewinnen, in welcher Weise
das eigene Handeln der Individuen, ihre Bedürfnisse
nach Sinn und Gestaltung mit Gruppenangeboten
und -strukturen zusammenwirken.ª (Leistungsbe-
schreibung, 28. 11. 1996) 12 bis 16 narrative Inter-
views sollten erhoben werden; die Interpretation
sollte sich an den von A. Strauss und F. Schütze ent-
wickelten methodologischen Kriterien orientieren.

Forschungsdesign

Die von A. Strauss begründete qualitative Methodo-
logie geht von folgender Überlegung aus: In der so-
zialen Wirklichkeit vollziehen sich soziale Prozesse
(z.B. biographische Verläufe) nicht in unendlicher
Variation, sondern in von der Anzahl her überschau-
baren typischen Ablaufformen. Hinter dieser An-
nahme steht die Erkenntnis, daû das soziale Leben
durch Normen, Sitte, Brauch, Gewohnheit usw. ge-
ordnet ist. Hat man diese typischen Ablaufformen für
einen Gegenstandsbereich identifiziert, so kennt
man das soziokulturelle Repertoire, den Möglich-
keitsraum, in dem sich der entsprechende soziale
Prozeû verwirklichen kann. Dieses Repertoire ± ab-
gebildet als Typologie von gegeneinander kontrastie-
renden Prozeûformen ± informiert darüber, welche
Ablaufformen ein sozialer Vorgang (in einer gegebe-
nen gesellschaftlichen Situation) annehmen kann.
Dieses Repertoire ist das Ergebnis einschlägiger For-
schung, ist die Theorie des in Rede stehenden sozia-
len Prozesses.38)

Die Frage nach ¹häufigª oder ¹seltenª ist für den
Versuch irrelevant, das soziokulturelle Repertoire
von Prozeûformen zu identifizieren. Hier muû man
sich vom Denkmodell der Repräsentativstudie lösen.
Eine qualitative Studie mit 18 Interviews taugt sowie-
so nicht zum Schluû auf irgendeine Grundgesamt-
heit; Angaben über interne Verteilungen (etwa Pro-
zentuierungen) wären sinnlos.

Damit eine Typologie kontrastierender Varianten für
einen bestimmten sozialen Prozeû gebildet werden
kann, wird bei Erhebung und Interpretation kon-
trastierend vorgegangen. Bei der Suche nach Befrag-
ten muû darauf geachtet werden, weit auseinander-
liegende Fälle zu erreichen; das zweite Interview soll
z.B. mit einem Befragten geführt werden, bei dem
die Prozeûform vermutlich ganz anders ist als beim
ersten Befragten, entsprechend das dritte usw. (Prin-
zip des theoretical sampling). Analog bei der Inter-
pretation: Zunächst werden im Interviewmaterial die
stark gegeneinander kontrastierenden Fälle gesucht
und in ihrer Konstellation untersucht (Prinzip des ma-
ximalen Kontrasts). Danach werden benachbart lie-
gende Fälle hinzugefügt (Prinzip des minimalen Kon-
trasts). Die Typen werden jeweils an einem Hauptfall
entwickelt und dann anhand verwandter, aber weni-
ger konturierter Fälle ergänzend beschrieben. Die
Typen sind also Abstraktionen, gebildet aus dem Ma-
terial mehrerer ähnlicher und zu anderen Fällen stark
kontrastierender Fälle.

Als Instrument zur Erhebung von sozialen Prozessen
in biographischer Dimension ist das von F. Schütze
entwickelte narrative Interview geeignet. Es bringt
den Befragten dazu, selbst erlebte Ereignisverläufe
erzählend (sowie berichtend, bewertend usw.) dar-
zustellen, ¹so wie sie sich zugetragen habenª, d.h.
als Geschichte, in die man selbst (handelnd, erlei-
dend) verwickelt war. Die methodologische Annah-
me (erzähltheoretisch begründet) ist: Die Erzählung
von selbst erlebten Ereignisverläufen erbringt eine
hinreichend gute Abbildung der Geschehnisse da-
mals, also valide Daten. Sprünge von narrativer zu
berichtender, evaluativer oder argumentativer Dar-
stellungsweise sind Indikatoren dafür, daû die Ab-
bildfunktion des vergangenen Geschehens brüchig
wird.

Grenzen von Forschungsansatz und Methode

a) Zwar rechnet die Erfahrungsregel des narrativen
Verfahrens mit 25 bis 35 Interviews (nach dem
Prinzip des theoretical sampling erhoben), um eine
¹Sättigungª der empirischen Informationen errei-
chen zu können, also um sicher zu sein, daû wei-
tere Varianten (Typen) im Gegenstandsfeld nicht
auftreten. Jedoch reichen die hier vorliegenden
18 Interviews ohne weiteres aus, die relevanten
Dimensionen von Einmündung/Verbleib bzw. Aus-
stieg zu identifizieren. Durch Gedankenexperi-
ment und aufgrund der einschlägigen Literatur
können im Interviewmaterial nicht abgebildete
Typen hypothetisch bezeichnet werden.

b) Das narrativ-biographische Interview fordert die
Befragten zur Darstellung der Begegnung mit ei-
ner Gruppierung o.ä. und der Folgen als persön-

38) Eine solche Theorie darf nicht verwechselt werden mit sozio-
logischen Makrotheorien, die erklären wollen, weshalb in
der modernen Gesellschaft neuartige religiös-weltanschau-
liche Glaubenssysteme und Organisationen entstehen ± z.B.
Modernisierungstheorie und Individualisierungsthese (vgl.
Helsper 1992, 348 ff.; Eiben 1996). Letztere wollen nicht er-
klären, weshalb sich einzelne Menschen solchen Glaubens-
systemen und Organisationen zuwenden.
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liche Erfahrung im lebensgeschichtlichen Zusam-
menhang auf. Zwar ergeben sich in diesem Zu-
sammenhang vielfach Schilderungen von Situatio-
nen, Praktiken, Strukturen und Denkweisen in
diesen Gruppen; biographisch-narrative Inter-
views geben jedoch nicht systematisch Auskunft
über Gruppen, Seminarveranstalter usw.

c) Aus den Forschungen zur Konversion stammt der
Gedanke, bei der Konversion (bzw. Dekonversion)
handele es sich um einen derart einschneidenden
Wandlungsprozeû, daû die ganze Biographie bis
zur Wandlung von dieser her gefärbt, ja retu-
schiert sei.39) Das narrative Interview ist nun ge-
rade zu dem Zwecke entwickelt worden, solche
retrospektiven Umdeutungen am Text identifizie-
ren zu können, und sieht hierzu viele textuelle Kri-
terien vor.

d) Die aufgeregte und oft grobschlächtige öffentliche
Rhetorik zum Thema ¹Sektenª dürfte in den bio-
graphischen Interviews zu Tendenzen führen, auf
diese öffentliche Rhetorik hin zu argumentieren,
schärfer parteilich zu sprechen als es der persön-
lichen Erfahrung entspräche, oder Sachverhalte
und Erfahrungen kontrolliert, quasi unter Selbst-
zensur darzulegen. Dafür finden sich in den Inter-
views in der Tat allerhand Beispiele. Um sie zu
identifizieren, verfügt das narrative Verfahren
aber ebenfalls über vielfältige Anhaltspunkte.

Erhebung und Auswertung

Im ersten Teil des narrativen Interviews wird der Be-
fragte durch einen Erzählstimulus zur ausführlichen
Erzählung eines (biographischen) Erfahrungskom-
plexes aus persönlicher Perspektive angeregt; der In-
terviewer stellt keine Fragen, sondern achtet darauf,
daû der Befragte seine Erfahrungen möglichst erzäh-
lend vorbringt. Der zweite Teil besteht aus (narrativ
angelegten) Nachfragen zum ersten, im dritten Teil
sind exmanente Nachfragen möglich.

Der Erzählstimulus lautete:

(für Anhänger) ¹So, du weiût/Sie wissen ja, ich inter-
essiere mich für besondere spirituelle Erfahrungen.
Bitte erzähle/erzählen Sie jetzt ausführlich, wie du/
Sie zur X-Gruppe/X-Erfahrung gekommen bist/sind
und wie sich alles weitere ergeben hat. (für ehema-
lige Anhänger) ¹... wie du/Sie zur X-Gruppe/X-Er-
fahrung gekommen bist/sind und wie du/Sie dich
wieder gelöst hast/haben. (für beide) Ich werde
deine/Ihre Erzählung nicht durch Fragen unter-
brechen, damit ich alles gut verstehen kann.ª

Im dritten Interviewteil sollten zu einigen Punkten
exmanente Fragen gestellt werden (z.B. zur Religio-
sität der Eltern, zur Grundstimmung in der Jugend-
zeit, zu Schulweg, Berufsausbildung und Berufsweg,
zum Verhältnis zu den Eltern heute). Zum Schluû des
Interviews sollten äuûere Daten erfragt werden (so-
weit sie sich in dem bisherigen Interviewverlauf noch

nicht ergeben haben), z.B. Alter, Geburtsort, momen-
tane Berufssituation, Familienstand.40)

Die Rekrutierung von Interviewpartnern fiel zu-
nächst schwer. Durch Serienbriefe und darauf fol-
gende Telefongespräche wandten wir uns an Exper-
ten im Umkreis der Kirchen, an Sektenberatungs-
stellen, an Medienvertreter, an wissenschaftliche
Mitarbeiter an Universitäten und an nicht institutio-
nell gebundene Elterninitiativen. Wir trafen dabei
meist auf geringe Kooperationsbereitschaft. Wenn
hierfür Gründe angegeben wurden, so die folgenden:
Skepsis gegenüber der Enquete-Kommission, ja Miû-
trauen in deren Arbeit; Zweifel am Sinn des For-
schungsvorhabens und allgemeine ¹Forschungs-
feindlichkeitª; Wunsch, die zur Beratung gekomme-
nen Menschen vor einer ¹wissenschaftlichen Durch-
leuchtungª zu schützen.41) Mit einiger Verzögerung
gelang es dann aber, vor allem durch die Hilfe von
einzelnen Sektenberatern und durch persönliche Be-
kanntschaft, geeignete Interviewpartner zu finden.

Erhebungszeitraum war Mai bis September 1997.
Zur Durchführung der Interviews waren Fahrten in-
nerhalb Nordrhein-Westfalens, aber auch Reisen
nach Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Berlin,
Brandenburg notwendig. Acht Interviews wurden
mit ¹Anhängernª und zehn mit ¹ehemaligen Anhän-
gernª geführt.

Für die Validität der erhobenen Daten gelten als
wichtigste Kriterien, ob erstens der Befragte den Ein-
gangsstimulus verstanden und akzeptiert hat, ob also
ein narratives Interview überhaupt zustande kam,
und zweitens der Narrativitätsgrad. Das erste Krite-
rium ist in allen Interviews erfüllt, das zweite ist in
mindestens befriedigendem Grad gegeben.

Von den 18 Interviews werden drei Interviews nicht
in Analyse und Ergebnisdarstellung einbezogen:
Zwei Fälle können nach ihrer Haupterfahrung nicht
einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, son-
dern handeln von esoterischen Erfahrungen und
Praktiken im allgemeinen (Astrologie, magische
Kräfte, spezielle Heilkräfte, Kartenlegen usw.), ein
Interview erwies sich wider Erwarten als unergiebig
für die biographische Entwicklung.

Bei der Transkription sind wir den Regeln gefolgt,
die das Teilprojekt von Prof. Dr. Streib entwickelt
hat.42)

Zur Interpretation: Nach erster Durchsicht des einzel-
nen Interviews wurden zunächst die Interviewer-
notizen zur Befragungssituation und die äuûeren In-
formationen über den biographischen Verlauf des
Befragten zusammengestellt. Zehn Interviews wur-

39) Vgl. z.B. Ulmer 1988, Seiten 23ff.

40) Renate Kolvenbach MA hat 13, Dipl. Päd. Charlotte Heinritz
vier Interviews durchgeführt. Ein Interview hat Dr. Albrecht
Schöll unserem Teilprojekt übergeben, weil es für sein Auf-
gabengebiet nicht einschlägig ist.

41) Es ist erwähnenswert, daû die dann erreichten Befragten
durchweg weniger miûtrauisch waren. Zwar wurde in eini-
gen Fällen gefragt, zu welchem Zweck das Interview dienen
sollte, dann aber waren alle ± Anhänger wie Gegner ± bereit,
ihre Erfahrungen offen mitzuteilen.

42) Die Transkription wurde von Petra Zeyer MA vorgenom-
men, von R. Kolvenbach begleitet und von W. Fuchs-Hein-
ritz anhand der Bandaufnahme überprüft.
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den in der Interpretationsgruppe 43) sequenzanaly-
tisch durchgearbeitet, die anderen durchgesehen
und knapper erörtert.

Reichweite des empirischen Materials

Als Beleg für die Streuweite des empirischen Mate-
rials und zur Information darüber, mit welchen Grup-
pierungen die Befragten zu tun haben bzw. hatten,
einige Notizen zu diesen Gruppierungen, Seminar-
veranstaltern usw.: 44)

Ayahuasca

Eine in Deutschland offenbar nicht organisierte
Gruppe, die sich einem aus Brasilien kommenden
¹Kultª verbunden fühlt. Dieser will mit Hilfe der Droge
Ayahuasca (auf pflanzlicher Basis) spirituelle Erfahrun-
gen und auch therapeutische Wirkungen erreichen.

Bruno-Gröning-Kreis

Diese Gruppierung beruft sich auf den ¹Wunderhei-
lerª Bruno Gröning (1906±1959). Grete Häusler hat
auch nach seinem Tod den ¹Heilstromª gespürt und
sich seitdem für eine Verbreitung seiner Lehre einge-
setzt. ¹Geistige Heilung,ª ¹Geistheilungª oder ¹Hei-
lung auf geistigem Wegeª geschieht danach, indem
der Kranke die ¹Heilkraftª den Praktiken der Grup-
pierung folgend in sich aufnimmt. Hierbei ist eine
spiritistische Vorstellung im Spiel: ¹Da die Aufnahme
des göttlichen Heilstromes, weil geistiger Natur,
nicht an Bruno Grönings materiellen Körper gebun-
den ist, kann man also auch heute noch, nach seinem
Tode im Jahre 1959, Hilfe und Heilung erfahren.º 45)
Seit Ende der 80er Jahre wächst der Bruno-Gröning-
Freundeskreis stark an, in dessen Lehre deutlich
Elemente des ¹positiven Denkensª aufgenommen
sind.46)

Hannes Scholl

Von Hannes Scholl (München) begründetes Verfah-
ren unter wechselnden Namen, mit Elementen aus
Landmark, Hinduismus, allgemeiner Esoterik.

Kontext

Eine GmbH mit Sitz in Berlin, gegründet 1994. Die
Seminare werden von Reinhild und Ekkehard Drögs-
ler geleitet. Das Grundseminar trägt den Titel ¹Bezie-
hung und Kommunikationª o.ä. Fortgeschrittenen-
seminare (u.a. zu ¹Love and Successª) werden ange-
boten. Grundgedanke ist, daû die Menschen eine
Haltung zum Leben haben, die für viele Störungen
und Miûerfolge verantwortlich ist, und die in ihrer
Wirkung unterbrochen werden kann. Die Lebens-
beratung der Seminare schlägt vor allem vor: sich für

einen heterosexuellen Partner entscheiden, heiraten
und Kinder bekommen.47)

Landmark

Landmark Education ist eine Firma (Sitz in München)
und nutzt ein von dem Amerikaner Werner Erhart
entwickeltes Verfahren. Verfahren und Organisation
sind zunächst als est, später als Centers Network oder
Forum 48) bekanntgeworden. Nach einem Einführungs-
abend für Interessenten kann man sich für das ¹Fo-
rumª melden, ein Wochenendseminar, das die Kern-
erfahrung vermittelt.49) Wer will, kann dann am
¹Forum in Aktionª teilnehmen, einer über einige
Wochen hingehende Seminarreihe, die der Vertie-
fung der Prinzipien dient und ihre Anwendung üben
soll. Kurse für Fortgeschrittene werden angeboten,
nach denen man ¹Coachª bzw. ¹Trainerª werden
kann, Berater für andere oder Leiter von Informa-
tionsabenden.

Landmark legt Wert auf soziale Vernetzung seiner
Teilnehmer: Jeweils zwei Tage nach dem ¹Forumª
wird ein Resultateabend veranstaltet, an dem die
Teilnehmer des Forums ihre Erfahrungen mitteilen
und Verwandte, Freunde, neue Interessenten für den
Kurs mitbringen sollen. Es wird angeregt, daû die
Absolventen des Forums die erlernten Arbeitsprinzi-
pien in ihrem sozialen Feld (am Arbeitsplatz o.ä.)
einsetzen; hierbei werden sie beraten durch erfahre-
nere Landmarker.

Life Coaching

Eine Firma (Craemer & Team GmbH & Co) mit Sitz in
Bielefeld. Die Gründer, eine Psychologin und ein
Soziologe, arbeiten nach ihrem Konzept seit 1986.
Einem Prospekt zufolge: ¹Sie können lernen, nicht
passives Opfer der Umstände zu sein, in denen Sie
leben, sondern als eigener Regisseur die Umstände
Ihres Lebens selbst zu gestalten. Im sportlichen Be-
reich würde man das so ausdrücken: Life Coaching
hilft Ihnen, mit einer optimalen mentalen Einstellung
für Ihr Leben an den Start zu gehen.ª 50)

Angeboten werden nach einem Grundseminar
(¹Trainingª) und einem Fortgeschrittenenseminar
auch thematisch orientierte Seminare (z. B. ¹Bezie-
hungs-Trainingª). Life Coaching regt die Teilnehmer
zur Bildung von Gruppen an, die sich weiterhin tref-
fen und gegenseitig beraten.

Quadrinity Prozess

Dieses Therapiekonzept, auch Hoffmann-Prozeû ge-
nannt, stammt aus den Vereinigten Staaten von Ame-
rika, wurde von Robert Hoffman begründet und wird
seit ungefähr 1989 in Deutschland angeboten.51) Es
hat ¾hnlichkeiten mit Janovs Primärtherapie.52)

43) Sie wurde gebildet von W. Fuchs-Heinritz, Ch. Heinritz und
R. Kolvenbach.

44) Diese Notizen beruhen auf Informationen, die im Laufe der
Forschung zusammenkamen, ohne daû wir systematisch ge-
sucht hätten (s.u. Verzeichnis der Materialien). Die Gruppen
bzw. Seminarveranstalter sind ja nicht Gegenstand dieser
Untersuchung.

45) Hilfe und Heilung auf geistigem Wege o.J., 5. Vgl. Senats-
verwaltung für Schule, Jugend und Sport 1997, Seite 30.

46) So Gasper, Müller, Valentin 1991, Seite 449.

47) So Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport 1997,
Seite 32.

48) Vgl. Eggenberger 1990, S. 285: Gasper, Müller, Valentin
1991, Seite 256±259.

49) Zum Forum vgl. Senatsverwaltung für Schule, Jugend und
Sport 1997, S. 33f.: Lell 1997.

50) Life Coaching; Bielefeld o.J., S. 4.
51) Vgl. Harlacher (1989), S. 24.
52) So he (1989), S. 189: Gasper, Müller, Valentin 1991, S. 840.

228

Drucksache 13/10950 Deutscher Bundestag ± 13.Wahlperiode

Auftr.-Nr. 4523 / 00w:/bt/13dr10/950_ar11.3d 5. 8. 1998 07:52 S. 228



Die vier Bereiche der Persönlichkeit (daher Quadrini-
ty): Körper, Gefühlsleben, Intellekt und Spiritualität,
die normalerweise nicht miteinander harmonieren,
sollen zu einem Ganzen gefügt werden. Von den
Eltern hat man als Kleinkind Negativeigenschaften
(¹Musterª) übernommen. Der Ablauf des eine Woche
dauernden ¹Prozeûª ist folgender: Zunächst werden
die Teilnehmer veranlaût, die von den Eltern über-
nommenen ¹Musterª zusammenzustellen; unter-
stützt durch suggestive Mittel versetzen sich die Teil-
nehmer in ihre Kindheit zurück. An zwei Tagen
schlagen die Teilnehmer auf Kissen ein und schreien
dabei diese ¹Musterª heraus, um sie Mutter und
Vater ¹zurückzugebenª. Danach sollen sich die Teil-
nehmer in die Kindheit ihrer Eltern versetzen, um zu
erfahren, daû diese die ¹Musterª wiederum von
ihren Eltern übernommen haben. Dies soll zu einer
inneren Versöhnung mit den Eltern führen.53) Ein
weiteres Ziel ist die Hereinnahme des spirituellen
Bereichs in das Selbst. Hierbei spielt ein ¹spiritueller
Führerª o.ä. eine Rolle, über den sich aufgrund der
vorliegenden Informationen nichts sagen läût.54)

Die Veranstalter bieten keine weitere therapeutische
Beratung an, sie raten nicht zur Gruppenbildung von
Absolventen im Anschluû an die Seminare und emp-
fehlen nicht den Besuch von Fortsetzungsveranstal-
tungen.

Silva Mind

Auch Silva Mind Control oder Silva Method, ein von
dem Amerikaner JosØ Silva in den 40er Jahren be-
gründetes Verfahren, das seit den 60er Jahren inter-
national gelehrt wird. Es beruht auf den Gedanken,
daû der Alphazustand des Gehirns benutzt werden
soll (durch suggestive und selbsthypnotische Techni-
ken) und daû eine Visualisierung von erdachten Or-
ten und von zwei erdachten Helfern erreicht wird.
Die Methode verspricht erhöhte Gedächtnisleistun-
gen und allgemein höhere Intelligenzleistungen, be-
ruflichen Erfolg, erhöhte Lösungskompetenz im so-
zialen Leben.55)

TNI

The Natale Institute, eine von dem Amerikaner
Frank Natale 1979 begründete Seminarform, seit
Ende der 80er Jahre in Deutschland. Offenbar Mi-
schung aus verschiedenen gruppentherapeutischen
und esoterischen Konzepten und Praktiken.56)

ZEGG

Das ¹Zentrum für experimentelle Gesellschaftsge-
staltungª, seit 1991 in Belzig, einer kleinen Gemein-
de bei Berlin, geht auf Ideen und Versuche in der an-
tiautoritären Studentenbewegung zurück.57) Es ver-
steht sich als ¹experimenteller Freiraum für die

Schaffung eines neuen Kulturmodells. [...] Das ZEGG
ist ein Studienort für neue Lösungen in den Berei-
chen des menschlichen Zusammenlebens, der Liebe,
des Kinderaufwachsens, der Ökologie und eines
autarken Überlebenswissens.ª 58) Die Groûgemein-
schaft bietet Musik- und Kunstveranstaltungen an,
arbeitet an ökologischen und friedenspolitischen
Fragen, propagiert und praktiziert die freie Liebe.
Seminarräume und Gästehaus können von Gruppen
und Einzelnen gemietet werden, die hier eigene Ver-
anstaltungen durchführen oder die Lebens- und
Arbeitsweise des ZEGG kennenlernen wollen.

Trotz der breiten Streuweite dieser Gruppierungen
bzw. Seminarveranstalter sind nicht alle einschlägi-
gen einbezogen. Dies gilt vor allem für Scientology,
jene Organisation, die wegen ihrer Geschichte, ihrer
Durchsetzungserfolge und ihrer Vorbildwirkung auf
andere Gruppen bzw. Bewegungen geradezu als
Inbegriff von ¹Psychogruppeª gilt.59) Unser Projekt
stand der Möglichkeit, Mitglieder und ehemalige
Mitglieder dieser Organisation zu befragen, zunächst
unbefangen gegenüber; wir erwarteten allenfalls
Probleme des Feldzugangs. Nachdem dann aber die
Kampagne aus Hollywood kam (u.a. Vergleich mit
dem Schicksal der Juden), wurde deutlich, daû diese
Organisation sich nicht scheut, ihre Medienmacht zu
Irreführungen einzusetzen. Der Eindruck entstand,
daû jede Befassung mit dieser Organisation zu einem
Miûverhältnis von wissenschaftlichem Ertrag und
möglichem ¹¾rgerª führen könnte.

Hauptergebnis: Die Typologie

Hauptergebnis der Untersuchung ist die folgende Ty-
pologie. Die prozeûtheoretische Dimension, in der
diese Typologie gefunden wurde, nimmt die Haupt-
fragen des Forschungsauftrags miteinander ver-
knüpft auf: Art des Zugangs bzw. der ¹Einmündungª
in eine Gruppierung, im Rahmen der biographischen
Voraussetzungen; Folgen für die biographische Ent-
wicklung. Welche Fragen und Haltungen, welche
biographischen Perspektiven liegen bei der Person
vor, die auf das ¹Angebotª einer Gruppe trifft und
dieses für kurze oder längere Zeit annimmt, welche
Passung stellt sich heraus, und welche Folgeentwick-
lungen ergeben sich daraus?

Sechs Typen wurden identifiziert:

A. ¹aus Interesse, lernbereitª,

B. ¹auf der Suche nach Therapieª,

C. ¹hingeschickt, veranlaût oder unter Druckª,

D. ¹auf der Suche nach einem Platz im Lebenª,

E. ¹um die Erfahrungen von nahen Interaktionspart-
nern zu teilenª,

F. ¹auf der Suche nach Lebensgestaltungskraftª.

Die Bezeichnungen der Typen heben die Varianten
der Ausgangskonstellation heraus; von hieraus wer-
den die im weiteren sich ergebenden biographischen
Möglichkeiten identifiziert.

53) Vgl. Goldner 1996.
54) Handelt es sich nur um ¹zeitgemäûe, spirituelle Verzierun-

genª, so he (1989), S. 191.
55) Silva Mind verspreche eine Ertüchtigung des eigenen Gei-

stes nahezu zur Allmacht, so Wallis 1984, S. 21.
56) So Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport 1997,

S. 39.
57) Vgl. das seinerzeit einfluûreiche Buch von Dieter Duhm,

Angst im Kapitalismus. ± Beziehungen zur AAO behauptet
bei Gasper, Müller, Valentin 1991, S. 2.

58) Kulturmodell ZEGG o.J.
59) So Stark und Bainbridge 1985, S. 197 ff.
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A. ¹Aus Interesse, lernbereitª ist eine aktive und
überlegte Hinwendung zu einer Gruppierung,
ohne daû ein Leidensdruck vorliegt oder der drin-
gende Wunsch nach seelischer Heilung. Wer der-
art mit einer eigenen Lern- bzw. Suchstrategie auf
ein Angebot zugeht, der hat gute Chancen, damit
positive biographische Entwicklungen in Gang zu
setzen.

B. ¹Auf der Suche nach Therapieª ist eine Hinwen-
dung zu einer Gruppe bzw. einer Seminarform, die
durch den Wunsch nach psychischer Heilung ge-
tragen wird. Wer so zu einer Gruppierung stöût,
macht sich durch seine Bereitschaft, sich ähnlich
wie von einem Therapeuten eine Zeitlang vertrau-
ensvoll leiten zu lassen, abhängig von Konzept
und Praktiken der Gruppe bzw. des Seminarveran-
stalters. Ob das günstig oder ungünstig für die wei-
tere Biographie ausgeht, ist eine Frage der Pas-
sung von Heilungsbedarf und Heilungsmethoden.

C. ¹Hingeschickt, veranlaût oder unter Druckª meint
eine Ausgangskonstellation, die nicht intentional
durch die Person selbst zustandekommt, sondern
durch den Rat eines signifikanten Anderen, eine
Art Geschobenwerden. Wer ein Angebot so an-
nimmt, wer gar hingeschickt wird, wird mit pro-
blematischen, möglicherweise mit schlimmen Fol-
gen für seine weitere biographische Entwicklung
rechnen müssen.

D. Bei ¹auf der Suche nach einem Platz im Lebenª
kommt die Einmündung im Verlaufe einer allge-
meineren Suchbewegung nach dem Platz zu-
stande, an dem das Leben befriedigend geführt
werden kann. Wer derart auf der Suche nach ei-
nem passenden Platz im Leben ist, wer also eher
zu finden hofft als gezielt sucht, dessen weitere
biographische Entwicklung hängt davon ab, was
er findet und welche der vorher diffus gehegten
Erwartungen sich hier erfüllen lassen.

E. Beim Versuch, ¹die Erfahrungen von nahen Inter-
aktionspartnern zu teilenª, kommt der Kontakt zu
einem Seminarveranstalter o.ä. zustande, weil die
Person den gleichen Weg gehen will, wie ihn ein
Lebenspartner, ein naher Verwandter zuvor ge-
gangen ist. Die Absicht ist hier, die einschlägigen
Erfahrungen zu teilen, mit dem anderen gleichzu-
ziehen, keine Entfremdung aufkommen zu lassen.
Die Handlungsintention richtet sich weniger auf
die Gruppierung, sondern auf den nahen Interak-
tionspartner, der einen Schritt voraus ist. ¾hnlich
wie im Typ C dominiert hier die Beziehungsdyna-
mik das Interesse an der Begegnung mit dem Se-
minarangebot. Ungünstige Folgen für die biogra-
phische Zukunft sind wahrscheinlich.

F. Bei ¹auf der Suche nach Lebensgestaltungskraftª
wirkt nicht ein Leidensdruck oder eine spezifi-
sche Heilungsabsicht, sondern ein relativ diffuser
Wunsch, die Lebensführung aktiver und kontu-
rierter gestalten zu können, ohne daû man wüûte,
wie das zu bewerkstelligen sei. Wer so auf der
Suche nach Stärkung sowohl seiner Energie wie
seiner Zielstrebigkeit ist, wer also eine Lebens-
führung überhaupt erst sucht, der wird bereit
sein, sich ohne lange vorherige kritische Befas-
sung mit dem Angebot einem gegebenen Verfah-

ren zunächst einzufügen. Zu gegebener Zeit wer-
de sich Erfolg oder Miûerfolg schon herausstellen.
Anders als bei Typ B geschieht die Einmündung
hier also mit einem kritischen Maûstab, der (un-
ausgesprochen) von Anfang an wirksam ist.

Eine Ordnung nach ¹Aussteigernª und ¹Verwei-
lernª erwies sich schon aufgrund erster Einsicht
ins Material nicht als brauchbar. Einige Seminar-
veranstalter regen zwar die Bildung von Bekannt-
schaftsgruppen von Absolventen an, aber einen
klaren Mitgliedschaftstatus gibt es nur bei weni-
gen Gruppierungen (vor allem Bruno-Gröning),
also auch kein klares Ende dieses Status (¹Aus-
stiegª). In welchem Sinne kann jemand, der ein
Wochenseminar besucht und seitdem ein heftiger
Gegner dieser Seminarform ist, als ¹Aussteigerª
gelten? Ist jemand, der vor zehn Jahren das erste
Mal ein dreitägiges Seminar besucht und letztes
Jahr erneut, ein ¹Verweilerª?

Zur Verdeutlichung: der Fall Mauthner
(zum Typ C gehörend)

Herr Mauthner ist zum Zeitpunkt des Interviews
36 Jahre alt. Er leitet zusammen mit seinem Bruder
einen eigenen (kleineren) Betrieb. Seine Frau hat
Krankenschwester gelernt, die Eheleute haben zwei
Töchter, zehn und sieben Jahre alt.

Geboren ist er 1961 in einer kleinen Gemeinde im
Münsterland. Er hat einen Bruder und eine Schwe-
ster, die drei Kinder werden in kurzen Abständen
nacheinander geboren. Die Mutter ist labil und nicht
ausreichend in der Lage, die Kinder zu versorgen,
¹und da war meine Oma noch im Haus, und die hat
sich dann auch speziell, erst mal um mich geküm-
mertª (44:8-10).

Die Erziehung ist katholisch, den Gottesdienst be-
sucht er noch mit 18, 19 Jahren regelmäûig, ohne
allerdings ein ¹religiöser Menschª zu sein. Nach fünf
Jahren Gymnasium macht er eine Berufsausbildung
als Industriekaufmann, schlieût dann das Fachabitur
ab. Nach einer Stelle im Auûendienst macht er sich
1992 zusammen mit seinem Bruder selbständig.

1984 kommt Herr Mauthner in Kontakt mit der Hugo-
Möller-Bewegung. Er wohnt noch im Hause der El-
tern, seine ältere Schwester studiert und wohnt in
Bonn. Sie bringt die Lehre eines Tages mit, die Mutter
läût sich gleich in die Gemeinschaft einführen.

Herr Mauthner ist zunächst skeptisch, denn er sucht
nicht nach Heilung: ¹gut also ph sag mal so n viertel
Jahr hab ich mich dagegen noch gesträubt bis
März 85, da ph bin ich mehr nach dahin gezogen
worden, das heiût also ich dacht okay dann haste
vielleicht deine Ruhe, wenn de mal mitgehst und das
Einführungsgespräch mitmachstª (2:9-13). Herr
Mauthner läût sich also einführen.

Zunächst interessiert ihn die Gemeinschaft mit ihrer
Lehre sehr. Er spürt sogar etwas während der Kon-
taktaufnahme mit dem Geist von Hugo Möller. Pro-
bleme hat er nur damit, daû er in den Gemeinschafts-
stunden keine Heilungserfolge vorweisen kann ± er
war ja vorher nicht krank und ist es auch jetzt nicht.
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Mindestens ebenso wichtig ist, daû er in der Gemein-
schaft einen interessanten Interaktionskreis findet:
¹sehr nette, junge Leuteª (3:5) versuchen ihn zu inte-
grieren, ¹und, es war eigentlich ne schöne Zeit also
äh weil ich war zu der Zeit auch, auch noch n noch
Single und es warn auch viele nette Mädchen da, in
der Gemeinschaft und, ich bin also auch eigentlich
ganz gerne hingegangen jaª (3:9-13). Die Vermutung
liegt nahe, daû er ein zurückhaltend-schüchterner
junger Mann ist, der schlecht Kontakt (auch zum an-
deren Geschlecht) finden kann. In der Gemeinschaft
ändert sich manches, weil ihm die anderen (die ¹net-
ten Mädchenª) entgegenkommen. Weil nur wenige
(junge) Männer zur Gemeinschaft gehören, macht
man ihm Hoffnungen, in der Bewegung bald eine
wichtige Funktion übernehmen zu können.

Nur wenige Wochen nach seinem Eintritt im Frühjahr
1985 lernt er ± auûerhalb der Gemeinschaft ± seine
heutige Ehefrau kennen. Diese ist der Gemeinschaft
gegenüber skeptisch, versucht ihm das Mitmachen
auszureden (gewiû auch wegen der ¹netten Mäd-
chenª). Weil er aber nicht aufhört, am Sonntag zur
Gemeinschaftsstunde zu fahren, statt mit ihr etwas
zu unternehmen, trennt sie sich von ihm. Nach eini-
gen Monaten gelingt es Herrn Mauthner, die Bezie-
hung zu seiner Freundin wiederherzustellen. Die
Mutter rät ihm von ihr ab; die Leiterin der Bewegung
fragt Hugo Möller, ob die Freundin von Herrn
Mauthner die richtige Frau sei (nein, eine andere
würde auf ihn warten). Er aber steht zu seiner Freun-
din und heiratet sie 1987 gegen den Widerstand sei-
ner Familie. Die Eheleute bekommen zwei Kinder
(1987 und 1990).

Mit der Eheschlieûung ist die Konfliktgeschichte
nicht zu Ende: ¹und, ich muû sagen, die ersten acht
neun Jahre unserer Ehe war eigentlich immer ein
Hin und Her, ich wollte meine gut meine Frau und
meine Kinder das war meine Familie und nich meine
Eltern, das war auch igendwo meine Familie und, ich
hatte immer das Bestreben, gut zu beiden Seiten
irgendwo n gutes Verhältnis zu haben und, auch
meine Eltern deswegen nich nich fallenzulassenª
(5:14-19). Herr Mauthner ist bis heute unsicher,
welche Familie seine Familie ist. Bei der Frage, die
zwischen seiner Mutter und seiner Ehefrau ausgetra-
gen wird, ob er nämlich in der Hugo-Möller-Gruppie-
rung bleibt oder nicht, handelt es sich nur um einen
Teilaspekt der Problematik.

Zwei, drei Jahre lang nach der Heirat besucht er
noch regelmäûig die Gemeinschaftsstunden und
fühlt sich dort sehr wohl; mit seiner Frau hat er des-
wegen Dispute. Als er dann nicht mehr hingeht, re-
det seine Mutter auf ihn ein: ¹jetzt komm doch wie-
der und Sabine is is böse also die is die is negativ an-
geschlossen also die is, die hat die die negative Kraft
und daû das nich gut für mich is und ich würde auch
mit runtergezogen von ihrª (5:28-6:1).60) Die Ver-
wandten und Bekannten aus der Gruppierung rufen

immer wieder bei ihm an, um ihn zum Besuch der
Gemeinschaftsstunde zu bewegen.

Zehn Jahre lang zieht sich das hin. 1996 droht seine
Frau damit, ihn zu verlassen, daraufhin löst er sich
(¹bis mich von Eltern gelöst habe und damit von
Hugo Möllerª). Zusammen mit seiner Frau geht er in
eine ¹Selbsthilfegruppeª, die unterstützt wird von
einer Sektenberaterin. Er bedauert, daû sich diese
Arbeit auch gegen seine Eltern richtet: ¹weil ph sie
sehen das als persönlichen Angriff gegen sie auch
anª (6:20-21).

Herr Mauthner ist heute nicht fertig mit der Ge-
schichte. Noch heute fragt er sich, weshalb er ¹da
reingerasseltª (21:22-25) ist. Vater, Mutter und
Schwester, auch Onkel und Tante sind heute noch
in der Bewegung. Herr Mauthner sieht nach über
zehn Jahren Mitgliedschaft wenig Möglichkeiten, sie
durch Argumente davon abzubringen. Man trifft sich
selten, nur noch zu den offiziellen Familienfeiern.
Die Groûeltern sehen die Enkel kaum noch; sie hat-
ten versucht, die Kinder im Sinne der Bewegung zu
beeinflussen, Herrn Mauthners Frau hatte sich dage-
gen verwahrt. ¹Das sind auch Sachen die mir eigent-
lich weh tun weil irgendwo, sinds meine Eltern, aber
letztendlich hab ich meine eigene Familie und meine
Kinder und meine Frau stehen mir eigentlich, am
nächstenª (9:14-17). Immer wieder versucht Herr
Mauthner zu klären, welches seine Familie ist.

An zwei, drei Stellen deutet der Befragte an, weshalb
ihm die Lösung von seiner Mutter so schwerfällt:
Weil er als Kind wegen der Depressionen seiner Mut-
ter von der Oma aufgezogen wurde und deshalb ¹bis
jetzt immer das Gefühl hatte, daû, ja gut den Kontakt
zu meiner Mutter, oder zu meinen Eltern nich, zu ver-
lieren` und äh aufrechtzuerhaltenª (44:13-15).

Auf den ersten Blick sieht es so aus, daû Herr
Mauthner in der Bewegung gut zurechtgekommen
wäre, hätte er nicht eine Freundin auûerhalb der
Gruppierung kennengelernt. Jedoch liegt der Ge-
schichte eine Problematik seiner Persönlichkeit zu-
grunde, die sich so oder so als wirksam erwiesen
hätte: Er sucht hartnäckig ein gutes Verhältnis zu sei-
ner Mutter, weil diese ihm als Kind eine solche Bezie-
hung nicht gegeben hat. Deshalb läût er sich von der
Mutter in die Gruppierung hineinziehen, deshalb
dauert es solange, bis er sich löst. Seine aus der Kind-
heit stammende Beziehungsproblematik hätte ihn so
oder so beeinträchtigt, ein selbständiger Erwachse-
ner zu werden.

Das Wichtigste bei Typ C ist, daû die Kraft, die in
Richtung Gruppe bzw. Seminarangebot wirkt, je-
weils von Verwandten, Lebenspartnern, Freunden
oder Bekannten ausgeht, also aus dem engeren so-
zialen Umkreis der Person kommt. Es sind nicht die
Gruppen bzw. Seminarveranstalter, die solchen
Druck ausüben. Gewiû, in dem einen oder andern
Falle gehören diejenigen Menschen aus dem enge-
ren sozialen Umkreis bereits der Gruppe an bzw.
nehmen am Seminarangebot teil. Das wirkt auf den
ersten Blick wie eine Bestätigung dafür, daû ¹be-
stehende persönliche Beziehungen oder der Aufbau
emotionaler Bindungen zu Sektenmitgliedern eine
wesentliche Rolle spielen, sei es für die Motivation

60) In der Gemeinschaft gelten im Grunde alle Menschen auûer-
halb als ¹negativ angeschlossenª, als ¹an den Bösen ange-
schlossenª (15:2-3); von ihnen soll man sich nach Möglich-
keit trennen und seinen Bekanntenkreis neu zusammen-
setzen.
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zur Konversion oder für den eigentlichen Konver-
sionsprozeûª 61). Jedoch stellt sich bei genauerer
Analyse heraus, daû z.B. die Mutter von Herrn
Mauthner Druck auf den Sohn ausüben kann, weil
sie die Mutter (in einer speziellen Sozialisationsge-
schichte) ist, und nicht weil sie der Gruppe zugehört.
Die negativen Folgen der Einmündung also ergeben
sich weniger aus den Praktiken der Gruppe bzw. des
Seminarveranstalters, sondern sind Folgen der Bezie-
hungsdynamik mit einem nahen Interaktionspartner,
die überhaupt erst zur Einmündung geführt hat.

So sei eine Hypothese gewagt: Wie schlimm die
Geschichte für denjenigen ausgeht, der zu einer
Gruppierung bzw. einem Seminarveranstalter ¹hin-
geschicktª wird, hängt nicht von der Gruppe bzw.
dem Seminar ab, sondern von der Art und der Stärke
der sozialen Beziehung, aus der heraus die Kraft des
¹Hinschickensª kommt.

Die Konstellation der Typen

Die Gesamtkonstellation der sechs Typen erschlieût
sich unter der Frage nach der Ausprägung der betei-
ligten Intentionalität:

Typ A (¹aus Interesse, lernbereitª) und Typ C (¹hin-
geschickt, veranlaût oder unter Druckª) bilden die
stärkste Kontrastbeziehung. Typ A geht aus Inter-
esse, in Unabhängigkeit und mit eigenen Selektions-
und Evaluationskriterien auf eine Gruppierung zu.
Typ C hingegen wird (von nahen Interaktionspart-
nern) dorthin ¹geschicktª, weiû nicht recht, was ihn
erwartet, wird dominiert von der Beziehungsstruktur,
aus der er geschoben wird.

Der Typ B (¹auf der Suche nach Therapieª) geht zwar
intentional auf eine Gruppierung zu, aber ohne ge-
naue Kenntnis, wohin der Weg führt, den man be-
ginnt. Die Hoffnung, endlich psychische Heilung zu
finden, ist stärker als das Informationsbedürfnis dar-
über, wohin man sich begibt; die Bereitschaft, sich
zunächst vertrauend einzufügen, unterstützt auch
nicht die Entwicklung und Aufrechterhaltung eige-
ner Urteilskriterien. Insofern liegt Typ B zwischen
Typ A und Typ C.

¾hnlich ist Typ F (¹auf der Suche nach Lebensgestal-
tungskraftª) einzuordnen: Mit der Hoffnung, zu-
gleich mehr Tatkraft und mehr Zielstrebigkeit im
Leben zu gewinnen, ordnen sich die Suchenden zu-
nächst einmal den Angeboten und Verfahren ein,
machen sich zuvor auch nicht gezielt kundig, son-
dern warten gewissermaûen Erfolg oder Miûerfolg
ab.

Typ E (¹um die Erfahrungen von nahen Interaktions-
partnern zu teilenª) ist Typ C ähnlich; auch er wird
dominiert durch eine Beziehungsstruktur, die vor
der Begegnung mit einer Gruppierung besteht und
wirkt. Pointiert: Wird Typ C geschoben, so schiebt
sich Typ E selbst.

Typ D (¹auf der Suche nach einem Platz im Lebenª)
ist in der Konstellation der Typen eine Marginalform:
Die Suchbewegung ist derart allgemein, daû sie nicht

in die Begegnung mit einer Gruppierung führen
muû, sondern ganz anders ausgehen könnte (etwa:
gelungene Einmündung in eine Berufskarriere). Aus-
geprägte Intentionalität ist hier nicht wirksam, son-
dern eher ein Abwarten, was einem über den Weg
läuft.

Zusammenfassend: Der stärkste Kontrast besteht
zwischen Typ A und Typ C. Die Typen B und F lie-
gen zwischen beiden, Typ E in der Nähe von Typ C.
Typ D ist am Rande des Feldes zu finden.

Man könnte die Gesamtkonstellation der Typen auch
unter der Frage skizzieren, ob krisenhafte Lebenszu-
stände bei der Einmündung beteiligt sind.

In dieser Dimensionierung bildet der Typ B (¹auf der
Suche nach Therapieª) eine mit Typ A (¹aus Inter-
esse, lernbereitª) stark kontrastierende Beziehung ±
kein Fall von Typ A befindet sich in krisenhaftem Zu-
stand vor der Einmündung, hingegen alle von Typ B.
Krisenhafte Vorbedingungen sind auch deutlich in
Typ C und Typ F (aber nicht durchgängig). Insge-
samt: Die Typen A, D und E enthalten keine krisen-
haften Vorausbedingungen für die Einmündung.

Überlegungen zur Vollständigkeit der Typologie

Gedankenexperimentell und angeregt durch die ein-
schlägige Literatur kann man annehmen, daû fol-
gende Typen in der Wirklichkeit vorkommen könn-
ten:

G. Einmündung ¹aus Interesseª, dann aber ¹über-
tölpeltª; ungünstige, wenn nicht katastrophale
biographische Folgen;

H. ¹hingeschickt, veranlaût oder unter Druckª, dann
aber hineingefunden und passable biographische
Aussichten entwickelt.

Die mit G. bezeichnete Konstellation ist die Poin-
tierung einer Darstellungsrichtung u.a. in sog. Aus-
steiger-Berichten, in Rechtfertigungs- und Abrech-
nungsschriften von Ehemaligen. Wiewohl bei der Be-
gegnung mit der Gruppe bzw. dem Seminarangebot
kritisch-distanzierte Aufmerksamkeit steht, kommt
es dann gegen den eigenen Willen zu schlimmen Fol-
gen für die Stabilität der Persönlichkeit und für die
weitere biographische Entwicklung. Daû es diesen
Verlaufstyp gibt, dazu bietet unser Material keinen
Hinweis. Ungünstige Folgen (auch: psychische Zu-
sammenbrüche) in einigen Fällen ergaben sich aus
komplizierteren Konstellationen.

Die mit H. bezeichnete Konstellation kann gedan-
kenexperimentell erschlossen werden: Die Nachrich-
ten, ganze Unternehmen würden durch Seminaran-
gebote ¹bearbeitetª (ein Topos in der öffentlichen
Rhetorik), unterstellen ja, daû viele Menschen, die
zum Besuch von Seminaren durch Vorgesetzte genö-
tigt werden, daraus hinnehmbare und erträgliche,
wenn nicht produktive Erfahrungen ziehen. Offenbar
führt diese ¹Nötigungª in vielen Fällen zum ¹Mit-
machenª, wird also mindestens konformistisch auf-
gefangen und eingeordnet ± anders sind die ein-
schlägigen Nachrichten nicht interpretierbar.61) Klosinski 1996, S. 63.
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Unser Material belegt diese Konstellation nur indi-
rekt: Der Lebenspartner einer Befragten arbeitet ± so
berichtet sie ± in führender Position in einem Betrieb,
dessen Mitarbeiter alle die Arbeitstechniken der
Gruppierung (auch gemeinsam während der Arbeit)
anwenden und regelmäûig auf entsprechende Semi-
nare gehen. Ihr Freund und seine Kollegen seien
ganz überzeugt von der entsprechenden Lehre. Dar-
aus ergibt sich eine Einschränkung: Über entspre-
chende Vorgänge innerhalb von Betrieben und Orga-
nisationen kann aufgrund unseres Materials nichts
ausgesagt werden, dabei handelt es sich um eine
offene Forschungsfrage.

Drittens kann gedankenexperimentell eine weitere
Form erschlossen werden:

I. ¹Teilnahme in einer Beobachterpositionª

Die Teilnahme geschieht hier zum Zwecke des blo-
ûen Kennenlernens einer Gruppe bzw. einer Semi-
narform ± etwa um darüber in den Medien berichten
zu können. Weil dieser mögliche Typ aber nicht bio-
graphisch verankert ist, weil hier von Einmündung
im Grunde nicht gesprochen werden kann, braucht
er nicht weiter überlegt zu werden.

Versuch einer gesamtbiographischen Einordnung

Der Versuch, für die Typen A bis F jeweils Gemein-
samkeiten der Biographie insgesamt zu entdecken,
hat kein Ergebnis erbracht. Trotz intensiver Suche
konnte keine biographische Konstellation (etwa
Orientierungsprobleme in der Schule, bei der Berufs-
findung, bei der Partnersuche; Versuch, aus sozialer
Isolierung herauszukommen) ermittelt werden, die
allen Fällen eines Typs gemeinsam wäre, die gemein-
same Voraussetzung für die Einmündung in eine
Gruppierung bildete. Die Gründe bzw. Auslöser da-
für, ob jemand bei einer Gruppierung usw. bleibt
oder nicht, sind demgemäû (vermutlich) nicht ge-
samtbiographischer Art, sondern aus den hier zentral
gemachten Prozeûformen erklärbar. Daraus ergibt
sich: Die in der Dimension Einmündung/biographi-
sche Folgen gefundenen Typen können in ganz un-
terschiedlichen gesamtbiographischen Prozeûformen
auftreten.

Jenseits dieses Ergebnisses finden sich jedoch, die
Typen in gewisser Weise übergreifend, bei der Mehr-
heit der Fälle Hinweise auf starke Störungen des So-
zialisationsprozesses, genauer: der Identitätsentwick-
lung im Verhältnis zu den Eltern. Bei drei Befragten
war die Mutter nicht in der Lage, das Kind zu versor-
gen und zu erziehen; eine Befragte muûte sich als
Nachzügler selbst sozialisieren; die Väter von zwei
Befragten haben Selbstmord begangen; bei drei Be-
fragten ist das Verhältnis zu den Eltern durch Haû
und starke Konflikte geprägt; neben einer Befragten
steht noch heute ihre Mutter und flüstert ihr etwas
ins Ohr. Bei zwei weiteren Fällen sind starke Kon-
flikte mit den Eltern angedeutet. Von 15 Fällen wur-
den also 10 bzw. 12 stark, wenn nicht dramatisch in
ihrer Identitätsentwicklung gestört.

Diese Hinweise müssen allerdings vorsichtig behan-
delt werden: Anteilswerte können nicht Ergebnis von

qualitativer Forschung sein; eine Kontrollgruppe
fehlt. Dennoch, der Eindruck kann nicht abgewiesen
werden, daû im Gegenstandsfeld ein persönlicher
Bedarf nach ¹Nachsozialisationª wirksam ist, ausge-
löst durch tiefgehende Störungen der Identitätsent-
wicklung und des In-der-Welt-Seins.62)

Weitere Ergebnisse

Weder haben bestimmte Lebenskrisen noch Lebens-
krisen überhaupt 63) generell eine Auslöserfunktion
für die Einmündung.

In keinem Falle liegt eine religiöse oder Glaubens-
krise vor. Immer handelt es sich um biographische
Prozesse im eigentlichen Sinne, bei denen allenfalls
Voraussetzungen aus der religiösen Erziehung usw.
eine Rolle spielen.

In keinem Falle kann die Einmündung als eine radi-
kal-entschiedene Selbständigkeitsgeste gegen die
Eltern aufgefaût werden.64)

In keinem Fall führen mangelndes Verständnis oder
Ablehnung bei signifikanten Anderen zu einer Stabi-
lisierung der Einmündung und des weiteren We-
ges.65) Das empirische Material spricht eher für eine
undramatische Rolle des engeren sozialen Umfeldes.
Eher beeinflussen diejenigen, die zu einer Gruppie-
rung gestoûen sind, ihre signifikanten Anderen.

In keinem Fall liegt eine Konversion im Sinne eines
umfassenden Übergangs zu einem neuen Denk-
bzw. Glaubenssystem vor. In einigen Interviews wer-
den zwar in der Lebensgeschichte seit Kindheit und
Jugend die Voraussetzungen für die heutige Welt-
und Lebensanschauung herausgehoben, es fehlt
aber die ¹Umkehrª ganz.66)

In keinem Fall gibt es Hinweise auf eine Selbstver-
göttlichung als Ziel oder als Erlebnisdimension.67) In
einigen Fällen unterscheiden die Befragten zwar Ab-
solventen der Seminare als ¹transformierteª Men-
schen von anderen oder sehen sich und andere Ab-
solventen als irgendwie erkennbare Gruppe. Darin
liegen aber keine Ansprüche, einen übermenschli-
chen Status erreicht zu haben oder erreichen zu kön-
nen.

62) Das wäre ein Argument gegen die These in der Literatur,
diejenigen nähmen Kontakt mit einschlägigen Gruppierun-
gen auf, die die Reflexivität ihrer Identität (im Sinne der Indi-
vidualisierungsthese) aushaltbar machen wollen, indem sie
in einer anderen Seinsebene ein festes Ich suchen (so Sten-
ger 1993, 49). Die Problematik unserem Material zufolge ist
einfacher und basaler: Es geht darum, ein befriedigendes
In-der-Welt-Sein zu gewinnen. ± Ein Hinweis in gleicher
Richtung bei Schmidtchen 1987, S. 12.

63) Daû Lebenskrisen Auslöserfunktion für die Einmündung
haben, ist in der Literatur verbreitet. Vgl. z.B. Stenger 1993,
S. 142; Schmidtchen 1997, S. 189; neuerdings die ¹ereignis-
bezogenen Entwicklungsaufgabenª in: Senatsverwaltungs
für Schule, Jugend und Sport 1997, S. 7.

64) Dies ist die These bei Levine 1984; vgl. Barker 1992, S. 35.
65) Überlegungen zur Bedeutung der Reaktionen der signifi-

kanten Anderen bei Eiben 1996, S. 55.
66) Zum Verhältnis von ¹Sucheª und Konversion im okkulten

Bereich vgl. Stenger 1993, S. 146; zu den empirischen Indi-
katoren für ¹Schlüsselereignisseª ebd. S. 147.

67) Zur ¹persönlichen Apotheoseª bei Scientology usw. vgl.
Eiben 1996, S. 33.
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In keinem Falle wird jemand in eine Gruppierung
¹hineinmanipuliertª, niemand wird ¹übertölpeltª.68)
Der Typ C ¹hingeschickt, veranlaût oder unter
Druckª wird ja nicht von der Gruppierung hinein-
gezogen, sondern von nahen Interaktionspartnern
seines sozialen Feldes hineingeschoben. Die proble-
matischen biographischen Folgen bei Typ C ent-
stehen (wahrscheinlich) weniger wegen Lehre oder
Praxis der Gruppierung, sondern eher als Folge der
Beziehungsdynamik zu jenen nahen Interaktions-
partnern, die den Druck ausübten.

Bei keinem Typ ist die Handlungsintentionalität bei
der Einmündung ganz abgeschattet. Die Bezeich-
nung des Typs C ¹hingeschicktª soll ja die spezielle
Kontur verdeutlichen und nicht etwa aussagen, daû
die Betreffenden ohne Chance zum Einspruch ge-
schickt worden wären. Auch beim Typ B ¹auf der
Suche nach Therapieª ist eine eigene Tendenz er-
kennbar, und sei es auch nur die der Hoffnung, end-
lich in eine helfende Therapie zu kommen.

In keinem Falle ist die Begegnung mit einer Gruppie-
rung usw. marktförmig (¹Psycho-Marktª) zustande
gekommen.69) Immer waren es signifikante Andere,
mindestens entferntere Bekannte, die die Aufmerk-
samkeit auf das Angebot gelenkt haben.
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zu Ayahuasca:

Internet:
http://deoxy.org/ayadef.htm.

68) So bereits Barker 1992, S. 19. Vgl. auch Stark und Bainbrid-
ge 1985, S. 422.

69) Mörth (1989, S. 305) behauptet ¹eine starke Tendenz zur
Wahrnehmung und Verbreitung der [...] Angebote nicht
über soziale Netze, sondern über den Markt und die öffentli-
chen Medien.ª Unser Material bestätigt eher die Aussagen
von Stark und Bainbridge 1985, S. 309f., über die Bedeutung
sozialer Netzwerke.
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Anlage zum Teilprojekt ¹Attraktivität radikaler christlicher Gruppen der ersten Generationª,
S. 198±210, zu S. 207.

Ergebnisse des PST für Frau Fischer
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